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Anlage I.

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

Herbeiführung einer gutachtlichen Ae.lsieruug des Prouinziallandwges über die Vereinigung
der Stadtgemeinde Coblenz nnd der Gemeinde Neuendorf.

Unter dein 11 Juni 1889 hat der Oberbürgermeisterder Stadt Coblenz auf Grund des
Beschlusses der dortigen Stadtverordneten-Versammlungvom 20. März 1889, der Beschlüsse der
Gemeindevertretungder Gemeinde Neuendorfvom 10. und 18. Dezember 1888, sonne des Beschlusse,
der Vürgenueisterei-Bersannnlung von Loblenz-Land vom 20, Dezember1888 und 10. ^annar
1889 bei dem KöniglichenNegierungs-Präsidenten zu Coblenz den Antrag auf Vereuugung der
Dr Landbürgermeistereiund zum LandkreiseCoblenz gehörigen LandgemeindeNeuendorf nnt der
Stadtgemeinde Coblenzgestellt. ^ '«, -i-^ «^ z^..

In. Auftrage des Herrn Ministers des Innern hat sodann der Zerr Ober-Prastdent d r
Nheinvrovlnzden Landesdirektorersucht, über diese im Wege der Gesetzgebung herbeiführende
Vereinigung ein Gutachten des Provinziallandtages herbe.zufnhren.

Die Gemeinde Neuendorf besteht aus dem nur durch d.e Mosel von de Stad Coblenz
getrennten und mit derselben durch eine stehende Brücke verbundenen Vororte 2utze»leuz u
dem etwa '/- Kilometer entfernt liegenden Dorfe Neuendorf. D.e Emverle.bung d.e er Geme
bringt der Stadt Coblenz eine Erweiterung ihres Bezirkes, deren ste zur Forderung ihrer
städtischen Einrichtungen, insbesondere zur Anlegung von Klärbecken und
bahn dringend bedar während die Bewohner der Gemeinde Neuendor und besonders von Lntze-
Coblenz,die nach Maßgabe ihrer Interessen vorwiegendzur Stadt Coblenzgehören, die Vortheile
der städtischen Einrichtungen erhalten. ^ ^« >l ^ >,^

Da durch das Ausscheiden der Gemeinde Neuendorf auch dem Landkreise und der
LandbürgermeistereiCoblenz ein Schaden besonders hinsichtlich der Leistungsfähigkeitin irgendwie
erheblichemMaKe nicht e wächst, s° h°t auch der Proviuzmlausschuß in seiuer Sitzung von.

der Gemeinde Neuendorf mit der Stadtgemeinde Coblenz

nur befürl m kennen und sich damit den. Gutachtensämmtlicher bisher 5«^^
Faktoren der staatlichenund communalenKörperschaftenund Behörden angeschlossen. Außer den

Ge^eve^ Coblenz uud Neuendorf haben sich nämlich ^^ Bürgers ere.-
Versammln..«, von Coblenz-Land, sowie der Kreistag und Landrath des Landkre.ses Coblenz,
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ferner der Bezirksausschußund der Herr Rcgierungs-Präsident des RegierungsbezirksEoblenz und
endlich auch der Herr Ober-Präsident der Rheinprovinz für die geplante Vereinigung ausgesprochen.

Der Provinzialausschuh beehrt sich daher den Vorschlagzu unterbreiten:
„Hoher Provinziallandtllg wolle auch seinerseits sich für die beabsichtigte Vereinigung
der Stadtgemeinde Coblenzund der LandgemeindeNeuendorf aussprechen."

Düsseldorf, den 5. November 1890.

Der Provinzialausschuh:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdireltor.

Anlage II.

des Provinzialausfchufses
über

die in Gemüftheit der Provinzialordnung zu erlassenden Reglements: 1. betreffend die

Verwaltung des Meliorationsfonds für die Rheinprovinz, 2. über Gewährung von

Entschädigungen für polizeilich angeordnete Tödtung rotzkranker Pferde 3c. und lungen¬

kranken Rindviehes in der Rheinprovinz, in Gcmäßheit der Vorschriften des Gesetzes vom

12. März 1881 betreffend die Ausführung des Reichsgesetzes vom 23. Juni 1880

über die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuche!:.

Das Allerhöchst genehmigteReglement, „betreffendden Uebergang des Meliorationsfonds
für die Rheinprovinz in die ständische Verwaltung" vom 4. November 1872 bedarf, abgesehen
von den durch die Einführung der neuen Provinzialordnung bedingten formellen Aenderungen,
nach den seither gemachtenErfahrungen in zwei Punkten einer materiellen Abänderung.

Es ist nämlich zunächst der Stammfonds, welcher zur Zeit des Uebcrganges des
Meliorationsfonds in die ständische Verwaltung 441 500 M. betrug, durch Bewilligungen des
Prouinziallandtages auf die Summe von 2 000 000 M. erhöht worden.

Sodann hat sich die Bestimmung, wonach die Darlehen während der ersten drei Jahre
zinsfrei und demnächst mit 3°/„ zu verzinsen und mit 2"/« zu tilgen sein sollten, nicht als zweck¬
mäßig erwiesen. Einestheils hat sich ergeben, daß die Gemeinden und Korporationen mitunter
im Hinblicke auf die Zinsfreiheit etwas leicht die Darlehen nachsuchenund später, wenn die
Zahlung der Zinsen und Tilgungsbeiträge beginnen soll, dieses hart empfinden, während andern-
theils in Folge der zinsfreien Jahre der Provinzialverwaltung eine feste Einnahme aus dem
Zinsgewinn des Meliorationsfonds fehlt.
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Es liegt offenbar fowohl im Interesse der Darlehenssucherwie der Provinzialverwaltung,
dies Verhältniß von vornherein fo zu gestalten, daß die Zahlung der Tilgungsrate und der
Zinfen mit der Hergäbe des Darlehens beginnt und für die ganze Dauer der Rückzahlungsich
gleich bleibt. Von dieser Erwägung ausgehend werden in dem neuen Reglement unter Fortfall
der zinsfreien Jahre 2 l/- °/° Zinsen und 2'/-»/« Tilgungsrate vorgeschlagen,wobei Letztere sich
um die Differenz der Zinsen der allmahligen Abzahlungenerhöht.

Die Aenderungen hinsichtlichdes Reglements über Gewährung von Entschädigung für
polizeilichangeordnete Tödtung rotzkrankerPferde «. und lungenkrankenRindviehes in der
Nheinvrovinz sind nothwendig gewordendurch die Aufhebung des Gesetzesvom 25. Ium 1875,
an dessen Stelle das Neichsgesetz vom 23. Juni 1880 über die Abwehr und Unterdrückungvon
Viehseuchen und das Preußische Ausführungsgesetzvom 12. März 1881 getreten sind. Die vor¬
geschlagenen Abänderungen schließen sich den Vorschriftendiefer Gesetze in allen Theüen an.

Der Provinzialausschuß beehrt sich deshalb den Autrag zu stellen,
„der hohe Provinziallandtag wolle den Reglements:
1. betreffenddie Verwaltung des Meliorationsfonds für die Nheinvrovinz,
2. über Gewährung von Entfchädigung für polizeilich angeordnete Tödtung rotzkranker

Pferde, Esel, Maulthicrc, Mauleselund lungenkranken Rindviehesin der Rheinurouinz,
in Gemäßheit der Vorschriftendes Gesetzes vom 12. März 1881 betreffenddie Aus¬
führung des Neichsgesetzes über die Abwehr und Unterdrückungvon Viehfeuchen vom
23. Juni 1880

die Genehmigung ertheilen."
Düsseldorf, den 10. April 1890.

Der Provwzialausschutz:
Freiherr von Solemachcr, Klein,

Vorsitzender. Landesdirektor.

Hleglement
betreffend

die Verwaltung des Welwrationsfonds für die Khemprovinz.

Anf Grund des §. 8, Nr. 2 der Proviuzialordnuug für die Nheinvrovinz wird in
Abänderung des Statuts des Meliorationsfonds für die Nhciuprovinzvom 4. November 1872
bezüglich der Verwaltung des Meliorationsfonds für die Nheinprovinzfolgendes Reglement erlassen:

s- 1.
Zweck des Fonds ist Hebung der landwirthschaftlichenVerhältnisse, insbesondere tne

Förderung land- und forstwirtschaftlicherMeliorationen und Wegebauten in bedürftigen Gegenden
°°r Provinz dnrch Gewährung von Darlehen gegen geringe Zinsen und günstige Nückzahluugs-
bedingungen, es möge» diese Meliorationen von den Gemeinden als solchen, oder von unter
obrigkeitlicher Autorität gebildetenGenossenschaften ausgehen.
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Auch an Privatpersonen können ausnahmsweise dergleichenDarlehen gegeben werden.
Dieselben stehen aber in Concurrenzfällen den Darlehnsgesuchen der Gemeinden und Genossen¬
schaften nach.

8.2.
Der Stammfonds wird gebildet aus dem bei Erlaß des Dotationsgesetzesvom 8. Juli

1875 vorhandenen Stammkapitale von 441500 M. und den von dem 28. und 31. Prouinzial-
landtage diesem Fonds zugewiesenen Summen von zusammen 1 558 500 M., also einein Gesammt-
Kavitlllbestandvon 2 000000 M.

8- 3.
Die Verwaltung des Meliorationsfonds führt die Landesbank der Nheinvrovinz nach den

für diefe geltenden Bestimmungen, jedoch getrennt von den übrigen Fonds der Bank.

Ueber die Bewilligung von Darlehen uud die Bedingungen, unter welchen dieselbe erfolgt,
entscheidet der Provinzialausschuß auf Vorschlagdes Kuratoriums der Landesbank.

8- 5.

Das Darlehen ist in der Regel mit 2 '/s"/» jährlich zu verzinsen und mit 2'/«°/„ des
Kapitals zu tilgen, wobei die in Folge der Tilguug ersparten Zinsen dem Tilgungsfonds hinzu¬
zutreten haben, fo daß 5°/« jährlich an Zinsen und Tilgungsbeiträgen zu zahlen sind.

Dem Prouinzilllausschussesteht das Recht zu, in einzelnen Fällen einerseits Zinsfreiheit
bis zu 5 Jahren zu bewilligenund andererseits den Zinsfuß oder den jährlichen Tilgungsbcitrag
zu ermäßigen.

Ebenso steht dem Provinzialausschussefrei, bei Bewilligung des Darlehns die Rückzahlung
in kürzerer Frist zu bedingen, durch Erhöhung des jährlichen Tilgungsbcitrages oder durch Fest-
fetzungeiner Rückzahlungin bestimmtenTerminen von 10, 15 oder 20 Jahren.

Denjenigen, welche solche kürzere Nückzahlungsfristen übernehmen, wird unter sonst gleichen
Bedingungen ein Vorzug eingeräumt, damit der Fonds um so eher Mittel zu neuen Vor¬
schüssen gewinnt.

8- 6-

In Betreff der Sicherstellung des Darlehns sind die Bestimmungen maßgebend, welche
für die Darlehen der Landesbank gelten und liegt die Prüfung derselbendem Direktor beziehungs¬
weise dein Kuratorium der Landesbank ob. Ueber Beschwerden gegen Entscheidungen des
Kuratoriums der Landesbank entscheidet der Provinzialausschuß. Ausnahmsweise kann dieser
im Einverständnisse mit dem Kuratorium der Landesbank auch Darlehen gegen anderweite und
geringere Sicherheit bewilligen, wenn allein dadurch die Ausführung der Meliorationen herbei¬
geführt werden kann.

8- ?-

Sollte die Melioration, zu welcher das Darlehen gegeben ist, nicht ausgeführt oder die
sonstigenstipulirten Bedingungen nicht innegehalten werden, so kann das ganze Kapital zu jeder
Zeit gekündigtund die Rückzahlungin 6 Monaten gefordert werden.

8- 8.

Ueber den Zinsgewinn des Meliorationsfonds steht dem Provinziallandtage die freie
Verfügung zu, Diefe wird mittelst des Etats getroffen.
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§, 9,
Der Direktor der La»desba»k legt jährlich die aufgestellteRechnung den: Lcmdesdirektor

zur Vorlage an den Proumzialausschuß vor, welcher Letztere dieselbe nach Vorrevision dem Land¬
tage zur Entlastung unterbreitet.

§. 10.
Der Landcsdircktor führt die Oberaufsicht über die den Meliorationsfonds betreffende

Kassen- und Buchführung der Landesbank.

Feglement
über

Gewithrung von Entschädigung für polizeilich angeordnete Tödtung rotzkranker Pferde, Esel,
Wantthicre, Mauleset uud tungeickrankeu Wndmehs in der Pheinprouinz, in GemüMeit der
Vorschriften des Gesetzes vom 12. März 1881, „betreffend die Ausführung des Aeichsgrsetzes

über die Abwehr und Unterdrückung oon Viehseuchen"vom 23. Juni 1880.

Zur Ausführung der Bestimmungen des Gesetzes vom 12. März 1881, „betreffend die
Ausführung des Neichsgesetzes über die Abwehr und Unterdrückungvon Viehseuchen" vom 23. Juni
1880, treten für die Nheinprovinz die nachfolgendenVorschriftenin Kraft.

s- 1.
Ist durch die im §. 21 des Gesetzes vorgeschriebeneUntersuchung der auf polizeiliche

Zuordnung getödteten Thiere bei Pferden, Eseln :c. ein Fall der Rotzkrankheit,oder bei dem
Nindvieh ein Fall der Lungenseuche festgestellt, so wird für die damit behafteten Thiere von dem
Provinzialverbllnde eine Entschädigunguach folgenden Grundsätzengewährt.

§. 2.
Die Entschädigung beträgt einschließlichdes Werthes derjenigen Theile, welche dem

Besitzer nach Maßgabe der polizeilichen Anordnungen zur Verfügung bleiben:
1. Bei den mit der Notzkraukheit behafteten Thieren dreiviertel;
2. bei dem mit der Lungenfeuche behafteten Rindvieh vicrfünftel des nach Vorschrift der

88. 59 ff. des Neichsgefetzes ermittelten gemeinen Werthes.

§. 3.

u. Keine Entschädigungwird geleistet (§. 61 des Neichsgefetzes):
1. für Thiere, welche dein Reich, den Einzelstaaten oder zu den landesherrlichen

Gestüten gehören;
2. für folche Thiere, welche mit der Krankheit behaftet in das Reichsgebieteingeführt

sind oder bei welchennach ihrer Einführung in das diesfeitige Gebiet innerhalb
90 Tagen die Notzkraukheit oder innerhalb 180 Tagen die Lungenseuche festgestellt
wird wen» nicht der Nachweis erbracht wird, daß die Ansteckungder Thiere erst
nach Einführung derselbe»i» das Reichsgebietstattgefuude» hat.
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d. Die Gewährung einer Entschädigungkann versagt werden (8. 62 des Reichsgesehes):
1. für das in Schlachtviehhöfenoder in öffentlichen Schlachthäusern aufgestellte, anf

polizeiliche Anordnung geschlachtete oder getödtete Schlachtvieh;
2, für Thiere, welche mit einer ihrer Art oder dem Grade nach unheilbaren und

unbedingt tödtlichenKrankheit, mit Ausnahme jedoch des Rotzes und der Lnngen-
seuche, behaftet waren.

3- 4,
Es fällt ferner jeder Anspruch auf Entfchädigung weg:
1. wenn der Besitzerder Thiere oder der Vorsteher der Wirthschaft, welcherdie Thiere

angehören, vorsätzlich oder fahrlässig, oder der Begleiter der auf dem Transport
befindlichen Thiere oder, bezüglich der in fremdem Gewahrsam befindlichenThiere,
der Besitzerdes Gehöfts, der Stallnng, Koppel oder Weide die in den §ß. 9 und 10
des Gesetzes vorgeschriebeneAnzeige wissentlich unterläßt oder länger als 24 Stunden,
nachdem er von dem Ausbruche der Seuche oder dem SeuchenverdachteKenntniß
erhalten hat, verzögert;

2. wenn der Besitzer eines der Thiere mit der Seuche behaftet gekauft oder durch ein
anderes Nechtsgefchäft unter Lebendenerworben hat und von diesem kranken Zustande
beim Erwerbe des Thieres Kenntniß hatte;

!i. wenn Thiere, welche bestimmten Verkehrs- oder Nutzungsbeschränkungenoder der
Absperrung unterworfen sind, in verbotwidriger Benutzung oder außerhalb der ihnen
angewieseneuRäumlichkeitoder au Orten, zu welchen ihnen der Zutritt verboten ist,
betrossenwerden (M. 19 und 25 des Gesetzes) oder wenn dem Besitzer oder dessen
Vertreter die Nichtbefolgungoder Uebertretung der polizeilichangeordnetenSchutzmah-
rcgeln zur Abwehr der Seuchengefahr zur Last fällt.

8. 5.
Zur Bestreitung der zu leistenden Entschädigungen für die mit der Notzkrankheit

behafteten, auf polizeiliche Anordnung getüdteten bezw. nach dieser Anordnung an der Seuche
gefallenen Pferde :c, und zur Bestreitung der Verwaltungskosten wird für fämmtliche in der
Provinz vorhandenen Pferde einschließlichder Fohlen, Esel, Maulthiere, Maulesel von den
Besitzern derselbennach Bedürfniß eine Abgabe erhoben.

Die einfacheAbgabe beträgt 10 Pf. für jedes Pferd, Efel:c.

§. 6.

Zur Bestreitung der zu leistenden Entschädigungen für das mit der Lungenscuche
behaftete, auf polizeilicheAnordnung getödtete bezw. nach diefer Anordnung an der Seuche gefallene
Rindvieh und zur Bestreitung der Verwaltnngskosten wird für jedes in der Provinz vorhandene
Stück Rindvieh (Ochsen,Bullen, Kühe, Rinder und Kälber) von dem Besitzer derselben nach
Bedürfniß eine Abgabe erhoben.

Die einfache Abgabe beträgt 5 Pf. für jedes Stück Rindvieh.

8- ?-

Bei eintretendemBedürfnisse kann die mehrmalige Erhebung der Abgaben <M. 5 und 6)
in einem nnd demselbenJahre angeordnet werden.
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s 8,
Die Abgaben (ßß, 5 und 6) werden nicht erhoben:
1, für Thiere, welche der Militärverwaltung oder dem preußischenStaate gehören;
2. für das in Schlachtoiehhöfen oder in öffentlichenSchlachthäusernaufgestellte Schlachtvieh.

5- »-
Aus den Ueberschüssen jeder der beiden Abgaben soll ein Reservefonds angesammelt

werden, dessen Zinserträge zur Bestreitung der laufenden Verwaltungskostenund der Entschädi¬
gungen bestimmt sind.

Hat der eine oder der andere der beiden Reservefonds die Höhe von 1000000 M.
überschritten, so ist die Erhebung der Abgaben erst dann gestattet, wenn die Zinserträge der
Reservefonds und die den vorstehendenBetrag überschreitendenMittel derselben zur Bestreitung
der oben erwähnten Ausgaben nicht ausreichen.

8. 10.

Die Ausschreibungder Abgaben erfolgt auf den Befchluh des Provinzialausfchusses.
Ihre Erhebung erfolgt nach den für die Erhebung von Provinzialabgaben bestehenden

Vorschriften.
s. 11-

Behufs Erhebung der Abgaben foll in jeder Stadt- und Landgemeindeein Verzeichnis;
des abgabepflichtigenPferde- uud Viehbestandesaufgenommenund fortgeführtwerden, aus welchem
sich die Namen der Besitzerund die Stückzahl der Pferde und des Rindviehs ergeben müssen.
Vor Erhebung der Abgaben müssen die Verzeichnisse zur etwaigen Berichtigung 14 Tage lang
öffentlich ausgelegt werden.

Ort Zeit und Zweck der Auslegung ist durch öffentliche Bekanntmachungauf ortsübliche
Weife den Betheiligten zur Kenntniß zu bringen. Innerhalb diefer Frist können Anträge auf
Berichtigung des Verzeichnisses bei dem betreffenden Gemeindevorstandeeingebrachtwerden. Ueber
dieselbenentscheidet der Bürgermeister nach Anhörung des Gemeindevorstandes

Reklamationen gegen diese Entscheidungmüssen binnen 10 Tagen bei der vorgesetzten
Aufsichtsbehörde angebrachtwerden, welche über dieselben endgültig entscheidet.

Nach erfolgter Ausleguug bezw. nach Erledigung der eingebrachtenReklamationen sind
die Verzeichnisse, mit der Bescheinigungdes Gemeindevorstandesversehen, der vorgesetzten Auf¬
sichtsbehörde einzusenden, welche dieselbenfestzustellen uud auf Grund derselbendie Erhebung der
Abgaben anzuordnen hat. ^ . „ „_^„ .. ^.

Die Veitreibung der Rückständeerfolgt in der für die Vertreibung rückständigerGe-
meindeabgabenvorgeschriebenen Weise. ^ «, ^ ^ .,>>

Die näheren Vorschriften über die Aufuahme und Fortführung der Verzeichnisse, und
über das bei der Feststellungderselben und bei der Erhebung der Abgabenzu beachtende Verfahren,
werden von dem Provinzialausfchuffemit Genehmigung des Ober-Präsidenten getroffen.

s- 12.

Die Ortspolizeibehörde oder eintretendenFalles der bestellte Seuchen-C°n„nissarius hat
der von jedem Falle einer auf polizeiliche Anordnuug vollzogeneu Todtung
v°n welcher die Entschädigungspflichtdes Provinzialverbandes begründet,
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unter Mittheilung des sachverständigenGutachtens übel den Krankheitszustanddes Thieres (Z. 21
des Gesetzes) und der über das Ergebniß der Schätzung aufgenommenenUrkunde (§. 20 des
Gesetzes) Kenntniß zu geben.

Zugleich haben dieselben zu bescheinigen,daß keiner der Fälle vorliegt, in welchennach
den Z8- 3 und 4 dieses Reglements keine Entschädigung geleistet wird oder jeder Anspruch auf
Entschädigungwegfällt, sowie ferner, daß nicht ermittelt werden konnte, daß der Besitzer eine aus
Privatverträgen zahlbare Versicherungssummefür das vorbezeichneteThier zu fordern berechtigt ist.

Eventuell ist die Höhe der aus Privatverträgen zu erhaltenden Summe anzugeben.

§- 13.
Die Auszahlung der Entschädigungenerfolgt durch die Prouinzialuerwaltung, welche dazu

die Vermittelung der Kreis- oder Gemeindebehördenin Anspruch nehmen kann.

ß. 14.
Die Verwaltung der Reservefonds und das gefammte Rechnungswesenerfolgt nach den

für die Provinzialverwllltung bestehenden Vorfchriften.
Alljährlich ist eine Uebersicht der Einnahmen und Ausgaben des Fonds von dem Pro-

vinzialausschusse durch die Amtsblätter zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Anlage II I.

Bericht
des Provinzialausfchusses,

botreffend

das zu erlassende Reglement über die Leitung und Verwaltung der Provinzialnlnseen
zu Bonn und Trier.

Das von dem 31. Provinziallandtage erlassene und von Seiten des Herrn Ministers
der geistlichen:c. Angelegenheitenunter dem 10. Juli 1885 genehmigte Reglement über die
Leitung und Verwaltung der Provinzialmuseen zu Vonn und Trier bedarf in Folge der Ein¬
führung der Provinzialordnung vom 1. Juni 1887 einzelner Abänderungen in formeller Hinsicht.

Der Prouinzilllausschuß beehrt sich den Entwurf zu dem abgeänderten Reglement mit
dem Antrage vorzulegen:

„Der Prouinziallandtag wolle diesem abgeänderten Reglement seine Zustimmung
ertheilen."

Düsseldorf, den 6. November 1890.

Der Provwzialausschutz:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdireltor.



«9

Meglement
übel

1>ie Leitung und Verwaltung der Provinzialmnseen zu Donn und Trier.

8. 1.
Die Verwaltung der Provinzialmnseen zu Bonn und Trier erfolgt für Rechnung und

durch die Organe des Provinzialverbandes.
8. 2.

Die unmittelbare Vcrwaltuug jedes der beiden Provinzialmuseen wird durch einen
Direktor geführt, welcher vom Provinzialausschusse nach Anhörung der Mufcumscommissiou
ernannt und von der Königlichen Staatsrcgierung bestätigt wird.

Die Direktoren haben die Rechte und Pflichten der Provinzialbeamten und sind dem
Landesdircktorbezw. dem. Provinzialausfchuffeunmittelbar untergeordnet; auf diefelbcnfiuden die
für die Provinzialbeamten bestehenden Reglements und generellenVorschriftenAnwendung.

Sofern Jemand das Amt eines Direktors nur im Nebenamte bekleidet, wird das Ver¬
hältniß dieses Beamten bei der Anstellungdurch besondere Vereinbarung geregelt.

Die Direktoren sind die nächsten Vorgesetztender niederen Anstaltsbcamten(Kastellane,
Aufseher:c.). Letztere werden auf den Vorfchlag der Direktoren angestellt. Im Uebrigenkommen
bezüglich der Anstellungund dienstlichen Verhältnisse dieser Beamten die für das niedere Anstalts¬
personal au den Provinzialanstalten geltenden Bestimmungenin Anwendung,

§.3.
Den Direktoren liegt insbesonderedie Sorge für die Aufstellung und Verwahrung der

Musemnsgegcnständeund der mit diesen verbundenenBibliotheken, sowie die Aufsuchung, Ausgrabung
'»'d Erhaltung der Alterthümer in ihrem Geschäftsbereich ob. Der Geschäftsbereich der beiden
Direktoren fowic der Museen wird zu dem Zwecke in der Weise getheilt, daß vorbehaltlicheiner
etwaigen, durch Beschluß des Prouinzialausschussesunter Zustimmung der KöniglichenStaats¬
regierung zu treffenden Abänderung dem Direktor des Museums zu Trier der Regierungsbezirk
Trier, dem Direktor des Mufeums zu Bonn die übrigen vier Regierungsbezirkeüberwiesen werden.

Dem Provinzialausschusse bleibt es unbenommen, die Verwaltung beider Provinzial¬
museen, sowie beide vorher genannten Bezirke nach vorgängiger Zustimmung der Königlichen
Staatsregierung einem leitenden Direktor, dessen Wahl selbstverständlich ebenfallsder Bestätigung
der KöniglichenStaatsregierung bedarf, zu unterstellen.

8. 4.

Die Direktoren haben ein Inventarium (Verzeichuih,Katalog) der den jetzigen Bestand
der ihnen unterstellten Museen bildenden Gegenstände, soweit ein solches nicht vorhanden ist,
anzufertigen, zu vervollständigen und bei der Erwerbung neuer Gegenstände regelmäßig fort¬
zuführen, fowie jährlich im Laufe des April einen Geschäftsberichtüber ihre amtliche Thätigkeit
unter Beifügung des Inventars dein Landesdirektor vorzulegen. Der Letztere hat dieselben zur
Kenntniß des Provinzialausschuffesund der Mufcumscommifsionzu bringen und eine Abschriftder
Geschäftsberichte nn den Ober-Präsidenten einzureichen.
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8. 5.
Die Direktoren haben auf Ersuchen des Landesdirektors Gutachten und Berichte über

Gegenstände anzufertigen, welche Alterthümer in der Provinz betreffen, fowie den Entwurf zu
einein Reglement über die Benutzung und den Besuch der ihnen unterstellten Museen dein
Landesdirektor einzureichen, welcher denselben nach Einholung des Gutachtens der Museums¬
commissiondem Provinzialausfchussezur Genehmigung vorzulegen hat.

Jedem der Direktoren wird zu laufenden Ausgaben und kleineren Ankäufen eine in den
Etat zu diefem Zwecke besonders einzustellende Summe zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus haben dieselben die Verwendung der etatsmähigen Mittel nach Maß¬
gabe der in §. 9 vorgesehenen Verwendungsvläne und Beschlüsse der Museumscommission
auszuführen.

Bezüglich solcherAnkaufe und Untersuchungen, zu welchen die Direktoren nicht bereits
durch die in §. 9 vorgesehenen,von der CommissionfestzustellendenPläne und Beschlüsse ermächtigt
sind, können dieselben in dringenden Fällen, wo Gefahr im Verzüge ist, über Beträge bis zu
500 M. in jedem einzelnenFalle vorläufig verfügen. In diesen Fällen haben sie unter dem
Nachweis der Dringlichkeit die Genehmigung der Museumscommissionbei deren nächsten Ver-
fammlnng zu erwirken.

Dieselben sind dafür verantwortlich, ohne Genehmigung des Provinzialausschusseskeine
Zahlung zu veranlassen, wodurch die etatsmähigen Fonds des Jahres überschrittenwerden.

Bezüglichder Verwaltung der Museen in baulicher und wirtschaftlicher Hinsicht kommen
die für die Direktoren der Prouinzialanstaltcn geltenden Bestimmungen analog zur Anwendung.

8 ?.
Zur Unterstützungder Verwaltung der Mufeen wird eine Commissiongebildet unter der

Benennung:
„Commissionfür die RheinischenProvinzialmufeen zu Bonn und Trier".

Dieselbe hat ihren Sitz zu Bonn. Sie besteht aus neun Mitgliedern, von denen die
KöniglicheStaatsregierung vier, der Pruvinzialausschuh die übrigen vier Mitglieder sowie außer¬
dem den Vorsitzendenernennt. Die Ernennung erfolgt auf fechs Jahre; alle drei Jahre scheidet
die Hälfte der beiderseits ernannten Mitglieder, sowie der auf drei Jahre zu bestellendeBorsitzende
aus; zwei der Ausgeschiedenenwerden von der KöniglichenStaatsregierung, die zwei andern,
sowie der Vorsitzende werden vom Provinzialausschusseneu bestellt.

Ueber den Austritt zum ersten Male entscheidetdas Loos. Bei der vom Provinzial¬
ausschusse vorzunehmendenErnennung ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß wenigstens zwei der
Commifsionsmitgliederdein Bereiche des Museums zu Trier angehören.

8. 8.

Die Commission führt ihre Geschäfte nach einer von dem Provinzialausschussezu
genehmigendenGeschäftsordnung. Zur Erledigung der ihr zugewiesenen Aufgaben sind in jedem
Etatsjahrc mindestens zwei Hauptversammlungen, halbjährlich und zwar abwechselnd in Bonn und
Trier abzuhalten. — Die Commissionist befugt, die Direktoren zu ihren Berathungen, infoweit
als sie dies für erforderlichhält, zuzuziehen.
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8.9.

Die Commissionhat außer den bereits erwähntenFunktionen dre Aufgabe, d e D e °r n
auf dem Gebiete de wissenschaftlichen und technischen Lettung der Mnseen zu ''""stutzeu
Gemeinschaft mit denselben der Erforschungund Conservirung d°r A terthu.ue "' ^ Pr
ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden,auf Ersuchendes Provinzmausschussesbezw. d s ^n es^
Gutachten abzugebeuund bei demselben die erforderlichen Antrage zu stellen. Auch st sie berechtigt,
«>l den Prov nzialausschußbezw. den Landesdirektorselbständig Antrage M richten.

^EomMsston werben insbesonderedie vom Landesdirektorauf Grund vonVorsth^gen
der Direktoren aufzustellendenEtatsentwürfe zur Begutachtung vorgelegt werden Bei den 6 als
ist ein Fm vo ?0««-5«00 M. zu größereu Ankäufen und ^tersuchu^
auf das Gebiet, welchessie betreffen, zu referviren, während nn "e «gen fu ledes der beide.i
Museen ein bestimmter Fonds zu Ankäufen und Untersuchungen ^„

<>m d r nächstenVerfa.nmlung nach der Feststellungder Etats stellt die Eonnms stou den

Plan fu/die Be «3mg de! erstgedachten zu g^m —f^
Fonds auf Gruud «on Vorschlägen der Direktoren endgültig ^ /'^ b"^ "b «
den Direktoren oder anderer Seite etwa in Antrag geaasten Ankaufe und U^
den letztgedachten für jedes der beiden Mufeen bestimmtenFonds; s°^ett rdu ch d^ M
Fonds nicht erschöpft «erden, stellt sie einen Plan auf, nach welchen: diese Fonds seitens
Direktoren selbständig zu verwenden sind. r ,.« >,,„ U„fä,,sen

V n den hiernach bewirktenAnkäufen und Untersuchungen,

welche aus der den Direktoren zur freien Verfügung gestelltenSumme ge Mg ^d (^ . d
ist der Commissionbei ihrer nächsten Versammlung Kenntniß zu geben,

dl« L»nd°««l.tw« «,,,»h°>», 2«! Uiwge,, ,1! °,m «°l°»!»rm.!> " >

""'"""«« P.».«,°°° d>, «°«„,W,M,. der E°m,Mi»« si„d dm> ««!'"«.»' »«!M>«
.m^Imdm ««'. «. P>°.°.°«., !°«>. °»ch " «u.°chw, w C»mm>!.,°,.»b« w «..«-

z, I»,

,,«ch M»wb° d, ««»mm.,.»«, d« Pr»»WM'°.d.m^°».^^.> l««'
barung mit der KöniglichenStaatsregierung vom ^^^0^1884 ^"

§. 11.
s. «^ >.^v c?tlltsnlittel erfolgt durch die vom Prouinzialausfchuffe

Die kassennmhige bestehenden Vorschriften-
zu bestimmendenKassen nach den dieserhalo vel oer ^rovn.zvu
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Die Zahlungsanweisungen erfolgen durch die betreffendenDirektoren unter Bezugnahme auf die
festgestellten Verwendungspläne oder den genehmigendenBeschluß der Commission,beziehungsweise
des Provinzialausschusses,wo ein solchererforderlich ist.

§. 12.
Die näheren Nusführungsbestimmunge»zu diesem Reglement werde» vom Provinzial-

ausschusse erlassen.

Anlage IV.

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Ausführung des Reichsgesetzes über die Invaliditäts- und Altersversicherung vom

22. Juni 1889 in der Rheinprovinz durch Organe der Provinzialverwaltnng.

Nach §§. 41 und folgenden des Reichsgcsetzes, betreffend die Invaliditäts- und Alters¬
versicherungvom 22. Juni 1889 (Neichs-Gcsetz-BlattSeite 97), erfolgt die Invaliditäts- und
Altersversicherungdurch Versicherungsanstalten, die nach Bestimmung der Landes-Regierungcn
für weitere Communalverbände mit Genehmigung des Buudesraths errichtet werden. Auch
tcmn für mehrere Bnndesstaaten oder Gebictstheilcderselben sowie für mehrere weitere Communal-
Verbände desselben Nundcsstaates eine gemeinsame Versicherungsanstalt errichtet werden.

Auf Grnnd dieser gesetzlichen Bestimmungen ist nach Vereinbarung mit dem Groß¬
herzoglich Oldenburgischcn Staatsministerium eine gemeinsame Versicherungsanstalt für die
weiteren Communalverbände der Nheinprovinz und der HohenzollcrnschenLande sowie das
Fürstentum Virkenfeld mit dem Sitze in Düsseldorf nach Genehmigung des Bnndcsrathes
errichtet worden. (Vergl. Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 15. März 1890 — Neichs-
anzeiger Nr. 71 — und Mittheilung des Ministeriums für Handel und Gewerbe an den
Ober-Präsidenten der Nheinprovinz vom 20. April d. Is). Diese Versicherungsanstalt, die
kurz die Bezeichnung: „Invaliditäts- und Altcrs-Veisicheruugsanstalt Nheinprovinz" führt und
felbstständig nach §. 44 des Neichsgcsctzcseine juristische Persönlichkeit bildet, ist mit dem
Provinzialverbande der Nheinprovinz kraft Gesetzes in mehrfache nahe Beziehungen gefetzt.
Zunächst haftet der Rheinische Pruvinzialuerband nach Verhältniß der beteiligten Bevölkerunqs-
ziffcr im Falle der Unzulänglichkeit des Anstaltsvermogcns für die Verpflichtungen der Ver¬
sicherungsanstalt (8- 44 d. Ges.) und hat die durch ihre erste Einrichtung entstehendenKosten
gemeinsam mit den Commuualuerbändcn Huhenzollcrn und Virkenfeld vorzuschießen (8- 45
des Gesetzes). Das Verhältniß, in dem diese Kostcnuorschüsfevon den drei genannten Ver¬
bänden zu leisten sind, ist nach Mittheilung der beteiligten preußischen Ministerien vom
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20. April 1890 auf 110 : 2 : 1 festgesetzt. Die bereits geleisteten und noch zu leistenden
Vorschüsse sind demnächst von der VersicherungsanstaltRheiuprouinz aus den zuerst eingehenden
Versicherungsbeiträgenzu erstatten.

Neben diesen Beziehungen zwischen dem Provmzialverbande und der Versicherungsanstalt
Nhcinpruvinz, durch welche der erstere zum Garantieverband für die letztere gemacht ist, hat
das Gesetz für beide Körperschaftennun noch eine weitere Verbindung gcfchaffen. Nach 8- 4?
des Reichsgefetzcs werden die Geschäfte des als öffentliche BeHürdefungirenden Vorstandes der
Versicherungsanstalt von einem oder mehreren Beamten des weitern Commuualverbaudes. für
den die Anstalt errichtet ist, wahrgenommen. Diese Beamten sind nach Maßgabe der Landes¬
gesetze, d h der §§. 87 ff. der RheinischenProvinzialordnung von dem Provmzmlverbande zu
bestellen; die Bezüge derselben und ihrer Hinterbliebenen werden von der Versicherungsanstalt
vergütet (8 4? d N -G.). Ueber die Organisation des Beamtenpersonals, msbesundereüber
das Verhältniß der von dein Provmzialverbande zu bestellendenVorstandsmitglieder zu dem
Provinzialausschnsse und dem Landesdirektor sowie über die Bestellung der außerha b des
Vorstandes weiter erforderlichenSubaltern- (Bureau-. Kaffen-) und Unterbeamten fmd Fesche
Bestimmungen weder erlassen, noch ist die Regulirung dieser wichtigen Fragen un Wege des
Erlasses eines preußischeilAusführungsgesetzeserfolgt.

In einer zu Berlin unter dem VorsitzeSeiner Excellenz des Herrn Munsters M
Handel und Gewerbe stattgehabten Konferenz der preußischen Landesdirektoren herrschte d,e
allgemeineAnsicht vor. daß die vorberührten Fragen gelüst uud daß insbesonderedre Verbmdung.
in welche die Provmzialverbande durch das Neichsgesetzzu der Invalidüäts- nnd A.ters-
Versicherungsanstalt gesetzt worden seien, enger gestaltet werden müßten, wem: dre Promnzml-
verwaltungen die große Aufgabe der Einrichtung und Durchführung der Invalidüats- nnd
Altersversicherung zur Lösung bringen sollten. Um diese auch von den Vertretern der Reichs¬
und Staats-Negieruug als nöthig anerkannte engere Verbindung ohue Erlaß ueuer gesetzlicher
Bestimmungen anzubahnen, wurde iu weiteren Konferenzen im Neichsverstcherung am e da
bereits veröffentlichteNormalstatut einer vollständigen Umarbeitung unterzogen und hierbei als
auzustrebendesZiel verfolgt, die Einrichtungen ,o zu treffen, daß Provmzmlverband und Ver¬
sicherungsanstalt in dauernder organischer Verbindung bleiben n^,^ .„ m,.,^«,ms

Zu diesem Zwecke wurde vorgeschlagen,den Leiter der laufen en Geschäfte der Provm m -

Verwaltung, den Landesdirektor, auch zum Vorsitzendendes Vorstandes der Verstcheru.^sanM
zu bestellen. Da indessen die Geschäfteder letzterenvoraussichtlich bald einen Umfang annehm
werden, der eine beilänfige Erledigung der Funktionen des Vorsitzende,, durch den m sem
Hauptamte schou stark beschäftigte,:Landesdirektor uumügüch macheu w.rd. so kann sich stu
Thätigkeit in Anstaltsvorstande um auf eine allgemeine Oberaufsicht und ^ Müwnku g
bei w chtigeu Frag n von prmzipieller Vedeutuug befchräuke». Es wurde deshalb werter als
erfordert ch erackt den, Laudesdirektor aus der Zahl der oberen Beamte,, emen tandlgen
Ve^ die Leitung der Versicheruugsanstalt iu daueruder Vertretung des
La ^r o ute"eigürVerautwortlichteit °bliegt »ud zwar iu ähnlicher Weise w,e d.eses
bei dnrch den Verwalt.mgsgerichts-Direktor als Vertreter des Neg,ern»gs-

Präside,üen ^säneht. Laudesdirektors in deu Geschäftendes Vorsitzenden
der V„^ ' » N i, u ch «ci obere Beamte zur Wahrnehmuug der Geschäfte des

V°r33"2 ' Mt^'. nämlich drei vou dem Provinzialverbaude eruanuteu
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stimmberechtigtenMitgliedern und je zwei Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer bestehen
soll, zu bestellen. Bei dem großen Umfange der Invaliditäts- und Altersversicherung der
Rheiuprovinz, welche 1200000 Versicherteumfaßt, sind drei obere Beamte außer dem Landes¬
direktor zur Erledigung der zahlreichen Geschäfteunbedingt erforderlich.

Der Geschäftsgang bei dem Vorstände wird sich im Wesentlichen nach den Formen
der staatlichen Vehördeuverfassuug, d. h. nuter steter Verantwortlichkeit des Vorsitzenden,oder
seines Stellvertreters vollziehen, während nur eine Reihe besonders wichtiger, im Statute
bezeichneter Sachen der collcgialischenBeschlußfassungdes Vorstandes unterliegen.

Die in dem Gesetze fehlende Regelung der Stellung der erforderlichen Subaltern-
(Bureau-, Kafseu-,Registratur-) und Uutcrbeamtcn kaun nur durch das Statut der Iuvaliditäts-
und Alters-Vcrsichcrungsanstalt in der Weise erfolgen, daß der Vorstand der Versicherungsanstalt
ermächtigt wird, mit dem Provinzialverbande zu vereinbaren, daß die Bureau-, Kassen- und
anderen Geschäfteder Versicherungsanstalt ganz oder zum Theile «ou Provinzialbeamten erledigt
werden. Dieselben bleiben bczw, werden alsdann ebenso, wie die oberen Beamten des Vorstandes,
ProUinzialbeamte mit den Rechten und Pflichteu der letzteren und sind damit die Gehalts-,
Pcnsions-, Wittwen- und Waisenbezüge hinsichtlichdieser Beamten sowie ihre disciplinarifchen
Verhältnisse vollständig geordnet. Die Gehälter und sonstigen Bezüge dieser Beamten werden
dem Provinzialverbande von Seiten der Invaliditüts- und Alters-Vcrsichernngsanstalt ersetzt.

Diese Art der Einrichtung des für die VersicherungsanstalterforderlichenVeamtcnkörpers
erscheint nach Lage der Sache die zweckmäßigsteund wurde dieselbe auch iu der am 13. und
22, Iuui dieses Jahres zu Berlin abgehaltenen Konferenz der Landcsdirektoren der Monarchie
und Vertreter der betheiligten Neichsämtcr allseitig gebilligt.

Der am 22. Oktober d. Is, versammelt gewesene Ausschuß der Invaliditüts- und
Alters-Versichernngsanstalt Nheinprovinz hat gleichfalls die großen Vortheile der geplanten
engeren Verbindung der Anstalt mit dem Provinzialverbande der Rheiuprovinz anerkannt und
durch das Statut den Vorstand ermächtigt, eine dcsfallsige Vereinbarung mit dem Provinzial¬
verbande abzuschließen.

Der auf Gruud dieser Ermächtigung zunächst auf die Dauer von 5 Jahren abgefchlosfene
Vertrag ist als Anlage I beigefügt.

Der Provinzialausfchuß beehrt sich hiernach folgende Anträge zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle:

I. dem mit dem Vorstande der Invaliditäts- und Alters-VersicheruugsanstaltRhein-
Provinz abgeschlossenen Uebereinkommenvom 6. November 1890 die vorbehaltene
Genehmigung ertheilen, und

II. den Provinzialausschuß ermächtigen, den Vorsitzenden,dessen Stellvertreter, sowie
die übrigeu beamteten Mitglieder des Vorstaudes und die erforderlichen Stell¬
vertreter zu bestellen."

Düsseldorf, den ?. November 1890.

2>er Provinzialausschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Lnndesdireltor.



Anlage 1.

Zwischendem Provinzialverbande der Nheinprovinz. vertreten dnrch den Landesdnettor
der Rheinprovinz. Herrn Wilhelm Klein, einerseits nnd der gemeinsamenI'wa iditats- nnd
Alters-Versichernngsa,istalt Nheinprovinz. vertreten dnrch den eommiffarifchen.stoll°ertreten den
Vorsitzenden desAnstaltsvvrstandes. Herrn Landesrath Klausener. andererseüs. wird vorbehaltlich
der Genehmigung des Provinziallandtages folgender Vertrag geschlossen:

§. 1.

Die Provinzialverwaltung der Nheinprovinz verpflichtet sich dem Vorstande der
Invalidität nnd Alters-Versicheruugsaustalt Rheinprovinz die bei dem letz eren znr Erledigung
der Vürean-. Kassen-. Nechnungs-.Kauzlei- uud Votengeschäfte erforderlichen Beamten zu gestellen.

8- 2.

Diese Beamten werden seitens der Provinzialverwaltung der Rheinprovinz entweder ans
den bereits vorhandenenProvinzialbeamten genommen, oder im Wege der Renanstellung gewonnen,

s. 3.

Die Gestellung der Beamten erfolgt seitens des Provinzialverbandes auf vorheriges,
dem Landesdirektor der Rheinproviuz mitgetheiltes Ersuchen des Vorsitzende»des Vorstandes der
Verficheruugsaustalt. Die Auswahl der der letzterenzu gestelleudeu Bemnteu ist lediglich Sache
des Proviuzialausschusses bezw. des Laudesdirektors. Die auf diefe Weife er Versicherung-
anstatt überlasseuen Beamten bleiben, bezw, werden Promnzialbeamte und sind hinsichtlich ihrer
Rechte und Pflichten sämmtlichen, für diefe besteheudenBestimmungen «"^ '««hrend der Zeü
ihrer Beschäfti uug bei der Verficheruugsaustalt uuterworfen. Die durch den Pr°«u^ml u chuß
bezw. den Landesdirektor erfolgte Berufung eines Beamten zur Wahrnehmuug v°» Gefchafteu
der Versichcruugsllnstalt ist jeder Zeit widerruflich.

Die Höhe der Bezüge der der Versicherungsanstalt überlasseneu Beamten und deren
Hinterbliebenen wird lediglich durch die für die Proviuzialbeamten ^tenden Bestimmuugeu
geregelt uud vou dem Proviuzialausfchnffe. bezw. dem Landesdirektor festgestellt. Die ^er^
sicheruugsanstalt hat die hiernach sich ergebendenBeträge dem Provinzialverbande ^ ^g"t°n-
Im Falle oer Pensionirung oder des Todes eiues bei der Verftcheruugsaustalt esämfti t u
°der beschäftigtgewesenenProvinzialbeamten werden die de'nfelbeu oder semen Hmt°rw 'w>

zustehende,i Bezüge von dem Provinzialverbande uud der Verstchernngsan alt ,ich M w
der Beschüftiaungszeit des Beamte» im Provinzialdienste nnd im Anstalt d.enstegemeinam
getragen.^^M e n P ovinzialbeamter lediglich im Dieuste der Versicheruugsan statt U)at.g geu. en.
s° hat letzter hiernach allei.i die Bezüge des Beamten oder feiner Hinterbliebenen zu zahlen.

i,.

N.. g^t>«« ill einstweilen auf die Dauer von fünf Jahren gefchloffen. Ini Falle
bei Ablaif e^ ^r ^ E nenernng °iefes Vertrages nicht erfolgen, oder der Vertrag
vorher aus irgeud!inem Gruude gelost werden follte, ist die Versichernngsaustaltverpflichtet.
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die bei der letzteren beschäftigtenProvinzialbeamten mit den aus ihrer Anstellung nach den für
die Provinzialbeamten geltenden Bestimmungen hervorgehendenRechten uud Pflichten zu über¬
nehmen und den Prouinzialverband für die Ansprüche dieser Beamten schadlos zu halten. Der
Provinzialverband wird bei Neuanstcllungen den Beamten die Verpflichtung zum Uebertritt iu
den Dienst der Versicherungsanstalt auferlegen und eine definitive Anstellung der für die letztere
anzunehmenden neuen Provinzialbeamten während der 5jährigen Frist thuulichst vermeiden.

Doppelt ausgefertigt uud unterschrieben,
Düsseldorf, den 6. November 1890.

Klein, Klansencr,
Landesdirektor. Landesrath.

Anlage V.

Bericht
des Provinzialausschusses

über

die Ausführung der Beschlüsse des 34. Provmziallandwgcs, betreffend die Vertheilung
der Einquartierungslast im Frieden.

Die ungleicheVertheiluug der Eiuguartierungslast im Frieden hat seit längeren Jahren
den Pruvinziallanotag der Nhcinprouinz beschäftigt und einen wiederkehrendenGegenstand der
Berathung und Beschlußfassungdesselben gebildet.

Ein Antrag des im Jahre 1877 versammelten 25. Provinziallandtages an die Königliche
Staatsregierung, zum Zwecke der Erleichterung der Gemeinden entweder den gesetzlichen Durch¬
schnittssatz der Vergütung für die Naturaluerpfleguug überhaupt zu erhöhen, oder in Betreff dieser
Vergütung eine Klasseneintheilungder Ortschaftenmit entsprechendem Tarif einzurichten,zugleich
aber auch die gesetzlichen Bestimmungen dahin zu ändern, daß die Magazinuerpflegung bei
Kantonnements auf vorherigen Antrag der Gemeindebehördendnrch die Naturalverpflegung unter
entsprechenderVergütung der letztere» durch das Reich ersetzt werden könne, erhielt nicht die
erbetene Allerhöchste Genehmigung.

Eine neue Anregung erhielt die Angelegenheit in Folge der Petitionen derjenigen
Gemeinden, welche durch die jährlichen Zusammenzichungenvon Truppen auf der Wahnerhaide
besonders zu leiden haben. In dein Schreiben des Königlichen Herrn Ober-Präsidenten vom
14. Juni 1888 wurde dem 34. Provinziallandtage zur Erwägung unterbreitet, ob die Provinz
nicht in der Lage sei, die Kosten des Baues von weiteren Baracken auf der Wahuerhaide ganz
oder theilweisegegen Einziehung des Seroises für die darin unterzubringendenTruppen zu über.-
nehmen, indem angenommen werden könne, daß durch Unterbringung von einigen Bataillonen
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gelegentlich der Herbstübungender 15. Division die Last der angrenzendenGemeinden erheblich
vermindert werde. _ .

Der 34. Provinziallandtag verhandelte diese Angelegenheitin der Sitzung vom 20. Ium
1888 und faßte einstimmig folgendenBeschluß: . .. . ^. ....

Der Landtag spricht aus, daß die regelmäßig wiederkehrende Emquartierungslast m
einzelnen Gemeinden der Provinz als eine ungleich drückende und unerträgliche
empfunden wird, daß die Abhülfe dieses Nothstandes als eine Verpflichtung der
Reichs-Militäroerwaltung zu bezeichnen ist, und beauftragt den Provinzialausschuß
diesen Beschluß in geeigneter Weise an der zuständigen Stelle zum Ausdruck
zu bringen." . , ,^ ^ . . ^-.

In Ausführung dieses Beschlussesordnete der Provinzialausschuß m der Sitzung vom
25 /27. September 1888 vorläufig an, daß Erhebungen darüber angestellt werden sollten wie
hoch sich die Einquartierungslast jährlich in der Nheinprovinz stelle und wie sich dieselbe auf die
einzelnen Kreise vertheile. ^ ^„„« 5. . c ^.

Diese Ermittelungen haben nun für die letzten Jahre 1886, 188? und 1888 stattgefunden
und sind die Seitens der Königlichen Negierungen der Provinz gemachtenErhebungen durch den
KöniglichenHerrn Ober-Präsidenten der Provinzialverwaltung am 27. Februar v. I. )tt. 1666
mitgetheilt worden. Die Ergebnisse dieser Ermittelungen sind in den als Anlage beigefügten
Nachweisungen für Regierungsbezirke, Kreise und Bürgermeistereien enthalten. Es erschien
angemessen, die Nertheilung auch für die kleinerenfelbstständigenVerwaltungskörper, die Burger-
meistereibezirke nachzuweisen, da, wie die Aufstellungenergeben, in einzelnen Kreisen ein ^heü der
Bürgermeistereienschwer, ein anderer gering oder gar nicht durch Einquartierung belastet worden
ist Die in den Nachweisungen enthaltenen Zahlenangaben sind amtlich Mitgetheilt und müssen
deshalb den weiteren Ausführungen als Grundlage dienen.

Daß die Einquartierungslast im Bereicheder Nheinprovinz ungleichund in vielen Fallen
schwer zu ertragen ist, beweist schon eine flüchtigeDurchsichtder Aufstellungen. Eine eingehende
Prüfung und Vergleichungder gewonnenenZahlen kann den Beweis, daß die Annahme des 34.
Prouinziallandtaqes eine durchaus begründete ist, nur verstärken.

Die ersten Kolonnen der Nachweisung enthalten die Zahl der Tage, an welchen Ein¬
quartierung in den Jahren 1886 bis 1888 in den betreffenden Vürgern.e.stereibezirkenstatt¬
gefunden hat, und die Zahl der Truppen, welche iusgesammt einquartiert gewesen sind Eme
Vergleichungdieser beiden Faktoren würde nahe liegen, ist aber nach Lage der Verhältnissemcht
geeignet, ein richtiges Bild zu liefern, da die Ermittelung, wie lange die einzelnen M.l.tarpersonen
in den einzelnen Orten Quartier erhalten haben, in den weitaus meisten Fallen nicht mehr
möglich war

Die Dauer der Anwesenheit im Quartier kommt selbstredend bei der Beurtheilung der
Einquartierungslast wesentlich mit in Frage, indem sich darnach, ob der Soldat nur einen Theil
des Tages, einen ganzen Tag oder eine Reihe von Tagen Quartier erhalten hat, die Belastung
des Qullrticrgebers ermessen läßt. „. . . ^ . ^ /« > ^ .«>>

Aus den. nämlichen Grunde kann auch eine Vergleichungder von den Gemeinden und
Quartiergebern über den Reichszuschußhinaus gemachten Mehraufwendungen mit der Zahl der
Einquartierungstage und der untergebrachtenMannschaften nnr dann von Gewicht se.n, wenn
s°w°hl feststeht, während welcher Zeit der einzelneSoldat einquartiert gewesen ist, als auch ob
derselbe mit Verpflegung oder ohne dieselbe einquartiert gewesen ist. Bei der Unmöglichkeit, diese
Thatsachen festzustellen, .nutzte von dieser Vergleichungabgesehen werden.
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Die Nachweisung ergibt indessen die amtlich festgestellten Zahlen der Gesammtbelastung
für jede einzelneBürgermeisterei der Provinz für die 3 letzten Jahre und zeigt, in welchem
Grade einzelneund zwar ärmere Bezirke belastet waren, wahrend andere vollständig frei blieben.

Wenn auch eine Vergleichung der Zahl der einquartierten Mannschaften in Bezug auf
die Dauer deren Anwefenheitin den einzelnen Quartieren sich nicht prüfen läßt, so liefert die
vorbezeichneteNachweisung doch das Material, um festzustellen, welche Leistungen von den
Gemeinden und den einzelnen Quartiergebern über den Neichszuschuh hinaus gemacht, und in
welchem Verhältniß diese Mehraufwendungen zu der Zahl der Wohngebäude und der Einwohner
der einzelnen Bürgermeistereien stehen. Nach den gesetzlichen Bestimmungen (§. 1 und 2 des
Gesetzes, betreffend die Quartierlcistung für die bewaffnete Macht während des Friedenszustandes,
vom 25. Juni 1868), erfolgt die Einquartierung mit Rücksichtauf die vorhandenen zur Unter¬
bringung der Truppen geeigneten Wohnräume, und kann das Wohnhaus deshalb als die Einheit
angesehenwerden, welche den nächsten Vergleichungspunktbietet. Außerdem kommt in der Praxis
auch der einzelne Einwohner in Betracht, da sich die Aufwendung der Gemeinden in der Steuer¬
last der Einzelnen wesentlich wiederspiegelt und deshalb nicht außer Acht gelassenwerden kann,
überdem aber auch die Miether nach dem Verhältniß der benutztenRäume in Frage kommen.

Eine Vergleichung in dieser Beziehung kann aber nur dann zu greifbaren Ergebnissen
führen, wenn derselbenzunächst ein größerer Zeitraum und die sich aus demselben ergebenden
Durchschnittszahlenzu Grunde gelegt werden, weshalb für die Mehraufwendungen der Durch-
fchnitt der Beobachtungsperiodegezogen werden muß.

Es ist dies fchon aus dem Grunde nothwendig, weil die Einquartierung, von einzelnen
Fällen (Wahnerhaide, Spellnerhaide) abgesehen,für die meisten Theile der Provinz nach kürzeren
oder längeren Zeitabschnitten nach den Bedürfnissen der Heeresverwaltung wechselt, und deshalb
die Betrachtung nur einzelner Jahre ein falfches Bild zeigen würde. Dann darf der von den
betheiligten Bezirken gemachte Unterschied, ob die über den Neichszuschuhhinaus entstandenen
Ausgaben von den Gemeinden als solchen, oder von den Quartierträgern allein gemachtworden
sind, bei der Vergleichung der Belastung nicht berücksichtigt werden, sondern diese Mehrausgaben
müssen in ihrer Gesammtheit der Betrachtung unterliegen.

Während nämlich die von den Gemeinden als solchen aufgewendetenLeistungen amtlich
nachgewiefensind, entziehen sich die für die Quartiergeber aufgeführten Ausgaben, wenn sie auch
von amtlicher Seite hierher mitgetheilt sind, dicfer Controle, bieten aber in Bereinigung mit den
Mehrausgaben der Gemeinden resp, in den Fällen, wo lediglich die Ausgaben der Einzelnen
aufgeführt sind, für den vorliegenden Zweck den hinreichendenAnhalt, um die finanzielle Mehr¬
belastung zu zeigen.

Es mag hierbei noch hervorgehobenwerden, daß für Personen des Offizierstandes und
Unterbringung von Pferden wesentliche Mehrausgaben nicht angenommen zu werden brauchen,
indem den Offizieren Seitens des Staates besondereZulagen bewilligt sind, welche den Quartier¬
geber entschädigen,während anderseits das gelieferte Stroh und der Dünger der Pferde in Ver¬
bindung mit dem Servis eine entsprechendeVergütung bilden, wodurch auch die persönliche
Belastung in etwa ausgeglichenwird.

Die für diese Vergleiche der Mehrausgaben in ihrem Verhältniß zu der Zahl der
Wohngebäude und der Einwohner erforderlichenAngaben und prozentualen Berechnungen finden
sich in den weiteren Kolonnen der Nachweisungund haben zum Ergebniß, daß unwiderleglichdie
ungleicheund schwere Belastung einzelner Theile der Provinz bewiesenerscheint. Wenn für das
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einzelne Gebäude der Provinz ein Durchschnittssatzder jährlichen Mehrbelastung von 60 Pf.
ermittelt worden ist, so muh man doch anerkennen, daß Mehrbelastungen von 13 M. 51 Pf. für
die Bürgermeisterei Orsoy Land, 9 M. 46 Pf. für Daun, 9 M. für Wahn, 8 M. no Pf. für
Hillcsheim, 8 M. 24 Pf, für Saarlouis u. s. w. übermäßige sind, während 60 Bürgermeistereien
im RegierungsbezirkAachen, 3? im Regierungsbezirk Coblenz, 35 im Regierungsbezirk Köln,
71 in» Regierungsbezirk Düsseldorf und 81 im Regierungsbezirk Trier, also 284 von 77?
Bürgermeistereiender Provinz oder 36,5°/« vollständig freigebliebensind.

Von den 11 Kreisen des RegierungsbezirksAachen sind 2, von den 14 Kreisen des
Regierungsbezirks Coblenz sind ebenfalls 2 nicht belastet gewesen; von den 12 Kreisen des
RegierungsbezirksKöln ist Gummersbach vollständig freigeblieben, während 2 andere Kreise sehr
unerheblich belastet waren; von den 24 DüsseldorferKreisen ist nur Nemscheid freigeblieben;
während von den 13 Kreisen des RegierungsbezirksTrier keiner verschont war.

Im Einzelnen muh auf die beigefügteAufstellungund deren spezielle Angaben verwiesen
werden, wobei indessen zu bemerken ist, daß die in einzelnen Fällen auffallendeVerschiedenheitdes
Verhältnissesder Belastung der Wohnhäuser zu derjenigen der Einwohnerzahl in der verschiedenen
Dichtigkeitder Bevölkerung ihre Erklärung findet, indem oft und namentlich in den industriellen
theilen der Provinz auf ein Haus eine größere Zahl von Bewohnern in einem Bezirk fällt, wie
'n dem benachbarten. Es soll nur hervorgehobenwerden, daß von den 169 Bürgermeistereien
des Regierungsbezirks Aachen 72, von den 109 Bürgermeistereien von Coblenz 63, von den 104
Bürgermeistereienvon Köln 40, von den 224 Bürgermeistereiendes RegierungsbezirksDüsseldorf
1^4 und von den 171 Bürgermeistereiendes RegierungsbezirksTrier 96, zusammen also 375
Bürgermeistereienoder 48,1°/» von der Einquartierung gar nicht oder i» einem sich der prozen¬
tuellen Berechnung entziehendenMaße von der Einquartierung betroffen worden sind.

Eine weitere und besondersfür die Stellung des Provinzialverbandes wichtige Begleichung
bietet sich in dein Verhältnisse des Mehraufwandes für die Einquartierung zu den Staatssteuern
mit Ausschluß der Gewerbesteuer vom Hausirbetriebe (ß. 106 und 10? der Provinzialordnung)
und den Prouinzialabgaben.

Hier muß vorausgeschickt werden, daß das berichtigteSoll der Staatssteuern, welche die
Grundlage der Provinzialabgaben bilden, für das Etatsjahr 1888/89 28 761642 M. beträgt.
Hiervon ist eine Provinzialabgabe von 2 960 000 M. oder 10,29°/° zur Erhebung gelangt. Der
Mehraufwand für die Einquartierungslast beziffert sich für die 3 Jahre 1886, 1887, 1888
zusammen auf 1113 296 M, mithin im Durchfchnitt für ein Jahr auf 371098 M., alfo auf
1,29°/« der Staatssteuern und auf 12,54°/« der Provinzialabgaben.

Auch diese Vergleichung, welche nur für die Kreise vorgenommenwerden konnte, zeigt
^e höchst ungleiche und drückende Belastung der einzelnenTheile der Provinz. Während als
durchschnittliche Mehrbelastung für die ganze Provinz 1,29 Pf. für die Mark der Staatssteueru,
oder 1,29°/« festgestellt worden ist, hat der Kreis Dann, welchernur 76 911 M. an Staatssteuern
aufbringen kann, eine Mehrbelastung in Folge der Einquartierung von durchschnittlich 14 464 M.
"der 18,5°/«. Der Kreis Adenau ist mit 7,9°/°, der Kreis Merzig mit 4,6°/», Trier Stadt und
Land mit je 4,3°/«, Mülheim a. Nh. mit 4,2°/« und Nheinbach mit 4,1°/» der Staatssteuern
"^hr belastet, welche zur Deckungder durch die Einquartierungslasten entstandenenMehrausgaben
verwendet werden mußten, während die Kreise Heinsberg, Malmedv,, Altenkirchen, Kreuznach,
Meisenhcim,Zell, Waldbroel, Gummersbach,Wipverfürth, Elberfeld, Essen Land, Remscheid keine
°°er sich der Berechnung nach Prozenten entziehendeMehrausgaben zu leisten hatten, und eine
Reihe anderer Kreise nur mit minimalen Prozentverhältnissenbetheiligt sind.
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Der Provinzialausfchuß verhandelte in der Sitzung vom 2./3. Oktober 1889 über diese
Angelegenheit und beschloß in Ausführung des von dem 34. Provinziallandtage ertheilten Auf¬
trages, bei dem Herrn Ober-Präsidenten unter Vorlage der im Druck vertheilten Nachweisungden
Antrag zu stellen, bei dem Herrn Reichskanzlerdie Abhülfe dieses Nothstandes durch die Neichs-
Militärverwaltung herbeizuführen, wobei hervorgehobenwerden folle, daß die in der Nachwcifung
angeführten Zahlen zwar auf dem von der KöniglichenStaatsrcgierung gesammeltenund mit¬
getheilten Material beruhten, jedoch selbstredend auf absolute Genauigkeit keinen Anspruch
machen tonnten.

Auf die am 4. ^usck. I. L. Nr. 4616 an den Herrn Ober-Präsidenten gerichtete Eingabe
hat der Herr Minister des Inneren durch Neserivt vom 14. März cr, geantwortet, daß der Herr
Reichskanzleres im Allgemeinen,mindestens zur Zeit, nicht für thnnlich erachte, eine Ausgleichung
der Einquartierungslast von Neichswegen herbeizuführen, nachdem erst durch das Gesetz vom
21. Juni 1887 die früheren Bestimmungen über die Quaitierleistungen und die Naturalleistungen
für die bewaffnete Macht im Frieden in einer die Interessen der Quartiergeber nach Möglichkeit
berücksichtigenden Weife abgeändert und ergänzt worden seien.

Der Herr Minister weist ferner darauf hin, daß der §. 3? der Prouinzialordnung für
die Nheinvrovinz der Provinzialuertretung die Vcfugniß gebe, über die im Interesse der Provinz
erforderlichenAusgaben, und zu dein Ende über die Ausschreibung von Provinzialabgaben zu
beschließen, und somit auch durch eine mit den übrigen Provinzialumlagen zu erhebende Provinzial-
abgabe die nöthigen Mittel zu befchaffen,um die für erforderlich erachtete Ausgleichung der
Eincmartierungslastcn innerhalb der Provinz herbeizuführen.

Der Provinzialausfchuh beehrt sich dem Provinziallandtage von der Sachlage Kenntniß
zu geben, indem er dem ihm von dem 34. Provinziallandtage ertheilten Auftrag als erfüllt
betrachtet. Der Provinzialausfchuß glaubt sich der Stellung von weiteren Anträgen enthalten zu
sollen, indem derselbe der Ansicht ist, daß der von dem Herrn Minister vorgeschlageneWeg der
Ausgleichungder Einquartierungslast auf Grund des §. 3? der Prouinzialordnung zu viele Un¬
zuträglichkeitennach sich ziehen würde und deshalb ungangbar erscheint.

Düsseldorf, den 10. April 1890.

Der Pvovwzialausschntz:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdirettor.
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Anlage VI.

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Antrag des Fischschutzuereins für den Regierungsbezirk Köln auf Gewährung einer

provinziellen Beihülfe.

Der Vorsitzendedes im Jahre 1883 gegründetenFischschutzuereins für den Negierungs-
uezirk Köln, welcher in Köln seinen Sitz hat, beantragt in einer an den Provinziallnndtag
gerichteten,zu Händen des Landesdirektors abgegebenenEingabe vom 19. September 1890 die
Bewilligung einer Provinzialbcihülfe.

Die von dem Fischschntzvereinzn verfolgenden Zwecke sind im §. 2 des Statuts
""gegeben. Dieser §. 2 lautet wortlich:

„Der Fischschutzverein stellt sich die Aufgabe, den Fischbcstand in den Flüssen und
Bächen zu fördern; dem Fischfrevcl uud dem unberechtigten Fischen entgegen zu
treten, in besonderenFällen mit Prämicnbewilligung; Anlagen zu beseitigen, welche
die Wanderungen der Fische hemmen oder das Wasser verunreinigen; Laich- und
Schntzplatze eiuzurichteu; die Ausbildung der Fischereigesetzgclmnganbahnen zu
helfen; Schutz der nationalen Fischerei gegenüber der internationalen anzustreben;
Erfahrungen uud Erfindungen seinen Mitgliedern zur Keuutuiß zu bringen; durch
Vortrage sür Unterhaltung, Belehrung und Anregung der Mitglieder Sorge zu
tragen; auch Fischcreibcsitzern,welche dem Verein nicht beigetrcten sind, mit Ruth
und That bcizustchen."

In der Eingabe vom 19. September 1890 ist Nachstehendesausgeführt worden:
Nachdem die redlichen Bestrebungen des Vereins, der Fischerei in den rheinischen

^wässern aufzuhelfen, höheren Orts wohlwollend anerkannt worden feien und durch die
Bewährung von Staatsbeihülfen. welche sich in dem Vereinsjahre 1887 auf 200 Mark

1888 „ 250 „
1889 „ 250 „

und 1890 „ 400 „
bezifferten,entsprechende Würdigung gefunden hätten, glaube derselbe auch bei hohem Provinzial-
landtage um die Gewährung einer Unterstützung zu eben solchen Zwecken ehrerbietigst vorstellig
^rden zn sollen.

Der Vereiu aus kleinen Anfängen hervorgegangen und mit bescheidenenMitteln
arbeitend, habe zunächst nur das Interessengebiet des Regierungsbezirks Köln in den Kreis
feiner Wirksamkeit ziehen können, nach den gemachten Erfahrungen und aus Zweckmähigkeits-
gründen halte er es aber für unerläßlich, feine Thätigkeit auch auf die benachbartenRegierungs-
b^rke zu Übertragen.

11



52

Daß bei dem hierdurch erweiterten Felde und den damit bedingten gesteigerten An¬
forderungen die vorhandenen Vcreinsmittel, welche sich außer deu erwähnten staatlichenBeihülfen
nur aus den Mitglicderbeiträgen zufammensctzten(die letzteren belicfcn sich im Jahre 1889 auf
465 Mark), nicht zur Bestreitung der als nothwendig erkannten Bedürfnisse ausreichen, bedürfe
wohl keiner besonderenErwähnnng, und könne selbst eine ökonomische Wirthschaft hierin keine
Abhülfe schaffen.

Die Rechnung pro 1889 balancirte in Einnahme und Ausgabe mit 1107,86 Mark.
Das laufende Vcrcinsjahr betreffend, fo feien die gesteckten Ziele, von den erfreulichsten

Resultaten begleitet, weiter verfolgt worden und habe es sich der Verein unter Anderem auf
Gruud der bei dem Bezüge von Fischbrut gemachten Erfahrungen, die hinter den gehegten
Erwartungen noch stets zurückgeblieben seien, zur Aufgabe gestellt, durch Anlage kleiner Brut¬
anstalten eine billigere und erfolgreichere Bevölkerung der Waffcrläufe mit Fischen durchzuführen.

Diese Brutanstalten, welche an besonders geeigneten Stellen unter Beihülfen aus der
Verciustasse von fachverständigenPrivaten eingerichtet nnd geleitet würden, seien dazu bestimmt,
die erforderliche Fischbrut für ein jeweilig enger begrenztesRevier von Wasserläufcn zu ergänzen
und die Leiter an der Hand der Praxis zu einer rationellen Bewirtschaftung des Interessen-
reviers anzuhalten.

Die crsteu uach dieser Richtung hin gemachtenVersuchehättcu zu einem erfreulichen
Ergebnisse geführt und dürfe angenommen werden, daß bei Aufwendung gleich hoher Beträge,
welche bisher für den Bezug von Eiern und Fifchbrut ausgegebenfeien, ein um viel reichlicherer
Erfulg zu verzeichnenfein werde.

Durch Vervollkommuuug und Vermehrung folcher Anstalten glanbe der Verein die
angestrebte Aufgabe, die heimischeu Gewässer wieder reichlich mit Fischen zu bevölkern, ehestens
gelüst zu sehen — und habe dieses Vorgehen die wohlwollendsteUnterstützung seitens König¬
licher Regierung gefunden.

Im Nahmen der verfügbaren Mittel feien bis heute drei solcher Brutaustalten mit
einer durchschnittlichenVeitragsleistnng von je 100 Mark eingerichtet worden, doch sei in
Aussicht genommen, diese Anstalten zu vermehren und zur Hebung des Interesses für das
Fifchereiwefendurch Vermittelung der Königlichen Landrathsämter zur Bildung von Loeal-
vereinen, soweit solche noch nicht beständen, aufzufordern. Auch füllten die landwirthfchaftlichen
Vereine ersnchtwerden, im engerenAnschluß au den Fischschutzverein zur Hebung des Fischcrei-
wescns beizutragen.

Obwohl die zur Durchführung dieser Einrichtungen erforderlichen Mittel sich vorläufig
noch nicht übersehen ließen, so stehe doch schun jetzt nach den einleitendenSchritten fest, daß die
Vereinsmittcl nicht im Entferntesten ansreichcn würden und die Mithülfe aller intcreffirtcn
Behörden und Curporationen erforderlich machten.

Bei dem hervorragenden wirthfchaftlichenInteresse der angestrebten Unternehmungen
glanbe der Vorsitzende deshalb die Aufmerksamkeit eines hohen Provinziallandtags auch auf
den Kölner Fischfchutzvcrein hinlenken nnd um Gewähruug einer angemessenenBeihülfe bitten
zu füllen, umfomehr, als eine folche dem RheinischenFischcreiverein zu Bonn wiederholt zu
Theil geworden sei.

Falls der Provinziallandtag grundsätzlichnur dem Provinzial-Fischereiverein zu Bonn
seine jährlichen Beihülfen zuzuerkennenin der Lage fein follte, fo würde der Provinziallaudtag
dennoch in indirekter Weife ebenfo dem Gefuche des Kölner Vereins entsprechenkönnen, wenn
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bei Zuweisung einer vergrößerten Beihülfe der Bonner Verein angewiesen würde, dem Kölner
Iischschutzvercineinen dcsignirten ratirlichen Antheil abzugeben.

Je eher der Kölner Verein in den Stand gesetzt werde, die dargelegten Ziele durch¬
zuführen, desto eher würden die gemeinnützigenBestrebungen bei der Gesammtheit Anerkennung
finden und eine Hebung des Fischereiwcsenssowie der Fischbcständcin den rheinischen Gewässern
im Gefolge haben.

Da der RheinischeFischereivcrein seit mehreren Jahren einen jährlichen Beitrag von
1000 Mark aus Pruviuzialfunds bezogen hat und für diefen Verein auch in dem für die nächste
Etatsperiode 1891/93 aufgestellten laudwirthfchaftlicheuSpezial-Etat wieder eine gleich hohe
Summe vorgesehenist, so wurde der Antrag des Kölner Fischschutzuereins zunächstdem Vor¬
sitzenden des RheinischenFischereivcreinsin Bonn zur Kenntnißnahme und Aeußerung vorgelegt.

Der Vorsitzendedes RheinischenFischcrcivereinshat hierauf mitgetheilt, daß er gegeu
den Antrag des Kölner Fischschutzvcreins nichts einzuwendenhabe, wenn er auch glauben möchte,
daß die Interessen der Fischzucht im Rhcinlande dnrch den uuter seiner Leitung stehenden
Provinzialverein nach allen Richtungen hin seit zehn Jahren mit bestem Erfolge vertreten
würden. Eine Zuwendung von Geldmitteln für den Kölner Fischschutzvereiudurch den Rheinischen
Fischereivereinmüsse er jedoch ablehnen.

Der Proviuzialausschuß hat die Angelegenheit einer sorgfältigen Prüfung unterzogen
und ist zu der Ansicht gelangt, daß unter den obwaltenden Umständen eine Unterstützuug des
Kölner Fischschutzvereins aus Provinzialfonds sich nicht empfehle.

Die Zwecke,welche der Kölner Fifchschutzvereinverfolgt, decken sich im Wesentlichen
mit den durch deu Rheinischen Fischereivcreinverfolgten, welch' letzterer ganz unzweifelhaft die
'hm gestellte Aufgabe Vollaus erfüllt.

Die Zubilligung von Provinzialbeihülfen an andere Vereine, als an den die Fischerei-
Interessen der ganzen Provinz vertretenden Rheinischen Fischereivercinwürde eine Zersplitterung
der geringen für diefe Zwecke verfügbaren Mittel im Gefolge haben und statt fördernd jedenfalls
schädlich wirken.

Da außerdem die für landwirthfchaftlicheZwecke verfügbaren Mittel für dringendere
Aufgaben, als die in dem Gesuche bezeichneten, verwendetwerden müsseu, kann eine Genehmigung
des Antrages nicht empfohlen werden.

Der Prouinzialausschuß beehrt sich daher zu beantragen:
„Hoher Provinzillllandtag wolle den Antrag des Fifchfchutzvereins für den
Regierungsbezirk Köln auf Gewährung ciuer provinziellen Beihülfe ablehnen."

Düfseldurf, deu 6. Rovember 1890.

Der Pvovwzialausschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdireltor.

11'
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Anlage VII.

Bericht
des ProvinzialcmsschusseS,

betreffend

den Antrag auf Erwirkung des Privilegiums zur ferneren Ausgabe von
20 Millionen Mark Rheinprovinz-Anleihescheinen.

Der Betrag der von der Provinzialhülfskasse, bezw. von der Landesbank ausgcliehenen
Darlehen war am Schluße des Rechnungsjahres: 1880/81

1881/82
1882/83
1883/84
1884/85
1885/86
1886/8?
1887/88
1888/89
1889/90

Mitte Oktober 1890
Es sind jetzt bewilligt, aber noch nicht abgehoben.

8204 3 86,70 M.
8149854.42
9242969.94

10222584.16
9833647,96

12434263,84
23202234.08
29343181,06
37 013232,36
43619036.54
48684007.1?
6331743.35

Die Vermehrung des Darlehensbestandes der Landcsbcmkwird in den nächsten Iahreu
mit Rücksicht auf die inzwischeneingeführten bedeutendenZinsermäßignngen sicherlich eine noch
größere sein; das Kuratorium der Landesbcmkglaubt auf, eine durchschnittliche Nermehruug von
9—10 Millionen für jedes der beiden kommendenJahre rechnen zu dürfen, so daß Fürsorge
dahin zu treffen wäre, einen Geldbetrag von ungefähr 18—20 Millionen iu diesen Jahren
flüssig machenzu können.

Die Mittel zur Deckungeines derartigen Bedarfes sind lediglich durch den Verkauf der
im Besitze der Landesbank befindlichenWertpapiere, besonders der Nhciuprovinz-Anleihescheinc.
zu beschaffen.

Es sind laut dem Monatsabschluß vom Oktober 1890 an Wcrthvapicrm im Besitze
der Landesbank:

»,. an Nheinvroviuz-Anlcihescheinen:
Von der 4°/«igen IV. Ausgabe...........
Diese Emission betrug ursprünglich ..... 5 000000
Hiervon sind bis jetzt amortisirt.....- 27 1000

Der Nest von 4729000
ist nicht begeben.

10000000
sind im Umlauf.......9689500
ausgeloost ......... 310500

10000000

4729 000



85

3. Von der 3'/2°/nigen Vl. Ausgabe im Gesammt-
betrage von ............. 10000000
sind im Umlauf.......9792500
ausgeloost ......... 203500
im Besitze der Laudesbant . . , . 4000 ..... 4 000

10000000

4. Von der 3'/2 "/<>igen VII. Ausgabe im Gesammt-
betrage von ............. 10000000
sind bis Mitte Oktober 1890 ausgegeben . . . 2956000

Der Nest mit..... 7044000

ist noch im Besitze der Landesbant.
5. Die 3'/2«/«ige VIII. Ausgabe ist uoch gauz mit...... 10000000

im Besitze der Landesbank.
6. Von der 3°/°igcn IX. Ausgabe im Gesammtbetragevon 10000 000 M.

sind bisher begeben 111000 M. Der Rest ist im Besitz der
Landesbank mit ................ 9889000

I». an sonstigen Effekten:
Außer vorstehendenPosten von Nheinprovinz-Anlciheschcinenbesitzt die

landesbant:
Ä. an 3'/2°/°igcn Preußischen Consols ..... 1627300
d. „ 3^2°/nigen Berg.-Märk. Eisenbahn-Prioritats-

Obligationen ............ 592800 2220100

so daß sich ihr Effektenbestandbeziffert wie folgt:
«,ä 1 oben
.. 3 ..

l
5
6
?

4729000
4000

7044000
10000000

9889000
2220100

33886100

Um den jederzeitigeu Werth diefer Papiere für den Betrieb der Landesbank mit einiger
Sicherheit festzustellen,muß man znnächst einen Bruchtheil des N°mnmlwert s ab tzeu. d b
d°m Verkaufe der Papiere im Laufe der Jahre eiu nicht uuerheblicherVerlust durch Disagw
eintreten kann, bei der IX. 3°/°igen Emission sogar unbedingt eintreten muß.

VerüMchtiat man ferner, daß je nach den Verhältnissen des Geldmarktes n cht felten
d°r Verkauf f d.7I°/«igen fei es der 3'/«igen oder 3>/2°/°igen Anleihescheine^ganz
unrathfam od f ga nnasführbar sein kauu. so ergiebt sich daß man mD Mit Sicher
«uf die Verkäuflichst des ganzen Bestandes rechnen darf. Mdern emen gewissenBruchtheil

"' "'^""2^^ ^n folgende Verbindlichen gegenüber .

. dieser" bezw. nach Ablauf von vermieden bemessenen Kündigungsfristen be
der Landesbank hinterlegten Depostte.i un Totalbetrage von . . . ^ ^^^

Zu übertragen . . 19204517,98
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Uebertrag . . 19204517,98
2. die Guthaben der Centralfonds und des Meliorationsfonds , . . 1130798,75
3. die von der Landesbankund dem Meliorationsfonds bewilligten, noch

nicht abgehobenenDarlehen ............. 6470943,35
4. der Betrag von ausgeloosten, noch nicht eingelöstenAnleihescheinen. 168500,—

Der nach Abzug dieser Summe vuu .......... 26974760,08
verbleibende Ueberschuß der bereiten Bestände ist gegenüber den großen, an die
Landesbank gestellten Forderungen somit nur ein geringer und eine Vermehrung der
bereiten Bestände unumgänglich.

Da, wie Eingangs erwähnt, der Bedarf für die in den nächsten 2 Jahren zu bewilligenden
Darlehen auf 18—20 Millionen zu veranschlagen ist, so ergiebt sich die Nothwendigkeit, das
Privilegium zur Emission einer bezw. mehrerer neuen Anleihen von zusammen 20 Millionen
nachzusuchen.

Mit Rücksicht darauf, daß es nicht angängig ist, schon im jetzigenZeitpunkte bindende
Festsetzungen bezüglich des Zinsfußes und der fonstigen Modalitäten der Anleihe zu treffen,
werden diefe Festsetzungenzweckmäßiger Weise, wie in früheren Fällen, dem Beschlusse des Pro-
vinzialausschussesüberlassen.

Demgemäß beantragt der Provinzialausschuß:
„Hoher Landtag wolle den Provinzialausschuß ermächtigen, das Privilegium zur
Ausgabe von 20 Millionen Mark Rhcinvrovinz-Anlcihcscheinenzur Verstärkung der
Betriebsmittel der Landesbank der Nheinvrovinz auf einmal oder in verschiedenen
Emissionen nachzusuchen uud die Verzinsung und sonstigenModalitäten festzusetzen."

Düsseldorf, den 6. November 1890.

2>e» Provinzialausschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdirektor,

Anlage VIII.

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Errichtung einer landwirtschaftlichen Winterschule zu Kettwig im Landkreise Essen.

Seitens des Königlichen Landraths zu Essen ist unterm 14. August 1889 zur Errichtung
einer landwnthschaftllchcnWinterschulezu Kettwig ein jährlicher Zuschuß der Provimialverwaltuug
vou 2200 M. beantragt worden.
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Das Präsidium des landwirthfchaftlichenVereins für Rheinprcußeu hat diesen Antrag
»ach eingehender Prüfung nnter warmer Befürwortung zur Vorlage gebracht uud durch Nach¬
stehendesbegründet:

Wenn auch die Lmidwirthe des Landkreises Essen die große Bedeutung der landrmrth-
fchaftlichcuWiuterfchulen für die Fortbildung der jungen «andwirthe immer mehr und mehr
anerkennen, f° find doch ans diefem Kreife in den letzten Jahren nur 2 junge Leute nach
der nächstgelegenen Winterschule zu Wülfrath eutfendet worden, da es der weitaus größten
Mehrzahl der Landwirthe des Kreises nicht möglich ist. die erheblichen Kosten der Unterbringung
ihrer Sühne in Kosthäusern zu bestreiten. <>.-,,

Der Besuch der landwirthschaftlichenWinterschuleu ist aber für die luugen Landwirthe
dortiger Gegend nm f° wichtiger, als die Verhältnisse besonders des kleinerenBanernstandes rm
Kreise Essen dahin dräugeu. daß derselbe eiue möglichst rationelle nnd intensiveWirthschaft betreibe,
da er nur dadnrch aus dem vielfach mit großen Schulden belasteten Besitze emen angen.essenen
Lebensunterhalt herausarbeiten kann, ^ ^ .- <

Für die Errichtung der beantragten Schule wird feruer gelteud Wnacht. daß der
Direktor einer im dortigen Kreise zn errichtendenWinterschule in viel segensreichererWeise M
die Landwirthfchaft des Kreises wirken könne, als dies dem in Wülsrath ansässigen W.nter-
schuldirektormöglich sei. Die Boden- nnd Wirthschaftsverhältnisse im Kreise Esen eien ganz
andere, wie die in der Umgegend von Wülsrath uud könne eine praktischeauf w Verhaltnisse
jenes Kreises gerichtete Unterweisung erfolgreich nur von einem im Kreise wirtendeu Fach¬
manne erfolgen. „. ,,, r ^> ^"1,' » '<, l>^

Speziell wird seitens des Landrathes ein erheblichesGewicht ans die Thatigteit des
Winterschnldirektors als Wanderlehrer in den Sommermonaten gelegt nnd bemerkt daß nach den
gemachten Erfahrungen nichts so anregend wirk, als wenn der Direktor
lehrthätigkeit die Ställe. Dnngstätten. Milchteller nnd Felder besuche und den Vesitz r an O
und Stelle ans die Verbessernngsbedürftigkeitfeiner Wirthscha^^
gemachten Beobachtungen in einer daranf folgenden landwirtschaftlichen Versammlnng znr
allgemeinen Erörterung bringe. nx„^„ fnv i^.n

Da der Direktor der Wülfrather Schnle 6 Kre^e zu brechn hab, so standm w^
Kreis znm Zwecke der Vereisung nur 4 Wochen znr Versüguug. Diese Z'" W ^ ^ d,
kreis Efson unznreichend; d e landwirthschaftlicheLokalabtheilnng des Kro'st zahle al 8

Kasinos mit durchw^ se r großer Mitgliederzahl. dereu Thätigkeit neben ^ust^r BM
in dem gemeinschaftlichmVeznge der Futter- uud Dungmittel sowie der gemeinsamenBenutznng
der landwirthschaftlichenMaschinen besteht.

Wenn dem Direktor der in Aussicht genommenen Winterschule noch ein Theil des

Nachbars d. Nnhr zugewieseu werde, was als zweckmäßig anerkannt werden

"^ '°Fü^di3r^Int^Vetheiligten an der Errichtuug der Winterschule sprüht der
Umstand^dah sich ' G ^ Kettwig bereit erklärt hat. das den Bürgermeistereien Kettw^
Stadt und Laud gehörigeWaisenhausgebäude nebst dem dazugehörigenGarten zn diesem Zwecke
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

'« ^«^:„Um7«. w "3"»d° :»..',. ^«»,„ch«st.d d.m,., M° W>„.«,ch..,°
!°'< »nliBl! zur «,,!«»h»,° »°« 3» Schuln» nn«<nch».t «.den.



88

Das von der GemeindeKettwig zur Verfügung gestellte Schulgebäude entspricht allen
für diesen Zweck zu stellenden Anforderungen, wovon der Vorsitzende des Centralturatoriums
sich durch pcrföulicheBesichtigungüberzeugt hat.

Getrennt von dem Hauptuutcrricht ist ein 14- bezw. 8tägigcr Obstbaukursus im Frühjahr
und Herbst in Aussicht genommen, an welchemsich auch ältere Personen, welche das Beschneiden
und Otuliren der Obstbäumc erlernen wollen, betheiligen können.

Bezüglich des Kostenpunktes ist Folgendes hervorzuheben:
Der landwirtschaftliche Verein für Rhcinpreußeu ist in der Lage, die Verwaltung der

Schule gegen einen jährlichenZuschuß von 4000 M. zu übernehmen. Hiervon stehen bereits in
Aussicht eiu Zuschuß des Kreifes Essen mit ............. 1500 M.
und die Einnahme an Schulgeld mit...............__30 0 „

in Summe . . 1800 M.
so daß also noch ein Betrag von 2200 M. durch Beihülfe von anderer Seite zu decken bliebe.

Zu Lasten des landwirthschaftlichenVereins für Rheinpreußen verblieben dann die
außerordentlichen Ausgaben für die Schule und den Direktor, speziell die Ausstattung der
Anstalt mit Lehrmitteln und Büchern, sodann die Beiträge zu dem Pensionsfonds nnd zu den:
provinziellen Fonds zur Fürsorge für die Wittwen und Waifen der Wintcrfchuldirektoren, sowie
außerordentliche Zuschüsse zu den Reisekosten der Direktoren, Gehaltserhöhungen u. f. w.

Die Leistungen der Provinz würden demnach in einem Iahreszuschuß von 2200 M.
und in denjenigen Verbindlichkeiten bestehen, welche in dem Statut für die Winterschulen
(Z. 10 und §. 11) in Hinsicht auf die Pensionirung der Direktoren, die etwaige Uebernahme
derselben in den Provinzialdienst, die Wittwen- und Waifenverfurgung «. feitens des Prouinzial-
verbandes für die Winterschulen generell übernommen sind.

Der Prouinzialausfchuß, welcherdie vorstehend angeführten Gründe durchwegals richtig
anerkennen muß, beehrt sich hiernach den Antrag zu stellen:

„Hoher Landtag wolle sich mit der Errichtung einer landwirthschaftlichenWinter-
fchule in Kettwig für den Landkreis Offen und für einen Theil des Kreifes Mülheim
a. d. Ruhr unter Gewähruug eines Icchreszufchuffesvo» 2200 M. mit der Maß¬
gabe einverstanden erklären, daß diese Schule dem für die landwirthschaftlicheu
Winterfchulcn der Rheinproviuz bestehendenNormalstatut unterstellt werde."

Düsfeldorf. den 11. Oktober 1890,

2>er Pvovwzialausschutz:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender, Landesdirektor.
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Anlage IX.

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Errichtung von landwirthschaftlichen Winterschulen zu Geldern, Altenkirchen, Neuerburg

und zu Hermeskeil oder in einem anderen geeigneten Orte des Hochwaldes.

Bis zum Jahre 1879 bestanden in der Rheinprovinz nur 3 landwirthschaftlicheWinter-
schulen und zwar zu St. Wendel, Simmern und Gummersbach, welche von der Pruvinzial.
Verwaltung von Jahr zu Jahr mit Unterstützungenin verschiedener Höhe bedacht wurden.

Erst durch den Beschluß des 26. Piovinziallandtagcs vom 29. April 1879 (Landtags¬
verhandlungen S. 38) wnrde die bessere Organisation des landwirthschaftlichenUnterrichts¬
wesens in Gang gebracht, indem durch diescu Beschluß in Anerkennung der Nothwendigkeiteine
bessere Ausbildung der kleinern landwirthschaftlichenBevölkerung dem Provinzial-Verwaltungs-
rathe auf die Dauer von 3 Jahren eine jährliche Summe von 50000 M. statt der bisherigen
30600 M. zur Förderung der Landwirthschaft insbesondere für landwirthschaftlicheUntcrrichts-
zwecke zur Verfügung gestellt wurde. Aus dieser Summe wurde dem landwirthschaftlichen
"erein für Nhcinvreuhcn — anßcr den für die 3 alteren Schulen von St Wendel (3750 M.),
Simmern (750 M.) und Gummersbach (2400 M.) bewilligten Unterstützungen zur Gründung
v°n vorläufig 5 landwirthschaftlichenWintcrschuleu der Betrag von jährlich 18 750 M., also
lür jede neue Schule 3750 M. zur Verfügung gestellt, worauf im Jahre 1879 die Errichtung

Manderfcheid,
Bütgenbach,
Wülfrath und
Zülpich,

sodann im Jahre 1880 die Errichtung der Schule iu Heddesdorf stattfand.
Im Jahre 1882 erfolgte die Verlegung der Schule in Gummersbach, welche in den

wahren 1880 nnd 1881 nur 8 bczw. 12 Schüler zählte, nach Oberpleis, sodann die Eröffnung
von noch 4 weiteren Winterfchulcn und zwar in Mocrs, Odcnkirchcn, Geilenkirchcnund Lutzerath.

Mit dem Beginn des Etatsjahres 1882/83 wurde die provinzielle Unterstütznng der
sämmtlichen12 Winterschuleu einheitlich auf jährlich 3750 M.. total auf 45 000 M. festgesetzt.

Im Herbste 1883 fand die Verlegung der Winterfchulc in Bütgenbach nach Imgen-
bwich. und der Schule in Manderfcheid nach Wittlich statt.

Die Organisation dieser Schulen uud das Verhältniß der Provinzialverwaltung zu dem
landwirthschaftlichenVerein für Nhcinprcußcu in Bezug auf die Verwaltung dcrfclben wurde
vurch das vom 31. Pruvinziallandtage am 9. Dezember 1885 genehmigte Statut festgestellt.

In Folge Beschlussesdes 33. Provinziallandtages vom 11. Februar 1888 (Landtags-
^rhandlungcn S. 21) wnrde eine fernere Wintcrschule in Lennep bei Beginn des Wintcr-
'emesters 1888/89 eröffnet.

Derselben ist ein provinzieller Zuschuß von 2200 M. gewährt.
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Die Frequenz der Schulen war folgende:
im Winter 1879/80 ( ? Schulen) 113

„ 1880/81 (8 „ ) 150
„ 1881/82 (8 „ ) 180
„ 1882/83 (12 „ ) 222
„ 1883/84 (12 „ ) 251
„ 1884/85 (12 „ ) 242

„ „ 1885/86 (12 „ ) 245
„ 1886/8? (12 „ ) 231
„ 1887/88 <12 „ ) 269
„ 1888/89 (13 „ ) 278
„ 1889/90 (13 „ ) 280

Außer diesen Schulen ist im Jahre 1888 — unter Zuhülfenahme einer aus dem
staatlichen Eifelnuthstandsfonds genommenen und zunächst für einen Wanderlehrer in der Eifel
bestimmten Summe von 4000 M. ^ eine landwirtschaftliche Wintcrschule in Hilleshcim
errichtet worden, welche nicht aus Provinzialmittcln unterstützt wird.

Unter stetiger Theilnahme und Anerkennung der ländlichen Bevölkerung haben die
Leiter der Winterschulen es verstanden, den an sie gestelltenAufgaben gerecht zu werden. Mehr
als Tausend Schüler sind im Laufe der Jahre mit den nothigen theoretischenund praktischen
Kenntnissen in allen Zweigen des landwirthfchaftlichcu Betriebes ins Leben hinausgegangen,
und kann man jetzt fchon fagen, daß diefe Schüler nicht blos für sich Nützliches gclcrut haben,
sondern auch in vielen Fällen für ihre Umgebung Muster und Vorbilder geworden sind.

Die Direktoren der Winterschulen haben seit der Eröffnung der Anstalten in Fortsetzung
ihrer Schulthätigkeit als Wanderlehrer in den zahlreichen bestehenden und von ihnen neu-
gegründeten landwirthschaftlichcnCasinos durch Vorträge, Belehrungen uud positive Rathschläge
an Ort und Stelle die Verbesserung des landwirthschastlichenBetriebes nach allen Richtungen
hin gefördert, sie haben durch Speziallchrknrse die in unserer Provinz noch sehr der Förderung
bedürftige Obstbaukuude iu weite Kreise getragen, sie haben ^eine ganze Menge von landwirth¬
schastlichenGenossenschaftenins Leben gerufeu und sich so in jeder Weise als Lehrer und
Berather des Bauernstandes bewährt.

Es ist nicht zu verwundern, daß im Hinblickeauf die vielfacheFörderung, welche so
das landwirthschaftlicheLeben besonders in der näheren Umgebung der Winterschulen erfuhr,
die einsichtige Landbevölkerungin den fernab von den Winterschul-Orten belegenenBezirken den
landwirthschastlichenVerein und die Provinzialvcrwaltung mit Bitten bedrängten, welche dahin
gingen, die Zahl der Winterschulen zu vermehren.

Sowohl der erwähnte Verein, wie auch die Provinzialvcrwaltuug mußten iu einzelnen
Fällen anerkennen, daß die betreffenden Gesuche wohlbegründet waren.

In besondererVorlage des Pruvinzialausschusses ist die Errichtung einer Wiuterschule
für den Landkreis Essen und den Kreis Mülheim a. d. Ruhr in Kettwig uud die jährliche
Unterstützung derselben mit dem Betrage von 2200 M. befürwortet Desgleichen ist die
Errichtung und Unterstützung einer Wiuterschule in Elsdorf in Erfüllung der von der ver¬
storbenen Ehefrau Davey geborenen von Sandt bei Schenkung des Rittergutes Desdorf au
der Provinzialverband gemachten testamentarifchenAuflage in besonderer Vorlage befürwortet.

Die Umwandlung der Ackerbaufchule in Saarburg in eine Winterfchule ist mit Beginn
des gegenwärtigen Etatsjahres erfolgt.
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Als indeß trotz dieser theilweise schon eingetretenen, theilweise vom Provinzmlausschusse
bereits in Aussicht genommenenVermehrnng der Schulen das Drängen betheiligter Kreise auf
Errichtung weiterer Schulen nicht aufhörte, sondern stets nene Gesuche eingnigen, wurde seitens
des Landesdirektors das Lentral-Curatorium der Winterschulen ersucht. die Bedürfmßfrage für
den Umfang der ganzen Provinz einer genauen Prüfuug zu unterwerfen, da die vorlegenden
ferneren Gesuche nnr dann in Erwägung genommen werden konnten, wenn festgestelltwerde,
daß für abfehbare Zeit berechtigteGesuche um nene Winterschulennicht mehr zu stellen seien
und das von dem Central-Curatorium nnnmehr neu aufzustelleude. die ganze Provinz um¬
fassendeNetz der Winterschnlbezirkedem wirklich vorhandenen Bedürfte vollans entspreche.
In Folge dessen hat das Central-Cnratorium sich mit den Regiernngs-Prast enten der Rheni-
provinz in Benehmen gesetzt, nm durch deren Vermitteln««, i" zusamn.enfassenderWeist d e
Wünsche sämmtlicher Interessentenkreisein Veziehnng auf die ^rrchtuug neuer W uterfchu m
zu erfahren uud uach Anhörung der Regierungs-Präsidenten über dre Berechtigung dieser Wunfche
ein abschließendesUrtheil abgeben zu können.

Das Resultat dieser Rundfrage war Folgendes:
Für den Regierungsbezirk Trier wurde die Errichtung neuer Wnüerschulen m Neuer-

burg und Hcrmeskeil als ein dringendes Bedürfniß bezeichnet.
Für den Regierungsbezirk Koblenz «nrden nene Winterschnlen sur Menürchen und

Mayen '^^lagen. ^ ^^^ ^^^ ^^^^ ^^ ^^ ^ ^ ^
Errichtung einer Schule in Erkelenz, der Landrath von Düren s^sur d« Verleg
schule von Zülpich nach Düren und dereu Umwaudlung iu eine Landwirthschaftsschuleaus.

Der Herr Regieruugschräsident von Düsseldorf ..glaubt znr Zeit von ^stimmt'
Anträgen absehen zu sollen und behält sich vor, die an ihn gelangten d^^
betreffenden Anträge soweit sie nicht durch direkte Correspondenzenzwischendm L°^
duektoren nnd der Vereinsleitung schon jetzt zum Abschluß gebracht werden, erst vor Zusammen,
tritt des nüchstmaligenProvinzmllandtages mitzutheilen".

Die aus dem Bezirke Düsseldorf lant gewordenen Wunsche welche ne d m ^r
Kuratorium vorgelegt wurden, betreffen die oben erwähnte Winterschule zu Kettwig uud die
unten zu erwähnende Errichtung einer Winterschule zu Geldern.

Bon dem Herrn Regiernngs-Präsidenten zu Kölu liegt "" Aeußen^
Das Centtal-Enratorium hat, obwohl die von hm °ngereg e V° e l,g.ng ^

Negierungs-Präsidenten an der in Frage stehenden Untersuchung mcht v^us den E warwngm
entsprochen hat. seinerseits kein Bedenken getragen, die Bedürfmßfrage für den ganzen Umfang
d°r Provinz zu untersuchennnd abschließendzu entscheiden

Es verneint das Bedürfniß für Erkelenz wegen der großen Nahe der Schule,, von
Geilenkirchm desgleichen das Bedürfniß für Mayen wegen der Nahe von

^Da^^ widerspricht serner entschieden der « der Win^u.von «,-,s^ ^ ^- .'.^s ^r Neürk von Düren durch die Errichtung emer ^cyule ,n

«»»d«i 3 ch ,z« °<« «« d°, durch d»« Cm.««ur«.°r.um ,« »°r.r°.md«.



92

Dagegen befürwortete das Central-Curatorium dringend die Errichtung von landwirt¬
schaftlichen Winterschulen in Geldern, Altenkirchcn, Neucrburg und in Hermcskcil bczw. in einem
andern geeigneten Orte des Hochwaldes.

Bevor zur Besprechung dieser einzelnen Vorschläge übergegangen wird, sei bemerkt,
daß das Central-Curatorium durchaus nicht von der Ansicht ausging, daß die Sitze der
Wintcrschulen so gewählt werden müßten, daß die Schüler jeden Abend zu ihren Eltern zurück¬
kehren könnten, uud die Beschaffung vou Unterkunft in Familien am Sitze - der Winterschulen
überflüssig werde. Die Ausführung einer dahin gehenden Absicht würde die Errichtung von
Winterschulcu in jedem der 62 ländlichen Krcifc der Provinz bedingen und somit gänzlich
unausführbar feiu, da die Schulen auf den Bezirk eines Kreifes beschränkt, nicht lebensfähig
sein würden.

Wenn für den Bezirk jeder Schule durchschnittlich2 bis höchstens4 ländliche Kreife
zusammengelegt weiden, ist nach der Ansicht des Central-Curatoriums das Bedürfniß gedeckt.
Der Schule ist dann eine ausreichende Schülerzahl, dem Direktor eine ausreichendeWandcrlchr-
thätigkeit gesichert.

Es ist nicht angängig, die Schulbezirkezu groß zu bemcffen, da erfahrungsmäßig die
üandwirthe in den Vermügcnsverhältniffen, welche hier in Frage kommen, es nicht lieben, ihre
Sühne in fernab gelegene Orte mit anderen wirtschaftlichen Verhältniffen zur Lehre zu fenden,
auch die Wanderlchrthätigkcit in großen Bezirken nicht vou nachhaltiger Wirkung fein kann.
Wo die Bezirke kleiner, wo sie größer gegriffen werden können oder muffen, ist eine Frage,
welche bei den Verfchiedenartigkeitcn,welche in uuferer Provinz in Bezug auf Bodcn-Wirthschafts-
Vcrkehis-Verhältnifse und den Wohlstand der Bewohner herrschen,von Fall zu Fall entschieden
werden muß.

Im Allgemeinen kann man aber behaupten, daß 20—21 Winterschulen für die 62
ländlichen Kreise der Provinz erwünscht, aber auch ausreichend sind, da durchschnittlich bei jener
Zahl auf je 3 Kreife eine Winterschule kommen würde. Etwaige neu auftretende wirkliche
Bedürfnisse würden im Wesentlichendurch Verlegung von Schulen oder anderweitige Abgrenzung
der Schulbezirkebefriedigt werden können.

Zu deu Vorschlägendes Ceutral-Curatoriums — welchender Provinzialausfchuß sich
vollkommenanschließt — ist Folgendes zu bemerken:

1. In dem weiten Bezirke zwifchen dein Rheine und der niederländifchen Grenze im
Norden der Kreife M.-Gladbach und Neuß, befindet sich nur die Wintcrschulein Muers. Auf
dieselbe sind angewiesen die Kreise Moers, Crcseld, Kempen, Geldern und Eleve mit einem
Flächeninhalt von 219 753 tia. Für die Wanderlchrthätigkcit dcs Direktors ist der Bezirk
unzweifelhaft zu groß. Auch lehrt die Erfahrung, daß die Winterschulc in Muers von den
jungen Landwirthcn aus deu Kreisen Eleve und Geldcru nicht besucht wird. Eine Theilung
dcs Bezirks dahin, daß die Kreise Eleve nnd Geldern mit zusammen 105 115 1m eine besondere
Winterschulc erhalte», würde dem vorhandenen Bedürfnisse nach jeder Nichtuug hin entsprechen.
Die Stadt uud der Kreis Geldern habcn sich bereit erklärt, für deu Fall, daß iu Geldern
eine Winterschule errichtet wird, außer der Gestellung der erforderlichen Räumlichkeiten,eiueu
jährlichcuZufchußvou 1500 M. zu geben; ein höherer Zuschuß ist nöthigenfalls in Aussichtgestellt.

Die Errichtung der Schnle ist gesichert, wenn seitens der Pruvinzialvcrwaltung ci»
jährlicher Zuschuß von 2200 M., wie ein solcher für die Schule in Lennep bewilligt nnd für
diejenige in Kettwig besonders beantragt ist, zugefügt wird. Der Provinzialausschuß taun sich
nur für die Bewilligung diefes Zuschussesaussprechcn.
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2. Der Kreis Altenkirchenmit einem Flächeninhalt von 63752 K«, ist, ebenso wie der
landwirthschaftlich auf derselben Stufe stehendeKreis Waldbrül, der einen Flächeninhalt von
30008 Ka besitzt, jetzt auf die Wintcrschulc in Hcddesdorf bczw. Oberpleis angewiesen. Diese
Schulen liegen indeß für die beiden Kreife zu ungünstig, auch sind die Direktoren der Schnlen
nicht in der Lage, die für die Kreise Altenkirchcnnnd Waldbröl ganz besonderswichtige Wander¬
lehrthätigkeit in ersprießlicher Weise auszuüben; um diesem letzteren Uebclstande in etwa
abzuhelfen, hat der lcmdwirthschaftlicheVerein bereits zeitweife einen besonderenWanderhülfs-
lehrcr in Altcnkirchenangestellt. Will man indeß in diese Kreise dauernd ein regeres land-
wirthschaftlichesLeben hineinbringen, so erübrigt nur die Errichtung einer besonderenWinter¬
schule. Die beiden Kreise unterscheiden sich in Bezug auf Landwirthschaft nicht wesentlichvon
den Eifelgcgcnden; das Bedürfniß nach besserer landwirthschaftlichcrBildung ist überall in diesen
Kreisen vorhanden nnd steht es außer Frage, daß die Errichtung der lang herbeigesehnten
-lüinterschulevon reichem Segen für die ganze Gegend begleitet sein wird.

Die Stadt und der Kreis Altcnkirchen sind zn erheblichenBeihülfen bereit; es darf
erwartet werden, daß mit einer jährlichen Beihülfe von 2200 M. auch bier die Errichtung und
Unterhaltung der Schnle ermöglicht wird.

3. Ein Blick auf die Karte der Rheinprovinz zeigt, daß das ganze Gebiet zwischen der
Kyll und der luxemburgisch-belgischen Grenze nnd zwischender Schneeeifelund der Moselcbene
bn Trier ohne Winterschule ist. Zwar ist in Bitburg eine Landwirthschaftsfchule; indeß sind
deren Ziele für den kleineren Bauernstand ohne praktifchen Werth. Was der kleinere Bauer
w der Winterschnlc lernt und lernen soll, kann er auf der Landwirthschaftsfchulenicht lernen.
W>e sehr aber eine bessere Bildung dem Bauer iu der Eifcl Noth thut, das hat die Geschichte
^i in der Eifcl ausgeführten Meliorationen gezeigt, indem in den meisten Fällen die Theil-
"ahmlufigkcitder bei diesen Meliorationen interessirtenBevölkerung lediglich auf das mangelnde
Verständniß der Bauern für die Verbesserung des Grund und Bodens zurückzuführenist. Eine
^nchahmnng der mit vielem Gelde geschaffeneu Meliorationen, eine Verbesserung der Viehzucht,
welche hier so Noth thut, wie tanm irgendwo anders, ist nicht zu erhoffen, wenn nicht durch
""e landwirtschaftlich besser erzogene Iugeud die nöthigen Kenntnisse verbreitet werden und
">' regeres landwirthschaftliches Streben in weite Kreise getragen wird.

Da die Stadt Neucrburg sich bereit erklärt hat, die erforderlichenRäumlichkeitenfür
d" Schule zu stellcu, auch zu hoffen ist, daß die Kreife Bitbnrg und Prüm ihr Interesse an
b« Errichtung der Schule durch Zuschüsse bethätigen weiden, so glnnbt der Provinzialausschuß
bu Errichtung der Schule in Neuerburg, welcherOrt für die in Frage kommendenBezirke
günstig gelegen ist. befürworten zu sollen und schlägt auch hier vor, dcu provinziellen Zuschuß
°"f 2200 M. zu beziffern.

4. Für das Gebiet zwischen Mosel. Rhein. Nahe und Saar bestehen drei Winterschulen:
Ammern im Osten für den Hunsrück und untere Nahe, Saarburg im Westen für das Gebiet
d°r Saar und den Hochwald und St. Wendel im Süden.

Der große Bezirk des Hochwaldes ist somit auf die Schule in Saarburg angewiesen,
Ehrend der Umfang dieses Bezirkes, seine abgeschlossene Lage, seine besonderen land- und
^wirtschaftlichen Verbältnisse ganz unzweifelhaft die Errichtung einer eigenen Winterfchule
"heischen.
^ Es handelt sich um ein großes, zu dem Kreife Trier östlich der Ruwer und südlich der
-"l°s°I und dem Kreise Berncastcl — Bürgermeistereien Rhaunen, Morbach. Kemvfeld und
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Thalfang — gehöriges Gebiet, in welchem die Bestrebungen zur Hebung der Land- und Forst-
wirthschaft durch eine Wintcrschule und durch die Wanderlehrthätigkcit ihres Direktors ein
besonders lohnendes Feld finden werden.

Durch die Eröffnung der Eifenbahn von Trier nach Hcrmeskcil und noch mehr durch
deren Fortsetzung in der Richtung nach dem Saarkuhlcngebiet wird es dem Hochwälder Bauern
ermöglicht, lohnende Absatzgebietefür feine Produkte zu gewinnen. Den Anforderungen indeß,
welche in Folge des Wettbewerbes auf dem Markte an ihn herantreten werden, wird er nur
dann Genüge leisten, wenn er durch anhaltende Belehrung mit den Fortschritten der Land-
Wirthschaft bekannt gemacht und dadurch in den Stand gefetzt wird, in erfolgreicher Weife
mit den durch die bisherige Abgcfchloffenheitbedingten, eingewurzelten veralteten Anschannngen
zu brechen. Eine Entscheidung darüber, ob die von dem Central-Curatorium in Vorschlag
gebrachteund auch vom Provinzialausschussc für nothwendig erachtete Winterfchule in Hcrmcskeil
oder an einem anderen Orte des Hochwaldes, etwa in Thalfang zweckmäßig errichtet werde,
ist noch nicht getroffen.

Der Provinzialausfchuß glaubt indeß, vorbehaltlich der Entscheidungüber die Ortsfruge,
vorschlagenzu dürfen, daß hoher Landtag der Errichtung einer Winterfchule für deu Hochwald
feine Zustimmung ertheilen und einen jährlichen Zuschuß von 2200 M. zusichernmöge.

Es wird somit, einschließlichder in besonderer Vorlage befürworteten Winterfchulcn,
in Vorfchlag gebracht:

1. Die Errichtung einer landwirtschaftlichen Winterfchule in Kcttwig mit einem
jährlichen Zufchuß von ...................2200 M.

2. Die Errichtung je einer solchen in Geldern, Altenkirchen,Ncuerburg
und auf dem Hochwald mit je einem Zuschuß von 2200 M. -......8800 „

3. Die Errichtung einer Winterschule in Elsdorf mit einem aus dem
Pachtertrage des Gutes Desdorf zu zahlenden Zufchuß von .......3 000 „

Es sind bisher dotirt:
1. Die 12 älteren landwirtschaftlichen Schulen mit je 3750 M. ---- .45 000 „
2. Die Winterfchule in Lennev mit............2200 „
3. Die Winterfchule in Saarburg mit...........5 100 „
Nicht aus Provinzialmitteln dotirt ist die Schule in Hillesheim.
Es ergiebt sich somit, daß bei Annahme der vom Provinzialausschusse

gemachtenVorschläge in der Nheinvrovinz 21 Winterfchulcn in Wirkfamkeit fein
werden, von welchen 20 aus Provinzialmitteln Unterstützuugeu erhalten würden _________
im Gefammtbetrage von ...................66 300 M.

Da die Unterstützung der Schule in Elsdorf aus dem Pachtertrage des Gutes Desdorf
bestritten wird, so würde der Spezial-Etat für die Verwaltung der Angelegenheitender niederen
landwirthschllftlichen Schulen, fowie für die Unterstützung sonstiger landwirtschaftlicher Zwecke
zu Gunsten der Winterfchulcn belastet werden mit ...........63 300 M.

Bis jetzt ist dieser Etat zu den vorgedachtenLehrzweckcn mit ... . 52300 „
belastet. Es ergäbe sich somit eine Mehrbelastung von .........11 000 M-

Diese Summe würde bei Anuahme obigen Vorschlages, aus der iu dem Voranfchlage
des Spezial-Etats — Anlage XVIII des Haupt-Etats — in der Pof. 7 der Ausgabe enthaltenen
Summe von 21 700 M. zu entnehmen und fomit die Pof. 7 auf 10 700 M. zu ermäßigen sein.
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Eine höhere Belastung dieses SpeziabEtats zu Gunsten gedachterLehrzweckc erscheint
nn Hinblick auf die stetig wachsenden anderweitigenAnforderungen an die für landwirthschaftlichc
Zwecke bestimmten Funds nicht angängig.

Demnach beehrt sich der Pruvinzialausschuß den Antrag zu stellen:
„Hoher Landtag wolle sich mit der Errichtung von landwirthfchaftlichenWinterschulen

in Geldern für die Kreise Geldern und Cleve,
in Alteutirchen für die Kreife Altcnkirchenund Waldbröl,
in Ncuerburg für den Kreis Bitburg, westlich der Prüm, und den Kreis Prüm,
in Hcrmeskeiloder einem anderen geeignetenOrte des Hochwaldes für die zu dem
Hochwaldegehörigen Bezirke des Kreifcs Verucastel uud des Landkreises Trier

einverstanden erklären unter Gewährung eines Iahreszuschusses von 2200 M. für
jede Schule, mit der Maßgabe, daß diese Schulen dem für die landwirthfchaftlichen
Wintcrfchulen der Nheinprovinz bestehenden Nurmalstatut unterstellt werden."

Düsseldorf, den 18. November 1890.

2>ev Pvovinzwlausschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein.

Vorsitzender. Landesdirettor.

Anlage X.

Bericht
des Provinzialausfchufses

über

^e Ausführung des Beschlusses des 35. Provinziallandtages vom 15. Dezember 1888,
betreffendAbänderung der Garantiefrist bei Viehverkäufen.

Der Trierische Bauernverein hatte in einer Eingabe an den Provinziallandtag vom
6- Dezember 1888 den Antrag gestellt, die in dem Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für
^s deutfche Reich enthaltenen Bestimmungen im 2. Buch 1. Abschnitt, V. Titel, betreffend
Gewährleistung wegen Mängel der veräußerten Sache, einer eingehenden Prüfung zu unterziehen,
""l die darin enthaltenen Vorschriften der §§. 399 bis 411 für die Viehbefitzervon äußerster
^chtigkeit feien.

Insbesondere wurde beantragt:
2- die Abänderung des §. 399 dahin, daß Schweine und Schafe von einer Garantie

gänzlich ausgefchlofsenfeien;
b- daß überhaupt nur eine kurze Garantiefrist bemessen werden möge;
«- daß, wenn Vieh mit der Eifenbahn transportirt werde, jede Garantie ausgefchloffen

sein soll für alle Krankheiten, welche in Folge des Bahntransportes entstehen tonnen;
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ä. daß für eine Reihe von speziell bezeichneten Viehkrankhciten eine Garantiefrist von
8 bis 30 Tagen festgefetzt werde;

e. die Bestimmungen des §. 402, nach welchen, im Fall sich ein Hauptmangel bis
zum Ablauf der gefetzlichenGewährfrist offenbare, die Vermuthung dafür eintrete,
daß das Thier fchon zu der Zeit, in welcher die Gefahr auf den Erwcrber überging,
mit dem Mangel behaftet gewesen sei, zu streichen, da dem Vorbesitzer nicht der
Beweis, betreffend das Nichtvorhandenscineines Fehlers, abgeschnittenwerden könne.

Die Anträge des Trierischen Bauernvereins wurden von dem Provinziallandtage der
I. Fachcummissionzur Vorprüfung überwiesen, welche in der Sitzung vom 15. Dezember 1888
folgenden Antrag stellte:

„Die I. Fachcommissioncrfucht das hohe Haus, das Gesuch des TrierischenBauern¬
vereins, betreffs Abänderung der Garantiefrist bei Niehverkäufen, dem Provinzial-
ausschussezu überweisen mit dem Auftrage, dasselbe zu prüfen und dem nächsten
Landtage vorzulegen,"

Die in Betracht kommendenBestimmungen des Entwurfs des bürgerlichenGesetzbuches
für das deutsche Reich lassen sich kurz in folgender Weise zusammenfassen:

Nach H. 39? des Entwurfs verjähren die Ansprücheauf Wandelung und Minderung
(Auflösung des Vertrages und Herabsetzungdes Kaufpreifes) bei beweglichen Sachen in 6 Monaten;
ebenso verjähren die Ansprüche auf Schadenersatz in 6 Monaten, fofern der Maugel nicht
wissentlich verschwiegen worden ist. Die Verjährung beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem
die Sache dem Erwerber übergeben worden ist.

Diese Bestimmungen gelten nach Z. 399 für alle Arten von Vieh mit Ausnahme der
Pferde, Esel, Maulesel und Maulthiere, Rindvieh, Schafe und Schweine, für welche iu den
ß§. 400—411 besondereBestimmungen erlassen sind.

Der Verkäufer haftet, vorbehaltlich befondercr Vereinbarung nur wegen bestimmter
Hauptmäugel und wegen dieser auch nur dann, wenn sie innerhalb bestimmter Gewährfristen
zum Vorfchein kommen,

Hauptmängel und Gewährfristen werden für jede einzelne Thiergattung durch eine mit
Zustimmung des Bundesrathes zu erlassende KaiserlicheVerordnung bestimmt, die auf demselben
Wege ergänzt und abgeändert werden kann. Die Gewährfristen beginnen mit dein Ablauf des
Tages der Uebergabe.

Hinsichtlich der wahrend der Gewährfristen offenbar werdenden Mängel gilt bis zum
Gegenbe weife die Vermuthung, daß der Mangel fchon zur Zeit der Uebcrgabe vorhanden
gewefen fei, jedoch nur dann, wenn der Ankäufer spätestens innerhalb 24 Stunden nach Ablauf
der Gewährfrist entweder den Mangel dem Verkäufer angezeigt, oder Klage erhoben, oder Beweis¬
aufnahme durch Sachverständige beantragt hat. Der Ankäufer kann nur Waudelung (Aufhebung
des Vertrages), nicht aber Minderung beanspruchen.

Der Anspruch auf Aufhebung des Vertrages und auch sofern der Mangel nicht
wissentlich verschwiegenworden ist. auf Schadenersatz, verjährt in 2 Wochenvom Ablauf der
Gewährfrist.

Ein allgemeines Versprechen des Verkäufers wegen aller Mängel haften zu wollen,
bezieht sich nur auf die Hauptmängel.

Hat der Verkäufer die Haftung wegen eines nicht zu den Hauptmängeln gehörenden
Fehlers befonders übernommen, so verjähren, wenn die Gewährfrist nicht anders vereinbart
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worden ist, die Ansprüche ans Wandelung und Schadenersatzin Bezug auf Klage und Einrede
m 6 Wochenvon der Uebergabe.

Das Landes-Ockonomic-Collegilim,zu dessen Bcrathungeu der Landesdirektor zugezogen
Wurde, hat die Bcstimmungeu des Entwurfs des bürgerlichenGesetzbuches zum Gegenstand sehr
eingehender Erörterungen gemacht und namentlich die hier vorliegendeFrage der Gcwöhrfristen
bei Niehhäudcln iu allen Beziehungen einer Prüfung unterzogen, wobei die verschiedensten ent¬
gegenstehendenAnsichten gewürdigt wurden.

Wenn auch in einzelnen Punkten hinsichtlich der gesetzgeberischenOrdnung der Vich-
vcrkäufe die Meinungen anseinandcrgingcu, so bestand doch über die Regelung der hier vor¬
liegenden Fragen der Festsetzungder Gcwährfristen keine wesentliche Meinungsverschiedenheitbei
den Abstimmungen, und kann der Provinzialausschuß sich uach Prüfung der Angelegenheitnur
für die Beibehaltung der Bestimmungen des Entwurfs aussprcchen.

Im Einzelnen ist zn den Anträgen des Trierischcn Banernvercins zu bemerken:
Zu «,. Wcnu überhaupt für einzelne Thiergattungen befondere Vorschriften hinsichtlich

ves Handels mit denselben aufzustellensind, und dies wird auch von dem Vancrnvcrcin anerkannt,
>u liegt kein Grnnd vor, die Schafe und Schweine in dieser Beziehung auszuschließen. Dieselben
gehören zu denjenigen Thicrgattungcu, welche im Handel zumeist vorkommenuud für die Land-
Wirthschaft vou besonderer Wichtigkeit sind. Daß für die Fehler, welche bei diefen Thier-
äattungcn hervortreten, besondereund von dem gewöhnlichen Verfahren abweichende Vorschriften
klaffen werden, liegt nahe und rechtfertigt sich deren Aufnahme uutcr die Bestimmungen des
8- 399. Der Bauernvcrcin selbst begründet seine Vorlagen in keiner Weise.

Zu d. Der Entwurf enthält, abgesehen von besonderenVereinbarungen zwischen den
Vertragsschließenden, nur kurze Gewährfristcn uud ist eine Aenderung nicht erforderlich. Die
Fristen von 2 resp. 6 Wochen sind kürzer als die gegenwärtig geltenden.

Zu o. Der Antrag, besondereVorschriften für die Fülle zu erlassen, wenn Vieh mit
°er Eisenbahn transportirt wird, besonders jede Garantie für alle Krankheiten auszufchließeu,
welche durch den Bahntransport entstehen können, ist zur Zeit wenigstens unausführbar, weil
bestimmteKrankheiten, welche nur durch den Bahntransport entstehen können, noch nicht fest¬
stellt sind, und die Aufstellung einer Nechtsvcrmuthung, wobei andere Mängel in Betracht
kommen, welche schon vorhanden sein können, nur geeignet ist, Verwirrungen zu erzeugen und
das Veweisverfahrcn zu erschweren. Es muß diese Frage der Rechtsprechung überlassen werden,
welche im einzelnen Fall uutcrsucht und entscheidet. Dieser Gegenstand dürfte überhaupt nicht
zur Sache gehören, da es sich hier nicht um Mängel handelt, welche bei dem Verkaufe des
Thieres vorhanden sind, sondern um Schäden, welche dasselbe nach dem Verkaufe erleiden kaum
Wenn die Uebergabe abweichend vou den Bestimmungeu des §. 465 des Entwurfs erst nach
Vollendung des Bahntransportes erfolgen soll, so muß es den Parteien überlassen bleiben,
besondereVerabredungen zu treffen. Der Gesetzgeberkann hierin keine Anordnungen treffen.
Dieselben müßten sich folgerichtig auf alle Krankheiten beziehen,die auf Transporten überhaupt
entstehenkönnen.

Zu ä. Wenn eine KaiserlicheVerordnung die Hauptmängel uud die Gewührfristeu zu
bestimmen hat, so tonnen die Gewährfristen für einzelne Mängel hinsichtlich deren, wenn sie
"icht zn den Hauptmängeln gehören, die Vereinbarung vorbehalten ist, im Gesetzbuch nicht vor¬
geschrieben werden.

13
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Zu s. Der Entwurf läßt den Gegenbeweis von Rechtswegenzu und statuirt nur die
Vermuthung für das Vorhandensein eines Fehlers unter bestimmten Bedingungen. Dem Ver¬
käufer ist also der Gegenbeweis in keiner Weise abgeschnitten.

Der Provinzialausschuß beehrt sich hiernach den Antrag zu stellen:
„Der hohe Provinziallandtag wolle erklären, daß keine Veranlassung vorliegt, die
von dem Trierischen Dauernderem vorgeschlagenenAbänderungen zu den im Ent¬
wurf des bürgerlichen Gesetzbuches für das deutfche Reich enthaltenen Bestimmungen
über die Gewährleistungen bei Viehverküufeuin Vorschlag zu bringen."

Düsseldorf, den 10. April 1890.

T>er Provinzialausschutz:

Freiherr von Solcmacher, Klein,
Vorsitzender. Landesdirektor.

Anlage XI.

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Errichtung einer landwirtschaftlichen Winterschule zu (Llsdorf im Kreise Bergheun.

Dem Provinzialvcrbande der Rheinprovinz ist durch Testament der verstorbenen Ehe¬
frau Davey, Sophie geborene von Scmdt, vom 3. Februar 1871 das Gut Dcsdorf im
Kreise Vergheim zur Errichtung einer Ackerbaufchulcbehufs Aufnahme und Erziehung armer
Waifenkinder aus der Nheinprovinz vermacht worden.

Der bezügliche Passus in dem Testamente lautet:

§.3.
„Falls meiu Mann mein Erbe wird, so bestimmeich, daß
1. das mir gehörige Gut Desdors bei Vergheim mit allen Zubchoruugen dem

Provinzialverbande der Nheinprovinz lcgirt sein soll nnd zwar zu dem Zwecke, daß
derselbe daselbst eine Ackerbanschulczur Aufnahme und Erziehnng armer Waifen¬
kinder aus der Nheinprovinz errichte. Die Auslieferung des Gutes kann aber erst
nach dem Ableben meines Mannes gefordert werden. Die Anstalt foll den Namen
„Marien-Anstalt" führen nnd mein Mann gehalten fein, jederzeit auf Verlangen
des Provinzialverbandes das Gut anf den Namen der Marien-Anstalt überschreiben
zu lassen, jedoch unbeschadet seiner Verwaltungs- und Nutzungsrechte während
seines Lebens."

Erst im Jahre 1885, nachdem ein langwieriger Prozeß eines angeblichenGläubigers
des Ehemannes der Erblasserin zu Gnnsteu der Provinz endgültig entschieden nnd die dringend
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NothwendigeErneuerung der Gutsgebäudc unter Aufwenduug einer Summe von 41300 M.
zunächst vorschußweiseaus dem Ständcfonds bewirkt worden war, hat der Ausführung jener
Testamcntsklaufel näher getreten werden können.

In einem Referate an den Provinziallandtag vom 10, Oktober 1885 wurde voni
Provinzial-Verwaltnngsrathc unter Darlegung aller in Betracht kommendenVerhältnisse vor¬
geschlagen,von der Einrichtung einer organisirten, theoretischenAckerbauschuleauf dem Gute
Desdorf felbst, dereu Unterhaltungskosten die Erträgnisse des Gutes bei Weitem übersteigen
würden, abznschen, dagegen den Provinzial-Verwaltnngsrath zu ermächtigen, Verhandlungen
mit dem Kreise Bergheim, oder mit dem laudwirthschaftlicheuVerein einzuleiten, um, sei es in
Bergheim, sei es in Elsdorf, eine Winter- oder sonstige landwirthschaftlicheSchnle ins Leben
zu rufen, welcher die auf Desdorf unterzubringenden nnd dnfelbst praktischzu unterrichtenden
Waisenknaben überwiesen werden könnten. In dieser Schule sollten dieselben während des
Winters den erforderlichen theoretischenlandwirthschaftlichenUnterricht empfangen, wogegen sie
iu der übrigen Zeit des Jahres in den praktischen Arbeiten des Gntcs Desdorf unterrichtet uud
zu denselben herangezogen werden würden.

Bei der ganzen Einrichtung solle indeß davon ausgegangen werden, daß durch diese
Einrichtung der Provinzialverwaltung andere Kosten, als welche durch die Pachterträgnisfe des
Gutes Desdorf ihre Deckung fänden, nicht erwachsen dürften. Weiter erbat der Pruvinzial-
"erwaltungsrath sich die Ermächtignng, die damals bereits angesammelten und die bis zur
Eröffnung der Schule uoch aufkommendenPachtgelder zur Deckung der aus dem Ständcfonds
Erstrittenen Neu- und Umbankostcnim Betrage von 41 300 M. verwenden zu dürfeu.

Daraufhin hat der 31. RheinischeProvinziallandtag in feiner Sitzuug vom 5. De¬
zember 1885 (Landtagsverhandl. S. 32) den Anträgen des Pruvinzial-Verwaltungsraths
entsprechend beschlossen:

1. Die Einrichtung einer Ackerbauschule auf dem Gute Desdorf in Gcmäßheit der vom
Proviuzial - Verwaltungsrathe gemachten Darlegungen zn genehmigen und den
Provinzial-Verwaltnngsrath zu ermächtigeu, die hierauf bezüglichenVerhandlungen
einzuleiten;

2. die angesammelten Pachtbeträge nnd den fernerhin sich ergebendenUeberschnßdes
Gntes Desdorf bis anf Weiteres zur Deckungder aus dem Stäudefonds bcstrittenen
Neu- und Umbaukustenim Betrage von 41300 M. zu verweudeu.

Mit dem landwirthschaftlichenVerein für Nheinpreußcn wurde alsbald wegen Errich¬
tung einer landwirthschaftlichenWinterschule iu Bergheim in Verbindung getreten; ebenso wurde
^e llllmühlige Erstattung der vom Ständefonds vorgefchoffenenVausumme von 41300 M.
herbeigeführt. Bis zum 1. April 1890 siud im Ganzen erstattet worden 37400 M. und
wird der Rest von 3900 M. aus der Pacht des laufenden Etatsjahrcs 1890/91 gedeckt werden.
s° daß die Einkünfte des Gutes von 1891/92 ab zur Unterstützung der geplanten Winterschule
anwendet werden könnten.

Die Gemeinde Bergheim, die sich früher für die Errichtung der Schule interessirt und
zur Untcrstütznng derselben bereit war, hat ihr früheres Angebot der unentgeltlichen Gestellung
°er bcnüthigten Schulräume zurückgezogen;da auch ebensowenigvon dieser Gemeinde wie vom
Kreise Vergheim ein entsprechenderGeldzuschuß zur Unterhaltung der Schule zu erlangeu
gewesen ist, so hat von der Stadt Vergheim als Schulurt abgesehenwerdeu müsseu. Dagegen
Mt die Gemeinde Elsdorf sich dem Unternehmen gegenüber entgegenkommendergezeigt, wcßhalb
"e Schule in Elsdorf errichtet werden soll. lg.
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Der landwirthschaftlicheVerein für Rheinpreußen hat sich in einem Schreiben vom
15. August 1890 bereit erklärt, die in Elsdorf insbesondere für Ackcrbaufchülcrzu Desdorf zu
errichtendelandwirthfchaftlicheWinterschule, für welche als Schnlbczirkin erster Linie die Kreise
Bergheim. Köln und Iülich in Aussicht zu nehmen siud, gegen einen jährlichen Zuschuß von
3000 M. aus den Erträgnissen des Gutes zu übernehmen, sofern seitens der Provinz zu
den ersten Einrichtnngskusten der Schule, die sich erfahrungsmäßig auf 3000 M. belaufe,,,
ein Beitrag von 2000 M. geleistet werde. Dabei wurde von dem landwirtschaftlichen Verein
noch vorausgesetzt, daß der dauernde Zuschuß von 3000 M. später entsprechend erhöht werde,
sobald die Einkünfte des Gutes wachfcuwürden.

Der Provinzialnusfchnß, welcher diese Bedingungen des landwirtschaftlichen Vereins
als annehmbar befunden hat, beabsichtigt den zu den ersten Einrichtungskostengeforderten ein¬
maligen Beitrag von 2000 M. aus deu bei der Ackcrbauschulezu Saarburg in Folge der
Umwandlung derselben in eine landwirthschaftlicheWiuterfchule im Etatsjahre 1890/91 erzielten
Ersparnissen, welche letztere 2265 M. betragen, zu bewilligen.

Das Gut Desdorf ist bis zum 1. November 1898 zu 5400 M. jährlich verpachtet,
von welcherSumme iudessendem Pächter 300 M. für auszuführende Reparaturen verbleiben,
fodaß der jährliche Pachtertrag sich auf 5100 M. belauft. Artikel 14 des bezüglichenPacht¬
vertrages lautet:

„Pächter hat die zur Erlernung der Laudwirthfchaft von der Provinzialuerwaltung
überwicfcncn Waisenknaben in seinem landwirthschaftlichcnBetriebe zu beschäftigen,
sie zn beaufsichtigenund ihnen die zu dem Fortbildungsnnterrichtc erforderlicheZeit
frei zn geben. Er hat diesen Knaben Kost und Logis incl. Wäsche zu geben und
empfängt hierfür für jeden Knaben eine Vcrgütnng von 150 Reichsmarkjährlich. Die
Kosten für Beschaffung der Klciduugsstückcincl. Leinwand fowie die etwaigen Kosten
für Arzt und Arznei werden vom Pächter besonders liqnidirt und demselbenvergütet."

Der aufkommendePachtertrag von jährlich 5100 M. soll wie folgt verwendet werden:
1. dem landwirtschaftlichen Verein für Rheinprenßen als Znfchuß für die in Elsdorf

zn errichtende landwirthschaftlicheWinterfchule .........3000 M.
2. dem Gutspächter zu Desdorf für Beköstigung:c. von etwa 10 Zöglingen

(Waisenknaben) i, 150 M................ 1500
3. für Kleidung, Arzt und Arznei «............. 000

Summe. . 5100 M.
Der Provinzialausschnß beehrt sich demgemäß zu beantragen:

„Hoher Landtag wolle sich mit der Errichtung einer landwirthschaftlichenWinter¬
schule zu Elsdorf im Kreise Bergheim unter Auwendung des für die landwirth¬
fchaftliche,, Wintcrfchnlcn der Nhcinpruvinz bestehenden Normalstatuts nnd nnter
Gewährung eines jährlichen provinzielle,, Znschusses von 3000 M. geneigtest
einverstanden erklären."

Düsseldorf, den 6. November 1890.

2>ev Pvovwzialausschutz:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. «andesdirektor.
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Anlage XII.

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

das zu erlassende Reglement für die Zwangserziehung verwahrloster Kinder.

Das am 29, April 1879 von dem Pruviuziallaudtag beschlosseneReglemeut für die
Zwangserziehung hat sich in materieller Beziehung in allen Theilen bewährt und bedarf nur
in formeller Beziehung einiger Abänderungen.

Der Provinzialausschuß beehrt sich das abgeänderte Reglement mit dem Antrage
vorzulegen:

„Der hohe Provinziallcmdtag wolle diesem Reglement feine Zustimmung ertheilen."

Düsseldorf, den 10. April 1890.

Ner Provinzialausschuß:
Freiherr von Solcmacher, Klein,

Vorsitzender. Londesdirettor.

Meglement
über

die Zwangserziehung verwahrloster Kinder.

Zur Ansfnhruug des 8- 13 des Gesetzes vom 13. März 1878, „betreffend die Unter¬
bringung verwahrloster Kinder", wird Folgendes bestmnnt:

8- 1-

Die Verwaltung des durch vorerwähutes Gesetz dem P«"nzialverbande der Nhem-
provinz übertrageneu Geschäftszweiges erfolgt in Gemäßheü der Provmzmlordnuug für tue
Nhcinprovinz durch den Provinzialausschuß und den Üandesdirettor.

Der Rheinische Provinzialverband genügt der ihm obliegenden Verpflichtung zur Unter¬

bringung^eHo^Mnder'bis auf Weiteres durch Ueberweisuugderselben au en. ^gM
rechtschaffene Familie oder an die in der Rheinprovinz bestehendenöffentlichenoder pnvaten
Erziehuugsaustaltcn nnd Waifenhäufer.
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8. 3.

Sobald ein die Unterbringung anordnender, vollstreckbar gewordener Beschluß des
Vormundfchaftsgcrichts an den Landesdirektor gelangt, bestimmt dieser darüber, ob das Kind
einer Erziehungsanstalt oder einer Familie zu überweisen sei, und wählt unter Berücksichtigung
der Confcssiondes betreffendenKindes die zur Aufnahme desselben passendeAnstalt oder Familie
nnd zwar letztere womöglich in größerer Entfernung von dem Heimathsorte des Kindes aus.

Von der getroffenen Auswahl wird sowohl das Vormundschaftsgcricht,durch welches
die Unterbringung für erforderlich erklärt worden ist (§. 9 Abs. 3 des Gesetzes), als auch die
Behörde des Aufenthaltsortes des Kindes benachrichtigt, welche alsdann auf Kosteu des ver¬
pflichtete»Armcnverbandes oder der zur Alimeutation verpflichtetenPersonen (ß. 12 Abs. 2 des
Gesetzes) die Ueberführung in die Anstalt beziehentlich in die Familie, nüthigenfalls zwangsweife
zn bewirkenund die nöthige erste Ausstattung (§. 6 dieses Reglements) zu besorgen hat.

Die Beaufsichtigung der untergebrachten Kinder erfolgt durch dcu Landesdirektor,
welcher sich hierbei der Mitwirkung der Ortsbehörden, Waisenräthe, Erziehungsvercine, sowie
geeigneter Auskunftspcrsonen bedienen kann.

Der Landesdircktor wird über das sittliche Verhalten sowie über die geistige und
körperlicheEntwickelung der Kinder fortlaufend Nachrichteneinziehen und über die Erziehnng
sowie die Handwerks- und sonstige Ausbildung der einzelnen Zöglinge mit Rücksicht auf deren
Anlagen und Fähigkeiten die Entfcheidung treffen.

s- 5.
Der Beschluß über endgültige oder widerruflicheEntlassung aus der Zwangserziehung

(8- 10 des Gesetzes),welchererst nach Anhörung des Vorstehers der Erziehungsanstalt oder der
mit der Aufsicht über den betreffenden Zögling betrauten Personen, insbesondere des Waisen¬
rathes, und nach Ausmittelung eines geeigneten Unterkommens statthaben darf, fowie über
Verweigerung der Entlassung erfolgt durch den Landesdirektor vermittelst eines mit Gründen
verscheuenBescheides.

Von der geschehenenEntlassung ist außer dem Vormuudschaftsgerichte und dem
Waisenräthe auch dem Vorstände der Gemeinde, in welche der Zögling entlassen werden soll,
Kenntniß zu gebe».

Die Beschwerde gegeu eiuen auf Entlassung lautenden Beschluß des Vormuudschafts-
gerichts (Absatz 3 §. 10 des Gesetzes) und der Antrag anf Ausdehnung der Zwangserziehung
(Absatz 5 a. a. O.) steht dem Landesdirektor zn.

8, 6.
Für die erste Ansstattnng (§. 12 Abfatz 2 des Gefetzcs) der in Anstalten unterzu¬

bringenden Kinder sind die für die betreffende Anstalt bestehendenBestimmungen maßgebend.
Zur Deckungder durch die erste Ausstattung der in Familien nnterzubriugenden Kinder

entstehendenKosten ist von dem betreffenden Armenverbandc ein Paufchbetrag von 40 M. für
jedes Kind an die Landesbank der Rheinprovinz zu zahlen.

8. ?.
Der Landesdirektur ist befugt, in allen die Ausführung des Gesetzes vom 13. März

1878 betreffenden Angelegenheitendie Kreis- und Ortsbehörden zu requiriren.
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Anlage XIII.

Bericht
des Provinzialausschusses

über

den Antrag des Abgeordneten Herrn Freiherrn von Plettenberg, betreffend die

Uebernahme der Beerdigungskosten unbekannter Leichen auf den Landarmenfonds.

Das Protokoll über die VII. Sitzung des 35. Rheinischen Provinziallandtages vom
17. Dezember 1888 enthält folgenden Vermerk:

„Der in einer früheren Sitzung zum Spezinl-Etat verwieseneAntrag des Freiherrn
von Plettenberg, betreffend die Beerdigungskostenfür aufgefundeneLeichen wurde heute nach
dem geschäftsordnungsmähigenVorschlage des Abgeordneten Courth dem Provinzialausschusse
zur Erwägung und Berichterstattung für die nächste Landtagsseffiun überwiesen."

Der Antrag lautet:
„Der Proviuziallaudtag wolle beschließen, daß die Beerdigungskostenfür aufgefundene
Leichen, deren Erstattung von Angehörigenoder Ortsarmenverbänden nicht zu erlaugcu
ist, nicht von den Gemeinden des Fundorts, fondcrn von dem Landarmenverbande
der Provinz zu tragen find, eventuell,— wenn Letzteres nicht als angängig erfcheinen
sollte — daß sie iu einer besonderenPosition ans den Etat der Provinz über¬
nommen werden folleu."

Während der Sitzung wurde von dem Antragsteller noch folgender Zusatzautrag
übergeben:

„Hoher Provinzillllandtag wolle beschließen, mit dem früheren Antrage des Antrag¬
stellers — betreffend Becrdiguugskusteu aufgefundener Leichen — auch folgenden
Zufatz dem Provinzialausschusse zur Erwäguug und Berichterstattung für den nächsten
Provinziallandtag zu überweifen:

„Die Uebernahme der in vorgenanntem Antrage genannten Beerdigungskustcu
auf den Etat der Provinz soll eventuell rückwirkendvom 1. Januar 1889 ab
stattfiudeu."

Derfelbe wurde gleichfalls an den Provinzialausfchuß verwiesen.
Nach der geltenden Gesetzgebung ist jeder Ortsarmcnverband verpflichtet, die in seinem

Gebiete aufgefuudeueu Leichen zu beerdige». Die Kosten fallen, wenn die betreffendePerfou
°uieu Unterstützungswohusitzbefaß, der Nnterstützungswohnfitz-Gemeinde,wenn dieselbe nach¬
weisbar keinen Unterstützungswohnsitzbesaß, dem Landarmenverbande zur Last. Es kommen
uun nicht selten Fälle vor. in welchen die Herkunft, Identität «. der abgefundenen Leiche nicht
festgestellt weiden kann. In derartigen Fallen hat der vorläufig unterstützendeOrtscnmenver-
band einen Rcgreßanspruch weder gegen einen andern Ortsarmenverband, noch gegen den Land-
armenverband. so daß ihm die Kosten definitiv zur Last bleiben.

Der Provinzialausfchuß glaubt nun, den Antrag des Abgeordneten Herrn Freiherrn
v°n Plettenberg, wonach der Landarmenverband in. solchenFällen freiwillig die Beerdignngs-
kusten übernehmen foll, dem Pruvinziallandtage nicht zur Annahme empfehlenzu konneu.
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Es ist freilich nicht zu verkennen, daß ein Ortsarmcnverband es als eine Unbilligkeit
empfindet, wenn er ohne Negreßanspruch die Beerdigungskosten von solchen Personen bestreiten
soll, welche zu ihm in gar keiner Beziehung gestanden haben. Indeß erwächst ihm diese Last
aus dem Gesetze, welches so viele Unbilligkeitcn in der Verthcilung der Armeulast hervorgerufen
hat, daß es nicht angezeigt erscheint, diese vcrhältnißmäßig geringfügige Unzuträglichkeit auf
dem Wege der freiwilligen Uebernahme der Kosten auf den Landarmenverband zu beseitigen.
Hat der Landarmenverband in einem Punkte auf diefe Weise Härten des Gesetzes beseitigt, so
liegt das Bestreben der Ortsarmenvcrbäude nahe, auch noch weitere Unzuträglichkeitcuauf diesem
Wege beseitigt oder gemildert zu sehen.

Die vielfachenUnzuträglichsten des Reichsgesetzes über deu Unteistützungswuhnsitzvoni
0. Juni 1870 können nur auf dem Wege der Gesetzgebung beseitigt werden. Am allerwenigsten
hat aber gerade der Landarmenverband Veranlassung, zu den ihm gesetzlich obliegendeu Ver¬
pflichtungen noch freiwillig sich zu Guustcu der Ortsarmenverbände zu belasten. Einmal findet
in Folge der jetzigenGesetzgebungohnehin eine stete Verschiebung der Armenlast zu Ungunstcu
des Lllndarmenverlmndes statt; sodann aber sind die neueren Reichsgesetze über die Kranken-
uud Unfallversicherung,welche die Ortsarmcnvcrbande bedeutend entlasten, für deu Landarmen¬
verband fast ohne Wirkung geblieben. Auch dürfte es viel näher liegen, daß, wenn überhaupt
die für jeden einzelnen Ortsarmenverbaud geringfügigenKosten einem andern Verbände über¬
tragen werden sollen, als der nachstintercssirte,der Kreis diese Kosten übernimmt.

Düsseldorf, den 10. April 1890.

Der Provwzialausschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. , Landesdirektor.

Anlage XIV.

Bericht
des Provinzialausfchusses,

betreffend

die Belastung des RheinischenLandarmenverbandes durch die Ausweisung preußischer
Staatsangehöriger aus Elsaß-Lothringen und Bayern.

Dem letzten Provinziallandtage wurde über die schwere Belastung des Rheinischen
Landarmenverbandes durch die Ausweisung preußischer Staatsangehöriger aus Elsaß-Lothringen
und Bayern (oonk. Verhandlung S. 372 ff.) Mittheilung gemacht und beschloß derselbe am
17. Dezember 1888, den Provinzialausschuß zu ersuchen:

1. „Mit der KöniglichenStaatsregierung Vcrhaudluugcu darüber einzuleiten, in welcher
geeigneten Weise die jetzt mangelnde Gegenseitigkeit zwischenden zum Geltungs-
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bereiche des Vundesgesetzesvom 6. Juni 1870 gehörigen DeutschenStaaten und
Elsaß-Lothringen bezw. Bayern andererseits bezüglich der wechselseitigen Uebernahmen
hülfsbedürftig gewordener Staatsangehöriger herbeigeführt werden könne."

2, „In die Prüfung der Frage einzutreten und dem nächstenLandtage darüber Bericht
zu erstatten, ob es sich nicht empfehle, der KöniglichenStaatsrcgierung den weiteren
Antrag vorzulegen,einen Ausgleichbezüglich der den PreußischenLandarmenvcrbändcn
dnrch die Uebernahme hülfsbedürftigcr Prenßen aus dem Auslande erwachsenden
Kosten innerhalb des Preußischen Staates in die Wege zu leiten,"

Diesen Auftrag führte der Pruuinzialausschuß aus iu seiner Sitzung vom II. /l2.
Januar 1889:

„Hinsichtlich des ersten Puuktes wurde beschlossen, die Königliche Staatsregierung
auf die immer mehr zuuehmeuden Lasten, welche dem Rheinischen Landarmcuverbaude
dnrch die Uebernahme hülfsbedürftig gewordenerStaatsangehöriger aus den Staaten
Elsaß-Lothringen und Bayern erwachsen, aufmerksam zu machen und bei derselben
unter Darlegung einzelner drastischer Fälle den Antrag auf Abhülfe dieses Uebel-
standcs im Allgemeinenzn stellen, wobei von der Königlichen Staatsregicrung diejenigen
Wege anzustreben seien, welche nach dem diesseitigen Ermessen zur Errcichuug des
anzustrebendenZweckes dienlich erscheinen."
„Zu Punkt 2 war der Provinzinlausschuß der Ansicht, daß ein Ausgleich der in
Rede stehendenKosten zwischenden preußischenLandarmenoerbänden auf unüber¬
windliche Schwierigkeiten stoßen würde, ja ganz unmöglich sei, weshalb es sich
empfehle, von einem solchen Antrage bei der Königlichen Staatsregicrung, wie der
Provinziallandtag im Ange gehabt habe, Abstand zu nehmen."

Aus diesem Beschluß entwickeltensich die in der Anlage abgedrucktenKorrespondenzen.
dieselben haben zu ciuem bcstimmteu Resultat bisheran nicht geführt, indeß ist zu erhoffen,
°aß der jetzige uuhaltbare Zustaud, nachdem er allseitig als solcher anerkannt, baldigst in einer
zufriedenstellendenWeise geändert werden wird.

Düsseldorf, den 29. April 1889.

Der Provinzialausschutz:
Freiherr von Solemachcr, Klein,

Vorsitzender. Landesdirektor.

Abschrift. Düsseldorf, den 29. April 1889.
An

°en Königlichen Staatsminiftcr und Minister des Innern Herrn Herrfurth, Ritter :c. Exccllcuz
su Berlin (per Couvert des Herr» Ober-Präsidenten der Rhcinprovinz, Wirtlichen Geheimen Rath

Dr. von Bardelebcn Excellenz
zu

U- Nr. 1606. ^blenz.

Das stete, erhebliche Anwachfen der Ausgaben des RheinischenLandarmenverbandes,
welches besonders im Rechnungsjahre 1887/88 wieder in bedauerlichemMaße zu Tage getreten
^, haben sowohl dem Ausschüsse,wie mich dem im Dezember u. I. versammelt gewesenen

14
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35. Landtage hiesiger Provinz Anlaß gegeben, sich eingehend mit der Frage zu beschäftigen,wie
der seitherigen,unaufhörlichen Steigerung der in Nedc stehenden Kosten abgeholfenwerden könne.
Insbesondere sah sich der bezeichneteProvinziallandtag veranlaßt, in seiner Sitznng vom
17. Dezember v. I. den abschriftlich beiliegendenBcschlnßzu fassen, zu dessen näherer Erläuterung
ich mir ganz ergebenstgestatte, auf die Debatte in erwähnter Sitzung (onnl. 8. ^>1. S. 371/379)
der gleichfalls beigefügten gedruckten Landtagsverhandlungen Bezug zu nehmen. Der Provinzial-
ausschuß hat sich dem ihm ertheilten Auftrage unterzogen uud nach forgfältiger Prüfuug der
vorliegendenVerhältnisse mich beauftragt, die Aufmerksamkeit der KöniglichenStaatsrcgicrnng auf
die immer zunehmendenLasten, welche dem Rheinischen Landarmenvcrbandc dnrch die Ueber¬
nahme hülfsbedürftig gewordener preußischer Staatsangehöriger aus deu Nachbarstaateu Bayern
und Elsaß-Lothringen, in welchen das Bundcsgesetz über den Unterstützungswohnsitz vom
6. Inni 1870 nicht eingeführt ist, erwachsen,hinzulenken, und hieran die dringende Bitte zu
knüpfen, geneigtestin Erwägung ziehen zu wollen, in welcher Weife durch entsprechende Maß¬
nahmen Seitens der Königlichen Staatsregierung das vorliegende Mißverhältniß den beiden
erwähnten Ländern gegenüber beseitigt werden könnte.

Zunächst möchte ich mir erlauben, nachzuweisen, in wie Besorgnis; erregender Weise die
Ausgaben des Rheinischen Landarmenuerbandes überhaupt seither gestiegensind. Die bezüglichen
Ausgaben betrugen:

Mark also Mehrausgabeim Iahressteigerungeni»
im Jahre Verg, eiche zum Vorjahre Prozenten rund

1877 275 518
1878 323 930 48 412 17«/«
1879 350 329 26 399 8°/«
1880 409 237 58 908 16°/«

1881/82 464 38? 55 150 13°/°
1882/83 526 426 62 039 15°/«
1883/84 551516 25 090 4°/°
1884/85 574 652 23 136 4«/»

1885/86 616 47? 41825 7°/°
1886/8? 631289 14 812 2°/°
1887/88 666 729 35 440 5°/«

Die Steigerung beträgt also in einem zehnjährigen Zeitraume 142"j«.
Bei der vorstehend angegebenen Iahresausgabe von 666 729 M. für das Rechnungs¬

jahr 1887/88 waren überhaupt 86 719 M., also 13°/° für aus dem Auslande übernommene
Personen enthalten und hierunter speziell

8 831 M. sür aus Baycru übernommene
44 449 „ „ „ Elsaß-Lothringen übernommene

zusammen 53 280 M.
Die Uebernahmen aus Elsaß-Lothringen und Vaneru bilden für die hiesige Provinz

eine alljährliche, erhebliche Belastung, welche alljährlich steigt und binnen wenigen Jahren die
Summe von 100 000 M. jährlich erreichen wird.

Diese Ausgabe, mit welcher die Rheinprovinz zu Gunsten von Bayern und vorzugsweise
Elsaß-Lothringen betroffen wird, wird um so härter hier empfunden, als nach Lage der
bestehendengesetzlichen Bestimmuua.cnseitens der beiden, in Rede stehenden Staaten die Gegen¬
seitigkeit in dieser Beziehung vollständig fehlt. Bekanntlich mnß ein Bayer oder Elsaß-Lothringer,
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wenn er sich 2 Jahre in Preußen aufgehalten resp, dort Unterstützungswohnsitzerworben hat
und dann hülfsbedürftig wird, nach §. 64 des Ausführungsgesctzes vom 8, März 1871 von
dem betreffenden diesseitigen Ortsarmeuverbande gepflegt resp, unterstützt werden, so lange das
Bedürfniß hierzu dauert, uöthigenfalls zeitlebens, weil in Gemäßheit des ß. 5 des Freizügigkeits-
gesetzcs vom 1. November 186? uach Erwerb ciucs Unterstützuugswohnsitzesoder Heimathrechtes
die Ausweisung nicht mehr stattfinden darf. Andererseits wird aber ein Angehöriger des
Geltungsbereiches des Bundesgesetzes über den Untcrstütznngswohnsitzvom 6. Iuin 1870 un
Falle seiner Hülfsbedürftigkeit aus Bayern und Elsaß-Lothringen unter allen Umständen
unerbittlich ausgewiesen, wem: er sich auch uoch so viele Jahre dort aufgehalten hat. weil es
in beiden Staaten einen Unterstütmngswohnsitznicht giebt und das in Bayern geltende Heimaths-
recht gleichfalls das Bayerifche Indigenat voraussetzt, die erwähnte Bestimmung des §. 5 des
Freizügigkeitsgesetzesin Bayern und Elsaß-Lothringen einem Angehörigen der ubrigeu Deutschen
Staaten folglich niemals zu Gute kommen kann. Offenbar liegt hier ein tief einschneidender
Mangel an Gegenseitigkeitvor. da zweifellos die Ausweisungen aus genannten Staaten sehr
viel weniger zahlreich sein würden, wenn Individuen aus dem übrigen Reichsgebiet dort unter
den nämlichen Modalitäten gepflegt nnd unterstützt werden müßten, wie dies angegebener
Maßen mit einem Bayer oder Elsaß-Lothringer diesseits zu geschehen hat. Die Ausweisungen
aus Bayern und Glsaß-Lothringen belasten nun die hiesige Provinz wegen der geographischen
Lage letzterer in besonders hohem Grade, indem naturgemäß die Uebernahme dieser Aus¬
gewiesenen, soweit bei ihnen ein nachweisbarer letzter Unterstütznngswohnsitznn Bereiche des
Preußischen Staates nicht klargestellt werden kann, seitens der diesseitigen Staatsbehörden
durchweg in der Rheinprouinz. als der nächstgelegenenpreußischen Provinz, erfolgt. Mcse
Personen fallen alsdann dem RheinischenLandarmenverbande meistens dauernd zur Last, ohne
vielfachjemals in irgend welcher Beziehung zur hiesigenProvinz gestanden zu haben, wie nach-
stcheude Beispiele ergeben: ^ .. ^ , ^ ^ ^ :«

Gin Arbeiter Eichler, geboreu 1851 zu Käsemark im Kreise Danzig hielt sich m
dortiger Gegend bis zu seiner Einziehung znm Militär ans. diente ^I^/"^ch uud
blieb nach feiner Entlassung daselbst wohne,, wo er sich auch zetzt uoch befindet, ^m ^ahre
1882 ver eirathete er sich zu Metz mit eiuer zu Landstnhl in der
welche gegen Ende 1885 zu Metz geisteskrank und demnächstSeitens er KöniglichenReg eng
.. Trier übernommen wurde. Wonach sie sür Rechnnng des RheinischenLandarmen r^
in der Provinzial-Irrenanftalt zn Merzig Aufuahme f»ud. Ein wegen Uebernahme der Pfleg -
kosten gegen du WestprenßifchenLandarmenverband diesseits angeste l er Prozeß
weil zwar der Ehemann Eichler, nicht aber dessen Frau den letzten Uuterstutznngswohufitz
nachweisbar im Bereiche dieses Landarmenverbandes gehabt hatte.

Der 1843 zn Tenpitz in Preußen geborene p. Kranse «°n e von 1855 «" nü "n "
Eltern in Berlin. War seit 1870 un Telegraphendienste in Elsaß-Lothringen augestellt u
starb t887 als Ober-Telegraphenassistent zu Straßburg. nachdem °r W°^°' ^ v^h r
dnrch den Tod verloren hatte. Während die älteren Geschwister un Reich ande wohnen
Weben, mußte das jüngste Kind nach hier übernommen werden, weil der Vater als un

2Ä seine Anftelluug die Maß-L°thrin^
erworben hat e nnd das Kind geboren war. als der Vater den Unterstntznngswohnfitzzu
Berlin bereits vertreu hatt" da' Kind sür feine Perfon folglich einen Unterstütznngswohnsitz
"le besessen hatte.
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Wenn der Provinzialausschuß sich nicht für berufe» erachten darf. Ew. Excellenz einen
bestimmten Vorschlag zur Beseitigung der vorliegenden Uebclstände zu machen, so möge
doch gestattet sein, gauz crgebcnst darauf hinzuweisen, daß durch die Einführung des Vundes-
gesctzesüber deu Unterstützuugswohusitzvom >!. Juni 187U in Bayern und Elsaß-Lothringen
die vorstehend zahlenmäßig angeführte schwere finanzielle Benachthcilignng hiesiger Provinz
vollständig in Wegfall kommen würde.

Sollte dieser Weg, wie zu befürchten steht, sich uicht als gaugbar erweiseu, so dürfte
uiellcichtdie jetzt maugelude Gegenfcitigkeitauch dadurch herbeigeführtwerde» können, das; durch
einen Zusatz zum Freizügigkeitsgesctzdie Ausweisung bayerischeruud elsaß-lothriugischerStaats¬
angehöriger auch nach erworbene»: Unterstützuugswohnsihegestattet würde.

An Ew. Excellenz erlaube ich mir demnach, in Verfolg des Beschlusses des 35.
RhciuischeuProuiuziallandtagcs vom 17, Dezember v. I. fuwie in Ausführung des mir dieser-
halb vom diesseitigen Pruvinzialausschusse ertheilte» Auftrages die ganz ergebene Bitte zu
richten, sehr gencigtest in Erwägung ziehen zn wollen, in welcherWeise die Gegenseitigkeit
von Seiten Bayerns uud Elsaß-Lothringens hinsichtlich der wechselseitige» Ueber»ahme
resp. Verpflegung hülfsbedürftig gewordener Staatsangehöriger erzielt uud damit die jetzt vor¬
handene Ucberlastung des Landarmcnverbandes der Rheinprovinz für die Folge bcfeitigt
werden kann, ^ „ .. ^ .

Der Lllndcsdnettor der Nhemprovmz.
gez.: Klein.

Minister ium des Innern.
I. L. 5015. Berlin, den 10. August 1889.

In der von Ew. Excellenz mir mittelst gefälligen Randberichts vom 27. Mai cr.
(I.-Nr. 4950) eingereichten Vorstellung vom 29. April cr. beantragt, in Ansführnug der
Beschlüsse des RheinischenProvinziallandtages und des Provinzialausschusses, der Landcsdirektor
zu Düsseldorf bezüglich der wechfelseitigeu Uebernahmeund Verpflegung hülfsbedürftig gewordener
Staatsangehöriger Bayern nnd Elfaß-Lothringen gegenüber einen die Gegenseitigkeitverbürgenden
Rechtszustand herbeizuführen. Es würde zu dem Ende, wie iu der Vorstellung ansgcführt
wird, wenn möglich, das Unterstützungswohnsitzgesetz auch in Bayern und Elsaß-Lothringen ein¬
zuführen, oder aber das Freizügigteitsgesetzin einer, die gegenwärtig stattfindende, unerwiderte
Bevorzugung der beiden Länder beseitigendenWeise zu ändern sein.

Ich verkenne auch meinerseits nicht die bereits vielfach erörterten, mit dem gegen¬
wärtigen Rechtszustandeverknüpften Ucbelstände.

Bevor ich diescrhalb aber mich mit dem Herrn Reichskanzler in Verbindung setze,
muß ich näher festgestellt zu fehcn wünschen, in welchem Maße thatsächlichdie Nhcinprovinz
dadurch belastet wird.

Nach der Darstellung des Landesdirektors hat der RheinischeLandarmenverbcmd in
dem Rechnungsjahre 1887/88 für Uebernommeneaus Bayern ....... 8 831 M.
aus Elsaß-Lothringen .................... 44 449

in Snmme . . 53 280 M.
zu verausgaben gehabt. Um aber, auf diese Zahlen gestützt,die Nothwendigkeiteiner Aenderung
der geltenden Gesetzgebungnachzuweisen,würde es vor Allem noch darauf ankommen,festzustellen,
um wie viel dieselben sich geriuger gestellt haben würde,,, wenn i» Bayer» bezw. in Elsaß-
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Lothringen der Uuterstühungswohnsitz gleichfalls in Geltung stände. Es wäre also aus den
bezüglichenAlten — was keinen übermäßigen Schwierigkeitenbegegnen kann — zu ermitteln,
welche von den übernommenen Personen bereits zwei Jahre lang in Bayern bezw, in Elsaß-
Lothringen ihren gewöhnlichenAufenthalt gehabt hatten, dergestalt, daß sie dort event, den
Unterstützuugswohnsitzbesessen haben würden und fulgcwcise nach ß. 5 des Freizügigkcitsgefctzes
an ihrem bisherigen Aufenthaltsorte zn belassenund dort zu unterstützen gewesenwaren. In
den beiden in der Vorstellnng vom 29. April cr. beispielsweiseangeführten besonders gestalteten
Fällen hätte event, die Uebernahme allerdings abgelehnt werden können. Derartige vereinzelte
Neifpiele würden aber schwerlich genügen, nm den Antrag auf eine, wie nicht zu verkennen,
sehr gewichtige legislative Maßregel zu mutivircn und die dagegen ohne Zweifel zu gcwärtigenden
Einwendungen zu widerlegen.

Eure Excellenz ersuche ich daher ganz crgcbenst, hiernach den Laudcsdirektor zur Bei¬
bringung ciucs eingehenderenzahlenmäßigen Nachweisesaufzufordern. Auffallend ist, abgesehen
hiervon, das von dem Landcsdirektor hervorgehobene,starke Anwachsender Ausgaben des Land-
armenverbaudcs der Nheinproviuz, — von ca. 275 000 M. für 187? bis auf ca. 660 000 M.
für 1887/88. Die Auuahme, daß dies Auwachfen iu einer vuu dem Landarmcnverbande
bethätigten größeren Fürforge für Geisteskranke«. ?c. (außerordentliche Armenlast) seinen Grund
habe, erscheint uach Eurer Excellenz gefälligem Bericht vom 21. März cr. (I.-Nr. 2590) im
Wesentlichencmsgcfchlosfen.Es würde daher von Iutereffe sein, festzustellen,iu welche Kategorien
von Ausgaben die obigen Gcscnnmtsummcnzerfallen nnd worin die Gründe dieser Steigerung
der Landarmcnkosten zu finden sind. Auch hierüber wollen Eure Excellenz daher den Landes-
birektur zn einer eingeheudenAcußcruug aufforderu und demnächstgefälligst anderweitig zur

^' berichten. ^ Minister des Innern.
gez,: Herrfurth.

An
den Königlichen Ober-Prüsidcnten, Wirklichen
GeheimenNnth, Herrn Dr. von Vardeleb en,

Excellenz zu
Coblcuz.

Coblenz, den 18. August 1889.

Abschrift lasse ich Euercr Hochwohlgeborenim Verfolge der dem Herrn Minister des
Innern eingereichten Vorstellung vom 29. April I. I. zur gefälligen Kenntnißnahmc und

weitereu Aeußernug ergebeustzugeheu. ^ Ober-Präsident der Nhewprovinz.
In Vertretung-,

gez.: von Estorff.

^An
den Landesdircktor der Nheinprovinz

Herrn Geheimen', Ncgicrungsrath Klein,
Hochwohlgeboren

zu
Nr. 8065. Düsseldorf.



110

II. 11 100. Düsseldorf, den 5, September 1889.
An

den KöniglichenStaatsminister und Minister des Innern, Herrn Herrfnrth Excellenzzu Berlin
(per Couvert des KöniglichenOber-Präsidenten der Rhcinproviuz, Wirklichen Geheimen Rath,

Herrn Dr. von Vardeleben, Excellenz zu Cublenz).

Euerer Excellenz habe ich die Ehre, in Verfolg des hohen Erlasses vom 10, Angnst er,,
I. L. 5015, betreffend die Uebernahme hülfsbedürftiger Persuuen aus Bayern nnd Elsaß-
Lothringen, Folgendes gehorsamst weiter zn berichten:

Wenn in Bayern bezw, Elsaß-Lothringen das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz
eingeführt wäre, würden die in jenen Staaten der öffentlichen Armenpflege anheimfallenden
PreußischenStaatsangehörigen, sofern sie in einer Gemeinde durch zweijährigen nnnntcrbrochenen
Aufenthalt den Untcrstützmigswuhnsitzerworben hätten, dem Ortsarmenverbande dieses Unter¬
stützungswohnsitzes,im anderen Falle aber dem betreffenden Landarmenverbande anheimfallen
(§. 30 des Gefetzes vom 6. Juni 1870). Der Rheinische Landarmenverband würde somit
in keinem Falle einen Hülfsbedürftigen aus den genannten Staaten zn übernehmen haben,
ebcnfowenigwie ein preußischer Staatsangehöriger, welcherin Württemberg oder Baden hülfs-
bedürftig wird jemals von einem preußischen Landarmenverbande übernommen zu werdeu
braucht. Die Summeu, welche der Rheinische Landarmenverband im Jahre 1887/88 für
Ucbcrnommcneaus Bayern und Elfaß-Lothringcn verausgabt hat, würden demnach den bayerifchcn
und elsaß-lothringischenArmenverbänden ganz zur Last gefallen fein, wenn in diesen Staaten
das Neichsgesctz über den UnterstützungswohusitzGeltung hatte.

Dahingegen würde alsdann der NheinischeLandarmenverband nicht in der Lage sein,
die in der Rheiuprouinz hülfsbedürftig werdenden Bayern resp, Elsaß-Lothringer, welche noch
nicht auf Grund des 8- 64 des Ausführnngsgcsetzcs vom 8. März 1871 einen Unterstützungs¬
wohnsitz erworben haben, mithin landarm sind, nach ihrem Heimathsstaate ausweisen zu köuueu.

Es werden also von den angegebenen, im Rechnungsjahre 1887/88 entstandenen
Armenpflcgekostenfür folche Personen, welche aus Bayeru bezw, aus Elsaß-Lothringen über¬
nommen werden mußten (8831 M. resp. 44 449 M), diejenigen Armenpflegekostenin Abzug
zu bringen sein, welche dem Rheinischen Landarmenverbande im genannten Rechnungsjahre
dadurch erspart wordeu sind, daß er sich der hülfsbedürftigen Bayern refp. Elsaß-Lothringer
durch Ausweisung derselben entledigen konnte. Es wurden unn im Nechnnngsjahrc 1887/88
ausgewiesen: nach Bayern 4 Familien resp. Einzelstehende,welche bis znm Ablauf des genannten
Rechnungsjahres voraussichtlich noch 378 M, und nach Elsaß-Lothringen zwei einzelstehende
Personen, welche bis dahin voraussichtlich uuch 22? M. Armcnpflegekustenverursacht haben
würden. Die dem RheinischenLandarmenverbande für Ucbernommcncaus Bayern uud Elsaß-
Lothringen in dem Rechnungsjahre 1887/88 zur Last gcfalleue Summe von . . 53 280 M.
würde sich demnach abzüglichder vorgenannten Beträge von 378 -s- 227 ausmachend 605 „
also im Ganzen um .....................52 675 M.
geringer gestellt haben, wenn in B aycrn bezw. in Elsaß-Lothringcndas Untcrstützuugswuhilsitzgcsctz
gleichfalls in Geltung stände. Die Belastung, welche die Rhcinprovinz somit aus dem Mangel
der Einführung jenes Gesetzes in den genannten Staaten hat, beziffert sich heute fomit schon
auf eine gewiß hohe Summe jährlich und dürfte diese Belastung den Antrag auf gesetzliche
Aenderung umsomehr rechtfertigen, als ein stetes Anwachsender in Rede steheudenAusgaben
zu befürchten ist.
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Das starke Anwachsen der Landarmenkosten im Allgemeinen anlangend, so betrugen
dieselbenim Jahre 1877 ...............275518 M. — Pf.

Hiervon entfallen anf Titel I (Diäten und Reisekosten der Mit¬
glieder der RheinischenDeputation für das Heimathswesen) .... 2 418 M. 2? Pf.

Titel II (Beihülfen an unvermögende Ortsarmcnvcrbünde) . 6 750 „ 03
Titel III (Zahlungen für landarme Personen)..... 266349 „ 70 „

275 518'M. —^
Im Rechnungsjahre 1887/88 haben die Landarmenkosten

betragen ..................... 666 7 29 M. 50 Pf.
und zwar:

Vorschuß .................. 71 M. 45 Pf.
Rechnungsberichtigungen ............. 232 „ 15 „
Titel I wie vor............... 3460 „ — „

„ II wie vor............... 4 276 „ 74 ..
„ III wie vor............... 658689 „ 16 „

666 729 M. 50 Pf.
Die Zunahme hat alfo lediglich bei Titel III (Zahlungen für landarme Personen)

stattgefunden. Es muß hierbei erwähnt werden, daß der Rheinische Landarmenverbaud seit dem
^ Januar 1879 sür feiue in den Provinzialanstalten uutergebrachteu Pflegliuge Pfiegekoften
Zahlt, welche im Jahre 1887/88 rund 181000 M. betragen haben. Aber auch nach Abzug
dieses Betrages sind die Kosten bei Titel III seit dem Jahre 187? nahezu auf das Doppelte
gestiegen.

Diese Steigerung der Landarmenkostenhat nicht nur der Rheinische Landarmenverbaud
3U verzeichnen; dieselbe Erscheinung ist auch bei allen übrigen Landarmenverbänden wahr-
Lenommen worden.

Das hohe Anwachsender Landarmcnkosten in der Rhcinpiovmz findet zum Theil seine
Begründung darin, daß sehr viele Arbeiter aus den östlichen Provinzen nach der Nhcinprovinz
Erziehen, in der Erwartung, hier besserenVerdienst zn finden und sich hier als Fabrik-, Gisen-
"ahuarbeitcr oder Tagelühuer zu eruähreu.

In der Natur dieser Beschäftigung liegt ein hänsiger Wohnungswcchfel, welcherden
Erwerb eines Uuterstützuugswohnsitzesverhindert. Wenn diese Leute hülfsbedürftig werdeu, siud
s^ in der Regel landarm und fallen dem diesseitigen Landarmenvcrbande zur Last.

Vesouders fchwer fällt aber die dem Rhemifchen Landarmenvcrbande durch die Ueber¬
nahmen aus Bayern uud Elsaß-Lothringen cutsteheudeLast bei dem erheblicheuAnwachsender
Landarmcnkosten in die Wagschaalc, indem dieser Pusten sich von 187? ab nm mehr als
40 000 M. jährlich gesteigert hat.

Euercr Excellenz vermag ich unter diesen Umstünden nur die bereits in meinen,
schreiben vom 29. April er. ausgesprocheneBitte zu wiederholen, sehr geneigtest in Erwägung
^hen zu wullcu, iu welcher Weise die Gegenseitigkeit von Scitcu Bayerns und Elsaß-
Lothringens hinsichtlichder Uebernahme resp. Verpflegung hülfsbedürftiger Perfonen erzielt und
damit die jetzt vorhandene Ueberlastung des RheinischenLandarmenverbandcs für die Folge
^soitigt werden kann.

Der Lllndtsdliettor der Nhemprovmz.
gez.: Klein.
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Ministerium des Innern,
1, L. 1042. Berlin, den 14. März 1890.

In einem an mich gerichteten Berichte hat der Landesdircktor der Nheinprouinz die
Uebelständezur Sprache gebracht, welche für die Preußischen Armcnverbände aus der Ungleich,
artigkeit der Preußischen und der Bayerischen bczw. Elsaß-Lothringischen Hcimathsgcsctze iu
Verbindung mit §. 5 des Frcizügigkcitsgcsetzesvom 1. November 1867 entspringen. Prcnßen
muß hiernach von Bayern und Elsaß-Lothringen jeden dauernd hülfsbedürftig gewordcucu
Preußische,: Untcrthau übernehmen, während Bayern ebenso wie Elsaß-Lothringen in gleichem
Falle die Uebernahme ablehnen darf, wenn der danernd hülfsbedürftig gewordeneBayer oder
Elsaß-Lothringer zwei Jahre hindurch seinen gewöhnlichenAufenthalt im Bezirke eines uud
desselben Ortsarmenvcrbandcs gehabt hat. Der genannte Landesdircktor berechnet in seiner
Darstellung die Mehrbelastung, welche allein dem Landarmenvcrbande der Nheinprouinz in
dem Ncchnungsjahre 1887/88 aus der vorbezeichuetcnUngleichheitder Gesetzgebungentstanden
ist, auf 52 675 M. Der Landarmenverband hat nämlich iu diesem Rechnungsjahre für Ucber-
nommeue aus Bayern nnd Elsaß-Lothringen 53 280 M. zu zahlen gehabt, dieser Summe steht
als, von den Gegenseiten zu erstatte», uur der geringe Betrag von 605 M. gegeuüber.

Der Herr Reichskanzler, mit welchem ich in Anlaß des obenerwähntenBerichtes wegen
eventueller Herbeiführung von Maßnahmen zur Beseitigung der mit dem gegenwärtigen Ncchts-
zustande verknüpften Unzuträglichkeiten in Verbindung getreten bin, hat sich die weiteren
Entschließungen in der Sache vorbehalten. Derselbe wünscht nun zunächst zu erfahren, in
welchem Umfange die für die Rhcinprovinz dargelegten Uebelstände in den Prenßifchcn Land-
armcnverbänden überhaupt hervorgetreten sind.

Eucre Excellenz ersuche ich daher ganz ergebenst, in dem Landarmcnverbandc, bczw. in
den Lcmdarmenverbäudender dortigen Provinz die Zahl der hier in Frage kommendenUnter¬
stützungsfälle für die Etatsjahre 1884/85, 1885/86, 1886/87, 1887/88 und 1888/89 annähernd
feststellenzu laffen und mir über das Ergebniß binnen 3 Monaten zu berichtcu.

Der Minister des Innern.
Au gez.: Herrfurth.

den Königlichen Ober-Präsidenten
Herrn Nasse, Excellenz

in Coblenz.

Coblcnz, den 22. März 1890.
Abschrift laffe ich Euer Hochwohlgcborenmit dem Ersucheu ergebenst zugchen, die iu

dem Schlußsatzeangeordnete Feststellung, soweit sie nicht in dem eingangs erwähnten Berichte
Euerer Hochwohlgeborenbereits enthalten ist, gefälligstvornehmen uud mir binnen 4 Wochen das
Ergebniß mittheilen zu wollen.

Der Ober-Präsidentder Nhcinprovinz.
An gez.: Nafse.

den Landcsdirektor der Rheinprovinz,
Herrn Geheimen Regierungsrath Klein,

Hochwohlgeboren
Nr. 3132. in Düsseldorf.
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Abschrift^ Düsseldorf, den 29. April 1890.
An

den Königlichen Ober-Präsidenten der Rhcinprouinz, Herrn Nasse, Excellenz
in

Coblenz.

Eucrer Excellenz beehre ich mich in Verfolg des sehr gefälligen Schreibens vom
22. März 1890 (Nr. 3132) ganz ergcbenst mitzutheilen, daß, soweit nachträglich festgestellt
weiden konnte, die Belastung des Rheinischen Landarmcuverbandcs durch die Ausweisung hülfs-
bcdürftigcr Pcrfoncn aus Elsaß-Lothringen und Bayern sich in den Jahren 1884/85 bis 1888/89
sich in rnnden Zahlen folgendermaßen gestaltete:

NezüssUch Bezüglich
ElsaßHolhrmgens: Bayerns:

1884/85 35 000 M. 4 700 M.
1885/86 39 000 „ 6 100 „
1886/8? 41000 „ 7 600 „
1887/88 44 500 „ 8 900 „
1888/89 50 000 „ 8 700 „

Ein anschauliches Bild über die allmühlig auwachscude Zahl der Ausweisungen gewährt
die in der Anlage beigefügte Uebersicht, zu welcher ich mir die gauz ergebene Bemerkung
gestatte, daß ein vollständigesBild über die jetzigenunhaltbaren Zustünde nur dadurch geschaffen
werden kann, daß außer deu Ausgaben des Landarmenverbandes auch noch diejenigen Kosten
ermittelt werden, welche den Orts-Armenverbändcu durch die Ueberuahme aus Elsaß-Lothringen
Und Bayern erwachsensind uud noch fortwährend erwachsen.

Im Hinblicke auf die großen Uebclstände des jetzigen Ncchtsuerhältnissesund zur Ver¬
minderung der Zahl der Uebernahmeanträge insbesondere aus Elsaß-Lothringen, hat der
Plovinzialcmsschuß in feiner Sitzung vom 1I./12. Februar 1890 fulgeuden Beschluß gefaßt:

„Hinsichtlich der zukünftigen Bchandluug der Anträge auf Uebernahme hülfs-
bedürftiger Personen aus Elsaß-Lothringen wurde beschlossen, sich in eine direkte
Korrefpondcnz mit den Gemeinden in Elfaß-Lothringen nicht mehr einzulassen,
resp, auf deren Antrag ohne Vermittelung der Staatsbehürdeu keine Uebernahme
mehr znznfagcn; ferner Unterstützungen für die von jetzt ab zn übernehmenden
Landarmen durch Vermittelung der Gemeinden im genannten Staate nicht mehr
zahlen zu lasten, vielmehr auf deren faktifchcUebernahme in die Rhcinprouinz zn
bestehen, nnd endlich in denjenigen Fällen, wo anf Grund der Akten eine Noth¬
wendigkeit znr Unterstützung bereits übernommener, aber in Elfaß-Lothringen
bclaffcncr Landarmer nicht mehr anerkannt werden könne, die Uebernahme'diefer
Perfonen, falls weitere Unterstützung beansprucht werde, nachträglich zu verlangen."

Für diesen Beschluß waren im Einzelnen folgende Grwäguugen bestimmend:
Im Lanfc der Jahre hat sich bezüglich der Uebernahmen aus Elfaß-Lothringen ein

^efchäftsgebrauch herausgestellt, welcher sich mit den gesetzlichen Bestimmnngcn nicht in'.Ueber-
"nstimmung befinden dürfte.

Elfaß-Lothringen gilt nämlich in armenrechtlicherBeziehung als Ausland, Die dort
Zugewanderten Deutfchcn behalten ihre ursprüngliche Staatsangehörigkeit nnd können deshalb
nach elsaß-luthringischerGcfctzgebnngkeine Armcnnuterstützungsansviücheerwerben. Es gilt dem

15
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Neichslande Elsaß-Lothringen, wie den meisten fremden Staaten gegenüber, bezüglich der Unter¬
stützung und Ausweisung von hülfsbcdürstigcn Personen lediglich der Gothaer Vertrag vom
15. Juli 1851. Nach Z§. 1, 7, 8, 10 dieses Vertrages sind nun die Verhandlungen über die
Ausweisung von den betreffenden Staats regierungen zn führen. Von dieser erschwerenden
Form hatte der rheinische Landnrmenvcrband den clsaß-Iothringischen Communalverbänden
gegenüber in den meiste,: Füllen abgesehen und die Uebernahmcanträgc von vielen Gemeinden
direkt entgegengenommen. Der Landarmcnverband hat aber, ebenso wie die Königliche
Negierung zn Trier, nach den im Auszug beiliegenden Schreiben vom 19. Dezember 1889 nnd
16. Oktober 1889 die Erfahrung gemacht, das; manche Uebernahmcanträge mit einer gewissen
Hast gestellt werden, daß ferner die Vorschläge der elsaß-lothringischenBehörden bezüglich der
Höhe der Untcrstütznng nicht immer zuverlässig sind, und daß endlich die so nothwendige
Eontrole über die Furtdauer der Hülssbedürftigkeit nicht immer in ausreichender Weife erfolgt.

So wurde z. V. der Photograph Mack. 5? Jahre alt. am 13. Dezember 1889 mit
seiner 13jährigen Tucbter polizeilich aus St. Avold nach Saarbrücken ausgewiesen und erklärte
derselbevor dem Bürgermcistcramte Saarbrücken zu Protokoll:

„Ich bin heute mit meiner Tochter durch einen Pulizeidicncr von St. Avold zwangs¬
weise hierher gebracht worden. Es wird bchanptet, ich sei hülfsbedürftig. Ich stelle
dies entschieden in Abrede. Ich betreibe ein Photugraphicgeschäft in St. Avold und
ist dasselbe in gutem Gange. Ich erhebe förmlich Einspruch gegen meine Aus¬
weisung nud beanspruchekciue Unterstützung."

Unterstützung ist ihm in der That nicht gewährt worden.
Die 43 Jahre alte Wittwe Peter Horth aus Obcr-St. Karl bei Furbach sollte auf

Antrag des Herrn Vezirks-Präfidentcn zu Metz nach Preußen übernommen oder derselben eine
Unterstützung von monatlich 20 M. bewilligt werden. Am 11. Mai 1889 lehnte der Rheinische
Lllndarmenvcrband dem Herrn Negiernngs-Präsidenten zn Trier gegenüber jede Unterstützuug
ab. Der Auswcisungsautrag ist seitdem nicht wieder erneuert worden.

Am 6. August 1889 wurde die Uebernahme der Wittwe Hertwig ans Mülha-usen
nebst ? Kindern im Alter von 3 bis 1? Jahren beantragt oder deren Unterstützung im Lande
verlangt. Der Herr Kreisdirektur von Mülhansen erachtete eine Unterstützung von täglich
1 M. 50 Pf. „zur Beseitigung der drückeudstcnNoth" für erforderlich. Der Herr Vczirks-
Präsident von Colmar beantragte eine solche von 36 M, mouatlich. Um das richtige Maß zn
ermitteln, wurde das Bürgermeisteramt des Aufenthaltsortes Mülhaufcn vom Landarmcn-
ocrbande nm Aeußerung crfucht, und dieses letztere bezeichneteeine Unterstützung von 12 bis
15 M. monatlich für vollkommenausreichend.

Iu Furbach wurde die Wittwe Nikolaus Zöllner seit Jahren mit monatlich 12 M.
unterstützt, weil sie selbst arbeitsunfähig und der einzige 25 jährige Sohn in Folge von
Epilepsie für die Mutter „eher eine Last statt eine Stütze sei". Im Jahre 1889 wurde
diesseits ermittelt, daß die Epilepsie seit 4 Jahren gehoben nnd der Sohn als Bergarbeiter
regelmäßig arbeitet und durchschnittlichmonatlich 70 M. verdient. Dies war der Armenver-
waltung von Furbach, dnrch deren Vermittelung die Unterstützung Jahr aus Jahr ein gezahlt
worden, unbekannt geblieben.

Der Jakob Utscheidin Metz wurde unterstützt, weil er in Folge einer am 20. Februar
1886 in der Garnisunmühle erlittenen Verletzung der rechten Hand „fast gänzlich und dauernd
erwerbsunfähig" sein sollte. Durch nachträgliche diesseitige Erkundigungen beim Pruviantamte
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zu Motz wurde im Juli 1889 festgestellt, daß die Erwerbsunfähigkeit im Jahre 1886 teiue
13 Wochen gedauert hatte uud daß Utscheid ununterbrochen gegen denselbenLohn von 2 M,
40 Pf. in der Garnifunmühle gearbeitet hatte.

Der — wie die vorstehend angeführten Fälle bekunden — zu leichteu Uebernahme
von Hilfsbedürftigen aus dem Reichslande dürfte meines Erachtcns zuzuschreiben sein, daß die
Ucbernahmeanträge sich in den letzten Jahren so vermehrt haben und daß in Folge dessen
die Armentusten der hiesigen Provinz so gewachsen sind. Der Provinzialausfchuß glaubte
deshalb dem Uebel au der Quelle zu begegnen, indem er den Beschluß faßte, für die Folge
von einer Uebernahme von Hülfsbedürftigcu im Wege der direkten Verhandlung mit den
Gemeinde»,abzusehen,

Euerer Excellenzgestatte ich mir auf Gruud dieses Beschlusses die ganz ergebenste Bitte
vorzutragen, bei den zuständigen Herren Ministern huchgeneigtestin Anregung bringen zn
wollen, daß in gleicher Weise, wie die Uebernahmen aus fremden Staaten, fo auch die Ueber¬
nahmen aus Elsaß-Lothringen dnrch Vermittelung der Berliner Centralbehorden in Zukuuft
erfolgen. Es würde dadurch nicht nur eiue einheitlicheBehandlung der Uebernahmeanträge
erzielt, funderu auch eiue vorsichtigeund zurückhaltendeHandhabung der Ausweisuugsbcfugniß
Seitens der Elsaß-Lothringischen Behörden gewährleistet werden.

Den weiteren Ucbelstaud der mangelnden Cuntrolc über die Fortdauer der Hülfs¬
bedürftigkeit glaubt der Provinzialausfchuß am besten dadurch zu beseitigen, daß er grundfätzlich
«ine Unterstützungenmehr nach Elsaß-Lothringen zahlt, fondcrn die Gewährung der Unterstützung
oavun abhängig macht, daß die betreffende Person in die Rhcinproviuz zurückgewiesenwird,
wo der Landarmenverband diefe Controle felbst ausüben kann.

Von einer Ausweisung der jetzt bereits in Elfllß-Lothringen für diesseitige Rechnung
Unterstützten73 Parteien glaubte der Proviuzinlausschuß vorläufig absehen zn sollen, weil eine
derartige Massenausweisuug eiugewcmderterDeutscher aus den Reichslauden zu leicht deu aller¬
dings unbegründeten Anschein einer politischen Maßnahme annehmen und zu großen Mißver¬
ständnissen führen könnte. Es foll deshalb jene Maßnahme znnächst auf alle nach dem 1. April er.
entstlludeucuUuterstützuugsauträge angewendet werden.

T>er Lllndesdnettor der Nhtinprovinz.
gez.: Klein.

^bschrift^
^gienlngs-Prasidcnt. Trier, den 16. Oktober 1889.

Die in Folge des gefälligen Schreibens vom 30. August d. I, I. ^,. 4105 angestellten
Ermittelungen haben ergeben, daß der verstorbene Ehemann der Katharina Klopp geb. Weyland
°ie PreußischeStaatsangehörigkeit durch seiue im Orte Bliesransbach hiesigen Bezirks erfolgte
Geburt erworbeu hatte. Auhaltspunkte dafür, daß Michael Klopp eine andere Staatsangehörigkeit
erlangt habe, sind nicht zu Tage getreten. Somit würde nach deu Bestimmungen des
Guthacr Vertrages der diesseitige Staat die Wittwe des Michael Klopp übernehmen müssen,
sofern deren Hülfsbcdürftigkcit nachgewiesenwäre. Dies ist indessen bis jetzt nicht geschehe,,.
Mehr als drei Jahre lang hat der Sohn der Wittwe Klopp diese von einem aller Wahr¬
scheinlichkeit nach nicht höhcrem Verdienste mit erhalten. Daß derselbe hierzu jetzt nicht mehr
im Stande sein füllte, kann aus den in dem bezogeneu gefälligen Schreiben gemachten

15*
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Mittheilungen noch nicht gefolgert werden. Es möchte vielmehr wohl darauf aukommcu. wie
zahlreich die Familie des Hüttenarbeiters Klopp in Sticriugcu-Wendel ist uud insbesondere,
ob feit dem Jahre 1886 eine Vermehrung derselben, oder sonst ein die Leistungsfähigkeit des
Klopp beeinträchtigenderUmstand eingetreten ist. Daß überhaupt an die Wittwe Klopp oder
deren Sohn öffentlicheUnterstützungen bereits gewahrt worden sind, ist nach den bezogenen
Mittheilungen nicht anzunehmen. Hiernach vermag ich bis auf Weiteres nicht anzuerkennen,
daß die Voraussetzuugcnder Uebernahme in dem vorliegenden Falle gegeben feien.

Außerdem möchte ich mir gestatten, darauf aufmerksam zu machen, eine wie große
Härte die Ausweisung der in Rede stehenden 71jährigen Frau darstellen würde, welche den ihr
gewohnten Verhältnissen, ihrer Heimath, ihren Kindern entrissen werden soll. Vielleicht möchte
an dieser Stelle auch eiue Erwägung allgemeiner Natur einen Platz finden dürfen.

Wenn in dem weitaus größten Theile des Reichsgebiets die Aufhebung der zwischen
den Einzclstaaten bestehenden Schranken in Bezug auf die Armenpflege, die Unterstützung
Hilfsbedürftiger aus öffentlichen Mitteln bereits ausgeführt ist, so dürfte da, wo eine Ansnahme
von dem Grundfcchcder Gleichheit aller Inländer in Bezug auf die Armenpflege bisher noch
bestehen geblieben ist, doch dringend zu wünschen sein, die Härten, welche fremden Ländern
gegenüber eine Nothwendigkeit find, hinsichtlich Rcichsangehüriger zn vermeiden und von deren
Ausweisung abzusehen, da, wo mit geringen Opfern der Gemeinde, welche die wirthfchaftlichen
Vortheile aus der Arbeitskraft des Betreffenden gezogenhat, dessen Verbleiben in den gewohnten
Verhältnissen zu ermöglichenist.

Die Wittwe Klopp ist von Geburt französischerStaatsangehörigkeit gewesen, ihr ver¬
storbener Ehemann hat sich seit seinem 9. Lebcnjahre in Elsaß-Lothringen aufgehalten und
gearbeitet. Dieses und nicht das Gebnrtsland Preußen hat alle wirthfchaftlichen Vortheile
aus der Arbeitskraft desselben gezogen. Keinerlei Beziehungen sind zwischen dem in Preußen
vor langen Jahren Geborenen und dessen Geburtsland«: noch vorhanden, fo daß die 71jährige
Wittwe desselben hier als eine Fremde nöthigcnfalls in einem Armenhaufe untergebracht
werden müßte.

Die Anlagen des cingangsbczogeueu gefälligen Schreibens füge ich einstweilen ganz
ergebenstwieder bei.

Der Königlich Preußische Negierungs-Pmsident.
gez.: von Pommer-Efche.

An
den Kaiserlichen Vczirks-Präsidenten

Herrn Freiherrn von Hammerstein
Hochwohlgeborcn

in
I. H.. 10 851. Metz.

A uszug.

Regierungs-Präsident . Trier, den 19. Dezember 1389.

pp. Abgesehen davon, daß durch die Verzögerung der Uebernahme dem Landarmen-
verbände die Verpflegnngstosten für den Carpentiei bis zum 7. Oktober 188? erfpart geblieben
sind, liegt es nämlich wesentlich im Interesse des Landarmeuvcrbandes, daß die Uebernahme-
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antrage mit Sorgfalt und nicht mit allzugroßer Eile geprüft und erledigt werden, da zahlreiche
Fälle zeigen, wie bei den oft mit einer gewissenHast gestellten Anträgen im Laufe der
Verhandlungen Umstände, wie z. B. unvermuthctc Heilung oder Flüssigmachung von Hülfs¬
mitteln in der Familie des Hülfsbedürftigen sich ergeben, welche die Uebernahme ausschließen.

(Unterschrift,)
An

den Landesdirektor der Nheinprouiuz
Herrn Geh. Ncgicrungsrath Klein.

Hochwuhlgcburm
in

I. H.. 13 265. Düsseldorf.
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Anlage XV,

Bericht
des Prouinzialausschusses,

betreffend

die weitere zinsfreie Belastung des der Kolonie Wilhelmsdorf im Jahre 1882 gewährten
Darlehens von 10 000 Mark.

Der 28. RheinischeProuinziallandtag hatte in der Sitzung vom 12. Dezember 1882
einstimmig dem Vorstand der Arbeiterkulunie Wilhclmsdorf bei Bielefeld ein unverzinsliches
Darlehen von 10000 M. auf 0 Jahre aus dem Zinsgewinn der Provinzialhülfskasfe gewährt,
unter der Bedingung, daß zur Sicherheit desselben hinreichende hypothekarischeSicherheit
gewährleistet werde.

Nach dem Inhalt der Schuldverschreibung sollte dies Darlehen am 1. Oktober 1889
zurückgezahltwerden.

Der Vorstand der Arbeitcrkolonie Wilhelmsdorf, Pastor von Bodelschwingh,stellte am
20. Februar 1889 den Antrag, die Rückzahlung des Darlehens zu erlassen, da Wilhelmsdurf
uuter allen deutschenArbcitertolonicen die nm meisten mit Schulden beladeuc sei. Wilhclms¬
dorf habe eine Reihe von Jahren hindurch ganz allein den Ansturm der mittellosen, obdachlosen
Wanderer auf sich nehmen müssen und namentlich bis zur Eröffnung der Rheinischen Kolonien
Elkenroth und Lühlerheim auch ohne Ausnahme alle rheinischenKolonisten bei sich beherbergen
müssen, welche namentlich auch aus den Landarmenhäusern der Rheinprovinz sich direkt nach
Wilhelmsdorf wandten. Angesichts der mancherlei Hindernisse, welche der Eröffnung der
rheinischenKolonien entgegenstandennnd in der Erwäguug, daß Wilhclmsdorf die großen Aus¬
gaben für Rheinland nicht mehr tragen könne, sei der Gedanke entstanden, bei dem Herrn
Ober-Präsidenten eine Hauskollekteiu der Nhciupruvinz für Wilhelmsdorf zu beantrage», mit
deren Ertrag die Auslagcu für die Rheinländer hätten gedeckt werden können. Dieser Plan
sei lediglich deshalb nicht znr Ausführung gekommen,weil man die Bestrebuugeu zur Gründung
der rheinischen Arbeiterkulonien nicht habe schädigen wollen. Wilhclmsdorf habe bis Ende
Januar 1889 die Zahl von 1140 Rheinländern mit 97897 Pflegetageu beherbergt und hierfür
über 78 000 M. verausgabt.

Der Provinzialausschuß beschloß in der Sitzung vom 19./20. März 1889 dem Vorstand
zu erwidern, daß dem Antrag auf Erlaß der Rückzahlung nicht entsprochenwerden köuuc, daß
aber der Provinzialausschuß bereit sei, dem uächstcu Prouiuziallandwg die unverzinsliche
Velassung des Darlehens auf weitere 5 Jahre zu beantragcu und daß bis zur Beschlußfassung
des Provinziallaudtags über diesen Antrag von der Zahlung von Zinsen für das in Rede
stehendeDarlehen Abstand genommen werde.

Der Proviuzinlausschnß ist auch n,cgcuwartig»och der Ansicht, daß uuter voller An¬
erkennung der Verdienste und des fegensreichenWirkens der Kolonie Wilhclmsdorf Seitens des
Proviuziallandtllgcs, doch kein Anlaß vorliege, von den Erwägungen, welche den 28 Provinzial¬
landtag zu der Bewilligung des Antrags des Vorstandes von Wilhelmsdurf ans Gewährung
des nnverzinslichcn Darlehens geführt hätten, abzugehen, da die betreffendenVcrhültnissc seither
keine Aenderung erlitten haben.
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Der Provinzialausschuß beehrt sich deshalb den Antrag zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen,das dem Vorstand der Arbeiterkolonie
Wilhelmsdorf bei Bielefeld am 12. Dezember 1882 auf 6 Jahre bewilligte Dar¬
lehen von 10000 M, unter den nämlichen Bedingungen auf weitere 5 Jahre bis
zum 1. Oktober 1895 unverzinslich zu belassen."

Düsseldorf, den 4, November 1890.

Der Provinzialausschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdirektor.

Anlage XVI.

Bericht
des Provinzialausschusses

über

dm Aittran des landwirtschaftlichen Vereins für Nhempreußen, betreffend die Ans-
Ahnung des Krankenversichernngszwllngsans die in der Land- nnd Forstwirthschaft

beschäftigten Arbeiter.

Der landwirthschaftlicheVerein für Rheinpreußen hatte am 4. Februar 1888 den
Antrag gestellt, der Provinziallandtag wolle dnrch statutarische Bestimmung dne Krankenver¬
sicherung auf die in der Land- nnd Forslwirthfchaft beschäftigtenArbeiter ausdehnen. Der 6s.
Provinziallandtag beschloß in der Sitzung vom 7. «i>cl. die betreffendePetition des landwirth-
'chllftlicw Vereins an den Pruvinzial-Verwaltungsrath zur weiteren Behandlung abzugeben.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beschloß nach Berathung der Angelegenheit die Petltwn
"°m 34. Provinziallandtage mit dem Antrage vorzulegen, den Antrag als verfrüht zu erachten
und deshalb abzulehnen. ^ . ^°° z<

Der 34. Provinziallandtag beschloß indessen in der Sitzung vom 2l. Ium 1^8 den
Provinzialausschuß zu beauftragen, die Petition von Neuem zu prüfen und dem nächsten Landtag
darüber Bericht zu erstatten. ^ , .<,°° ^

Der Provinzialausschuß beautragte in dem Berichte vom 9. November 1888 dre
Berathung der Angelegenheit bis zur nächsten Session zu vertageu und führte zur Begründung
Folgendes an-

Das Unfalluersicherungsgesetzvom 5. Mai 1886 für die in land- und forstwirthschaft-
l'chm Betrieben beschäftigtenPersonen trete im Falle einer Verletzung erst vom Beginn der
^- Woche nach dem Unfall helfend ein. für die ersten 16 Wochen im Falle emer Ver etznng
°wie für Krankheitsfälle habe das genannte Gesetz keine Vorsorge getroffen. Das Kraukenver-

Wmungsgesetz vom 15 Juni 1883 beziehe sich ohne Weiteres nicht auf du laud- uud forst-
16
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wirtschaftlichen Arbeiter, jedoch gebe der §. 2 desselben den Gemeinden für ihren Bezirk, oder
weiteren Commuualverbanden für ihren Bezirk oder Theile desselben die Vefngnisi, die Kranken¬
versicherungdurch statutarische Bestimmung, d, i. zwangsweise mich auf die in der Land- und
Forstwirthschaft beschäftigtenArbeiter auszudehnen.

Es fei bisher nicht bekannt geworden, daß Gemeinden oder Kreise, welche hier ebenso
wie die Provinz als weitere Cummuualvcrbände im Sinne obiger Bestimmung gelten, in
größerem Umfang von dieser Vefngniß Gebrauch gemacht haben; wenn deshalb der Pruvinzial-
verband dazu übergehen fülle, eine folche statutarische Bestimmung zu erlassen, wodurch sür
sämmtliche Kreise uud Gemeinde» die Kraukenvcrsichcrungobligatorisch gemacht werde, so könne
doch eine solche in alle Verhältnisse recht tief einfchneidende Maßregel nicht ohne die sorgfältigsten
und eingehendsten Erhebungen über den Umsang und das Maß des Bedürfnisses getroffen
werden, es fei deshalb erforderlich, zu ermitteln, wie und mit welchem Erfolge die anderen
Provinzen in dicfcr Richtung vorgegangen seien, auch seien die Krcisbehördeu bezw, Kreisaus¬
schüsse über diese Frage zu höreu, damit hiernach auch festgestelltwerdcu könne, ob eine solche
statutarische Bestimmung event, für die ganze Provinz zu erlasfeu, oder ob Theile derselben,
event, welche, auszufchließeuseiu möchteu. Es sei hierbei noch zu beachten, daß die land- und
forstwirthschllftlicheuArbeiter berechtigt seien, der Gemeinde-Krankenversicherungbeizntreten (olr.
§. 4 Abs, 2 des Kraukenversichernngsgcsetzcsvom l5. Juni 1883) und sich hierdurch die für
die crsteu 13 Wochen iu 8- 6 des Gesetzes vurgeschcneuWohlthaten zu sichern, daß ferner auf
alle Fälle für die ersten 13 Wochen diejenige Gemeinde, iu dereu Bezirk der Verletzte
beschäftigt war, die Kosten des Heilverfahrens zu gewähren habe, im Uebrigeu aber die
Verpflichtungen der Ortsarmeuvcrbäudc zur Unterftützuug hülfsbedürftiger Personen voll
bestehenbleiben.

Nachdem der 35. Provinziallandtag in der Sitzung vom l3, Dezember 1888 diesem
Antrage des Provinzialausschuffes auf Vertaguug der Angelegenheit bis zur nächsten Sefsion
die Genehmigung ertheilt hatte, wurdcu die Proviuzialvcrwaltuugen der Monarchie fowie die
Krcisbehürden refp, Kreisansschüsse der Rhciuproviuz nm Mittheilungen in Gemäßheit des
Berichtes des Provinzialausschuffes ersucht, über deren Ergebniß Folgendes zu bemerkenist:

1. Die angestellten Ermittelungen haben zuuächst ergebeu, daß im Bezirk der Nheiu-
pruvinz anuähcrud 300000 Perfomn als folche bezeichnet werden tonnen, welche im Allgemeinen
unter den Begriff der land- und forstwirthfchaftlichenArbeiter fallen. Nach den Berichten der
Krcisbchörden sind aber unter dieser Zahl die Familienglieder der Arbeiter uud weiter auch
die zum Gesinde gehörenden Personen begriffen. Bei dem Erlaß einer statutarischenBestimmung
über die Ausdehnung der Krankcnvcrsichcrungspflichtauf die laud- uud furstwirthfchaftlicheu
Arbeiter kanu weder auf die Familien der Arbeiter noch auf das Gesiude Nücksicht genommen
werden, da ein Urtheil des Ober-Verwaltnngsgerichts vom 30. April 1888 (Band XVI Seite
364) diefclbe nach der Entstehungsgeschichtedes Gesetzes auf die Arbeiter befchränkt. Bei diefer
Begrenzung kann obige Zahl fclbstredend nicht als maßgebend festgehalten werden, wenngleich
die landwirthfchaftlichenDienstboten den Hauptbestandtheil des landwirthschaftlichenBetriebes
bilden und in einigen, wenn auch uicht iu allen Theilen der Provinz anf die Heranziehung
derselben ein besonderes Gewicht gelegt wird.

2. Die Provinzillluerbände der Monarchie, welche gleichzeitigdie Berufsgcnuffeufchaften
für ihren Bezirk bilden, halten mit Ausnahme der Provinz Sachfen die Ausdehnung des
Krantenversichcrnngszwanges anf die land- nnd forstwirthfchaftlichenArbeiter nicht für ange-
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messen, theilweise in Anbetracht der oben erwähnten Ausschließung der Dienstbuten, theilweise
mit Rücksicht auf die große hierdurch entstehendefinanzielle Belastung, besonders jedoch, weil
sie nicht die Provinzen, sundern die Kreise als diejenigenFaktoren bezeichnen, welche am meisten
in der Lage sind, in geeigneter und segensreicher Weise diese Angelegenheit zu ordnen. Es wird
von allen Seiten auch von der Provinz Sachsen angeführt, daß alle Bedenken, welche der
Ausdehnung der Krankenversicherungdurch ein Provinzialstatut und worunter besonders die
schablonenmäßigeBehandlung der Angelegenheit zu erwähnen sei, bei den Kreisen wegfallen.
Letztere können, als Vertreter kleinerer Bezirke, diejenigen Eigenthümlichkeitenberücksichtigen,
welche in einzelnen Theilen des Kreises hervortreten und die Ausdehnung mehr oder minder
schwierig erscheinen lassen. Wollte der Provinziallandtag die Sache in dieser Welse m tue
Hand nehmen, so würde er, um allen Ansprüchenund Bedürfnissen gerecht zu werden, em
Provinzialstatut erlassen müssen, welches mit einer großen Zahl von Ausuahmen für emzelne
Kreise oder Theile derselben sich beschäftigenmüßte. Die Kreife konneu diese Angelegenheit ,n
leichter Weise ordnen, sind in der Lage, hervortretende Schwierigkeiten durch personliches
Dazwischentretender Behörde zu überwinden, können im Anfang widerstrebendeElemente durch
Hinweis ans die guten Erfolge in anderen Theilen des Kreises willig machen und auf diese
Weise doch für ihren Bezirk das Ziel erreichen, welchesdurch eiu Provinzialstatut erstrebt wird
Im Laufe der Zeit uuthwendig erscheinende Abäuderungen können, wcuu ein Provinzialstatut
"lasseu ist. uur durch einen Beschluß des Provinziallaudtags bewirkt werden, erfordern also
unverhaltnißmäßige Zeit und Arbeit, welche Nachtheile vermieden werden, wenn der Kreis durch
!"ne Organe die Angclegcuheit iu die Hand nimmt.

Es wird ferner von den Provinzialuerbänden darauf aufmerksam gemacht, daß im
Interesse sowohl der Arbeiter wie der Verufsgenossenschastenes sich empfehle, ohne Ausdehnung
des Versicherungszwanges,die den Gemeinden obliegende Verpflichtung, iu den ersten 13 Wochen
dem Verletzten freie ärztliche Behandlung. Arznei u. s. w. zu gewähren, selbst zu übernehmen
«der den Kreisen zn übertragen, indem Seitens der Gemeinden häusig diese Verpflichtung >n
"»er Weife erfüllt werde, daß Verkuppelung, dauerndes Siechthnm. Verlust der Erwerbsfalngkelt
in Fällen eintrete, in denen sie bei geeigneter Behandlung hätten vermieden werden konmn.
Nach dem Absatz IV des Z. 10 des landwirtschaftlichen Unfalluersicherungsgefetzesvom ^. Ma:
1886 ist diese Uebernahme zulässig und wird jedenfalls segensreichwirken.

Wie bereits oben bemerkt, halten sämmtlicheProvinzialverbände. unt Ausnahme von
Yachsen, die Ausdehnung des Versicherungszwanges für nicht angezeigt. D« Ausdehnung rs
" der Wirklichkeit anch von diefer Provinz nicht beschlofsenuud auch das Bedürfniß mcht
anerkannt, indem die Kreife in den Fällen, wo es nothwendig erschien, diese Maßregel sur
iwn Bezirk ganz oder theilweise dnrchgesührt habe». So hckn vou deu 43 brechn er
P"vinz Westfalen 12 die statutarische Versicherungganz. 8 zum Theil emgefuhrtl» Sachsen
v°n 43 Kreisen 34 in Schleswig-Holstein von 21 Meisen 10 ganz und 2 theüweise. wahrend
" den übrigen Provinzen die Durchführung Seiteus der Kreise theilweise iu Aussicht genommeu,
iheüweiseabgelehnt worden ist. ^ ^ . ^., ,_., ^ ^ .„ „ ,

3. Die Anfraoe bei den Sektionen der Rheinischenlandwirtschaftlichen Vernfsgenossen-
schaft. welche mit den Bezirken der Kreise zusammenfallen, hat ergeben. ,wß 28 sich gegen du
Ausdehuuug des Krante,iversicherii»gszwauges ans die land-
^sprechen, während 20 derselben nicht abgeneigt sind. Nenn Sektionen halten ie scheid
d" Frage noch für verfrüht, weil weitere Erfahrungen gesammelt werde» sollen und weitere
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4 Sektionen enthalten sich der Aeußerung, Es folgt hieraus, daß die große Mehrzahl der
Kreise gegen die beantragte Ausdehnung sich erklärt hat. weil sie dieselbeden Interessen ihrer
Bezirke nicht für förderlich halten. Es bezieht sich dies meistens auf die Ausdehnung des
Versicherungszwanges auf den ganzen Kreis, während man für einzelne Theile desselben die
Ausdehnung für nützlich hält. Bei dieser Sachlage kann nur wiederholt ausgesprochcuwerden,
daß von dem Erlaß eines Provinzialstatuts abzusehen und den einzelnen Kreisen zu überlassen
ist, ob und inwieweit sie nach den lokalen Verhältnissendie statutarischeOrdnung der Angelegenheit
für angemessenerachten. In den Bezirken, in welchen sich das Bedürfniß geltend macht, den
Versicherungszwangauch auf das laudwirthschaftlicheGesinde und auf die Familienglieder der
Arbeiter und Genoffen auszudehnen, wird die Regelung der Angelegenheit auf dem Wege der
Gcfctzgebuug vorgezogen werden.

Wenn die Mehrheit der Sektionen sich gegen den Erlaß eines Provinzialstatnts aus¬
gesprochen hat, so scheint die Frage in Bezug auf die statutarische Ordnung der Angelegenheit
durch die Kreise günstiger zu liegen. Bereits haben die Kreise Mcisenhcim, Bonn, Gummers-
bach und Crcfeld Statute für den ganzen Umfang des Bezirkes erlaffen, während in den Kreifen
Bcrgheim, Saarlouis, Verncastel, Zcll, Düren, Sicgburg, Köln, Rheinbach, Mülheim a. Rhein,
Mülheim a. d, Nnhr, Lennep, Effen, Recs. Mcttmann, Ruhrort, Kempen, Gladbach, Mors,
Ncuß, Grevenbroich und St. Wendel sür einzelneTheile der Kreise die Angelegenheit statutarisch
geregelt ist. Es ist zu erwarten, daß, wenn sich die Ausdehnung des Krankcnversichcrungs-
zwangcs in diesen Kreisen bewährt, die übrigen Kreise folgen und in diefcr Weise dem vor¬
handenen Bedürfniß abgeholfen wird, ohne durch Erlaß eines für die ganze Provinz verbind¬
lichen, die Eigenthümlichkeiteneinzelner Theile nicht berücksichtigenden Statuts, Nnzuträglichkciten
zu schaffen,welche die Antragsteller nicht beabsichtigen.

Der Provinzialausschuß beehrt sich deshalb folgenden Antrag zu stellen:
„In Erwägung, daß es Angesichts der sehr auseinandergehenden Ansichten über
die Nützlichkeit nnd Nothwendigkeit der Ausdehnung des Krankcnversicherungs-
zwanges auf die in der Land- und Forstwirthschaft beschäftigtenArbeiter, nicht
Sache des Provinziallandtags ist, ein dahin zielendes Pruvinzialstatut zn erlassen,
daß es vielmehr denjenigen Kreisen uud Gemeinden, welche die gedachteAusdehnung
des Versicherungszwanges für wünschenswerth halten, überlassen werden muß, die
Angelegenheit für ihre Bezirke statutarisch zn regeln, oder aber die Königliche
Staatsregierung zu veraulasseu, im Wege der Gesetzgebuug vorzugehen, in welchem
Falle die Krankenversicherungauch auf die Dienstboten und die Familienglieder der
Vcrsichcrungspflichtigenausgedehnt werden kann, was gegenwärtig nicht zulässig ist —
wolle der Provinziallandtag beschließen, über den Antrag des landwirthschaftlichen
Vereins für Nheinpreußen zur Tagcsordnuug überzugeheu."

Düsseldorf, den 4. Juli 1890.

Der Provinzialausschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzende!. Landesdirektor.
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Anlage XVII.

des Provmzialausschusscsan den Provinziallandtag
über

eine Eingabe von Landbürgermeisternder Rheinprovinz, betreffend Zahlung der Pensionen
der Nolksschullehrerans der Pensionskasseder Landbürgermeistereienund Landgemeinden

der Rheinprovinz.

Ans Grund des 8, 2? der Kreisordnung für die Rheinprovinz vom 30. Mai 188?
(Ges. S. S. 209) sind die Landbürgermeistcreienund Landgemeinden der Provinz zu einem
Kassen-Verband vereinigt, welchem es obliegt, die Pensionen der in den Ruhestand versetzten
besoldeten Beamten der Landbürgermeistcreien nnd Landgemeinden zu zahlcu. — Zu vergl.
Negnlativ für die Pensiunskasse der Landbürgermeistcreienund Landgemeinden der Rheinprovinz
vom 14. September 1888.

Als besoldete Gemeindebeamte im Sinne des §. 27 der Kreisordnung wurden in
Uebereinstimmungmit der Anschauung der Königlichen Staatsregicrnng bisher nur die Land-
bürgermeister gemäß Art. 25 des Gesetzes vom 15. Mai 1856 (Ges. S. S. 406). betreffend die
Gweindcverfaffnug in der Rheinprovinz. fowic gemäß Gesetz, betreffend die Pensionsberechtigung
d" Gemciude-Forstbeamtenin der Rheinprovinz. vom 11. September 1865 (Ges. S. S. 989)
"Uch diese Beamten angefehenund Beiträge znr Pensionstasfe auch nur für diefe beiden Beamten-
Massen vun deu Gemeinden erhoben.

Mehrere Landbürgermeister der Rheinprovinz haben nun unter dem 24. August 1890
ben Antrag au den Provinziallmidtag gerichtet, die Pensionen der Volksschullehrer und -Lehrerinnen
""f die Pensionskasse zu übernehmen und die erforderlichen Beitrage von den verpflichteten
Lnnobürgenueistereien nnd Landgemeinden in derselben Weife einzuziehen, wie die übrigen
Pensionsbeiträge

In derNngabe wird ausgeführt, daß die Pensionsberechtigungder Volksfchnllehrerdurch
das Gesch. betreffend die Pensionirung der Lehrer und Lehrerinnen an den öffentlichenVolts-
lchulen vom 6 Juli 1885 (Gcf.-S. S. 298) ausgesprochen, und im §.26 a. a. O. bestimmt
s". daß die Pension bis zur Höhe von 600 Mark auf die Staatskasse übernommen dagegen
"er diesen Netrag hinaus vou deu bisher zur Aufbringnug der Pension des Lehrers Ver¬
pflichtetenund. sofern folche nicht vorhanden seien, von den bisher zur Unterhaltnug des Lehrers
Mhrend der Dienstzeit Verpflichteten gezahlt werde. Zur Unterhaltung der Lehrer wahrend
b" Dienstzeit seien aber in fast allen Fällen die Gemeinden verpflichtet nnd es wurden die
Pensionslasten für kleine Gemeinden unter Umständen recht drückend. Im U°wgm gebe weder
u vorbezogeneBestimmnng der Kreisordnnng. uoch auch das Peufimisassen-Regu ativ emeu

^halt dafür, daß die Volksschullehrer von der Pensionskaffe ausgeschlossen sein sollten. Der
Antrag erscheine daher berechtigt. ^ .. ^ .. ,» . .^ .„,,

Die Zngehörigkeitder Volksschullehrer und -Lehrerinnenzur Peustouskaste .st bedingt °n
""r Eigenschaft als Gemeindebeamte. Gehören sie zn den letztgenannten Beamten, so sind
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sie ohne Weiteres Mitglieder der Pensiunskasse, während verneiuendenfalls die Bestimmungen
des Penfionskafsen-Regulativs auf sie keine Anwendung finden können. Der Proviuziallandtag
ist aber nicht in der Lage, über die Eigenschaft der Volksschnllehrerals Staats- oder Gcmciude-
beamte mit endgültiger Wirksamkeitzu entscheiden. Es wird vielmehr, im Falle der Provinzial-
landtag sich für die Ablehnung des Gesuchesausspricht, jeder Gemeinde das Nccht verbleiben,
die von ihr an einen in Ruhestand vcrsetzteu Lehrer gezahlten Pensiunsbcträge zur Erstattuug
gegen die Pensionskasseeinzuklagen,während im entgegengesetzten Falle d. h. wenn der Provinzial¬
landtag bestimmt, daß die Pensionen der Lehrer, als Gemeindebeamten, aus der Peusiunskasse
gezahlt und auf alle Gemeinden umgelegt werde,: sollen, der Rechtsweggegen diejenigenGemeinden
beschrittcnwerden muß, welche, vou der Anschauung ausgehend, daß die Lehrer keine Gemeindc-
beamten seien, die Zahlung ihres Beitrages verweigern.

Die Angelegenheit ist demnachvon den Antragstellern auf anderem Wege zu verfolgeu.
Hiernach beehrt sich der Pruvinzialansschuß den Antrag zu stellen:

„Der Provinziallandtag wolle über den Antrag von Landbürgermeistern der Nhcin-
provinz auf Zahlung der Pensionen der Volksfchullehreraus der Peusiouskasse der
Landbürgermcistereicnund Landgemeinden zur Tagesordnung übergeheu."

Düsseldorf, deu 5. November 1890.

Der Provinzwlausschutz:
Freiherr von Sole mach er, Klein,

Vorsitzender. Landesdirektor.

Anlage XVIII.

Bericht
des Provinzialausschusfes,

betreffend

den Antrag des Königlichen Regienmgs-Präsidenten zu Coblenz auf Uebernahme der
sogenannten Poststraße von Kirchberg über Dickenschied nach Gemündenals Provinzialstraße.

Der Königliche Negierungs-Prasident zu Coblenz hat am 16. Januar cr. I. 3. Nr. 4011
das von dem Kreislandrath zu Simmeru befürwortete Gesuch der Bürgermeister zu Kirchberg
und Gemünden auf Uebernahme der sogenannten Poststraße von Kirchberg über Dickcnschied nach
Gemünden als Provinzialstraße eventuell um Gewährung eines dauernden jährlichen Zuschusses
zur Unterhaltung der Straße aus Provinzialfonds mit dem Antrag auf Geuehmiguug Seiteus
der Vertretung des Provinzialverbandes vorgelegt.

Die Poststraße von Kirchberg nach Gemünden liegt im Zuge der Kirchberg-Zell'er
Provinzialstraße und verbindet in den Orten Kirchberg und Gemünden die Bingen-Trarbacher
mit der Voppard-Sobernheim'er Provinzialstraße. Sie berührt die Gemeinden Kirchberg, Dicken-
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schied, Hecken und Gewunden. Die Länge derselben beträgt auf dem Bann von Kirchberg
2776 in, von Dickenschied 2900 in, von Hecken 300 in und von Gemündcn 3271 in, zusammen
also 924? in. Die Straße führt von dem hoch gelegenen Kirchberg hinab in das Kellenbnch-
thal und hat im Allgemeinen eine flache Lage, kleine und mähige Steigungen in und bei
Dickenschicd, jedoch an der Ausmündnng die ungewöhnlich starke Steigung von 1 : 10,8? in auf
4'W in Länge. Die Straße hat mit Ausnahme der Durchfahrt Dickenschied und der 240 in
langen gepflasterten Endstrecke in Gemünden eine Packlage von 13 bis 23 ein wechselnder Stärke
aus Schieferbruchsteinen von fchr verschiedener Festigkeit, theilweife von weichen vergänglichen
Gesteinslllgcn. Die eigentliche Deckcnstärke ist vielfach eine geringe und die Straße im Allgemeinen
stark abgefahren.

Die bestnnterhaltcne Strecke ist diejenige der Gemeinde Kirchberg. Die Breite der Stein¬
bahn beträgt 4 in und mir in der Gemeinde Dickenfchied 3,50 in; diejenige des Planums wechselt
zwischen 6,5 und 8,0 ,n. Die beiderseitigen Gräben sind in ausreichenden Weiten vorhanden.
Der Zustand der Straße läßt nach dem Berichte des Landesbauamtes viel zu wünschen übrig;
die Fahrbahn bedarf bedeutender Instandsetzungen, die Gräben müssen aufgeräumt werden; die
Vcpflllnzung zur Kennzeichnung der Straßenrichtung ist unzulänglich. Nach einer gründlichen
Instandsetzung, deren Kosten sich bisher nicht ermitteln ließen, wird die regelmäßige Unterhaltung
^r Straße wenigstens 200 M. für das Kilometer jährlich erfordern.

Der Verkehr ist znr Zeit ein mittlerer und wird etwa 70 Zngthiere täglich umfassen;
^rselbe hat seit Eröffnung der Bahn von Langenlohnsheim nach Simmern abgenommen. Nach
^r Ansicht des Herrn Regierungs-Präsidenten wird diefe Wegestrccke bei der voraussichtlich dem¬
nächst zum Ausbau gelangenden Eisenbahn Simmern-Kirchberg als Hauptzufuhrweg für die
Bürgermeisterei rcfv. den Qrt Gemüuden nach dem Bahnhof Kirchberg eine wefentlich erhöhte
Bedeutung erhalten.

Die finanziellen Verhältnisse der betheiligten Gemeinden sind mit Ausnahme von Krrch-
berg, wo nur 70,°°/° an Gemeindeumlagen gezahlt werden, nicht günstig, indem die Gememden
Dickenfchied211, Gemünden 200 und Hecken 156°/« Umlagen aufbringen müssen. Die Em-
"°h"er sämmtlicher Gemeinden betreiben nur Landwirtschaft und geringe Gewerbe und leben
""st in ärmlichen Verhältnissen. ^ .^ .

Aus den vorstehenden thatsächlichen Feststellungen ergiebt sich, daß die Poststrahe von
^"chberg nach Gemünden sich zur Uebernahme als Prouinzialftrahe nicht eignet. Nach dem §. 3
^ Regulativs von, 17. Januar 1876 sollen die Provinzialstraßen in der Regel eine Brette von
" m ausschließlich der Gräben und eine Befestigungsdecke von 5 in Brette erhalten. Diese
beiden Erfordernisse sind nicht vorhanden. Noch ungünstiger liegen die Steigungsverhältmsse von
1'1«,8? und kann deshalb der Ansicht des Lokalbanbeamten, daß weder Bauart und Abmessungen
"°H der bauliche Zustand den für die Provinzialstraßen geltenden Normen entsprechen, nur zu¬
stimmt werden. "

Der Provinzialausschuß kann deshalb sich nicht für die Uebernahme der Straße als
novinzialstmße ausfprechen ist aber der Meinung, daß nach Feststellung der vorgeschlagenen
Endzüge für die anderweite Regelung der Unterstützuug des Gemeinde-Wegebaues bezw. der
Unterhaltung der öffentlichen Wege in der Nheinprovinz den: zweiten Theil des. Autrages naher
treten werden könne. . «, «. n

Es handelt sich nämlich um einen Gemeindeweg, welcher ein großes Verkehrsmteresse
M, indem derselbe mehrere Ortschaften mit Provinzialstraßen verbindet, und erscheint hier die
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Aufnahme dieses Weges in die Klasse der zu unterstützenden Gemeindestrabenund die Bewilligung
von Unterstützungenaus Prouinzialmittcln nach Maßgabe der aufgestellten Grundsätze gerecht¬
fertigt. Auch sind bereits in den letzten Jahren Beihülfen an einzelne der betheiligten Gemeinden
nicht verfügt worden.

Es dürfte sich deshalb empfehlen, diese Angelegenheit dein Provinzialausschuh zur
Berücksichtigung zu überweisen.

Der Provinzialausschuh beehrt sich deshalb den Antrag zu stellen:
„Der hohe Provinziallandtag wolle die Uebernahme der sogenannten Poststraße von
Kirchberg über Dickenschied nach Gemünden als Prouinzialstraße ablehnen und das
Gesuch um Gewährung eines dauernden jährlichen Zuschusses zur Unterhaltung der
Straße aus Provinzialfonds dem Provinzialauschusfe nach Maßgabe der für die
Unterhaltung der öffentlichenWege in der Nheinprouinz aufgestelltenGrundsätze zur
geeigneten Berücksichtigung überweisen."

Düsseldorf, den 11, April 1890.

Der Pvovinzialausschutz:

Freiherr von Solemacher, Klein,
Vorsitzender. «nndesdirektor.

Anlage XIX.

Bericht
des Prooinzilllllusschusses

bezüglich

dos Gesuches der Stadtgemeinde Wevelinghouen an den Provinziallandtag auf Erlaß

der Rückzahlung einer Wegebau-Beihülfe von 3000 Mark.

Bereits im Jahre 1874 beabsichtigtendie Gemeinden Grevenbroich, Wevelinghoven,
Capellen nnd Hemmerden, den von der Bezirksstraße bei Grevenbroich über Wevelinghoven und
Capellen zur Neuß-DüfseldorferStaatsstraße bei Vicrwinden führenden Gemeindewcgals Chaussee
auszubauen, und war von der Königlichen Regierung in Düsseldorf die Grwirkung einer Bau-
Prämie von 21000 M. für die Meile oder 3,20 M. für den Meter für die Gemeinden Hemmcrdcn,
Capellen und Grevenbroich und von 30 000 M. refp. 4 M. für die Gemeinde Wevelinghoven
in Ausficht gestellt. Mit Rückficht auf die Bestimmungen des Dotationsgesetzesvom 8. Juli 1875
wurden indessennach dem Ministerial-Reskript vom 11. Oktober 1875 die Verhandlungen abge¬
brochen und die.. Gemeinden mit ihren Anträgen an die Provinzialvcrwaltung verwiesen.

Die hierauf eingeleiteten Verhandlungen führten demnächstzum Beschlussedes 25. Provinzial-
lanbtages vom 19. April 1877. die Anträge auf Gewährung von Vanprämien abzulehnen,
dagegen die gedachteGemeindestraße nach erfolgtem vorschriftsmäßigen Ausbau unter der ans'
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drücklichcu Bedingung auf Provinzialstraßenfunds zu übernehme,,, daß soweit die zum Ausbau
PrujcktirteStraße durch die Gilbachcr Zuckerfabrikstark in Anspruch genommen werde, was durch
die technischenBeamten der Proviuzialuerwaltuug allein festzustellen sei, die bezüglicheWcgestrecke
basaltirt und unmittelbar vor der Zuckerfabrikgepflastert werde,, muffe, die übrige Wegestrccke
aber statt des schlechten Landkiesesmit Nhcinkies zu bekieseu sei, sowie daß der gauze Straßeubau
nach den von der Provinzialverwaltung gegebenenVorschriften uud uuter deren steter Controle
auszuführen fei.

Die betheiligten Gemeinden erklärten demnächstunter den von dem Provinziallandtage
gestelltenBedingungen von dem Ausban der projcktirten Straße Abstand nehmen zu müssen,
und verzichtetendamit zugleich auf die Uebernahme der Straße, womit dicfe Angelegenheit ihre
Erledigung gefunden hatte.

Die GemeindeWevclinghoven stellte hierauf den Antrag, ihr zum Ausbau ihrer Strecke
als Comnmnalweg eine Beihülfe aus dem diesseitige,, Communalwege-Unterstützuugsfondszu
gewähren, welche mit 8000 M. pro 1878 bewilligt und ausgezahlt wurde.

Der Bitte der Gemeinde Wevclinghoven um Uebernahme der von ihr ausgebaute,,
Strecke unter die Pruvinzialstraßcn konnte schon aus dem Grunde nicht stattgegeben werden, well
der Ansban nicht unter Beachtung der von dem Provinziallandtage gestellten Bedingungen
geschehen war. und wurde deshalb am 18. Juli 1879 abgelehnt.

Im Jahre 1880 wnrden die Verhandlungen auf den Antrag des KöniglichenLandraths¬
amtes zn Grevenbruich wieder aufgenommen und erklärte die Provinzialverwaltung am 19. März
1880 sich bereit, die Vicrwindcn-GrcvcnbroichcrStraße auf den Provinzialstraßenfonds zu über¬
nehmen, wenn den Beschlüssen des Provinziallandtages vom 19. April 1877 nnd den weiter
gestellten technischenBedinguugeu Genüge geleistet fei, insbesondere abcr die der Gemeinde
Wevelmghovenzum Ausbau ihrer Strecke als Communalweg Pro 1878 bewilligte und gezahlte
Beihülfe vou 3000 M bei der Uebernahme der Straße zurückgezahltwerde.

Der Königliche Landrath zeigte am 19. April 1880 an. daß die betheiligtenGememden
bereit feien, den von der Provinzialverwaltung für nöthig erachteten Anforder.n'gcn nachzukommen.

Im Jahre 1884 waren die Arbeiten foweit gediehen, daß die Uebernahme der S raße
Vierwiuden-Grevenbroichanf Provinzialstraßenfouds erfolgen konnte, nnd wnrde dem königlichen
Landrath am 18. Inli ei. mitgetheilt, daß die Uebernahmeam 1. August °> erfolgcu werde,
und wiederholt auf die Bedingung hingewiefen. daß die GemeindeWcvclmghovcn d,e m, ^ahre
1878 erhaltene Beihülfe vou 3000 M. zu diesem Termine zurückzuerstattenverpachtet sei.

Nach dem Abschluß des förmlichen Uebcrnahmevertrages nn Jahre 88? wnrde die
Gemeinde Wevelinghoveu zur Rückzahlung aufgefordert, glaubte aber eme» Aufpruch auf Erlaß
derselbengeltend machen zu köuue,, weil „diese Bediugung durch die später erlaseuen nenen nn
bedeuteud härtere., Vorschriften wohl irnplioite als aufgehoben zu betrachte,, fe. . es dann aber
" der Billiget liege, der GemeindeWevelmghoven. welche wie wohl kann, eme andere, für
änliche Zweckeuugehenre Summen verausgabt habe nnd noch hcnte durch die Amorti,ati°n der
aufgenommenenSchnld aufbringe, die Rückzahlung zu erlassen.

Der Proviuzial-Verwaltuugsrath. welchem diefer Antrag der Gememde am 4. Febrnar
^888 vorqeleat wurde beschloß denselben abzulehnen.

Die Gemewde We^ghvveu glaubte sich bn diesem ablehnendenBesck.idnicht beru ,gen
^ tonnen nnd hat am 19 August 1889 eiu Gesuch an den Provmziallandtag eingereicht, m
wachem uuter Wiede^luug der Grüude der frühereu Eingabe und Aufzählung der der Gemcmdc
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erwachsenenKüsten im Gcsammtbetrage von 108 251 M. 73 Pf, nm Niederschlagungder Schuld
vun 3000 M. gebeten wird.

Der Provinzialausschuß hielt die Forderungen der Gemeinde Wevclinghovcuweder sür
berechtigt noch in der Billigkeit begründet, und beehrt sich deshalb das Gesuch dem Provinzial-
landtag mit dem Antrag auf Ablehnung vorzulegen.

Düsseldorf, deu 11. April 1890.

2>er Pvovwzialausschutz:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdirektor.

Anlage XX.

Bericht
des Provinzialausschusses

über

die Veräußerung von Grundstücke,: in der Nähe von Köln, welche für die Straßen-

Verwaltung entbehrlich geworden sind.

In Folge der Stadterweiterung sind die innerhalb des Weichbildbezirkesder Stadt
Köln bclegenen Theile der Köln-Aachener, Küln-Dürener, Köln-Luxemburger und Köln-Trierer
Provinzialstraßen in Gemähheit der Bestimmungen des §. 18 des Gesetzes vom 8. Juli 1875,
betreffend die Ausführung der §§. 5 nnd 6 des Gesetzes vom 30. April 1875 wegen der Dotation
der Pruviuzial- und Kreisverbände, in die Verwaltung und Unterhaltung der Stadt Köln über¬
tragen worden. Dem Prouinzialverban.de verbliebenhierbei die in der Anlage bezeichneten Grund¬
stücke, welche für die Zwecke der Strahenuerwaltung entbehrlichgeworden waren und steht deren
Veräußerung nichts entgegen. Zum Zweck der Vorbereitung dieser Veräußerung sind Wcrthschätzungen
dieser Grundstücke durch Sachverständigeveranlaßt worden, welche zu fehr von einander abweichenden
Ergebnissen hinsichtlichdes Verkaufswcrthes geführt haben und mit weiterer Rücksichtnahme auf
eingegangene Kauf-Angebotedie Erwägung der öffentlichen Versteigerung der betreffendenGrund¬
stücke nahe legen.

Die verschiedenenTaxen sind in den Spalten 10, 11 und 12 der Anlage aufgeführt
und weisen nach, daß die Grundstücke Nr. 1 und 4 unzweifelhaft einen Werth von über
10 000 Mark haben, während die übrigen Nr. 2, 3, 5 und N unterhalb desselben bleiben.

Nach dem §. 3 des zweiten Statuts für den Prooinzialverband der Nheinprouinz vom
14. November 1888 (Seite 59 der 4 Auflage der Zusammenstellung der für den Provinzicü-
verband und die Provinzialuerwaltung feither ergangenen Gesetze u. f. w.) ist der Prouinzial-
ausfchuß befugt, Grundstücke und Immobilar-Nechte zu veräußern, insofern der Werth derselben
im einzelnen Falle den Betrag vun 10 000 Mark nicht übersteigt, und würde der Proviuzial-
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üusschußberechtigt sein, sofort zum Verkauf derjenigen Grundstücke,hinsichtlich welcher diese Vor¬
aussetzung zutrifft, übergehen. Nach der Ueberzeugung des Provinzialausschusses empfiehlt sich
jedoch diefes Verfahren nicht, fondern es erfcheint im Interesse der Erzielung höherer Kaufpreise
angemessen, die sechs nahe bei einander gelegenen Grundstücke zusammen der öffentlichen Versteigerung
durch Notar auszusetzcu. Die Festsetzung eines unter allen Umständen zu erreichenden Stcigpreises
ist zur Zeit nicht thunlich, sondern die Genehmigung der Zuschlägemuß dem Provinzialausschuß,
welcher in dieser Beziehung die Interessen des Provinzialverbandes wahren wird, überlassen
bleiben. Der Erlös aus der Versteigerung der Grundstücke fließt in den Sammelfonds der
Strahenverwaltung.

Der Provinzialausschuß beehrt sich deshalb dcu Antrag zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle sich mit dem Verkauf der in der Anlage bezeichneten
Grundstückeeinverstanden erklären und den Provinzialausschuß ermächtigen,den Ver¬
kauf dieser Grundstücke im Interesse des Provinzialverbandes bestmöglichstvorzunehmen."

Düsseldorf, den 4. Juli 1890,

Der Provwzialausschutz:
Freiherr von Solcmacher, Klein,

Vorsitzender. «andesdirektor.

X
x

x.



^ Bezeichnung
der

PlouinMlstrllße.

Köln-Aachen

Kölu-Düreu

Küln-Luxe>nburg

Köln-Luxeniburg

Köln-Luxemburg

Köln-Trier

Stations-
Nr.

3,4—3,6
bei Meinten

ob

rechts
oder
links

4

links
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Bezeichnungder Parzelle.

Kataster¬

gemeinde.

Müugersdorf

N,3 —0,4 rechts

1,1-1,3

2,3-2,7
Klettenberg

links

links Noudorf

2,8—3,0

1,1-1,3
zu Nader¬

thal

links

links

<!

,)

Nr.

7

480/100

897/52

3!»

Größe.

205

8!! 118/11

!>'

110/0,«

^!

,?

«,'

Jetzige Venutzuugslitt.

theils Vamnschule, theils
Kiesgrube und 100 m
lange Strahenböschung

sowie die Grundfläche
der Theresieustraße.

Lagerplatz.

Ackerlano verpachtet.

21

371/13.'

«'.» Dienstwohnung und
Garten.

10 50 Äckerland verpachtet.

121 18 theils Kiesgrube, theils
zur Grasnutzung vel'

pachtet.
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Namen der Taxatoren:

Negierungs-Baumeister
Eschweilerzu Bonn.

in

' 16? a zu bebauende resp, zu ver-
"ufendeFläche, abzüglichder Un¬

kosten für Straßenanlagen Total-
"°"h ... 61 000 M. — Pf.
"" 1«i . . 3 ,. 64 „

^ pro <^m
"l Ganzen

^' pro ^m
Un Ganzen

II.
111, 890 c^iu

1260 ..

6 M.
1302 „

6 M.
2 910 „

9 900 M.
3150 „

zufnnimen13 050 M,

Steuerinspektor
Willmeroth I zu Köln,

11

am 30. Mai 1881
im November1889
für Bäume . . -

12 000 M.
16 700 „

100 ^
16 800 M.

") Bericht des Bauamts uonl
'^10. 89 gleichwerthigder Fläche

unter Nr ^ i,/
? mx ^ Hl p^° <im ^

-N' 50 Pf. oder . 2 640 M.

im Novbr. 1889 pro c^m 1 M. 50 Pf.
im Ganzen 325 M. 50 Pf. nur als

Gartenland zu benutzen.

im Novbr.1889 pro ^n 1 M. 50 Pf.
im Ganzen 72? M. 50 Pf. nur als
Gartenland zu benutzen, weil schma¬

ler Streifen.

am 30. Mai 1880 890 c^in
----- 4 870 M.

1260 yru ----- 630 „
zusammen5 500 M.

im November1889 . 2190 M.
Gebäude .... . 3210 „

zusammen5 400 M.

im November1889 pro c^m 50 Pf.
im Ganzen 528 M.

im November1889 pro im 60 Pf.
im Ganzen 7 450 M.

Vauinspektor
Marcks zu Köln.

12

am 18. März 1889: 86 800 M.

Offerte des p. Wolfgarten zu
Naderthal 7 500 M.

Taxe des BeigeordnetenStein zu
Höningenbei Nondorfam 25. Sep¬
tember1889. Für Strahencmlagen
gehen ab ca. 25 2,, bleiben rt. 1 u«,
Baufläche pro ynl 80 Pf., im

Ganzen 8 000 M.
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Anlage XXI.

Bericht
des Provinzilllausschusses,

betreffend

die Genehmigung des Verkaufes des Eigenthums des Provinzialverbandes am Petersberg.

Die Provinzialverwaltung hat im Jahre 1884 den damals seit einer Reihe von Jahren
schon im Betriebe befindlichen Steinbruch von Hubert Spindler an dem Petersberg bei
Königswinter, aus welchem die Straßenverwaltung bis dahin Material bezogen hatte, mit allem
Zubehör, bestehend in einer ca. 1 Kilometer langen Schienenbahn, sämmtlichenTransportgcräthcn,
einem großen Schuppen und einer Schmiede zum Preise von 75 000 M. angekauft.

Dieser Ankauf erfolgte in der Absicht, der versuchten Preissteigerung des Vasaltklein-
schlages Seitens der vereinigten Stcingrubenbesitzer am Rhein entgegenzuwirken.Zur Erreichung
dieses Zieles mußte der Bruch in der ersten Zeit nach dem Ankaufe stark betrieben werden, was
vielfach zu einer Erregung der öffentlichenMeinung geführt hat.

Nachdem die Königliche Staatscisenbahnverwaltung die Frachten für Chaussee-Bau¬
materialien, insbesondere sür Vasaltkleinschlagmit dem 1, Januar 1889 so erheblich herabgesetzt
hatte, daß die Vahnfrachtcu nicht allein längs des Rheines, sondern auch laudeiuwärts mit den
Schiffsfrachten zu concurriren vermochten, erfolgte ein so reichliches Angebot von Vasaltkleinschlag
zn den früheren billigeren Preisen, daß eine Nothwendigkeit zur Fortsetzung des Betriebes des
eigenen Steinbruches für die Provinzialverwaltung nicht mehr vorhanden war. Der Provinzial-
ausschuß beschloß deshalb, sowie im Hinblickeauf die zwischenzeitlichbei dem Eigenthume der
Provinz am Petersberge eingetretenenAenderungen den Betrieb des Steinbruches daselbst einzu¬
stellen. Es war uämlich eine Zahnradbahn auf die Höhe des Berges hinauf zur Ausführung
gelangt, und ferner hatte die Besitzerin des oberen Plateaus, die Wittwe Nelles aus Köln,
begonnen, auf letzterem einen größeren Gasthof zu errichten, uud dasselbe als Luftkurort umzu¬
gestalten. Sowohl die Eiscnbahngcsellschaft,als auch die Besitzerin des Gasthofes, bedurften zu
ihren Anlagen einzelner Grundstücke der Provinz, welche theils verpachtet, theils verkaust wurdeu.

Für die Aulage der Zahuradbahn wurde hierbei eine Kapitalsumme von 20 000 M.
und für abgetretene Grundstücke ein Kaufpreis von 3000 M. erlöst, welche Beträge auf den
Kaufpreis des Bruches abgeschriebenwurden.

Da der Besitzerin des Gasthofes auf der Spitze des Berges. Wittwe Nelles, fehr
daran gelegen war, den Betrieb des Steinbruches in der Nähe ihres Gasthofes dauernd zu
verhindern, sowie den Bruch und dessen Umgebung als Anlagen zu gewinnen, so erbot dieselbe
sich, das Eigenthum der Provinz unter der Bedingung auznkaufeu, daß ein Steinbruchbetrieb
daselbst niemals stattfinden dürfe.

Dieses Angebot war an die weitere Bedingung geknüpft, daß der Verkauf alsbald
erfolgen müsse, weil die Wittwe Nelles bei ihren baulichen Anlagen auf diesen Erwerb
Rücksicht nehmen wollte.

Der Provinzialausschuß hat, von der Erwägung ausgehend,
1. daß unter den veränderten Verhältnissen eine Nothwendigkeit zur Fortsetzung des

Steinbruchsbetriebes für die Provinzialverwaltung nicht mehr vorhanden ist;
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2. daß der in Rede stehende Steinbruchbetricb, wenn derselbe auch seit einer Reihe von
Jahren Seitens des Vorbesitzers Spindler ohne Anstand erfolgt war, doch nach
Uebernahme durch die Provinz zn vielfachenAngrissen und Erregungen der öffent¬
lichen Meinung geführt hat und deshalb schon ohne zwingende Nothwendigkeit zn
unterlassen sein dürfte;

3. daß das Angebot der Wittwe Nelles den von vielen Seiten laut gewordenen
Wünfchen nach Erhaltung der Schönheit des Siebcngebirgcs ausreichend Rechnung
trägt und andererseits die Provinzialvcrwaltnng nicht nur für alle Auslagen für die
Erwerbung des Bruches entschädigt,sondern gleichzeitig noch einen Gewinn gewährt —

m der Sitzung vom 17,/18. Dezember v, I, beschlossen,der Wittwe Nelles das Eigenthum
der Proviuz am Petersberge zum Preise von 70 000 M. unter Vorbehalt der nachträglichen
Genehmigung des Provinziallandtages zn verkaufen.

Der Kaufakt mit Familie Nelles ist notariell am 22. Juli dieses Jahres verbrieft
und darin festgesetzt worden, daß der Kaufpreis von 70 000 M. jährlich mit 3'/2°/<> verzinst und
"ut 1 °/o nmortisirt werden soll. Der Gesammtkaufpreis, welcher dem Reservefonds der
Straßcnvcrwaltung zufließt, ist an die Landcsbauk übertragen worden.

Bei Feststellung der Kaufbcdingnng, betreffend die Ansbentung des verkauften Eigen¬
tums zn industriellen Zwecken, mußte die möglichsteVorsicht beobachtetwerden, um Zuwider¬
handlungen für die Gegenwart und Zukunft zn verhindern. Dieselbe lautet wie folgt:

„Die Ankäufer, deren Erben nnd Rechtsnachfolgerfind berechtigt, das anf den
angekauftenParzellen im Walde lofe zn Tage liegende Gesteinwegzuräumen,dagegen
verpflichten sich Ankäufer, ihre Erben nnd Rechtsnachfolger auf den angekauften
Grnndstückenjede auf Gewinnung von Stein-, Kuhlen- oder Erzmaterial zielende
Handlung zu unterlassen, sowie keine ähnliche industrielle Anlage auf denfelben zu
errichten. Die Ankäufer unterwerfen sich für jede Zuwiderhandlung gegen diefe
Bedingung einer der Höhe des Kaufpreises von 70 000 M. gleichkommendeKon¬
ventionalstrafe, indem sie dem Verkäufer zugleich das Recht auf Auflöfung des ganzen
Kaufvertrages einräumen,

Diefen beiden Folgen, nämlich der Conveutionalstrase, und der Folge ans Auf-
löfuug des Vertrages unterwerfen sich Ankäufer auch für den Fall, daß sie bei einem
etwaigen Verkauf der Grundstückedem neuen Ankäufer nicht die gleichen Bedingungen
auch für die weitere» Wiederverkäufe auflegen füllten.

Sollte die Gesetzgebungdie Eintragung des obigen Verbots als Neallast auf
die verkauften Grundstücke iu das Grundbuch jetzt oder iu Zukunft gestatten, so
verpflichtensich Ankäufer für sich, ihre Erben und Rechtsnachfolgerdie gefetzlich vor¬
geschriebenen Handlungen resp. Erklärungen abzugeben,beziehungsweisevorznnehmen."

Der Provinzialansschuß glaubt, daß durch diese Bedingung sür alle Zeiten der befürch¬
teten Verunstaltung des Sicbengcbirgcs, soweit die Provinz hierbei in Frage kommen kann,
^gebeugt ist.

Der hier iu Rede stehende Verkauf, dessen nachträglicheGenehmigung dem Provinzial-
landtage vorbehalten ist, bezieht sich nur auf das Grundeigenthnm. Hinsichtlich der im Jahre 1886
nntangekanften Zubehö'rungen. Schiencngeleife.fämmtliche Transportgeräthe, Schuppen n. f. w.
wurden besondereVerkaufsverhandlungen eingeleitet, welche zum Ergebniß hatten, daß dieselben
^m P^ife von 7000 M. an Hubert Spiudler verlauft wurden.
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Im Ganzen ist also die Summe von 77 000 M. für den Provinzialverband erlöst worden.
Auf vorstehendeAusführungen gestützt, beehrt der Provinzialausschuß sich, den Antrag

zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle dem am 22. Juli 1890 vor Notar Bufch in
Köln abgeschlossenenVertrag, durch welchendas Grundeigenthnm der Provinz am
Petersberg bei Konigswinter uuter den in diesem Akte festgesetzten und verabredeten
Bedingungen an die Wittwe Peter Josef Nelles und deren Sohn Paul
Nelles für den Preis von 70 000 M. verkauft worden ist, die vorbehaltcne
Genehmigung ertheilen."

Düsseldorf, den 10. Oktober 1890.

Der Provinzialausschuß:
Freiherr von Solemach er, Klein,

Vorsitzender. Landesoirelior.

Anlage XXII.

Bericht
des Provinzialausfchusses

über

den Antrag der Gemeinde Warbeyen auf Beseitigung der Ulmen an der Cleve-
Emmerich'er Provinzialstraße.

Von dem Gemeinderath der Gemeinde Warbeyen ist unter dem 20. Mai laufenden
Jahres nachstehender Antrag gestellt worden:

„Warbeyen, den 20. Mai 1890.

Gehorsamste Bitte

des Gemeinderathes der Gemeinde Warbeyen im Kreise Eleve um Fortschaffung von
Ulmenbäumen

An
den Provinziallandtag der Rheinprovinz z. H. des Herrn Landesdirektors Klein

HochwohlgeborenDüsseldorf.

Dem Provinziallandtage gestattet sich der gehorsamst unterzeichnete Gemeinderath
von Warbeyen, die nachstehende Petition mit der Bitte um geneigte Berücksichtigung
zu unterbreiten:
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An der Cleue-Emmerich'er Provinzialstrahe in der Gemeinde Warbeyen sind Ulmen«
bäume angepflanzt, welche den Eingesessenen der genannten Gemeinde enormen Schaden
verursachen. Es ist ja eine bekannte Thatsache, daß die Ulme ihre Wurzeln 15 bis 20
Nieter weit um sich herum erstreckt; die in Mitleidenschaftgezogenen Felder, Weiden :c.
aussaugt und die Ertragsfähigkeit, auch der besten Grundstückebis auf Null rcduzirt.

Dieses ist nun auch bei den in der Gemeinde Warbeyen von den in Rede
stehendenUlmen begrenztenGrundstückender Fall; ganze Strecken bis zur Breite von
15 Metern, des der Prouinzialstrahe entlang gelegenen guten Grund und Bodens wird
zwar jedes Jahr bestellt, doch ist an eine Ernte fast nicht zu denken, da die Pflanzen
unter den Bäumen zwar aufgehen, jedoch nach und nach verkümmern, weil denfelben
die nöthige Nahrung, sowie die Sonne durch die Ulmen entzogenwird.

Der in Mitleidenschaftgezogene Grund und Boden ist fast durchweg hypothekarisch
belastet, Deichlastenund Grundsteuer, sowie die aus letzterer resfortirendenEommunal-
abgaben muffen gezahlt werden, und der Grundbesitzbringt nichts ein, wohin foll das
schließlich führen.

Einem hohen Landtage ist es gewiß bekannt, wie schwer der Druck der Zeit¬
verhältnisseauf dem Ackerbautreibendenruht, und sind wir der festen Zuversicht, daß
hoher Landtag diese unsere Bitte berücksichtigen werde und beschließen, daß die Ulmen
baldmöglichstbefeitigt werden.

Gehorsamster Gemcinderath der GemeindeWarbeyen:
H. Neintjes, Gemeindevorsteher.
Th. Schlagt,ecken.
F. Hoegen.
Ios. Schmitz.
Wilh. Coenders.
Th. Coenders.
Steph. Arntz."

Zu diesem Antrage beehrt sich der Provinzialausschuh wie folgt zu berichten:
Es handelt sich im vorliegenden Falle im Ganzen um 199 Stück noch nicht in einem

Mubaren Alter befindliche Ulmenbäume, von denen 10? Stück neben Ackerlandund 92 Stück
«eben Wiesen stehen.

Bereits im Jahre 1886 wurde dem Landesdirektorder Nheinprouinzeine, von 6 Gemeinde-
'"gesessenen der vorgenannten Gemeinde, den Herren Schlaghecken, Hermanns, Coenders,
""lM und Schmitz, unterzeichnete Petition unterbreitet, welche die Vefeitigung der hier
leder in Frage stehenden Ulmen bezweckte. Bei der prinzipiellenBedeutung, welche die Angelegen-

^°" 'M Rücksicht auf die geringe Zahl der auf den niederrheinifchenProvinzialstraßen noch vor-
^ enen geschlossenen Alleen hatte, ist seiner Zeit dieser Antrag nach allen Richtungen hin auf
. '"gramste ul^ eingehendstegeprüft worden. Die Königliche Regierung zu Düsseldorf sowohl,

°er Landrath des Kreifes Cleve und der Bürgermeister von Kellen sprachen sich einstimmig
me Erhaltung der schönen Allee aus, weil dieselbeein hervorragender Schmuckin dem schönen

h.""°^aftsbilde der dortigen Gegend sei. Auch käme, abgesehen von diesem Schönheitsintercsse,
«Rücksicht in Betracht, daß die schattigeAllee dem Wanderer auf der verkehrsreichenStraße
Hutz gegen die Sonnenhitze gewähre. Ferner fpricht sich ein von dem KöniglichenOberförster
"nwgs zu Cleve auf Erfuchen des Landesbauamts Cleve abgegebenes, fehr eingehendes Gut-

IS
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achten dahin aus, daß die Ulmen neben den Wiesen gar keinen Schaden brachten, da diese
Wiesen meist mit Hecken und hohen Weidenbämneu eingefaßt seien. Auch sei der dem Ackerland
durch die Ulmen verursachte Schaden nicht von solcher Bedeutung, daß sich eine Fällung der noch
nicht haubaren Bäume vertreten lasse.

Allen diesen auf Erhaltung der schönen Allee gerichteten damaligen Bestrebungen, An¬
trägen und Gutachten steht einzig und allein ein Beschluß des Gemeindcrnths von Warbcyen vom
.'N. Juli 1886 gegenüber, welcher von dem Landrath von Eleve zur Sache ebenfalls gehört
worden war. Dieser einstimmig gefaßte Gemcinderathsbeschluß fordert die Beseitigung der Ulmen.
Da aber von den 6 vorgenannten Petenten 5 Mitglieder des Geineinderaths waren, konnte ein
derartiger, gegen die Stimme des Bürgermeisters gefaßter Beschluß nicht überraschen.

In Folge dessen wurden die Petenten im September 1886, unter Angabe der vorstehend
erwähnten (Gründe dahin beschiedcn, daß der Lcmdesdircktor der Nheinvwuinz sich nicht in der
Lage befinde, die fraglichen Ulmen beseitigen zu lassen.

Bei diesem Bescheide haben sich die Genannten damals beruhigt. Aufs Neue jedoch
wurde diese Angelegenheit wieder angeregt durch eiue im Dezember des Jahres 1888 an den
hohen Provinziallandtag gerichtete Eingabe des Ortsverbandes des Rheinischen Vaucrnvercins
zu Kellen. In dieser Eingabe wurde die Beseitigung der Ulmenbänme an der Prouinzialstraße
zwischen Eleve und Emmerich auf ganzer Ausdehnung derselben erbeten.

Der hohe Provinziallandtag hat dieses Gesuch in seiner Sitzung vom 17. Dezember 1888
auf Antrag der III. Fachcommission dem Provinzialausschussc zur Erledigung überwiesen, und
beschloß der Provinzialausschuh in seiner Sitznng vom 11./12. Januar 1889, dem gestellten
Antrage zur Zeit keiue Folge zu geben.

Der Provinzialausschuh ging dabei von der Erwägung aus, wie abgesehen von dem
Umstände, daß das Alter der Ulmenbäume als ein solches noch nicht bezeichnet werden könne,
welches die Fällung derselben rechtfertigen würde, vor allen Dingen berücksichtigt werden müsse,
daß die fragliche Allee eine landschaftliche Zierde der ganzen Gegend bilde uud der verkehrsreichen
Straße in bester Weise Schutz und Schatten gewähre. Auch vermochte der Provinzialansschuß
uicht die Ueberzeugung zu gewinnen, daß die den Adjaccnten durch die Ulmenallee erwachsende
Schädigung in der That so erheblich sei, als dies in der Eingabe des Ortsueibcmdcs des
Rheinischen Bauernuercins behauptet werde.

Auch die hier vorliegende neue Eingabe des Gemeinderaths von Warbeyen bietet irgend
neue Gesichtspunkte, welche den Provinzialausschuh zu einer Aenderung des bislang zur Sache
eingenommenen Standpunktes veranlassen könnte, nicht.

Wiederholt sind auch im Laufe dieses Sommers Beobachtungen über den Einfluß der Ulmen
auf die angrenzenden Felder angestellt worden uud hat nach diesen Beobachtungen das vorerwähnte
Gutachten des Oberförsters Brünings sich anch heute noch als vollständig zutreffend erwiefen.

Aus allen den vorstehend mitgetheilten Gründen beehrt sich der Provinzialansschuß zu
beantragen:

„Hoher Landtag wolle die in Rede stehende Petition ablehnen".
Düsseldorf, den 5. November 1890.

Der Provinzialansschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdirektor.
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Anlage XXIII.

des Provinzialausschusses
über

den Antrag der Stadt Mayen auf Erbreiterung der Provinzialstraße innerhalb des
Gebietes der genannten Stadt.

Laut Vertrag vom ^^" ^^ ^°t die Stadt Mayen die Verwaltung nnd
Unterhaltung der im Bereiche "der Städtgemeinde belegenen Pflasterstreckender Provinzmlstraßen
Wernonnnen. Das Eigenth.un an den Straßen und deren Zubehör ist dem Promnzmlverbande
verblieben.

Mit Schreiben vom 26. Mai 1890 I. Nr. 2160 beantragte die Stadt Mayen unter
näherer Darlegung eiues dringenden Bedürfnisses eine Erbreiterung der Provinzmlstrahe an zwer
Stellen, indem sie sich bereit erklärt, die Hälfte der aufzuwendendenKosten zu tragen, wogegen
dle Provinz die andere Hälfte übernehmen soll. , ^,. ,,

Seitens des Landesdirektors wnrde der Antrag der Stadt Manen durch Schrecken von,
21- Juli 1890 V 12005 mit der Begründung abgelehnt, daß die betreffendenStraßenstreckenm
^e Verwaltung nnd Unterhaltung der Stadt übergegangen seien und der Provmzmlausschuß
bereits ähnliche Gesuchegrundsätzlichabgelehnt habe. ^ „„„ .> m. o ^?

Gegen diesen Bescheid ist die Stadt mittels Schreibensvom 15. Angust1890 I. Nr. 2o67
««rstelliggeworden und beantragt, die Angelegenheitdem Provinziallandtage zur ^" sch"^"» ^
unterbreiten. Die städtischeVertretung könne den für die Ablehnung des Antrages b stnnmend
^'«esenen Umstand um deswillen nicht anerkennen, weil die Straße nach nne vor nn Eigenthum

^D^^ ist der Meinung, daß dem senden ^
"Ht stattgegebenwerden könne. Es müsse daran festgehalten wer en, daß d« Sta"e " dr
Aufrechthaltung eines geordneten Verkehrs auf den von ihnen übernommenen Straßen s st

E°rge tragen. Es seien in ähnlichen Fällen bereits gleichartige Ent checknngenergange ,u^
"'ßerdem seien, im Falle dem Antrage Folge gegeben werde, zahlreicheBerufungen, zum Theil
"°n weitgehenderBedeutung zu besorgen. <^

Der Provinzialausschuh beehrt sich deshalb, die Eingabe der Stadt Mayen den. Pro.
vmzmllandtagemit dem Antrage auf Ablehnung vorzulegen,

Düsseldorf, den 6. November 1890.

2>er Provinzialausschuh:
Freiherr von Solemacher, Klein,

VorMendor. Landesd.rektor.

1«*
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Anlage XXIV.

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Pmsiomnmg des Landesrathes von Metzen.

Landcsrath von Metzen, welcher mn 1. April 18?tt in die damalige prouinzialständische
Verwaltung der Rheinproviuz als dritter Oberbeamte eingetreten ist, hat den Antrag gestellt,
unter folgenden Bedingungen in den Ruhestand versetzt zu werde»:

1. die jährliche lebenslänglichePension wird auf 6000 M. festgestellt;
2. diese Pension kann wegen einer späteren anderweitigen dienstlichenAnstellung weder

cinbehalten noch gekürzt werden;
3. im Falle des Ablebens des Pensionärs erhalten die Hinterbliebenen Wittwen- und

Waisengeldcr nach Maßgabe der alsdann geltenden bezüglichen Bestimmungen, welche
jedoch nicht ungünstiger sein dürfen, als die zur Zeit geltenden Reglements.

Der Provinzialausschuß hat nach eingehender und reiflicher Prüfung aller in Betracht
kommendenVerhältnisse beschlossen, die Pcnsionirung des Landesrathes von Metzen uuter den
vorstehendenBedingungen bei dem Provinziallanotage zu beantragen und dem Genannten bis zur
Entscheidungdes Provinziallcmdtages über die beantragte Pensionirung Urlaub zu ertheilen.

Der Provinzialausschuß beantragt demnach:
„Der Provinziallandtag wolle die Versetzung des Landesrathes von Metzen in den
Ruhestand unter den angeführten Bedingungen beschließen."

Düsfeldorf, den 6. November 1890.

Der Provinzialausschuß:

Freiherr von Solemacher, Klein,
Vorsitzender. Lcmdesoirettor.
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Anlage XXV.

^

des Prouinzialausschussesan den Prouinziallandtag
über die

<Nage des Bedürfnisses nach gesetzlicherRegelung des Ansiedelungswesensin der Rhein-
Provinz nnd, bejahendenFalles, Über die Einführung der entsprechenden Vorschriften des

Ansicdelungsgesetzesvom 25. August 1876 in die Rheinprovinz.

Im Auftrage der Herren Munster für Landwirthschaft, Domänen und Forsten und des
Innern hat der Herr Ober-Präsident der Nheinprovinz mittelst Schreibens vom 18. September
18W I.-M. 10^22 ein Gutachten des Provinziallandtages erfordert über die Frage des Bedürf¬
nisses nach gesetzlicher Regelung des Ansiedeluugswescnsin hiesiger Provinz und, bejahenden Falles,
über die Einführung der entsprechenden Vorschriften des Ansiedclungsgesetzcs vom 25. August 1876
(G. S. E, 4^5) ^ ^ Nheinprovinz mit den Abänderungen, bezw, Ergänzungen, wie sie in dem
ni Abschriftbeigefügten Gesetzentwurfuorgefchlagcnsind.

Die Prouinzialverwaltung war mit der Angelegenheitbereits einmal besaht gewesen.
Es hatte nämlich der Herr Ober-Präsident der Nbeinprovinz durch Schreiben vom

14. Aug>ist 1888 den gegenwärtig in Rede stehendenEntwurf der dicsfcitigeu Verwaltung zur
Prüfung und gutachtlichenAeußerung darüber zugehe» lassen, ob mit Rücksichtauf die lokalen
Bedürfnisseder Nhcinprouinz eiue weitergehendeUmgestaltung bezw. Ergänzung der für die alt-
ländischen LandeStheilcbestehenden Vorschriftenwünschcnswcrtherscheine. In dem letztbezeichncten
Schreiben des Herrn Ober-Präsidenten war noch bemerkt, daß die Vedürfnißfrage Seitens der
Mehrzahl der Regierungen der Provinz bejaht worden sei.

Die Sache gelangte damals in der Sitzuug des Provinzialausschussesvom 6. November
1688 zur Berathung und wurde auf Gruud der gepflogenen Verathungen dem Herrn Ober-
Präsidenten Folgendes erwidert:

„Im Prouiuzialausschussewarm zwei entgegengesetzte Meinungen vertreten. Die eme
hielt die Beschränkung der Ansiedelungsfreiheit für rheinische Verhältnisse nn Allge¬
meinen nicht angezeigtund insbesondere für nachtheilig für die industrielleEntwickelung
einzelner Gegenden, es würde dadurch die aus vielen Gründen anzustrebende freie
Ansiedelung der industriellen Arbeiter auf dem platten Lande unnöthig erschwert.Die
andere Meinuug hielt die beabsichtigteBeschränkungfür wünscheuswerth sowohl im
Interesse der in der Ausdehnung begriffenen Städte, die einen zweckmäßigenBebauungs¬
plan für die weit abliegenden Vaufelder festzustellennicht in der Lage seien, als
auch im Interesse der Landgemeinde,!,welche durch die jetzigen gesetzlichenBestimmungen
vor einem Mißbrauch der unbeschränkten Ansiedelungsfreihcit nicht hinreichend
geschlitzt seien."

., Die Verhandlungen fanden damals mit vorstehender Mittheilung ihren Abschluß, und
?! die Provinzialverwaltung in der Zwischenzeit nicht weiter mit der Angelegenheit be-
'MUgt ^wesen.
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Der vorliegende Gesetzentwurfgelangte in der Sitzung des Prouiuzialausschusses vom
10. Oktober 1890 zur Berathung.

Hierbei wurde zunächst von einer Seite hervorgehoben, daß kein Anlaß erkennbar
sei, in Gegensatz zu dem vor 2 Jahren abgegebenen Gutachten nunmehr die Vcdürfnißfrage
zu bejahen.

Sodann wurde von anderer Seite bemerkt, daß sich zwar gegen die im §. 2 des Gesetzes
gestellte Forderung, wonach jeder zu bebauende Platz durch einen fahrbaren, jederzeit offenen
Weg zugänglichsein solle, im Allgemeinenaus Gründen des Gemeinwohles nichts erinnern lasse;
jedoch könne dem diesbezüglichenMangel der bestehenden Vorschriften auf einfachereWeise durch
Kreis- bezw. Ortsstatute abgeholfen werden. Zu fchr gewichtigenBedenken aber veranlaßten die
in den ßß. 6 und ? des Gesetzes bezüglich der Anlage von Kolonieen vorgesehenen Bestimmungen.
Dieselben hätten in der Nachbarprovinz Westfalen seit dem Bestehen des Gesetzes wiederholt zu
lebhaften Klagen Veranlassung gegeben, wie dies des Oefteren in der Presse und in industriellen
Vereinen erörtert worden sei. Es sei im Interesse der öffentlichenSicherheit sowohl, wie auch
insbesondere mit Rücksichtauf Gesundheit, Sittlichkeit und Wohlstand der Arbeitelbevölkerung
dringend wünschenswert!),dieselbeaus den großen Industrieämtern herauszuziehenund ihr außer¬
halb der letzteren ausreichende Wohnstätten, wenn möglich unter Zutheilung von etwas Land
zuzuweisen.Den hierauf gerichtetenBestrebungen der Arbeitgeber würden indeß durch die in Nede
stehenden Bestimmungen solche Hindernisse in den Weg gelegt, daß, wie die Erfahrung in
Westfalen zeige, vielfach von Ausführung der gehegten Absichten Abstand genommen worden sei.
Der Industrie seien durch die gesammte neuere Gesetzgebungbereits hohe Lasten auferlegt, die
durch das binnen Kurzem in Kraft tretende Gesetz betreffenddie Alters- und Inualidenuersichernng
der Arbeiter noch weiterhin vermehrt würden, und es sei ernstlichdavor zu warnen, der Industrie
ohne zwingende Gründe noch weitere Opfer zuzumuthcn. Solche Gründe lägen aber nicht vor, da
Klagen über besondere Mißstände, welche ans die gegenwärtig noch unbeschränkteAnsiedelungs-
frciheit zurückzuführenwären, nicht bekannt geworden seien.

Hierbei dürfte nicht übersehen weiden, daß durch die auf Kosten der Industrie bestehende
Kranken- und Unfallversicherungdie Armenlasten der Gemeinden sehr verringert seien und von
diesen daher die durch das Zuziehen von Arbeitern entstehenden andcrweitenAusgaben ohne besondere
Erschwerniß übernommen werden könnten.

Gegen die letzterenAusführungen wurde zwar von anderer Seite Widerspruch erhoben.
Der Umstand, daß in den letzten Jahren vielfach von in Städten ansässigen industriellen
Werken Arbeiterwohnungenim Bereiche benachbarter Landgemeindenerrichtet worden seien, habe
für diese allerdings Mißstände im Gefolge. Wenn auch die augeführteu Gefetze in den Armenlasten
einige Erleichterungen geschaffen hätten, fo erwüchsendoch den Gemeinden aus der erforderlichen
Erhöhung der Aufwendungenfür Verwaltung, Schulen, Wege u. s. w. große Ausgabe», denen
keinerlei Mehreinnahmen gegenüberständen, da von der zugezogenen ArbcitcrbevölkerungSteuern
in ncnncnswerthem Umfange nicht erhoben werden könnten. Hierin müsse Wandel geschaffen
werden, und es fei Aufgabe der Gesetzgebung, Mittel und Wege zu finden, durch welche die
Gemeinden für die ihnen zufallenden Mehrleistungen angemessen entschädigt würden. Hierzu
bedürfe es aber keines Gesetzes im Sinne des Entwurfes. Es herrschtehiernach darüber Ueber¬
einstimmung, daß ein Bedürfniß für das Gesetz sich nicht feststellen lasse und daß aus der Hand¬
habung desselben Seitens der Ortsbehörden uunöthige Erschwerungen und Weitläufigkeiten zu
besorgen seien.
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Auf Grund dieser Erwägungen beehrt sich der Provinzialausschuh den Antrag zu stellen:
„Der Prouinziallandtag wolle die Frage des Bedürfnisses nach gesetzlicher Regelung
des Ansiedclungswcsensin der Nheinvrouinz verneinen, dagegen der Erwägung der
KöniglichenStaatsregierung anheimgeben, in welch anderer Weise den bei Errichtung
von Arbeiterkulonicen in Landgemeinden hervortretenden Mißständen zu begegnen
sein möchte."

Düsseldorf, den 4. November 1890,

Her Provwzialausschutz:
Freiherr von Sole macher, Klein,

Vorsitzender, Landesdirektor.

Gesetzentwurf,
betreffend

dir Gründung ncnrr Ansiedelungen in der Klieinprouinz.

Wir Wilhelm «. verordnen für die Nheinvrouinz, was folgt:

8. 1.

Wer außerhalb einer im Znsammenhange gebauten Ortschaft ein Wohnhans errichten
^r ein schon vorhandenes Gebäude zum Wuhnhanse einrichten will, bedarf einer von der Orts-
p°lizcibehördczu ertheilendenAnsiedelungsgenehmigung. Vor deren Aushändigung darf die volrzer-
liche Vauerlaubniß nicht ertheilt werden.

Die Ansiedelungsgenehmigungist nicht erforderlich für Wohnhäuser welche m den
Grenzen eines nach dein Gesetze vom 2. Inli 1875 festgestellten Vebanungsvlanes, oder welche
«uf einem bereits bebauten Grundstückeim Zusammenhange mit bewohnten Gebäuden errichtet
"der eingerichtetwerden sollen.

8 2

Die Nnsiedelunqsgenehnngungist zu versagen, wenn nicht nachgewiesen ist daß der Platz,
°"f welchem die Ansiedelnng gegründet werden soll, durch einen fahrbaren, icderzeü offenen Weg
zugänglich«der, daß die Beschaffnng eines solchen Weges gesichert ist. Wenn nur der letztere
Nachweis erbracht werden taun, so ist bei Ertheilung der Ansie elungsgenehungnng für d:e
^'chaffnng des Weges eine Frist zu bestimmen, nach deren fruchtlosen:Ablaufe das Mzeünhe
Zwangsverfahren gegen den Ansiedler eintritt. Auch zur Erhaltung der ununterbrochenenZu-
«iinglichkeit der Ansiedelung ist die Anwendung des polizeilichen Zwangsverfahrens zulässig.
., Von der Bedingung der ZngängliclM durch einen fahrbaren Weg kann unter besonderen
Umständenabgesehenwerden.

Die Ansiedelunasgenehmigungkann versagt werden, wenn gegen die Ansiedelnng von
b°>" °d°r dem Pächter emes benachbarten
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Grundstückesoder uon dem Vorsteher des Gcmeiudebczirks,zu welchem das zu besiedelnde Grund¬
stück gehört, oder von einem der Vorsteher derjenigen Genieindebezirke,an welche dasselbe grenzt,
Einspruch erhoben und der Einspruch durch Thatsachen begründet wird, welche die Annahme recht¬
fertigen, daß die Ansiedelungden Schutz der Nutzungen benachbarter Grundstückeaus dem Feld-
und Gartenbau, aus der Forstwirthschaft, der Jagd oder der Fischerei gefährden werde.

§. 4.
Vor Ertheilung der Ansiedelungsgenehmigungsind die betheiligten Gemeindevorsteher

(§. 3) von dem Antrage in Kenntnis; zu setzen. Diese haben den Antrag innerhalb ihrer
Gemeinden auf ortsübliche Art mit dem Bemerken bekannt zu machen, daß gegen den Antrag
von den Eigenthümern, Nutzungs-, Gcbrauchsberechtigtenoder Pächtern der benachbarten Grund¬
stücke innerhalb einer Präklusivfrist von zwei Wochen bei der Ortspolizeibehörde Einspruch
erhoben werden könne, wenn der Einspruch sich durch Thatsache» der im §. 3 bezeichneten Art
begründen lasse.

Die erhobenen Einsprüche sind von der Ortspolizeibehöroe, geeigneten Falles nach
Anhörung der Antragsteller und derjenigen, welche Einspruch erhoben haben, sowie nach Aufnahme
des Veweifes, zu prüfen.

8, 5.
Die Versagung der Genehmigung auf Grund des §. 2 oder auf Grund erhobenerEinsprüche

<H. 3), sowie die Zurückweisung der gegen die Ansiedelungsgenehmigungerhobenen Einsprüche,
erfolgt durch einen Bescheid der Ortsvolizeibehürde, welcher mit Gründen zu versehen und dem
Antragsteller, sowie denjenigen, welche Einspruch erhoben, zu erüffuen ist.

Gegen den Bescheid steht dein Antragsteller, sowie denjenigen, welche Einspruch erhoben
haben, innerhalb 2 Wochen die Klage im Vcrwaltungsstreitverfahren offen.

Zuständig ist der Kreisausschuß, in Stadtkreisen der Bezirksausschuß.

§. 6.
Wer außerhalb einer im Zusammenhange gebauten Ortschaft eine Kolonie anlegen will,

hat dazu die Genehmigung des Krcisausschusscs, iu Stadtkreisen der Ortspolizeibehöroezu bean¬
tragen. Mit dem Antrage ist ein Plan vorzulegen und darin nachzuweisen, in welcher Art die
Gemeinde-, Kirchen-und Schulvcrhiiltuisseder Kolonie geordnet werden sollen.

8- ?-
Die Genehmigung zur Anlegung einer Kolonie kann versagt werden, wenn und so

lange die Gemeinde-, Kirchen- und Schulverhältnisse nicht dem öffentlichenInteresse uud den
bestehenden gesetzlichenund statutarischenBestimmungen gemäß geordnet sind. In, Uebrigen finden
die Nestimmungender §H. 2 bis 5 mit der Maßgabe Anwendung, daß die in den 83. 4 und 5
der Ortsvolizeibehürde beigelegten Befugnisse für Landkreise von dem Kreisausschusse wahrzu¬
nehmen sind und gegen den vom Kreisausschusseergangenen Bescheid innerhalb der im §. 5
bestimmten Frist der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreituerfahren stattfindet.

8. «.
Wer vor Ertheilung der vorgeschriebenen Genehmigung mit einer neuen Ansiedelungoder

der Anlegung einer Kolonie beginnt, wird mit Geldstrafe bis 150 M. oder mit Haft bestraft.
Auch kann die Ortspolizeibehördedie Weiterführung der Ansiedelung oder Kolonie verhindern und
die Wegschllffungder errichteten Anlagen anordnen.
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§, 9.
Das Verfahren nach diese», Gesetze einschließlichder ertheilten Genehmigungen ist

stempelfrei.
8. 10.

Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dein ........ in Kraft. Von diesem
Zeitpunkte ab sind sämmtlicheentgegenstehendenBestimmungenaufgehoben.

Diejenigen anderwcitenBestimmungen, welche die Errichtung von Gebäuden in der Nähe
v°n Forsten, Eisenbahnen, Chausseen, öffentlichen Gewässern, Strömen, Kanülen, Dcrchen, Berg¬
werken, Pulvermagazinen und anderen Aulagen polizeilichen Beschränkungenunterwerfen, werden
von dem gegenwärtigen Gesetze nicht berührt.

Bericht
Anlage XXVI.

des Proviuzialausschusses,

botreffcnd

Vorschläge zur Abänderung beziehnngsweise Ergänzung der Geschäftsordnung für den

Promnzillllnndtag der Nheinprouinz.

Die von dem 35. Provinziallandtage vorläufig genehmigte Geschäftsordnung wurde m
der Sitzung des Proviuzialausschussesvom I1./12. Januar v. I. zur Berathung gestellt, um dre-
imigen Mängel, welche sich bei der praktischenHandhabung derselben im letzten Landtage heraus¬
gestellt hatten, zur Sprache zu bringen. Der Ausschuß hielt eiue Abäuderuug resp. Ergänzung
der Geschäftsordnuugiu einzelnen Pnnkten für wüufchenswerthuud wählte zunächst eme Eonumsfton
Zur Vorprüfung dieser Angelegenheit. ...... ^ ^

Im Anschlüsse an die Arbeiten dieser Eommission beehrt der Ausschuß sich d« m der
Anlage näher verzeichueten Abänderungender Geschäftsordnuugvorzuschlagen und zu deren Begründung
Folgendes anzuführen: . .. ^ « ^ ^

1. Die zu §. 2«. vorgeschlageneBildung von Abtheilungen ent,pnch de.n Brauche der
meisten parlamentarischen Körperschaften. Dieselbe soll für die Wa der Comnnsswnen
dienen. Da in den d.nch das Loos gebildeten Abtheilungen stch Abgeordneteaus den
verschiedeusteu Gegenden der Provinz znsammenfinden, so wnd es drefe.n k emeren
Kreife leichter sein, wie dem gesammteu Landtage, dMNlgen M"gl«der st.r e
Commissioueu anszuwähleu, welche als die geeignetstenerscheinen.Hmstchtbch de Z
dieser Abtheilungen erscheint es angemessen, der Natm ^ ^ebenen ^«
eutprecheud, dieselbe auf fünf zu bestimmen,so daß
sänmUlicherAbgeordnetenbeinahe die gleiche Zahl (28 resp. 27) enthalten ,mrd.
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Die Zahl der Commissionsmitgliedcrwird dc» seither geäußerten Wünschen
entsprechendauf 15 festzusetzen, immer aber so zn bemessen sein, daß jede Abtheilung
die gleiche Zahl wählt.

Da es nicht ausgeschlossen ist, daß einzelne Abgeordnete von mehreren Abtheilungen
gleichzeitig gewählt werden, ist es nothwendig, in dieser Beziehung die erforderlichen
Auorduungeu zur Beseitigung von Doppel- oder mehrfachenWahlen zu treffen, was
in §. 25 geschehen ist.

Hinsichtlichdes Wahlverfahrens kommen überall die Vorschriften des Wahl-
rcglements der Prouinzialordnung zur Anwendung.

Es hat sich bisher das Bedürfniß gezeigt, die nachstehend genanntenCommissionen
zu bestellen:

1. eine Wahlprüfungscommission, welche für die Zukunft ebenfalls 15 Mitglieder
zählen soll, weshalb 8- 3 der jetzigen Geschäftsordnung der entsprechenden
Abänderung bedarf;

2. eine Geschäftsordnuugscommission;
3. drei Commissionen für die Angelegenheiten der Centralucrwaltnng uud zwar:

a. für die in der Abtheilung I bearbeiteten Sachen;
d. für die in den Abtheilungen II, 111, uud IV bearbeiteten Sachen und
o. für die Strahcnverwaltuug einfchließlichder Unterstützung des Gcmeinde-

und Kreis-Wegebaues.
Der Uebersichtlichkeit wegen werden die gegenwärtig den einzelnenAbtheilungen

der Centralverwaltuug zugewiesenenGeschäftssachenhier angeführt:

Nr. der

Abtheilung.
Bezeichnung

der in der Abtheilung zu bearbeitenden Geschäftssachen.

I.

il.

Angelegenheiten:
^.. Der Eentral-Verwaltungsbehörde, insbesondere Personalien;
L. Des Promnzialausschusseöund des Prouinziallandtags;
O. Der allgemeinen Finanzverwaltung, Aufstellung des Haupt-Etats, Ausschreibung

der allgemeinen Provinzialabgaben, Verwaltung des Disposition^ (Stände-)
Fonds und der in den Spczial-Etats nicht vorgesehenenEinnahmen und Aus¬
gaben, soweit diese Vcrwaltuug uicht uach der Geschäftsuertheilung in den
anderen Abtheilungen erfolgt;

D. Der Prouinzial-Feucr-Societät;
N. Der Landesbank und des von derselbenverwalteten Meliorationsfonds-
I?. Der niederen landwirthschaftlichcnSchulen sowie der Unterstützung sonstiger

landwirtschaftlicher Zwecke und der Beforderuug von Laudesmcliorationen
(8- 4 8nd 2 des Dotationsgesetzesvom 8. Juli 1»?5);

tt. Des Rittergutes Desdorf und der dort zu errichtendenAckerbauschule-
H. Der Beförderung von Kunst und Wissenschaft,sowie der Provinzialm'nseen;
^. Des Landarmen- und Korrigendenwesens,ansschließlichder Angelegenheitender

Prouinzial-Arbeitsanstalt zu Vrauweiler uud des Landarmenhanses zu Trier;
L. Der Unterbringuug verwahrloster Kinder;
d Der Verwaltungder Polizeistrafgelderfondsund des EhrenbreitsteinerArmenfonds;
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Nr. der

Abtheilung.

IV.

V.

Bezeichnung
der in der Abtheilung zu bearbeitendenGeschäftösachen.

III, ^. Der Irrenanstalten zu
1. Andernach,
2. Bonn,
3. Düren,
4. Grafenberg,
5. Merzig;

L. Der Taubstummenanstalten zu
1. Brühl,
2. Elberfeld,
3. Essen,
4. Kempen,
5. Neuwied,
6. Trier,
7. Aachen und
8. Köln;

<^. Der Blindenanstalt zil Düren;
1), Der Hebammen-Lehranstalt zu Köln und der Verwaltung des Hebammen-

wcfens;
N. Der Proviuzial-Arbcitsaustalt zu Vrauweiler;
I'. Des Landarmenhauses zu Trier;
A. Der Fürsorge für Epileptische und der Unterstützung milder Stiftungen,

Ncttungs-, Idioten- und anderer Wohlthätigkeitsanstalten (ß. 4 »ud 5 des
Dotationsgcsetzesvom 8. Juli 1875);

^.. Der Rheinischenlandwirtschaftlichen Bcrufsgenossenfchaft;
Ij. Der Ausführung des Gesetzes vom 25. Juni 1875, betreffenddie Abwehrund

Unterdrückungvon Viehseuchen;
d Der Alisführung der Kurordnung für die Privatbeschäler der Nheinprouinz;
1). Der Peusionskasse für die Bürgermeister und die übrigen besoldetenBeamten

der Landbürgermeistcreienund Landgemeinden;
Der Strahenverwaltmlg einschließlichder Unterstützung des Gemeiudc- und

Kreiswegebaues.

^- Zu §. 8 ».. In der bisher geltenden Geschäftsordnungwar die Zahl der Mitglieder,
auf deren Alltrag der Nusfchlußder Oeffentlichleit beschlossen werden kann, nicht festgestellt.

^- Zu 8 1 6. Die hier vorgeschlageneForm der Abstimmung entspricht dem bewährten
Gebrauche der meisten parlamentarischen Körperschaften.

4> Zu §. 25. Die Bildung der Commifsioneuist bereits oben erwähnt.
5- Die zu §. 26 vorgeschlagene Aenderungerscheint geboteil, weil es sich bei den Commissions-

bernthmlgen nicht immer lim Vorlagen des Prouiuzialausschusseshandelt.

,!»'
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Der Provinzialausschuß beehrt sich hiernach den Antrag zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle die Vorschläge zur Abänderung bezw. Ergänzung der
Geschäftsordnung für den Provinziallandtag, welche in der Anlage enthalten sind,
fchon in der ersten Sitzung des 3N, Provinziallandtages berathen und deren Annahme
beschließen."

Düsseldorf, den 4. November 1890.

Der Pvovinzialausschlch:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender, Lnndesdireltur.

Geschäftsordnung
für den

PnwmzinUmldtng der Uhnuproomz.

s> 1.
Er öffnung.

Nach Eröffnung des Provinziallandtages durch den KöniglichenEommisfarius übernimmt
das an Jahren älteste Mitglied den Vorsitz und beruft die beiden jüngstenMitglieder zu Schrift¬
führern und Stimmzählern.

8. 2.
Wahl des Vorsitzenden und der Schriftführer.

Der Altcrsvorsitzendeordnet den Namensaufruf der Mitglieder au. Ergiebt sich die
Beschlußfähigkeit des Provinziallandtages (ß. 29 der Provinzialordnung), fo wird in zwei getrennten
Wahlhandlungen zunächst zur Wahl eines Vorsitzenden, sodann zur Wahl eines stellvertretenden
Vorsitzendennach Maßgabe der Bestimmungen des Wahlreglemcnts geschritten. Hierauf erfolgt
die Wahl von 4 Schriftführern in einer einzigen Wahlhandlung nach relativer Stimmenmehrheit,
Bei Stimmengleichheitentfcheidet das durch die Hand des Vorsitzendenzu ziehendeLoos.

Das Ergebniß der Wahlen wird dem KöniglichenCommissarius angezeigt.

8. 3.

Bildung der Abtheilungen.
Jeder Provinziallandtag wird sofort nach feiner Constituirung durch den Vorsitzendenin

fünf der Zahl nach möglichst gleiche Abtheilungen verloost.
Jede Abtheilung wählt unter dem Vorsitz des ältesten Mitgliedes für die Dauer der

Vcrfammluug des Provinziallandtages mit absoluter Stimmenmehrheit einen Vorsitzenden und
einen Schriftführer, fowie Stellvertreter für beide (§. 8 des Wahlrcglements).

Die Abtheilungen siud beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder
anwesend ist.
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8. 4.

Prüfung der Legitimation der Mitglieder.
Der Provinziallmidtng beschließ in: Plenum über die Gültigkeit der Wahl jedes

Abgeordnetenresp, über die Vornahme darauf bezüglicher weiterer Ermittelungen.
Die Vorprüfung der Wahlen erfolgt durch eine Eommifsionvon 15 Mitgliedern (8- 27).

§. 5,
Jede Sitzung wird von dem Vorsitzendenangesetzt, eröffnet und geschlossen. Ihm liegt

die Leitung bezw. Besorgung des gesammtenGeschäftsverkehrs,sowie die Handhabung der Ordnung
in den Sitzungen ob.

Die Schriftführer haben für die Aufnahme des Protokolls zu forgen, die Schriftstücke zn
verlesen, den Namensaufruf zu bewirken, die Stimmcnzählung auszuführen nnd den Vorsitzenden
"< feinen Obliegenheitenzn unterstützen,

Jedes Mitglied ist zur Anwesenheitin den Sitzungen verpflichtet, Urlaub bis zu 8 Tagen
ertheilt der Vorsitzende,auf längere Zeit der Provinziallandtag.

§. 8.
Mittheilung der Vorlagen.

Die an den Landtag gelangenden Vorlagen werden von dein Vorsitzendenbei der
Eröffnung der Sitzung mitgetheilt nnd entweder durch Abdruck oder durch Auslegung zur Kenntniß
der Abgeordnetengebracht. Die Vorlagen des Prouinzialausschusses können vor der Eröffnung
des Landtages den Mitgliedern zugesandt werden.

8. 9.

Feststellung der Tagesordnung.
Die Tagesordnung wird von dem Vorsitzendenin der Regel vor dem Schlnsse jeder

Sitzung fm die nächste Sitznng vorgeschlagen, durch den Landtag festgefetzt nnd stets den Ab¬
geordneten dnrch Drnck oder Anschlag zur Kenntniß gebracht. Die festgefetzte Tagesordnung
w«d auch dem KöniglichenEommissarius und den. Landesdirektor zeMg vor der Srtzung nnt-
Mheilt. Eine Abändernng der festgesetztenTagesordnung kann nur durch Beschluß des Landtags
"folgen. Der Landtag darf nur über solche Gegenstände verhandeln, welche znr Tagesordnung
stehen; ausgenommen von dieser Regel sind Anträge in Veziehuug anf den Geschäftsgang.

s- 10.

Die Sitznngen des Provinziallandtags sind öffentlich (s- 28 der Provinzialordnung)
F"r einzelneGegenstände kann anf Antrag von 15 Mitgliedern durch besonderen, m gehmner
^U"U gefah^n Beschluß die Ocssentlichkeit ausgefchlossen werden.

8. 11-

Eröffnung der Verhandlung.

^ , Der Vorsitzendeeröffnet die Verhandlung, indem er den Gegenstand derselbennach der
^henfolge der Tagesordnnng bezeichnet. Die Verlesung der betreffendenVorlage erfolgt nm,
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wenn dieselbe nicht im Abdruckden Mitgliedern zugestellt ist, es sei denn, daß die Versammlung
die Verlesung beschließt. Ein hierauf gerichteterAntrag ist ohne Zulassung einer Verhandlung
darüber sofort zur Abstimmungzu bringen.

Ordnung der Berathung.
Eine Berathung über den zur Verhandlung gestelltenGegenstand muh erfolgen, wenn

vor Ankündigung der Abstimmung dies von einem Mitglicde beantragt wird.
Der Vorsitzendedarf sich nur in Beziehung auf die Ordnung der Berathung, nicht über

deren Gegenstand äußern. Wünscht er letzteres, so muß er dein Stellvertreter den Vorsitz
übergeben.

§. 13.
Rede-Ordnung.

Niemand darf sprechen, bevor er von dem Vorsitzendelldas Wort erbeten und erhalten
hat. Der KöniglicheLommissar sowie die zu seiner Vertretnng oder Unterstützung anwesenden
Staatsbeamten (§. 27 Pr. O), der Vorsitzende des Provinzialausschusses, ferner die mit der
Vertretung der Vorlagen des Prouinzialausschussesbeauftragten Berichterstatter, sowie der Landes¬
direktor und die von dein Letzterenbeauftragten oberen Prouinzialbeamten müssen auf ihr Ver¬
langen zu jeder Zeit gehört werden. Außerdem können sofortigeZulassung zum Worte, außerhalb
der Reihenfolge in der Rednerliste, mir diejenigen Mitglieder verlange», welche zur Geschäfts¬
ordnung sprechen wollen. AngemeldeteReden sind von der Rednertribüne zu halten und ist das
Verlesen schriftlich abgefaßter Reden nicht gestattet.

8- 14.
Der Vorsitzendeist berechtigt,Redner, welche sich von dem Gegenstände der Verhandlung

entfernen, „zur Sache", Redner, welche die Ordnung verletzen, „zur Ordnung" zu rufen.
Auf Antrag des Vorsitzenden kann bei erfolglosem zweimaligem Rufe zur Sache oder zur
Ordnung in derselbenRede dnrch Beschluß des Landtags ohne Debatte dein Redner das Wort
entzogenwerden.

§. 15.

Antragsteller (bei selbstständigen Anträgen iH 24^j) und die Berichterstatter erhalten,
wenn sie es verlangen, das Wort sowohlbei Beginn wie nach Schluß der Verhaudlung, Persön¬
liche Vemerknngen sind erst nach dem Schlüsse der Verhandlung oder im Falle der Vertagung
derselben am Schlüsse der Sitzung gestattet.

§. 1«.

Die Verhandlung wird vom Vorsitzenden geschlossen,wenn Niemand mehr sich zum
Worte gemeldet hat. Verlangen zehn Mitglieder den Schluß der Verhandlung, so muß der
Vorsitzende ohne weitere Berathung nach Verlesung der Rednerliste darüber abstimmen lasse»,
doch darf der Vortrag eines Redners durch einen folchen Antrag nicht unterbrochenwerden, auch
wird das Recht der Berichterstatter und Antragsteller, zum Schlüsse der Berathung nochmals das
Wort zu »chmen, dadurch nicht berührt. Wenn der KöniglicheCommissar und die zu seiner
Vertretnng und Unterstützung anwesendeilStaatsbeamten nach Schluß der Debatte das Wort
nehmen, so gilt die Debatte wieder für eröffnet.
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§.17.
Festsetzung der Fragestellung.

Der Vorsitzendehat die zur Entscheidung stehenden Fragen und ihre Reihenfolge fest'
zustellen und in einer Fassung anzukündigen, daß darüber mit „Ja" oder „Nein" abgestimmt
werden kann. Jedes Mitglied kann gegen die Fassung und augekündigteReihenfolge der Fragen
Erinnerungen machen Erfolgt eine Erinnerung nicht bis dahiu, daß der Vorsitzendezum Ab'
stimmen über die erste der zu eutscheidendcn Fragen aufgefordert hat, fo gelten die Fragen uud
dereu Reihenfolge nach dem Vorschlage des Vorsitzenden für festgesetzt Ueber die rechtzeitig
erfolgte Erinnerung gegen eine Frage oder gegen die Reihenfolge der Fragen entscheidetder Landtag,

§. 18.
Abstimmung.

Der Provinzwllandtag ist nur beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der im 8- 10
der Provinzinlordnung vorgeschriebenenZahl der Abgeordnetenanwesend ist.

Als anwesend gelten mich diejenigen Abgeordneten,welche sich der Abstimmung enthalten.
Sind 15 Mitglieder darüber in. Zweifel, ob eine beschlußfähige Anzahl von Abgeordneten

anwesendist, so muß auf deren Antrag die Auszählung stattfinden. Der Proviuzlallaudtag faßt
seine Beschlüsse uach §. 30 der P.-O. nach Stimmenmehrheit. Die Stimmenmehrheit wird ohne
Mitzähluug derjenigen festgestellt, die sich der Abstimmungenthalten haben. Bei Stimmengleichheit
Mit der gestellteAntrag als abgelehnt. Die Abstimmung erfolgt über jede Frage gesondert und
ist bei mehreren Fragen jede derselbenvor der Abstimmung zu wiederholen.

Die Abstimmung erfolgt in der Regel durch Aufstehenoder Sitzenbleiben. Namentliche
Abstimmungerfolgt, wenn sie von mindestens 15 Mitgliedern verlangt wird, ehe der Vorützeude
^r Abstimmung aufgefordert hat. Bei der namentlichen Abstimmung werden die Abstimmungs¬
erklärungenmit dem Namcu der Abstimmendenznm Protokoll genommen.

Ist das Ergebniß einer Abstimmung zweifelhaft, fo erfolgt die Zählung der Stimmen
durch die Schriftführer. Stimmeu die Zählunge» nicht überein, so muß die Zahlung m der
Weise wiederholt werden, daß die mit „ja" stimmendenMitglieder durch eine Thür und die mit
"'"in" Stimmenden durch eine zweite Thür in den Sitznngssaal eintreten.

Eine vollendete Abstimmung kann wegen mißverstandener Frage mcht wieder auf-
üenommeu werden.

Die Berathung der Landtagsvorlagen erfolgt in der Regel im Plenum des Provinzial-
la>'dtags mit einmaliger Abstimmung. Ans Antrag von mindestens 20 Mitgliedern kann wdoch
"°r «der während der ersten Berathung, vor der Abstimmung, eine zweite bezw wie Berathung
"'d Abstimmung beschlossen werden. In jeden. Zeitpunkte der Verathnngeu kann bis zur Auf¬
forderung des Vorsitzendenzur Abstimmung auch die Verwerfung bezw. ZuruÄverweisung eurer
Vorlage oder einzelner Theile derselbenan eine Commissionzur Berathnng bezw. zur nochmaligen
Berathung beantragt und beschlossenwerden.

8- 20.
Die zur Abstimmung zu stellenden Fragen und ihre Zeitfolge richten sich muh dem

Ehalte der Anträge. Alle Anträge sind schriftlichbei dem Vorsitzendenvorzulegeu A,ü a e
"^e die Form z B die Art der Abstimmungenbetreffen (Voranträge), müssen vor Erledigung
desjenigenAntrages zur Abstimmung kommen, auf welchensie sich beziehe,:.
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§. 21.
Als Hauvtanträge, d. h, Anträge, welche die nothwendige Grundlage für die Beschluß-

nähme bilden, gelten namentlich:
»,. alle von dem Königlichen Lommissar mitgetheiltenGesetzentwürfeund die sonstigen

Vorlagen desselben, welche einen bestimmtenAntrag enthalten. Enthalten diese
Vorlagen einen solchen Antrag nicht, so gilt als Hauptantrag derjenige Antrag,
welchervon einer Commissionoder von einem Abgeordnetenin Beziehung auf die
Vorlage zuerst gestellt wird;

K. die Anträge einer Commission, die Anträge des Provinzialausschusscs und die
Anträge des Landesdirektors;

c der Antrag, welchen der Berichterstatter stellt;
ä. der selbstständigeAntrag eines Abgeordneten;
o. jeder früher gefaßte Nefchluh, sofern die Nefchlußnahme darüber nach §. 19 zu

wiederholen ist.
s. 22.

Antrage, welche zu einem Hauptantrage gestellt werden, um diesen zu verändern, zu
ergänzen oder zu ersetzen (Abänderungsanträge), müssen spätestens während der Berathung über
den Hauptantrag und, wenn die Berathung sich nur auf bestimmte Abfchnitte oder bestimmte
Paragraphen einer Vorlage bezieht, spätestens während der Berathung über diesen Abschnitt
bezw. Paragraphen gestellt werden. Sie kommen vor dein Hauptantrage zur Abstimmung, auf
welchen sie sich beziehen. Mit der Ablehnung des Hauptantrages fallen alle zu demselbenan¬
genommenenAbänderungsanträge.

ß. 23.
Der Antragsteller kann seinen Antrag während der Berathung ändern, auch denselben

zurückzieheu,so lange nicht die Aufforderung zur Abstimmung über denselbenerfolgt ist. Mit
Zurücknahmeeines Antrages fallen alle zu demfelbeu gestelltenAbänderungsanträge. Ein zurück¬
genommenerAntrag kann bis zur Aufforderung zur Abstimmung von jedem Mitgliede wieder
aufgenommenwerden. Geschiehtdieses, so gelten auch alle zu demselbengestelltenAbänderungs¬
anträge als wieder aufgenommen.

8- 24.
Selbstständige Anträge der Landtagsabgeordneten.

Jeder Abgeordnete ist berechtigt, einen selbstständigenAntrag, welchermit einem in der
Verhandlung stehendenGegenstande nicht in Verbindung steht, einzubringen. Auch ein solcher
Antrag muß schriftlichabgefaßt sein, wird in der Versammlung verlesen und zum Protokoll
übergeben. Derselbe bedarf der Unterstützungvon mindestens 20 Mitgliedern und gilt, falls diese
auf Anfrage des Vorsitzendennicht erfolgt, als abgelehnt. Ein abgelehnter Antrag darf in
derselben Session nicht wiederholt werden.

8-25.

Gesetzentwürfe.

Gesetzentwürfe sind in der Regel zunächst zu eiuer allgemeinen Berathung zu stellen,
welche sich auf die allgemeinen Grundsätze des Entwurfes zu beschränkenhat. Bei weiterer
Berathung des Entwurfes sind, fofern der Landtag nicht «n dlnL-Annahme beschließt,die Artikel
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desselben zu verlesen und einzeln zur Berathung und Abstinunung zu stellen Am Schlüsse der
Berathung ist über die Annahme des ganzen Entwurfs iu der Feststellung abzustimmen, nue fte
bei der Einzelberathung beschlossen ist.

8.26.
Petitionen.

Petitionen, welche bei dem Prouinziallandtage eingehen
in Verbindung stehen, werden von dem Vorsitzenden»ugekündrgt. Zur Vorprusung de selb
kann eine besondere Commission ernannt und sür die Einbringung bezw ^en>ckst^ gung n
Präklusivfrist vorbestimmt werden. Petitionen, welche sich auf eme Vorlage bezr l en kommen
mit dieser zur Verhandlung. Den Petenten wird die getroffeneEntscheidung„ntgetlMt.

§.27.
Commissionen.

Zur Vorbereituug der Verathungen und Beschlüsse werden bei Beginn des Provinzial-
landtags folgende Commissionendurch die Abtheilungen gewählt:

eine Wahlvrüfnngsconunission A 4), m,.^s»^«s«it-n
eine Oeschaftsordnungscommissionund drei Facheonnnisstonenstu d« lng e nhe tm
der Centralverwaltung, je eine für die Abtheilung I, AbtheilungenII, III und IV,

können in befonderenFällen anf Nefchlnh des Provinziallandtags

^ Die Zahl der Mitglieder der einzelnenCommissionensoll in der Regel 15 betragen
Alle Abtheilungen wählen die gleiche Zahl von Conunissionsmitgliedernaus sanuntlrchen Mtt,

"" Mr^^^l'mehreren Abtheiluugen gewählt, so hat diejenige Abtheilung den
Vorzug, W^her der ^wählte angehört, im anderen Falle die der Nummer nach vorangehende

^"^"'" Diejenige Abtheilung, deren Wahl in dieser Weise nngültig '«nd, hat sofort eine
die Besvrechnngen in den Abtheilungen wnd eme Verhandlung

"'^""" Jede Connnission wählt mit absolnter Stinnnernnehrheit ans ihrer Mitte einen Bor¬
genden und einen Schriftführer fowie nach Bedürfniß Stellvertreter fnr dieselben.

28.

Verhandlnng und Beschluhfafsung in den ^°'""n s'«"".

Die Commission ist beschlnhfähig, wenn .nindesteus die Haste ^ ^eder a ^ d
'st' Bei den Abstinunnngen wird, wenn Stimmengleichhet "°^ ' . ' ^Mo ol^^V^^^^^^^

angesehen. Ueber die Berathungen der Commission führt der ^nst^

Erfolgten CoMtnirung der Commifsi°n ^^r^en ^ z^m"r Vorsitzende der Commi sion ernennt d« ^encytcr,ian" , ' ^ ...
"senden Angelegenheiten und schlägt den Berichterstatter f^
"stattung erfolgt schriftlich oder mündlich, im ersteren Falle ««d der N ch fnr lb^
"eten abgedrnckt, im anderen Falle werden nnr die Anträge er ^ ',' "f o„ u ch ^dn
'"^theilt, Di Connnissionen nu.fsen de.n Landtage bestnnmte Vorschlage fnr d^e zu faxenden
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Beschlüsseinachen. An den Verathungen können der KöniglicheCommissar und die zu seiner
Vertretung und UnterstützungabgeordnetenStaatsbeamten, der Vorsitzende des Provinziallandtags,
dessen Stellvertreter, der Antragsteller, sowie der Vorsitzendedes Provinzialausschusses, die mit
der Vertretung des Provinzialausschusses beauftragten Mitglieder desselben, der Landesdirektor
und die von dem Letzterenbeauftragten oberen Prouinzialbeamten mit berathender Stimme theil-
nehmen. Dieselben sind zu den Sitzungen einzuladen.

Jedem Mitgliede der Commissionsteht es zu, seinen Widerspruch gegen einen Beschluß
derselbendem Berichte an den Landtag schriftlich beizufügen. Im Uebrigcn ist für die Commission
die Geschäftsordnungdes Provinziallandtagcs maßgebend.

Die Mitglieder des Landtages können den Cummissionssitzungenanwohnen, sofern nicht
geheime Berathung beschlossenworden ist.

8, 29.
Mittheilung der Landtagsbeschlüsse und Berichterstattung bezüglich derselben,

Die Ausfertigung der von dem Prouinziallandtage gefaßten Beschlüssewird von dem
Vorsitzenden unterschrieben und von einem Schriftführer durch Gegenzeichnung beglaubigt.
Soweit diese Beschlüsse Vorlagen der Staatsregierung bezw. des Königlichen Commissars
betreffen, sind dieselbendem Letzteren,soweit sie die laufende Verwaltung betreffen, dein Landes-
dnektor mitzutheilen. Die etwa nöthigen weiteren Ausführungen zu diesen Mittheilungen werden,
wenn der Vorsitzende nicht ein anderes bestimmt, von den betreffendenBerichterstattern oder den
Schriftführern abgefaßt und im Landtage verlesen und festgestellt. Die Beamten der Prouinzial-
Verwaltung haben dabei, sowie anch überhaupt bei den schriftlichenArbeiten des Landtags auf
Antrag des Vorsitzenden und nach näherer Anordnung des Landesdirektors Aushülfe zu leisten.

Die Bestallungen für die von dem Prouinziallandtage gewählten Beamten werden von
dem Vorsitzendendes Provinziallandtags vollzogen.

s- 30.
Sitzungs-Protokolle.

Das Protokoll jeder Sitzung liegt in der Regel schon während der nächstfolgenden
Sitzung zur Einsicht aus und wird, wenu dagegen bis znm Schlüsse der Sitzung Einspruch nicht
erhoben ist, als genehmigt uud festgestellt erachtet. Eine Verlesung des Protokolls findet nur
mlf ausdrückliche!, Antrag eines Abgeordneten statt. Das Protokoll der letzten Sitzung einer
Session lst am Schlüsse derselbenzn verlesen nnd festzustelleu; der Landtag kann aber auch die

5l?? ^^ Protokolls einer besonderenKommission übertragen. Das Protokoll muß die
t ! des Landtages in wörtlicher Anführung und die amtlichen Anzeigen des Vorsitzenden

enUMten. Wnd gegen die Fassung des Protokolls Cinsprnch erhoben, welcher sich durch die
"tlarung der Schriftführer nicht heben läßt, so entscheidet die Versammlung über den Einspruch,

^m MUe derselbe für begründet erachtet wird, muß noch während der Sitznng eine neue Fassung
^.-slm « ° ^acheltt werden. - Das Protokoll wird von dem Vorsitzendenund 2Schriftführern vollzogen.

§. 31.

derselben ^!,° ^^°!^?"""'l' """ dauernd von Sitzung zu Sitznng in Kraft. Abänderungen
Co io I n '' 5"' ^! l'°Ml°^n werden. Hieranf gerichteteAntrag sind durch eine
Com.msst vor «berathen, welche darüber an den Landtag Bericht erstattet.

Geschäftsordnungsind zuläfsig, wenn kein Mitglied des Landtags
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Anlage XXVII.

Bericht
des Provinzialansschnsses,

betreffend

Anträge auf Bewilligung uon Beihülfen beziehnngsweise Zuschüssen ans dem Dispositions¬
fonds des Prouinziallandwges.

Seitens des 35. Provinziallandtages sind ans dem Dispositionsfonds keinerlei
'"ewillignngcn beschlusfen worden, vielmehr wurden die gestellten Anträge mit Rücksicht auf den
damaligen Stand des Fonds vertagt (vergl Landtagsverhandl. S. 33). Es sind daher die
bezüglichen Anträge, soweit sie nicht inzwischen Seitens des Provinzialansschnsses durch Gewährung
vun Veihülfen ans anderweitigen Funds berücksichtigtworden sind, nebst den im Lanfe der
Mlt neu hinzugetummcnen Anträgen in die anliegende Liste wieder aufgenommen wurden.

Der gegenwärtige Stand des zur Disposition des Pruvinziallandtages stehenden Fonds
l" folgender:

Der Fonds hatte am I. April 1890, wie Seite 45 des letzten Verwaltungsberichts
nachgewiesen, einen Bestand von .............119 664 M. 56 Pf.
Hlerzn treten in: Laufe des Rechnungsjahres 1890/91

^ als Zuschuß aus dem Haupt-Etat.........20 000 „ — „
d. aus der Pachteinnahme des Rittergutes Desdurf .... 5 100 „ — „
«> 2°/u Zinsen von dem bei der Landesbank rentbar angelegten

Bestände vun 140000 M. mit.......... 2 800 „ — „
Summe 177 561 M. 56 Pf.

Hreranf lasten uuch an früheren Bewilligungen ........54 0 73 „ 89 „
'°baß pry i M^.^ ^^ ^,^ verfügbare Snmme vorhanden ist vu» . 123 490 M. 67

^e Vcwillignngs-Vorschläge des Provinzialansschnsses belaufen sich im
^nzen aus 123 00U M. '

Düsseldorf, den l0. November 1890.

Her Provinziala«ssch«si:
Freiherr von Sulemacher, Klein,

Vorsi^end^r, Lnndesdirektor.

',

20"
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Anträge auf Bewilligungvon Vcihitlfen bezw. Znfchiisscnaus
^. zur Erhaltung der Denkmäler.

^. Tenk

Gemeindeund Kreis.

Offenbach,
Kreis St. Wendel.

Gegenstand.

(kuaugclischcPfarrkirchefrühere
Aliteitirche.

Die Kirche bestand früher aus einem
dreifchiffigen Langhaufe, einem Oucr-
fchiffmit Thurm über der Vierung,
einem (5hur und ^ Kapellen au der
Ostseite uud 2 Thürmen an der
Westfeite

Gegenwärtig fiud noch vorhanden: Das
Querschiffmit Thurm, der Ehur und
die beideu Kapellen, fuwie ein kleiner
Theil des ersten Joches vom Lang¬
hause.

Die Restauration soll nach den im Auf¬
trage des KüuiglichenMinisteriums
ausgcarbeitetcuPläueu derart erfolge»,
daß uicht die gauze Kirche in ihrer
früherenGestalt, fundernnnr ein Joch
des Langhauses wiederhergestelltuud
an dasselbe gleichdie Westfront cm-
gefchlofsenwird, wudnrch eine Alt
Ccntralanlage entsteht,welche für den
cvangelifchcnGottesdienst am zweck¬
mäßigsten crfcheint.

llharattcr,iud Bedentung.

Das im fugenanntcnUcbergangsstyler¬
richtete Bauwerk besitzt eine ga»z
hcruurragende knnsthisturifcheVcdcu«
tung, was von «crfchiedencnAuturl'
täten anerkannt worden ist.

Dasselbe ist im Jahre N80 begönne»
und gegen Mitte des 13. Jahrhunderts
vollendetwurden.

15?

dcm Dispositionsfondsdes Provinziallandtages(Stiindefonds).
"' z»l sonstigeir Zwecken.

Male r.

3>'clluögcnsvtlhä1tuiffcder Pfän¬
der Civil-Gcincindcoder foustisser Ba,l- resp.

Ilntcrhaltnngspflichtiger.

!!

^U cvangclifcheGemeinde besitzt kein kirchliches
Kapitalvermögen,die jährliche kirchliche Umlage
betrügt 50«/«, die Gemeindeumlage l9^"/,. der
Swalssteuer.

^'e Gemeinde hat feit einer Reihe von Jahren große
^pfer bringenmuffen für große Reparaturen an
°" baufälligenKirche, für den Bau eines Pfarr¬
baufes, fuwie für Ablüfnng des Simnltaneums
"" Jahre 1«83. Wenn nun auch die Restauration
"lf Kosten des Staates und der Provinz bestritten
werdenfüllte, fu wird die Gemeinde immerhin
"och eine erheblicheSumme für die würdige innere
Ausstattungder Kirche aufzuwendenhaben.

Ver¬
anschlagte
Gesanimt-

tosten.

Zu übertragen

0« N00

Beantragte
Ueihülfe

bezn».
Zuschllß.

^
Vorschlag

des
Prouinzial

aus-
schnsfes.

Venierkungen.

34 000 34 000 Der Herr Minister der geistlichen
:e, Angelegenheiten hat sich,
wie aus der Gingabe des Kgl,
Landiathes zu St. Wendel
hervorgeht, bereit erklärt, die
Nestaurationstosten zur Hälfte
mit 34NN0Mark aus Staats¬
fonds zu erwirken.

34 000
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^1 Geineindcund Kreis.

Vacharach,
Kreis St. Goar.

Hoven,
5treis Euskircheu.

Gegenstand.

EvangelischePfarrkirche.
Die Kirche ist durch mehrfacheBrände

und lange Vernachlässigungin einen
sehr reparaturbedürftigen Zustand
gerathen. Schon im Jahre 1857 ist
ein Restanratiunsauschlag aufgestellt
worden, aber von den veranschlagten
Arbeiten konnten nur wenige aus¬
geführtwerden, da die Gemeindenicht
leistungsfähigwar und da außer einer
von Seiten des Berliner Ccntralfonds
überwiesenenSumme von 1600 Thlr.,
besondere Mittel nicht^zur Nerfüguug
gestände»haben. Nach dein im Jahre
1889 aufgestellten Kosteucmschlage
belaufen sich die Kosten für äußere
Ncstaurationsarbeiten auf 39100 M.
uud für innere auf 18900 M.

Zunächst sind aber zur Instandsetzungder
Dächer, zur Sichcruug der Gewölbe
und zur Ausführung der fönst dringend
nothwendigenReparaturen ca. 10000
M. erforderlich, welche Summe die
Gemeinde im Wege der Anleihe be¬
schaffen will.

Kirche der Privat-Irrenanstalt, früher
Klosterkirche.

Die Ordensgenussenschaftder barmher¬
zigen Schwesternzn Köln, welche mit
Hülfe eines aus Mitteln der Landes¬
bank erhaltenenDarlehens im Kloster
Hoven eine Irrenanstalt eingerichtet
hat, beabsichtigtauch die bisher als
Scheune benutzteKirche wieder her¬
zustellen. Die Kirche befindet sich im
Innern wie im Aeustereu in einem
sehr desolaten Zustaudc, namentlich
ist die vollständigeErneuerung der
Dächer erforderlich.

Charakter uud Bedentnng.

Vermügenöuelchiilluisseder Pfarr-
°bcr Ciuil-Gcmcindc oder sonstigerVau-

ttutcrhaltnugsMchliger.
resp.

Nic
Sehr bemerkeuswerthcsBauwerk aus

der fpätromanischenZeit.

Uebcrtrag
Einnahmen der evangelischenGemeinde pro

l8!W/9i betragen im Ganzen nur 2384 Mark;
^selben werden durch die Kultuskostcuuud durch
'^ laufenden Ncparatnrkvsten an der Kirche «.

U"nz absurbirt.

Das Bauwerk stammt aus der roM«'
lüschcnVauperiudc(Ende des 12. Iah^
Hunderts) und hat dasselbebei sei""
einfachen Gestalt einen gewissenklM!'
historischenWerth.

Zu übertrage»

6

Ver¬
anschlagte
Oesannnt-

tostl'N.

Beantragte
Neihülfe

bezw,
Zuschüs!,

58 000

28 000

^__
Vorschlag

des
Promnzial.

llUs-
schusses.

48 000

Eine be-
stimmte
Summe
nicht be¬
antragt.

34 000
10 000

Bcmerkungcu.

Da die Kirchezu Honen von den
Seitens des Prouinzinluer-
bandes zu Klosterhuuenunter¬
gebrachten Geisteskranken be¬
nutzt wird, so würde für die
Herstellung der Kirche aus
nnderweitcn Prouinzialmitteln
eine Neihülfe in Aussicht zu
nehmen sein.

41 000
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Nheinberg,
Kreis Äioers.

Marienheide,
Kreis Gummersbach.

Charakter und Bedeutung.

Thurm der katholischenPfarrkirche.
Im Laufe der Zeit hat die Kirche durch

Belagerungen nnd durch eine Pnlver-
explusion fchr gelitten, weshalb um¬
fassende Reparaturen vurgenummeu
werdeu mußteu. Die Kosteu diefer
theilweisen NestalNlltion sind durch
Gemeiudcumlagen und mit Hülfe
eines Vermächtnisfes gedeckt, und ist
für weitere Instaudfctzungsarbeiteu
noch eine Anleihe von 6000 Mark
aufgenommen worden. Es erübrigt
aber noch die gänzliche Erneuerung
des Thurmhelmes, da sich derselbe
in Folge mangelhafter Eonstrnction
zur Seite gebogen hat.

Das in kunsthistorischer Beziehung be-
mcrteuswerthe Bauwerk stammt aus
verschiedenenBauperiodcn, der rmM
nifche Thurm aus dem 12., der
übrige Theil aus dem 14. Jahr¬
hundert.

Katholische Pfarrkirche, ehemalige
Klosterkirche.

Die Kirche befindet sich im Aeußern wie
im Innern in einem sehr reparatur¬
bedürftigen Zustaude; namentlich sind
die äußeren Maueru uud Strebepfeiler,
Gesimse und Fensterbänke theilwcise
zu erneuern, die mangelhafte Dach-
cunstruttiun zu verstärken sowie die
Dachflächen neu einzudecken.

Eine einfache in edlen Forme» gchalU'
guthifcheHallenkirche aus dem t 4.M
hundert.

INI

AermögeusuerlMtuisse der Pfän¬
der Cioil-Gemcilioc oder sonstiger Bau-

Nuterhaltungspflichtiger.
resp.

^, llebcrtrag
^" Pfarrgemeinde erstreckt sich auf die 8 Orte:

Weinberg, Winterswyck, Ofscnbcrg, Nossenray,
Nudberg, Eversaal, Orsoy-Land uud Nepclcn mit
Zusammen823« Pfarrgenussen. Die Einnahmen
pro 1890/91, welcheznsammcn 8431 M. betragen,
werden dnrch Kultnskostcu ?c. nicht allem absurbirt,
andern es niüsseu uoch 2000 M. durch Umlagen
"ut 20"/, ans die Klasseu- uud Einkommensteuer
"hoben werden.

Die Gemcindeumlllgen betragen 50 bis 140°/»
^' Klassen- uud Einkommensteuer.

'° Kirchengemeinde zahlt 1770 M. au Klasseu-
^ Eliikonuncnstcncr sowie 250"/« hiervon an
Gemeindesteuer.

^'° Kirchensteuer beträgt 42"/,, der Staatsstcuer
^'° zahlt der Staat zum Gehalte des Pfarrers

"' iührlicheu Zuschuß von 463 M.

Zu iibertrageu

6____
Ver¬

anschlagte
wesammt-

tosten.

Beantragte
Veihülfe

bezw.
Zuschuß.

8

Vorschlag
dc«

Prouinzial-
aus-

schusses.

!

10 000

18 400

10 000

Eine be¬
stimmte
Summe
nicht be¬
antragt.

44 000
3 000

6 000

Bemerkungen.

53 000

^l
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Gemeinde und Kreis.

Natingen,
Landkreis Düsseldorf

Köln,

Gegenstand.

KatholischePfarrkirche.
Die Kirche, welche bei Weitem dem

Bedürfnisse nichl mehr genügt, füll
durch den Neubau eines Qnerschiffcs
und eines Chores bedeutend erweitert
werden, wodurch derselben indes; eine
andere Gestalt verliehen wird. Von
dem vorhandenen Bauwerk werden
hauptsächlich nnr die drei Thürme
nebst ciucm Theile der Laugmaueru
crhalteu bleiben nnd ist deshalb auch
nur die Bewilligung der auf 10 000
Mark vcraufchlngten Neparatnrkosten
der alten Bautheile beantragt wurden.

Die Koste» der auf 150000 M.
veranschlagten Uni- und Erweiterungs¬
bauten sollen gedeckt werden mit:
'10000 M. dnrch den angesammelten

Vaufonds,
20 000 M. dnrch einen zugesagten

Veitrag,
90 000 M durch Zuschlag mlf die
Klassen- uud Einkommensteuer init
ea. 25"/.,.

Katholische Pfarrkirche St. Cunibert.

Nachdem die Hanpt-Ncstanrationsar-
beitcn, zn welchen die Gemeinde seit
dem Jahre 1830 ea. 240000 M. auf¬
gewendet hat, vollendetsind, handelt es
sich noch um die Wiederherstellung des
verwitterten äuhereu Mauerwerks nnd
um bedeuteude Reparaturen an den
Dächern des Mittelschiffes uud der
Seiteuschiffe, deren Kosten auf 30 000
M. vercmfchlllgt sind.

Charakter uud Vcdentuua..
Bcrmoamsucrhältnissc der Pfarr-

°dcr Civil-Gemcinde oder sonstisscr Van- resp.
Unterhaltungspflichtiger.

1 03

Vor-
anschlnsste
Ocsamnit-

kosten.

Baudenkmal des sogenannten Uebel-
gangs- bezw. frühgothifchen Styl^
aus den, 13. Jahrhundert mit cigM
artigem Grundriß. Auster dem Ha»l>^
thurm an der Westfeite sind noch z'°"
Seitcnthürme über den Gewölben d"
Seitenschiffe aufgebaut.

N

Die Kirche zählt bekanntlich 3« b°"
fchünsten Bandenkmnleru romainsc»^
Styls in den Nheinlaudcn.

liebertrag

^Verhältnisse der über 0000 Sceleu zähleudcn
Knchcugemeinde sind günstige, insofern bisher
tttne Kirchensteuer erhoben worden ist, und als
von den Zinfen der vorhandenen Aktiv-Kapitalien
alljährlich eine Summe (pro 1890-- 1380 M.)

eines Vaufouds verwendet3"r Ansammlung
werden koune.

Die aus 0112 Seelen bestehende Civilgemeinde
"hebt au direkten Staatssteueru pro 1890/91
Zusammen 36 137 M, davon 130"/, an Ge-
"'ttndestcuern.

Nie <3,
, "»ahmen der Kirchengemeinde pro 1890 bc-

und !n ^ ^^ ^' w"^ Simnnc durch Kultus-
ns'l , "waltnngskosten ilnd durch Stiftungen ?e.
"b'orbnt wird.

Zn übertragen

10 000

30 000

Beantragte
Beihülfe

bezw,
Zuschuß.

16 000

30 000

Vorschlag
des

Prmünzinl
aus-

schusses.
Vcnicrkungeu.

^3 000

53 000

"!
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55 Gemeinde und Kreis.

Eckersweiler,
Kreis St. Wendel.

Düren.

!0 Münftcreifel,
Kreis Rheinbach.

Gegenstand.

Thurm det evangelischen Filialtirche.

Der obere Theil des Mauerwerks ist
sehr schadhaft und bedarf das Dach
einer gründlichen Reparatur.

Katholische Pfarrkirche (St. Anna).
Für bauliche Instandsetzuugsarbeiten an

der Kirche sowie für den Anban einer
Kapelle und einer Vorhalle sind seit
dem Jahre 1875 ca. 253 000 M.
anfgcwcndet wurden, von denen auf
die Kirchenkasse uud den St. Anna-
Vnuverein ca. 97000 M. entfallen.
Zur vollständigen Herstellung derKirche
im Aenßeren nnd Inneren fowie für
Ausmalen der unter der Tünche ver¬
borgenen Gemälde sind indeß noch
ca. 62000 M. erforderlich.

KatholischePfarrkirche früher Stiftskirche.

Die Kirche hat im Laufe der Jahr¬
hunderte verschiedene Veränderungen
erlitten und war dieselbe in Folge
mangelhafter Unterhaltung in einen
fchlechten baulichen Instand gerathen.

Seit einer Reihe von Jahren sind
die Wiedcrherstellungsarbeitcu im
Gange, wuzn die Gemeinde aus eigenen
Mitteln 44500 M. aufgebracht hat.
Außerdem haben zn dicfem Zwecke
noch namhafte besondere Mittel znr
Verfügung gestanden, ohne daß es
gelungen ist. das Nestauratiunswcrk
zu vollenden. Die Vollendung erfor¬
dert noch die Summe von 12000 M.

Charakter «ud Bcdentnng.

Der Kirchthurm ist der altehrwürdige
Nest einer aus dem Jahre 11^
stammenden Kapelle sLambertuska'
pelle), ans deren Fundamenten einend
Kirche erbaut wurden ist. Derselbe
hat keinen kuusthisturischcn Werth.

Hervorragendes Baudenkmal aus dcl
gothischen Vauperiodc.

Die Kirche ist eine der älteste,, «"^
kuusthisturisch merkwürdigsten Bau¬
denkmäler der Rheinlaude. Ein The"
derselbenstammt nuchausKarolingisck"'
Zeit (830). der andere Theil. uäniM
das Langhaus ist im II.Iahrhuudc"
erbaut.

Vermogensverhältnisscder Pfarr-
°dcr Ciuil-Gemciude oder sonstigerBan- resp.

Unterhaltungspflichtiger.

165

6

Ver¬
anschlagte
Gesammt-

kosten.

Nebcrtrag
^"Z Dürfchm Eckersweiler zählt nur 280 Einwohner,

d°n denen die Evangelischen die Mehrzahl bilden.
Dieselben sind zum grüßten Theil Maurer und
Tagelöhner. Die gesummteGemeindesteuer beträgt
918 M., bezw. 74«/,, der Staatssteuer.

An
^ der Eingabe und der Präftatiunsnnchwcisung
3eht hervor, daß die Pfarrgcmciude ein Grnnd-
"gcuthum von 29 Hektaren in Ackerland und
Wiesen sowie ein Kapitalvermögen von 160 439
^- besitzt und daß dieselbe durch Verfügung des
^neralvikariats angewiesen war, znnächst für die
Baujahre 1888, 1889 uud 1890 je 50 000 M.
"uf die Restauration der Kirche zn verwenden.
Die Pfarrgemeinde hat an Klaffen- nnd Ein-
wuimcnstencr 34 244 M. anfzubriugeu. Die
^meindesteucrn betragen 14?«/„ der Staats-
steuern.

^ Eivilgcnrcinde besteht ans 233? Einwohnern
unnst Katholiken), welche an Swatsstcuern

^ 1890/91 7532 M. aufzubringen haben. An
^Meindcstenern werden 65«/» der Staatssteuern
erhoben. Kirchenstenern werden zwar nicht gezahlt,
°"2egm haben die Einnahmen der Pfarrkirche,

elche gemäß der vorgelegten Prastatiunsnach-
^"sung nur 1865 M. betrage», in den letzten
wahren zur Bestreitung der gewöhnlichen Aus¬
sen nicht ausgereicht.

Beantragte
Beihülfe

bezw.
Zuschuß.

Zu übertragen

3 000
veran¬

schlagt, je¬
doch nur

1500
erforder¬

lich.

62 000

12 000

^

8

Vorschlag
des

Prouinzial-
aus-

schusses.

Eine be¬
stimmte
Smnme
nicht be¬
antragt.

Eine be¬
stimmte
Summe
nicht be¬
antragt.

12 000

53 000

10 000

Bemerkn««.«,.

Zur Restauration der Kirche hat
der 27. Provinziallandtag im
Jahre t88! bereits eine Nei¬
hülfe von ,5000 M. bewilligt.

5 000

68 000

Der 38. Provinziallandtag hat
im Jahre 1888 zur Restau¬
ration der Kirchedie Summe
uon 10000 M. bewilligt.
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^ Gemmide und Kreis. Gegenstand. Eharaktcr und Bedeutung.

, I M.-Gladbach. Thurm der katholischen Münstertirche. Der Thnrm als der ältere Theil der
Der geplante Ausbau der oberen Etage fehr schönengothischenKirche ist uN

des Thurmes und die Ernenerung romanischenStyl erbaut.
des Thurmhelmcs sind ausgeführt,
jedoch sind die auf 29000 M. ver¬
anschlagten Küsten erheblich über¬
schrittenworden.

12 Andernach, KatholischePfarrkirche. Die Kirche ist eines der schönsten,i>»
Kreis Vtanen. Die seit einer Reihe von Jahren an der romanischen Styl errichteten Bau¬

Kirche vorgenommenenRestaurations- denkmälerder Rheinlande.
arbciten sind noch nicht vollendet. Es
erübrigt noch die Wiederherstellung
des nördlichenSeitenschiffes,der west¬
lichen Giebelmaucr und des alten
Glockenthurmes, deren Kosten zn
89 000 M. veranschlagtsind.

13 Vaumholder, EvangelischePfarrkirche. EinfachesfchmucklofesBauwerk aus de'N
Kreis St. Wendel. Die Rcstauratiousarbeiteu find bereits 17. Jahrhundert, welches wedereine"

vollendet und haben dieselben10 594M. architektonischennoch tunsthistorisclM
gekostet, jedoch lastet auf der Kircheu- Werth besitzt.
tafse »och eine Schuld von 1500 M.

14 Lieberhauscn, EvangelischesPfarrhaus.
Kreis Gummersbach. Das alte Pfarrhaus soll wegen Bau-

sälligkeit abgebrochennnd ein neues
Pfarrhaus erbaut werde».

15, Lrcfeld. Thurm der katholische» Pfarrkirche Gin im Roccoeustylausgeführtes Bau"
St. Tionhsius. wert aus den, 18. Jahrhundert obF

Der Thurm soll abgebrochennnd durch allen tunsthistorischenWerth.
zwei nene, im sogenannten Uebergangs-
styl entworfeneThürme erfetzt werden.

Znr Deckungder anf 220 000 M.
veranschlagtenKostenist innerhalb der
Gemeinde eine Summe von 50000 M.
gezeichnetwurden. Der Rest soll theil¬
weise durch eine Geldlotterie aufge¬
bracht werden.

Vcrmögeusverhältuisscder Pfarr-
oder Civil-Gcmcindcoder sonstigerBau- resp.

Uutcrhaltungsvflichtiger.

!!

Ver¬
anschlagte
Oestnnmt-

loste».

G Nebertrag
e»>ä>;j)^, tzu^»g^m Prästatiunsnnchweisung
frugen die Gemeindcstcnern100 bis 880"/., der
^nsfensteuer und bis zil 440«/., der Eiukommm-
^'Uer. Die Kirchensteuer betrug 57«/.. der
^natssteuer.

sind
der vorliegenden Prästatiunsnachweisnng

an Gemeindenmlagen 110«/.» der Stnatö-
steuern erhoben worden.

N

^Gemeindesteuerbeträgt 150«/«, die Kircheusteucr
^"/» der Staatssteuer.

'gemeindenmlagen betragen 300«/» der Staats-

3v
° Klichcngeiueindc zählt 28 000 Katholikeu.

"le Kirchensteuersteigt je nach den Stufen der
"nwintommeusteuer vou 18«/., bis zu 4?«/«.

Summe ^.

Beantragte
Beihülfe

bezw,
Anschuß,

29 000

89 000

10 594

Vorschlag

Prouinzial^
aus»

schusses.

Ls werden
beantragt:
die Zinsen

uon der
noch nicht
erhobenen
Snunne

von
15000 M.

Eine be¬
stimmte
Snmme
nicht an¬
gegeben.

220 000

Line be¬
stimmte
Summe
nicht an¬
gegeben.

100 000

08 000

5 000

Bcmcitnnge».

73 000

Der IN. Prouinzinllandtag hat
im Jahre !885 eine Beihülfe
von I50UN M. bewilligt.

üs sind bereits bewilligtworden:
um»29.Provinzial-
landtage. . . . 9 0MM.
vom31,Provinzial-
lnndtage.... 8000 ,^

Sunune I7UU0W.

Da die Kirche als ein Nnn-
denlmal nicht anzusehen ist,
so fehlt das erste Erfordernis!
für die Bewilligung einer Bei¬
hülfe,

Die Bewilligung uon Mitteln zu
Neubauten geht über die Ver¬
pflichtungenhinaus, welche der
Provinz durch das Dotativns-
gesetz vom 30, April 1873
bezw, durch das Ausführnngs-
gesetz vom 8. Juli 1875 (§. 4,
1—7) auferlegt worden sind.

Desgl. wie bei Nr. 14.



168

lt. Sonstige

Gemeindeund Kreis.

Düsseldorf.

Gegenstand,Zweck, Begründung.

Central-Gewerbevcreinfür Rheinland, Westfalenund benachbarteBezirke.
Derselbe beantragt einen Zuschuß zum Bau eines Gewerbemuseumszu Düsseldorf'

Der Verein hat den Zweck, die gewerblicheund kunstgewerblicheThätigkeit
im Vereinsgebietezu heben, namentlich die Herstellung von Erzeugnissenin
Bezug auf Schönheit uud technischeVollendung zn fordern nnd den Gewerbe¬
treibenden die Hülfsmittel der Kunst uud Wissenschaftzugänglichzu mache»'

Die zu diefem ZweckeerworbenenkunstgewerblichenSammluugeu aus dem ganze»
Gebiete der Kunstindustrie und des Kunstgewerbes,welche in mehr den»
10 000 Gegenständeneinen Werth von über 500000 M, darstellen, sind i"
verschiedenengänzlich uuzureichendeuRäumen in der Stadt zerstreut uute^
gebracht und daher der öffentlichen Besichtigung schwer zugänglich, A»s
diesemGrunde ist der Bau eines zur Aufnahme dieser wcrthuullen San»»'
luugen geeiguetcn uud zugleich als Sitz der Bcreinsvcrwaltung dieuende»
Gebäudes dringend nothwendig.

Der Verein hat sich besonders durch Einführung nnd Beförderung der Ha«s°
industrie iu deu nothleidendcuGegeuden der Provinz verdient gemacht.

169

Angelegenheiten.

Vmuögeusuerhältuissc der betreffenden Gemeinden,
Unterhaltuugspflichtigeu,

oder sonstigerInteressenten.

5

" Stammfunds des Vereins wurde aus dem
Ueberschusseder Düsseldorfer Gewerbeaus-
»ellunggebildet uud betrug ursprünglichcirca
204000 M. Ans der Jahres- nnd Vermögeus-

^echnung, abgeschlossen am Schlüsse des
^ninsjllhrcs 1889/90, den. 30. Iuui 1890,
LG hervor, daß im letzten Geschäftsjahreein
Überschußvon 2033 M. 63 Pf. erzielt ist.

Das disponible Vermögen des Vereins
l'°steht in Effekten, und zwar in 55000 M.
^/«igen PreußischenCunsols, die zum Course
b°" 1N5 M., abgesehen von den Zinsen.
Wien Werth von 57 775 M. repräsentiren;
Mwon sollen laut Beschlußder letzten Gcneral-
^scnnmlung 50 000 M. zum Bau ciues
^ewerbcmufcumsverwandt werden. Es füll
°"her auch der Voranschlagin der Vermögens-
^Muug so eingerichtetwerden, daß möglichst
°^r disponible Bestand unberührt bleibt,
° i° nunmehrweitereErwerbnngen cinzustellcu
^- Letzteres crfcheiut umfumehr möglich,
"dem Vereiu für die Sammluugeu von

Öderer Seite fortwährend ansehnlicheZn-
""dungen zufließen.

Nach Mittheilung des Vereins hat der Herr
WNanzministereine Beihülfe der Staatsregie-
""g bon 100 000 M. angemeldet, uachdem
" Provinzialausfchuß beschlösse»hatte, dem

^mziallandtage die Vewilliguugvou 50 000
. ^' vorzufchlngeu.Der 35. Proviuziallaudtag
^" bereits die Vewilliguug des Beitrages iu
"Usstcht gestellt. Die Stadt Düsseldorf wird

rV' ^'n Bau. der circa 250 000 M. kosteu
^' ^bas erforderliche Terrain uud eiue

Beantragte
Beihülfe

bezw. Zuschuß.

B
-lhülfe vou 50 000 M. gcwährcu

Zu übertragen

50 000

<i

Vorschlag
des

Prouinzinl-
ansschusses.

Bemerkungen.

)0 000 Vei der Beschränktheitder Mittel
des Ständefond« würde die
vorgeschlagene Snuune unter
allen Nmstäuden nur als ein¬
maliger Veitrag bewilligt
werden können.

50 000

.„>
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Gemeindennd Kreis. Ocgcnstnnd,Zweck, Begründung.

Düsseldorf.

Vcrm ögensvcrhältuisse der betreffenden Gemeinden,
Uuterhaltungspflichtigcn,

oder sonstigerInteressenten.

Gallcrieucrein.

Der Verein bezwecktdie Errichtung und Ausstattung einer Gemälde-Gallcrie z»
Düsseldorf, welche Eigenthnm der Stadt sein soll. Eine solcheGallcric,
welche einigermaßen als Ersatz der berühmten, im Anfange dieses Jahr¬
hunderts nach Münchenüberführten Gemäldesammlungdieueu kömüe, ist für
die Ausbildung uud Weiterbildung der in Düsseldorfbefindlichenzahlreiche«
Kunstschülernnd Künstler unentbehrlich.

^, Nebcrtrag
'^ Einnahmen des Vereins bestehen in den
^tragen der Mitglieder nnd außerordentlichen
Iuwenduugen.

^ach einem früheren Berichte des Verwal-
'ungsraths hatte der Verein Ende 188? 345
"«tglieder; nn Jahresbeiträgen waren 188?
"«gegangen2918 M. Die Stadt Düsfeldorf
^°bt einen jährlichen Znschnß von 6000 M.
7" Kllssenbeftandhatte Ende 1888 betragen
1700 Nt,
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Veantragte
Veihülfe

bezw. Zuschuß,

Summe L.
Hierzu „ ^.

Gesammtslunme

Jährlicher
Zuschuß,

6____
Vorschlag

des
Proninzial-
nusschusses.

,//
Bemcrtnngen.

Ein gleicherAntrag ist Ullin Pro-
uinziallandtage bereits zwei¬
mal abgelehnt. Gegenwärtiger
Antrag hat auch dem letzten
Proninzinllandtage uorgelegen.

50 000
73 000

123 000

....
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Anlage XXVIII.

Bericht
des Provinzialausschusscs,

betreffend

die Vorlage der Ko'nigl. Staatsregierung über die Wahl einer Commission znr Mitwirkung
bei der Untcruertheilung der Landlieferungen.

Zufolge eines Nescrivtcs der Herren Minister des Krieges, des Innern und der Finanzen
vom 23. März 1880 soll die Unteruerthcilnng der nach 8> 16 des Gesetzes über die Kriegs¬
leistungen vom 13. Juni 1873 etwa auszuschreibendenLandliefcruugen innerhalb der Provinzen
ans die Kreise durch die Ober-Präsidenten, unter Zuziehung eines von der Provinzialvcrtretung
auf 6 Jahre gewählten Ausschusses, erfolgen.

Die Vertretungen der Provinzialvcrbände sind befugt, die Mitwirkung bei der Vcr-
theilung der Landlieferungen auf die Kreise den ständigen Prouinzialausschüssen zu übertragen.

Ter Prouinziallandtag der Nheiuvroviuz hat, von dieser Vefugnih Gebrauch wachend,
zufolge Beschlusses vom 25. November 1881, jene Mitwirkung auf dcu Pruuinzial-Verwaltungs-
rath übertragen.

Nachdemdie Frist, für welche jene Nebertragung erfolgt war, zwischenzeitlich abgelaufen
ist, hat der Herr Ober-Präsident der Nheinvrovinz mittelst Schreibens vom 23. Oktober 1890
beantragt, die Beschlußfassungdes nächstenProuinziallandtages hinsichtlichder Mitwirkung der
Promnzialvertretung bei der Unternertheilnng künftig etwa auszuschreibender Landliefenmgen
herbeizuführen.

Der Prouinzialllusschuß beehrt sich hierzu den Antrag zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle die Mitwirkung bei der Vertheilung der Landlieferungcn
auf die Kreise wiederum auf eine Dauer von 6 Jahren auf den Prouinzialausfchuß
übertragen."

Düsseldorf, den 5. November 1890.

2>ev Provwzialausschlch:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Lnndesdirettor.
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Anlage XXIX.

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Vorlage des Statuts einer Wittwen- und Waisen-Versorgnngsanstalt für die

Connnunalbeamten der Nheinprovinz.

Der Provinzialausschuh beehrt sich in Ausführung des Beschlusses des 35. Prouinzial-
unwtagcs in seiner Sitzung vom 12. Dezember 1888 den Entwurf zu einem Statut für die zu
"richtende Wittwen- und Waisen-Vcrsorguugsanstalt für die Lommunalbeamten der Rheinprovinz
»ebst Begründung vorzulegen und den Antrag zu stelle»:

„Der Hohe Provinziallandtag wolle das beiliegende Statut genehmigen und den
Prouinzilllansschuß ermächtigen,die staatliche Genehmigungdieses Statuts nachzusuchen
nnd nach erlangter staatlicher Genehmigung die Wittwen- und Waisen-Versorgnngs-
anstlllt für die Communalbeamteuder Nheinprovinz zu eröffnen."

Düsseldorf, den 10. Avril 1890.

Der Provinzialausschnh der Nheinprovinz:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdirettor.

Statut
über

die Errichtn»«, einer Wittwen- und Waisen Uersorgnngöiinstnlt für die Connnunalbeamten
5er Klirinpromnz.

Entwurf des Urovinzialausschusses.

l- Sitz und Vtstinuuung der Versorgungsanstalt.
§. 1.

Zun, Zwecke der Gewährung von Wittweu-
" Waisengeldern an die Hinterbliebenen der

^''^sberechtigteu Beamten der Kreise, Stadt-
Landgcnieinden der Nheinprovinz wird

"° Wittwen- und Waisen-Versorgungsanstalt

Mom H'roviuziallandtage festgestesst«
Ktatut.

I. Sitz «nd Bestimmnngder Versorgnngsanstalt.
s. 1.

Zum Zivecke der Gewährung von Wittwen-
uud Waisengcldern an die Hinterbliebenender
pensionsberechtigten Beamten der Kreise, Stadt¬
nno Landgemeinden der Nheinprovinz wird
eine Wittwen- nnd Wnisen-Versorgungsanstalt
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für die Eominunalbeamten der Rheinprouinz
mit dem Sitze in Düsseldorf errichtet.

Dieselbe hat die Rechte einer juristische,:
Person und wird von den Organen des
Provinzialvcrbandcs nach Maßgabe der Be¬
stimmungen der Provinzialordnung unentgelt¬
lich verwaltet. Die Vertretung der Anstalt
nach außen und vor Gericht erfolgt durch dcu
Landesdirektor.

ß. 2.
Der Veitritt eines Eommunalverbandes

muß in der Regel für alle diejenigenVeamten
erfolgen, an welche er bei ihrem Eintritt in
den Ruhestand eine lebenslängliche Pension
zu zahlen verpflichtetsein würde, ohne Unter¬
schied, ob dieselben vcrheirathet oder unvcr-
hcirathct sind, mit Ausnahme der Lehrer und
Lehrerinnen an den öffentlichenVolksschulen,
welche von dem Veitritte ausgeschlossen sind.

Ferner werden diejenigen zur Zeit des
Veitritts des betreffendenEommunalvcrbandcs
bereits angestellten Veamten desselben aus¬
geschlossen, welche sich nicht bereit erklärt
haben, die ihnen aufzulegendenWittwen- und
Waifenkllssenbeiträgezu zahlen. (Z. 3, Abs, 2.)

Diese Beamten können später nur noch
binnen Jahresfrist nach dem Veitritt des be¬
treffenden Eonnnuualvcrbandesmit Zustimmung
des Prouinzialausschusscsunter der Vcdiuguug
zugelassen werden, daß die Beiträge für die¬
selben von jenem Zeitpunkt an nachgezahlt
werden, uud daß auf Erfordern des Landes¬
direktors ihre Gesundheit durch ein Attest des
zuständigen KreisphrMus nachgewiesenwird.
DiejenigenVeamten, welche bei Eröffnung der
Verforgungsanstalt bereits das 60. Lebensjahr
überschritten haben, oder schon in den Ruhe¬
stand getreten sind, werden von der Betheiligung
ausgeschlossen. Ebenso sind diejenigenBeamten,
welche bei ihrer späteren Anstellung bereits
das 50. Lebensjahr überschritten haben, zum
Beitritt nicht berechtigt.

sür die Eommunalöcamtcn der Rheinprovinz
mit dem Sitze in Düsseldorf errichtet.

Dieselbe hat die Rechte einer juristischen
Person und wird von den Organen des Pro-
vinzialvcrbandes nach Maßgabe der Bestim¬
mungen der Provinzialordnung unentgeltlich
verwaltet. Die Vertretung der Anstalt nach
außen und vor Gericht erfolgt durch den
Landesdirektor.

8, 2.
Der Veitritt eines Eommunalverbandes

muß in der Regel für alle diejenigenBeamten
erfolgen, au welche er bei ihrem Eintritt in
den Ruhestand eine lebenslänglichePension zu
zahlen verpflichtet fein würde, ohne Unterschied,
ob dieselben verheirathet oder unverheirat!)et
sind, mit Ausnahmeder Lehrer und Lehrerinnen
an den öffentlichenVolksschulen, welche von
dem Beitritte ausgeschlosseu siud,

Ferner werden diejenigen zur Zeit des
Veitritts des betreffendenEommunalucrbandes
bereits angestelltenBeamten desselben ausge¬
schlossen, welche sich nicht bereit erklärt haben,
die ihnen aufzulegenden Wittwen- uud Waisen-
kasscnbeiträgezu zahlen. (§. 8, Abs. 2.)

Diese Veamten können später nur noch
binnen Jahresfrist nach dem Beitritt des be¬
treffenden Eonununalverbandesmit Zustimmung
des Provinzialausfchusses unter der Bedingung
zugelassen werden, daß die Beiträge für die¬
selben von jenem Zeitpunkt an nachgezahlt
werden, uud daß auf Erfordern des Landes-
dircktors ihre Gesundheit durch ein Attest des
zuständigen KreisphrMus nachgewiesen wird.
Diejenigen Veamten, welche bei Eröffnung der
Verforgungsanstalt schon in den Ruhestand
getreten sind, werden von der Betheiligung
ausgeschlossen.Ebenso sind diejenigen Veamten,
welche bei ihrer späteren Anstellung bereits
das 50. Lebensjahr überschritten haben, zu'»
Beitritt nicht berechtigt.
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II. Wittwen- und WaiscnwjscnucittiM.
5. 3.

Der Communalverband ist ««pflichtet,
für jeden Beamten, hinsichtlich dessen der Bei¬
tritt zur Vcrsorgungsanstalt erfolgt ist, einen
Wittwen- und Wlliscnkasscnbcitragvon 5"/„
^es pensionsberechtigtenDicustcinkommcnsdes
Beamten und nach erfolger Pensionirung des¬
selben 5«/„ der Pension an die Vcrforgungs-
anstlllt zu zahlen und zwar auch für die Zeit,
in welcher nach dem Tode des Beamten den
Hinterbliebenen dessen Diensteinkommcn oder
Pension fortzugewähren ist. (Gnadcnquartal,
^nndcninonat,)

Dein Oommunalverband bleibt es über¬
lassen, die Wittwen- und Waisengeldbeiträgc
thcilweifc, jedoch höchstens bis zu 2'/2«/„ uon
beu Bezügen des Beamten resp, seiner Hinter¬
bliebenen (uergl. Schluß des Absatzes 1) in
^'zug zu bringen.

Bon einem peusionsfähigen Einkommen
über «,000 M. oder einer Pension über 5000 M.
nnd keine Wittwen- und Waifengeldbeitrüge
^ entrichten.

8. 4.

Die Wittwen- uud Waiscnkassenbeiträge
sind

für jedes Quartal bis spätestens den
^ ersten Monats desselben von den beige-
retenen Couinuumlverbändcn für ihre bcthei-
Mn Beamten portofrei nn die ^andeöbank
°r Nheinprovinz abzuführen. Wird dieZah-
wg über diesen Zeitpunkt verzögert, so sind

^ /° Verzugszinsenvom Beginn des Quartalsbis
öum Zahlungstage zu entrichten.

und ^"^"'Mchwng zurZahluug der Wittwen-
° Waiscnkassenbeiträgeerlischt für die der

n«^ ^"".samstalt beigctretcncn Communal-
""bande:

^ wit dem Tode des Beamten, vorbehalt¬
lich der im ^. >'l, Absatz 1 getroffenen
Bestimmung;

II. Wittwen- nnd Waisenkasjenbeitriige.
8. 3.

Der Communalverband ist verpflichtet,
für jeden Beamten, hinsichtlich dessen der Bei¬
tritt zur Versorgungsanstalt erfolgt ist, einen
Wittwen- und Waiscnkassenbeitragvon 5°/u
des pcnsionsbercchtigtenDiensteinkommensdes
Neamteu und nach erfolgterPensionirnng des^
selben 5°/» der Pension an die Versorgnngs-
anstalt zu zahlen und zwar anch für die Zeit,
in welcher nach dem Tode des Beamten den
Hinterbliebenen dessen Diensteinkommen oder
Pension fortzngcwährcn ist. (Onadeuqnarwl,
Gnadenmonat,)

Dem Communalverband bleibt es über¬
lassen, die Wittwen- und Waisengeldbeiträge
thcilwcise, jedoch höchstens bis zu 2'/2°/o von
den Bezügen des Beamten resp, seiner Hinter¬
bliebenen(uergl. Schluß des Absatz 1) in Abzug
zu bringen.

Von einem pensionsfähigcn Einkommen
über 9000 M. oder einer Pension über 5000 M.
sind keine Wittwen- und Waisengeldbeiträge
zu entrichten.

s- 4.
Die Wittwen- nnd Waiscnkassenbeiträge

sind für jedes Quartal bis spätestens den 15.
des ersten Monats desselben von den bcigc-
treteneu Commnnalverbändcn für ihre bethei¬
ligten Beamten portofrei an die Landesbant
der Nheinprovinz abzuführen. Wird die
Zahlung über diesen Zeitpunkt verzögert, so
sind 5°/o Verzugszinsen vom Beginn des
Quartals bis zum Zahlungstagc zu entrichten,

s- 5.

Die Verpflichtung znrZahlung der Wittwen-
und Waisenkassenbeitrngeerlischt für die der
Versorgungsanstalt beigetretencn Communal-
verbäude:

1. mit dem Tode des Beamten, vorbehalt¬
lich der im §. 3, Absatz I getroffenen
Bestimmung;
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2. mit dem Ablauf des Monats, in welchem
ein Vcamter ohne Pension aus dein
Dienste scheidet oder mit Bewilligung eines
Theiles derselben oder unter Bewilligung
einer Pension auf bestimmte Zeit aus
dem Dienst entlassen wird;

3. hinsichtlich desjenigen Beamten, welcher
weder verheirathet ist, noch unverheiratete
eheliche oder durch nachfolgende Ehe
legitimirte Kinder unter 1« Jahren besitzt,
mit dem Zeitpunkt der Versetzung in den
Ruhestand;

4. hinsichtlich eines pensionirten Beamten
mit Ablauf desjenigen Monats, in welchem
die unter 3 bezeichnete Voraussetzung
eintritt.

Durch eine nach der Pensionirung ge¬
schlossene Ehe oder durch das Vorhandensein
von Kindern aus eiuer solchen wird das Auf¬
hören der Verpflichtung nicht gehindert.

2. mit dem Ablauf des Monats, in welchen:
ein Beamter ohne Pension aus dem
Dienste scheidetoder mit Bewilligung eines
Theiles derselben oder unter Bewilligung
einer Pension auf bestimmte Zeit aus
dem Dienst entlassen wird;

3. hinsichtlich desjenigen Beamten, welcher
weder verheirathet ist, noch nnuerheirathete
eheliche oder durch nachfolgende Ehe
legitimirte Binder nntcr 18 Jahren besitzt,
mit dem Zeitpunkt der Versetzung in den
Ruhestand;

4 hinsichtlich eines pensionirten Beamten
mit Ablauf desjenigen Monats, in welchem
die unter 3 bezeichnete Voraussetzung
eintritt.

Durch eine nach der Pensionirung ge¬
schlossene Ehe oder durch das Vorhandensein
von Kindern aus einer solchen wird das Auf¬
hören der Verpflichtung nicht gehindert.

III. Wittwen- und Waisengcld.
8- 6.

Die Wittwe und die Hinterbliebenen ehe¬
lichen oder durch nachfolgende Ehe legitimirten
Kinder eines Beamten, für welchen zur Zeit
feines Todes ein Eommunalvcrband der Rhein¬
provinz zur Zahlung von Wittwen- und
Waisenkllssenbeitrcigenan die Verfurgnngsanstalt
verpflichtet gewesen ist, haben einen Anspruch
auf Wittwen- und Waifcngeld nach Maßgabe
der folgenden Bestimmungen.

Das Wittwengeld besteht in dem dritten
Theil derjenigen Pension, zu welcher der Ver¬
storbene gesetzlich berechtigt ist oder berechtigt
gewesen sein würde, wenn er am Todestag
in den Ruhestand versetzt worden wäre. Das
Wittwengeld soll jedoch vorbehaltlich der im
§. 9 angeordneten Beschränkung mindestens
160 Mark betragen und 1600 Mark nicht
überschreiten.

III. Wittwen- nud Waiscngeld.
§. 6.

Die Wittwe uud die Hinterbliebene!:
ehelichen oder durch nachfolgende Ehe legiti¬
mirten Kinder eines Beamten, für welchen zur
Zeit seines Todes ein Eommunalverband der
Rheinprovinz zur Zahlung von Wittwen- und
Waisenkasscnbciträgen an die Versorgungsan¬
stalt verpflichtet gewesen ist, haben einen An¬
spruch auf Wittwen- und Waifcngeld nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen.

8- ?-
Das Witwengeld besteht in dem dritten

Theil derjenigen Pcnsiun, zu welcher der Ver¬
storbene gesetzlich berechtigt ist oder berechtigt
gewesen sein würde, wenn er am Todestag
in den Ruhestand versetzt worden wäre. Das
Wittwengeld soll jedoch vorbehaltlich der im
§. 9 angeordneten Beschränkung mindestens
160 Mark betragen und 1600 Mark nicht
überschreiten.
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8, 8,

Das Waiscngeld beträgt:
». für Kinder, deren Mutter lebt und zur

Zeit des Todes des Beamten zum Vezug
von Wittwcngeld berechtigt war, ei» Fünftel
des Witwengeldes für jedes Kind;

1». für Kinder, deren Mutter nicht wehr lebt
oder zur Zeit des Todes des Beamten
zum Vezug von Wittweugcld nicht berech-

, tigt war, ein Drittel des Wittwengeldes
für jedes Kind.

tz, 9,
Wittwen- uud Waisengeld dürfen weder

einzeln noch zusammen den Betrag der Pension
übersteigen, zu welcher der Verstorbene bercch-
tlgt gewesen ist oder berechtigt gewesen sein
würde, wenn er am Todestag in den Nahe¬
stand versetzt worden wäre.

Bei Anwendung dieser Beschränkung wird
das Wittwen- und Waisengeld verhältnißmäßig
gekürzt.

§. 10.
Im Fall des §. 9 Absatz 2 erhöht sich

bei dem Ausscheide,: eines Wittwen- oder
Waiscngeld-Berechtigten das Wittwen- oder
Waisengcld der verbleibenden Berechtigten von
°em nächstfolgendeil Monat an infowcit, bis
"e sich im vollen Genusse der ihnen nach §. 7
"s 9 gebührenden Beträge befinden.

8- 11-
, War die Wittwe mehr als 15 Jahre
lunger Me der Verstorbene, so wird das nach
Maßgabe der 88- 7 bis 9 berechnete Wittwen-
^ld für j^eö Jahr des Altersunterschieds
üb« 15 bis einschließlich 25 Jahre' um '/^o
gekürzt; jedes angefangene Jahr wird für voll
gerechnet.

Diese Kürzung des Witwengeldes bleibt
°uf den nach §. 8 zu berechnenden Betrag des
^"sengeldes ohne Einfluß.

8- 12.
Keinen Anspruch auf Wittwengeld hat

"e Wittwe, wenn die Ehe mit dem verstor-

8. 8.

Das Waisengcld beträgt:
l^. für Kinder, deren Mutter lebt und zur

Zeit des Todes des Beamten zum Vezug
von Wittwengeld berechtigt war, einFiinftel
des Witwengeldes für jedes Kind;

l>. für Kinder, deren Mutter nicht mehr lebt
oder zur Zeit des Todes des Beamten
zum Vezng von Witwengeld nicht berech¬
tigt war, ein Drittel des Witwengeldes
für jedes Kind,

8- 9.
Wittwen- und Waifengeld dürfen weder

einzeln noch zufammen den Betrag der Pension
übersteige!:, zu welcher der Verstorbene berechtigt
gewesen ist oder berechtigt gewesen sein würde,
wenn er am Todestag in den Ruhestand ver¬
setzt worden wäre.

Bei Anwendung dieser Beschränkung wird
das Witwen- und Waisengcld verhältnißmcihig
gekürzt.

8- 10.
Im Fall des H. 9 Absatz 2 erhöht sich

bei dem Ausscheiden eines Wittwen- oder
Waiscngcld-Verechtigten das Wittwen- oder
Waisengcld der verbleibenden Berechtigten von
dein nächstfolgenden Monat an infoweit, bis
sie sich im vollen Genusse der ihnen nach §. 7
bis 9 gebührenden Beträge befinden.

8, 11-
War die Wittwe mehr als 15 Jahre

jünger wie der Verstorbene, so wird das nach
Maßgabe der ßß. 7 bis 9 berechnete Witwen¬
geld für jedes Jahr des Altersunterschieds über
15 bis ciuschließlich25 Jahre um '/^o gekürzt;
jedes angefangene Jahr wird für voll ge¬
rechnet.

Diefe Kürzung des Witwengeldes bleibt
auf den nach H. 8 zu berechnenden Betrag des
Waifengeldes ohne Einfluß.

8- 12.
Keinen Anspruch auf Wittwcngeld hat die

Wittwe, wenn die Ehe mit dem verstorbenen
^3
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denen Beamten innerhalb 8 Monate vor
seinem Ableben oder wenn die Ehe nach
seiner Versetzung in den Ruhestand geschlossen
worden ist.

In dem einen wie dein andern Falle
fallt auch der Anspruch auf Waisengeld für
die aus einer solchen (He stammendenKinder
fort. Keinen Anspruch auf Wittwengeld hat die
Wittwe, wenn auf Antrag des Mannes ent¬
weder die Ehe gerichtlich geschieden oder die
Trennung von Tisch und Bett ausgesprochen
war, oder endlich die Ehe auf Grund wechsel¬
seitiger Einwilligung geschieden war.

Im Fall der Wicderuerheirathung des
geschiedenenMannes hat die zweite Frau keiuen
Anspruch aus Wittwengeld.

§. 13.
Der Provinzilllausschuh ist berechtigt, iu

den Fällen, wo ein der Vcrsorgungsanstalt
angehörender Beamter vor Ablauf der seine
Pensionsberechtigungbedingenden Zeit gestorben
ist, Wittwen- und Waisengelder zu bewilligen,
welche aber in keinem Falle ^/» derjenigen
Beträge übersteigen dürfen, welche den Hinter¬
bliebenen bei der Erlangung der Pensions¬
berechtigung Seitens des Verstorbenen zuge-
stauden haben würden.

Die Zahlung des Wittwen- und Waisen-
geldcs beginnt mit Ablauf des Gnadenquartals
oder Gnadenmonats. Besteht kein Anspruch auf
Gewährung dieser Bezüge, so beginnt die
Zahlung mit dem Ablauf desjenigen Tages,
bis zu welchem dein Verstorbenen ein Dienst¬
einkommen oder eine Pension zu gewährenwar.

8- 15.

Das Wittwen- und Waisengeld wird
monatlich im Voraus an denjenigen Communal-
verband, welchem der verstorbene Beamte an¬
gehört hat, gezahlt.

Beamten innerhalb 3 Monate vor seinem Ab¬
leben oder wenn die Ehe nach seiner Versetzung
in den Ruhestand geschlossen worden ist.

In dem einen wie dem andern Falle
fallt auch der Anspruch auf Waifengeld für die
aus einer folchen Ehe stammendenKinder fort.
Der Provinzialausschuh ist ermächtigt,im ersten
Falle des Absatzes 1 Wittwen- und Waisengeld
zu bewilligen. Keinen Anspruch auf Wittwen¬
geld hat die Wittwe, wenn auf Antrag des
Mannes entweder die Ehe gerichtlich geschieden
oder die Trennung von Tisch und Bett aus-
gesprocheu war, oder eudlich die Ehe auf Gruud
wechselseitiger Eiuwilligung geschieden war.

Im Fall der Wiederverheirathung des
geschiedenenMannes hat die zweite Frau keinen
Anspruch auf Wittwengeld.

§. 13.
Der Provinzialausschuh ist berechtigt, in

den Fällen, wo ein der Versorgnngsanstalt
angehörender Beamter vor Ablauf der seine
Pensionsberechtigungbedingenden Zeit gestorben
ist, Wittwen- uud Waisengelder zu bewilligen,
welche aber in keinem Falle ^/» derjenigen
Beträge übersteigen dürfen, welche den Hinter¬
bliebenen bei der Erlangung der Pensions¬
berechtigung Seitens des Verstorbenen zuge¬
standen haben würden.

8. 14.
Die Zahlung des Wittwen- und Waisen-

geldcs beginnt mit Ablauf des Gnadcuguartals
oder Gnadenmonats. Besteht kein Anspruch
auf Gewährung dieser Bezüge, so beginnt die
Zahlung mit dem Ablauf desjenigen Tages,
bis zu welche,«dem Verstorbenen ein Dienst-
einkommen oder eine Pension zu gewähren w^-

§. 15.
Das Wittwen- und Waisengeld wird

monatlichim Voraus au dcnjeuigen Eonnnunal-
verband, welchem der verstorbene Beamte an¬
gehört hat, gezahlt.
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Nicht abgehobeneTeilbeträge der Witt¬
wen- und Waisengelder verjähre!! binnen
5 Jahren von dem auf den Tag der Fälligkeit
folgenden 31. Dezember an gerechnet, znm
Vortheil der Versorgungsanstalt.

s. 16.
Wenn das Witwen- oder Waisengeld

verpfändet, abgetreten oder sonst übertragen
wird, so erlischt mit demselbenAugenblick die
Verpflichtungder NersorgungSanstalt zur Zah¬
lung der betreffendenRaten desselben.

8. 17.
Das Recht auf den Bezug des Wittwen-

und Waisengeldes erlischt:
ll. für jeden Berechtigten mit dem Ablauf

des Monats, ^in welchem er sich uer-
heirathet oder stirbt;

^. für jede Waise außerdem mit dein
Ablauf des Monats, in welchem sie das
18. Lebensjahr erreicht.

§. 18.
Das Recht auf den Bezug des Wittwen-

und Waisengeldes ruht:
2- wenn und solange der Berechtigte im

Reichs-, Staats-, Provinzial- oder (5om-
munaldienst ein Dienstcinkommen oder
eine Pension bezieht, insoweit als diese
den doppelten Betrag des Wittwen- oder
Waisengeldes übersteigen;

^ wenn der Berechtigte das deutsche In-
digenat verliert bis zur etwaigen Wieder¬
erlangung desselben.

§. 19.
Den Betrag der zu zahlenden Wittwcn-

und Waisengeldcr haben die betreffendenCom-
""Mllluerbände, unter Verantwortlichkeit für
^° Nichtigkeit ihrer Angaben, dein Landes-
"ektor anzuzeigen und auf Verlangen zu be¬

funden. Die Bestimmung darüber, ob lind
welchesWittwen, und Waifengeld zu zahlen
^' «folgt durch den Lanoesdircktor. Gegen

Nicht abgehobene Theilbeträgeder Wittwen-
und Waisengelder verjähren binnen 5 Jahren
von dem auf den Tag der Fälligkeit folgenden
81. Dezember an gerechnet,zum Vortheil der
Versorgungsanstalt.

s- 16-
Wenn das Wittwen- oder Waisengeld

verpfändet, abgetreten oder sonst übertragen
wird, so erlischt mit demselbenAugenblick die
Verpftichtungder VersorgungsanstaltzurZahluug
der betreffendenRaten desselben.

s- 1?.
Das Recht auf den Bezug des Wittwen-

und Waisengeldes erlischt:
»,. für jeden Berechtigten mit dein Ablanf

des Monats, in welchem er sich ver¬
heiratet oder stirbt;

1». für jede Waise außerdem mit dein
Ablauf des Monats, in welchem sie das
18. Lebensjahr erreicht.

8. 18.
Das Recht auf den Bezug des Wittwen-

und Waisengeldes ruht:
a. wenn und solange der Berechtigte im

Reichs-, Staats-, Provinzial- oder Com-
munaldienst ein Dieusteinkommen oder
eine Pension bezieht, insoweit als diese
den doppeltenBetrag des Wittwen- oder
Waisengeldes übersteigen;

b. wenn der Berechtigte das deutscheIn-
digenat verliert bis zur etwaigen Wieder¬
erlangung desselben.

8- 19.
Den Betrag der zu zahlenden Wittwcn-

uud Waisengelder haben die betreffende»
Coinmnnalverbänoe, nntcr Verantwortlichkeit
für die Richtigkeitihrer Angaben, dem Landcs-
direktor anzuzeigen und auf Verlangen zu
begrüuden. Die Bestimmungdarüber, ob und
welches Wittwen- und Waisengeld zu zahlen
ist, erfolgt durch den Landesdirektor. Gegen
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die Festsetzung des Landesdirckturs können
sowohl der betreffendeCommunaluerband wie
die Hinterbliebenen des verstorbenen Beamten
innerhalb 4 Wochen die Entscheidung des
Prouinzialausfchussesanrufen. Bis zu dieser
Entscheidungwerden nur die von dem Landes-
dircktor festgesetzten Betrage gezahlt.

Die Veschreitung des Rechtsweges steht
den Vethciligtm offen, doch muß die Ent¬
scheidung des Promnzialausschusses der Klage
vorhergehen.

Die Communalverbände sind bei eigner
Verantwortung verpflichtet, dem Landcsdirektor
von dem Eintritt derjenigenThatsachen, welche
nach U. 10—1» das Erloschen oder Ruhen
des Anspruchs auf Weiterzahlungdes Wittwen-
undWaiscngcldcs bedingen, rechtzeitigvordem
nächsten Zahlungstermin Anzeige zu machen.

die Festsetzung des Landcsdirektors können so¬
wohl der betreffende Eommunalverband wie
die Hinterbliebenen des verstorbenen Beamten
innerhalb 4 Wochen die Entscheidung des
Promnzialausschussesanrufen. Bis zu dieser
Entscheidungwerden nur die von dem Landes-
dircktor festgesetzten Beträge gezahlt.

Die Veschreitung des Rechtsweges steht
den Vetheiligten offen, doch muß die Ent¬
scheidung des Proviuzialanöschussesder Klage
vorhergehen.

Die Communalverbände sind bei eigner
Verantwortung verpflichtet, dein Landcsdirektor
von dem Eintritt derjenigenThatsachen, welche
nach 8§. 16—1« das Erlöschen oder Ruhen
des Anspruchsauf Weiterzahlungdes Wittwen-
und Waifengeldesbedingen, rechtzeitig vor dem
nächsten Zahlungstermin Anzeige zu mache".

IV. Reservefonds und Eintanfsgeld.

8- 20.
Der nach Zahlung des Wittwen- und

Waisengeldes und der etwaigen Verwaltungs¬
kosten G. 22 Absatz 2) übrig bleibende Theil
der Jahresbeiträge wird zur Nildung eines
Reservefonds verwendet und bei der Landes¬
bank rentbar angelegt.

Dem Vefchlusse des Provinziallandtags
bleibt es vorbehalten, zu bestimmen, ob, in
welchen: Betrage und für welchen Zeitraum
die Jahresbeiträge der Communalverbände
hcrabgefetztwerden können.

Wenn die nach ß. 3 vorgefchriebenen
Beiträge in einem Rechnungsjahrezur Deckung
der statutenmäßigenAusgaben nicht hinreichen,
fu ist der Fehlbetrag aus den Zinsen des
Reservefondszu entnehmen.

Wird hierdurch der Fehlbetrag des Jahres
nicht gedeckt, so sind die der Versorgungs¬
anstalt beigctrctencn Communalverbände ver¬
pflichtet, nach Verhältniß der von ihnen zu
zahlenden Beiträge, das Fehlende nachträglich
aufzubringen. Die von den Communalverbände,!

IV. Reservefonds und Eintanfsgeld.
z. 20.

Der nach Zahlung des Wittwen- und
Waifengeldes und der etwaigen Verwaltungs¬
kosten (ß. 22 Abfatz 2) übrig bleibende Theil
der Jahresbeiträge wird zur Bildung eines
Reservefunds verwendet und bei der Landes
bank rentbar angelegt.

Dein Beschlusse des Provinziallandtags
bleibt es vorbehalten, zu bestimmen, ob, w
welchem Betrage und für welchen Zeitraum
die Jahresbeiträge der Communalverbände
herabgesetzt werden tonnen.

Wenn die nach §. 3 vorgeschriebenen
Beiträge in einem Rechnungsjahrezur Deckung
der statutenmäßigenAusgaben nicht hinreiche"/
so ist der Fehlbetrag aus den Zinsen des
Reservefonds zu entnehmen.

Wird hierdurch der Fehlbetrag des Jahr"
uicht gedeckt, so siud die der Versorgung^
anstatt beigetretenen Communalverbände ve ^
pflichtet, nach Verhältniß der von ihnen 3"

zahlenden Beiträge das Fehlende Nachtrag"^
aufzubringen. Die von den Connnnna
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ihren Beamten aufgelegten Jahresbeiträge dürfen
aus diefein Grunde nicht erhöht werden.

8- 21.
Tritt ein Communalverband der Ver¬

sorgungsanstalt erst nach Ablauf eines Jahres
»ach deren Eröffnung bei, fo hat er ein Ein¬
kaufsgeld zu zahlen, welches sich aus den von
ihm feit der Gründung der Anstalt bis zu
seinem Eintritt ersparten Jahresbeiträgen
zufammenfetzt. Hierbei wird die Zahl lind das
Dienstcinkommender Beamten zur Zeit des
Antritts zu Grunde gelegt.

V. Verwaltung der Anstalt.
§. 22.

Die Verwaltung der Versorgungsaustalt
^ud durch die Organe des Provinzialuer-
cmdes der Nheinprovinz nach Maßgabe der

Bestimmungen der Provinzialordnung unent¬
geltlich geführt. Der Landesdirektor verkehrt
UM den betheiligten Beamten und deren
Hlnterbliebenen durch Vermittelung der
^'"munalverbllnde.

Die nöthigen fächlichen Ausgaben siud zu
tasten der Versorgungsanstalt.

§. 23.
Die der Versorgungsanstalt beitretenden

,°»"»unaluerbllnde haben dem Landesdirektor
u< vollständiges Verzeichnis; ihrer Beamten
'"er Angabe der Personalien derselben und
)"r Familien, der Anstellungsbcdingungen

der Vefoldungs-Etats einzureichen.

8> 24.
ann l Icchresrcchnungen der Verforgungs-
°e, ? ^'.^ '"^ ^^"' talkulatorifchcnPrüfung
4 «n ^6rm Conununalverbänden während
durs ^'"' ""^ vorheriger Bekanntnmchung

rch die Amtsblätter, im Geschäftslokaldes

b " ^«ektors zur Einsicht offen z,l legen,
Ves/s ^°^eu dem Prouiuzialausfchuh zur
,y ' "Massung über deren Entlastung vorgelegt

verbänden ihren Beamten aufgelegte» Jahres¬
beiträge dürfen aus dicfem Grunde uicht
erhöht werden.

8- 21.
Tritt ein Communnlverband der Ver¬

sorgungsanstalt erst nach Ablauf eines Jahres
nach deren Eröffnung bei, so hat er ein Ein¬
kaufsgeld zu zahlen, welches sich aus den von
ihm seit der Gründung der Anstalt bis zu
seinem Eintritt ersparten Jahresbeiträgen zu¬
fammenfetzt. Hierbei wird die Zahl und das
Diensteinkoinmcnder Beamten zur Zeit des
Eintritts zu Gruude gelegt.

V. Verwaltungder Anstalt.
§. 22.

Die Verwaltung der Versorguugsanstalt
wird durch die Orgauc des Prouinzialverbnndcs
der Nheinprovinz nach Maßgabe der Be¬
stimmungen der Pruuinzilllordnuug unentgelt¬
lich geführt. Der Laudesdirektor verkehrt mit
den betheitigten Beamten und deren Hinter¬
bliebenen durch Vermittelung der Eommunal-
verbände.

Die nöthigen fächlichen Ausgaben sind zu
Lasten der Versorgungsanstalt.

§. 23.
Die der Versorgungsanstalt beitrctcndcn

Eommuualverbände haben dein Landcsdircktor
ein vollständiges Verzeichnis;ihrer Beamten
uuter Angabe der Personalien derselben und
ihrer Familien, der Anstcllungsbedingungcn
und der Vefoldnugs-Etats einzureichen.

8- 24.
Die Iahrcsrcchnungen der Verforguugs-

nnstalt sind nach ihrer kalkulatorischen Prüfung
den betheiligten Conununalverbänden während
4 Wochen, nach vorheriger Bekanntmachung
durch die Amtsblätter, im Geschäftslokal des
Landesdirektors zur Einsicht offen zu legen,
bevor dieselben dem Prouinzialausschuh zur
Befchlußfafsung über deren Entlastung vor¬
gelegt weroeu.
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Der Provinzialausschuß entscheidet end¬
gültig über etwaige Einwendungen und Be¬
schwerden, welche Seitens der betheiligten
Eommunalverban.degegen die Rechnung oder
in anderen die Verwaltung der Versorgungs¬
anstalt betreffenden Angelegenheitenvorgebracht
werden.

Alljährlich ist der Rechnungsabschlußnebst
einer Uebersicht über das Vermögen der An¬
stalt durch die Amtsblätter der Provinz zu
veröffentlichen.

VI, Eröffnung und Schließung der Anstalt.
Ausscheideneinzelner Communalverbändc aus

der Anstalt.

§. 25.
Sobald von den Kreisen, den Stadt- und

Landgemeinden wenigstens 150 Beamte mit
einem pcnsionsfähigen Diensteinkommcn von
wenigstens 200 000 M. zur Mitgliedschaft ange¬
meldet sind, erfolgt auf Beschluß des Provinzial¬
ausschusses die Eröffnung der Versorgungs¬
anstalt.

§. 26.
Der Landesdirektor ist mit Zustimmung

des Provinzialausschussesbefugt, nach Ablauf
von 10 Jahren nach Eröffnung der Versor¬
gungsanstalt, die Schließung derselbenbei dem
Provinziallandtag zu beantragen, wenn er
mindestensein Jahr, bevor die Beschlußfassung
über diesen Antrag erfolgen foll, denfelben
durch die Amtsblätter der Provinz zur öffent¬
lichen Kenntniß gebracht hat. Wird die
Schließung der Anstalt von dem Prouinzial-
landtage beschlossen, so hat dies zur Folge,
daß von demjenigenTermin ab, mit welchem
die Anstalt als geschlossen gelten soll, Eom-
munalverbände nicht mehr als Mitglieder in
dieselbeaufgenommenwerden können, und von
den der Anstalt angehörenden Eommunalver-
bändcn die Anmeldung von Beamten nicht
mehr angenommen wird. Dagegen wird für die¬
jenigen Eommunalverbände, welche der Anstalt

Der Provinzialausschuß entscheidet end¬
gültig über etwaige Einwendungen und Be¬
schwerden, welche Seitens der betheiligten
Eommunalverbändc gegen die Rechnung oder
in anderen die Verwaltung der Versorgungs¬
anstalt betreffenden Angelegenheitenvorgebracht
werden.

Alljährlich ist der Nechnungsabfchlußnebst
einer Uebersichtüber das Vermögen der An¬
stalt durch die Amtsblätter der Provinz zu
Veröffentlichen.

VI. Eröffnung und Schließung der Anstalt.
Ausscheideneiuzelucr Comulunalucrbiiude aus

der Anstalt.

tz. 25.
Sobald von den Kreisen, den Stadt- und

Landgemeinden wenigstens 150 Beamte mit
einem vensionsfähigcn Dienstcinkommen von
wenigstens 200 000 M. zur Mitgliedschaft an¬
gemeldet sind, erfolgt auf Beschluß des Pro¬
vinzialausschusses die Eröffnung der Ver¬
sorgungsanstalt.

8. 26.
Der Landesdirektor ist mit Zustimmung

des Provinzialausschusses befugt, nach Ablauf
von 10 Jahren nach Eröffnung der Verfor-
gungsanstalt, die Schließung derselben bei dein
Provinziallandtag zu beantragen, wenn er
mindestens ein Jahr, bevor die Beschlußfassung
über diesen Antrag erfolgen foll, denselben
durch die Amtsblätter der Provinz zur öffent¬
lichen Kenntniß gebracht hat. Wird die
Schließung der Anstalt von dem Provinzial¬
landtag« beschlossen, so hat dies zur Folge,
daß von demjenigenTermin ab, mit welchem
die Anstalt als geschlossen gelten soll, Eommunal-
verbände nicht mehr als Mitglieder in dieselbe
aufgenommen werden können, nnd von den
der Anstalt angehörendenEommunalvcrbänden
die Anmeldung von Beamten nicht mehr an¬
genommenwird. Dagegen wird für diejenigen
Eommunalverbände, welche der Anstalt vor
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vor ihrer Schließung beigetrcten sind, rüs-
sichtlich ihrer vor diesem Termin angemeldeten
Beamten die Anstalt nach den Bestimmungen
dieses Statuts fortgeführt, bis alle von der¬
selben eingegangenen Verpflichtungen erfüllt sind.

Sobald die Schließung der Versorgungs¬
anstalt angeordnet ist. bedarf es der weiteren
Verstärkung des Reservefonds für den Fall
nicht, daß die Jahresbeiträge der Mitglieder
zur Deckung der statutenmäßigen Ausgaben
nicht ausreichen. Es können vielmehr für
diesen Fall sowohl die Zinsen des Reservefonds
wie der Kapitalbcstcmddesselben znr Deckung
der laufenden Ausgaben mit verwendet werde».
Wenn nach Abwicklungaller Verpflichtungen
der Anstalt von den Beständen des Reserve¬
fonds noch ein Nest verblieben ist, so hat der
Pwuinziallandtllg über denselben zu Gunsten
emer oder mehrerer innerhalb der Provinz
bestehendenmilden Stiftungen zu verfüge».

ß. 27.
Die der Anstalt beigetretcuenCommuual-

verbände sind berechtigt,nach Ablauf von 10
Jahren nach ihrem Veitritt mit dein Ende
wies Rechnungsjahres nach 6 Monate vorher
^«gelegter Kündigung von der Anstalt mit
der Wirkung zurückzutreten,daß sie hinsichtlich
der nach Ablauf dieses Termins angestellten
samten an der Anstalt nicht mehr betheiligt
'"'d. Soll sich der Rücktritt des Communal-
"erbandes auch auf die seither angestellten
Beamten erstrecken,so ist dies nur dann zu-
Mg, wenn der Verband den Nachweis führt,
°"b er sich mit seinen Beamten hinsichtlich
"Uer Ansprüche derselben vollständigabgefunden
M> Ansprüche auf Nückzahluug gezahlter
^eltriige hat ein solcher Communalverbandnicht.
UngleicherWirkung kauu der Landesdirektormit
Zustimmung des Provinzialausschusfes einem
^'nmunalverband die Betheiligung an der
Anstalt für feine ferner anzustellenden Beamten
" Monate vor Ablauf eines Rechnungsjahres
aufkündige»,vorbehaltlichdes dein betreffenden

ihrer Schließuug bcigetreten sind, rücksichtlich
ihrer vor diesem Termin angemeldetenBeamten
die Anstalt nach den Bestimmungen dieses
Statuts fortgeführt, bis alle von derfclbcu
eiugegaugenenVerpflichtuugeu erfüllt sind.

Sobald die Schließung der Versorgungs¬
anstalt augeordnet ist, bedarf es der weiteren
Verstärkung des Rcseruefouds für den Fall
»icht, daß die Jahresbeiträge der Mitglieder
zur Deckung der statutenmäßigen Ausgaben
nicht ausreichen. Es können vielmehr sür
dicfen Fall fowohl die Zinfen des Reserve¬
fonds wie der Kapitalbestand desselben znr
Deckung der laufenden Ausgaben mit ver¬
wendet werden. Wenn nach Abwicklungaller
Verpflichtungender Anstalt von den Beständen
des Reservefonds noch ein Nest verblieben ist,
so hat der Provinziallandtag über denselben
zu Gunsten einer oder mehrerer innerhalb der
Provinz bestehenden milden Stiftungen zu
verfügen.

§. 27.
Die der Anstalt beigetretenenCommunal-

uerbände siud berechtigt, nach Ablauf von 10
Jahren nach ihren: Beitritt mit dem Ende
eines Rechnungsjahres nach 6 Monate vorher
eingelegter Kündigung von der Anstalt mit
der Wirkuug zurückzutreten,daß sie hinsichtlich
der nach Ablanf diefcs Termins angestellten
Beamten an der Anstalt nicht mehr betheiligt
sind. Soll sich der Rücktritt des Eommunal-
uerbandcs mich auf die feithcr angestellten
Beamten erstrecken,fo ist dies nur dann zu¬
lässig, wenn der Verband den Nachweis führt,
daß er sich mit seinen Beamten hinsichtlich
aller Ansprüche derselben vollständig abge¬
funden hat. Anfprüche auf Rückzahlung ge¬
zahlter Beiträge hat ein folchcr Eommunal-
uerbcmd nicht. Mit gleicher Wirkung kann
der Landesdirektor mit Zustimmnng des Pro-
uiuzialausschusscseinem Communalverband die
Betheiligung an der Anstalt für seiue ferner
anzustellendenBeamten 6 Monate vor Ablauf
eines Nechuungsjahres auftüudigen, uorbe-
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Communalverband zustehenden Rechtes, binnen haltlich des dein betreffenden Eommunalverband
4 Wochen nach Vehändiguug der Kündigung zustehenden Rechtes, binnen 4 Wochen nach
die Berufung an den Provinziallandtag ein- Vehändignng der Kündigung die Berufung an
Meaen. den Provinziallandtag einzulegen.

Die Berufung hat auffchiebcnde Wirkung, Die Berufung hat auffchiebende Wirkung.
Die Entscheidungdes Proviuziallcmdtags Die Entscheidungdes Prouinziallandtags

ist endgültig. ^ endgültig.

Begründung zum Ontwurfe des Urovwzial'ausschusses.
Im Allgemeine».

Die Fürsorge für die Hinterbliebenen der Eummuualbcamtcn in der Form einer
Wittwen- und Waisen-Nersorgungsanstalt hat schon seit einer Reihe von Jahren die Vertretung
der Provinz beschäftigt und ist Gegenstand wiederholter Berathungen gewesen. Zuletzt hat der
»5. Provinziallandtag sich mit dieser Angelegenheitbefaßt und in der Sitzung vom 12. Dezember
1888 den Vefchluh gefasst, den Prouinzialausschuß zu beauftragen, dem nächsten Provinzialland¬
tag ein Statut über Errichtuug einer Versorgungsanstalt für die Hinterbliebenen der Communal-
beamten vorzulegen, in welchem den Gemeinden der Veitritt auf der in dem Referat von:
30. November 1888 angegebenenGrundlage freigestelltwird.

Gleichzeitig wurde ein Antrag Sr. Durchlaucht des Fürsten zu Wied angenommen, die
KöniglicheStaatsregierung zu bitten, denjenigen Gemeinden der Provinz, welche freiwillig der
zn bildenden Pensionskasse der Hinterbliebenen der Communalbeamten beitreten, von den zu
zahlenden 6"/« Beiträgen zu dieser Kasse einen Veitrag, bestehend etwa in der Hälfte, alfo 3"/o
aus Staatsmitteln zu gewähren.

Der Prouinzilllllusschuß beschloß demnächst in der Sitzung von: 19./20. März v. I.,
die letztere Angelegenheit,betreffend Erwirkung eines Staatszuschusses, zur Entscheidung der zu¬
ständigen Behörden zu bringen. In Ausführung diefes Vefchlusses hat der Provinzialausschuß
einen bezüglichen Antrag durch Vermittelung des Herrn Ober-Präsidenten an die Königliche
Staatsregierung gerichtet, hierauf aber unter dein 13. August v. I. Seitens des Herrn Ober-
Präsidenten den Bescheiderhalten, daß nach den dieserhalb bestehenden Grundsätzen ein staatlicher
Beitrag nicht in Aussicht gestellt werden könnte.

Nach Erlaß dieses Bescheideserübrigt nur, ein Statut über die Errichtung einer Wittwen-
und Waisen-Vcrsorgungsanstaltnach Maßgabe der in dein Referat des Prouinzialausschussesvom
30. November 1888 aufgestelltenGrundzüge dein Provinziallandtag vorzulegen.

Diese Grundzüge waren:
1. Die Versorgungsanstalt wird von dem Prouinzialverband errichtet und unentgeltlich

verwaltet.

2, Der Veitritt zu derselbensteht allen Eommnnalverbänden der Nheinvrovinz für ihre
Beamten zu, alfo den Verbänden der Kreise, Städte und Landgemeinde,:.

3, Die zur Zahlung der Wittwen- und Waisengeldcr erforderlichenMittel werden nicht
im Wege des fogenannten Umlageverfahrens, sonrern durch Zahlung von festen Bei¬
trägen Seitens der betheiligten Eommunalverbände aufgebracht.

4. Für die Höhe der zu bewilligendenWittwen- und Waifengelder sind die für die
Staats- und Provinzialbeamten aufgestellte!,Grundsätze maßgebend.
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Diese Grundzüge sind zwischenzeitlich nochmals den Eommunalverbcinden unter Bezug¬
nahme auf die erfolgte Beschlußfassungdes Prouinziallandtages mitgetheilt und ist hierbei die
Anfrage hinsichtlich des Veitrittes miederholt worden.

In Folge dieser Anfrage haben bis jetzt ihren Veitritt erklärt 137 Land-Bürger¬
meistereien mit 300 Beamten, welche zusammen ein pensionsfähiges Diensteinkommen von
397 676 M. beziehen. Außerdem sind bereit, der Anstalt beizutreten, eine Neche von Städten
und der Kreis Wetzlar, mit 45 Beamten, so daß man rund die Zahl von 350 Beamten mit
einem Diensteinkummenvon 500 000 Mark als Grundlage für die Errichtung annehmen kann,
welche Zahl für den Bestand der Anstalt ausreichend erscheint

Hinsichtlich der Landgemeinden sind über die znm Beitritte anzumeldenden Beamten
folgendeMittheilungen gemachtworden.

Von den 300 Beamten sind 263 verheirathet, welche 69? Kmder nnter 18 Zähren haben.
Die 300 Beamten stehe,, in folgendem Lebensalter:

1. über 80 Jahre ... 4
2. „ 70 „ ... 7
3. „ 60 „ ... 26
4. „ 50 „ ... 62
5 40 „ ... 94
6.' I 30 '„ ... 89
7. „ 20 „ ... 18

Hinsichtlich der Ehefrauen besteht folgendes Verhältniß:
1. über 70 Jahre ... 1
2. „ 6U „ ... 13
3. „ 50 „ ... 41
4. „ 40 „ ... 59
5. „ 30 „ ... 93
6. „ 20 „ ... 53
7 unter 20 „ ... 3

Es ergiebt sich hieraus 'für die genannten Kategorien, daß das
U° Beamten 42,8 Jahre und für die Ehefrauen 37,5 Jahre beträgt ""'iren d s M.r Mn tt^
g°h«lt der Beamten sich auf 1325 M. 50 Pf. berechnet. Kommen H,,M
^ Städte, so wächst die 8«hl der Betheiligten nnd läßt sich alfo mcht verkennen,daß em
Grundstamm vorhanden ist, welcher unter Annahme der von der Statistik gewonnenenVerhaltmß-
^hlen für die Sterblichkeit der Beamten lebensfähig ist. «n«is„„,^

Auf Grund von Berechnnngen, welche bei Einführung der W,t wen- uu W ch ^
°Mng in Elfaß und Lothringen und Preußen gemacht worden sind, tnt
°gung der vorangeführten Alterszahlen etwa nach 22 Jahren der,emge Z"tP,nM u, ,v 9 /«

^ Gehälter der Beamten erforderlich sind, um die Wittwen-
^« zu diefem 8eitvuukte dem fogenannten Veharrungszustande, sind w Anfordern,, e, an d

K°s'e viel g^nch wachfen "dieselbenmit der Daner des ^^^^ b^nw
^ältnisse. Wenn man sich darauf beschränkte,den jähr.chen Bedarf ,edes ^ " w
"heiligten Verbände aufbringen zu lassen, die Veiträge

lM, so wären in den rite, Jahren die Veiträge außeroroentlrchgermg, dieselben wurden ader

Mählich wachse', und n"ch Maus von 22 Jahren 9«/.. der Gehälter, im vorliegendenFall
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also 9«/n von 39? 676 M. oder die Summe von 35 790 M. erreichen. Diese Belastung der
späteren Generation ist eine ungerechte, denn die gegenwärtige erhebt die nämlichen Ansprüche
an die Anstalt, wie die spätere Generation, indem dieselben Wittwen- und Waisengeldcr gezahlt
werden. Es muß deshalb eine gerechteVertheiluug der Lasten erstrebt werden, welche darin
gefunden wird, daß ein bestimmter Prozentsatz der Gehälter den Beiträgen zu Grunde gelegt
wird. Nach den oben erwähnten statistischen Berechnungenwürde dieser Prozentsatz «"/„ betragen
und ist dieser Satz auch von den meisten Proviuzialvcrbänden, wie Pommern, Sachsen, Branden¬
burg u. s. w. angeuommen worden. Bei Zahlung dieses Prozentsatzesläßt sich nämlich annehmen,
daß bis zur Zeit des Eintritts des Vcharrungszustandes ciu Reservefonds gesammelt wird, dessen
Zinsen die Zahluug der fehlenden 3"/» der Gehälter erfetzen.

Wenn nach den angeführten Ermittelungen auch daran festzuhaltenist, daß der früher
bereits vorgeschlageneSatz von 6"/» die ziffcrmähig richtige Vcitragssumme darstellt, so dürfte
doch im Hinblicke darauf, daß eine derartige Berechnung stets nur annähernd richtige Resultate
ergeben kann, dem vielfach geäußerten Wunschenach Herabsetzungder Beiträge iusofer» zu ent¬
sprechen sein, als die Beiträge von « auf 5"/„ ermäßigt werden.

Es ist ja unter Umständen bei sehr günstigen Sterblichkeitsuerhältnissenunter den Be¬
amten möglich, daß für eine Reihe von Jahren der Durchfchnittsprozentfatznicht erreicht, und
daß bis zum Veharrungszustande ein den Ansprüchen an die Versorgungsaustalt eutsprechcudcs
Kapital auch bei dein Veitrage von 5"/» angesammelt wird.

Sollte diese Voraussetzung nicht zutreffen, fo würden äußerstenfalls nach einer Reihe von
Iahreu die Beiträge in etwa zu erhöhen fein.

Hinsichtlich der einzelnen Vestimmuugenist zunächsthervorzuheben,daß die von anderen
Provinzialverbänden, wie Brandenburg, Sachsen und Pommern, für die von ihnen gegründeten
Versorguugsllnstalten für die Hinterbliebenender Eommuualbeamteu erlassenenund von der König¬
lichen Staatsrcgierung genehmigtenStatnten und Reglements die in dieser Neziehnngzu stellenden
Aufgabenin fo glücklicherWeife gelöst haben, daß es sich empfiehlt, dieselben mit den für die beson¬
dere!» Verhältnisse der NhciuprovinznothwendigenAenderungenauch hier zur Anweuduugzu bringen.

Zn §. 1. Die Versorgungsanstalt bildet nach ihrer staatlichen Genehmigung eine selbst¬
ständige juristische Persou, deren Verwaltung die Provinzialvenvaltuug führt.

Zu §. 2. Die Ausschließungder Lchrpersoneuan den öffentlichen Volksschulen beruht darauf/
daß für diefe befondere Einrichtungenbestehen. Alle übrigen pensionsberechtigten Eommunalbeamten
sind zuzulassen und zwar sowohl diejenigen, welcheudie Pensionsberechtignnggesetzlich znsteht, wie
die Bürgermeister, Forstbeamten und die auf Lebenszeit angestellten städtischen Beamten, wie die¬
jenigen besoldetenGcmeindcbcamtm, welchen die Pensionsberechtignng bei ihrer Anstellung oder
später von den Commnualuerbändenverliehen worden ist («t', §. 59 der Städteordnnng, 8- 1^
der Gemeindeordnung,ßß. 20 uud U1 No. 7 der Kreisorduuug).

Es ist hier hervorzuhebeu, daß die Eommunalverbäude verpflichtetsind, alle Beamte,
welche eine lebenslänglichePension von dein Verbände zu beanspruchenhaben, zur Versorgung«'
anstalt anzumelden. Während des Bestehens der Anstalt kann hiervon nicht abgesehenwerden,
es würde aber eiue Verletzung erworbener Rechte sein, wenn man die zur Zeit der Gründung
bereits augestellten Beamten zum Veitritt zwingen wollte. Für den Fall, daß diese Beamten
noch nachträglich innerhalb Jahresfrist beitreten wollen, kaun der Prouinzialausschuß dies unter
besonderenUmständen genehmigen. Mit Rücksicht auf die Belastung der Anstalt durch den Vei¬
tritt zu alter Beamten ist bestimmt, daß Beamte, welche zur Zeit der Errichtung das UU. Iahl
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überschritten haben und bei ihrer späteren Anstellung über 50 Jahre alt sind, zum Beitritt nicht
berechtigtsind.

Diese scheinbareHärte rechtfertigt sich aber, wenn man erwägt, daß es anch eine Härte
für die übrigen Mitglieder wäre, wenn solche Beamte nach Zahlung von geringen Beiträgen die
Vortheile der Anstalt genießen sollten. Der eigenthümlicheCharakter der Anstalt, daß sie aus
den Beiträgen der Mitglieder erhalten wird, darf zur Begründung dieser Maßregel augeführt
werden. Daß in Ruhestand versetzte Beamte nicht zugelasseu werden, versteht sich von selbst.

Zu §, 3. Der angenommeneAcitrittsfatz von 5"/<> ist in dein allgemeiueuTheil gerechtfertigt.
Es ist auch vollstäudig deu Verhältnissen entsprechend,daß die Beamte» verpflichtet

werden können, zu den Wittwen- uud Waiseukasseubeiträgenauch ihrerseits Zuschüsse zu leisteu,
welche jedoch die Hälfte nicht übersteigen dürfeu. Wenn die Commuualverbände im Interesse
chrer Beamten sich zu neueu Leistungeu verstehen, so müssen sie das Recht haben, hierin von den
Beamten, welche»so große Vortheile entstehen, unterstützt zu werdeu.

Zu §. 4. Im Interesse einer geordneten Verwaltung ist die pünktlicheZahlnug der
Beitrage nothwendig.

Dem Provinzialverbaud, welcher die Anstalt unentgeltlichverwaltet, kann nicht zugemuthet
"erde», zinsfreie Vorfchüfsezu machen.

Zu 8. 5, Diese Bestimmungen eutsprechcudeu gegebenenVerhältnissen.
Zu ß. 6 bis 12. Sind übereinstimmend mit deu für die Prouinzialbeamten geltenden

Vorschriften,welche auch für die Staatsbeamten Geltung haben.
Zu ß, 13, Hier ist der Fall vorgefeheu, daß ausnahmswcife den Hinterbliebenen eines

pmstonsberechtigtenBeamten, welcher vor Ablanf der seine Pensionirnng bedingeudenZeit gestorben
l'l, Newilliguugeu gemacht werden tonnen. In der Ncgel darf hiervon kein Gebranch gemacht
^'uen. Nach den für die Proviuzialbemuteu gelteudeu Bestimmungen kann bei Verletzungenin,
^e»st auch vor dem Ablauf der erforderlichenZeit Pension bewilligt werden, Hinsichtlich der
pensionirnng der Commuualbcamteu gelteu diese Vorschriftenwenigstens nicht überall, weshalb die
-Möglichkeitder Hülfe in folchenFällen wenigstens gegebenwerden foll.

Zu H. 14 bis 18. Ist uichts zu bemerken.
Z" 8> 19. Durch diese Bestimmungen soll das Verfahren hinsichtlich der Zahlung der

^'ttwm- und Waiscngelder geregelt werdeu. Es versteht sich vou selbst, daß die Lommuual-
"erbäude der Prouiuzialuerwaltuug alle die Uuterlageu unter eigner Vemntwortnng licferu müsseu,
"eiche die Zahlungspflicht begründen.

Bei entstehendenMeinuugsverschiedeuheitcuhat der ProuiuzialauSschußdie Entscheidung
"°rbehllltlich des Rechtsweges, welcher jedoch erst nach Entscheidung des Prouiuzialausschusses
«treten werden darf. Dies Verfahren einspricht in jeder Weise der Billigkeit.

. , Zn 8- 20. Im allgemeinen Theil ist ausgeführt, daß aus dem Ueberschuhder Iahres-
Mräge eiu Reservefonds gebildet werden foll, welcher eine solche Höhe erreichen müsse, daß aus

Mneu Zinse» zur Zeit des Beharruugszustaudcs der Unterschiedzwischen den Jahresbeiträgen uud
"n Vedürfuiß gedeckt werdeu köune. AngestellteBerechunugeu haben ergeben, daß hierzn drei
^rtel des Gesammteiukummcnsder Lommuualbeamteu erforderlichsiud.

Die Frage, welche Hohe für deu Reservefonds vorgefchriebeuwerden foll, ist eine sehr
/ eutsame uud hängt mit der weiteren Frage zusammen, uuter welchen Umständen eine Herab-
'^ung der Jahresbeiträge zulässig erscheint.
, Von anderen Prouinzialuerbändcu ist bestimmt, daß eiue Ermäßiguug der Beiträge
treten könne, wann und solange der Reservefonds die Hälfte der GefammtgelMer erreicht habe.

24*
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Nach den obigen Ausführungen müßte man sogar «/4 als den Maßstab bezeichnen,welcher eine
Herabsetzungbegründete. Eine Feststellungin Zahlen erscheint aber unthunlich, und zwar weil
diese Frage in ihrer Allgemeinheitgar nicht beantwortet werden kann, sondern von den inneren
Verhältnissen der Anstalt abhängig ist. Es ist nämlich möglich,daß bei günstigen Sterblichkeits¬
verhältnissen der Reservefonds rasch wächst und umgekehrt. Neides ist möglich und kann bei
statistisch voraussichtlichguten Sterblichteitsverhältnisscn dnrch nicht vorausgeseheneUmstände die
Zahl der Stcrbefälle nnverhältnißmäßig grüßer sein, als umgekehrt. Es ist deshalb nicht
angängig, jetzt zu sagen, daß diese oder jene Höhe des Reservefonds hinreichend sei, sondern es
muß die Entwickelung der Anstalt abgewartet werden. Wenn nach dem heutigen Stand der
statistischen Wissenschaftund den bisher gemachtenErfahrnngen die Wahrscheinlichkeitsberechnung
9"/„ als Bedürfniß für den Beharrungsznstand fordert und deshalb mit vollem Recht bei der
Errichtung der Anstalt zu Grunde gelegt werden muß, fo wäre es doch ein Fehlgriff, diesen
Prozentsatz absolut auch für die Zukunft festzulegen. Es würde die für die Interessenten so sehr
wichtige Frage der Herabsetzungder Jahresbeiträge unnöthig zu einer schwierigen machen, wenn
heute eine feste Zahl angenommen würde. Es empfiehlt sich deshalb den Beschlüssendes
Provinziallandtags vorzubehalten, den Zeitpunkt zu bestimmen, wann eine Ermäßigung der Bei¬
träge eintreten kann und wann dieselben wieder die frühere Höhe haben müssen. Eine solche
Bestimmung würde den Interessen aller Theile entsprechen.

Es ist nothwendig, Vorsorge zu treffen, in welcherWeise Fehlbeträge einzelner Jahre
gedeckt werden. Die gemachtenVorschlägedürften als zweckmäßigauerkauut werden. Daß die
Beiträge der Beamten nicht erhöht werden, entsprichtder Billigkeit.

Zu §,21. Der Fall kaun eintreten, daß ein Eommunalverband nicht bei der Gründung,
sondern später der Anstalt beitretcn will. Tritt diese Absicht nach Ablauf eines Jahres hervor,
fo foll ihm deren Verwirklichung auch nicht unmöglich gemacht weiden. Die Gerechtigkeitfordert aber,
daß der Verband feine Vorsicht, die Entwicklungder Anstalt abzuwarten, durch Nachzahlung der
ersparten Beiträge an die Anstalt bezahle. Es erscheintangemessen,hierbei die Gehälter zur Zeit
des Beitritts zu Grunde zu legen, um weitläufige Berechnungen zu verhüten. Die von dem
Verband ersparten Zinsen rechtfertigen in einzelnen Fällen das vielleicht zu hohe Einkaufsgeld.

Zu §. 22 bis 24 ist uichts zu bemerken.
Zu Z. 25. Es empfiehlt sich, einen Minimalsatz für die Betheiligung festzufetzen,UM

formell dem Provinzialausfchuh zum Beschlusse, betreffend die Eröffnung der Anstalt, die statnten-
müßige Veranlassung zu geben.

Zu §, 26. Eine wichtige Frage ist auch diejenige, in welcher Weise die Schließuug der
Anstalt nnter Umständen zulässig ist und durchgeführt wird. Durch Beschluß der Gesammtheit
der betheiligten Verbände kann dies nicht geschehen, weil dieselben nach dein eigenthümliche"
Eharakter der Anstalt in der Verwaltung nicht vertreten sind. Eine vollständige sofortige Auf¬
lösung ist auch nicht thunlich, weil die Beamten erworbene Rechte haben, welche nicht einfach
beseitigt werden können. Es empfiehlt sich deshalb eine allmählicheAuflösung in der Art, daß
von einem bestimmtenZeitpunkt ab neue Beamte nicht mehr angemeldet werden können. Hier¬
durch wird der Kreis der Berechtigten allmählich kleiner und können deren Ansprüche durch Auf¬
zehrung des Reservefonds befriedigt werden. Ein anderer Modus ist ohne Schädigung berechtigter
Interessen nicht aufzufinden.

Zu ß. 27. Es kann auch der Fall eintreten, daß ein Eommunalverband von der
Anstalt zurücktretenwill. Die geregelte Verwaltung erfordert, daß ein solcher Rücktritt erst nach
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Ablauf einer bestimmtenZeit und uach crfolgtcr Kündigung erfolge. Anspruch auf Rückzahlung
der gezahlten Beitrage kann ein solcher Verband nicht haben und muh sich immer mit seinen
Beamten abfinden. Letztere haben an die Anstalt keine Ansprüche, weil nicht sie, sondern der
Communalvcrband Mitglied derselben ist. Es ist aber der Gerechtigkeitentsprechend, von einem
solchenVerband den Nachweis zu fordern, daß und in welcher Weife die Abfindung der
betreffenden Beamten stattgefunden hat. In gleicher Weife kann feitens der Verwaltung der
Anstalt das Bedürfniß empfunden werden, einen Lommunalucrband vou der Betheiligung an der
Anstalt auszuschließen. Dies kann aber nur in der Weife geschehen,daß die Rechte der seither
angemeldeten Beamten geschlitztwerden lind nur die Theilnahme neu angestellter Beamten
verhindert wird. Streitigkeiten in dieser Beziehung hat der Provinziallandtag zu entscheiden.

Anlage XXX.

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

1. Gesuch dos Ausschusses des Verbandes der Rheinisch-Westfälischen Feuer-
wehreu bezüglich
»,. der Bildung einer Unfallkasse für Fcuerwehreu der Nheiuprouiuz,
d. Gewährnug einer jährliche»! Summe vou 1000 bis 200N Mark aus

Prooinzialmitteln behufs Erstrebuug der Vereinigung aller freiwilligen
Feuerwehreu der Rheinprouiuz uud Westfalens sowie Agitatiou für die
weitere Organisation neuer freiwilliger Feuerwehren;

2. Gesuch des Verbandes Rheinischer Feuerwehren nm Ueberweisuug eines
Grundkapitals aus dem Fonds der Unterstichungskasse der Provinzial-Fener-
Societät behufs Grüuduug ciuer Unfall-Unterstütznngskasse des Verbaudes.

Der Ausschuß des Verbandes Rheinisch-WestfälischerFeuerwehren hat sich mit einem
^?"chc an den Herrn Vorsitzenden des Pruvinziallandtagcs'. Seine Durchlaucht den Fürsten
3 W'°o, gewandt uud in demselben die oben zn l.-r uud 1b bezeichneten Anträge gestellt,
^achdem dkses Gesuch am 29. Oktober 1890 bei der Centrnlstclle der Provinzialverwaltung
""gegangen war, reichte am 4. Rovember 1890 der Verband Rheinischer Feuerwehren den oben
ö" ^ bezeichneten Antrag ein.
., Da diese von verschiedenen Stellen ausgehenden Gesuche zu 1a, und 2 denselben Gegen¬
stand betreffen, nämlich Vergabe von Mitteln zur Gründung einer Unfall-Unterstütznngskasfe
l«r die bei Ausübung ihres Berufes und bei den Ucbnngen verunglückte,, Feuerwehrleute und
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deren Hinterbliebenen, so erscheint umfomehr eine gründliche Prüfung der Verhältnisse nnd
Bestrebungen beider Antragsteller geboten. Zur Vornahme der hiernach nothwendigen Er¬
mittelungen reicht indessen die bis znm Zusammentritt des Pruvinziallcmdtages noch zur Ver¬
fügung stehende Zeit nicht aus, weshalb es gebotenerscheint,den Pruvinzialausfchuß mit genauer
Prüfung der Sachlage uud Berichterstattung au deu nächsten Pruvinziallandtag zu beauftrageu.

Hinsichtlich des zu 1d ubeu erwähnten Gesuches des Ausschussesdes Verbandes der
Nheiuifch-WcstfälischeuFeuerwehren erscheint es dagegen schon jetzt möglich, eine Entscheidung
zu treffen, die aber nach Lage der Sache uur eiue ablehnende sein kann, da über die zweck¬
mäßige Verwendung der beantragten Mittel keine Mittheilungen gemacht sind und es unthuulich
erscheint,ohne Garantie in dieser Beziehung Provinzialmittcl zur Verfügung zn stellen.

' Der Provinzialausschuß beehrt sich daher, den Vorschlag zu unterbreiten:
„Hoher Provinziallandtag wolle
1. den Pruviuzialausschuß beauftragen, die Gesuche zu 1«. uud 2 und die ein¬

schlägigen Verhältnisse eiuer eingehendenPrüfung zu unterziehen und über das
Refultat dem uächstcn Provinziallandtage Bericht zu erstatten;

2. das Gefuch zu 1K ablchueu."

Düffeldorf, den 5. November 1890.

Der Provinzialausschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdirektor.

Bericht
Anlage XXXI.

des Provinzialausfchusses,
betreffend

die Errichtung eines Kaiser-Wilhelm-Denknmls in der Rheinprouinz.

Dem 35. RheinischenProviuziallaudtage sind in der Sitzung vom 13. Dezember 1888
von Seiten des Pruvinzialausschusses folgende Anträge, betreffend die Errichtung eines Kaiser-
Wilhelm-Denkmals in der Nheinprovinz, zur Beschlußfassungunterbreitet wurden:

Hoher Landtag wolle:
1. Die Errichtung eines Denkmals für weiland Se. Majestät Kaiser Wilhelm l

beschließen.
2. Zu deu desfallfigen Kosten einen Beitrag von 500 000 M. bewilligen, welcher nicht

aus der Provinzialumlage uud der Dotatiunsrente, fonderu aus den eigenen ElN-
nahmen der Provinz, und zwar aus dem zur Verfügung des Provinziallandtage^
stehendenZinsgewinn der Lcmdesbauk,bezw. dem Dispositionsfunds des Pruviuzial-
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landtages (Tit. III der Ausgabe des Haupt-Etats) mit jährlich 60 000 M. für
die nächsten 8 Jahre entnommen nnd bei der Landesbank der Nheinprovinz zins¬
tragend angelegt werden soll. ^ ,.,

3. Den Provinzialansfchuß beauftragen, die beiden Projekte, bezüglich der Errichtung
ans eiucr Höhe bezw. auf ciuer Insel des Rheines, oder in einer Stadt, befonders
hinsichtlich der Kosten durch Ausschreibung einer Concurrenz klarzustellen nnd dem
nächsten Prouinziallandtagc über deu Ort uud die Art der Ausführuug des Denkmals
bestimmte Vorschlägezn machen. ^ „ ^- ^ . - s

Nach eingehenderVerhandln,,«, wurden die beiden Anträge aä 1 nnd 2 des Provmzml-
«usschnsseseinstinnnig, dahingegen anstatt des Antrages »ä 3 der Abändernngsantrag des
Abgeordneten Frowein folgendermaßen lautend: ^ . « ^...^ ^..f

„Den Provinzialansschuß beanftragen, die Projekte, bezüglich ^ «tnng anf
einer Höhe, oder anf einer Insel, besonders hinsichtlich ^ Kosten dnrch Aus¬
schreibung einer Conenrrenz klarzustellen und über das Ergebniß dem nächsten
Provinziallandtage zn berichten"

mit 69 gegen 46 Stimmen angenommen. „.-><« , - - ^„?
Die Abweichung des Abändernngsantrages nnter dem Antrages des Pwvmzwlan.-

schusses, welche wesentlichin der Weglassnng der Worte: „oder in einer Stadt besteht, wu d
dun dem Abgeordneten Frowein durch die Vemerkuug begründet, daß bezngllch der Kosten sM
die Errichtuug eines Denkmals in einer Stadt hinreichendeAnhaltspunkte gegeben seien, nnd es
d°her nicht erforderlich nnd nicht zweckmäßig erscheiue,auch hier eiue Ausschreibungvorzunehmen.
Dabei erklärte jedoch der genannte Abgeordnete, daß sein Antrag nicht den Smn habe, die
Städte grundsätzlichansznschlicßen. ^ ^ . , . .^„5

In Ausfschruug der vorstehendenLandtagsbeschlüssehat nnn der Pr°mnMlan ch ß
d^ in der Anla e ^ beigefügte Preisansfchreiben an deutsche Künstler n,ch «?en ^
nachdem sich die darin nnter 4 genannten, von dem Provinzmlausschussegewählten Sachve^
ständigen zur Uebernahme des Preisrichteramtes bereit erklärt hatten

Die Vetheilianna an dein Wettbewerbewar eine ziemlich rege, mdem bis zi m 1 ÄprU er.,
a^ dem str 3^"^mg er Entwürfe festgesetzten Endtermine 25 Entwürfe Zugegangen

waren, vo,! welken 27dnrch'3eich.mngm nud 5 dnch Modelle ^^,^ "l e^e '
Ein fpezielles Verzeichnis; der Entwürfe nnter Angabe des K """ "e^ ^ m 0

Erstellung, des Aufstelluugsortes für das Denkmal uud der verauschlagten Kosten ist m der

^^ ^ur^rWilung der eingereichten Entwürfe wmdm Ue Preisr^ aus den 3 Mai «
zufammenbernfennnd gaben dieselben, nach vorheriger VeNchtigungverfch er von dm Preis
Berbern für das Denünal vorgeschlagenenNnfstellnngsorte folgendes Urtheil ab.

>»dch°, ^> I"2 ,3'd. n,d««»° G.M.UN» !«r ..,.., P>.« m,°. !M»°» «°m.n«»'

>°'«'» N»'I «,,ch«,„,,,, n„,kn,chn, »»>!!<«,„>«, b,° »<>« »»«! h,n mch! „>„z »a»"»« ''
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abgesehen davon, daß der gewählte Platz sich nach der von dem Preisgerichte ausgesprochenen
Ansicht, daß ein Infcldenkmal nur auf der Nordspitzeder Insel Nonnenwcrth zu errichten sei.
nicht eignet. Der Arbeit mit dem Motto „Unserm Kaiser" wurde der dritte Preis zugesprochen
als dem einzigen EntWurfe eines Denkmals für eine mäßige Bergeshühe (Hardtbcrg). Die
Anordnung, architektonische Gliederung, sowie der bildnerische Schmuckentsprechenzu wenig der
Anforderung, welche an die vorliegende Aufgabe gestellt werden muß.

Bei der Eröffnung der Umschlägeergabeu sich als Verfasser des Entwurfes mit dem
Motto „Felswand" die Herren ArchitektenJacobs & Wchling in Düsseldorf; des Entwurfes
mit dem Motto „Halt faß am Nich" Herr Architekt Bruno Schwitz, Berlin, und des Ent¬
wurfes mit dem Kennwort „Unferm Kaiser" der Herr Bildhauer Albermann, Köln, und
wurden diesen Herren die entsprechendenPreise zuerkannt.

Außerdem schlägt das Preisgericht zum Ankauf vor:
1. Den Entwurf mit dem Motto: „Dem unvergeßlichen Kaiser", weil in demselben

die Platzfrage für ein Infcldenkmal „NordspitzeNonnenwerth" treffend gelöst ist.
Dagegen ist die künstlerischeGestaltung für diese Stelle ungeeignet;

2. den Entwurf mit dem Motto: „Grafenwerth". In diesem Plane ist der Gedanke
eines Festplatzes vor dem Denkmale zu ciuer vornehmen Gestaltung gebracht. Es
dürfte derfclbe werthvullc Anhaltspunkte bei einer fpäteren Bearbeitung bieteu,
umfomehr als die Anordnung eines Fcstplatzes die unbedingte Forderung für jedes
zur Ausführuug bestimmte Projekt fein muß;

3. den Entwurf mit dem Motto: „Siegfried" der hohen künstlerifchcnNcize seiner
Hauptgruppe wcgeu; jedoch kann der plastisch zum Allsdruckegebrachte Gebaute für
dieses Denkmal nicht verwendet werden. Er dürfte wohl mit Ausschluß der
Kaiserfigur bei einem fpätcrn Entwnrfe in Verbiudung mit einer Wasserfläche
Verwendung finden.

Düsseldorf, den 5. Mai 1890.

gez. H. Ende. gez. Lieber. gez. P. Iaußen.
gez. Alb. Baur. gez. Pflaume.

Außerdem habeu die Preisrichter nachträglich noch die als Anlage 0 beigefügte Denk¬
schrift, in welcher der Urtheilsfpruch noch eingehender begründet wird, eingereicht.

Nachdem der Provinzialausfchuß von der Entscheidung und Vegrüudung des Preis'
gerichtes Kenntniß genommen hatte, wurde beschlossen,die in dem Preisausschreiben für die 3
besten Entwürfe ausgefetztenPreise an die betreffendenVerfasser zu zahlcu und Letztere, so'^
auch die Verfasser der zum Ankaufe empfohlenen 3 Entwürfe durch den Laudcsdirektor ersuch"
zu lassen, die in ihren eingesandten Anschlägen aufgeführten Kosten näher zu begründen, bezw-
im Einzelnen anzugeben, um eiue einheitliche Prüfung derselben bei der Ecntralstelle vornehme«
zu können.

Obgleich die betreffenden Verfasser dieser Aufforderuug nur zum Theil und, mit Aus'
nähme des Verfassers des Entwurfes: „Grafenwerth", nicht in ausreichenderWeife uachgekoMM"'
find, fo hat dennoch eine Prüfung der nachstehend bezeichneten4 Entwürfe stattgefunden.
Hiernach ergaben sich folgende Resultate:
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1. Preisgekrönter Entwurf mit dem Motto: „Felswand".

Die Herstellungskostendes Denkmals sind veranschlagt l "Anglich ^ W6 46? M.
^ " « l. nachträglich zu 1 345 046 „

Bei der Revision ergab sich eine Summe von 1 700 000 „
In dem Entwürfe ist ein Festplatz nicht vorgesehen; im Falle ein solcher Platz in

genügender Größe angelegt werden soll, würden sich die Gesammtkostenauf 2 100 000 M. erhöhen.
2. Preisgekrönter Entwurf mit dem Motto: „Halt faß am Nich".

Die Herstellungskostendes Denkmals sind veranschlagt zu 800 000 M.
Bei der Nevisiou ergab sich eine Summe von l 820 000 „

3. Preisgekrönter Entwurf mit dem Motto: „Unserm Kaiser".

Die Herstellnngslosten des Denkmals sind veranschlagt l U'Wunglich zn 503 000 M." ' , ^ .> ^ nachträglich zu 900000 „
«,,.„.,., ^ <..<>.' ^ vou s 720000 „
Vei der Revision ergaben sich die Summcu f, ^. ^ . «««s>s>s»

Hier ist zu bcmerkeu, daß in obigen Summen die Kosten für Grunderwerb, Wege-
anlagen «. nicht einbegriffen find, und daß die Gcfammtkostcn sich außerdem noch bedeutend
flohen werden, wenn das Denkmal in einer Größe ausgeführt wird, welche der Höhe des
Aufstellungsortesentspricht.

Den Mangel der zn geringen Abmessungenhat der Verfasser auch selbst empfunden,
k"n in einer nachträglich eingesandten Zeichnnng ist das Denkmal in größeren Abmessungen

dargestellt.

4. Zum Ankaufe empfohlener Entwurf mit dem Motto: „Grafcnwerth".
^>!« c- ^ « . ., <. <!> 5 ,-> l" ^ 7^ 4 s nrfprünglich zu 2350000 M.
Die Herstellungskostendes Denkmals sind veranschlagt j,,^agM Z„ 2 839 700 „

Vei der Revision ergab sich, daß dieselben als angemessenzu erachten find. Die letzt¬
genannte Summe ermäßigt sich indeß auf l 55? 000 M. im Falle, daß das in zn großen
"^Messungenentworfene Denkmal in einem um '/^ verkleinerten Maßstabe ausgeführt wird.

Aus den vorstehendenAusführungen erhellt, daß aus dem stattgehabten Wettbewerbe
"n Entwurf zu eiuem würdigen Denkmal, welches mit der in Ausficht genommenen Summe

^gestelltwcrdcu köunte, nicht hervorgegangen ist.
Düsseldorf, den 4. November 1890.

Der Provwzialausschuß:
Freiherr von Sulemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdireltor.

Anlage ^.
Meisausschreiben

für ein in der Ilheinprouinz zu errichtendes Kaiser Wilhelm Denkmal.

bew ^" Provinziallandtag der Nheinprovinz hat in seiner Sitzung vom 13. Dezember v. I.
hier? ' "" Denkmal für weiland Seine Majestät den Kaiser Wilhelm I. zu errichten und
Denk ^"""" M' aus Proviuzinlmitteln bewilligt. Außerdem sind Sammlungen für das

"al in der Provinz in Ausficht genommen. 25
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Die Beschlußfassung über die Art der Ausführung dieses Denkmales suwie den Ort
der Errichtung desselben ist hierbei vorbehalten und im Hinblickedarauf, daß für die Errichtung
des Deukmalcs in einer Stadt hinreichende Anhaltspunkte gegeben waren, zunächst der Provinzial-
ausschuß beauftragt worden, die Projekte bezüglich der Errichtung dicfes Denkmales auf einer
Höhe, oder einer Insel, besonders hinsichtlichder Kosten durch Ausschreibungeiner Concurrenz
klar zu stellen uud über das Ergebniß dem nächstenProvinziallandtage zu berichten.

In Ausführung dieser Beschlüsse des Provinziallandtages eröffnet der Provinzial-
ausschuß eiucn allgemeinen Wettbewerb, dcffcn Bedingungen nachstehend angegeben sind, nnd
ersucht deutsche Künstler und Architekten,sich an demselbenzu betheiligen.

1. Das Prcisllusschreibcn bezweckt zunächstnur diese beiden Projekte der Errichtung des
Denkmals auf einer Höhe am Nheine, oder auf eiuer Nhcininsel durch Entwürfe
klarzustellen, um dadurch die weitere Veschlnßfassnngdes Provinziallandtages über
die Ausführung des Deukmals vorzubereiten.

Nähere Vorschriften über die Art der Beschaffenheitdes Denkmals suwie über
die zu demselbenzu verwendendenMaterialien können nicht gegeben werden, sondern
es wird dieses Alles dem Ermessen der Wettbewerber überlassen.

2. Das Denkmal soll durch Modelle oder Zeichnungen, bestehend in Grundriß, An¬
sichten und Durchschuittenim Maßstabe 1 - 100 dargestellt werden. Außerdem ist
dem Entwürfe ciue perspektivischeAusicht uud eiue Berechnung der Baukosten
beizufügen.

3. Die mit einem Motto zu versehenden Entwürfe sind nebst einen: verfchloffen.cn
Briefe, welcher auf der Außenseite das betreffende Motto, im Innern die Adresse
des Verfassers enthält, bis zum 1. April 1890 an den unterzeichnetenLandesdirektor
portofrei einzusenden.

4. Zur Beurtheilung der eingereichtenEntwürfe haben sich die nachstehendbezeichneten
Herren, nämlich:

1) Professor Vaur in Düsseldorf,
2) Künigl. Vanrath Ende in Berlin,
3) Professor Ianßen in Düsseldorf,
4) Königl. Ncgierungs- und Vanrath Lieber in Düsseldorf,
5) Künigl. Baurath Pflaume in Köln

bereit erklärt, das Prcisrichteramt zu übernehmen.
5- Nicht rechtzeitig eingelieferte Entwürfe werden durch die Preisrichter vou der Preis¬

bewerbung ausgeschlossen.
6. Für die drei besten Entwürfe, welche in das Eigenthum der Provinz übergehen, sind

drei Preise in der Höhe von 6000 M., 4000 M. und 2000 M. ausgesetzt.
Außerdem soll der Provinzialausschuß berechtigt sein, anch andere nicht preisgekrönte
Entwürfe zum Preise von 2000 M. anzukaufen.

?. Nach erfolgter Preisvcrtheilung sollen die eingesandten Entwürfe in einem Saale
des Ständchauscs während 14 Tagen öffentlich ausgestellt werden.

Düsseldorf, den 20. Juli 1889.

Der Provinzialausschuß der Nheinvroviuz:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdirektor.
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Anlage L.
Hlachweisung

der in Mge des Preisausschreibens für die Errichtung eine« Kaiser-Wilhetm-DenKnmls
i» der Phriuprmnuz eingegangenen Entwürfe.

»>
<»

Kennwort

der

eingesandtenEntwürfe.

6
7
8
9

10
N
12
13
14

16
1?

18
19
20
21
22
23
24

^°" allein die Ehr
^ der Insel im Rhein
^"ser und Feldherr
"''"!tschlMdzStrom nicht Deutsch-
^ lands Grenze
"" ewige Zeiten
U"sn Rhein
^ 8t.

^°"ne wollen, wolle können
^»zollern
^°Wenwerth
^«n Kaiser und seinen Helden

Inlands Dank

" will des Stromes Hüter sein:

' n°mg zur Abwehr :c.

c."" unuergehlicheuKaiser
^deutschen Rhein

"'!> d« Nomantik
^egfried

^f^amRich
"^fenwerth
^''"n Kaiser
Felswand

Darstellung

durch

Kostenanschlag für
die Errichtung

auf einer
Rhein¬
insel.
Mnrt

Zeichnungen
do.

Modell

Zeichnungen
do.

Modell
do.

Zeichnungen
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.

do.
do.

do.
do.
do.

Modell
Zeichnungen

do.
Modell

Zeichnungen

525 000
1150 000

750 000

427 000
839 000

550 000
538 000

1150 000
700 000

1150 000
1 300 000

auf einer
Höhe am
Rhein.
Mark

Augabc
der

von den Einsendern für das
Denkmal uorgefchlagenen Standpunkte.

500 000

,00 000

,00 000

1500 000
820 000
900 000

1500 000
800 000

2 350 000

527 500
900 000

503 000
,986 467

Standpunkt nicht angegeben.
Auswahl der Insel überlassen.
Südspitze der Insel Nonnenwerth.

do.
Auswahl der Berghohe überlassen.
Südspitze der Insel Nonnenwerth.

do.
do.

Berghohe nicht angegeben.
Südspitze der Insel Nonneuwerth.

do.
do.
do.
do.

Auf einer über den Rhein zu er¬
bauenden Brücke.

Erpeler Lei).
Terrassevor dein Schlosse zu Coblenz

an der Nheinseite.
Nordspitzc der Insel Nonnenwerth.
Südspitze der Insel Nonnenwerth.

do.
do.

Insel Grafenwerth.
do.

Hardtberg bei Königswinter.
Berg Drachenfels.

W"
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Anl age N.
Denkschrift

der bei der Entscheidung des Wettbewerbes um das KmserWilhelmDeullinal für die
Uhewurlwmz thiitig gewesenenPreisrichter.

Infolge des Prcisausschreibens des Pruvinziallandtages der Nhcinpruvinz zur Erlangung
von Entwürfen für das Denkmal Kaifer Wilhelm l. in der Rheinprovinz waren im Ganzen
25 Entwürfe, grühtentheils in Zeichnungen, eingegangen, welche den unterzeichneten Preisrichter!:
am 3. Mai cr. zur Entscheidung, beziehentlichzur Zuertennung der ausgesetzte» Preife übcrwiefen
wurden. Aus dem Programm geht hervor, daß es sich bei diesem Wettbewerb ganz befondcrs
um die Lösung der Platzfrage (Höhe oder Iusel) und den damit verbundenen Kosten handelt,
während der Standort in einer Stadt von dieser Concurrcnz ausgeschlossen war.

Nach einer eisten Durchsichtder eingegangenenArbeiten glaubten die Preisrichter vorab,
ehe jede grundsätzliche Frage besprochenwurde, diejenigen Entwürfe ausscheidenzu sollen, welche
die Aufgabe in so unkünstlerischer Weise behandelten, das; sie nicht in Betracht kommen konnten-

Es waren dies 9 Arbeiten, und zwar diejenigen mit dem Kennworte:
1. Gott allein die Ehr. 2. Aus der Iusel im Rhein. 3. Kaiser uud Feldherr-

4. Deutschlauds Strom, nicht Deutschlands Grenze. 5. Für ewige Zeiten. 6. Unser Rhein-
7. T, St. 8. Könne wollen, wolle können. 9. Hohenzullern,

Nach dieser Ausscheidung der uutünstlerischenBearbeitungen kam die Frage zwischen
den Preisrichtern zur eingehendenErörterung, welche der gewählten Standorte für den vor¬
liegenden Zweck als fulchc bezeichnet werden tonnten, die, zunächst, abgesehenvon den in Aussicht
genommenenMitteln, als würdig und wirkungsvoll bezeichnet werden könnten.

Das Preisgericht entschied sich einstimmig dasür, daß die größeren Berghohen als
Standort des Denkmals auszuschließen seien und daß nur diejcuigeu der in den vurligenden
16 Arbeiten gewählten Standorte in Betracht kommen könnten, die entweder im Nhcine selbst
(Inscldenkmal) oder am Ufer auf mäßiger Anhöhe gewählt waren, hiervon jedoch fulche aus-
zuschließen seien, welche Voraussetzungen zur Grundlage hatten, die im Bereiche des ganz un-
wahrscheinlichenliegen (Nrückendenkmal) oder aber bezüglich der künstlerischen Durchbildung
oder der unmöglichenStellung des Denkmals nicht weiter in Betracht gezogen werden konnten-

Nachdem diese Gesichtspunkte festgestelltwaren, wurde eine zweite Sichtung vorgenommen
und wurden weiter ausgeschiedendie Arbeiten mit den Kennworten: 10. Nvnnenwcrth. 11-^""
Kaiser und seinen Helden. 12. Rhein. 13. Rheinlands Dank. 14. I. L. 15. Wer w'U
des Stromes Hüter sein?

Es blieben somit noch 10 Arbeiten übrig, die mit mehr oder weniger Geschickdi
Platzfrage gelöst hatten, und zwar war in 8 dieser Arbeiten der Standort zwischen Rolands"!
und Künigswinter und zwar auf der Insel Nonucnwerth, der Insel Grafenwcrth, an der fu°°
liehen Felswand des Drachenfclsen nnd auf dem Hardtbergc bei Köuigswinter gedacht, m ">"
Arbeit war die Erpeler-Leh gewählt und in einer der Standort vor die Rheinfeite des Eublenze
Schlusses gelegt.

Die Arbeit, welche die Erpeler-Leh als Standort behandelte, trug das Kennwo^
1«. ttonipLr außusw» und obgleich sie eigentlich unter die Höhen-Denkmale fallend, bei °c
zweiten Sichtung hatte ausscheidenmüssen, wnrde sie ihrer Eigenartigkeit halber erst jetzt "'"
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eingehenden Kritik unterworfen. Es kann nicht in Abrede gestelltwerden, daß die Arbeit geschickt
dargestellt und für die Erpcler-Ley, diesen ungefügigen, vielfach durch Steinbrüche zerklüfteten
Vergrwrsprnng vielleicht eine den örtlichenVerhältnissen entsprechende Lösung lst; indeß, wenn
ein Standort erst mit so gewaltigen Unterballten. Terrassen und Strebepfeilern gewonnenwerden
muß. die eher einer großartigen Gebirgsbahn entlehnt zu sein scheinen, als dch sie vorbereüende
Bauwerke zu einem Kaiser-Denkmale sind, denen gegenüber das eigentlicheDen mal un Maß¬
stabe verschwindetuud vom Thale ans gesehen ganz gedeckt wird, so onnte trotz des verdienst¬
lichen Versuches: „eine wilde Felsparthie künstlerischgroßartig zu gestalten . dle Arbeit doch
nicht weiter in Betracht kommen. , , ,.,

Diejenige Arbeit, bei welchergeschicktdie Rückseite des C° lenzer Schlosses bemtzt ch.
Wgt das Motto: 1? Als König znr Abwehr ,c. Es hat diese An fassnng manches fnr sich.
si° ist würdig und fügt der Standort des Denkmals sich anmnthig in »" reizend^
M'. die bis dicht an das Standbild herangezogen sind, was ans ^>e" «« °^n »m staMcher
Treppenanlage seiuell Platz gefuudeuhat. Eine figurenreich, fr'esart.ge Aiislnldnng der Br s u
der Terrasse er öht deu Reiz der Anlage. Die zn beiden Seiten sich heranziehendePerg a st
durch 2 Obelis en abgeschlossen, die als Einrahmnng des Neiterbil es gedacht aber 'ncht glucklich

«^gebildet sind. An und für sich ist diese Arbeit recht künstlerlfch llrchgeuh . " ° " ^
«wählte Ort nicht geeignet erfchien. da besonders die Anordnnng eines sestplatz s uät t ^
ist. eiue Forderuug. über die noch weiter nnten gesprochen werden soll, mußte anch dieser Entwnrf
^us den weiteren Betrachtungen ausscheiden. „„„«wio^n

Sonlit waren die Preisrichter ans die noch in Wahl verblelbenden8 Lofungen angewlefen.
die sich ansnahmslos anf den Rhein und den Fuß des Siebengebirges bezogen.

Es kam nnnme r die Frage znr Erörterung, welcher
östlich der schönere se nnd wenn auch den Preisrichtern un

Wniss, bekannt waren so war doch der Wnnsch gerechtfertigt vor der "^" 'M^ ch dm
°" Ort l.,ld Stelle zn g!hen. n,n unter dem Eindrucke des örtlich "^st^
b"schiede,le>l Pnnkte nüt möglichster Sicherheit das Endresnltat der Berathungen feststellen

^ ^""Es wurden deshalb dieselben abgebrochen und die Fahrt ^^em Si^ge^ nnd
hernach, um auch die Erpeler-Ley in Augenscheinzu nehmen, ans den folgenden ^ag, Sonn
t«^ den 4. Mai. festgefetzt nnd ansgeführt anfgenommenund zunächst
, ^ Am Montag den 5. Mai wurdeu die Verathli'lgen wieder auig ^. Denkmale

2". daß die Südspitze der Insel Nonnenwerth, für
»dacht war, sich aus dem Grnndc llicht elgne. weil das Denkmal dem ^ ^ ^ .,

««>« »ch«i,chi,, «Ild°, ^ ,^ »,,stln!!«°i Hmlich!l.!doi
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vorausgesetzt, daß überhaupt das Denkmal im Rhcine errichtet werden sollte, worüber die
Meinung bei den Preisrichtern getheilt war — einstimmigeAnerkennung uud ist es zu bedauern,
daß für diese Stelle nur diese eine Arbeit vorlag. Da indeß die Platzfragc glücklich gelöst war,
beschloß das Preisgericht, sie zum Ankaufe zu empfehle».

Alle anderen Entwürfe für Nunncnwerth, mit Ausnahme eiucs, welcher weiter unten
besprochen werden wird, mußten nun, theils als die Platzfrage nicht richtig lösend oder als in der
architektonischen Gestaltung der Umgebung zu weitgehend, ausgeschlossen werden. Der letztere
Grund mußte um deswillen als maßgebend erachtet werden, weil durch eine zu wuchtige Archi¬
tektur die Poesie der Insel Nonnenwerth zerstört werden würde; es kommt dazn, daß das auf
der Insel licgcude Kloster, an welches die Sage anknüpft und jetzt unter Bäumen schlummernd
zu ruhen scheint, die schäumende Begeisterung uud ihren Ausdruck iu Gesaug und sonst lauten
Kundgebungcu auf die Dauer nicht hätte ertragen können. Es würde entweder ganz vertrieben
werden, oder es würde sich gegen das Denkmal so abschließen,daß das Eine durch das Andere
wechselseitiggestört werden würde; jedenfalls wäre, selbst wenn das zur Ausführung eines
größeren Bauwerkes beuöthigteGrundstück aus dem Areale des Klosters abgegeben wurden wäre,
die poetische Nuhe der Insel gestört.

So muhten die Arbeiten mit den Kenuworten fallen: 19. Im deutschen Rhein. 20. Gruß
dir Romantik.

Auch in der soeben schon berührten Arbeit, mit dem Motto: 21. Siegfried, war weder
die Platzfrage, noch die umgebende Architektur glücklich gelöst, nur die geniale Behandlung des
in größerem Maßstabe ausgeführten Modelles der Hauptgrnppe erregte bei einigen der Preis¬
richter soviel Interesse, daß trotz der verfehlten architektonischen Ausbildung uud der Wahl des
Ortes von seiner Ausschließung von der weiteren Bewerbung um eine» der Preise vorläufig
Abstand genommen wurde.

In der weiter geführten Diskussion indeß konnte die unglücklicheDarstellung des
Kaisers selbst, der auf ciucm fchwimmendcn,einen Nachen andeutenden Sockel steht, in einer
fast schwankenden, wenigstens das Gleichgewichtsuchenden Haltung der Kritik nicht lange wider¬
stehen, uud mußte auch diese Arbeit von der weiteren Bewerbung ausgeschlossenwerden. ^6
zeugte indeß die plastische Behandlung der das Kaiser-Fahrzeug durchs Wasser ziehende» Fluß¬
pferde mit der zwischen ihnen befindlichenFigur und den umgebenden Rhein-Nixen eine so
geniale Auffassung, daß man beschloß, dieses Modell um so mehr zum Ankaufe zu empfehlen,
als der plastisch dargestellte Gedanke bei der Ausführung des Denkmals, in Verbindung «iit
einer Wasserflüche, Verwendung finden könnte.

Den Erwägungen bezüglich der Iufel Nouncnwerth fchloffcu sich die bezüglichder Insel
Grafcnwerth au.

Wem: Grafenwerth beim Vorbeifahren mehr oder weniger den Eindruck des Nfers macht,
so ist nicht in Abrede zu stelle», daß sie neben Nonnenwerth in Betracht kommen mußte.

Es sind für diese zwei Arbeiten aufgestellt und zwar die mit dem Motto: 22. Halt faß
am Rich und 23. Grafcnwerth. Die Autoren dieser Arbeiten sind von der richtigen Erwägung
ausgegangen, daß das Denkmal auf der Insel Grafcnwerth, wenn es den Rhein beherrschen
soll, nur auf der Breitfeite der Insel errichtet werden kann.

Die erstere dieser Arbeiten wurde vou dem Preisgerichte feiner wuchtigen, einfachen und
künstlerischen Lösung des Denkmals wegen zur cugsten Wahl gestellt, wenn sie auch nicht gaM
befriedigte, und die Wahl des Platzes mit der vou dem Preisgerichte ausgesprochene»Ansicht'
daß em Inseldenkmal nur an der Nordspitze von Nonnenwerth errichtet werden sollte, mcht
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übereinstimmte. Leider war in diesem Entwürfe, »elcher das Standbild dicht ans Ufer rückt,
der Fcstplatz nicht genügend bedacht, während in der zweiten Arbeit ..Grafenwerth" die Idee
der Schaffung eines Festplatzes vor dem Standbilde wohl von allen Arbeiten am glücklichsten
gelüst war. Indeß die umgebendeArchitektur, die in jedem beliebigen Parke hätte ihren Platz
finden können, war nicht eigenartig genng und der ganzen Umgebung zn fremdartig, als daß
diefer Arbeit ein Preis hätte zuerkannt werden können. Die künstlerische Lösung des Festplatzes
schien indeß dem Preisgericht Uon solcherBedeutung, daß anch diese Arbeit unt Rücksicht
hierauf zum Ankau e empfohlen wurde.

Die Erörterungen über deu Entwurf, welcher den Hardtberg zum Standorte genommen
hatte, mit dem Motto: 24. ..Unferm Kaiser", lassen sich dahin zusanmienfassen. daß ie
Mehrzahl der Preisrichter auch diesen Punkt uicht für den geeignetsten hiel^ da tue
Beeinträchtigung durch die Dracheuburg befürchtet wird uud m dem bezngüchenGes ch^ lde
fchon z,i die e Vergspitzenmit Architektnr besetzt seien. Die an sich geeignete Hf ^ Hard -
berges seine das Nheinthal beherrschende Lage uud der prächtige Nnnd lick von so" " P " "
lasseu i u foust U'iter de,i mäßigemHöhen als eine der gee gnetsten er-schemen Die r das
Plateau des Hardtberges geplaute Arbeit ist iu der Behandlnng d°r Gestaltn, g es F M°H.
s°wie der Architektnr nicht glücklich, sie ist indeß eine gnte. wenn auch etwas trockeue Arbeit
die bezüglichder Platzfrage ebenfalls in die engste Concurrenz gezogenwurde

Es blieb nun noch die eine Arbeit mit dem Motto: 25. Felswand « " ,

Wenn schon die küustlerische Behandlung derselben am erste» Tage das^n "esse d
Preisgerichts wach rief, fo war es uicht miuder der Gedauke. das Denkmal an der nach Suden
^ gelegenenFelswand des Drachenfelfen aufzustellen. «l^i-asckte dock,

Wenn dieser Gedanke, hier ein Denkmal zu errichte., nicht " "/. s° ^
die Eigeuartigkeit nnd Großartigkeit der Gestaltnng
^, war die einstimmige Ansicht des Preisgerichts ^ m d"se^
künstlerischen Gestaltnng die Platzfrage am glücklichsten gelost fe, und führte die Besichtigung

an .rtVud Ste^le^Preis^ dazi, ^steu ^ z^ ^^Von weit her sieht der Reifende, fobald " dei ume. me o ^ ^

«chten Rheinnfers hinter sich hat, die h^an^ end^ewv^ ^^ 2^ breitete
Nuine des Dracheufelse.i gekrönt wild. Sie bildet eine vou der ^""

^stäche für das 'geplante Denkmal, das eigmartig^^Mi ge ach w^ ^all w reichen
^°tm und Knnst zusammenwirkenzu emem "aä) 'geu De m le umg ^,^.^w
^efte. die sich uni deu Drachenfels webt und von grauer Vorzeit
^«ng sein wird, wenn er in seinem Geist des Rheines
^ vorüberziehenläßt bis auf unsere Tage, wo Kaiser ^ilneim^,

'"d Einiger Dentschlands sich deu ^k Alld^
So einstimmigdas Preisgericht d« « ^ ^ ,icht ,«f bezeichnen.

°s doch auch einstimmig die künstlerisches „
Die Auhäufuug vou füuf verschledmouMup^ e^ ^ ^ ^^^

r zu flacheu Nifche uud die fie °wmhm°2 M^ eines großen Festplatzes
ww erinnert, sind die Schwächend« ^ ^ d ^ ^^ ^^ ^^^^^
3m?^" "'^ "' ^"""?i .M de7^^^^^^^^^ foviel Eigenartiges,daß
'Ha die Arbeit soviel Gutes uud d°züM) d ^^e ^ ^ ^^ ^^^^ ^ ^^.^

^ ni?^^^^^^ "chland ein zweiter gleich
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schöner,von der Natur so vorbereiteter und durch die Kunst so herrlich zu gestaltender Puukt
gefunden weiden könne, wo der Wanderer, vom Wege im schönsten Thalc Deutschlands
abbiegend, die mächtige Treppe zum Festplatze hinaufsteigen kann, um dort in der Pracht
landschaftlicherUmgebung seinem Gefühle des Dankes Ausdruck geben zu können.

Mag die Idee des „Strombeherrschcns" auf einer Iuscl mehr zum Ausdruck kommen,
die Gestaltung des Ganzen in Verbindung mit einer Wasserflächevon Vielen, noch eigenartiger
gedachtweiden können, soviel steht fest, daß das Denkmal auf der Insel abgeschlossenerund
schwerer erreichbar ist, als am Ufer, daß es Zeiten giebt, wo der Aufenthalt auf dein Nhcine
ein recht unangenehmer und der Rhein selbst ein recht böser Geselle ist, und das sollte uud
müßte den Ausschlag geben bei der endgültigen Bestimmung des Platzes. Jedenfalls hat sich
das Preisgericht durch diese Erwägungen dazu bestimmen lassen: dem Entwürfe „Felswand"
den ersten Preis, der Arbeit „Halt faß am Rich" den zweiten Preis zuzuerkennen, wobei die
Möglichkeit zum Ausdruck kam, daß diefer Eutwurf auch für die Nordfpitze vou Nouncnwcrth
sich eignen würde. Schließlich hielten sich die Preisrichter für verpflichtet, auch noch die Kosten¬
frage in den Vereich ihrer Erörterungen zu ziehen.

Es war im Programm die Summe von 500 000 Mark von der Prouinzialvcrwaltung
in Ausficht genommen, hierzu follte dann noch der Ertrag von Sammlungen in der Provinz
treten. Man konnte diesen Betrag nun fchr verfchicden in Anfchlag bringen, fo daß die Kosten¬
frage bei der Entscheidungdes Preisgerichts ganz außer Betracht bleibcu mußte. Soviel steht
aber fest, daß mit einigen Ausnahmen die erforderlichen Mittel bei allen Entwürfen sich über
1 Million Mark erheben nnd bei einzelnen, deren ausgedehnte architektonische Umgebung
besonders reiche Mittel erheischen, noch weit über diese Ziffer hinausgehen werden.

Wenn die Ausführung des Denkmals in einer fo fchünen, aber auch fo großartigen
Natur wirklich erfolgcu soll, so würde ein Kostenaufwand von 1'/^ bis 2 Millionen Mark
erforderlich sein, da es neben der großartigen, plastischenGestaltung als ein Hauptersurderuiß
betrachtet werden muß, das; ein Festplatz, wo auch immer das Denkmal zu stehen kommt,
geschaffen werden muß. — Ware die Infcl Grafenwcrth hochfluthfrei, so würde wohl auf derselben
diese Bedingung sich am billigsten erfüllen laffen, doch die Aufschüttung, die mit Futtermauern
umgeben sein müßte, würde dieselben Kosten erfordern, wie wenn der Festplatz vor der Felswand
am Drachenfcls gewählt werden sollte. Kostspieligerwürde die Gewinnung der nöthigen Fläche
an der Nurdspitzevon Nonnenwerth sein; dieser Standpunkt würde zudem ohne Brücke vom
linken Ufer her gar nicht zulässig sein. Es würden deshalb die Kosten für ein wirkungsvolles
Denkmal an dicfem Orte auf mindestens 3'/, Million zu veranschlagen sein. Die Kosten für
das Denkmal an der Felswand und auf Grafenwerth würden sich auf etwa 3 Milliou und
für das Deukmal auf dem Hardtberge auf 1'/- Million Mark belaufeu, wobei vorausgesetzt
wird, daß der Grund und Boden von den Ortschaften Königswinter, Nulandseckund Nhöndorf
kostenfreigestellt würde, woran nicht zu zweifeln fein dürfte.

Das Ergebniß der Schlußabstimmung haben die Unterzeichneten bereits im Protokolle
vom 3. Mai niedergelegt und glaubten deshalb hier nicht noch einmal auf die eigentliche Preis-
zuertennung zurückkommen zu sollen.

Düsseldorf, Berlin, Köln, im Mai 1890.

gez. H. Ende. gez. Pflanme, gez. P. Ianßcn.
gez. Lieber. gez. Alb. Vaur.
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Nachtrag
zu dem Berichte des Provinzialausschusses

betreffend

die Errichtung eines Kaiser-Mlhelm-Denkmals in der Rheinprovinz.

55
DerProvinzialausschuh beehrt sich im Anschlüsse an den Bericht vom 4. ^vember d^ I. <^
der Drucksachendie Anlagen zur Kenntniß des hohen PromnMandtages zu brmgen.
Düsseldorf, den 29. November 1890,

Der PvovwzialausschuKder Nheinprovinz:
Freiherr von Solemacher, K^!"'

Vorsitzender. Landeswektor.

Anlage a. Königsberg, den 22. November 1890.

Hochwohlgeborener Herr!

Lochzuverehrender Herr Kammerherr und Schlohhauvtmann!

Euer Excellenz als Vorsitzendendes Provmzialausschusses, erlaube ich nur mit Geneh¬
migung Se^ner^e M des Kaisers und Königs von der Ansicht
Kaiserin Augusta w gen des Aufstellungsortes des ^kmals der NwnP °^
Wilhelm I. Kenntniß zu geben, daran die ganz ergebenste NNte 7«7,eMa ri n
M Kenntniß des am 29. d. M. zusanunentretendenProvlnzmlausschusses ochgenngt drmgen

b., dem zmn 30. d. M. einberufenenProvwMwdtag^br^ zu 7^esenheit Ihrer
Es war Anfang November vongen Jahres als rch w°y«no ° «,,„„^ „Affiner

Majestät der Hochseli en Kaiserin Augusta iu Coblenz, n ««m« Stelln °I'me^
'«" Platz, von Allerhöchstderselbenzum Vortrage befoh en wurde ^ ^" ^ "'^
di° bevorstehende Stadterweiterung von Coblenz. Am Schlun der Auwnz sagte Allerhöchstesetve

"' '"^r^unkt möchte Ich witM. b.°r.i^ ^^^3'^

Betreff des Aufstellungsortes sel^r ^einander; ^^Hw^ Nhem^^
die Städte Cöln, ^n NiemandenSchert und «erde Mich
Ansicht in dieser Beziehung habe ^ °« ^°' ch Mich Ihnen gegenüber
auch in die Denkmalsfrage mcht °"U'^^.^^^der Insel der an, wenigsten

dahin aussprechen,daß nach Memer ^W ede H h^ er I ^^^ ^^
geeignetePunkt für das wo zu jeder Jahres-

^as^ 7^ !2 22n^ selben an Ihn erinnert wird. Unter
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den in Vorschlag gebrachtenStädten ist wieder Loblenz diejenige, wo nach Meiner
Ansicht das Denkmal stehen muh, hier hat der Kaiser viele Jahre gelebt, hier hat
Er in stiller Arbeit die Reorganisation des Heeres vorbereitet und dadurch gleichsam
in Eoblenz den Grundstein gelegt zum Aufbau des DeutschenReiches."

Im weiteren Verlauf der Audienz ging Ihre Majestät noch auf die bisher in Vorschlag
gebrachtenAufstcllungspunktenäher ein und bemerktenochmals:

„Kommt das Denkmal auf einen Höhepunktam Rhein zu stehen, so wird es den
grüßten Theil des Jahres verlassendastehen, nur wenigen Bewohnern der Provinz
wird es möglichsein in der guten Jahreszeit zur Höhe hinanf zu wandern, um das
Denkmal anzusehen; auf einer Insel stehend, wird man es monatelang nicht erreichen
können, von den Wogen beim Hochwasser oder Eisgang umspült, wird es einsam und
verlassen dastehen. Dies sind keine Punkte für eiu Kaiser-Denkmal und kann Ich Mir
nicht denken,daß die Provinz folche Aufstellungsorte ernstlich ins Auge gefaßt hat.
In Eoblenz, am Zusammenfluß des Rheins und der Mosel —am „DeutschenEck" —
müßte es stehen, doch dies geht leider nicht, da sonst das alte deutsche Nitterhaus
beseitigt werden müßte; es giebt aber in Coblenz noch viele andere schöne Aufstellungs¬
punkte, z. N. vorm Schloß oder, wenn es vom Rhein aus gesehen werden muß,
ließen sich auch dort gewiß geeignetePnnkte finden."

Allerhüchstdieselbc beauftragte mich eine Skizze anzufertigen, die sich auf einen solchen
Punkt bezog, und als ich am nächsten Tage dieselbe überreichte,sagte zum Schluß der Audienz
Ihre Hochselige Majestät:

„Vielleichtfinden Sie, wenn der Denkmalsfragewieder näher getreten wird, Gelegenheit
Meine Ansicht zur Kenntniß zu bringen".

In Abschriftfüge ich die mir durch den vortragenden General-Adjutanten zugekommene
Genehmigung Seiner Majestät des Kaisers nnd Königs, von den mir gewordenen Mittheilungen
Ihrer Majestät der Hochseligen Kaiserin Augnsta Gebrauch zu machen, ganz ergcbenstbei.

Indem ich mich der Hoffnung hingebe, daß die Wünscheund Ansichten Ihrer Hoch-
seligen Majestät bei der Auswahl des Aufstellungsortes Berücksichtigung finden mögen, habe ich
die Ehre

mit vorzüglicherHochachtungzu fein

Euer Excellenz

ganz gehorsamster

von Tschnoi,
Oberst und Inspekteur der 1. Festungs-Inspektion.

An

den Vorsitzenden des Prouinzialansschusscsder Nheinprovinz,
Königlichen Kcmnnerherrnnnd Schlohhauptmann, Ritter hoher
und höchster Orden

Herrn Freiherrn von Solemacher-Antweilcr
Excellenz

zn Bonn.
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Anlage d.

Abschrift. Berlin, den 15. November 1890.

^Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich unter Bezugnahme auf Ihr an mich gerichtetes
Schreiben vom °8. d. M, das ich seinen. Inhalt nach zum Allerhöchsten Vortrag gebracht habe
ergebenst mitzutheilen, daß Seine Majestät der Kaiser und Köuig Euer Hochwohlgeboren gestattet
haben, uou den angezogenenAenherungen Ihrer Majestät der Höchsten Kayerm Augusta den
in dem Schreiben angegebenenGebrauch zu macheu. ^

gez. von Hcchuto.

Au
den KöniglichenOberst und Inspekteur

der 1. Festungs-Inspektion
Herrn von Tschudi

Hochwohlgeboren
Königsberg in Pr.

--------------- Anlage o^

Bonn,, den 27. November 1890.

An

den KöniglichenOberst und Inspekteur der 1. Festnngs-Inspektwn,
Ritter hoher Orden

Herrn von Tschudi
Hochwohlgeboren

Königsberg i. Pr.

Euer Hochwohlgeborenbeeile ich mich den rMgen Empfang des geehrten ^
"°m 22. er., betreffenddie Ansichten Ihrer Hochseligen Majestät, der KcnsermAngusta, über den

°usschuh d1?N 'wr^ V^Ter »rist nebst Aulage, betreffeud die Merhöchste ^nächUmmg
M Publikatiou, Kenutuih zu gebeu und bei denselben zu beantragen, dem zum 30. er. berufenen
Provinziallandtage die gewünschte Mittheilung zu machen. ^.,^,n, s^^tmm m

Ich ergreife diese Gelegeuheit Euer Hochwohlgeboren meme vorzüglichsteHochachtuugzu
versichern, mit der ich die Ehre habe zu sein

Euer Hochwohlgeboren

sehr ergebenster

Freiherr von Solemacher

Kammerherr und Schloßhauptmann von Brichl,
Vorsitzender des Provinzialausfchuffes der Nheinpromnz.

26*
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Anlage XXXII.

Bericht
des Provinzialausschusseö,

betreffend

die anderweitige Regelung der Unterstützung des Gemeinde-Wegebanes.

Der Provinzialausfchuß hat ans Anlaß der bei der Beantragung und Verwendung
der Beihülfen für den Gemeinde-Wegebau hcruorgetretcncn Uebelstände während der Tagung
des 35, Provinziallandtaa.es eine umfassendeVorlage über diese Augclegeuheit für die nächste
Sitzung des Provinziallandtagcs in Aussicht gestellt. Bei den eingehenden Vcrathuugeu, welche
über diese Frage innerhalb des Pruvinzialausschufses gepflogen wurden, ergab sich, daß die
Uebelstände, über welche auch in den Sitznngen der III. Fachcommisfiondes 35. Provinzial-
landtages Klagen geführt worden waren, weniger in der Art und Weife der Unterstützung des
Gemeinde-WegebauesSeitens der Provinz, als vielmehr in dem Umstände beruhten, daß zahl¬
reiche Gemeinden in der Provinz eine Wegcbanlast zn tragen haben, welcher sie weder nach
ihrer finanziellen Lage noch nach ihrer tcchuischen Verwaltungscinrichtuug gewachsen sind. Der
Provinzialausfchuß konnte deshalb eine gründliche Besserung auf diesem wichtigen Gebiete nur
dann erhoffen, wenn die Hand an die Wnrzel des Uebels gelegt, d. h. wenn die anzustrebende
Reform nicht bloß ans die Aufstellung neuer Vestimmuugenüber die Unterstützung des Gemeinde-
Wegebaues beschränkt, sondern gleichzeitig ans eine durchgreifende Umgestaltung der Unter¬
haltung der öffentlichen Wege in unserer Provinz ausgedehnt würde. Von dieser Erwüguug
ausgehend hat der Proviuzialausschuß zunächstGrundsätze für die anderweitige Regelung der
Unterstützung des Gemeinde-Wegebaues sowie für eine durchgreifendeAenderung in der Art
nnd in der Aufbringnng der Kosten der Unterhaltung der öffentlichenWege in hiesiger Provinz
ausgestellt uud durch eine umfassendeDenkschrift des Herrn Landcsdircktors näher begründen
lassen. Diese Grnndzüge nebst Denkschriftsind mittelst Schreibens vom 8. Juli d. I. (I. I-
3790) dem Herrn Ober-Präsidenten der Rhcinproviuz mitgetheilt worden, um dieselben deu
zuständigenHerren Ministern vorzulegen, damit etwaige Bedenken der Königlichen Staatsregieruug
gegen die beabsichtigtenReformen, welche nnr unter Mitwirkung der Organe der Königlichen
Staatsregieruug durchgeführt wcrdcu konnten, znr Kenntnißnahme des Pruviuziallaudtages
gebracht werden könnten.

Seitens des Herru Ober-Präsidenten ist auf diefe Mittheilung folgendes Schreiben
eingegangen:

I-N. 12087 . Cublenz, den 28. Oktober 1890.

In Folge des in Ew. HochwuhlgcburengefälligemSchreiben vom 8. Juli d, I>
(I. i. 3790) zum Ausdruck gebrachten Wuufches habe ich die Seitens des Provinzwl-
llnsfchusfes in der Sitznug vom 4/5. dcss. M. festgestellten „Grundzüge für die
anderweitige Regelung der Unterstütznng des Gemeinde-Wegebauesbezw. der Unter¬
haltung der öffentlichenWege in der Rhcinpruuinz" nebst der denselben beigefügte"



Denkschrift den zuständigen Herren Ministern vorgelegt, Dnrch Erlaß von: 10. d.
M. haben mir die Herren Minister davon Mittheilung gemacht, daß es in ihrer
Absicht liege, neben den für andere Provinzen des Staates in Aussicht genommenen
neuen Wcgeurdnungcu auch mit der provinziellenRcgelnng des Wcgerechtesfür die
Rheinprovinz vorzugehen. Dabei solle der Kreis nicht blos anshülfsweise bei
Unvermögen der Gemeinde, sondern als regelmäßiger Träger der Wegebaulast für
die zwischen Provinzialstraßen und eigentlichenGcmciudcwcgcnliegende Klasse von
mittleren Wegen, für welche in dem Entwürfe der Grundzüge die Bezeichnung
Gemcindestraßen gewählt sei, an der Wegebaupflichtbethciligt werdcu. Angesichts
dieses gesetzgeberischenPlanes haben die Herren Minister empfohlen, daß in der
Zwifchcnzeit bis znr Ausführung desfclben Alles vermiedenwerde, was ihm Hindernisse
bereiten könnte; namentlich würde die in den GrundzUgen in Aussicht geuommcue
Regelung des Wegebaues und der Wcgcunterhaltuug in diesem Sinne als ein
unerwünschter Vorgang anzusehen sein.

Unter diesen Umständen möchte ich dringend empfehlen, vorläufig vou einer
weiteren Verfolgung des in den Grundzügeu entwickelten Planes abzusehen, und
namentlich von einer Vorlage diefer Grundzüge an den diesmaligen Pruvinzial-
landtag Abstand zn nehmen.

Sobald mir seitens der Herren Ressortminister über die bestehendengesetz¬
geberischen Pläne nähere Eröffnnngcn zugegangen sind, werde ich nicht verfehlen,
Ew. Huchwuhlgcborenweitere Mittheilungen zn machen, damit Ew. Hochwohlgcboren
rechtzeitig in der Lage find, in Erwägung zu uehmeu, in welcher Art die von der
Provinz im Interesse des Wegewesens für wünschenswert!)erachteten Maßnahmen
im Einklänge mit den gesetzgeberischen Absichten der Königlichen Staatsregicrung
gefördert werden können.

Daß ich gern bereit fein werde, nach den dortfeitigen Wünschenzur Erzielung
gedeihlicherErgebnisse meine Vermittelung und Unterstützung auch serner eintreten
zu lassen, wird keiner besonderen Versicherungbedürfe,!.

An
den Lündesdirektur der Rheinprovinz,

Herrn Geheimeil Negierungsrath Klein
Hochwohlgcboren

Düsseldorf.

Der Obcr-Pmsidcnt der Nheinproviuz:
Nasse.

Der Provinzialausschuß glaubt dem in diesem Schreiben dargelegten Standpunkte der
Herren Minister hinsichtlichder vurlänfigen Vertagung der geplanten Reform nur beitreten zu
"'">cn, indem dnrch den in Ausficht genommenen Erlaß einer neuen Wegeordnnng für die
lhcinprovinz die Vorcmsfetznngcn,auf welchen die Vorschläge des Provinzialausschusses beruhen

""° "ach Lage der jetzigen Gesetzgebung auch nur beruhe» konnten, allerdings in wesentlichen
Mnttm eine Verändernng erleiden müssen. Der Provinzialausschuß verkennt hierbei zwar die

chwierigteiteneiner gesetzlichen Regelung der verwickelten Wegevcrhältnissein der Nheinprovinz
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nicht, allem er glaubt doch eine Lösung dieser Frage binneu einer nicht allzuferncn Frist iu
eiuem für die Provinz gedeihlichen Sinne erhoffen zu dürfen, insofern die gefctzgeberifchen
Arbeiten sich möglichst enge an die bestehenden,auf der geschichtlichcu Entwickelung des Wege¬
baues in hiesiger Provinz beruhenden Verhältnisse anschließen.

Um dieser gesetzlichenRegelung uicht vorzugreifen, dürfte allerdings nur übrig bleibe»,
einstweilen von grundsätzlichenAcudcruugen auf dem Gebiete der Unterstützung des Gemeinde-
Wegebaues abzusehen und vorläufig den Gemeinde-Wegebau in der seitherigen Weise zu
unterstützen.

Hiermit würde auch die Veranlassung znr Erhöhung des Credites znr Unterstützung
des Gemeinde- und Kreis-Wegebaues, wozu aus Anlaß der geplanten Reformen im Etat¬
entwürfe für 1891/03 die Summe von 160000 M. aus der allgemeinen Dotatiunsreutc
vorgesehen ist, zur Zeit fortfallen und es könnten jene 160 000 M. zur thcilweifcn Deckuug
der Lllndarmcnkostcnverwendetwerden, wodurch der im Wege der Provinzialumlagc zn erhcbcude
Zufchuß für das Landarmcnwefen sich von 700000 M auf 540000 M. (zu vergl. Haupt-
Etat Tit. II Nr. 3 der Einnahme) und die gefammteProvinzialumlagc von 3800000 M. auf
3140 000 M. vermindern würde.

Der Provinzialausschuß beehrt sich hiernach folgende Anträge zn stellen:
„Der hohe Provinziallandtag wolle beschließen:

1. im Hinblicke auf die im Schreiben des Herrn Ober-Präsidenten vom 28. Oktober
d. I, enthaltene Mittheilung über die gesetzgeberischenPläne der KöniglichenStaats-
regierung von einer anderweitigen Regelung der Unterstützung des Gemeinde- und
Kreis-Wegebaues und in Folge dessen auch von der vorgeschlagenenErhöhung des
Credites sür die Unterstützung des Gemeinde- und Kreis-Wegebaues um die Summe
von 160000 M. zur Zeit abzusehen;

2. sodann den bezüglichenCredit auf die bisherige Summe von 250000 M. jährlich
festzusetzen nnd den Pruvinzialansschuß zn ermächtigen, diesen Credit in der seit¬
herigen Weise zu verwenden; eudlich

3. im Hiublicke auf die auf dem Gebiete der Unterhaltung der öffentlichenWege in
hiesiger Provinz hcrvurgetretcnenMängel und Uebclstände an die KöniglicheStaats-
regicrung die dringende Bitte zu richten, mit der in Augriff genommenen gesetz¬
lichen Regelung der in Rede stehenden Materie baldthnnlichst vorgehen und die
bezüglichen gesetzgeberischenArbeiten dem Provinzialausschusse beziehungsweisedem
Pruvinziallcmdtage zur gutachtlichen Aeußerung zeitig vorlegen lasfen zu wollen."

Düsseldorf, den 8. November 1890.

Der Provwzialausschutz:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdirektor.



20?

Anlage XXXIII.

des Provinzialausschusses
über

den Antrag des Präsidenten der Königlichen Regierung zn Aachen auf Uebernahme von

Aktienstraßen auf Proviuzialfonds.

Der Präsident der Königlichen Regierung zn Aachen hat unter dem 5. Angust d. I.
"N den Landesdircktur, unter Mitscndung des in der Anlage hier beigefügten Antrages des
KöniglichenLandraths des Landkreises Nachen, das nachstehende Schreiben gerichtet:

„Euer Hochwuhlgeborenbeehre ich mich in der Anlage Abschrift eines Berichtes des
Königlichen Landraths des Landkreises Aachen vuni 14. v. Mts. nebst Anlagen —
letztere mit der Bitte nm gefälligeRückgabe— mit dem ergebenstenBemerken vor¬
zulegen, daß die Mißstände, welche durch die mangelhafte Unterhaltung und die
Erhebung von Varrieregcld auf den im diesseitigen Bezirke vorhandenen Aktien¬
straßen hervorgerufen werden, derartig sind, daß es dringend wünfchcnswcrtherscheint,
daß diese Straßen vuu der Provinzialocrwaltiing übernommen werden.

In dem diesseitigen Bezirke kommen folgende Aktienstraßcu in Betracht:
1. Die Aktienstraße Iülich-Eschweiler-Stolberg;
2. desgl. Aachen-Stulbcrg;
3. desgl. Aachcn-Enpen;
4. desgl. Dürcn-Eschwcilcr.
Iudem ich auf die diesseitigen dcsbezüglichcnSchreiben vom 7. Mürz 1876,

18. Mai 1876 und 17. November 1876 Bezug nehme, ersnche ich Euer Hochwohl-
gcbureu crgebcnst, bei der erheblichen Bedeutung dieser Straßen für den durchgehenden
allgemeinen Verkehr bei den: Provinzialansfchnsse nnd Provinziallandtage die An¬
gelegenheit gefülligst ernent in Anregung bringen zu wollen, uamentlichunter welchen
Bedingungen in die Uebernahme dieser Straßen auf die Provinzialvcrwaltung
gewilligt wird.

Den Ausführungen des KöniglichenLandraths zu Aacheu über die wünschcns-
wcrthe Verminderung der Seitens der Provinzialucrwaltung bisher bezüglich der
Uebernahme einiger Wienstraßcn gestellten Bedingungen kanu ich nur beipflichten
und ersuche Euer Hochwohlgeborcnich crgebenst, mir von den dortigen Entschlie¬
ßungen gefälligst Mittheilung machen zu wollen.

Der Negiernngs-Präsident.
In Vertretung:

gez. von Bremer."
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Der Provinzialausfchuß beehrt sich dem hohen Landtage zur Sache Nachstehendes
zu berichten:

Die Alticnstraßcn bilden nicht allein im RegierungsbezirkAachen, sondern auch in den
RegierungsbezirkenCoblcnz und Düsseldorf zum Theil wichtige Glieder der öffentlichen Verkehrs¬
wege. Ihre Ausdehnung betrügt im Ganzen 106,06 Kilometer.

Diese Straßen sind im Besitz von Privaten, welche zur Verzinsung des Anlagekapitals
nnd behnfs Erschwingung der zur Unterhaltung erforderlichen Mittel die Berechtigung zur
Erhebung von Varricregeld erhalten haben und von diesem Rechte zur Zeit auch noch Gebrauch
machen. Der Zustand der Straßen ist im Allgemeinen ein wenig befriedigender und entspricht
derselbe den Anforderungen der Neuzeit in keiner Weise. Die Eigenthümer der Straßen sind
nicht in der Lage, ans den Intraden der Barriere-Empsangstcllen die Kosten einer rationellen
Unterhaltung zu bestreuen nnd haben sich deshalb in den letzten Jahren sowohl die Klagen des
Publikums über Verkehrserschwernisse,als auch die Anträge der Lokälbehördcnauf Uebernahme
dieser Straßen in die Unterhaltung der Provinz dauernd wiederholt.

Auch ein exckutorisches Vorgehen der Wege-Polizeibehörden gegen die säumigen Wege¬
baupflichtigen ist von dauerndem Erfolg nicht gekrönt gewesen.

Es muß zugegeben werden, daß einzelne dieser Straßen, falls dieselben nicht als
Aktienuntcrnehmungen gebaut worden waren, als Vczirksstraßcn ausgebaut und im Laufe der
Zeit, wie alle Bezirksstraßen, in die Unterhaltuug der Provinz übergegangen wären, wenn dies
auch bei allen nicht zntrifft. Diejenigen Krcife. in welchenAttienstraßcn der ersteren Art sich
vorfinden, haben aber anderen Krcifen gegenüber, in welchennur Provinzialstraßen als Haupt-
Verkehrswege vorkommen, den wefentlichen Nachtheil, daß selbige, obwohl sie für die Unterhaltung
der Provinzialstraßen in gleichemMaße wie die übrigen Kreise beizusteuern haben, auch noch
durch die Entrichtung von Varricregeld auf den Attienstraßcn, alfo doppelt zur Wegcunter-
haltung herangezogen werden. Wenn daher in diefen Gegenden eine Mißstimmuug hcrrfcht,
welche in fortdauernden Petitionen auf Uebernahme der Aktienstraßcn auf die Provinz sich zu
erkennengiebt, so kann dieses Vorgehen wohl als unbegrüudet nicht erachtet werden.

Der Provinzilllausschuß hat daher geglaubt, einer generellen Regelung der Frage,
betreffend die fernere Unterhaltung der Aktienstraßen, näher treten zu sollen.

Bei den desfallsigen vorläufigen Erhebungen hat sich indessen ergeben, daß die Ueber¬
nahme sämmtlicherAktienstraßen als Provinzialstraßen wegen der geringeren Bedeutung eines
Theiles derselben sich nicht empfehlen wird, daß vielmehr dieser Theil, etwa nach Ablösung der
Verpflichtung zur Entrichtung von Barrieregeld, den betreffenden Gemeinden zur Unterhaltung
zu überweisen wäre.

Welche der bestehenden Attienstraßcn zu der einen oder anderen der vorbenanntcn
beiden Gattungen zu zählen sind, bedarf jedoch zunächst noch der eingehenden Prüfung und
Unterhandlung mit den zuständigen Behörden.

Auch wird die Frage der Kosten für einen entsprechendenAusban dieser Straße»
und deren jährliche Unterhaltung, sowie diejenige der Abfinduug der jetzigenEigenthümer und
Varrieregeld-Empfangsberechtigtenzu erwägen fein, damit die zukünftigen WegcbaupflichtigeN
über die Folgen einer Uebernahme jener Straßen von vorncherein nicht im Zweifel
gelassen werden.

Eine gründliche Klarstellung aller dieser Vorfragen bedarf jedoch eines eingehenden
Studiums nnd längerer Verhandlungen mit den betheiligten Aktionären nnd den zuständigen
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Behörden, sowie auch der Aufstellung von Kostenanschlägenfür den Ausbau uud die fortlaufende
Unterhaltung. Der Pruvinzialausschuß glanbte vor Eintritt in diese Vurbereitungsarbeiten
bicfe Angelegenheit dem hohen Landtage zur weiteren Beschlußfassung vortragen zu sollen uud
beehrt sich, zunächst folgende Antrage zn stellen:

„Hoher Proviuziallandtag wolle
1. die Entscheidung über den Antrag des Präsidenten der KöniglichenNegierung zu

Aachen auf Uebernahme der genannten 4 Aktienstraßen zur Zeit noch aussetzenund
2. den Pruvinzialansschnß beauftrage,,, dem nächsten Provinziallandtage eine Vorlage

darüber zn unterbreiten:
a welche der jetzt noch bcsteheudeuAktienstraßen auf die Unterhaltung durch die

Provinz zn übernehmen sein werden und wie hoch sich die Kosten für den erst¬
malige,! provinzialstraßenmäßigen Ausbau und die fernere jährliche Unterhaltnng
belaufen,

K. in welcher Weife der Ausbau und die fernere Unterhaltung der übrigen Aktien¬
straßen in Zukuuft zu regeln sein mochte und welche Summen hierfür aufzu¬
bringen sind."

Düsseldorf, den 5. November 1890.

Der Pvovwzialausschuh:
Freiherr von Solcmacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdirektor.

Aacheu, deu 14. Juli 1890.
In dem hiesigeu Kreise siud eine größere Auzahl von Chausseen vorhanden, welche in

°°m Eigenthum nnd der Unterhaltung vou Aktiengesellschaftenstehen. Das Vorhandensein
°^eser Straßen schädigt die Verkehrsiutcressen auf das schwerste, einerseits weil auf dieseu
fraßen Narriercgeld erhuben nnd dadurch das Fuhrwescu uicht unerheblichverteuert wird,
"'dcrerseits weil die Unterhaltung der Straßen eine höchst mangelhafte ist, da die Straßen-
besitzcraus Sparfamkeitsrücksichteu auch die nöthigsten Ausgaben scheuen uud den ernstesten
maßregeln der staatlichenAufsichtsbehördeeine vielfach vou Erfolg begleitete Verfchleppuugstaktik
entgegenstellen.

,, Am lebhaftesten sind die Klagen über die Höhe des Varrieregeldes und die schlechte
"ntcrhcütuug ans den die Städte Stulberg uud Eschwciler. sowie mehrere volkreichenLand¬
gemeinden durchschneidendenAktienstraßen von Stulberg nach Iülich und von Aachen nach
^"lberg. I„ minderem, aber immer noch erheblichemMaß erscheinen berechtigt die Klagen
""er die Straßen vou Eschwcileruach Dürcu uud von Aachen nach Eupen.

Da die Uebernahme der Aktienstraßen in die Verwaltung der Provinz nach Lage
?« gesetzlichen nnd reglemeutarischeuVorschriften der einzige Answeg fein dürfte, um eine
-«esferung der besteheudenVerhältnisse zn erlangen, ist diese Uebernahme wiederholt angestrebt
""d°". Zuletzt ist mciuerscits im Oktober 1886 ein Antrag ans Uebernahme der Stolberg-
^"ucher und der AachenStolberger Aktienstraße gestellt worden, nachdem ich mir vorher
heilig die Dispusitiun über die Straßen durch Verhandluugcn mit deu Eigenthümern
^sichert hatte. Von den Anträgen, welche ich der Königlichen Regierung mittels Berichts vom
^- Oktober 1880 Nr 12371 bezw vom 26. Oktober 1886 Nr. 12390 in Abschrift vorgelegt

27
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habe, ist derjenige bezüglich der Aacheu-Stulberger Straße ohne weiteres abschlägig beschieden
worden, angeblich weil diese Straße in einer die thatsächlichenVerhältnisse völlig verkennenden
Weise als eine Parallclstraße zur Brcmd-Stolberger Provinzialstraße angeschen worden ist. Zur
Uebernahme der Stolberg-Iülicher Straße sowohl im Ganzen, als auch der ThcilstrcckeStolberg-
Eschwciler erklärte sich der Provinzinllnndtag bereit, knüpfte daran jedoch die Bedingung des
provinzialstraßenmäßigcn Ausbaues, wozu nach späterer Interpretation desProvinzialverwaltnngs-
rathcs auch die Beseitigung zweier unvorschriftsmäßigen Steigungen zu rechnen war. Meinerseits
ist eine Veranschlagung der Kosten dieses Ausbaues herbeigeführt worden. Aus dem mit Bitte
um dcmuächstigeRückgabe augeschlosscnenKostenanschläge :c. wollen Euer Hochwuhlgeboren
erseheu. daß die Kosten der Instandsetzung auf 80 000 Mark uud die Kosten zur Beseitigung
der beiden Steigungen auf 85 000 Mark zu schätzen siud, so daß mit dem der Aktiengesellschaft
zu zahlenden Ankaufspreis vou 18 000 Mark rund 180 000 Mark aufgebracht werden muhten.
Es erschien unmöglich, diesen Betrag für die Straße flüssig zu macheu, selbst wenu die Proviuz,
wie mündlich in Aussicht gestellt wurde, eiuen Zuschuß zu den Bankosten gegeben hätte, und
mnßto darum vou der weitercu Verfolgung der Sache abgesehen werden. Die von der Provinz
gezeigte Bereitwilligkeit war infolge der daran geknüpften, unter den hiesigen Verhältnissen
unerfüllbaren Bedingung, nichts als eine verblümte Ablehnung.

Mit Bezug auf die unlängst gepflogene Besprechungbeehre ich mich Euer Huchwohlgeboren
Ermessen anheimzugeben, ob es angcmesscuerscheint,bei der Provinz wiederholt die Uebernahme,
wenigstens der Stolberg-Iülicher Straße oder eines Theiles derselben anzuregen. Sollte die
Provinz geneigt sei», günstigere Uebernahmebedingungen zu stellen als im Jahre 1886, so
will ich gern wiederholt versuchen, die Aktiengesellschaftzur Ueberlaffung der Straße zu
bestimmen und den der Aktiengesellschaftzn zahlenden Ankaufspreis in: hiesigen Kreife flüssig
zu macheu. Ich will ferner versuchen, im hiesigen Kreise einen mäßigen Zuschuß zu den
Iustaudsetzungstostcu der Straße aufzubriugcu, meiue aber, daß der provinzialmäßige Ausbau
am besten und billigsten allmählich nach der Uebernahme von der Provinz zu besorgen ist, und
daß von der Beseitigung der beiden Stciguugeu. die bereits länger als eiu halbes Jahrhundert
befahren werden nnd sich von den Steigungeu mancher hiesiger älteren Provinzialstraßen,
z. B. den Steigungen bei Brand, Cornclimünster, Kaninsberg nicht wesentlich uutcrschcidcn,
abgesehenwerden kann.

Hervorheben möchte ich noch, daß ich mir von den Unterhandlungen mit der Aktien¬
gesellschaftwegen Ueberlassnng der Straße, sowie -mit den hiesigen Interessenten wegen Hergabe
von Geldmitteln nur daun Erfolg verfprechc, wenn von der Provinz klar uud deutlich «us-
gcsprocheu wordeu'ist, ob und unter welchen Bedingungen sie die Straße übernehmen will-
Auch muß ich betonen, daß diesseits Geldmittel für Instandsetznng des im Kreise Iülich belegenen
Theiles der Straße nicht aufgebracht werdeu töuuen.

Der Königliche Landrath.
gez. von Cöls.

An
den KöniglichenNcgieruugs-Präsidenten

Herrn von Hofsmann
HochwohlgeborenHierselbst.

Zu I. Nr. 11783.
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Anlage XXXIV.

Bericht
der Commissiondes Provinziallandtages

zur Vorberathung der Petitionen betr. die Kanalisirung der Mosel, Saar nnd Lahn.

Die durch Beschluß des Provinziallandtages vom 2. Dezember cr. niedergesetzte
C°'nmisswu hat die

Ä. von dem Vereine zur Wahrung der gemeinsamenwirthschaftlichen Interessen in Rhein¬
land und Westfalen,

t». von der nordwestlichen Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller und
u. dem Verein Deutscher Eisenhüttenleute

er de,n i. November cr, gemeinsam an den Provinziallandtag gerichtetePetition, mit welcher
e,er um Anerkennung der Nützlichkeit und Nothwendigkeit der Kanalisirung der
°>el angegangen worden ist, in mehreren Sitznngen der Berathung unterzogen. Hierbei ist
Y der Inhalt der derselben Commission später zugewiesenen, auf das gleiche Ziel gerichteten

-Petitionen

<t, des Oberbürgermeistersund der Stadtverordneten der Stadt Trier vom 16, Novembercr.,
e zahlreicherBewohner der Ortschaft Treis und ihrer Umgegend vom 7. Oktober cr. und
5 zahlreicher Bewohner der Ortschaften Trarbach, Traben und Zell a. d. Mosel vom

Mr - .^M'bcr cr.
Berücksichtigunggezogen worden.

« Nachdem Eingangs der Commissionsberathung constatirt worden, daß von keinem der
""sstonsmitgliedcr die Ausführungen der gedachten Petitionen als unrichtig hingestellt, daß

d?/ "^, ^" "' denselbennicht behandelten besonderen Interessen einzelner Gegenden abseits
f« .^^"es und der Mosel Bedenken gegen das Moselkanalisirungsprojekthergeleitet werden,
"Nd zuvörderst

eine eingehende Berathung darüber statt, in wie fern die Interessen dieser Gegenden,
deren jede sich in der Commissionvertreten fand - des Aachener Kohlen- und
Eisenbezirks, des Lahnthales, des Sieger-Landes und des von der Saar
abgelegenen Theiles des Saarkohlenrevieres — durch das Projekt der Kanali¬
sirung des Mosellaufes berührt werden,

der qy ^" Vertreter des Aachener Bezirkes gab der BefürchtungAusdruck,daß die Kanalisirung
theil ^ Eisenerzeugung im niedcrrheinisch-westfälischen Bezirke in solchen: Maße zum Vor¬
stelln ^^"' werde, daß die Aachener Eisenindustrie, welche schon jetzt erheblichhöhere Ent-
daß '^/^m habe, in ihrer Concurrenzfähigkeitgefährdet werde. Nothwendig fei es alsdann,
taris ^ ^'" öfteren Bezirke so ungünstige Verschiebungdurch anderweite Regelung der Fracht-

'° ausgeglichenwerde.

daselll> ^ Vertreter des Lahnthales erkannte an, daß die Interessen des Eisenerzbergbaues
Grad "°" ^'" Ergehen der niederrheinisch-westfälischenCisen- und Stahlindustrie in hohem
zirke ^ "^"'W seien. Von der Kanalisirung der Mosel aber, durch welche es dem letzteren Be-

"Müglicht werde, Minette aus Lothringen sehr erheblich billiger als bisher zu beziehen, drohe
27*
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dem Lahnbezirke schwere Schädigung insbesondere dann, wenn nicht gleichzeitig auch die Lahn
kanalisirt werde. Auch wenn dies — wie allseitig als nothwendig anerkannt wird - geschähe, so
bliebe doch nicht ausgeschlossen, daß dem «ahnbezirke aus der Mosel- und Lahn.Kanalisirnng mehr
Schaden als Nutzen erwachse und in diesen: Falle erübrige nur, dah dringend auf eine entsprechende
Ermäßigung der Eisenbahnfrachtsätzeder Kohlen nnd Eoakse für den Lahnbezirk hingewirkt werde.

Der Vertreter des Siegerlandes erkannte an, daß zur Aufrechterhaltung der Export-
sähigkeit des niedcrrheinisch-westfälischcn Eisen- nnd Stahlgewerbes eine Bewilligung des Bezuges
der lothringische»Miuette unumgänglich nothwendig sei. Sein Bezirk aber, dessen Qualitätscrze
durch die Einführung des Thomasprozefses ohnehin schon zn leiden gehabt hätten, werde dann
nothwendig durch Herabsetzungder Kohlen- und Eoaksfrachtenzu entschädigensein.

Der Vertreter des von der Saar abgelegenen Theiles des Saarlohlenreuiers (Ott-
weiler) wies darauf hin, daß, weil das dort ^ in Neunkirchen — befindliche Eisenwerkvon dem zu
erbauendenKanal nicht berührt werde, dasselbe von diesem keine Vortheile, wohl aber die schwer¬
wiegendsteSchädigung zn gewärtigen habe. Wenn, wie anzunehmen, die Minette nm 1,50 M-
billiger nach Westfalen gefahren werde, fo müsse au dieses Eisenwerk bald die Nothwendigkeit
herantreten, die Hochofennach Lothringen zu verlegen, was im Interesse der ansässigen Arbeiter-
beuolkerungaufs Tiefste zu beklagensein würde. Ebenso befürchtedie staatliche Kohlcnindustrie
an der Saar durch den Kanal wettbewerbsunfähig und in die Nothwendigkeitversetzt zn werden,
die Arbeiter in größerer Zahl zu entlassen; in diesem Sinne habe sich im Jahre 1886 die Saar-
brückcrVergwerksdircktion und das Obcrbergamt zu Bonn gutachtlich ansgesprocheu, Anch die
Landwirthe des Kreises Ottweiler seien großentheils Gegner des Kanals, da derselbe durch die
Ermöglichung billigerer Getreideeinfuhr nnsercr Schutzzollpolitikwiderspreche. Nicht minder seien
die Kleingewerbetreibendender Befürchtung, daß infolge des durch deu Moselkanal herbeigeführten
Niederganges der Industrie im Hinterlande der Saar eine Schädigung ihrer Interessen eintreten
werde, auch die Vertreter der Forstwirthschaft feien nicht für den Kanalbau eiugenommen.

Gegenüber diesen Ausführungen wurde von den dem Kanalisirnngsprojekte unbedingt
zugeneigten Mitgliedern der Commission, welche deren große Mehrheit bildeten, znncichst ""
Allgemeinen hervorgehoben, daß es stch hier um eine genaue Abwäguug der Interessen der
einzelnen Bezirke nicht handle, die Abgeordneten der Provinz vielmehr den Standpunkt des
Allgemeinwohlesim Auge behalten müßtcu, die Frage also dahin zu stellen sei, ob die Ausführung
des Kanalisirungsprojcktes sich für die Provinz im Ganzen bezw. für die Interessen der
weitaus überwiegenden Mehrheit ihrer Bevölkerungnothwendigoder doch fördcrsam erweisen
werde. Verschicbungender Prodnktions- uud Absatzbedingungenjedweder Industrie würden durch
jedes neue Verkehrsmittel, jede neue Eisenbahn, jede neue Landstraße herbeigeführt; glaubte man
jedwede Verkehrsverbcsserungvon der genauen Begleichung der Interessen einzelner Bezirke gcg"'
einander abhängig machen zu müssen, so hätte man füglich kein Kilometer Staatsbahnen bauen dürfe»'

Bei der in Nedc stehendenKanalisirung handle es sich zudem nicht um eine künstliche
Verschiebung der Verkchrsverhältuisse, sondern lediglich um die Schiffbarmachung von Flüsse
welche schiffbar zu erhalten ohne Zweifel eine Pflicht des Staates fei. Die Mosel insbesondere
werde, da die Negulirung nicht zum Ziele geführt, als Verkchrsstraße, welche sie doch vormals
gewesen, ganz verschwinden,wenn man nicht zu ihrer Kanalisirung schreite; sie werde «W
kanalisirt einen wirthschaftlichen Werth für das ganze Land darstellen, wie er keiner andere"
Wasserstraße in Europa beizumessen sei.

Was nun die von den Kcmalgegnem hervorgehobenenBedenken im Einzelnen betrifft/
so wurde auf dieselben Folgendes entgegnet.
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Die eisenindustriellenWerke des Aachener Bezirkes seien auf den Kohlen belegen;
die Hochöfen bei Eschweiler uerbranchen thcilweisc eigene Erze und ausschließlicheigene Eoaks.
Die Huhe Vennbahn schaffe billige Eisenfrachten aus Luxemburg, ein billiger Bahntransport zum
^rporthafen Antwerpen stehe zur Verfügung. So befindet sich das Aachener Revier in einer
außerordentlich günstigen Lage, und die sehr hohen Ertrage der dortigeil Eisenwerke seien ohne
Zweifel auf die letztem zurückzuführen. Es werde daher füglich gerade dieser Bezirk dem nieder-
rheinisch-westfälischendie Beseitigungalter, aus der Einführung des Bessemerprozesscs, des Thomas-
uerfahrens und der Annexion Elfast-Lothringcns entstandenenNachtheilenickt mißgönnen dürfen,
°uch wenn die Aachener Eifenindustne uach Herstellung der Wasserstraße vom Rhein nach
Lothringen etwas an ihrem bisherigen Vorsprunge einbüßen sollte. Aber auch dies werde wahr¬
scheinlichnicht eintreten, weil die Luxemburger Werke, welche jetzt hauptsächlichdas Roheisen nach
Aachen liefern und sehr große Gewinne erzielen, bei dem infolge der Moselkcmalisirungvoraus¬
sichtlich bedeutendbilliger werdenden Eoaksbczugean die Aachener Werke Roheisen um so viel
beiger zu verkaufen in der Lage sein würden, als die nieoerrheinisch-westfälischcn Werke dasselbe
billiger vroduziren würden. ^ ^.

Was den Eisenerzbergbau im Sieg-, Lahn- und Dillgcbiet betreffe, so werde die
Kanalisirung sich auch für diefen forderlich erweisen. Bliebe die nicderrheinisch-westfälischeHoch-
"fenindustrieMangels der Herstellung einer Wasserstraße der Möglichkeit, Minette zu billigeren
Tarifsätze» als bisher zu beziehen,beraubt und käme sie hierdurch zum Erliege», oder würde sie
'"cht '»ehr in der Lage sein, einen großen Theil ihrer Produktion zu exportiren, so würde
hieraus insbesondere für die genannten, erzbergbautreibendenBezirke der schwerste wirthschaftliche
Schaden erwachsen Denn der niedcrrheinisch-westfälifcheBezirk werde bei der Unmöglichkeit,
"^schließlich aus Minette Thomasroheisen zu blasen, vor wie nach auf den Bezug von Erzen
I°nes Gebietes angewiesen bleiben, der billigere Bezug der Minette werde lediglich die Zufuhr
ausländischer Nasenerze nnd Puddelschlacken zurückdrängen. In der letzten Sitznng des Veznks-
^"bahnraths zu Köln, in welcherdie Frage der Ermäßigung der Erbrachten zur Verhandlung
t«"d und die Vertreter der Sieg, Lahn und Dill gleichfalls der Befürchtung Ausdruckgaben,

^ durch die beabsichtigteFrachtermäßigung der Vezng der Minette auf Kosten ihrer Reviere
««de b^^n werden, wnrde Seitens der KöniglichenEisenbahnverwaltung nachgewiesen daß
"' der That die Einfnhr der Rasenerze und Schlackenenorm zugenommenhabe, daß m Folge der
Preissteigerung dieser Materialien «°n einer Verbilligung des Bezuges der Mmetteerze em
^drängen des Imports von Rasenerzen uud Schlacken zu erwarten, keineswegs aber eme
^Adiguug des Erzbezuges von der Sieg, Dill und Lahn zu e fürchten sei. Da wes Anstch
^ KöniglichenEiftnl^iverwaltuug völlig zutreffeud fei, fo erhelle, daß dmch en verbilligten
>g der Minette lediglich die Verschiebung,welche gegenwärtig zn Unguusteu der am Nieder-
^i" und in WestfalenGelegenenHochofenwerke eingetreten sei, beseitigtwerde.
. ,., Was die Verhältnise der Saargegend betrifft, so sprachen sich die beiden der (5°m-

""u zugehörendenVertret r von Kreisen, welche diesem Flusse nnnn telbar anliegen m gm^
"^«-"gesetztem Sinne aus, wie der Vertreter des Ottweiler Kreises: an der Saar envarte man von

'" Kanalistrung nur V h le. Im Näheren führten diese Vertreter wesentlichFügendes aus
, , Die A cnwerkean der Saar seien, weil seit Jahren häufig nicht m zureichendemMaße
" 2°aksen ver ehe el ch mck^in er Lage, ihre Hochofenanlagenvoll auszunutzen, geschweige
'"" dieselben dnBMN entsprechend auszudehnen. Die KöniglichenGruben seien wie

'"') ««läge m l^ Jahren 1887 nnd 1890 bewiesenwird, nicht nn
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Stande, die Produktion an Eoakskohlen so zu steigern, daß der Bedarf an Eoaks für die Saar¬
werke gedeckt werden könne.

Der Kohlenabsatzder Saargruben nach Lothringen und in die Trierer Gegend würde
durch die Kanalisirung schwerlich beschränkt werden. Denn der Saarkohle kämen nicht allein die
Vortheile der Thalfahrt und der bedeutend geringeren Entfernung zu statten, sondern sie würde
auch wesentlich als Rückfrachtder Eisensteintransportschiffezwischen Lothringen und der Saar zu
äußerst billigen Sätzen gefahren werden, während die Nuhrkohle die vier- bis fünffache Entfernung
ausschließlich zu Berg und zwar zum Teil unter Ueberwindung der starken Rhcinströmung zurück¬
zulegen habe.

Selbst den ungünstigsten Fall vorausgesetzt, daß die Saarkohle durch die westfälische
von ihrem bisherigen Absätze in der Richtung nach Trier und darüber hinaus bis zum Eisen¬
werke Quint hier und da verdrängt würde, so werde dies den Saarbrückens Bergbau keines¬
wegs lahmen. Denn der Förderung desselben könne nach dem Nordosten Frankreichs, nach der
Schweiz und bis nach Italien hinein durch die Nuhrkohle doch schlechterdingskeine -Concurrenz
bereitet werden. Weiter aber würde eine event. Beschränkung des Absatzgebietesleicht durch den
größeren Consum der Eisenwerke an der Saar ausgeglichen werden, welchen jetzt kaum die
erforderlicheKohlenmengegewährt werde. Nach der Ansichtder Vertreter des Saarthales unter¬
liegt es nun keinem begründeten Zweifel, daß diese Eisenwerkedurch die Kanalisirung des Unter¬
laufes der Saar und Mosel in weit höherem Maße wie dies bisher der Fall, zum Export ihrer
Produkte würden befähigt werden. Einmal fei es die Verbilligung der Zufuhr von Minette,
welche die Produktionskostendes Roheisens an der Saar erheblich herabmindern werde, anderer¬
seits aber werde ja der auch von der Saarbrücker Handelskammer des Oefteren bitter beklagte
Mangel einer Wasserverbindung mit der See durch die Kanalisirung beseitigt. Der Kanal
würde die Möglichkeitbieten, zu billigen Frachtsätzennach Antwerpen und Rotterdam zu gelangen,
und von da wären auf dein Seewege sowohl die norddeutsche!, Hafenstädte Hamburg, Stettin,
Danzig uud Königsberg als auch alle überseeischen Absatzgebiete,von denen die Saarwcrke jetzt
der hohen Eisenbahnfracht nach Antwerpen und Rotterdam wegen fast vollständig abgeschnitten
seien, zu erreichen. Die Saarwerke, welche hauptsächlich Träger herstellen,würden dadurch erfolg¬
reich mit Belgien zu concurriren in die Lage kommen. Hieraus erkläre sich auch wohl die
Gegnerschaft hinlänglich, welche das an der Saar belegene Eisenwerk Vurbacher Hütte dein
Kanalprojekteentgegenbringe. Denn dieses Aktienunternehmen,dessen Sitz statutenmäßig in Brüssel
sei, befinde sich zum weitaus größten Theile in den Händen von Belgischen und Luxemburgischen
Eisenindustriellen, welche dem Wunsche anderer Saarwerke, durch den Kanal mit Belgien und
Luxemburg wettbewerbsfähig gemachtzu werden, felbstredendwiderstreben.

Auch zahlreiche andere wichtige Industriezweige des Saarrevicrs, so insbesondere die
Eementfabrikation,chemische Fabriken, die Steinbrüche, auch die Glashütten würden aus einet
Wasserstraße nach der Mosel und dem Nheine hohen Nutzen ziehen.

Was die Land- und Forstwirthschaft angehe, fo seien aus deren Kreisen bislang keinerlei
Kundgebungengegen das Kanalisationsprojekt erfolgt, auch nicht zu erwarten. Die Bevölkerung
aber der Saarstädte St. Johann, Saarbrücken und Saarlouis sei lebhaft für deu Bau des
Kanals eingetreten, von dem sie mit gutem Grund eine Erstarkung ihrer Gcwerbthätigkeit und
dadurch eine Förderung der städtischenInteressen, ein Aufblühen des Handels im Großen und
Kleinen erwarten. An das Vrodloswerdcn der Bergleute glaube man auch iu diesen Städten
keineswegs. Wohl werde das im Ottweiler Kreise belegene Eisenwerk Neuukirchen, da es etwa
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20 Kni vom Kanal entfernt, nicht in dem gleichen Mähe wie die hart an der Saar be egenen
Werke von der Kanalisirung derselbenVortheil ziehen; immerhin werde anch dieses Eisenwerk
seine Lothringer Erze doch billiger beziehen, als das jetzt der Fall, man werde also auch dort
nicht wohl zur Entlassung von Arbeitern zu schreitenhaben. —

Wenn diese Darlegungen der für das Kanalisirungsprojektunbedingt eintretenden Wt-
glieder der Commissiondie Befürchtungen nicht zu zerstreuenvermochten welche die Vertreter des
Aachener Bezirks, der Lahn- und Sieggegendwie auch der Vertreter des von der ^aar abseits belegeneu
Theiles des Saarkohlenbezirks an die von der Abführung des Pro ektes zu erwarten Ver¬
schiebung insbesondere industriellerVerhältnisseknüpfen, so fand die von den ersteren mm m Näheren
beleuchtete Bedeutung des Projektes für den weitaus größeren Theil der Provmz von keiuer Seite

^^sbesondere wnrden von keinem Commissionsmitgliede die Nothwendigkeit
und Zweifeln unterworfen Es wurde dem mcht imder-

wchen/dah Deutschland, wenn es nicht hinter der «llerwärts mächtig aufstrebe,^
des Verkehrs zurückbleibenwolle, vor allem seine Aufmechamkeit auch darauf richten müsse, alle
für die SclMfabrt aceianeten Ströme dauernd schiffbarzu erhalten.

U^ ier Voraussetzungder gleichzeitigen Kanalisirung der Lahn un d« ^rm Saa
wurde insbesonderedie Wichtigkeitder Kanalisirung der Mosel hervorgehoben,welche zunächst dem
Ufergebiete derselben in hervorragender Weise zu Gute kommenwerde.

Die Ausfuhr der Sand-, fowie der Hau- und Bausteine welche Wn letzt n z«mlch
bedeutenden Mengen aus den Steinbrüchen von Udelfangen und
d«f gehen werde zweifellos durch den Mofelkanal eine außerordentliche Ste g rung rfayren

Anch ^ m^i^en Trier, Berncastelnnd Wittlich befinden grb^Sch.eferlag.ni win.
"°ch der Herstellung solchen billigen Wasserweges eme ergiebigere Ausbeutung denn lisher

^""^ Nicht unbedeutend werde ferner die Moselkanalisirung^ ^s —lw^
ew, das seine Artikel von Antwerpen, N°«erdam, ^

d" Forstwirthschaft werde der Moselkanal eine erleichtert Ausfuhr d s my
herbeiführen,während die Gerbereien in und bei Trier, ^lche lch°n ML e zu Sch ff b h

d^ größere, durch den «anal bedingte Negelmäßigke t " Schiffahrt n^
würden. Auch für das Weingefchäfthabe der Mofelkanal eme g^ße ^ ut "g, :e ^ ,

abfuhr werde sich sicher steigern, wenn ein "^ ^

"e.e ^

H°lzertrages zu einer befriedigendenNe.itabMtät^bruMM ^^^^,^ ^,

^'elka^s^r^e^e:"^?^ ''r den Bergbau des

"ederrl)einisch-westfälischen ^Ne^e^.^ herv^^ ^ „
In diesen. Bezirke werden ,ahrl) ^ MM ' Tonne ^) ^ geschlossenen

Hnlfte der Gewinnung Deutschlands, '/" der ganzen ^roe.
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Flötze enthalten wenigstens 22 500 Millionen Tonnen. Und diesen Bodenschätzenentsprechedie
Mächtigkeit der Erzlager, welche sich in Lothringen der Eisengewinnung darbieten. Das Eisen-
steinuorkommcnan der Obermosel wird ans 2400 Millionen Tonnen geschätzt, entsprechendetwa
800 Millionen Tonnen Roheisen oder dem 200 fachen der gegenwärtigenIahreserzeugung Deutsch¬
lands. Kohle und Eisen seien die Grundlagen der Industrie, daher Beförderung und Erleichterung
des Verkehrs zwischen den Fundorten dieser Rohstoffedie Hauptbcdingnng der gewerblichen Blüte
eines Landes.

Die Einführung des Thomasverfahrens, auf welches Deutschland wegen Mangel an
phosphorfreien Erzen nothwendig hingewiesen sei, zwinge die uiederrheinisch-westfälischen Werke
zur Benutzung der lothringischenErze, ohne welche dieselbenschlechterdingsnicht wettbewerbsfähig
auf dem Weltmarkte bleiben können. Die anderen zur Verfügung stehenden Erze genügen nicht,
weil die erforderliche Menge nicht vorhanden fei, fo daß jährlich für viele Millionen Mark
fremde Erze eingeführt würden, ein Betrag, der größtentheils dem eigenen Vaterlande erhalten
werden könne, wenn den lothringischenErzen ein billiger Weg zum Niederrhein und nach West¬
falen geschaffen werde. Heute seien wir fremden Ländern, namentlich Spanien, in hohem Grade
tributär. Spanien habe im Jahre 1889 15'/^ Millionen Mark von Deutfchland für eingeführte
Erze gezahlt erhalten. Außerdem zahle Deutschland für die zum Thomasprozeh erforderlichen
Materialien große Summen an das Ausland, da bei längst nicht mehr genügendemErgebniß der
Nasenerzfelder und bei Erschöpfungder heimischen Vorräthe an Puddelschlackcletzteres Material
bereits vor den Thüren unserer Concurrenten in Belgien, England und Schottland zu hohen
Preisen aufgekauft werden müsse. Der größte Theil dieses Geldes würde im Lande bleiben, wenn
man die Minette zu einem billigeren Frachtsätzezu beziehen in der Lage wäre.

Von niederrheinisch-westfälischem Coaks geht schon heute «ahczu ein Drittel nach dem west¬
lichen Grenzgebiet. Dieser Absatz aber sei unausgesetzt durch den schärfsten Wettbewerb von selten
Belgiens und Frankreichs bedroht Die Besorgniß, daß im Laufe der Zeit Rückschlägefür den
Absatz eintreten könnten, erscheine angesichtsder Anstrengungen, welche durch die Tarifpolitik der
französischenund belgischen Eisenbahnverwaltungcnund durch die Verbesserung uud Vervollständigung
der französischen und belgischen Wasserstraßen gemacht würden, um den niederrheinisch-westfälischen
Eoakcrcien das unter Opfern und Anstrengungen aller Art eroberte Absatzgebietstreitig zu nincheN/
nur zu begründet. Eine Steigerung des Absatzesder niederrhcinisch-westfälischen Erzeugnisseund
ciue weitere Verdrängung der ausländischen erscheine vollends ausgeschlossen,so lange nicht ein
billigerer Weg für die ersteren geschaffen werde. Der Mangel eines solchen sei um so mehr
bedauerlich,als die Coaksmengc,welche auf den Hochofenwerken des Grenzgebietes zur Verwendung
gelangt, jährlich über 2 Millionen Tonnen betrage.

Der Austausch gerade von Erzen und Kohlen sei es, welcher, weil deren Beförderung
nicht sowohl Schnelligkeitals die Ueberwindung gewaltiger Lasten und Massen erheische, vornehm¬
lich auf die Benutzung von Wasserstraßen angewiesensei, wie denn die Eisenbahn bei der stetigen
Zunahme des Verkehrs der der Schnellbefördcrungbedürftigen Waaren sich für den Transport von
Mineralien je mehr und mehr unzureichend erweisen müsse. Dies vornehmlich spreche für die
Sicherung der Schiffbarkeit der Mofel, Saar und Lahn. Die Kanalisirung dieser Flüsse bringe
zudem dem neu erworbenen Neichslande Lothringen Hebung seiner wirthschaftlichen Thätigkeit
und ihrer materiellen Erfolge und werde dieses Land daher fester an das deutsche Vaterland
ketten Auch dürften die Reichslande um fo mehr die Kanalisirung dieses Flusses erwarten, als
diese auf französischem Gebiet schon bis Metz ausgeführt worden und die feste Zusage der Weiter¬
führung bis Diedenhofen bereits von der französischen Regierung gegeben worden sei.
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Daß die Segnung, welche der Montan- und der Eifcninindustrie insbesondere des Nieder¬
rheins und Westfalens aus der geplanten Wasserstraße erwachsenwerde, auch auf alle anderen
Erwerbszweige der von der letzteren durchschnittenenGegenden in weitem Umkreise überfliehen
"Nisse, schien der für das Projekt bedingungslos eingenommenenMehrheit der Commission einer
näheren Ausführung nicht bedürftig. Wie die Land- und die Forstwirthschaft, so der Weinbau,
wie die Mittel- und Kleingewerbe,so der Handel im Großen und Kleinen werde durch die Aus¬
führung des Kanalisationsprojektes verschiedenfältigsteFörderung erfahren. Was insbesondere den
Handel angehe, so wird ausspruchslos dargelegt, daß die bisher von Antwerpen aus durch Belgien
geleiteten Transporte von Getreide, Wildhäuten, Colonialwaareu u s w, uach Metz, Trier,
Saarbrücken und der Lahngegend sich den neueu Wasserstraße»zuwenden würden. Vme Schätzung
dieses Niesenverkehrs erscheine schon deshalb unmöglich, weil nach den anderwärts, namentlich
b°i dem kanalisirten Main gemachtenErfahrungen durch billige Frachtgelegenheiteme Menge von
Gegenständen transportfähig werden und zur Belebung des internen wie des Ausfuhrhandels,
der Gewerbethätigkeitund damit zur Hebung des Wohlstandes beitragen, welche an Ort und Stelle
bis dahin nicht ausgiebig zn erwarten waren. Wenn der künftige Verkehr unter Verücknchtlguug
derCiseu- und Kohlenindustrie auf 1500 000 bis 2 000 000 t thalwärts und 1000 000 bis
1500 000 t bergwärts geschätzt wird, so dürften sich diese Zahlen sehr bald nach Eröffnung emer
legelmähigen Schifffahrt als zu uiedrig gegriffen erweifen. — ....,7c 4,

Der in Vorstehenden, berichteteMeinungsaustausch hat die Connmsston insofern nicht
in einer vollen Einigung geführt, als die Vertreter des Aachener Bezirks, des Lahnthales, des
Sieger Landes und einer der Vertreter der Saargegend ihre Eingangs dargelegten Befürchtungen,
daß das Projekt der Kanalisirung der Mosel, Saar und Lahn den von ihnen vertretenen Theilen
b« Provinz zu einer mehr oder minder großen Schädigung gereichen werde, entgegen der Histcyt
d« sämmtlichenübrigen Commissionsmitglieder nicht für widerlegt erachteten, ^ndeh gelangte
die Commissioneinstimmig zu dem

Antrag,
dem Provinziallandtage zu empfehlen:

«1. Provinziallandtag wolle aus Veranlassung der zahlreichenPeM°nen mit welchen er
um sein Eintreten für die Kanalisirung der Mosel angegangen worden, zn erklaren

^"d^die Ausführung des Projektes der Kanalisirung der Mosel als eine der Land-
^ und F rstwwlh chaft wie den! Weinbau au der Mosel und dem Meine nu liche

dem Handel dieser Gegenden in hohem Maße fördersame, der Iuduswe derselben
dlimrlld Wlötliiatt Vcrkchrsvcrbcsseruugzu erachten sei,

d) daß" mi d^Kanalistrung der Mosel die der Saar 'wd^r Lah.'^undm
weden müsse da diese Fluhgebiete, wenn dieselben an die kanali i te Mosel nicht
d^rch eine ü^ den Lastenverkehrgleich geeignete Nasserkraft angeschlossenwurden,
den schwersten wirtbschaftlichcnSchädigungen ausgefetztsei» wurden,

0) der Mosel, Saar und Lahn eine Umgestattnng e

Verkehrsverhältnissezur Folge haben sollte, we che den wnt sclMlichm In re^ n
der Bevölkernng in. Gebiete der letzteren beiden Flusse, an
oder in Gegenden des NegieruugsbezirkesAachen 5«/"pfnidl^
gereichen würde, erwartet werden dürfe, daß die Königliche Staatsregierung solchen

28
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Schädigungen — durch anderweite Regelung der Frachtsätze für den Lastenverkehr
von und nach den betreffenden Gegenden — abzuhelfen nicht versagen werde;

2. Prouinziallandtag wolle den Prouinzialausfchuß beauftragen, diese Erklärung der König¬
lichen Staatsregierung zu übermitteln."

Düsseldorf, den 9. Dezember 1890.

2>ie Gommisston des Provinziallandtages:
Lueg, I)r. von Voh,

Vorsitzender. Schriftführer.

Andreae. Graf Beissel von Gymnich. Haniel. Freiherr von Hövel.
Klein. Krupp. Kunz. Laeis. Michels. I)i-. Muth. Raab. Tenge.

Zerwes.

Anlage XXXV.

Bericht
des Provinzialausschusses

über

die Ausführung des Beschlusses des 35. Provinziallandtages, betreffenddie Vefuguiß der
Provinzialverbände, für das an Milzbrand fallende Rindvieh Entschädigung zu leisten.

Durch das Reichsgesetz vom 23. Juni 1880, betreffend die Unterdrückung und Abwehr
von Viehseuchen ist bestimmt, daß für das von Lungenfeuche befallene Rindvieh, welches entweder
in Folge polizeilicherAnordnung getüdtet wird, oder nach Anordnung der Tödtuug gefallen ist,
Entschädigung geleistet werden soll. Der §. 22 des Preußischen Gesetzes vom 12. März 1881,
betreffend die Ausführung des Neichsgesetzcs vom 23. Juni 1880 über die Abwehr und Unter¬
drückung von Viehseuchen giebt den Provinzialverbänden die Vefuguiß, zu beschließen,für an
der Pockeuseuche gefallene Schafe ciue Entschädiguug zu gewähren. Der Unterschied zwischen
diesen gesetzlichen Vestimmungcu liegt darin, daß für lungenkrankes Rindvieh, desfen Tödtuug
polizeilich angeordnet ist. die Entschädigung gewährt werden muß. es sich hier also um eine im
Interesse der Verhütung der Ausbreitung von Viehseuchenals uothweudig anerkannte Maßregel
handelt, während hinsichtlich der pockenkranken Schafe diese Voraussetzung nicht gefordert, fondern
den Provinzialverbänden die Vefuguiß ertheilt wird, Entfchädiguug zu gewähre», wenu über¬
haupt Schafe in Folge der Pockeuseuche fallen. Seit dem Jahre 1883 empfand die landwirt¬
schaftliche Bevölkerung der Nheinprovinz den Nachtheil, daß hinsichtlich des vom Milzbrand
befallenen Rindviehs weder die Zwaugsbestimmungen des Reichsgefetzesvom 23, Juni 1»^
noch die fakultativen Bestimmungen des preußischenAussührungsgcsetzeszur Auweudung gelange«
tonnten, indem man überzeugt war. daß bei der genannten Seuche die Gefahr der Ausbreitung
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mit ihren Folgen ebenso nahe liege, wie bei Lungensenche und Schafpocken. Der 29. Provinzial-
landtag beschloß deshalb aus Anlaß einer Petition des Rheinischen Vaucrnvereins am
?. Dezember 1883 den Provinzial-Verwaltnngsrath zu beanstragen. dem nächsten Landtage
darüber Bericht zu erstatten, ob im Wege der Abänderung der Gesetze vom 23. Juni 1880
und 12. März 1881 eine weitere Ausdehnuug der Entschädigung resp, der Zwangsversichcrung
gegen Viehschädenanzustreben sei. . ... . .

In Verfolg des von dem Provinzial-Verwaltuugsrathe erstatteten Berichts beschloßder
N. Provinziallandtag in der Sitzuug vom 9. November 1885. den Provinzial-Nerwaltungsrath
3« beauftragen, bei dem Königlichen Staatsministerium den Antrag zu stelleu. daß die Rerchs-
gesetzgebnngdahiu abgeändert werde, daß für den Milzbrand diejenigen Vestnnmuugen für
maßgebend erklärt werden, welche für die Lungensenchegelten.

Auf die desfallsige Eingabe vom 7. Januar 1886 erwiderten die Herren Munster für
Landwirthschaft. Domainen nnd Forsten nnd des Innern bereits am 15. Februar o^ä daß
dem Autrage des Proviuziallaudtags keiue Folge gegebeu werden könne, we.l die von M'lzbrand
befallenen Thiere diefer Krankheit in der Negel rafch erliegen und das Contagmm sich mcht
Wer den Senchenort auszudehnen pflege, weshalb gegen die Besitzer milzbrandkranker Thiere
k"n polizeilicherZwang ausgeübt werde, der eiueu Anspruch aus Entfchädignng rechtfertige; die
Verluste an Milzbrand erschienen daher als Zufälle, welche der Besitzer zu tragen habe es
würde außerdem uicht gerechtfertigt sein, die Gesammtheit der Viehbesitzerdurch eine gesetzliche
Vorschrift zu zwinge», eine Entschädigung für die au Milzbraud gefalleueuThiere aufzuwuge
"eil diese Krankheit durch örtliche Schädlichkeiten hervorgernfm werde uud nur m wenigen
^schaften «iifzntreten pflege. Angesichts dieser ablehnenden Haltnng "^ Königlichm Sa -

Vierung gegenüber der reichsgesetzlichen Negelnng der Angelegenheü ^1ch°ß der Provm al
Verwaltniigsrath nach wiederholten Verathungen nnd im Hinblick auf den Umstan . daß dmch
d°s Württembergifche Gesetz vom 7. Inui 1885 eiue E'itschädigung für an ^ülzbrand gefall ne

Zhiere in „mfaf e der Wie gewährt wird, bei der KöniglichenSt«« sregiernng «ied l de
Antrag z,. stellen daß de tz 22 des Preußischen Ausführuugsgesetzes vom 12 März 1881

bah'" °usg/de nt werde. d°ß den Proviuzialverbänden die ^^lgniß^ be^e egt we^e, ^ an
^'lzbrand gefallenes Vieh eine Entschädigung zu gewähre», wie d,es sur an Pocken gefalleue

,7' ^^Nrllutrag. welcher am 2..ePtember^886 emg^t wu^
">t die Znstimmnng der Herren Nessortminister. sondern wurde durch ^k^ d^elle vo

2". Mai 1887 abge ehut, indem besonders hervorgehobenwurde daß de Mil^aud nur m
'"zelnen Gegenden der Provinz anftrete. und es unbillig sei. d.e Gesammtheit der Viehbefttzer

>«r diese örtlichen Schäden eintreten zu lasse». , ^ n , nn s,,», «i„n^,'s,nmeu
In letzterer VeMmna u,uß bemerkt werde», daß »ach den statistisch n Crnntt lnngen

u'e Voranss^n7ni^ iNt'w.dern die Milzbrandkra,ikheit in allen Negiernngsbeznken
" Nheinprovniz ziemlich regelmäßig aiifttitt ^^ ^^^^^ ^^^ ^ ^^^ ^^ ^^ ^,.

srath. die
"^emprovlnz z!e,»lich regelmäßig austtm. c>^.„„. i^

Der 33 Provinziallandtag »ahn. in der Sitzung von. 11, 3 nmn 1d8l
b'sherigen Verlmiidlmm n Ke.i.'tuiß uud ermächtigte den Provinz,al-Verwalt»ngo^^ ^

rm derholt dahiii zn wirken, daß den Provinzialverbän^u durch
^dehnung des 8 2 d s Ansführuugsgesetzes vom 12. Mrz ^8^1 auf das an M lzbrm
Elende Rindvieh die Möglichkeit gewährt werde, für letzteres Entschädigung zm le stem D
^binziabVerwaltungsrath konnte sich der Ueberzeugung mcht verschließen, daß es sich hur
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nicht um eine nur einzelne Gegenden der Provinz betreffende Lokalangelegenhcit, fundern. wie
die wiederholt und einstimmig gefaßten Beschlüsseder Gesammtvertretung der Provinz beweisen,
um eine für die ganze Provinz in hohem Grade wichtige Sache handelt und beschloßdeshalb,
deu schou so oft gestellten Antrag auf endlicheRegelung der vorliegenden Frage wieder in
Anregung zu bringen. Leider erging am 19. Mai 1888 wieder ein lediglich ablehnendes Reskript.

Bei dieser Sachlage stellte im 35. Prouinziallandtage der Abgeordnete Pflug den
schon so oft abgelehnten Antrag: „Der hohe Landtag wolle beschließen,den Prouinzialausfchnß
zu beauftragen, bei der Königlichen Staatsregicrung von Neuem vorstellig zu werden, daß den
Provinzialverbänden die Vefuguiß ertheilt werde, für das an Milzbrand fallende Rindvieh in
ähnlicher Weife Entschädigung zu gewähren, wie für die wegen Rotz getödteten Pferde und das
wegen Lungenfeuchegctüdtete Rindvieh."

Der I. Fachausschuß schloß sich dem Antrage an, Abgeordnete ans allen Theilen der
Provinz befürworteten dcnfelbcn auf das Wärm stc und derPruvinziallandtag nahm den Antrag
Pflug in der Sitzung vom 19. Dezember 1888 einstimmig an, so daß an einer Bejahung der
Nedürfnißfrage auch nicht der geringste Zweifel mehr bestehen konnte, weshalb die Provinz auf
eine wohlwollende Aufnahme bei der KöniglichenStaatsregierung glaubte hoffen zu dürfen,

Dcmungeachtet haben die Herren Ressortminister durch Reskript vom 5. Juni 1889
entschieden, daß es bei den früheren ablehnenden Vefcheiden fein Bewenden behalten muffe.

Da nach der amtliche,: Viehseuchen-Statistik der Milzbrand im Jahre 1888 in der
Rheinprovinz in 109 Gemeinden und 121 Gehöften anfgetreten und außer einem Pferd und
2 Schweinen znfammcn nur 142 Rinder daran erlegen feien, gegenüber der in der Rheinprovinz
vorhandenen Zahl von 3290 Gemeinden und 1 000 000 Stuck Rindvieh könne die Verbreitung
des Milzbrandes nicht als umfangreich bezeichnet werden, auch erschienen die Verluste als ver¬
einzelte nnd fei es nicht gerechtfertigt, der Gesammtheit der Viehbesitzerdie Pflicht aufzulegen,
hierfür aufzukommen.

Angesichts dieser Entscheidung glnnbte der Prouinzialausfchnß in der Sache vorläufig
keine weitere Schritte thun, fondern das Ergebniß der Verhandlungen dem Pruvinziallandtag
mittheilen zn follcn, welchem dann die weiteren Schritte anheimgestellt würden, um das erstrebte
Ziel zu erreichen. In den letzten Monaten scheint indessen eine andere Anschauung bei der
Königlichen Staatsregicrung eingetreten zn sein, welche zu der Hoffnung berechtigt, daß endlich
die fo oft gestellten Anträge genehmigt werden.

Der HohenzollcrnscheEummunalverband hatte ebenfalls mit ungünstigem Erfolge bei
der KöniglichenStaatsregiernng die Ausdehnung des 8- 22 des Gesetzes vom 12. März 1881
auf die an Milzbrand gefallenen Thiere beantragt nnd waren die gleichen Gründe für die
Ablehnung feitens der Königlichen Staatsregiernng geltend gemacht wurden.

Der Abgeordnete Graf brachte indessen am 25. April er. einen Gefetzentwnrf, betreffend
die Entfchädignng für die an Milzbrand gefallenen Thiere bei dem Abgeordnetenhanfe des
Prcußifcheu Landtages ein, welcher dem Huhcnzollcrn'fchenEommunaluerbande das Recht giebt,
für die an Milzbrand gefallenen Thiere, Pferde und Rindvieh, in den im Reichsgefeh vom
23. Juni 1880 vorgefehenen Fällen eine Entschädigung zu gewähren. Der Antrag des
Abgeordneten Fritzen, dieses Gesetz auf die ganze Monarchie auszudehnen, wurde aus
Opportunitätsgründcn, um das Zustandekommen des für Hoheuzuller» zu erlassenden Gesetzt
nicht zu verzögern, zurückgezogen. Nach Annahme des Gesetzentwurfes in beiden Haufern des
Landtags wurde sowohl vom Herrenhanse wie von dein Abgeordnetenhanse in Form einer
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Resolution beschlossen, die KöniglicheStaatsregicrung zu ersuchen,in der nächsten Session einen
Gesetzentwurfeinzubringen, welcherden Geltungsbereich des Gcfctzcntwnrfs, betreffend die Ent¬
schädigung für an Milzbrand gefallene Thiere auf die Provinzmlvcrbände der gesummten
Monarchie überträgt.

Es muß hervorgehoben werden, daß der Herr Minister für Landwirthschaft, Domainen
und Forsten bei der Berathung des Gesetzentwurfs erklärt hat. daß gcgcu den Erlaß des
Petzes für Huhcuzullern mit Rücksicht auf die dort bestehcudcn Verhältnisse ein Widerspruch
seitens der Königlichen Staatsregicrung nicht erhuben werde nud hinzugefügt, daß von dem
Prouinzinlvcrband der Rheinprovinz, wo ja ähnliche Verhältnisse obwalten, parzellirter Besitz,
dichte Bevölkerung nnd dergl,, ein analoger Antrag au die KöniglicheStaatsregicrung gekommen
s", um auch dort die Möglichkeit, ciue Entschädigung für Milzbrandscnchcnfällc zn gewähren,
"»zuführen. Aus den weiteren Aeußerungen des Herrn Ministers ergiebt sich. daß. wenn auch
"»e Ausdehnung des Gesetzentwurfs auf die gauze Monarchie auf Bedeuten stoßen würde, doch
d" Erlaß für einzelne Pruvinzialverbände leichter zu erreichen scheint.

Es dürfte sich deshalb empfehlen, der Königlichen Staatsregierung einen für die Nhcm-
provinzgeltenden Entwurf eines Gesetzes vorzulegen und um desseu Aunahme zn ersuchen.Ein solcher
Entwurf, welcher sich dem für Hohcnzollern befchlofsenen Gesetze wesentlich anschließt, ist beigefügt.

Da es sich nm ein Gesetz handelt, dessen Erweiterung resp. Abänderung mit großen
Schwierigkeitenverbunden ist, so ist die Entschädigung für Pferde aufgcuommen worden. Ob
biese Ausdehnung in der Praxis stattfinden wird, hängt von den weiteren Beschlüssen des
Pruvinziallandtags ab, welchennicht präjudicirt werden soll. Es muß dem Provinzialausschnß
"'heim gegeben werden, diesen Entwurf in geeignet erscheinender Weise der KöniglichenStaats¬
regicrung vorzulegen, denselbenauch zu ermächtigen,seiner Zeit die zur Durchführung des Gesetzes
"forderlichenBeschlüsse zu fassen, damit die Ausführung nicht cmf zwei weitere Jahre verzögert ttnrd.

Was zum Schluß die finanzielle Seite der Angelegenheit betrifft, fo steht eine Belastung
^r Viehbesitzer nicht in Anssicht. wenn die jetzigen Sätze von 5 Pf. für das Stück Nmdmeh
beibehalten werden. Im Geschäftsjahre 1889/90 sind an Beiträgen 48 528 M. 8? Pf. erhoben
"""den. während Entschädigungen nicht zur Auszahlung gelangten, so daß der Fonds gegenwärtig
b" Höhe von 638635 M l0 Pf. erreicht hat. Hinsichtlich der Pferde sind im Vorzahre an
Beiträgen 44146 M. 70 Pf. eingegangen, an Entfchädignngen 28191 M. ?6 Pf. verwendet
"""den und beträgt der Funds zur Zeit 103 374 M. 02 Pf.

«Der Provinziallandtag wolle von den bisherigen Verhandlungen Kenntniß nehmen
und den Provinzialansschnß beanftragen. bei der KöniglichenSt°atsreg:erung nnter
der Vorlage des in der Anlage beigefügtenGesetzentwurfsüber die Entschädigungfür
au Milzbrand gefallene oder getödtete Thiere die Angelegenheit weüer zn verfolgen
und denselben zngleich zn ermächtigen, nach Erlaß des betreffenden Gesetzesd.e zur
Durchführung desfelben erforderlichenBeschlüsse zn fassen, das Reglement zn erlassen
und die Genehmignng desseben an znständiger Stelle zu beantragen."

Düsseldorf, den 5. Juli 1890.
Der Provwzwlausschutz:

Freiherr von Solemacher, Klein,
" Vorsitzender. L°nd°8d.rekt°r.
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Mach dem Vorschlage des Urovinzial-
ausschusses.

Mach Annahme durch den Wrovinzial-
landtag.

Entwurf eines Gesetzes
botreffend

die Entschädigungfür in Solge non Milzbrand
gefallene oder getödtete Thiere.

Artikel I.

Die Vertretung des Provinzialverbandes
der Nheinprovinz kann beschließen, für an
Milzbrand gefallene Pferde oder Rindvich-
stücke, oder für getödtete Thiere dieser Gat¬
tung, welche sich bei der thierärztlichen Ob¬
duktion als mit Milzbrand behaftet erweisen,
nach Maßgabe der folgendenVorschriften eine
Entschädigung zu gewähren:

1. Die Entschädigung darf ^/k des durch
Schätzungfestgestellten gemeinenWerthes
des Thieres nicht übersteigen.

2. Keine Entschädigung wird gewährt in
den Fällen des §. 61 Nr. 1 lind 2.
ß. 62 Nr. 2, §, 63, sowie im Fall
vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwider¬
handlung gegen die Vorschriften der
W. 31 und 32 (Milzbrand) des Reichs-
gesetzes betreffend die Abwehr und
Unterdrückung von Viehseuchen vom

Juni
Seite 253).

3. Zur Bestreitung der zn leistenden Ent¬
schädigungen, sowie für die Kosten der
Erhebung nnd Verwaltung der Beiträge
und der Schätzungen wird innerhalb
des Verbandes nach Maßgabe des vor¬
handenen Pferde- und Nindviehbestandes
von den fämmtlichenPferde- und Rind-
viehbesitzernein vcrhältnißmäßiger Vei¬
trag aufgebracht.

Der Beitrag wird nicht erhoben für
Thiere, welche dem Reich oder den

23. Imr 1880 (Reichs-Gesetzblatt

Entwurf eines Gesetzes
betreffend

die Entschädigungfür in Solgc von Milzbrand
oder Umlschorand gefallene oder getödtete

Thiere.

Artikel I.

Die Vertretung des Pruuinzialucrbandes
der Nheinprovinz kann beschließen, für an
Milzbrand oder Ranschbrand gefallenePferde
oder Nindviehstücke,oder sür getödteteThiere
dieser Gattung, welche sich bei der thierärzt-
licheu Obduktion als mit Milzbrand oder
Ranschbrand behaftet erweisen, nach Maßgabe
der folgenden Vorschriften eine Entfchädignng
zn gewähren:

1. Die Entschädigung darf "/5 des dnrch
Schätzung festgestellten gemeinenWerthes
des Thieres nicht übersteigen.

2. Keine Entschädigung wird gewährt in
den Fällen des ß. 61 Nr. 1 und 2,
§. 62 Nr. 2, ß. 63. sowie im Fall
vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwider-
haudluug gegen die Vorschriften der
W. 31 und 32 (Milzbrand) des Reichs-
gesetzes betreffend die Abwehr und
Unterdrückung von Viehseuchen vom
23. Inni 1880 (Reichs - Gesetzblatt
Seite 253).

3. Zur Bestreitung der zu leistenden Ent¬
schädigungen, sowie für die Kosten der
Erhebung und Verwaltung der Beiträge
und der Schätzungen wird innerhalb
des Verbandes nach Maßgabe des vor¬
handenen Pferde- und Nindviehbestandes
von den fämmtlichenPferde- und Rind-
vichbefitzernein verhaltnißmäßigcr An¬
trag aufgebracht.

Der Beitrag wird nicht erhoben fül
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Einzelstaatcn gehören oder in Schlacht¬
viehhöfen oder in öffentlichen Schlacht¬
häusern untergebracht sind.

Zur Bestreitung der Entschädigungen
können auch die in Gcmüßheit der Be¬
stimmungen in den §8. 15 n. ff. des
Gesetzes vom 12. März 1881 (Gesetz¬
sammlung Seite 128) zu Entschädigungen
für wegen Notzkrankheit oder Lungen¬
seuche getödteteu Pferde resp. Rinder
angesammeltenFonds verwendetwerden,
jedoch mit der Maßgabe, daß die von
den Pfcrdebesitzcrn erhobenen Beiträge
nnr zur Eutschädiguug für Pferde, die
von den Niudvichbesitzern erhobenen
Beiträge nnr zur Entschädigung für
Rindvieh verausgabt werden dürfen.

4- Die näheren Vorschriften über die Fest¬
stellung der Seuche, über deu Betrag
und die Auszahlung der zu gewährcuden
Entschädigungen, wie über die Erhebung
und Verwaltung der Beiträge, sowie
über die Schätzung der gefallenen oder
gctödteten Thiere werden von der Ver¬
tretung des Provinzialverbandes durch
"n Reglement festgestellt, welches der
Genehmigung der Minister des Innern
und für Landwirthfchaft, Domaincn und
Forsten bedarf.

Artikel II.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner
^erlündîgung in Kraft.

Thiere, welche dem Reich oder den
Einzelstaaten gehören oder in Schlacht¬
viehhöfen oder in öffentlichenSchlacht-
hänfern untergebracht sind.

Zur Bestreitung der Entschädigungen
können anch die in Gemäßheit der Be¬
stimmungen in den 88- 15 n, ff. des
Gesetzes vom 12. März 1881 (Gesetz¬
sammlung Seite 128) zn Entschädigungen
für wegen Notzkrankheit oder Lungen¬
seuche getödtetcn Pferde resp. Rinder
angesammelten Fonds verwendetwerden,
jedoch mit der Maßgabe, daß die von
den Pferdebesitzern erhobenen Beiträge
nur zur Eutschädiguug für Pferde, die
von den Rindvichbefitzern erhobenen
Beiträge nur zur Entschädigung für
Rindvieh verausgabt wcrdeu dürfen.

4. Die näheren Vorschriften über die Fest¬
stellung der Seuche, über den Betrag
und die Auszahlung der zu gewährenden
Entfchädignngen, wie über die Erhebung
und Verwaltung der Beiträge, fowie
über die Schätzung der gefallenen oder
getüdteten Thiere werden von der Ver¬
tretung des Provinzialverbandes durch
ein Reglement festgestellt, welches der
Genehmigung der Minister des Innern
und für Landwirthschaft,Dumainen und
Forsten bedarf.

Artikel II.

Diefes Gesetz tritt mit dem Tage seiner
Verkündigung in Kraft.
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Anlage XXXVI.

Ober-Präsidium der Nheinprovinz.
I -Nr 13899

—___' Coblenz. den 25. November 1890.
Die Anlegung von Thalspeiren im Wnppcrgebict für die auf die Venntznng vun Wasser

und Wasserkraft angcwiefeucn industriellen Anlagen ist bereits seit längerer Zeit Gegenstand der
Verhandlungen der Beteiligten sowohl unter sich, als mit den betreffenden Behörden gewesen.
Der hierbei von den Vethciligtcn gemachteVorschlag, zur Ermöglichung der Bildung von Thal¬
sperren-Zwangsgenossenschaftendas Wassergenossenschaftsgcfetz vom 1. April 1879 allgemein zu
erweitern oder zu diesem Zwecke ein besonderes, die ganze Monarchie umfassendes Gesetz z»
erlassen, hat nicht die Zustimmung der znftändigen Herren Minister gefunden. Die letzteren
haben sich aber zu einer erneuten Erwägung, ob das Bedürfniß nach Errichtung eiuer Zwangs-
genossenschaft zur Herstellung von Thalspcrren im Wuppergebiet durch Erlaß eines Spezialgesetzes
befriedigt werden könne, für den Fall bereit erklärt, daß das Comitci für die Wupperthalfpcrren
in der Lage sei, sür ein auf die Wuppcr oder einen Theil des Gebietes derfelben befchränktes
und nur die industriellen Anlagen ins Auge fassendes Projekt bestimmte, näher ausgearbeitete
Pläne vorlegen und durch entsprechendebindende Erklärungen der Betheiligten nachweisen zu
können, daß dies Projekt nicht nur technisch genügend fundirt fei, sondern auch die Zustimmung
der Mehrheit der Betheiligten schon gefunden habe. Diefe Vorbedingungen hat das genannte
Comitä erfüllt, indem es nicht allein ein vun dem Professor Intze in Aachen ausgearbeitetes
Projekt bezüglich des Beuer- uud Brucherthales, fondern auch die verlaugten bindenden
Erklärungen einer Mehrheit der Vetheiligten, fowie den Entwurf eines Spezialgefetzcs für die
Errichtung von Thalsperrcn im Gebiete der Wupper vorgelegt hat. Gegen die technischen
Projcktstücke hat sich, abgesehen von der erst später vorzunehmenden speziellen Prüfung in
baupolizeilicher Beziehung, nichts zu erinnern gefuuden.

Bevor nun die Herren Minister eine Entscheidnng hinsichtlich des vorgelegten Gesetz'
entwnrfes treffen, haben sie es für nothwendig erachtet, den Provinziallandtag über die in Rede
stehendeAngelegenheit zu hören und zu einer gutachtlichenAeußerung darüber zn veranlassen,
ob ein Bedürfniß nach einer gefetzlichen Negelung vorhanden fei und bejahenden Falles, ob
diefem Bedürfnisse durch den von dem Comitö ausgearbeiteten Gefetzentwurf, oder in welcher
anderen Weise entsprochenwerden könne.

Euer Hochwuhlgeborcn beehre ich mich mit der Bitte um Rückgabe die hierbei
angeschlossenen Vorgänge :c uuter dem Ersuchen ergcbcnst zn übersenden, gefälligst die gutacht¬
liche Aeußerung des demnächst zusammentretenden Provinziallandtages herbeiführen uud mir
von dem Vefchlufse desselben feiner Zeit Mittheilung machen zn wollen.

Der Ober-Präsidentder Nheinprovinz:
An Nllffe.

den Landesdirektor der Nheinprovinz
Herrn Geheimen Negierungsrath Klein

Hochwohlgeburen
zu

Düffeldorf.
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Entwurf
zu

emem Spezialgesetze, betreffend die Bildung von Genossenschaften zwecks Anlcgnng nnd
Benutzung von Thalsperren in: Gebiete der Wupper nnd deren Nebengewässcr.

Entwurf.

8. i.
Zur Errichtung, Benutzung und Unter¬

haltung von Thalsperrcn im Gebiete der
Küpper nnd ihrer Nebengewässcr können
nach den Vorschriften dieses Gesetzes öffent-
"H° Genussenschaftcubegründet werden.

Erläuterung
der Abweichungenvon den bezüglichen Bestim¬
mungen des Gesetzes, betreffend die Bildung
von Wassergenosscnschllften vom 1. April 1879.

8. 1.
Es empfiehlt sich, das Spczialgcfctz auf

die Nebenbacheder Wupper mitanszudehnen,
da, abgesehen davon, daß die größeren, für
die Wupper bestimmtenThalsperren in deren
Seitenthälern augelegt werdeu müsse», nach
Erlaß des Gesetzes für einige Seitenthäler
der Wupper besonders bestimmteThalsperrcn
in Aussicht zu nehmen sein werden, so na¬
mentlich für das Morsbachthal, welches bei
Müngsten in die Wupper mündet und in
welchem circa zweihundert kleinere fclbststäu-
digc Betriebe (Schleifereien, Hammerwerke2c.)
anf die zur Zeit sehr unregelmäßig fließende
Wasserkraft cmgcwiefcn find. Derartige An¬
lagen für die kleineren Betriebe in den
Seitenthälern werden sich um fo eher nach
Erlaß des Gesetzes ermöglichen lassen, weuu
dieselben gleichzeitigzur Wasserversorgungder
in der Nähe gelegenen Städte bestimmt
werden. So wird eine für das Morsbachthal
anzulegende Thalspcrre gleichzeitig fehr wohl
als Wasserversorgung für die Städte Rons-
dorf uud Lüttringhaufcn dienen können, wie
solches bereits in Erörterung genommen ist.
Den Hauptthcil dcr Kostender Aulage würden
alsdann die Städte um deswillen tragen
können, weil eine anderweitige Wasserversor¬
gung als durch Thalsperren, etwa durch
GrundwllssergcwinnungmittelstStullenllnlagen,

29
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8. 2.
Der Genossenschaftkönnen außer den an

dem Wasser anliegenden, von der Thalsperrc
Nutzen ziehenden Werkbesitzeru nnd Grund-
eigenthümern die anstoßenden Gemeinde-,
Amts-, Kreis- und sonstige Communal-
verbände, deren Interessen bei dem Unter¬
nehmen betheiligt sind, als Mitglieder ange¬
hören.

s. 3-
Den Grundeigenthümcrn im Sinne dieses

Gesetzes ist derjenige glcichzuachten, welcher
ein erbliches, unbeschränktesNutzungsrecht an
einem Grundstückehat.

8- 4.
Die Genossenschaft muß ihren Sitz im

Inlande haben.
8. 5.

Die Rechtsverhältnisseder Genossenschaft
müssen durch ein Statut geregelt werden.

8. 6.
Dle Genossenschaftmuß einen Vorstand

habe», welcher dieselbe in allen ihren An¬
gelegenheitenvertritt.

8. ?.
Die Genossenschaft kann unter ihrem

Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten

bei dem hiesigen undurchlüffigen Voden sich
nach den bereits gemachtenErfahrungen im
Falle wachsenden Consums der Städte dauernd
nicht bewährt.

Die §§. 2 bis 4 des Gesetzes kommen
hier in Wegfall.

8- 2
ähnlich dem 8 5 des Gesetzes.

Der Frage, ob und inwieweit der frei¬
willige Beitritt der an den betreffenden
Wafserläufen anliegenden Grundbesitzer zur
Genossenschaftin deren eigenstem Interesse im
Gesetze vorzusehen sein dürfte, steht das Somit«
neutral gegenüber. Praktifch wird diefe
Frage bei den vorliegenden Projekten kaum
werden, da bei dem Ueberwiegender gewerb¬
lichen Intcreffcn eine freiwillige Uebernahme
vun Genoffenfchaftsbciträgenseitens der Gruud-
besitzer kaum zu erwarten ist, obwohl für
Letztere ein nicht unerheblicher Nutzen aus
dem regelmäßigen Wafferzufluß aus den
Thalfperreu nicht zu verkennen sein dürfte.

8- 3
mit H. 6 des Gesetzes übereinstimmend.

Dieser §., sowie die übrigen, die Grund¬
eigenthümer betreffeuden Bestimmungen des
Gesetzes würden bei Veruciuung der vor¬
stehend bei §. 2 gestellten Frage in Wegfall
kommen.

8- 4
wie §. ? des Gesetzes.

8- 5
gleichlautend dem 8- 8 des Gefetzes.

8- 6
gleichlautend dem 8- 9 des Gefetzes.

8- 7
gleichlantend dem 8- 10 des Gesetzes.
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eingehen, Eigenthum und andere dingliche
Rechte an Grundstückenerwerben, vor Gericht
klagen oder verklagt werden. Ihr ordentlicher
Gerichtsstand ist bei dem Gerichte, in dessen
Bezirk sie ihren Sitz hat.

§. 8.
Die Begründung einer öffentlichenThal¬

sperren-Genossenschafterfordert den Nachweis
Mies öffentlichen oder gemeinwirthschaftlichcn
Nutzens, Das Vorhandensein dieses Nutzens
wird durch die Bestätigung des Statuts end-
Mtig festgestellt.

8-9.
Außer im Falle des §. 28 kann Nie¬

mand gezwungen werden, einer öffentlichen
Genossenschaft 'als Mitglied beizutretcn.

8. 10-
Für den Beitritt von Gemeinden,Kürper-

'Mfteu und Verbanden zur Genossenschaftist
^ staatliche Genehmigung nicht erforderlich.

Lehns- und Fideikummißbcsitzer sind
Mgt, ohne Zustimmnng der Agnatcn der

^"ossenschaft beizutreten.

,'sen wird
8. ii.

Das Stimmverhültniß der Genosse
"" Statut geregelt.

Kein Genusse darf mehr als zwei Fünftel
"°r Stimmeu vereinigen.

8- 12.

Auss?^ bffenUiche Genossenschaft ist der
Mcht des Staates unterworfen.

die 3" ^'^l ist darauf beschränkt, daß
Angelegenheiten der Genoffcnfchaft in

"emstimnumg unt dem Statut und den
'Mn verwaltet werdeu. Innerhalb dieses
langes wird die Aufsicht mit den Vefug-

sicht"! ?^"°l,abt, ,^>lch^ ^,f^^ch den Anf-
^hurden der Gemeinden zustehen.

°rstr>ck^^"^ hat sich ferner darauf zu
^en, daß bei der Errichtung und Unter-

8- 8

gleichlautend dem 8- 45 des Gesetzes.

8- 9

gleichlautend dein 8- 46 des Gesetzes.

8 10

gleichlautend dem §. 4? des Gesetzes.

Achnlich dem 8- 48 des Gesetzes. Der
Fall, daß nur 2 Genossen vorhanden wären,
ist bei Thalsverrcn-Genossenschaftennicht wohl
denkbar.

8- 12

ähulich dem 8- 49 Absatz 1 uud 2 des
Gesetzes.

Dieser Zusatz erscheint znr Vermeidung
aller, durch eiue mangelhafte Ausführung und

29'



22«

Haltung der Thalspcrren diejenigen Sichcr-
heitsmaßregeln getroffen werden, welche zum
Schutze der unterhalb der Thalfperre liegenden
Grundstücke und Gebaulichkeiten nothwendig
sind.

Die Aufsicht wird von der Bezirks-
Negierung und in der Veschwerdeinstcmz vom
Ober-Präsidenten geführt.

Zuständig ist diejenige Behörde, in deren
Bezirk die Genossenfchaftihren Sitz hat.

§. 13.
Wenn die Genossenschaft es unterläßt

oder verweigert, die ihr gesetz- oder statntcn-
mäßig obliegenden Leistungen uud Ausgaben
in den Haushaltsplau aufzunehmenoder außer¬
ordentlichzu genehmigen, fo kann die Aufsichts¬
behörde unter Anführung der Gründe die
Aufnahme in den Haushaltsplan verfügen oder
die außerordcutliche Ausgabe feststellen

§. 14.
Zur Veräußerung von Immobilien und

zur Aufnahme von Anleihen, durch welche der
Schuldenbcstcmdvermehrt wird, bedarf die
Genossenschaftvorgängiger Genehmigung der
Aufsichtsbehörde.

Durch das Statut kann die vorgängige
Genehmigung auch für andere Fälle vorbe¬
halten werden.

§. 15.
Für die Verbindlichkeitender öffentlichen

Genossenschafthaftet das Vermögen derselben.
Insoweit daraus Gläubiger der Genossen¬

schaft nicht befriedigt werden können, muß
der Schuldbetrag durch Beiträge aufgebracht
werden, welche von dem Vorstande nach dem
im Statut festgesetzten Theiluahmcmaßstabc
auf die Genoffen umzulegen siud.

Die Veitragspflicht zu den Genossen¬
schaftslasten ist den gemeinen öffentlichen
Lasten gleich zu achten. Auf den bei dem
Unternehmen betheiligten Immobilien haftet
sie als solche in dem durch das Theilnahme-

Unterhaltnug der Thalsperren etwa entstehenden
Gefahren nothwendig.

ähnlich dem Absatz 3 des Z. 49 des Gesetzes.

wie Absatz 4 des §. 49 des Gesetzes.

8- 13
wie ß. 50 des Gesetzes.

Der Absatz 2. betreffend Krcisausschuß,
kommt hier in Wegfall.

§. 14
wie H. 51 des Gcfctzcs.

s. 15
wie §. 52 des Gefetzcs.

Anstatt „Grundstücke" wird, weil auch
gewerbliche Gebaulichkeiten iu Betracht komme",
hier „Immobilien" zu setzen sein.
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Verhältniß (§. 19 Nr. 6) festgestelltemUm¬
fange. Die Zwangsversteigerung dieser Im¬
mobilien wegen rückständiger Beiträge ist nicht
ausgeschlossen.

Bei Parzellirungen von Immobilien,
welche der Genossenschaft angeschlossensind,
müssen die Genossenschaftslasten auf alle
Trennstückeverhältnißmäßig vertheilt werden.
(8- 19 Nr. 7.)

8. 16. 8 16

Wird die Zugehörigkeit zur Genossen- wie ß. 53 des Gesetzes
schast. insonderheit die Verpflichtungzur Theil- Der Krersausschuß fallt h«r fort.
nähme an den Lasten streitig, so hat hierüber
der GenossenschaftsvorstllndBescheid zu er¬
theile,,. Gegen den Bescheidfindet innerhalb
21 Tagen die Klage bei dem Vezirksver-
waltungsgerichte statt.

Die Klage hält die Vollstreckunggegcu den
nach dem Bescheidzur Traguug der Genossen¬
schaftslasten Verpflichtetenbis zum Erlaß einer
rechtskräftigenEntscheidung nicht ans.

Ist der ordentlicheRechtsweg zulässig, so
findet gegen die erstinstanzlicheEntscheidung
^s Vezirksverwaltnngsgerichts ein weiteres
Rechtsmittel im Verwaltungsstreitverfahren
Nicht statt.

ß. 17.
s- 1?

. Der Vorstand kann die in Ansübung wie ß. 54 des Gesetzes
'"ner Befugnisse gegen einzelne Genossen Der Krnsausschnß fallt h,er fort.
gerichteten Anordnuugeu auf Kosten der Unge¬
horsamen znr Ausführung bringen oder
Mhigenfalls mittelst vorher anzudrohender
Ordnungsstrafen bis zu 30 M. aufrecht
"halten.

Die hiernach festgesetzten Geldstrafen
lu°ßen in die Genossenschastskasse.

Gegen dieAndrohnng,Festsetzung und Aus¬
führung des Zwangsmittels fiudet nach näherer
Maßgabe der Bestimmung der ßß. 34 und 36 Ab¬
satz 1 des Gesetzesovm 26. Juli 1876, betreffend
^Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden und
^rwaltungsgerichtsbehörde,nc.(Gefetz-Samml.
^'297), die Beschwerde oder die Klage statt Zu-
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ständig für die Klage ist bei den der Aufsicht
der Bezirksregierung unterliegenden Genossen¬
schaften das Bczirksverwaltungsgericht.

ß, 18.
Rückständige Beiträge, sowie die im

§. l? erwähnten Strafen und Kosten können
im Wege der administrativen Exekution bei-
getricben werden.

Die Exekntiun kann anch gegen die
Pächter und sonstigen Nutzungsberechtigten
von der Genossenschaftangehörenden Grund¬
stücken, beziehungsweise gegen die
Miether von der Genosscnsch aft ange¬
hörender Besitzer gewerblicher An¬
lagen, vorbehaltlich deren Regresses an die
eigentlich Verpflichteten, gerichtet werden.

Ist eine gewerbliche Anlage nach geson¬
derten Arbeitsstellen an mehrere Personen
vermiethet, so kann die Exekution gegen die
einzelnen Miether nur nach Verhältniß der
auf die einzelnen Arbeitsstellenzu vcrtheilcudeu
Beiträge gerichtet werden.

8. 19.
Das Genossenschafts - Statut muß ent¬

halten :
1. den Namen und Sitz der Genossenschaft;
2. den Genussenschaftszweckunter Bezug-

nahme auf den Plan für die Ausführung
des geuoffcnfchaftlichen Unternehmens;

3. eine genaue Bezeichnung der Genossen
und der bei dem Unternehmen be¬
theiligten Immobilien oder Theile von
Immobilien unter Beifügung beglaubigter
Karteu nebst Register;

4. Vorschriften über die Benutzung und
Instandhaltung der genossenschaftlichen
Anlagen;

5. die den Genossen obliegenden Verpflich¬
tungen ;

8- 18

ähnlich dem 8- "5.

die gesperrten Worte werden hier hinzugefügt
werdeu muffen.

Diese Bestimmung sieht den Fall vor,
wo, wie bei den größereu Schleifereien von
60 und mehr Schleifsteinen an der mittleren
nnd unteren Wupper die einzelnenSchleifsteine
nebst der dazu gehörigen Wasscrtriebkraft
vielfach gesondert vermiethet werden, fu daß
in einem und demselben Schleifkotten oft
mehrere fclbstständige Theil - Miether sich be¬
finden.

8- 19
wie 8- 56 des Gesetzes;
nur daß «nd Nr. 3 anstatt der Worte „Grund¬
stücke", „Immobilien" gesagt ist.

Zu Nr. 3. Ob es jedoch zweckmäßig ist
mit Rücksicht auf den häufiger vorkommenden
Wechfel der Genossen (otr. die untenfolgende
Erläuterung zu 8- 29) eine genaue Bezeichnung
der Genoffeu und der bei dem Unternehmen
betheiligtcn Immobilien im Statut vorzu¬
sehen, erscheint fraglich.

Zu Nr. 6 otr. die Grläutcruugsbemerkung
unten zu 8 28 Nr. 3.
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6, das Verhältniß der Theilnahme an den
Nutzungenund Lasten, sowie am Stimm¬
rechte ;

7, Vorschriftenüber das Verfahren bei Ver¬
keilung der Genossenschaftslastenim Falle
der Parzellinmg (Z. 15 Absatz 4);

8, die Art der Wahl und Zusammensetzung
des Vorstandes, die Vcrwaltungsbefug-
»issc desselben, die Formen für die
Legitimation der Mitglieder des Vor¬
standes oder deren Stellvertreter;

9- die Voraussetzungen und die Form für
die Znsmnmeuberufuug der Genossen;

16. die Bezeichnung der Gegenstände,welche
der gemeinsamen Beschlußfassung der
Genossen uuterlicgeu sollen;

11- Vorschriften über die Bildung ciues
Schiedsgerichts und Bezeichnung von
Streitigkeiten, welche der Entschciduug
desselben unterliegen;

12, die Form, in welcher die von der Genossen¬
schaft ansgeheudeu Bekanutmachungeu
erfolgen, sowie die üffeutlichcu Blätter,
in welchendie für die Oeffeutlichkeitbe¬
stimmtenBekanntmachungenaufzunehmen
sind;

13- die Vcdinguugcn für die Aufnahme von
Genossen.

z. 20.
Das Statut und jede Abäuderuug des¬

selben bedarf, uurbchaltlich der Bestimmuug
>n den ß§. 22. 31. 32 der Genehmignug
°«ch den (oder die) zustäudigcu Minister.

In den Fällen des §. 28 verbleibt es bei
der durch §. 56 des Gesetzesvom 28. Februar
1843 (G^. Samml. S. 41) vorgeschriebenen
landesherrlichenVerordnung.

§- 21.
Das Statut und jede Abänderung des-

°"w ist nach erfolgter Bcstätiguug uach Vor-
M'ft »ud mit den Wirkungen des Gesetzes,
""sfcud die Vekauutmachunglandesherrlicher

"lasse durch die Amtsblätter vom 10. April

8- 20

ähnlich dem §. 57 des Gesetzes.
Der Absatz 1 des nebenstehendenPara¬

graphen würde in Wegfall kommeu,wenn das
Gefetz allein den Fall vorseheu will, daß die
Gcuosseuschafteu,wie solches thatsächlich sich
crgebeu wird, uur durch deu Veitrittszwaug
einiger widerstrebender Interessenten zustande
kommen können.

ß. 21.

Jedes Hinzutreten eines neuen Geuosscn
oder der Wegfall eines alten als Aeudcruug
des Statuts im Sinne des nebenstehenden
Paragraphen zu behandeln, dürfte nach dem
vorstehend zn s- 19 Nr. 3 Gesagten sür d.e
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1872 (Gesetz-Samml. S. 357), zu verkünden.
Eine Anzeige in der Gesetzsammlung kann
unterbleiben, wenn das Statut vom Minister
genehmigt worden ist.

Mit dem Zeitpunkte des Inkrafttretens
des verkündeten Statuts gilt die Genossen¬
schaft als begründet.

8- 22.
Das Ausscheidenvon Genossen aus einer

bestehendenGenossenschaftkann, vorbehaltlich
der Bestimmungen in den 83. 29 Absatz 2
und 31, nur im Einverständnisse beider Theile
und mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde,
welche dabei auch das etwaige Interesse der
Gläubiger zu berücksichtige,: hat, erfolgen.

8- 23.
Der Vorstand hat die Geuusseu zusammen-

zuberufen, sobald es das Interesse der Ge¬
nossenschafterfordert, insbesondere

1. wenn eine Zwangsvollstreckung in das
Vermögen der Genossenschaft fruchtlos
geblieben ist;

2. wenn ein Drittel der Genoffcn es unter
Angabe des Zweckes schriftlichbeantragt.

Wenn der Vorstand dem lctztgedachten
Antrage binnen zwei Monaten nicht
stattgegeben hat, so hat die Aufsichts¬
behörde die Genossenzusammenzuberufcn.

8. 24.
Die Auflösung der Genossenschaftkann

von dem zuständigen Minister ausgesprochen
werden:

1. auf den Antrag eines Genossen, wenn
die Genossenschaft nur noch aus zwei
Mitgliedern besteht;

2. wenn in Jahresfrist, von der Bestätigung
des Statuts an gerechnet,nicht znr Aus¬
führung des Unternehmens geschritten,
oder wenn die begonnene Ausführung
mindestens ein Jahr lang eingestellt ist
und die Verzögerung durch Verschulduug
der Genossen herbeigeführt ist, oder

hier in Rede stehendenThalfverren-Genossen-
schaften mit großen Umständlichkeiten ver¬
bunden sein.

8- 22
wie 8- 59 des Gesetzes.

§. 23
gleichlautend dem 8. 60 des Gesetzes.

§. 24
gleichlautend dem §. 61 des Gesetzes.

Der in Nr. 1 vorgesehene Fall der Auf¬
lösung ist bei Thlllspcrren-Gcnossenschaftc"
freilich wohl kaum denkbar.
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wesentliche Voraussetzungen der Geneh¬
migung des Statuts hierdurch verändert
worden sind.

§. 25.
Die Genossenschaftkann die Auslosung

beschließen.
Der Anflösungsbeschlußerfordert zu seiner

Gültigkeit eine Mehrheit von zwei Dritteln
der Stimmen und die Genehmigung des zu¬
ständigen Ministers.

8- 26.
Die Auflüfnng der Genoffenschaft tritt

" Kraft, fubald der Vefchluß des Ministers
(88. 24. 25) dem Vorstaude der Genoffenfchaft
zugestelltworden ist.

8- 27.
Nach Auflösung der Genossenschafter¬

folgt die Liquidation dnrch den Vorstand oder
°ie durch Statut oder Beschluß der Genossen¬
schaft dazu berufenen Perfuuen.

8- 28.
Der Eintritt in eine neu zu bildendeGe¬

nossenschaft zurAnlcgnng. Benutzung nndUnter-
Mltung von Sammelbecken kaun gegen denWider-
spnich der bei dem Unternehmenzubcthciligenden
Gewerbetreibendenerzwungen werden, wenn

1- eine bessere Ausnntzung der gewerblichen
Triebkraft von Wasscrläufen oder eine
bessere Benutzung des Wassers zu son¬
stigen gewerblichenZwecken erstrebt,

2' die widersprechenden Werkbesitzer von
dem Nutzen der Anlage nicht ausgeschlossen
werden tonnen, ohne die zweckmäßige
Ausführung der Anlage zn gefährden,
uud wenn

^ diejenigenbetheiligtcn Gewerbetreibenden,
Wlche sich für das Unternehmen erklärt
haben, eine Mehrheit des in den Vor¬
anschlägen zn ermittelnden Nutzens ver¬
treten. Wird die Mehrheit des Nutzens
b°stritten, su haben beide Parteien je
"nen Schiedsrichter zu bestellen, welche
°m Nutzen unter Zugrundelegung des

8. 25
gleichlautend dem 8- 62 des Gesetzes.

§. 26

gleichlautend dem 8- 63 des Gesetzes.

8. 2?

gleichlautend dem 8- 64 des Gesetzes.

8- 28.
Die A 65 und ff. des Gefetzes mußten

nach' der eigenthümlichen Art der hier in
Betracht kommenden Unternehmung eiue uene
Fassung erhalten.

Der Beitritts-Zwang soll sich bei dem
Ueberwiegender gewerblichenInteressen nur
auf die gewerblichenAnlagen erstrecken.

Für diese ist die gesetzlicheStatuirung
eines Zwanges um so nothwendiger uud ge¬
rechter, weil audereufalls keinem an dem be¬
treffenden Wafscrlnufe liegenden Werke es
verwehrt werden könnte, deu Vortheil des
Mehrwasscrs aus deu von den übrigen Werk-
besitzern ausgeführten Thalfperren sich zu
Nutzen zu machen, ohne daß er irgendwie zu
den Kosten beizutragen brauchte.

Dazu kommt, daß die Kosten dieser An¬
lagen so groß sind, daß dieselben nur bei
einer entsprechendenBetheiligung aller Werk¬
besitzer werden ausgebracht werden können.

Alle gewerblichen Interessenten einer
Thalsperrenanlage zum Beitritt zu der Ge-30



234

in dem Statut vorzusehendengenerellen
Vcrtheilungs-Maßstabcs festsetzen und
zwar für den Fall der Meinungsver¬
schiedenheit unter Mitwirkung eines, Ob¬
mannes, den beide Schiedsrichter im
Voraus wählen. Einigen sich die beiden
Schiedsrichter nicht über die Wahl eines
Obmannes, so ernennt der Bezirksaus¬
schuß den Obmann, welcher uach Einsicht
der Gutachten der beiden Schiedsrichter
endgültig den Nutzen festsetzt.
Hinsichtlichsolcher gewerblicherAnlagen,

welchen und solange denselben nach der Art
ihres Betriebes eine erhöhte Ertragsfähigkeit
aus dem Unternehmen nicht erwächst, findet
ein Zwang zum Eintritt nicht statt.

nossenschaftnach Maßgabe ihres Nutzens frei¬
willig zu bcwegcu, erscheint aber bei der
großen Zahl der regelmäßig bei solchen An¬
lagen in Betracht kommendenWerkbesitzcr und
bei der Mannigfaltigkeit der Betriebe und der
Nntzungswcisc desWasscrs fürdievcrschicdcnsteu
gewerblichenZwecke nicht wohl durchführbar.

Am nothwendigsten aber ist die gesetzliche
Regelung des Veitritts-Zwanges hier aus
dem Gruude, damit alle diejenigen Werkbesitzcr
entsprechend zu den Kosten herangezogen
werden können, welche nach Fertigstellung der
Anlagen sich neu an dem Wasscrlaufe etabliren
oder ihre Anlagen erweitern werden, um sich
das in Folge der Thalsperre regelmäßig und
reichlich fließendeWasser zu Nutzen zn machen.

Die vorläufigcu Aufnahmeu au der
Wuppcr haben ergeben, daß jetzt zahlreiche
Gefalle theils überhaupt noch nicht, theils
nur in geringem Maße genutzt sind, weil die
gegenwärtige Unregelmäßigkeit des Wasser¬
laufs und die Trockenheitder Wupper während
etwa 4 Mouateu im Jahre eine Vcnntzung
des Waffers oder der Wasserkraft ohne Zu¬
hülfenahme von Hülfs-Dampfmaschinen in den
meisten Fälle,: nicht möglich machen.

Nach Ausführung der Thalfperren werden
zweifellos die alsdann regelmäßig das ganze
Jahr zur Verfügung stehenden Wasserkräfte
und Wllssermcngcn bald in Benutzung ge¬
nommen werden, wie denn namentlich die
Vcnntzung dieser regelmäßig zu gestaltenden
Kräfte für elektrische Vcleuchtungs-nnd Kraft-
übertragnngs-Anlageu in der hiesigen durch
Kleinindustric ausgezeichneten Gegend von
besonderer Vedcntung werden kann.

Es wäre nun in hohem Maße ungerecht
und drückend für die Genossen, welche die
Thalsperren in's Leben gerufen haben, wen«
neu eutstchende Anlagen den Vortheil der
Thalfperren genießen könnten, ohne einen
entsprechendenVeitrag zahlen zn müssen-

Von den ans den Thalfperren erhebliche»
Vortheil ziehendenStädten, wie dies bei de«
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8- 29.
^n Ermangelung anderwciter Verein-

ssw?? ^^ ^" Theilnahme an den Genossen-
aus ^ ^" "^ Maßgabe der den Genossen
N^.„ " ^enossenschaftsanlagcn erwachsenden

""h°üe geregelt werden.

vorliegendenProjekten für Barmen und Elber-
seld zutrifft, darf wohl angenommen werden,
daß dieselben freiwillig mit den entsprechenden
Beiträgen der Genossenschaftbeitrcten werden.
Einen Zwang für die Städte, soweit sie nicht
als Unternehmer gewerblicherAnlagen auf¬
treten, auszufprechcn, erscheint um deswillen
schwierig,weil sich deren Nutzen in bestimmten
Zahlen kaum angeben läßt.

Zu Nr. 3: Für die Berechnung des
Nutzeus wird im Statut oder einem zn dem¬
selben zu erlassenden Regulativ der Ver-
theilnngsmahstab generell festzusetzen sein.
Einen solchen glaubt das Comitee in dem
anliegenden Entwürfe gefunden zu haben.
Da die Anwendung diefes Vertheilungsmatz-
stabes auf die einzelnen Werke immerhin zu
technischenMeinungsverschiedenheiten führen
kann, fo empfiehlt es sich, falls die Majorität
des Nutzens bcstritten wird, eine schicdsge-
richtliche Entscheidungvorzusehen.

Für die Bildung einer Zwangsgcnossen-
schast wird die freiwillige Verciterklärnng der
Majorität des in den Voranschlägen zu er¬
mittelnden Nutzens als erforderlich zu be¬
zeichnen fein. Würde außerdem noch die
Majorität der Werkbefitzcr ihrer Zahl nach
im Gcfetze gefordert werden, so könnte dies
unter Umständen die Ausführung einer allen
Theilen nützlichen Anlage numoglich machen,
zumal gerade die zahlreichen kleinerenWerke,
wie die Schleifereien und Hammerwerke an
der Wupper durch Erbgang oft jedes einzelne
im ungetheilten Besitze von 20, 30 und mehr
Personen sind und naturgemäß bei diesen
eine freiwillige Beitrittserklärung kanm zu
erlangen sein wird,

§, 29

ähnlich dem 8- 66 des Gesetzes.
Da bei den Thalsperrengenossenschaften

alle znr Zeit und künftighin von dem be¬
treffenden Mchrwaffer Nutzen ziehenden ge¬
werblichen Anlagen in Betracht kommenund

3(1*
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Ergiebt sich nach Ausführung der Ge-
nosscnschaftsanlagen. daß ein Genosse von
dem Unternehmen keinen Vortheil hat, so
kann von dem Genossen für die Dauer dieses
Zustandes der Genosfenschaft gegenüber der
gänzliche Erlaß der Gcnossenschaftsbciträge
verlangt werden. Ergiebt sich aber, daß ein
Genoffe dauernden Nachtheil von dem Unter¬
nehme,! hat, so kann der Genosse das Aus¬
scheiden aus der Genossenschaftverlange».

§. 30.

Das Stimmenverhältniß der Genossen
ist in Ermangelung anderwciter Vereinbarung
nach dem Verhältniß ihrer Theilnahme an
den Genossenschastslastenderart festzustellen,
daß jeder beitragspflichtigeGenosse mindestens
eine Stimme hat.

8- 31.

Gewerbetreibende,welche nach Errichtung
der Genossenschaftdas Wafser des Sammel¬
beckens oder des aus demselben fließenden
Wasserlaufes in einer neuen Weife zu be¬
nutzen anfangen, sind verpflichtet, der Ge¬
noffenschaft beizutreten, wenn der Vortheil
der neuen Benutzung ganz oder thcilwcife als
Folge des Unternehmens anzusehen ist.

Die Genossenschaft ist verpflichtet.Grund¬
eigenthümer oder Gewerbetreibende, welche
nach Errichtung der Genossenschaft das Wasser
des Sammelbeckens oder des aus demselben
fließenden Wasserlaufs in einer neuen Weise
benutzen, auf deren Verlangen in die Genossen-
schaft aufzunehmen, wenn die Anlagen der
Genoffenschaftbei entsprechender Einrichtung
hinreichen, um ohne Nachtheile für die bereits
vorhandenen Mitglieder den gemeinsamen
Bedürfnissen zu entsprechen.

Der neu hinzutretende Genosse hat in
entsprechenderWeise an den Anlage-, Unter¬
haltung^ und Betriebskostendes Unternehmens
fowie an den Verwaltnngskostcnder Genossen¬
schaft theilzunehmen.

da eine häusigere Aenderung in der Zahl
und der Wassernutzung dieser gewerblichen
Anlagen durch Ncuerrichtnug, Vergrößerung
oder auch Vetriebseinstellung zu erwarten
steht, so wird in dem Statute beziehungsweise
Regulativ eine periodische Neguliruug der
Geuossenschaftsbeiträgevorzuschcu sein.

Der letzte Satz des Absatzes 3, sowie
der Absatz 4 des §. 66 können hier wohl in
Wegfall kommen.

8. 30

gleichlautend dem ß, 67.
8. 68 des Gesetzes kann als für die

Thalsperrengenusseuschaften unerheblich i"
Wegfall kommen, eventnell würde der unten¬
stehende §. 32 in solchen Fällen zur An¬
wendung kommen.

§- 31.

Der §. 69 des Gesetzes wird aus den
bei 8> 29 angegebenen Gründen in neben¬
stehender Weise abzuändern und die Thatsache
der häufigerenAenderungender Genossenschaft
beitrüge mit Bezug auf die Bcuutzung des
Mehrwaffers zu berücksichtigen sein.

Diese aus dem §. 69 Absatz 1 °^
Gesetzes entnommene Bestimmung wird hier
kaum praktifch werden, da es, wie vorstehen
bei ß. 28 ausgeführt, jedem au dem Wasser-
lauf sich neu ansiedelnden Gewerbetreibenden
an sich unbenommen ist, das vorbeifließend
Mehiwaffer ohne weiteres zu beuutzc», we>"
eben nicht das zu erlassende Gesetz ihn ver¬
pflichtet, nach Maßgabe des durch die Thal¬
sperre geschaffenen Mehrnutzens zn den Koste
beizutragen.
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In gleicherWeise haben diejenigen der
GenosscnschastangehiircndcnGewerbctreibcndcn,
welche dnrch Verbesserung nnd Erweiterung
ihrer bestehenden Anlagen eine Mchrausnntzung
des aus dem Sammelbecken fließendenWassers,
beziehungsweisedes von dem Sammelbecken
gespeisten Wasserlaufs gcgeu bisher bewirken,
einen dem größeren Nutzen entsprechenden
höheren Beitrag zu zahlen, falls der Vortheil
der bessern Ausnutzung ganz oder thcilweise
als Folge des Unternehmens anzusehen ist.

Ebenso kann derjenige Genosse, welcher
durch eine Einschränkung oder Aenderung
seines Betriebes seinen Nutzen aus der Thal-
sperrc verringert, eine entsprechendeErmäßignng
des von ihm zn zahlendenBeitrages verlangen.

§. 32.
Zur Erwerbung der für die Anlage,

Benutzung oder Unterhaltung des Sammel¬
beckens erforderlichen Grundstücke ist das
Cnteignnngsverfahren nach Maßgabe des
Gesetzes vom 11. Inli 1874 (G.-S. S. 221)
zulässig.

8. 33.
Streitigkeiten in den Fällen der W. 29

"nd 31 unterliegen mit Ausschluß des ordcnt-
^t>en Rechtsweges der Entscheidung des
Bezirksausschusses.

8- 32.
Die Thalsperren erfordern u. A. den

Erwerb von Grundstückennnd Gebänlichkeiten,
welche von dem Sammclweihcr zu übcrstauen
sind. Die Eigenthümer dieser Grundstücke
werden kein direktes Interesse an den Thal¬
sperren haben nnd würden, da bei der starken
Parzcllirung des Grund und Bodens in
hiesiger Gegend schwerlich alle Grundcigeu-
thümcr zur freiwilligen Entäußerung zn be¬
wegen sein werden, ohne die nebenstehende
Bestimmung des Gesetzes der Ausführung
dieser im eminenten Allgemcininteressc liegenden
Anlagen oft unüberwindliche Schwierigkeiten
bereiten können.

8. 33

wie §. 70 des Gefetzes.
Dritter Abschnitt Nr. III; §. 71-85

des Gesetzes, betreffend die Vorschriften
für das Verfahren zur Begründung
öffentlicher Genossenschaften,

Nr. IV; §. 86—88, betreffend Vor¬
schriften sür das Liquidationsverfahren,

Nr. VI; §. 91—94, betreffend Be¬
hörden.

Vierter Abfchnitt Strafbcstimmungen.
8. 99 findet für das vorliegende Gefetz ana-
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loge Anwendung, nur das; der den im §. 80
des Gesetzes erwähnten Abstimmungen für
die Thalspcrren-Genossenfchaften die in Vor¬
stehendem im Entwürfe §, 28 Nr. 3 vor¬
gesehene Zustimmung derjenigen Werkbcsitzer,
welche die Mehrheit des in den Voranschlägen
ermittelten Nutzens vertreten, jedesmal maß¬
gebend sein wird.

Die §§. 89, 90, 95—98 werden für
das vorliegende Gesetz in Wegfall kommen
können.

Das möglichstbaldige Inkrafttreten des
Gesetzes ist dringend erwünscht, da, nachdem
die Vorarbeiten in umfassendster Weise seit
länger als zwei Jahren durchgeführt find,
die alsbaldige Inangriffnahme der zunächst
projcktirtenThalspcrren wird geschehen könne»,
sobald das zu erlassende Gesetz die Möglich¬
keit zur Bildung der Thalsperren-Genossenschaft
gewahrt.

Düsseldorf, den 10. Dezember 1890.

Antrag
der Commission zur Vorberathung der Vorlage der Königlichen Staatsregierung, betr.

gutachtliche Aeußerung über den Gesetzentwurf zwecks Errichtung von Zwangsgenossen'

schaften zur Herstellung von Thalsperren im Wuppergebiete.

Berichterstatter: Abgeordneter Mullenhoff.

Hoher Provinziallllndtag wolle beschließen wie folgt:

Nachdem durch die von Professor Intze geleiteten sorgfältigen und umfassenden Vor¬
arbeiten, namentlich dnrch die 2 Jahre ununterbrochen stattgehabten genauen Messungen der z>"
Verfügung stehenden Wassermengcn, der eminente Nutzen der für das Wuppergebiet 3"
errichtenden Thalfpcrren als feststehendzu erachteu ist, nachdem die eingereichtenSpezialprojcktc
der zn errichtenden Sperrmauern deren absolut sichere Ausführbarkeit nachgewiefen haben, h""
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der Provinziallandtag die Errichtung der proMirten Thalsperren :m Interesse der dauerudeu
und regelmäßigen Ausnutzung der natürlichen Wasserkräfte für dringend geboten,

Be der Kostspieligkeitder Anlagen einerseits, bei der Bedeutung und de MamuL-
faltigkeit der in Net cht kommendenGewerbebetriebeandererseits und w der Eigeuthumlicheit
der Aulagen, welche es uu'Nöglich macheu. die auf die Wafferkraf nnd ^ Wa ermeuge M
aufbauenden Gewerbebetriebevon dem Nutzen der

fasfung aller von der Anlage Nutzeu gehenden Gewerbetrerbendenzu m^chmtl ch^ Gm^
schaft mit Zwangsbesngniß gegen die Widerstrebenden den einzigen Modus emer gerechteu
Ausbringung und Vertheilimg der Kosten, ^. «v>„ ^^ i.^ n^^i^n Ner-

D ferner der anfgestellte Kosten-VertheiliNigsplandie Möglich! de g^
thoilnng der Kosten erweist und vor allem die nöthige Mckstchtnahn.e ge m d, l n W

Her feststellt,'so befürwortet der
Bildung einer Thalsperren-Zwangsgenossenschaftzulafstg fmi vu sau ^ ^
welche sich für das Unternehmen erkärt haben, die Mehrheit des iu den Voranschlägen zn
ermittelnden Nutzens vertreten. ^ . , . ,.«f,^^,fliss,l>r als die

Die Vilduug derartiger Zwangsgenoffeufchafteuerfchem nm °/" °"ch^ . d
"dthigen Garantien gegen etwaige Vergewaltigungen der «"
v°llm>f gegeben find nnd als der im Entwürfe vorgefehene ^sch uß e an m^
Interessenten vom Beitrittszwang als dnrch die obwaltenden ^e h "A g bot n w e cl)

werden mns. Eine genanere Prüfnng der einzelnen Gefetzesparagraphen war bei der Kurze
3"t nicht möglich. Nur wird fpeziell empfohleu: „,, ^ « i.^ f,,« Nnständiakeits-

1. Die Streichung vouAbf.3§.16 des Gefetzeutwurfes. als durch §. 1.0 des Zustäud.gten
gefetzes überflüssig gewordeu;

ungeteiltem Eigenthum mehrerer Besitzer, so haben meie u") ,
ihres Stimmrcchtes zu ewigen. ^««^«.Nie Fachkommission:

Carl Friederichs. G. Conze.
VorsiMder. Schnftfnhrer.

Zur uähereu Begrüudung erlaubt sich "n^^^
Die nnnmehr seit läuger als 2 Iahreu ^"^aw" ^ ^ ermehapparate

" Wupper herbeizuführen. abaeieben von den industriell bedeutenden
_^ Es ist solches um so bedeutungsvoller, als. ^ ^ Wasserkraft
^wdten Barmen und Elberfeld, zur Zeit uvch über 100 "^0 ^ ^^^
"'d die Waffermengen der Wupper für ihre gewerbliche,: Zweck bmuh"^ way ^^
kauere Wer . denen die Ai.fstelluug eiuer Hülfs-Dampfumfchme zu theuer war.
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von Jahr zu Jahr unregelmäßiger werdenden Wasserzuflusses (wesentlich einer Folge der
zunehmenden Waldverwüstungen) ihren Betrieb einzustellen genöthigt worden sind.

Nach den stattgehabten Messungen betrügt der Wassermangel, welcher dem Ucberfluß
bei Hochwaffergleichkommt, in den abzusperrenden Thälern rund 3U> im Jahre. Um ein
Beispiel für die Wirkung der Thalsperrcn anzuführen, belauft sich das Nicdrigwasscr der
Wuppcr bei Dahlhaufeu iu den trockenen Monaten auf 400 Liter pro Sekunde; uach Anlage
der beiden zunächst projcktirtcu Thalspcrren im Vrnchcr- und Vcverthale würde täglich
ein Mindestwasser von über 2400 Liter pro Sekunde, d. i. über das sechsfache durch die
Wupper fließen.

Daß die Thalsperren nebcu ihrem Hauptzweckeder gcwerblicheuVerwerthung des jetzt
ungenutzt abfließenden Wassers in der wasserreichenZeit auch in nicht zu unterschätzender Weise
zur Vermeidung der Hochwassergefahrenbeitragen, erhellt aus den Wassermessungenbei Gelegen¬
heit der Ende November d. I. stattgehabten bedeutcudcu Ueberschwemmungender Wupper.
Der Wasserabfluß der Wuppcr bei Dahlhauseu betrug zur Zeit des höchsten Wafserstandes
230 «Kni pro Sekunde oder 828 000 «dm pro Stunde gegen 0,4 ol«n pro Sekunde, bczw.
1440 «Km pro Stunde in der trockenenZeit. Die Größen der drei Thalsperren im Brücher-,
Vever- und Uelfcthalc find fo bestimmt, daß sie jede iu die Thäler abfließende Wassermcngc
aufnehmen können; so würde z. B. die letztgedachteFluth die Becken kaum zur Hälfte gefüllt
haben. Die Wnpper erhält alfu während der Flnthpcriode aus dicfeu Thälcru keiucu Zufluß
und wird die Wafsermenge der Wupper so viel verringert, wie ans das Niedcrschlagsgcbietder
Thalbeckcnniedergefallen ist. Das Niedcrschlagsgebiet der drei Thalspcrren betrügt 43 hlcw,
dasjenige der Wnpper bis Dahlhauscn 213, bis Elberfeld 330 c^Kin. Die Thalspcrren würden

also in Dahlhaufeu -^-^ -^ '/z, in Elberfeld—— ^- >/? des Wassers zurückgehaltenhaben,

was von großer Bedeutung gewesen wäre, da das obere Siebentel der Wassermcngcdcn größten
Schaden verursacht.

Die Projekte für die zu errichtenden Sperrmauern siud auf das furgfältigste von
Professor Intze aufgestellt, nachdem das zu vcrwcudeude Stcinmatcrial dcr in Bruchstein auf¬
führenden Mauern in der KöniglichenPrüfnngsstatiun zn Charlotteuburg auf fciuc Widerstands¬
fähigkeit uud Wcttcrfestigkeit geprüft und alle Vurtehrungsmaßrcgeln getroffen sind, wie solche
sich bei den in den Vogcsen neuerdings erbauten großen Thalsperren als nothwendig und
zweckmäßigerwiesen haben.

Die Kosten der zunächst in Angriff zu nehmcndcn zwci Thalspcrren belaufen sich auf
rund 1'/< Million Mark. Die Aufbriuguug der Kosteu ist so gedacht, daß für Verzinsung,
Amortisation und Verwaltung der Thalspeiren jährlich circa 5U 000 M. auf die Interessenten
zu vertheilen sein werden. Etwa 20°/„ dieser Kosten follcn auf diejenigen, meist größeren
gewerblichenAnlagen vertheilt werden, welche das aus den Thalfpcrrcu kommendeMchrwafscr
außer zur Treibkraft zu foustigcn gewerblichen Zwecken (Wasch-,Färberei-, Appretur- «. Zwecken)
verwenden. Daß eine angemesseneVertheilung dieser Kosten auf die gewerblichcuInteressenten
möglich ist. beweist dcr Umstand, daß nach dem vorläufig aufgestellten Vcrthcilungsplan circa
»/. der Gewerbetreibenden sich mit den auf ihre Werke entfallenden Kosten einverstanden erklärt
haben. —25°/« der Kosten werden zweifellos von den Städten Barmen und Elberfeld übernommen
werden, welche in Folge dcr regelmäßigen Zuführung des Wafsers in die Wuppcr iu Folge der
verminderten Überschwemmungsgefahr «. einen uicht unerheblichenVortheil von den ThalsperreN
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hüben. Die dann noch verbleibenden 55"/» füllen auf die sämmtlichen gewerblichen Anlagen
nach Maßgabe der durch die Thalsperrcn geschaffenen Mehr-Pferdekraft vertheilt werden. Eine
durchaus zuverlässigeFormel zur Bemessung der Mchr-Nutzkraft für jedes Werk ist von Professor
Intzc aufgestellt und bei der vorläufigem Vertheilnng der Kosten schon erprobt. Die Mehr-
Pferdekraft der Thalsperren ist, eine regelmäßige Jahresarbeit vun 10—12 Stunden pro Tag
vorausgesetzt, für alle Werke gleichmäßig auf 45 M. Pro Jahr veranschlagt, obgleich für die
Werke mit großen Dampfmafchincu uud entfprechenden Fcucruugsaulagen sich die Dampf-
Pferdekraft erheblich billiger stellt, als für die kleinen Hammerwerke, Schlcifereieu «. uud iu
Folge dessen die regelmüßige Wasscr-Pferdekraft für letztere einen erheblichhöheren Werth hat.
Nichtsdestowenigererscheint eine Berücksichtigung der kleineren Werke gegenüber den leistungs¬
fähigeren größereu Werken Vollaus am Platze.

Die Erfahrung der vorgelegten zweijährigen Vorarbeiten hat es bestätigt, daß nur im
Wege eines Gesetzes,welches die Möglichkeitgiebt, die eine» Beitrag weigernden Gewerbetreibenden
"ach Maßgabe ihns Nutzens zum Veitritt zu der zu bildenden Genossenschaft zu zwingen, eine
gerechte Aufbringung und Verkeilung der Kosten zu erzielen ist.

Die Zwaugsgeuossenschaft ist hier womöglich uoch «»gezeigter, als bei den Wiefen-
2°nosscnschaften,da nach der Natur dieser Aulagcn keinem an der Wupper sich ansiedelnden
Gewerbetreibenden die Ausnutzung des dnrch die Thalsperren geschaffenen Mehrwasscrs ver¬
wehrt werden kaun. Namentlich gilt dies vou denjenigen Gewerbetreibenden, welche nach Er¬
richtung der Thalspcrren sich an der Wupper neu ansiedeln und für welche Maugels des
Gesetzesdie übrige» Gewerbetreibenden die Kosten der alleu zu Gute kommendenThnlsperrm
"' unbilliger Weife tragen müßten.

Ohne iu die Prüfung der einzelnen Paragraphen des Gesetzentwurfes genauer einzu¬
gehen, muß derfelbe im Prinzip als durchaus der Billigkeit entsprechend und als unbedmgt
nothwendig für das Zustandekommender im eminenten Landeskultur-Interesse liegeuden Thal-
Wiren-Anlageu bezeichnetwerden.

Namentlich erscheintes nach Lage der obwaltenden Verhältnisse durchaus geboten, daß
für die Bildung der Genossenschaft der 8 2« Nr. 3 die Majorität des in den Voranschlägen
"Mittelteil Nutzens vorsieht und nicht auch uoch eine Majorität der Werkbcsitzer,welche, da
zahlreiche kleinere Werke der Wupper jedes für sich oft 30, 40 und noch mehr Besitzer haben.
"UM zn erlangen sein würde.

Dieses verwickelte Vesitzvcrhältniß ist auch der Gruud, weshalb der Zusatz, wie ein¬
gangs geschehen, zu ß. 30 des Gesetzentwurfs vorgeschlagenwird, um das Stimmverhältniß der
Rossen zu regelu.

Eine Vergewaltigung der Minorität durch dcu Gcsetzeutwurf muß als ausgeschlossen
Zeichnet werden, da zunächst der Verthcilungsmaßstab. wie er dem der AllerhöchstenGeneh-
""Mug bedürfenden Gcnossenschafts-Statut eiuzuvcrleibeu ist. die kleiueren Werke iu entgegen¬
kommendster Weise berücksichtigtnnd da ferner jedem Beitragspflichtigen die fchiedsgerichtliche
Entscheidungfreisteht und er zu jeder Zeit, falls sein Nutzen durch Einschränkung des Betriebes
^ verringert oder ganz aufhört, den entfprechendenErlaß der Beiträge im Wege des Ver-

a luugsstreitvcrfahrens erzwingen kann.
Die Freilassung der landwirthschaftlichcn Interessenten vom Beitragszwange, wenn

°"H deren Nutzen vun den Thalsperranlagen uicht gcleuguet werdeu soll, ist durch das bedeu-
31
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tende Ueberwiegen der vorliegenden gewerblichenInteressen nnd dnrch die Schwierigkeit der
Aufstellung einer richtigen VerlMnißzahl zwischen dem gewerblichennnd landimrthfchafMchen
Nutzen begründet. . .,. . .^ ^ > .

Ebenso ist es nicht möglich, die Städte Barmen nnd Elbcrfeld für ihre allgememen
städtischen Interessen gesetzlich einzuschätzen nnd in den gesetzlichenVeitrittszwang cmznbegreifen.

Anlage XXXVII.
Düsseldorf, den 2. Dezember 1890.

Seitens der Herren Minister des Innern und für Landwirthfchaft u-, ist mir der
beifolgende Entwurf eines Gefetzes, betreffenddie Abändcrnng einiger Bestimmungen
wegen der Penfionirung der Gemeindebeamteu in den Landgemeinden der Nhein-
provinz, nebst Begründung mit dem Anftrage zugegangen, eine gntachtliche Aeußerung des
Provinziallandtages in dieser Angelegenheit herbeizuführen.

Euer Durchlaucht beehre ich mich ergebenst zu ersuchen, diesen Entwnrf nebst Begründung
dem Pruvinzialls Magc gefälligst vorlegen und mir das Gutachten desselben zukommen lassen
zu wollen.

Der Ober-Präsident der Nheinprovinz.
An Nasse.

den Herrn Vorsitzendendes
Provinziallandtages der Rheinprovinz,

Fürsten Wilhelm zu Wied
Durchlaucht

Nr. 14101. H^

Entwurf
eines Gesetzes, betreffend die Abänderung einiger Vestimmnngen wegen der Penfionirung

der Gemeindebeamtenin den Landgemeindender Rheinprouinz.

Wiv Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Prenßen ?c., verordnen mit Zustimmung
beider Häuser des Landtages der Monarchie für die Nheinprovinz, was folgt:

Artikel I.

Die mit Vefoldung angestellten Bürgermeister der Landbürgermeistcreien in der Nh"^
Provinz erhalten, fofern nicht mit Genehmiguug der Aufsichtsbehördeeine Vereinbarung w°^'
der Peufiuu getroffen ist, bei eintretender Dienstunfähigkeit Pension nach denselben Gruudfütz^
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welche bei den unmittelbaren Staatsbeamten znr Anwendung kommen. Der Artikel 25 des
Gemeindcverfafsnngsgefctzesfür die Nheinprovinz vom 15. Mai 1856 (G. S. S. 435) wird
dementsprechend abgeändert.

Die Vorschrift im Artikel III des Gesetzes vom 31. März 1882 (G. S. S. 133),
betreffend die Abänderung des Pensionsqefetzesvom 27. März 1872, bleibt nnberührt mit der
Maßgabe, daß sobald und infoweit diefelbe bezüglich der mittelbaren Staatsbeamten überhaupt
nußer Kraft tritt, dies auch auf die mit Besoldung angestelltenBürgennelster der Landbürger-
meistcreienin der Nheinprovinz Anwendnng findet.

Artikel II.

Im Falle der Pensionirnng der Forstbeamtcn einer Landgemeindein der Nheinprovinz
kommt bei Berechnung der Dienstzeit auch die Zeit iu Anrechnung, während welcher der zu
Ponswuirende bei einer anderen Landgemeinde in der Nheinprovinz als Forstbeamter angestellt
gewesen ist. Der Umstand, daß der Forstbeamte gleichzeitig im Dienste einer Landgemeinde
U"d einer Stadtqemeinde steht oder gestanden hat. kommt nicht m Betracht.

Das Gesetz betreffend die PeusiouSberechtigungder Gemeindeforstbeamtenm der Nhein¬
provinz. vom II. September 1865 (G. S. S. 989) wird dementfprechendabgeändert.

Artikel III.

Ist die nach Maßgabe dieses Gesetzes bemessene Pension geringer als die Pension
welche dem Beamten hätte gewährt werden müssen, wenn er am 31. März 1891 nach de b
b"hin sür ihn geltenden Bestimmungen peusiouirt worden wäre, so wird diese letztere Pension
an Stelle der erstere,: bewilligt.

Artikel IV.

Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem 1. April 1891 in Kraft.

Begründung.

, Das Herrenhans hat in seiner Sitzung vom 26. März 1886 (St. B^ S 141) - das
h«"s der Abgeordnet u in feiner Sitznng vom 6. Mai 1886 (St. B. S. 1952) - mehrere
Petitionen rhe° st r G m ndlnnten in' welchen dieselben unter Anderem um eu.e Abänderung
d« st« den Fall hrer Pensionirnng maßgebendenÄestimmnngen
Vierung als Mat r al fü di Gesetzgew überwiest«. Der 35. Nheunfche Provmzmllaud a
b" mittelst 2 Deze ber 1888 bei der KöniglichenStaatsregierung den Erlaß

^ w3s die Pensionsverhältnisse ^r Landbürger,^ ^'e
"übrigen Comnnmalbeanten einer ueueu Regelung uach

senden Vestimunlngen unterzogen werden". (Verhandluugen des 35. Nheuuschen ProvMMl.
Landtags S 298^

Ans Anlaß dieser Beschlüsse ist die Staatsregierung der Angelegenheit näher getreten
?' ist dabei u de U e zen nmg ola gt. daß das Bedürfniß einer anderwe.ten Regelung er
senden Bo7sch ftm^^^ der Beamten der Landgemeinden m°^-

'"'"inz für einen Theil dieser Vorschriften und insoweit nicht zu verkennen ist, als di B 'nten

"^ Lage der Hgebnng über^ Pensiousberechtigt sind, also m Bez.ehnng^auf die
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besoldeten Bürgermeister uud Forstbeamteu; nicht dagegen auch insoweit, als den Beamten eine
Pensionsberechtigung nicht verliehen ist. Namentlich in den kleinen Landgemeinden werden die
amtlichenFunktionen von den damit Beauftragten vielfach nebenbei wahrgenommen uud die Ein¬
fachheit der Geschäfte gestattet den damit Beauftragten iu der Regel, dieselben bis zu ihrem Lebens¬
ende wahrzunehmen. Zum Mindeste,: wird die Beantwortung der Frage, ob und eventuell in
welchem Umfange der Kreis der pensionäbercchtigtenBeamten in den Landgemeinden der Nhcin-
provinz zu erweitern fein möchte, insbefondcre auch hinsichtlich der dortigen Gemcindeempfänger,
bis dahin anf sich beruhen bleiben können, daß diefe Frage vom Standpuukte der Gesetzgebung
einer allgemeineren und grundsätzlichenErörterung unterzogen wird.

Zu Artikel I.

Gemäß Artikel 25 des Gemeindcvcrfafsungsgcfctzesfür die Rhcinprovinz vom 15. Mai
1856 (G.-S. S. 435) find den Bürgermeistern, sofern nicht mit Genehmigung der Aufsichts¬
behörde eiue Vereinbarung Wege» der Pension getroffen ist, bei eintretender Dienstunfähigkeit
folgende Pensionen zu gewähre»: ein Viertel der Befuldung nach zwölfjähriger, drei Achtel der
Vefoldung nach achtzehnjähriger, die Hälfte der Vcfoldnng nach vieruudzwanzigjähriger Dienstzeit.
Im Ucbrigen weiden bei Berechnung der Pension lediglich die Besoldungsbeträgc uud nicht die
Entschädigungen für Dienstunkostenund Nebeneinkünstezum Grunde gelegt.

Wie die Entstehungsgeschichtedes Gesetzes ergiebt, war bei der Verathnng des Entwurfs
desselben davon ausgegangen worden, daß die Bürgermeister mit den Bestimmungen wegen ihrer
Pension nicht ungünstiger „bedacht" seien, wie die uumittelbareu Staatsbeamten (Haus der Abg.,
Bericht der Commission znr Berathung der Gemeiudeordnnngs-Angelegenheiten vom 8. März
1856, Drucks. Nr. 170 S. 12 zu Art. 14). Mehr oder minder traf dies damals auch zu; nach
dem Erlasse des Gesetzes,betreffend die Penfiuniruug der unmittelbaren Staatsbeamten «,. vom
27. März 1872 (G.-S. S. 268) trifft es nnzweifclhaft nicht mehr zu. Es ergiebt sich hieraus
ohne Weiteres, daß es den Intentionen des Gesetzgebersvom Jahre 1856 entsprechen muß,
wenn die damals wegen der Pensiunirnng der Bürgermeister getrofseuen Bestimmungen den
Vorschriften wegen der Pensioniruug der unmittelbaren Staatsbeamten von Neuem angepaßt
werden. Es empfiehlt sich dies indessen um fu mehr, als die für die Penfiuniruug der Bürger¬
meister noch maßgebendenBestimmungen mehrfach an Härten oder doch Unbilligtcitcn leiden. Bon
untergeordneter Bedeutung ist es hierbei, daß nach diefen Bestimmungen die Pensionsberechtigung
erst nach zwölfjähriger Dienstzeit beginnt, wogegen das Pensiunsgesetz vom 27. März 1s?2
(8, 8) diefelbe fchon von dem vollcndctcu zehnten Dicnstjahre ab anfangen läßt. Wesentlich
nachtheilig und auch unbillig sind dagegen die Vestimmungcu, wonach die Peusiousfätze mir von
6 zu 6 Iahrcu stcigcu und nach einer Dienstzeit von 24 Jahren überhaupt nicht mehr steigen-
Nach dem Gesetze vom 27. März 1872 O. 8) steigen die Pensionsfätzevon Jahr zu Jahr uud so lange,
bis die Pension den Betrag von 60/80 des pensionsfähigen Dienstcinkummens erreicht hat, als"
einen Betrag, mit welchem wenigstens nuthdürftig weiter zu leben ist. Das Gesetz vom l". M"
1856 läßt es dagegen zu, daß bei der Verechuung der Pension eiue größere oder geringe"
Zahl von Dienstjahren nicht in Anrechnung gebracht wird, obgleich der Betrag der Pensw"'
welcher dem Veamteu zu bewilligen ist. mehr oder minder erheblich unter dem Betrage seu"s
Tiensteintommens und damit in der ganz überwiegenden Mehrzahl der Fälle auch unter dein
Betrage des zu eiuer fortgesetzte Befriedigung der gewohnten LebensbedürfnisseErforderliche"
bleibt. Der erste Absatz des Artikels I will dem Nechnnng tragen.
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Durch das Gesetz vom 31. März 1882 (Gef.-S. S. 133) sind die Bestimmungen des
Pcnsiunsgesetzesvom 27. März 1872 in mehrfachen Beziehungen, vorwiegend zum Vortheile des
zu PensionircndenBeamten, abgeändert, insbesondere soll die Berechnung der Pension nicht mehr
"ach 80 teln. sondern nach W teln des Diensteinkommensstattfinden. Indessen finden die Vor¬
schriften jenes Gesetzes gemäß Art. III desselben nur auf unmittelbare Staatsbeamte und die
dort näher bezeichneten Lehrer :c. Anwendung, nicht also auf Gemeindebeamte. Es kann nicht
'" der Absicht dieses Entwurfes liegen, den Vorbehalt des Gesetzes vom 31. März 1882 zn
Gunsten der Bürgermeister der Landbnrgermeistereienin der Rheinprovinz m Fortfall zu bringen,
wenn und infoweit derselbe nicht zn Gnnsten der mittelbaren Staatsbeamten überhaupt beseitigt
T Dagegen wird es andererseits anch keiner Begrüuduug bedürfeu. daß. insoweit eme solche
Beseitigung erfolgt ist. - zn welchem Behufe die KöniglicheStaatsregieruug das Geeignete m
d" Wege geleitet' hat. - diefelbe anch den erwähnten Bürgermeistern zu Gnte kommen muß.
Auf diefer Erwägung beruht die Bestimmnng im zweiten Abfatze des Artikels 1.

Zu Artitc! II.

Gemäß §. 1 des Gefetzes.betreffend die Pensionsberechtigung der Gemeinde-Forstbeamten
"' der Nheinproviuz. vom 11. September 1865 (G.-S. S. 989) sind die Gemeinden m er
Nbeinprovinzverpflichtet,ihren besoldeten,auf LebenszeitaugestellteuForstbeamten bei eintretender
Dienstunfähigkeit eine Pmsion zu gewähren. Infofern über den Bckag dieser Penston eme
w'dere Verabrednng mit Genehmigung der Aufsichtsbehördeuicht getroffen ist. muß derselbe nach
den bei den nnmittelbaren Staatsbeamten zur Anweudung gelangenden Grundsätzen berechne

werden. Die letzteren lassen es nicht zn. daß bei der Pensioniruug eines Vorkamen m eu
Gemeinde die Dienstzeit in Anrechnnng gebracht werde, während welcherder Beamte m enur
anderen Gemeinde angestellt gewesenist. .,«,.. .- >..« ^ M^i 1887

Laut 3 "7 Abs. 1 der Kreisordnung für die Nheinprovinz vom 30. Mm 188?
(G.S. S 2U9) tonuut bei der Peusiouiruug des Bürgermeisters einer Laiidbürgermeistereiund
btt Verechnnug de D us z t auch di Zeit i'i Aurechuuug. während welcher der zn penston.rende

^amte b^'^e^La^ürgermeistereim der Provinz als Blirgermecher «ngchell g^
'5 Zu diesem Vehiife sind geniäß der weiteren Bestimmungen un ' ". ^"^^^
Landbürgermeistereienund Laudgemeiudeu der Nheinprovmz zu emem Kassenverbandevernu gt.

wachem ^s Äe t d°u w N>ihchai,d versetztenBeamten der "bmg^meisMiM un ^ -

?°'neinde,i die ihnen zustehendenPensionen zn zahlen und d:e für »^weck erforderlichen

^dbeitre,e vou den «audbürgermeistereien uud L^emnnde.^ ^

^wierigiü h^^mt^^^^^ ^ ^

Pwsionsansvrücke verlorm aingen (Herrenhaus. Sesston 188? Drucks. Itr. 9. S. ^/^

^»«reste als wuuscheuswerth er cheiucn lauen, ,n^ , „m»,f^M Nck daber die

M der Vurgeriueister ,m ^, 2? ". «' ^ « " . ^,^ G,f,l, ^r Ueberbürdung eurer
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dem erwähnten Kassenverbande bereits obliegt. Daß der zu pensionirende Forstbeamte gleich¬
zeitig auch im Dienste einer rheinischen Stadtgemeinde steht oder früher gestanden hat, bildet
kein Hinderniß, Dagegen erscheint, die Ausdehnung der für die Forstbeamtcn der Landgemeinden
gegebenen Bestimmung ans diejenigen Forstbcmuten. welche uur im Dienste der rheinischen
Stadtgemcinde stehen, nicht angängig, weil die Stadtgemcinden dem bezeichneten Kassenverbaude
nicht angehören.

Zu Artikel III.

Die Bestimmung im Artikel III schließt sich der Vorschrift im ß. 32 des Pensions¬
gesetzes vom 27. März 1872 uud im Artikel II des Gesetzes vom 31. März 1882 an.

Anlage XX XVIII.

In Erwägung,
daß die gegenwärtige Einrichtung der Verwaltung der Gemcindeforstcn zu maunichfachenUebel¬

ständen Veranlassung giebt,
daß insbesondere auch im finanziellen Interesse der waldbesitzendenGemeinden eine anderweite

Regelung erwünscht erscheint,
daß die Verbindung der Gcmeinde-Forstverwaltung mit der staatlichen Forstverwnltnng, welche sich

in anderen Theilen unserer Monarchie, namentlich in der Provinz Hessen-Nassan,Sachse»,
Hannover, im KönigreichSachsen und ganz Snddcntschland durchaus bewährt hat, anch
für unsere Provinz zur Abstellung der beklagten Uebelstände und zur Herbeiführung
einer geordneten Waldwirthfchaft als das geeigneteste Mittel zu erachten ist, bittet der
Provinziallcmdtag der Nhcinvrovinz die Königliche Staatsrcgicrung:

dieselbe möge die gesetzliche Regelnng der Veförsterung der Gemcindewaldungen
durch staatliche Furstbeamten in Erwägung nehmen und dem nächsten Pruuinzial'
landtage einen Eutwurf eines bezüglichenGesetzeszur Begutachtung vorlegen.

Düsseldorf, den 6. Dezember 1890.

E, Noch. Eich. Nels. Peters. Reinhard. Dr. Muth. Freiherr
von Hövel, I. Deströe. Gustav Michels, von Kühlwetter. Max Keller.
W. Rautenstrauch. Schmidt von Schwind. Pflug. Ed. Laeis.
Graf Veissel. Th. Pingeu. Moritz. Frings. Lichter. Vreuer.

Peter Wallcnborn.

Resolution:
Beschließt der Provinziallandtag:

«Die Königliche Staatsregierung zu ersuchen, geneigtest bald, unter theilweis"
Abänderung des Gesetzes vom 24. Dezember 1816, betreffend die Verwaltung der
den Gemeinden und öffentlichen Anstalten gehörigen Forsten in den Provinzen
(Sachsen). Westfalen, Eleve. Berg und Niedcrrhein. ein Gefetz zu erlassen, wonach
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die durch vorgenanntes Gesetz beseitigte Beforsternng für d:e gesammten Gememde-
nnd Institnten-Waldnngen der Nheinprovinz durch den Staat wieder emzuführen
nnd für die Verwaltung nnd den Schutz dieser Waldungen von den waldbesttzenden
Gemeinden und Iustituten eine an die Staatskasse zn zahlende Ent chMgnng pro
Hektar zu erheben fei. welche den bisherigen Aufwand fnr genannte Zwecke nicht
übersteigen soll."

Gründe:
Während in den meisten dentfchenStaaten: Bayern,

in den Neich landen, sowie in den prenßischenProvinzen Hannover (heüwelse). H s'e "la san
'"'d in den Hohen ollernschenLanden mit Vortheil für die Waldbesttzer und das osse.Mrche
Wohl das System der Veförsternng der Gemeindewaldnugen durch den S aat .n der Wn
durchgeführt ist, daß die technischeVewirthschaftnng "efer Waldnngen nrch O^^
Etaatsforstverwaltnng in Verwaltuugsbezirkeu. welche aus Staats- «'^ G ^nw '. F st
üemeiufchaftlich gebildet werden, geleitet wird, und daß "' "Mcher We'e s" den Fo^
Lowgt ist, bes eht für die umfangreichen, werthvollen und für as aU^e « d

'"terefse s« wichtigen Gemeiudewaldungen der Rheinpro« nz as System ^ '^ ^
na« welchen: den Staatsbehörden eine Einwirlnng auf dre Verwaltnug >"d Bewn^
^ Gemeinde-und Institnteu-Walduugen nur insoweit znsteht. "s d.eselbe ^
f"r die Erhaltnng des Gemeinde- nnd Corporationsvermügens und u geordnete wnthschaft'.che
Benutzung desselben geboten ist, (Verordnung vom 24. Dezember 181b)

, Wenn es uun anch im Allgemeinen gelungen ist, an der Hand d«sn VesMm men
d« etwa 321000 1^ umfaffenden Gemeinde- und die etwa '/'" ^ .'"b " ^"l ' «
Waldungen in der Nheinprovinz, von welchen der bei «eüem ^t° Thnl ^
Terrain der Neg.run sbeMe Coblenz, Aacheu uud Tr.er fällt und "e "« "
"«r etwa 1^0 L. »'fassenden in der Nheinprovmz '"egmen S ^
überschreiten,in einem im Großen und Ganzen befremden Z
^ doch im Lanfe der Zeit vielfach Umstände heransgestellt. welche e ^ ^"e s d ^r amn
ieser s° übera s werthvol.en und wichtigen Waldungen drn'gend >n ch s,« tl^ ^ch n

l°s'en, auch für die Gemeiude- und Iustituteu-Wald.mgeu m der ^"^ ^
N" spezielles Aufsicht durch deu Staat zu verlassen nnd zn dem erfahrnngsmalM zw
"Mgeren System der vollen Veförsteruug wieder überzugehen-

deznke mit Gemeiude-Forstbeamten. . _ ., . ^ ^^^ m,s^,

Gemengeliegen ss'

.,,, "° dich »e.,chi.d»,, «i««tth»,„..„ 75b°1'' »""»' Hb°', 7^,.««



248

nach einem einheitlichen Plane bewirthschaftet'werden, daß Hieb und Kultur allenthalben nach
denjenigen Regeln ausgeführt werden können, welche bei einer geregelten Forstwirtschaft befolgt
werden muffen.

Wenn dies fchon im Allgemeinen von üblem Einflnffe auf die gebotene zweckmäßigste
Bewirthschaftung der betreffendenWaldungen erscheinen muß, so ist noch besonders hcrvorzuhebeu,'
daß es sich vorliegend im überwiegend grüßten Maße von Gcbirgswalduugen handelt, wo jede
Außerachtlassung gebotener Wirthschaftsrcgeln doppelt schädlich werden kann.

Diesem Ucbelstandcwürde abgeholfenwerden, wenn die im Gemenge liegenden Gemeinde-
waldnngen und fiskalifchen Forsten zu angemessenarrundirten. einheitlichen Verwaltungsbezirken
vereinigt würden.

2. In den Regierungsbezirken Trier, Aachen nnd Coblcnz, welche vorwiegend viel
Gemeindewald auszuweisen haben, sind bisheran im Großen und Ganzen die einem Kreise un¬
gehörigen Gemeinde- «. Waldungen zu einem Verwaltungsbezirke vereinigt gewesen, nur in
einzelnen Kreisen hat bereits früher eine Theilung diefcr Waldungen in zwei Verwaltungs¬
bezirke stattgefuudeu.

In Folge defseu umfaßten die Gemeinde-Forstverwaltungsbezirkeein Waldareal bis zu
13 und 14 Tausend Hectare und wenn auch in jüngster Zeit mit der Theilung der grüßten
Verwaltungsbezirke weiter vorgegangen ist, so behalten dieselben immerhin auch jetzt noch einen
Umfang — 6000 bis 8000 Kn. — welchernamentlich mit Rücksicht auf die obwalteuden Ver¬
hältnisse — sehr parzellirtcr Besitz, gebirgiges Terrain, harte, schncereiche, den Verkehr hemmende
Winter, verhältnißmaßig kurze, für die Ausführung vieler Kulturen kaum ausreichende Früh¬
jahre «. — für zu groß erachtet werdcu muß, als daß diefelben fclbst durch die tüchtigsten
Verwalter ordnungsmäßig bewirthschaftet werden könnten

Würden diese Gemeindewaldungen mit den mit ihnen im Gemenge liegenden Staats-
Waldungen zusammengeworfen,fo könnten, voraussichtlichohne weitere Belastung der Gemeinden,
angemesseneVerwaltungsbezirke gebildet und dadurch die wirthschaftlichcu Verhültuisse für die
Reviere gebefsert werden.

3. Was in dieser Beziehung von den Verwaltungsbezirken gesagt ist, gilt in "vch
höherem Maße von den Forst schutzbezirken, welche, meist aus den zerstreut umherliegeudeu,durch
fiskalische Waldungen vielfach unterbrochenen Waldungen mehrerer Gemeinden gebildet, fast
durchgängig viel zu groß und ausgedehnt find, als daß felbst mit Aufopferung aller Kräfte ein
erfolgreicher Forstfchutz iu deufelbeu ausgeübt und die einem Förster obliegenden sonstige"
Dicnstgeschäftcordnungsmäßig erledigt werden könnten.

Eine zweckmäßigere Schutzbezirkseintheilungnamentlich da, wo. wie dies meist der Fall,
Gemeinde- und fiskalischeWalduugeu durchciuandcr liegen, würde sich nur dauu leicht herbei¬
führen laffen. wenn beide Waldungen zufammengelegt und dann in gut arrondirte Schutzbczirle
zerlegt würde».

4. Diese jetzt fo ungünstig gestaltete Arrondirung der Gemeinde-Furstverwaltungs-
und Schutzbezirkeeinerseits und der fiskalifchen Forstvcrwaltuugs- und Schutzbezirlc andcrel-
fcits hat zur Folge, daß die beiderfcitigen Verwaltuugs- bezw. Schutzbcamtc vielfach genöthigt
sind, mitunter mehr oder weniger große, einem fremden Verwaltuugs- bezw. SchutzbezirkeM^
theilte Waldungen zu durchwaudern, um ihren in entfernterliegenden Waldnngen auszuführende''
Dienstgeschäften nachzugehen. (Die Königliche Oberfürsterei Kirchberg im Ncgieruugsbezw
Coblenz liegt mit 5 Gemeiudc-Obcrförstcreienim Gemenge.)
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Hierdurch wird ein mehr oder weniger großer Aufwand an Zeit und Kraft uunöthiger
Weife iu Anspruch genommen.

5. Auch die durch die oberen Staatsforstbeamten auszuführende Oberaufsicht des
Staates über die Gemeinde- und Iustituten-Waldungcn erfordert unnöthiger Weife viel mehr
Zeit, wenn die Verwaltungsbezirke nach den Waldeigenthümern getrennt sind, indem es meist
mit Unzuträglichsten verbunden ist, wenn die Revision der verschiedenenVerwaltungsbezirke
durch die oberen Forstbeamtcn gleichzeitig auf die beiden iu einander greifenden Verwaltungs¬
bezirke erstreckt werden soll, weshalb hiervon meist Abstand genommen werden muß.

II Hinsichtlichder Gründe, welche für eine Veförsterung der Gemeinde- und Iustituteu-
Walduugen der Nheiuprovinz durch den Staat sprechen, so weit sie aus der jetzt üblichen
Art uud Weise der Besetzung der Gemeinde-Oberförster- und Gemeindeforster-
Stellen sich ergeben, ist folgendes anzuführen:

Nach den bestehenden gesetzlichen Vestimmuugeu - Verordnung vom 24. Dezember
l8!6; Instruktion über die Verwaltung der Gemeinde- uud Iustituten-Walduugeu in den Re¬
gierungsbezirken Coblenz nnd Trier vom 31. August 1839 - - steht den Gemeinden in der
Nhcinpruvinz die Wahl der Gemeinde-Oberförster uud Förster zu.

In Beziehung auf c. « ^ «-«
1. die Qualifikation der für größere Comniuualforstverbäude anzustellenden Ge¬

mein de-Oberförst er wird dabei verlangt, daß entweder die forstliche Staatsprüfuug vor der
das Staatsexameu für die Anwärter der Königlichen

Oberförsterstellen,bestanden sei. oder eine besondere forstlichePrüfuug bei einer Regierung ab¬
gelegt werden muß. Ueber diefe Prüfung ist für die Negieruugsbezirke Coblenz und ^rier
°in° Verordunng, betreffend die Prüfuug der Kaudidaten für den Gemeinde-FvrstverwaltuugZ.
dienst, unter dem 24. Dezember 1862 ergangen.

Nach den auaenblicklichenVerhältnissen wird es nun kaum vorkomme», daß iunge
«ente. wew durch BMen des Staatseyameus für den Königlichen Forstverwa tnngsdieust
Sprüche uf Anstellung als Königlicher Oberförster erworben haben, wemgteus Mit der
Absicht, dauernd Tn^inde-Obersörster zu bleiben, sich bei vorkommender Erlediguug einer
Gemeinde-Oberförsterstelleum eine solche bewerben werden. ^ . ,., ^ .

Daoeaen lmbeu M iu ueuerer Zeit bei eiuzeluen Gelegeuheiteu Königliche Forst-
a'sess°reumi 'd s „m 1:u ^^ die betreffeude Ge.neinde-Oberförstereinur
'° lauge verwalten zu 7ol le7'bis ihre Anstellnng als Königlicher Oberförster erfolgeu würde,
zum Gemeinde-Oberförster wähle,, lasseu. . , ^. .

Es bat eiu solckes Verfahren aber den großen Nachtheil des gerade ^ die ordnnngs-
"Mge Verjüng eil! H s° ^hr schädlichen hänsigeu Wechselsu. der

""" ^^ Gemeinde entweder gar nicht in d« .age.^ewn. d^ememde-

^?n «uf solche luuge^^
>°°lle "^ ' / "bl u Wechseliu d r Persou des Nevierverwalters uöthig

^ ^.^'^^2^^^^ ^guug eiue^e^
«^ zunieist auf solche juuge Lei.te zurückgegaugeu werden, welche das sogeu. Gimeiude,
"derförster-Examen abgelegt haben.
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Es soll nun zwar, wie es in den betreffendenBestimmungenheißt, durch diese Prüfung
von den Aspiranten die nämliche Qualifikation nachgewiesenwerden, wie sie die Anwärter für
den Königlichen Forstvcrwaltungsdienst nachweisenmüssen.

Wenn man aber erwägt, welchenStudiengang die Aspiranten zum Königlichen Furst-
verwaltungsdienste heute durchzumachen,welche Anforderungen an sie in den beiden abzulegenden
forstlichen Prüfungen, dem Forstrcfercndar- und dem Staatsexamen, gestellt werden und damit
den Studiengang derjenigen jungen Leute vergleicht, welche demnächstdie Gemeinde-Oberförster¬
prüfung ablegen und auch bestehen und welcher im Wesentlichen der ist, daß diefelben nach
Abfolvirnng meist nur der unteren Klassen eines Gymnasiums oder einer Nealschnle ihrer
Militärpflicht genügen, dann während einiger Semester eine Forstlehranstalt besuchennnd dem¬
nächst nach Absoluirung der vorgeschriebenenVorbereitnngszeit zur Ablegung der Gcmeinde-
Obcrförstcrprüfung sich melden, fo muß, ohne daß deshalb ein irgend verletzendes Urtheil gegen
die vielfach tüchtigen Gemeinde-Oberförster in der Nhcinprovinz ausgesprochen werden soll, doch
einleuchten, daß die Bildungsstufe eines KöniglichenOberförsters eine weit höhere, als diejenige
eines Gemeinde-Oberförsters, wie sie zur Zeit in der Nheinprovinz angestellt sind und bei Furt¬
bestehe» der jetzigen Einrichtung weiter augestellt werdeu, ist,

Bei der überaus großen Wichtigkeit aber, welche gerade die ausgedehnten Gcmeinde-
wnldnngen in der Nhcinprovinz nicht nur in Beziehung auf die aus ihnen zu erzielenden, den
Gemeinden zu Gute kommendenErträge, fundern namentlich auch im allgemeinen Landeskultur¬
interesse haben, erscheint es dringend geboten, daß die Verwaltung auch der Gcmcindcwaldungcn
in der Nheinprovinz in die Hände folcher Männer gelegt werde, welche den von Tag zu Tag
gesteigerten Ansprüchen an deu Verwalter so wichtigerForstucrwaltungsbezirke in jeder Beziehung
entsprechen können, d, h. in die Hände solcher Männer, welche das forstliche Staatsexamen
bestaudeu haben.

2. Was die Besetzung der Gemeinde-Försterstellen anbelangt, so erfolgt dieselbe
ebenfalls auf Grund des den Gemeinden znsteheudenWahlrechtes.

Dieses Nccht ist nnr insoweit beschränkt, als die Gemeinden verpflichtet sind, bei dtt
Wahl ihrer Förster auf diejenigen jungen Leute zurückzugehen, welche durch den Dienst n"
Iägerkorps entweder bereits Forstversurgnngsansprüche erworben haben, oder doch ans Forst"
Versorgung dienen.

Die bezüglichen, jetzt von den Gemeinden zu beobachtendenBestimmungen sind durch
den gemeinschaftlichen Erlaß der Minister des Innern, für Lcmdwirthfchaft«. und des Krieges
vom 1. Februar 188? neu geregelt.

Ihre Anwendung muß bei den zur Zeit obwaltendenVerhältnissen, wo die Besoldung^
Verhältnisse der Gcmeindcförster fehr viel weniger günstig sind, als diejenigen der Königlich"'
Fürster, wo die Bestimmuugen über die Pensionirung der Gemeinde-Forstbcamten noch manche
Härten enthalten und wo es noch an jeder Negelung bezüglich der Versorgung der Hinter'
bliebenen der Gemeinde-Forstbeamten fehlt, meist dahin führen, daß nnr jüngere, vielfach u"")
unerfahrene Leute aus dem Iägerkorps bei Wiederbefetzungerledigter GemeindeFörsterstcllcN
angestellt werden, da diejenigen älteren Furstversurgnugsbcrechtigten, welche Aussicht h"b"''
bald im Königlichen Dienst angestellt zu werden, es vorziehen werden, dies abzuwarten. 2"'
es ist nach dem angezogenenMinisterial-Erlasse (Punkt 9 daselbst) sogar nachgegeben,da',
wenn sich keine berechtigtenBewerber um eiue erledigte Försterstelle melden, selbst auf s^
Personen zurückgegangen werden darf, welche nicht dem Iägerkorps angehören, also keN'e
gelernten Jäger sind.
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In jedem Falle aber werden unter den obwaltendenVerhältnissen zumeist solche Leute
als Gemeindeförster angestellt werden, welchen mehr oder weniger die für ein so wichtiges Amt
erforderlichenKenntnisse, vor Allem aber Erfahrungen fehlen. ,.,„,„,,

Würde dieVeförsterung durch deu Staat eintreten, so würde Weser Uebelstandvermieden
werden, die Anstellung der Förster würde nach der Reihenfolge der für einen Negiernngsbeznk
notirteu Anwärter, uach gehöriger Ausbildung nnd, uachdem die vorgeschriebeneFörsterprüfnng
bestanden wäre, erfolgen. ^ , , , >. ^ ,

Anch würden damit gleichzeitig die noch bestehenden, oben angedeuteten vielfachen
Mißstände bezüglichder Besoldung. Pensionirnng. Relictenverforgung « belügt werden.

3. Ein großer Mißstand ist dann endlich bei der jetzt bestehenden E.nrichtnng. wonach
die Gemeinden sowohl ihre Oberförster als ihre Förster wählen die dann nach er o g er
Bestätigung durch die Aufsichtsbehördeauf Lebenszeit augestellt «erden, der Umstau da d

s° angestellte Forstbeamte, selbst wenn es im dienstlichenInteresse geboten se.n sollte, n.cht

ersetzt werden kam,.^ ^ ^ ^ ^,^^,,^ ^^.^,^ , wo ^ Setzung
'°w°hl des verwaltenden, wie des Forstschutzbeamteunicht nur wünschen werth °" "' W
Mhweudig seiu würde und daß, wenn eine solche im gegebenenFalle nicht bewirkt werden
k"nn. sie nur zum Schaden der betreffenden Waldungen unterbleiben wird

Tritt die Staatsbeförsteruug ein, so würde damit anch die Mogl'^'t g st '
"den Beamten ohne Weiteres stets dorthin setzen zn können, wo er nach seinen besonderen
Fähigkeiten und Kräften am meisten leisten kann. ^„;^,. ^„s,.
^ Wenn der preußischeStaat in anderen Provinzen schon mehr oder «"' " "
vpw dnrch die Staa sbe örsternng der Gemeinde-nnd InstitntemWaldnngen brm t ° :sh
°s nnter den dargelegte.! Umstände,, nnr der Billigkeit entsprechend, ^ ^ «'« l'
sindet. dieselben Opfer für die Rheinprovinz mit ihren so ausgedehnten, so werthvollen nnd »n
allgemeinenLandeskultnrinteresse so wichtige,. Gemeindewaldungenzu bringen.

32*
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Anlage XXXIX.

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

das nach §. 95 der Provinzialordmmg zu erlassendeReglement für das
Straßenbauwesen.

Der Provinzialausschuß hat einen Entwurf zu dein in Gemähheit des ß. 95 der
Provinzialordmmg vom 1. Juni 188? von dem Prouinziallandtage zu erlassende» Reglement für
das Strahenbauwesen ausgearbeitet und beehrt sich denselbenmit dem Antrage vorzulegen:

„Der hohe Provinziallandtag wolle diesem Reglement die Genehmigung ertheilen."

Düsseldorf, den 10. April 1890.

Nev Provinzialausschuß:
Freiherr von Sole m acher, Klein,

Vorsitzender. Lnndesdirektor.

Meglement
für

das Ktraßenlmmvesen in der Phemprovinz.

I. Allgemeine Bestimmungen.

§. 1.
Nachdemin Gcnmßhcit des staatlich genehmigtenRegulativs vom 17. Januar 1876 du:

früheren Vezirtsstrahen mit den Staatsstraßen unter der BezeichnungProvinzialstrahen vereinigt
worden sind, erfolgt die Verwaltung und Unterhaltung dieser Provinzialstraßen durch dtt
Organe des Provinzialverbandcs und für Rechnung des Letzteren.

^' . l
Die zur Bestreitung sämmtlicher Kosten des Straßenbauwesens erforderlichen Geldmittel

werden in dem vom Provinziallandtage festzustellenden Etat zunächst aus der durch §. 20 des
Dotationsgesetzesvom 8. Juli 1875 gewahrten Dotatiunsrente gedeckt und insoweit diese nicht
zureicht und auch eine ausreichendeQuote der nach §. 1 desselben Gesetzesgewährten allgemeine«
Provinzial-Dotationsrente nicht verfügbar ist, durch Prouinzialabgaben beschafft.

Von der Zahlung der für den vurgedachtcnZweck erhobenen Prouinzialabgaben bleute
der Kreis Wetzlar so lange befreit, bis die Kreisstrahen dieses Kreises von dem Prouinzialverbandt
übernommen sein werben.
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8. 3.

Die Aufnahme einer Kunststraße unter die Zahl der Provinzialstraßen erfolgt durch
Beschlußdes Prouinziallandtages, ,. ^ . ^ . . < ^

In gleicherWeise kann die Eigenschaft einer Provinzialstrahe wieder aufgehoben werden,
bei den früheren Staatsstraßen jedoch nur mit Genehmigung des Ober-Prastdenten.

Dauert das Bedürfniß zur Erhaltung der aus der Zahl der Promnzmlsrahen aus¬
geschiedenen Wege oder einzelner Theile derselben für den öffentlichen Verehr fort f° tritt die
gewöhnliche Wegebaulast nach den hierüber bestehendenallgemeinenund besonderenBestimmungen
wieder ein.

Für die Benutzung der Provinzialstraßen zur Anlage von Eisenbahnen sind die von den.
Provinziallandtage erlassenen allgemeinen Bedingungen, deren Abänderung für den Fall des
antretenden Bedürfnisses vorbehalten wird, maßgebeud.

Ueber den Neubau von Provinzialstraßen beschließtder Provinziallandtag, welcher auch
d" bautcchnischen Erfordernisse für Kunststrahen festsetzt.

Ans die Provinzialstraßen finden alle gesetzlichen VorschriftenAnwendung, welche für die
Etnatsstraßen der Provinz erlassen worden sind. „,«... ...l„.„„...„

Die Erhebung von Chausseegeld uud Brückengeldvon solchenBrücken, re m'" u '.n -

Agenden Theil der Provinzialstrahe.: ausmachen, findet nicht mehr statt, uubeschadet d.r
Rechte Dritter.

Die Fürsorge für den Neubau von chaussirten Wegen, sowie die Unterstützung des

Gemeinde m/^g!blues erfolgt nach den bisherigen, unter d« »^^"en Ve -
waltung bereits beobachtetenGrnndsätzen. Der Erlaß neuer reglementanscherVestunmungen über
"ese Materie bleibt vorbehalten.

II. Verwaltungdes Straßenbauwesens.

, U. «NW»« ,md V...MW,, d.« S.m««°m,«.!«« w»d >» «'"M> ^r P»«Ml.

"'«»>m, !»«!. bm d°„ L°Ü!N°,< bn«°«.!>n,n, IMd >„>!NI!°«°,! ««>,t°ch«,!°m M« IM
'««°»»!>,>lm Bl«m!m nl»ffl»°„ Ol!chi>l«»nwchmc, »°lul,it,

, Zum Z,».«. d.r «Mchm ««.,..,« .«>» B«wm« d°« f"°^'°°" « di° P'°°W,

« «»»d.«.....,, ....,,,,«, 5. B^^ ^".^ ^w. Pr»»WM.ndw«
. , Die Zahl der Landes-Bauämter und der Huf,M tsoeznie >o^ ' ^ ^
^Feststellung es Etats für das Strahenbamvesen bestunmt De ^ grmzu g d^
>mtsbezirke bestimmt der Provinzialausschuh und wenigen der Aufüchtsbeznle
^andesdirektor.



254

8- 10,
Für jeden Landes-Vauamtsbezirk wird ein Landes-Bauiuspektor angestellt.Die Anstellung

erfolgt nach einer Probezeit auf Lebenszeit,
s- 11.

Der Landcs-Bauinsvektor ist der nächste Dienstvorgcsetzteder in den, Vauamtsbezirke
angestelltenWegebaubeamten.

Derselbe ist für die ordnungsmäßige Verwaltung und Unterhaltung der in seinem
Bezirke vorhandenenProvinzialstraßen verantwortlich und verpflichtet, nach jeder Richtung hin das
Interesse des Provinzialuerbandes zu wahren und in Dringlichkeitsfällenauch innerhalb der dem
Provinzialausschuß und dem Landesdirektor zustehenden Cumpetenzen diejenigen vorläufigen
Anordnungen zu treffen, welche zur Vermeidung eines fofortigen Schadens erforderlich sind, vor¬
behaltlichder unverzüglichenAnzeige an den Landesdirektor.

Die Landes-Bauinspektoren können gleichzeitigmit der bautechnischenBeaufsichtigung
und Verwaltung der in dein betreffenden Bezirke befindlichen Prooinzialinstitute beauftragt
werden. Ferner haben die Landes-Bauinfpektorenbei der technischenAufsichtüber den Kreis- und
Gemeindcwcgebnuin Gemäßheit der dieserhalb erlassenen und noch zu erlassendenAnordnungen
mitzuwirken.

Im Uebrigen ist die Geschäftsführung der Landes-Bauinspektoren durch dereu Dienst¬
anweisung, welche der Provinzialausschuß zu erlassen hat, geregelt.

8- 12.
In jedem Landes-Vauamte ist ein Vauamtssekretür angestellt, welcherdie Bürcaugeschäfte

in Gemahheit einer bezüglichen Dienstanweisungwahrzunehmen hat. Vor der Anstellung, welche
nach einer Probezeit auf Lebenszeit erfolgt, haben die Landes-Vauamtssekretäre eine Fachprüfung
abzulegen, bezüglich deren nähere Anordnung seitens des Landesdirektors getroffen wird.

8. 13.
Die spezielle Aufsichtüber die Provinzialstraßen und die in der Ausführung begriffenen

Bauten bei denselbenführen Straßenmeister oder Strahcnaufseher nach Maßgabe der besonderen
von dem Landesdirektor erlassenenDienstanweisung.

Die Straßenmeister haben vor der Anstellung eine Fachprüfung zu bestehen, welche vor
einer, unter dem Vorsitze des Landesbaurathes gebildeten Prüfungscommission abzulegen ist.

Die Straßenmeister und Straßenaufseher sind auf Kündigung angestellt.

§. 14.

Das Kassen- und Rechnungswesender Provinzialstratzenverwaltuug ordnet der Provinzial¬
ausschuß durch besonderesReglement.

III. Staatliche Oberaufsicht.

§. 15.

Für die Ausübung der staatlichen Oberaufsicht sind die Bestimmungen der Provinzial-
ordnung sowie die sonstigen gesetzlichen Bestimmungen maßgebend.



255

IV. Revision der Lllildes-Bammter.

s. 16.
Die Landes-Banämter werden zeitweise von dem Landesdirektor bczw. dem zuständigen

Abtheilungsdirigenten, oder in Vertretung des Letzteren durch einen von dem Landesdirektor
beauftragten Landes-Oberbauinsvektorrevidirt.

Ueber diese Revision wird ein Protokoll aufgenommen, welchesdem Provinzialansschusse
mitzutheilen ist.

Anlage XI..

des Provinzialausschusses,
betreffend

die in Gemäsiheit des §.96 der Provinzialordnnng zu erlassenden Reglements

über die dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten.

Der §. 96 der Provinzialorduung vom 1. Juni 188? bestimmt, daß die besonderen
oienstlichenVerhältnisse der Provinzialbeamten durch ein von dem Provinziallandtag zu
erlassendes Reglement geordnet werden sollen.

In Ausführung dieser Bestimmung hat der Provinzialansschuß folgende, von den
früheren Provinziallandtaa.cn erlassene und zur Zeit geltende Reglements, nämlich über

1. die dienstlichenVerhältnisse,
2. die Besoldung bezw. den Besolduugsplan,
3. die Tagegelder uud Reisekosten,
4. die Umzugskosten,
5. die Pcnsionirung, uud
6. die Fürsorge für die Wittwen und Waifen der Provinzialbeamten der Rhciuprovinz.

einer Prüfung uud Umarbeitung nntcrzogcn und beehrt sich die Entwürfe zu den neuen Regle¬
ments mit dem Antrage vorzulegen:

„Der hohe Provinziallandtag wolle denselbenfeine Genehmigung ertheilen."

Düffeldorf, den 10. April 1890.

Der Provinzialansschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender, Landesdirektor.
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Mach dem Morschlage des Vrovinzial-
ausschusses.

Mach Annahme durch den Wrovinzial-
landtag.

Reglement
übel

die dienstlichenVerhältnisse der Provinzinl-
demnten der Kheinprovinz.

Auf Grund des §. 96 der Provinzial-
ordnung vom 1. Juni 1887 wird über die
dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten
der Nheinvruvinz das nachfolgendeReglement
erlassen:

Allgemeine Bestimmungen.
8, 1.

Provinzialbeamter ist derjenige, welcher
eine dauernde oder vorübergehendeAnstellung
in irgend einem Zweige der communalen
Provinzialuerwaltung nach den bisherigen
Bestimmungen bereits erlangt hat oder eine
solche nach Maßgabe dieses Reglements erwirbt.

Eintheilung der Beamten.
8. 2.

Die Provinzialbcamtcn werden in sechs
Dienstklasseneingetheilt, und zwar gehören:

Zu Klasse I:
Der Landesdirettor, der erste Pruvinzial-

beamte und Dicnstvorgesetzte aller übrigen
Provinzialbeamten (Provinzinlordnung §. 90).

Zu Klasse II:
1. die in Gemäßheit des Z. 41 der Pro-

vinzialordnung von dem Provinziallandtage
zu wählenden oberen Provinzialbeamten
(Landesräthe und Landcsbauräthe, Direktor
der Provinzial-Feuer-Societät und der Landes-
bllnk).

2. Die Direktoren der Provinzial-Irren-
anstalten, der Provinzial-Hebammen-Lehran-
stalt und der Provinzial-Museen.

Reglement
über

die dienstlichen MrlMnisse der Provinzial-
bemnten der Uheinprovinz.

Auf Grund des §. 96 der Provinzial-
ordnung vom t. Juni 1887 wird über die
dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten
der Nhcinvrovinz das nachfolgendeReglement
erlassen:

Allgemeine Bestimmungen.
8- i.

Provinzialbeamter ist derjenige, welcher
eine dauernde oder vorübergehendeAnstellung
in irgend einem Zweige der commnnalen
Provinzialuerwaltung nach den bisherigen
Bestimmungen bereits erlangt hat oder eine
folche nach Maßgabe dieses Reglements erwirbt.

Eintheilung der Beamten.
8- 2.

Die Provinzialbeamten werden in sechs
Dienstklassen eingetheilt, und zwar gehören:

Zu Klasse I:
Der Landcsdirektor, der erste Provinzial-

beamtc und Dienstvorgesetzte aller übrigen
Provinzialbeamten (Provinzialordnung 8- 96)

Zu Klasse II:
1. die in Gemäßheit des §. 41 der Pro¬

vinzialordnung von dem Provinziallandtage
zu wählenden oberen Provinzialbeamten
(Landesrälhe und Landcsbauräthe, Direktor
der Provinzial-Feuer-Societät und der Landes¬
bank).

2. Die Direktoren der Provinzial-Irren-
anstalten, der Provinzial-Hebammen-Lehran-
sto.lt und der Provinzial-Museen.
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Zu Klasse III:
1. Der Stellvertreter des Direktors der

Provinzial-Fener-Societät, die Landcsbank-
räthc, die Landes-Oberbmünspekturen, die
Landes-Vauinspektorcn, der Kassendirektorder
Landesbank.

2, Die Direktoren dcrProvinzial-Arbeits-
anstatt zu Brauweiler und des Landarmen-
hlluscs zu Trier, die Anstaltsärzte und An¬
staltsgeistlichen, die Landesassessorennnd die
sonstigen bei der Provinzialverwaltung be¬
schäftigten Assessoren, die Landesbaumeister
Und Regierungs-Baumeister, der Direktor der
Provinzial-Blindenanstalt zu Dürcu, der
Maschinen-Ingenieur der Centralstelle.

Zu Klasse IV:
1. Die Direktoren der Provinzial-Taub-

stummeuanstlllten,der Rentmeistcr der Landes¬
bank, die Landessekretäre,der Nechnuugsrevisor,
der Proviuziallandmesser, die Rendanten und
Kasseneuntiolcurc der Landesbank und der
Provinzilll-Fcuer-Socictüt, der Arbeitsinspektor
M Vrauweiler, die Inspektoren für das Im-
nwbilar- und Mobilar-Feuervcrsichernngs-
weseu und die Apotheker an den Proviuzial-
Irrenllnstalten.

2. Die Vcrwaltungs- und technischen
Sekretäre, der Feuerlöschrcvisor,die geprüften
Landmesser, der Kanzleivorstcher bei der
Zentralstelle, die Buchhalter, die Techniker
°hne höhere Qualifikation, die Registraturen,
die Verwalter (Inspektoren) und Rendanten
bei den Provinzialanstalten und Kassen.

Zu Klasse V:
1. Die Lehrer und Lehrerinnen an den

Provinzialanstalten, der Sekretär und der
Materialienverwalter in Brauweiler, die
Sekretariats- und Kassenassistenten. die Landes-
Vauamtssekretüre, die Hülfstechniker, die
Vureaudiätare, die Kanzlisten und der Boten-
""stcr (Hausmeister) im Ständehause.

2. Die Slraßenmeister, die Oberwärter
und Obcrwäiterinnen, die Oberaufseher und

Zu Klasse III:
1. Der Stellvertreter des Direktors der

Provinzial-Feuer-Societät, die Landcsbank-
räthe, die Landcs-Oberbauinspektoren, die
Landes-Bauinspektoreu,der Kasscndirektorder
Landesbank.

2. Die Direktoren dcrProvinzial-Arbeits-
anstalt zu Brauweiler und des Landesarmen-
hauses zu Trier, die Anstaltsärzte und An-
staltsgcistlichcn, die Landesassessorenund die
sonstigen bei der Provinzialverwaltung be¬
schäftigten Assessoren, die Landesbaumeister
und Regierungs-Banmcister, der Direktor der
Provinzial-Blindenanstalt zu Düren, der
Maschinen-Ingenieur der Centralstelle.

Zu Klasse IV:
1. Die Direktoren der Provinzial°Taub-

stummenanstalten, der Rentmeisterder Landes¬
bank, die Landessekretäre,der Nechnungsrevisor,
der Provinziallandmesser, die Rendanten und
Kllssencontrolcure der Landesbank und der
Provinzial-Feuer-Societät, der Arbcitsinspektor
zn Vrauweiler, die Inspektoren für das Im¬
mobiler- und Mobilar-Feuerversicherungs-
wefcn und die Apotheker an den Pruvinzial-
Irrenanstlllten.

2. Die Verwaltuugs- und technischen
Sekretäre, der Feuerlöschrevisor,die geprüften
Landmesser, der Kanzleivorsteher bei der
Centralstelle, die Buchhalter, die Techniker
ohne höhere Qualifikation, die Registraturen,
die Verwalter (Inspektoren) und Rendanten
bei den Provinzialanstalten und Kassen.

Zu Klasse V:
1. Die Lehrer und Lehrerinnen an den

Provinzialanstalten, der Sekretär nnd der
Materialienuerwalter in Vrauweiler, die
Sekretariats- und Kasscnassistenten,die Lcmdes-
Baullmtsfckrctäre, die Hülfstechniker, die
Vureaudiätare, die Kauzlisten und der Voten¬
meister (Hausmeister) im Ständehause.

2. Die Straßenmeister, die Oberwärter
und Oberwärterinnen, die Oberaufseher und

33
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Obcrauffehcriunen,dicMaschinistcn (Maschinen¬
meister) und Gärtner an den Provinzialan-
stalten, die Ober-Hebamme und die Wirth¬
schaften» an der Provinzial-Hebammen-Lchr-
anstllN zu Köln, der Hausvater der Pro-
vinzial-Arbeitsanstalt zu Vrauwciler.

Zu Klasse VI:
1. Die Proviuzialstraheuaufseher, die

Hülfsschreiberbei der Centralstelle, die Vicc-
Oberwartcr und Vice-Obcrwärterinnen, die
Oberköchin, die Oberwascherin, die Anfseher
und Aufseherinnen und die Werkmeister in
den Anstalten.

2. Die für wesentlich mechanische Dienst¬
leistungen angestellten Beamten (Boten,
Pförtner).

Welcher der vorstehendenKategorien ein
Beamter angehört, bestimmt im Zwcifelsfalle
der Provinzialausfchuß, welcher auch neu ge¬
schaffene Beamtenstellcn in die aufgeführten
Klaffen einzureihen hat.

Art der Anstellung.
§. 3.

Die Besetzung der Provinzialümter (Pro-
vinzialordnung 8. 41) ersolgt auf bestimmte
Zeit, anf jcderzeitigen Widerrnf, auf Kün¬
digung oder auf Lebenszeit.

In welcher Art jedes Provinzialamt zu
besetzen ist, bestimmt der Provinziallandtag
durch ein gemäß §. 120 der Provinzialord-
nuug der ministeriellen Genehmigung unter¬
liegendes besonderesReglement. (Provinzial-
ordnung §. 41.)

Die Stellen der zur Wahrnehmung der
Geschäfteder Provinzialvcrwaltung erforder¬
lichen Beamten werden in den Hanshaltsetats
unter dem Abschnitt „Besoldungen" aufgeführt.
Die Berufung eines Beamten in eine solche
Stelle gilt als etatsmäßige Anstellung nach
Ablauf der etwa vorgefchriebenenProbezeit.

Eine Probezeit ist in der Regel erforder¬
lich bei denjenigenStellen, welche auf Lebens-

Oberaufsehcrinnen.die Maschinisten (Maschinen«
Meister) und Gärtner an den Provinzialan-
stalten, die Ober-Hebamme und die Wirth-
fchafterin an der Provinzial-Hebammen-Lchr-
anstalt zn Köln, der Hausvater der Pro-
Vinzilll-Arbcitsanstllltzu Brauweilcr.

Zu Klasse VI:
1. Die Provinzialstraßcnllufseher, die

Hülfsschreiber bei der Ccutralstelle, die Vice-
Oberwärter und Vice-Oberwärtcrinnen, die
Obcrküchin, die Oberwascherin, die Aufseher
und Aufschcriunen und die Werkmeister in
den Anstalten.

2. Die für wesentlich mechanischeDienst¬
leistungen angestellten Beamten (Boten,
Pförtner).

Welcher der vorstehendenKategorien ein
Beamter angehört, bestimmt im Zwcifelsfalle
der Provinzialausfchuß, welcherauch neu ge-
fchaffeue Vcamtenstcllcn in die aufgeführten
Klaffeu einzureihen hat.

Art der Anstellung.
§. 3.

Die Besetzungder Provinzialämter (Pro-
vinzialordnnng §. 41) erfolgt auf bestimmte
Zeit, auf jcderzeitigen Widerruf, auf Kün¬
digung oder anf Lebenszeit.

In welcherArt jedes Provinzialamt zu
befctzcn ist, bestimmt der Provinziallandtag
durch ein gemäß §. 120 der Provinzialord'
nung der ministeriellen Genehmigung unter¬
liegendes besonderes Reglement. (Provinzml-
ordnung Z. 41.)

Die Stellen der zur Wahrnehmung der
Geschäfte der Provinzialverwaltung erforder¬
lichen Beamten werden in den Haushaltsetcits
unter dem Abschnitt „Besoldungen" aufgeführt-
Die Berufung eines Beamten in eine solche
Stelle gilt als etatsmäßige Anstellung nach
Ablauf der etwa vorgefchriebenenProbezeit.

Eine Probezeit ist in der Regel erforder¬
lich bei denjenigenStellen, welche anf Lebens'
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zeit oder unter Vorbehalt einer Kündigungs¬
frist von drei Munateu oder längerer Zeit
besetzt werden. Die Dauer dieser Probezeit
wird für die eiuzelucn Stelleu von dem Pro-
viuzialmisschussc in einem gemäß ß. 120 der
Proviuzialordnung der ministeriellen Geneh¬
migung nnterliegendcn besonderenReglement
festgesetzt.

Jeder Provinzialbeamte erhält bei seiner
Anstellungeine Bestallungsurkunde, welche die
Bedingungen feiner Anstellung unter Bezug¬
nahme auf die vorstehenden Bestimmungen
enthält, und welche für die vom Provinzial-
landtage oder Provinzialausschussegewählten
Beamten von dem Vorsitzendenjener Körper¬
schaften, für alle übrigen Beamten von der
anstellendenBehörde sLandesdirektor,Direktor
der Provinzial-Fcuer-Socität, der Laudcs-
bank «.) ausgefertigt wird.

Anstcllungserfordernisse.
8. 4.

lieber die Erfordernisse für die Anstel¬
lung im Dienste der Provinzialverwaltnng,
insbesondere darüber, ob dazn das Bestehen
einer staatlichen,technisch-wissenschaftlichenoder
fachlichen Prüfung gehört, befindet, insofern
die für einzelne Anstalten oder Verwaltungs-
zweigc bestehendenReglements hierüber keine
Bestimmung enthalten, rückfichtlich der von
"em Provinziallandtllge zu wühlenden Be¬
amten der Erstere, nnd rücksichtlichaller
übrigen Beamten der Provinzialausschnß.

Anstellung nnd Entlassnng der Provinzial-
bcllmten.

8. 5.
l. Der Landcsdirektor und die ihm zu¬

geordnetenoberen Beamten, sowie die Direk¬
toren der Prouinzilll-Feuer-Societät und der
^andesbank werden durch den Provinzial-
landtag gewählt. (Provinzialurdnung §. 41
und §. 8? ii, Provinziülstutut tz. 2.)

zeit oder unter Vorbehalt einer Kündigungs¬
frist von drei Monaten oder längerer Zeit
besetzt werden. Die Dauer dieser Probezeit
wird für die eiuzeluen Stellen von dem Pro-
vinzialansschnssein einem gemäß §. 120 der
Provinzialordnung der ministeriellen Geneh¬
migung unterliegenden besonderenReglement
festgesetzt.

Jeder Provinzialbeamte erhält bei seiner
Anstellung eine Bestallungsuriunde, welche die
Bedingungen seiner Anstellung unter Bezug¬
nahme auf die vorstehenden Bestimmungen
euthält, und welche für die vom Provinzial-
landtage oder Provinzialausschusse gewählten
Vcamteu von den: Vorsitzendenjener Körper¬
schaften, für alle übrigen Beamten von der
anstellendenBehörde sLandesdirektor,Direktor
der Provinzial-Feuer-Socictät, der Landcs-
bllnk «,) ausgefertigt wird.

Anstellungserfordernisse.
3- 4.

Ueber die Grfordcruisfe für die Anstel¬
lung im Dienste der Provinzialverwaltung,
insbesondere darüber, ob dazu das Bestehen
einer staatlichen, technisch-wissenschaftlichenoder
fachlichen Prüfung gehört, befindet, insofern
die für einzelne Anstalten oder Verwaltnngs-
zweige bestehenden Reglement? hierüber keine
Bestimmung enthalten, rücksichtlich der von
dem Provinziallandtage zn wählenden Be¬
amten der Erstere, und rücksichtlichaller
übrigen Beamten der Provinzialausschnß.

Anstellung und Entlassung der Provinzml-
uellmten.

§. 5.
I. Der Landesdirektur und die ihm zu¬

geordneten oberen Beamten, sowie die Direk¬
toren der Provinzial-Feuer-Societät und der
Landesbank werden durch den Provinzial-
landtag gewählt. (Provinzialurdnung §.41
und ß. 87 II, Proviuzilllstatut §. 2.)
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II. 1, Die Anstellung aller übrigen
Provinzialbeamten erfolgt unter Beobachtung
der gesetzlichen(§. 97 der Provinzialordnung)
und der nach Maßgabe einzelner reglcmcn-
tarischerBestimmungenbestehendenbesonderen
Vorschriften durch den Provinzilllausschuß.

2. Der Landesdirettor hat bis zur end¬
gültigen Besetzung offener Stellen erforder¬
lichen Falls über die zeitweilige oder vrobe-
weise Anstellung Verfügung zu treffen. Auch
steht demfelbcndie Befugnis; zu, die erforder¬
lichen Hülfsbeamtcn anzuuehmen, sowie An¬
wärter znr unentgeltlichen Beschäftigung im
Provinzialdienst zuzulassen.

Die Annahme bei den Provinzialanstalten
kann von dem Landesdirettor den Anstalts-
vursteheru überlassen werden.

III. Die Entlassung oder Kündigung
sämmtlicher von dem Pruvinzialansschusse
etatsmüßig oder probeweise angestellten Be¬
amten erfolgt durch den Provinzialausschuß.

Die Entlassung oder Kündigung der
übrigen Beamten erfolgt durch die Behörde,
welche sie angestellt hat. Insofern den Be¬
amten der letzteren Kategorie aber das Recht
zur Erwerbung einer Pensiou seitens des
Provinzialllusschusscsbeigelegt worden ist, ist
die Zustimmung des letzteren erforderlich.

Vorbehaltlichnachträglicher Genehmigung
durch den Pruvinziallandtag kann der Pro¬
vinzialausschußdie vou dein Erstereugewählte»
Beamten in dringendenFällen auf ihren An¬
trag entlassen.

II. 1. Die Anstellung aller übrigen
Prouinzilllbeamtcn erfolgt unter Beobachtung
der gefetzlichen (§. 9? der Provinzialordnung)
und der nach Maßgabe einzelner zreglemcu-
tarifchcr Bestimmungenbestehendeu besonderen
Vorschriften durch den Provinzialausschuß.

2. Der Laudesdircktor hat bis zur end¬
gültigen Besetzung offeuer Stellen erforder¬
lichen Falls über die zeitweilige oder probe¬
weise Anstellung Verfügung zu treffen. Auch
steht demselbendie Besugniß zu, die erforder¬
lichen Hülfsbeamten anzunehmen, sowie An¬
wärter zur uueutgcltlichcu Beschäftigung im
Provinzialdienst zuzulassen.

Die Annahme bei den Provinzialanstalten
kann von dem Landesdirettor den Anstalts-
vorstchern überlassen werden.

III. Die Entlassung oder Kündigung
sämmtlicher von dem Pruvinzialausschusse
etatsmäßig oder probeweise angestellten Be¬
amten erfolgt durch den Provinzialausschuß-

Die Entlassung oder Kündigung der
übrigen Beamten erfolgt durch die Behörde,
welche sie angestellt hat. Insofern den Be¬
amten der letztereu Kategorie aber das Recht
zur Erwerbung einer Pension seitens des
Provinzialllusschusscsbeigelegt wurden ist, ist
die Zustimmung des letzteren erforderlich.

Vorbehllltlichnllchtrüglicher Genehmigung
dnrch den Provinziallandtag kann der Pro-
viuzialnusschußdie von dem Ersteren gewählten
Beamten in dringendenFällen auf ihren An¬
trag entlassen.

Vereidigung und Einführung.

§.6.
Vor dem Dienstantritt ist jeder Pro-

viyzialbcmnte zu verpflichten.
Die Vereidigung der in 8- 2 Nr II ge¬

nannten sowie der sonstigen bei der Central-
stelle angestelltenBeamten, ferner der Landes-
Vauiufpekturen und Negierungs-Baumeister,
sowie der Vorsteher der Provinzilllanstalten,

Vereidigung und Einführung.

8- 6.
Vor dem Dienstantritt ist jeder Pro-

vinzialbeamte zu verpflichten.
Die Vereidigung der in H. 2 Nr. II ge'

nannten sowie der sonstigen bei der Central-
stelle angestelltenBeamten, ferner der Landes-
Bauinfpetturen und Negierungs-Baunmstcr,
sowie der Vorsteher der Provinzialanstalten,
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erfolgt durch den Landesdirettor; die Verei¬
digung der Beamten der Pruvinzial-Feucr-
Societät uud der Laudesbank erfolgt durch
die Direktoren diefer Anstalten; die übrigen
Anstaltsbecnntcu werden von den Direktoren
derselben vereidigt; die Landesbanamts-
Sekretäre, die Straßcnmeister uud Straßen-
aufseher werden von den Laudcs-Vauiuspek-
toren vereidigt.

Ueber die Vereidigung ist ein Protokoll
aufzunehmen.

Bei den aus dem Reichs-, Staats- oder
Eommuualdienste übernommenenBeamten ge¬
nügt die Hinwcisnng auf deu bereits geleisteten
Dicusteid.

Amtspflichten.
8- ?,

Jeder Provinzialbeamte hat die Ver¬
pflichtung, das ihm übertragene Amt uach
Maßgabe der Gesetze fowie der für die Pro-
vinzialverwaltung erlassenen Reglements und
sonstigen Bestimmungen gewissenhaftwahrzu¬
nehmen, den dienstlichenAnordnungen seiner
Vorgesetzten Folge zu leisten nnd durch sciu
Verhalten iu und außer dem Amte der
Achtung, die sein Beruf erfordert, fich würdig
zu zeigen.

Deu dem Landesdircktor zugeordneten
oberen Beamten sind die unteren stets Achtung,
bei dienstlichen AnlässenZuvorkommenheituud
Gehorsam fclbst dann fchuldig, wenn jene
"icht zu ihren nächsten Vorgesetzten im gewöhn¬
lichen Dienstverhältnisse gehören.

Ueber die vermöge seines Amtes ihm
bekannt gcwordeueu Augclegeuhciten hat der
Beamte unbedingte Verschwiegenheitzu be¬
dachten, auch nachdem das Dienstvcrhältniß
aufgelöst ist.

Sämmtliche Provinzialbeamte haben in
^Mäßheit des §. 96 der Proviuzialordnung
°le Rechte und Pflichten mittelbarer Staats¬
beamte,:. Die besonderen dicustlicheu Ob¬
liegenheiten der Beamten werden durch die

erfolgt durch den Landesdirektor; die Verei¬
digung der Beamten der Provinzial-Fcuer-
Societät nnd der Landesbank erfolgt dnrch
die Direktoren dieser Anstalten; die übrigen
Anftaltsbeamteu werden von den Direktoren
derselben vereidigt; die Landesbaunmts-
Sekrctüre, die Straßenmeister nnd Straßen-
aufsehor werden von den Landcs-Vauiuspek-
toren vereidigt.

Ueber die Vereidigung ist ein Protokoll
aufzunehmen.

Bei den aus dem Reichs-, Staats- oder
CommunaldieusteüberuommeneuBeamten ge¬
nügt die Hinwcifnngauf den bereits geleisteten
Diensteid.

Amtspflichten.
§.7-

Jeder Provinzialbeamte hat die Ver¬
pflichtung, das ihm übertragene Amt uach
Maßgabe der Gefetze fowie der für die Pro-
vinzialverwaltung erlassenen Reglements und
sonstigen Bestimmungen gewissenhaftwahrzu¬
nehmen, den dienstlichenAuordnuugeu seiner
VorgesetztenFolge zu leisten uud durch sein
Verhalten in nnd außer dem Amte der
Achtung, die sein Berns erfordert, fich würdig
zu zeigen.

Den dem Landesdircktor zugeordneten
oberen Beamten find die unteren stets Achtnng,
bei dienstlichen Anlässen Zuvorkommenheitund
Gehorsam selbst dann schuldig, wenn jene
nicht zu ihreu uächstcu Vorgesetzten im gewöhn¬
lichen Dienstverhältnissegehören.

Ueber die vermöge seines Amtes ihm
bekannt gewordenenAngelegenheiten hat der
Beamte unbedingte Verschwiegenheitzu be¬
obachten, auch nachdem das Dienstverhältniß
aufgelöst ist.

Sämmtliche Provinzialbeamte haben in
Gemiihhcit des ß. 96 der Provinzialurdnuug
die Rechte und Pflichten mittelbarer Staats¬
beamten. Die besonderen dienstlichen Ob¬
liegenheiten der Beamten werden durch die
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Reglements und durch die den Beamten zu
ertheilenden Geschäfts-Anweisungenbestimmt,
insoweit nicht die Provinzialurdnung etwas
Anderes vorschreibt.

Stellvertretung.
§. 8.

Jeder Provinzialbeamtc ist verpflichtet,
die nothwendig gewordene Stellvertretung
eines anderen Provinzialbcamten derselben
oder einer höheren Dicnstklasse ans Anordnung
der ihm vorgesetzten Behörde ohne Entschädi¬
gung zu übernehmen. Sofern für einzelne
Dienststellen die Art und Weise der Stell¬
vertretung im Voraus geordnet ist, behält es
hierbei sein Bewenden.

Kaution.
s- 9.

Wenn ein Beamter eine Kaution zu
bestellenhat, so muß dieselbe in Baar oder
in Werthpapieren des DeutscheuReiches, des
Preußischen Staates oder iu Rheinprovinz-
Anleihescheinen bestehen, welche bei der Landes¬
bank zu hinterlegen sind, infufern nicht der
Provinzialausschnß eine andere Art der Be¬
stellung gestattet.

Die Kaution kann auch dnrch Vuchschuldcn
des Preußischen Staates gestellt werden.

Die Kaution haftet für alle» Schade»,
welcher durch Vorfatz oder durch ein Ver¬
sehen des Beamten dem Prouinzialverbande
entstanden ist.

Die Rückgabe der Kaution, soweit sie
nicht zum Schadenersatze erforderlichist, erfolgt
erst nach Ertheilung der Entlastung über
sämmtliche Rechnungenans der Dienstzeit des
Kantionsbestellers.

Nebenämter.
s- 10.

Uebernahme von dauerndeu Neben¬
beschäftigungensowie von Nebenämtern gegen

Reglements uud durch die den Beamten zu
ertheilenden Geschäfts-Anweisungenbestimmt,
insoweit nicht die Provinzialordnung etwas
Anderes vorschreibt.

Stellvertretung.
8, 8.

Jeder Provinzialbcmnte ist verpflichtet,
die nothwendig gewordene Stellvertretung
eines audereu Proviuzialbeamten derselben
oder einer höheren Dienstklaffeans Anordnung
der ihm vorgesetzten Behörde ohne Entschädi¬
gung zu übernehmen. Sofern für einzelne
Dienststellen die Art und Weife der Stell¬
vertretung im Voraus geordnet ist, behält es
hierbei sein Bewenden.

Kaution.
s. 9.

Wenn ein Beamter eine Kaution zu
bestellenhat, so muß dieselbe iu Baar oder
in Wertpapieren des DeutschenReiches, des
Preußischen Staates oder in Rheinprouinz-
Anleihescheinen bestehen, welche bei der Landes¬
bank zu hinterlegen sind, insofern nicht der
Provinzialausschnß eine andere Art der Be¬
stellung gestattet.

Die Kaution kann auch durch Vnchschulden
des Preußischen Staates gestellt werden.

Die Kaution haftet für allen Schaden,
welcher durch Vorsatz oder durch ein Ver¬
sehen des Beamten dem Prouinzialverbande
entstanden ist.

Die Rückgabe der Kaution, soweit sie
nicht zum Schadenersätze erforderlich ist. erfolgt
erst nach Ertheilung der Entlastung über
sämmtliche Nechnuugcnaus der Dienstzeit des
Kantionsbestellcrs.

Nebenämter.
s. 10.

Uebernahme von dauernde» Neben¬
beschäftigungensowie von Nebenämtern gege"
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Vergütung ist nicht gestattet ohne vurgängige
Genehmigung des Provinzialnusschusscs.Der¬
selben Genehmigung bedarf es zu dem Ein-
tritte eines Beamten in den Vorstand, Ver¬
waltung^ oder Aufsichtsrath einer jeden auf
Erwerb gerichteten Gesellschaft. Der Betrieb
eines Gewerbes fowohl seitens der Beamten
fclbst als auch ihrer Ehefrauen, der bei ihnen
wohnenden Kinder und anderer Mitglieder
ihres Hausstandes ist ohne die Genehmigung
des Landesdirektors nicht gestattet. Zur Ueber-
nähme von uorübeigcheudcu Ncbcubefchäfti-
gnngcn gegen Vergütung ist die Genehmigung
des Laudesdirektors erforderlich.

Die zur Annahme eines Nebenamtes
oder einer Nebenbeschäftigungoder zum Eiu-
tritte iu deu Vorstand, Verwaltuugs- oder
Aufsichtsrath einer Gefcllfchaft oder zum
Betriebe eines Gewerbes ertheilte Erlaubnis;
ist jederzeit widerruflich.

Urlaub.

8. II.
Der Landcsdirektor darf sich außer¬

dienstlichans die Daner von 8 Tagen von
feinem Amtssitze entfernen, muß aber vor
feiner Abreife dem Stellvertreter und, info¬
fern die Abwcfenhcit länger als 4 Tage
dauern füll, anch dem Vorsitzenden des
Provinzilllausfchuffcs Nachricht geben.

Zu einer längeren Abwesenheit bedarf
der Landcsdirektor eines Urlaubes, welcher
^s zur Dauer von 6 Wochen von dem Vor¬
sitzenden des Provinzialausfchnffes und darüber
hinaus von den: Provinziulansschnffe zu
"theilen ist.

Die Beurlaubung der übrigen Provinzial-
bmmtcn bis zn 6 Wochen steht, infoweit diese
Befugnis; nicht durch die für einzelne Ver-
waltungszweige oder Anstalten erlassenen
Reglements oder Geschäftsanweifungeu dem
leitenden Direktor überwiefenist, dem Landes-
dircktur zn.

Vergütung ist nicht gestattet ohne vorgängige
Genehmigung des Provinzialausschuffes. Dcr-
fclbcn Genchmignng bedarf es zu dem Ein-
tritte eiucs Beamten in den Vorstand, Ver-
waltungs- oder Aufsichtsrath einer jeden auf
Erwerb gerichtetenGefcllfchaft. Der Betrieb
eines Gewerbes fowohl fcitcns der Beamten
felbst als auch ihrer Ehefrauen, der bei ihnen
wohnenden Kinder und anderer Mitglieder
ihres Hausstandes ist ohue die Geuchmigung
des Laudesdirektors nicht gestattet. Zur Ueber¬
nahme von vorübergehendenNebenbeschäftigun¬
gen gegen Vergütung ist die Geuehmiguug
des Laudesdirektors erforderlich.

Die zur Anuahme eines Nebenamtesoder
einer Nebenbeschäftigungoder zum Eintritte
in den Vorstand, Verwaltuugs- oder Auf¬
sichtsrath einer Gefcllfchaftoder znm Betriebe
eines Gewerbes ertheilte Erlaubniß ist jeder¬
zeit widerruflich.

Urlaub.

8- 11.
Der Laudcsdirektor darf sich außer-

dieustlich auf die Dauer von 8 Tagen von
feinem Amtssitze entfernen, muß aber vor
feiner Abreife dem Stellvertreter und, infofern
die Abwesenheit länger als 4 Tage dauern
foll, auch dem Vorsitzenden des Provinzial-
ausfchuffesNachricht geben.

Zn einer längeren Abwefenheit bedarf
der Landcsdirektor eines Urlaubes, welcher
bis zur Dauer von 6 Wochen von dem Vor¬
sitzenden des Piovinzilllausschussesuud darüber
hinaus von dem Provinzialllusschusse zu
ertheilen ist.

Die Venrlaubung der übrigen Provinzial-
bcamten bis zu 6 Wochen steht, infoweit diese
Befugniß nicht durch die für einzelue Ver-
waltungszwcige oder Anstalten erlassenen
Reglements oder Geschüftsanweifungen dem
leitenden Direktor überwiefenist, dem Landes¬
direktor zu.
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Sind Vertrctungskosten unvermeidlich
oder soll der Urlaub eines Beamten 6 Wochen
übersteigen, so ist die Entscheidung des
Provinzilllausschusseserforderlich.

Siud Vertretungskosten unvermeidlich
oder soll der Urlaub eines Beamten 6 Wochen
übersteigen, so ist die Entscheidung des
Provinzialausschusses erforderlich.

Gehalt und Gehaltszahlung.

8. 12.
Die Besoldung der Provinzialbeamten

erfolgt nach dein von dem Provinziallandtage
aufgestellten Vesoldungsvlan. Das Ware
Diensteinkommenwird an die auf bestimmte
Zeit oder auf LebenszeitangestelltenBeamten
vierteljährlich im Voraus, an alle übrigen
monatlich im Voraus gezahlt, mit Ausnahme
der unter dem Vorbehalte des jederzeitigen
Widerrufs angestellten Beamten, welche ihre
Besoldung nach Ablauf eines jeden Monats
beziehen.

Gnadenquartal.
§. 13.

Hinterläßt ein im Dienste verstorbener
Provinzialbeamter eine Wittwe oder eheliche
Nachkommen,so gebührt den Hinterbliebenen
für das auf den Sterbemonat folgende Viertel¬
jahr noch die volle Besoldungdes Verstorbenen
(Gnadenquartal).

Zur Besoldung im Sinne der vorstehenden
Bestimmung gehören außer dem Gehalte auch
die sonstigen dem Verstorbenen aus Provin-
zialmitteln gewährten Diensteinkünfte, soweit
dieselben nicht als Vergütung für baare Aus¬
lagen zu betrachtensind.

An wen die Zahlung des Gnadenquartals
zu leisten ist, bestimmtdie vorgesetzte Dienst¬
behörde.

Die Gewährung des Gnadenquartals
kann in Ermangelung der vorstehend erwähnten
Hinterbliebenenmit Genehmigung des Provin¬
zialausschussesauch dann stattfinden, wenn
der Verstorbene Eltern, Geschwister,Geschwister¬
kinder oder Pflegekinder, deren Ernährer er
war, in Bedürftigkeithinterläßt.

Gehalt und Gehaltszahlung.

s. 12.
Die Besoldung der Provinzialbeamten

erfolgt nach dem von dem Provinziallandtage
aufgestellten Vefoldungsvlan. Das baare
Diensteinkommenwird an die auf bestimmte
Zeit oder auf LebenszeitangestelltenBeamten
vierteljährlich im Voraus, an alle übrigen
monatlich im Voraus gezahlt, mit Ausnahme
der unter dem Vorbehalte des jederzeitigen
Widerrufs angestellten Beamten, welche ihre
Besoldung nach Ablauf eines jeden Monats
beziehen.

Gnadenquartal.

§. 13.
Hinterlaßt ein im Dienste verstorbener

Provinzialbeamter eine Wittwe oder eheliche
Nachkommen,so gebührt den Hinterbliebenen
für das aus den Sterbemonat folgendeViertel¬
jahr noch die volle Besoldung des Verstorbenen
(Gnadenquartal).

Zur Besoldung im Sinne der vorstehenden
Bestimmung gehören außer dem Gehalte auch
die sonstigen dem Verstorbenen ans Pruvin-
zialmittcln gewährten Diensteinkünfte, soweit
dieselbennicht als Vergütung für baare Aus¬
lage» zu betrachten sind.

An wen die Zahluug des Gnadenquartals
zu leisten ist, bestimmt die vorgesetzte Dienst¬
behörde.

Die Gewährung des Gnadenquartals
kaun in Ermangelung der vorstehenderwähnten
Hinterbliebenen mit Genehmigung des Provin¬
zialausschusses auch dann stattfinden, wenn
der Verstorbene Eltern, Geschwister, Geschwister¬
kinder oder Pflegekinder, deren Ernährer er
war, in Bedürftigkeit hinterläßt.
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Vorstehende Bestimmungen finden keine
Anwendung auf die unter dem Vorbehalte
des jederzeitigen Widerrufes angestellten
Beamten.

Dienstwohnung.
8. 14.

Ist mit der Stelle eine Dienstwohnung
verbunden, fo verbleibt diese Wohnung der
Hinterbliebenen Wittwe noch drei feinere Monate
nach Ablauf des Sterbcmonates.

Hinterläßt der Beamte keine Wittwe aber
eheliche Kinder, welche mit ihm die Dienst¬
wohnung benutzt haben, so ist denselben eine
vom Todestage an zu rechnendedreißigtägige
3nst zur Räumung der Dienstwohnung zu
gewähren. In allen andern Fällen ist die
Dienstwohnungbinnen 14 Tagen vom Sterbe¬
tage an gerechnetzu räumen.

Arbeitszimmer sowie sonstige für den
amtlichen Gebrauch bestimmte Lokalitäten
müssen in jedem Falle sofort geräumt werden.

Für die Unterhaltung der Dienstwohnuug
lst das von dem Prouinzialausschusseerlassene
Reglement maßgebend.

Vorstehende Bestimmungen finden keine
Anwendung auf die unter dem Vorbehalte
des jederzeitigen Widerrufes angestellten
Beamten.

Dienstwohnung.

§. 14.
Dienstwohnungen können mit viertel¬

jährlicherKündigung vom Prouinzialausschusse
entzogen werden gegen Gewährung des
Wohnungsgeldzuschussesbezw. einer bei der
Anstellung vereinbarten oder im Etat fest¬
gesetzten Entschädigung.

Ist mit der Stelle eine Dienstwohnung
verbunden, so verbleibt diese Wohnung der
Hinterbliebenen Wittwe noch drei fernere
Monate nach Ablauf des Sterbemouates.

Hinterläßt der Beamte keine Wittwe aber
eheliche Kinder, welche mit ihm die Dienst¬
wohnung benutzt haben, so ist denselbeneine
vom Todestage an zu rechnende dreißigtägige
Frist zur Räumung der Dienstwohnung zu
gewähren. In allen andern Fällen ist die
Dienstwohnungbinnen 14 Tagen vom Sterbe¬
tage an gerechnet zu räumen.

Arbeitszimmer sowie sonstige für den
amtlichen Gebrauch bestimmte Lokalitäten müssen
in jedem Falle sofort geräumt werden.

Für die Unterhaltung der Dienstwohnung
ist das von dem Provinzialausschusseerlassene
Reglement maßgebend.

Versetzungder Beamten.

8- 15.
Jeder Provinzialbeamte muß sich die

"Setzung mit demselben Dicnsteinkommen
und unter Vergütung der rcglemcntsmäßigcn
^mzugskostcn in ein anderes Amt derselben
Dlenstklassc(§. 2 oben) gefallen lassen.

Als eine Verkürzung im Einkommen ist
^ nicht anzusehen, wenn die Gelegenheit zur

"waltung von Nebenämtern entzogenwird,
°der die Orts- beziehentlichFunttionszulage

Versetzungder Beamten.

§. 15,
Jeder Provinzialbeamte muß sich die

Versetzung mit demselben Diensteinkommen und
unter Vergütung der reglemeutsmähigen Um¬
zugskosten in ein anderes Amt derselben Dienst-
klasse (§. 2 oben) gefallen lassen.

Als eine Verkürzung im Einkommen ist
es nicht anzusehen, wenn die Gelegenheitzur
Verwaltung von Nebenämtern entzogen wird,
oder die Orts- beziehentlichFunktionszulage

34
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oder der Bezug der für Dienstunkosten besonders
ausgesetztenEinnahmen mit diesen Unkosten
fortfällt oder an Stelle der Dienstwohnung
und sonstigen Emolumente die dafür im Etat
vorgeseheneGeldentfchädigung gewahrt, oder
endlich der Wuhnnngsgcldzuschnßgeringer oder
durch eine Dienstwohnung ersetzt wird. Eben¬
sowenig kommt in Betracht, ob für die nenc
Amtsstellc im Bcsolduugsplan andere Sätze
für das Aufrücken im Gehalte oder ein
geringeres Höchstgehaltin Aussicht gcuommen
ist (zu vergl. tz. 4 des Besoldnngsplans).

Dienstreisen und die dafür zu gewährende
Entschädigung.Umzugstostcn.

§. 16.
Die Tagegelder und Reisekostenvcrgütung

der Provinzialbeamten erfolgt nach den von
dem Pruvinziallandtage erlassenen desfallsigcn
Bcstimmuugen, ebenso die Vergütung von
Umzugstosten.

Dem Pruvinziallandtage bleibt der Erlaß
neuer Bestimmungen über die Vergütung der
Tagegelder, Reise- nnd Umzugskosten, sowie
das Recht vorbehalten, die bestehendenSätze
für die Vergütung dieser Kusteu im Allge¬
meinen oder hinsichtlich einzelner Beamten
abznändern.

Versetzungin den Ruhestand und Gewährung
des Nuhcgehllltcs.

8. 1?.
Für die freiwilligewie unfreiwillige Ver¬

setzung eines Provinzialbeamten in dcu Ruhe¬
stand, sowie die Höhe und Zahlung des ihm
gebührenden Ruhegehaltes ist das Pcusions-
reglemcnt maßgebend.

Fürsorge fiil die Hinterbliebenen der Beamten.
8. 18.

Die Fürsorge für die Hinterbliebenen
der Provinzialbeamten ist durch ein besonderes
Reglement geordnet.

oder der Bezug der für Dienstunkosten be¬
sonders ausgesetzten Einnahmen mit diesen
Unkosten fortfällt oder an Stelle der Dienst¬
wohnung und sonstigen Emolumente die dafür
im Etat vorgefehene Geldentfchädigunggewährt,
oder endlich der Wohnungsgeldzufchußgeringer
oder durch eine Dienstwohnung ersetzt wird.
Ebensowenig kommt in Betracht, ob für die
neue Amtsstelle im Vesoldungsvlan andere
Sätze für das Aufrücken im Gehalte oder ein
geringeres Höchstgehaltin Aussicht gcuommen
ist (zu vergl. §. 4 des Besoldnngsplans).

Dienstreisenund die dafür zu gewährende
Entschädigung. Umzugstosten.

§. 16.
Die Tagegelder und Neisekostenvergütung

der Provinzialbeamten erfolgt nach den von
dem Prouinziallandtllge erlassenendesfallsige"
Vestimmungeu, ebenso die Vergütung von
Umzugskosten.

Dem Provinziallandtage bleibt der Erlaß
ncner Bestimmungen über die Vergütung der
Tagegelder, Reife- und Umzugskosten,fowie
das Recht vorbehalten, die bestehenden Satze
für die Vergütung diefer Kosten im Allge¬
meinen oder hinsichtlich einzelner Beamten
abzuändern.

Versetzungin den Ruhestand und Gewährung
des Ruhegehaltes.

s- 17-
Für die freiwillige wie unfreiwilligeVer¬

setzung eines Provinzialbeamten in den Ruhe¬
stand, sowie die Höhe und Zahlung des ihm
gebührenden Ruhegehaltes ist das Pcnsions-
reglcment maßgebend.

Fürsorge für die Hinterbliebenen der Beamten.
§. 18-

Die Fürsorge für die Hinterbliebene"
der Provinzialbeamten ist durch ein besonderes^
Reglement geordnet.
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Den Provinzialbeamten wird bei ihrer
Anstellung die Verpflichtung auferlegt, uach
Maßgabe dieses Reglements Wittwen- und
Waiscngcldbeiträge zu zahlen.

Tlsziplinlllverhiiltmsseder Beamten.
8. 19.

Hinsichtlichder Dienstvergehen der Pru-
vinzialbcmntcn und deren Bestrafung findet
der §. 98 der Provinzialordnung Anwendung.

Als obere Anstaltsbeamte im Sinne des
8- 98, Nr. 3 der Provinzialordnung gelten
der Stellvertreter des Direktors der Pruvinzial-
Feuer-Socictät, die Laudesbaukräthc, der
Kassendirektorder Landesbank. die Anstalts¬
ärzte, die Anstalt sgeistlicheu und der Stell¬
vertreter des Direktors der Arbeitsanstalt
Vrauweiler.

8- 20.
Denjenigen Beamten, welchen bei ihrer

Anstellung von den in diesem Reglement ge¬
troffenen Bestimmuugm abweichendeZusiche-
ruugeu gemacht worden sind, bleiben die aus
dicseu ZusicheruugeuerwachseneuRechte vor¬
behalten.

§. 21.
Dieses Reglement tritt alsbald nach der

Genehmigung desselben durch den zuständigen
Herrn Minister in Kraft. Damit wird
gleichzeitig das Reglement vom 11. Dezember
^883 aufgehoben.

Nach dem Vorschlage des Vrovinzial-
ausschusses.

Bestimmungen
für die

Besoldung der Provinzialbeamten. der Ahein-
provmz.

§. 1.
Das Gehalt und die fonstigmDienstbezüge

d°2 Landesdirektorswerden bei der Wahl dieses
samten von dem Provinziallandtage festgesetzt,

Den Provinzialbeamten wird bei ihrer
Anstellung die Verpflichtung auferlegt, nach
Maßgabe dieses Reglements Wittwen- und
Wllisengcldbeitragezu zahlen.

Disziplinarverhältnisse der Beamten.
ß. 19.

Hinsichtlichder Dienstvergehender Pro¬
vinzialbeamten und deren Bestrafung findet
der 8. 98 der Provinzialordnung Anwendung.

Als obere Anstaltsbeamte im Sinne des
ß. 98, Nr, 3 der Provinzialordnnng gelten
der Stellvertreter des Direktors der Provinzial-
Feucr-Socictät, die Landcsbankrüthe, der
Kassendirektorder Landesbank, die Anstalts¬
ärzte, die Austaltsgeistlicheu und der Stell¬
vertreter des Direktors der Arbeitsanstalt
Brauweiler.

ß. 20.
Denjenigen Beamten, welchen bei ihrer

Anstellung von den in diesem Reglement ge¬
troffenen Vestimmuugeu abweichende Zusichc-
rnngen gemacht worden sind, bleiben die aus
diesen Zusichcrungenerwachsenen Rechte vor¬
behalten.

§- 21.
Dieses Reglement tritt alsbald nach der

Genehmigung desselben durch den zuständigen
Herrn Minister in Kraft. Damit wird
gleichzeitigdas Reglement vom 11. Dezember
1883 aufgehoben.

Mach Annahme dmch den Vrovinzial-
landtag.

Bestimmungen
für die

Besoldung der Provinzialbeamten der Mein-
provwz.

s. 1.
Das Gehalt und die fonstigen Dienstbezüge

des Landesdirektorswerden bei der Wahl dieses
Beamten von dem Provinziallandtage festgesetzt

34'
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8. 2.
Ebenso werden von dem Provinzialland-

tllge für die von diesem zu wählenden oberen
Beamten (zu vergl H, 41 der Provinzial-
ordnung) die Anfangsgehältcr sowie das Auf¬
rücken im Gehalte von Fall zu Fall inner¬
halb der Gehaltssätzevon 5000 bis 11 000 M.
festgesetzt.

8- 3.
Die Mindest- und Höchst-Gehaltssätze der

übrigen Beamten, sowie deren Aufrücken in
eine höhere Gehaltsstufe ist durch den beige¬
fügten Nesoldungsplan geregelt.

§. 4.
Die in diesem Vesoldungsvlane aufge¬

führten Sätze des Gehaltes sowie des zeit¬
weise» Ansteigens in eine höhere Gehalts¬
stufe dienen dem Prouinzalausfchusse als im
Voraus festgcfetzterMaßstab bei feinen Gehalts-
bewilligungen.

Die Beamten felbst erlangen weder aus
diefen Festfetzungen noch aus den in Gemäß¬
heit derselben bewilligten Etats irgend welche
Rechte auf Gewährung des im Vesoldungsvlan
für die betreffende Stelle vorgesehenen Gehaltes
noch auf das Aufsteigen in eine höhere Ge¬
haltsstufe. Das Aufsteigen findet vielmehr
nach Maßgabe des beigefügten Planes nur
infofern statt, als der Provinzialausschuhnicht
in einzelnen Fällen den Beamten von dem
Aufsteigen in die höhere Gehaltsstufe aus-
schließt.

Jedes Aufrücken in eine höhere Gehalts¬
stufe hat zur Voraussetzung, daß der Beamte
sich durch treue nnd gewissenhafteErfüllung
feiner Dienstpflichten dessen würdig gemacht
hat. Über das Vorhandensein dieser Voraus¬
setzung entscheidet der Provinzialausschuh.

8- 5.
Diejenigen Beamten, welche sich bereits

im Genusse von Wohnungsgeldern befinden
oder Dienstwohnungeninne haben, steigen in

8- 2.
Ebenso werden von dem Provinzialland-

tage für die von diesem zu wählenden oberen
Beamten (zu vergl. §. 41 der Provinzial-
ordnung) die Anfangsgehälter fowie das Auf¬
rücke» im Gehalte von Fall zu Fall festgefctzt.

8- 3.
Die Mindest- und Hüchst-Gehaltssätze der

übrigen Beamten, fowie deren Aufrücken in
eine höhere Gehaltsstufe ist durch den beige¬
fügten Vefoldungsvlan geregelt.

8- 4.
Die in diesem Vesoldungsvlane aufge¬

führten Sätze des Gehaltes fowie des zeit¬
weifen Aufsteigens in eine höhere Gehalts¬
stufe dienen dein Provinzialausfchusfe als im
Voraus festgesetzterMaßstab bei seinen Gehalts-
bewilligungen.

Die Beamten selbst erlangen weder aus
diesen Festsetzungen noch aus den in Gemäß-
heit derselben bewilligten Etats irgend welche
Rechte auf Gewährung des im Befoldungsplan
für die betreffende Stelle vorgesehenen Gehaltes
noch auf das Aufsteigen in eine höhere Ge¬
haltsstufe. Das Aufsteigen findet vielmehr
nach Maßgabe des beigefügten Planes nur
infofern statt, als der Provinzialausschuh nicht
in einzelnen Fällen den Beamten von dem
Aufsteigen in die höhere Gehaltsstufe aus¬
schließt.

Jedes Aufrücken in eine höhere Gehalts¬
stufe hat zur Voraussetzung, daß der Beamte
sich durch treue und gewissenhafteErfüllung
seiner Dienstpflichten dessen würdig gemacht
hat. Ueber das Vorhandensein dieser Voraus¬
setzung entscheidet der Provinzialausschuh.

8- 5.
Diejenigen Beamten, welche sich bereits

im Genusse von Wohnungsgeldern befinden
oder Dienstwohnungeninne haben, steigen w
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Gemäßheit der vorstehenden Bestimmungenam
1 April 1891 um eine Gehaltsstufe, während
die Beamten, welche am 1. April 1891
Wohnungsgeldzuschüsse erhalten, erst am 1. April
1893 um eine Gehaltsstufe aufrücken.

Für die Folge findet alsdann das Auf¬
steigen mit der zweijährigen Etatsperiode in
der Weise statt) daß die in eine Stelle neu
berufenen Beamten, insofern sie die letztere
Stelle bis zum Beginn der zweijährigenEtats¬
periode ein Jahr oder länger inne haben, in
die höhere Gehaltsstufe einrücken, während im
anderenFalle das Aufrücken erst mit der nächst¬
folgenden Etatsperiode stattfindet.

8- 6.
Die Anstellung erfolgt mit dem Mindest¬

gehalte der betreffendenStelle, insofern nicht
der Promnzialausschußin einzelnen Fällen eine
anderweite Bestimmung trifft.

s ?.
Außer dem im Etat vorgesehenen Gehalte

beziehen die Provinzialbeamten, welchen eine
etatsmähige Stelle verliehen worden ist (zu
vergl. §. 3 des Reglements über die dienst¬
lichen Verhältnisse), vom 1. April 1891 ab
Wohnungsgeldzuschüsse nach Maßgabe der nach¬
stehenden Sätze:

I> Die in §. 2 des Reg¬
lements, betreffend die
°l°nsNichen Verhältnisse der
^«uinzialbeamten, unter
^- und in. genannten
samten

U. Die unter IV. und
V' ««nanntenVeamten .

Ul. Die unter VI. ge-
"«nntm Beamten . - .

Iahresbetrng
des Wohnungsgelbzu¬
schusses in den Orten

der Servisllafse
I.

c>6<>

432

180

I,.

540

360

144

III. > IV. V.

480

3ou

108

420

216

72

360

180

60

Gemäßheitder vorstehenden Bestimmungenam
1. April 1891 um eine Gehaltsstufe, während
die Veamten, welche am 1. April 1891
Wohnungsgeldzuschüsse erhalten,erst am 1. April
1893 um eine Gehaltsstufe aufrücken.

Für die Folge findet alsdann das Auf¬
steigen mit der zweijährigen Etatsperiode in
der Weife statt, daß die in eine Stelle neu
berufenen Beamten, infofern sie die letztere
Stelle bis zum Beginn der zweijährigenEtats¬
periode ein Jahr oder länger inne haben, in
die höhere Gehaltsstufe einrücken, während im
anderen Falle das Aufrücken erst mit der nächst¬
folgenden Etatsperiode stattfindet.

8. 6.
Die Anstellung erfolgt mit dem Mindest¬

gehalte der betreffendenStelle, insofern nicht
der Promnzialausschußin einzelnen Fällen eine
anderweite Bestimmung trifft.

§. ?.
Außer dem im Etat vorgesehenen Gehalte

beziehen die Provinzialbeamten, welchen eine
etatsmähige Stelle verliehen worden ist (zu
vergl. §, 3 des Reglements über die dienst¬
lichen Verhältnisse), vom 1. April 1891 ab
Wohnungsgeldznschüsfe nach Maßgabe der nach¬
stehenden Satze:

Iahresbetrag
des Wohnungsgeldzu¬
schusses in den Orten

der Servisllasse
I. II. III. IV. V.
^ ^ ^ ^ ^

I. Die in ß. 2 des Reg¬
lements, betreffend die
dienstlichenVerhältnisse der
Prouinzialbenmten, unter
11. und III. genannten

660 540 480 420 360
II. Die unter IV. und

V. genannten Veamten . 432 860 300 216 180
III. Die unter VI. ge¬

nannten Veamten . . . 180 144 106 72 60
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8- 8-
Die Stellung der Orte in den verschie¬

denen Servisklassen richtet sich nach den für
die unmittelbaren Staatsbeamten geltenden
Bestimmungen.

8,9.
Bei Versetzungen erlischt der Anspruch

auf den dem bisherigen amtlichen Wohnorte
entsprechenden Satz des Wohnungsgcldzuschusses
mit dem Zeitpunkte, zu welchem der Vezug
der Besoldung aus der bisherigen Dienststelle
aufhört.

8- 10.
Der Wohnungsgeldzufchuh wird nicht

gewährt an Beamte, welche Dienstwohnungen
inne haben oder deren Miethsentschüdigungen
anderweit, wie dieses bei den Straßenmeistcrn
und Aufsehern der Fall ist, geregelt sind.

8. ii.
Diese Bestimmungen treten mit dem 1.

April 1891 in Kraft.

§.8.
Die Stellung der Orte in den verschie¬

denen Servisklassen lichtet sich nach den für
die unmittelbaren Staatsbeamten geltenden
Bestimmungen.

§. 9.
Bei Versetzungen erlischt der Anspruch

auf den dem bisherigen amtlichen Wuhnorte
entsprechenden Satz des Wohnungsgeldzuschusses
mit dem Zeitpunkte, zu welchem der Vezug
der Besoldung aus der bisherigen Dienststelle
aufhört.

tz. 10.
Der Wohnungsgeldzufchuh wird nicht

gewahrt an Beamte, welche Dienstwohnungen
inne haben oder deren Miethsentfchädigungcn
anderweit, wie dieses bei den Strahenmeistern
und Aufsehern der Fall ist, geregelt sind.

8. 11.
Diese Bestimmungen treten mit dem 1

April 1891 in Kraft.
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Aesoldungsplan für die Uromnziaweamten der Mewpromnz.

Beamtenstelle.
Mindest¬
gehalt,

Höchst-

gehalt.

^

Sunlme, um
welcheein Auf»
rücken uon 2 zu

Jahren statt¬
finden kann.

Bemerkungen.

I, Beamte der Centralstelle, der Provinzial-Feucr-Societat und der Landeslxmk.

^ Stellvertreter des Direktors der Provinzial-
Feucr-Societät, Landesbankräthe, Lcmdes-
Oberbauinspcltoren,Kasscndirektor der Landes-
bllnk, Landes-Ässessoren .......

^ Rmtmcister der Landesbank ......
'' Maschineningenieur ........
^ Lllndessekrctär, Itechnungsrevisor,Provinzial-

^andmesser, Nendant der Landcsbankund der
Prouinzial-Feuer -Societät, Kassencontrolcur

^ und Inspektorender Provinzial-Feuer-Socictät
^ Nerwaltungs-und technische Sekretäre, Feuer-

löschreuisor, geprüfteund uereidete Feldmesser,
Kanzlei-Vorsteher bei der Centralstelle, Buch¬
halter bei der Centralstelle, der Provinzial-
Feuer-Societät und der Landesbank . . -

' Negistratoren, Technikerbei der Centralstelle
und der Provinzial-Fcuer-Societät . . .

' Sekretariats- und Kassen-Assistenten . . -

^ Kanzlisten ...........
' Notenmeister(Hausmeister im Ständehaus)

^ Noten. .....

4 500

4 200
3 000

3 600

2 200

2 000
1500
1350
1500

1000

7 500

6 000
4 500

500

Die Entscheid»!!!,
Über das Aufrücken
dieser Beamten in
eine höhere Oe»
holtsstnse unter¬
ließt der Veschluß«
fassunq des Pr°'
Uinzio!au«schnsseö

200
150

150

3 850

3 200
2 400
2100
2 000

1400

150

120
100

75
75

50

Wohnungsgeldzuschuß, Die
Landes - Ober- Vauinfvektoren
erhalten das Gehalt der gleich-
alterissen Landes - Nnuinspek-
torcn und außerdem eine
perfönlichepensionsberechtigte
Zulage bis zur Höhe der
nebenstehenden Sätze.

Wohnungsgeldzuschuß.
Desgl,

Desgl. Der Nendant der
Landesbank und der Pro-
vinzial - Feuer - Societät be¬
ziehen cncherdem 150 Mark
Mnuquements-Entschädignng.

> Wohnuugsgcldzuschuß.

Desgl.
Desgl.
Desgl.
Dienstwohnung mit freiem Licht

und Vrcmd.
Wie »,ä 9.

II. Beamte der Provinzialanstalten und Straßenverwaltung.

' DirektorderProvinzial-Hebammen-Lehranstalt
' ^lndes-Vauinspektoren .......

/ Direktor der Provinzial-Arbeitsaustalt - -
"' Direktor des Landarmenhauses .....

' Direktor der Provinzial-Vlindenanstalt . -

y' ^>eite Aerzte der Provinzml-Irrenanstalten
' Direktoren der Provinzial-Taubstmnmen-

y ««stalten ............
' ^nsialtsgeistliche,welche ausschließlich für den

10 «, ""zillldienst angestellt sind ...
' "rbeitsinsucktorder Proviuzial-Arbeitsaustalt

5,000 7 500 500
3 600 4 800 300
3 300 5 500 200
3 600 5 400 200
3 300 4 500 150

3 300 4 500 150

3 000 4 200 150

2 700 3 900 120

2400 3 600 120
2 400 3 600 120 >

Dienstwohnung, Garten, Hei-
f zung, Veleuchtungund Arznei
Wohnungsgeldzuschuß.
Dienstwohnung.

Desgl, einschl. der Remuneration
für die Setretariatsgcschäfte.

Dienstwohnung, Garten, Heizung
und Veleuchtung.

Gmolumente wie «,ä II. 1-

Dienstwohnnng und Garten.

Dienstwohnung.
! Dienstwohnung.
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Beamtenstelle.

11. Verwalter und Oekonomie-Insvektorcn:
a. der Provinzial-Irrenanstalten ....

ti, der Provinzial-Vlindenanstalt ....
o. der Provinzial-Arbeitsanstalt ....

12. Nendanten:
»,. der Provinzial-Irrenanstalten ....
d. der Hebammen-Lehranstalt,der Provinzial-

Arbeitsanstalt und des Landarmenhauscs.

13»,. Lehrer an den Provinzial-Taubstummen¬
anstalten ...........

d. Lehrer an der Provinzial-Blindenanstalt
ohne Dienstwohnung........

«. desgl. mit Dienstwohnung ......
14. Sekretäre und Materialienverwalter in der

Anstalt zu Vrauweiler .......
15. Landes-Vauamtssekretäre.......
Iti. Elementarlehrer und Hülfslehrcr ....
1?u,. Lehrerinnenail der Provinzial-Vlindenanstalt

d. Lehrerin an der Provinzial-Arbeitsanstalt
in Vrauweiler..........

o. Lehrerinnen an den Provinzial-Taubstummen-
anstalten ...........

18. Strahenmeister ..........
19. Oberauffeher,Hausvater, Maschinenmeisterin

Vrauweilerund Maschinist in der Blindenanstalt
20. Oberwärter und Maschinistenan den Irren¬

anstalten ............
21. Gärtner, Oberwärterinnen, Vice-Oberwärter

sowie Ober-Hebamme, Wirthschafterin und
Oberwäscherinan der Hebammen-Lehranstalt

22. Oberküchin, Obcrwäscherinund Vice-Oder-
warterin an den Provinzialanstalten . .

23a. Oberaufseherinnen ........
d. Werkführerinnen .........

24. Prouinzial-Strahcnauffeher .....
25a. Werkmeister an der Prouinzial-Arbeilsanstalt

K. Aufseher derselben Anstalt ....., .
o. Ausseherinnen ..........
ä. Werkmeister an der Provinzial-Vlindenanstalt

2 400

2 400
2 400

2 400

2 400

1500

1500
1500

1500
1350
1200

700

1000

1200
1200

1200

750

600

400
1000

800
1000
1000
1000

700
1000

Summe, um
welcheein Auf¬
rücken von 2 zu^
2 Jahren statt
finden kann.

3 600

3 600
3 600

3 600

3 600

2 500

2 500
2 500

2 400
2100
1800
1200

1600

1600
1800

1725

1200

900

600
1200
1100
1400
1400
1400
1 000
1400

120

120
120,

120

120

100

100
100

100
75
75
60

60

60

50
50
50
50
50
50
50

Bemerkungen.

Dienstwohnung, Oarten,H«z""^
Beleuchtung lind Arznei.

Wie vor, ausschließlich»,»"'

Dienstwohnung.

Wie Ilk.

Wohnungsgeldzuschuh, bei"'
Dienstwohnung.

Wohnungsgeldzufchuß, ^z"'
Dienstwohnung.

Wohnungsgeldzufchuß.
Dienstwohnung, Garten, He«""

und Beleuchtung,

Dienstwohnung.
Wuhnungsgeldzuschuß,

Desgl.

Freie Station.

Wohnungsgeldzuschuß.

Desgl.
Methsentschädigung.

Desgl.

Freie Station,

Desgl.

Desgl.
Dienstwohnung.
Desgl,
Miethsentschädigung,

und die j"
Dienstwohnung «n" A„M'

Etat °°rg°seh°ne" O.idp
mente bezw. M«^
gung.

Dienstwohnung
entschadigung,
Beleuchtung.

bezw- -"'
Heizung
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Die Gehälter bez. Vergütungen der Aerzte Die Gehälter bez. Vergütungen der Aerzte
an den Provinzialanstaltcn, insoweit dieselben an den Provinzialcmstalten, insoweit dieselben
nicht vorstehend besonders erwähnt sind, der fach- nicht vorstehend besonders erwähnt sind, der fach¬
lichen Hülfsarbeiter, sonne aller im Nebenamte lichen Zülfsarbeiter, sowie aller im Ncbenamte
im Provinzialdimste beschäftigten Beamten und im Provinzialdimste beschäftigten Beamten und
endlich aller vorstehendnicht besonders aufge> endlich aller vorstehendnicht besonders aufge¬
führten Beamten werden tnrch die Etats von führten Beamten werden durch die Etats von
Fall zu Fall festgesetzt. Fall zu Fall festgesetzt.

Hlegl'ement,
betreffend

die Tagegelder m,d UeiseKostender ProuinziMramten der Klieinpromnz.

§. 1.

Die Provinzilllbeamten erhalten, vorbehaltlich der für einzelne Beamten erlassenen
besonderenBestimmungen (zu vergl. §. 6 dieses Reglements), unter Berücksichtigungder im H. 2
des Reglements betreffenddie dienstlichenVerhältnisse der Beamten der Provinzialverwaltung der
Nheinvrovinz getroffenen Eintheilung in bestimmte Dienstklassen,bei Dienstreisen, für die auf die
Hm- und Rückreisefowie die Dienstgeschäftewirklichverwendeten Tage, Tagegelder und Reisekosten
nach den folgenden Sätzen:

^. Tagegelder.

1. Der unter I genannte Landesdirektor 18 M.;
2. die unter II und III 1 aufgeführten Beamten 12 M. mit dein im §. 6 gedachten

Vorbehalte;
3. die unter III 2 und IV genannten Beamten 9 M.;
4. die unter V 1 genannten Beamten 6 M.;
5. die unter V 2 genannten Beamten 4 M. 50 Pf.;
N. die unter VI genannten Beamten 3 M.

N. Reisekosteneinschließlich der Kosten der Gepäckbeförderung.

I. Bei Dienstreisen, welche auf Eifenbahncn oder Damvffchiffcngemachtwerden können:
1. die unter I, II, III und IV genannten Beamten mit dem Vorbehalte in §. 6 für

°«s Kilometer 13 Pf. und für jeden Zu- und Abgang 3 M.;
2. die unter V genannten Beamten für das Kilometer 10 Pf. und für jeden Zu- und

Abgang 2 M.;
3. die unter VI genannten Beamten für das Kilometer 7 Pf., für jeden Zu- und

Abgang i M.
II. Bei Dienstreifen, welche nicht auf Eifenbahnen oder Dampfschiffenzurückgelegt werden

6"nen, mit dem unter §. 6 gemachtenVorbehalte:
35
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1. die unter I, II und III 1 genannten Beamten 60 Pf.;
2. die unter III 2, IV und V genannten Beamten 40 Pf.;
3. die unter VI genannten Beamten 30 Pf. für das Kilometer.
Haben erweislich höhere Neifekostenals die unter I und II festgefetzten aufgewendet

werden müssen, fo werden diese erstattet.

§. 2.

Etatsmahig angestellte Beamte, welche vorübergehend außerhalb ihres Wohnortes
beschäftigt werden, erhalten für die ersten 14 Tage dieser Beschäftigung neben ihrer Besoldung
die im §. 1 festgefetzten Tagegelder und Reisekosten.

Für die folgendeZeit werden die Tagegelder von dem Landesdirektor festgestellt.
Nicht etatsmahig angestellte Beamte haben im gleichenFalle auf die im §. 1 festgestellten

Tagegelder und Reisekostennur für die Dauer der Hin- und Nückreife Anspruch, Für die
Dauer der Befchäftigung werden die denselben zn gewährendenTagegelder durch den Landes-
direktor bestimmt.

s- 3.
Die Reisekosten werden für die Hin- und Nückreifebefonders berechnet.
Hat jedoch ein Beamter Dienstgcfchafteau verschiedenen Orten unmittelbar nacheinander

ausgerichtet, so gilt die Reise als nur eine Dienstreise; dieselbe gilt als Rundreise und es ist
der von Ort zu Ort wirklich zurückgelegte Weg ungetheilt der Berechnung zu Grunde zu legen,
insofern Hin- und Nückreife nicht auf demselbenWege erfolgt.

§. 4.
Für Gefchäfteam Wohnorte des Beamten werden weder Tagegelder noch Neifekosten

bezahlt. Dasselbe gilt von Geschäften außerhalb des Wohnortes in geringerer Entfernung als
2 Kilometer von demfelben. War der Beamte durch außergewöhnlicheUmstände genöthigt, sich
eines Fuhrwerks zu bedienen, oder waren sonstige nothwendige Unkosten, wie Brücken- oder
Fährgeld, aufzuwenden,fo sind die Auslagen zu erstatten.

§. 5.
Bei Reisen von 2 bis 8 Kilometer sind die Fuhrkosteu sür 8 Kilometer zu gewähren-
Im Uebrigen wird bei Berechnung der Entfernung jedes angefangene Kilometer für

voll gerechnet.
ß. 6.

Die Landes-Vauinfpektorenfür Tiefbau erhalten, wenn sie von der Verpflichtungznw
Halten eines eigenen Fuhrwerks gegen die durch den Etat festzusetzendePauschalsumme entbunden
sind, ebenso wie die Landes-Vauinspektorcnfür Hochbau, bei Reifen innerhalb ihres Amtsbezirk«
nur für Dienstgeschäftebei Entfernungen von mehr als 3,5 Kilometer von ihrem Wohnorte
Tagegelder und Neifekosten und zwar nach folgenden Sätzen:

ll bei Dienstreisen, welche auf Eifenlmhnen oder Dampfschiffen zurückgelegtworden
sind, für das Kilometer 8 Pf.;

d. bei Dienstreisen, welche nicht auf Eisenbahnen oder Dampfschiffenzurückgelegt worden
sind, für das Kilometer 50 Pf.;

e. außerdem für jedeu Ab- und Zugang I M.
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Nach vorstehenden Sätzen werden auch die Reisekostenbei Dienstreisen der Landcs-
Obcrbauinfpektoren und des Maschineningenieurs bei der Lentraluerwaltung innerhalb der
Provinz berechnet.

An Tagegeldern erhalten die Landes-Nauinsuektoren:
a, bei Zurücllegung von mehr als 3,5 bis 40 Kilometer 4 M. 50 Pf,;
K. bei Zurücklegungvon mehr als 40 Kilometer 6 M.;
o. insofern die Reise nicht an einem Tage beendigt wird, sind an Stelle der unter

a und d erwähnten Tagegelder für die Tage, denen eine Ueberuachtung auswärts
gefolgt ist, 9 M. zu berechnen.

Die bei der Provinzialverwaltung beschäftigtenRcgierungsbaumeister, die Techniker der
Prouinzial-Feuer-Societät sowie die Provinzialstrahenmeister und Strahcnaufsehcr liquidircn
Dienstreiseninnerhalb ihres Amtsbezirks nach den hierfür besonders getroffenenBestimmungen.

s- ?.
Für Dienstreisen von Beamten, welche sich im Vorbereitungsdienste befinden, werden

Tagegelder und Reisekosten dann nicht gewährt, wenn die Reisen lediglich zum Zwecke der Aus¬
bildung dieser Beamten erfolgen; ob letzteres der Fall ist, entscheidet der Landesdirektor.

§. 8.
Dieses Reglement tritt zugleich mit dem neuen Reglement über die dienstlichen

Verhältnisse der Provinzialbeamten in Kraft. Damit wird gleichzeitig das Reglement vom
1. April 1884 aufgehoben.

Meglement
über

die den PrmnnMlliemnteu der Kheinprovinz zu gewährenden WnzngsKosten.

8. 1.
Die etatsmähig angestelltenProvinzialbeamten erhalten bei Versetzungeneine Vergütung

für Umzngskosten unter Berücksichtigungder im §. 2 des Reglements „betreffend die dienstlichen
Verhältnisseder Provinzialbeamten der Nheinurovinz" getroffenen Einteilung in bestimmteDienst-
nassen nach folgenden Sätzen: ,, , „ Auf Trans-

Auf allgomeme^^w, für
K°sten. d<»s Kilometer.

1. Die im 8- 2 unter Nr, II 2 und II1 1 aufgeführtenBeamten 300 M. 80 Pf.
2. Die unter Nr. III 2 aufgeführten Beamten...... 240 „ 70 „
3. Die unter Nr. IV aufgeführten Beamten...... 180 „ 60 „
4. Die unter Nr. V aufgeführten Beamten ...... 150 „ 50 „
5. Die unter Nr. VI aufgeführten Beamten...... 100 „ 40 „

s- 2.
Bei Berechnung der Entfernung ist die kürzestefahrbare Straßenverbindung zu Grunde

W lege,,; jede angefangene Strecke von 10 Icn. wird für volle 10 wn gerechnet. ^
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§, 3.

a. Die zu Umzugskostenberechtigten Provinzialbeamten erhalten außer denselbenfür ihre
Person Tagegelder und Reisekosten;

d. denselben ist ferner der Miethzins zu vergüten, welchen dieselbenfür die Wohnung
an ihrem bisherigen Aufenthaltsorte auf die Zeit von dem Verlassen des letzterenbis
zu dem Zeitpunkte haben aufwenden müssen, mit welchen: die Auflösung des Mieths-
vertmltnisses möglich war. Diese Vergütung darf längstens für einen neunmonat¬
lichen Zeitraum gewährt werden; hat der Beamte im eigenen Haufe gewohnt, fo
kann demfelbeneine Entschädigungbis höchstens zum halbjährigen Betrage des orts¬
üblichen Miethswerthes der innegehabtenWohnung von der die Verfetzung anordnenden
Behörde gewährt werden;

o. die nicht etatsmähig angestelltenBeamten erhalten bei Versetzungennur Tagegelder
und Reisekosten;

d Beamte ohne Familie erhalten nur ein Drittel der in §, 1 festgesetzten Vergütungen.

s- 4.
Von den Vergntungssätzen (§. 1) kommt derjenige in Anwendung, welchen die Stellung

bedingt, aus welcher — nicht in welche — der Beamte versetzt wird. Dagegen werden die dem
Beamten nach §. 3, a,. und «. zustehendenTagegelder und Neisekosteu nach der Dienstklasse der
neuen Stelle bemessen.

8- 5,
Beamten, welche, ohne vorher im Provinzialdienste gestanden zu haben, in denselben

übernommen werden, kann eine durch die anstellende Behörde festzusetzende Vergütung ge¬
währt werden.

s. 6.
Auf Wartegeldemvfänger, welche wieder in den aktiven Provinzialdienst aufgenommen

werden, findet dieses Reglement mit der Maßgabe Anwendung, daß die Umzugskostenvergütung
nach Maßgabe der Entfernung zwischen dem Wohnorte des Wnrtegeldemvfangcrs und dem neuen
Amtssitzedesselbenbemessen wird. Liegt der Wohnort anherhalb der Nheinurovinz, so wird der
demselbenzunächst liegende Ort der Nheinvrouinz als Wohnort angenommen.

Etatsmaßig angestellte Beamte, welche vorübergehendaußerhalb ihres Wohnortes beschäf¬
tigt werden, erhalten keine Umzugskosten, fondern die im §. 3 des Reglements, betreffend die
Tagegelder und Reisekosten der Provinzialbeamten, vorgeseheneVergütung.

8. 8.

Dieses Reglement tritt gleichzeitig mit dem neuen Reglement über die dienstlichenVer¬
hältnisse der Provinzialbeamten in Kraft Damit wird das Reglement vom I I. Dezember
1883 aufgehoben.
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Keglement,
betreffend

die Pensionirung der Prouinzialbeamten der Kheinprovinz.

Erster Abschnitt.
Bestimmungen über die Pcnsionirnug der auf Lebenszeit sowie der unter dem Vorbehalt des

Widerrufs oder der Kündigung angestelltenBeamten.

8. 1.
Jeder auf Lebenszeit angestellte Provinzialbeamte erhält von dein Provinzialuerbande eine

lebenslängliche Pension, wenn er nach einer Dienstzeit von wenigstens zehn Jahren in Folge eines
körperlichenGebrechens oder wegen Schwäche seiner körperlichenoder geistigenKräfte zur Er¬
füllung seiner Amtspflichten dauernd unfähig erachtet und deshalb in den Ruhestand versetzt
(pcnsionirt) wird.

§. 2.
Ist die Dienstunfähigkeitdie Folge einer Krankheit, Verwundung oder sonstigen Beschä¬

digung, welche der Beamte bei Ausübung seines Dienstes oder aus Veranlassung desselben ohne
eigene Verschuldung sich zugezogen hat, so tritt die Pensionsberechtiguugauch bei kürzerer, als
zehnjähriger Dienstzeit ein.

8- 3.
Die unter dem Vorbehalte des Widerrufs oder der Kündiguug angestellten Beamten

haben unter den in den §§. 1 und 2 gedachtenVoraussetzungeneinen Anspruch auf Pension nach
Maßgabe dieses Reglements nur dann, wenn sie eine in den Besoldungs-Etats aufgeführte Stelle
bekleiden, und das Recht zur Erwerbung des Pcnsionsanspruches ihnen vom Provinzialausschusse
ausdrücklich verliehen worden ist.

Die Verleihung dieses Rechtes erfolgt in der Regel erst nach einer Probezeit, deren
Dauer der Prouinzialausschuß für die einzelnen Beamtenklassenfestsetzt.

Es kann diesen Beamten jedoch auch dann, wenn diese Voraussetzungennicht zutreffen)
bei ihrer Versetzung in den Ruhestaud eine Pension bis auf Höhe der durch diefes Reglement
normirten Sätze vom Provinziallandtage bewilligt werden.

Wenn der Provinziallandtag nicht versammelt ist, so kann der Prouinzialausschuß vor¬
läufig Vorforge treffen.

Der Pensionsanspruch erlischt, wenn von dem Vorbehalte des Widerrufs oder der
Kündigung Seitens derjenigenStelle, welcherdie Anstellung des betreffenden Beamten bestimmungs¬
mäßig zusteht, Gebrauch gemacht wird.

§. 4.

Wird außer dem im §. 2 bezeichneten Falle ein Beamter vor Vollendung des zehnten
DlenstjalMs ohne sein Verschuldendienstunfähigund deshalb in den Ruhestand versetzt, so kann
'h'" bei vorhandener Bedürftigkeit durch den Provinziallandtag eine Pension entweder auf be-
'U'umte Zeit oder lebenslänglichbewilligt werden.

Wenn der Provinziallandtag nicht versammelt ist, so lWm auch in diesem Falle der
^"vinzialausschuh vorläufig Vorsorge treffen.
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§, 5.

Die Pension der im ß. 1 und im ersten Absätze des §. 3 erwähnten Beamten beträgt,
wenn die Versetzung in den Ruhestand nach vollendetem zehnten, jedoch vor vollendetemelften
Dienstjahre eintritt ^/«» und steigt von da an mit jedem weiter zurückgelegten Dienstjahre um
'/«« des in dein §. U bestimmten Diensteinkommens.

Ueber den Betrag von "/»« dieses Einkommens findet eine Steigerung nicht statt.
In dem im §. 2 erwähnten Falle beträgt die Pension in der Regel '"/««, im Falle des

§. 4 höchstens"/<>« des vorbezeichnetenDiensteinkommens.
Bei jeder Pension werden überschießendeMarkbrüche auf volle Mark abgerundet.

8. 6.

Der Berechnung der Pension wird das von dem Beamten zuletzt bezogene gesammte
Dicnsteinkommen,soweit es nicht zur Bestreitung von Repräsentation^ oder Dienstaufwandskosten
gewährt wird, nach Maßgabe der folgenden näheren Bestimmungenzu Grunde gelegt:

a. Emolumente, namentlich freie Dienstwohnung sowie die anstatt derselben gewährte
Miethsentschädigung,Feuerungs- und Erleuchtungsmaterial,Naturalbezüge an Getreide
u. s. w. sowie der Ertrag von Dienstgrundstückenkommen nur in folgendendm
Fällen zur Anrechnung:
1. insoweit dies bei der Anstellung durch Vertrag festgestellt ist,
2. insoweit diese Bezüge in den Etats aufgeführt sind,
3. insoweit ihr Werth in den Etats zu einem festen Geldbetrag veranschlagt ist.

Die Anrechnung des Wohnungsgeldzuschufjcserfolgt nach den für die un¬
mittelbaren Staatsbeamten geltenden Bestimmungen.

Insofern eine Veranschlagungdes Werthes von Dienstcmolumenteuzu einem
bestimmten Geldbeträge in den Etats nicht stattgefundenhat, erfolgt die Festsetzung
des Betrages, mit welchem diese Emolumente bei der Pensionirung zur Anrechnung
zu bringen sind, durch Beschluß des Provinzialausschusses.

li. Dienstemolumente, welche ihrer Natur nach steigend und fallend sind, werden nach
den in den Vesoldungs-Etats oder sonst bei Verleihung des Rechts auf diese Emo¬
lumente deshalb getroffenen Festsetzungenund in Ermangelung solcher Festsetzungen
nach ihrem durchschnittlichen Betrage während der drei letzten Kalenderjahre vor dem
Jahre, in welchem die Pension festgesetzt wird, zur Anrechnung gebracht,

o. Bloß zufällige Dienstcinkünfte,wie widerrufliche Tantiemen, Commifsionsgebühren,
Reisekosten-Entschädigungen,außerordentliche Remunerationen, Gratifikationen und
dergleichen kommennicht zur Berechnung,

ck. Persönliche Zulagen und fortlaufende Remunerationen werden nur dann bei Be¬
rechnung der Pension in Betracht gezogen, wenn dies bei deren Bewilligung aus'
drücklich zugesichert ist.

s- ?-
Die Dienstzeit wird vom Tage der ersten eidlichen bezw. anderweiten Verpflichtung M

den Provinzialdienst an gerechnet und umfaßt die Zeit, während welcher der Angestellteim P"'
vinzialdienstegestandenhat.

Hat die Verpflichtung erst nach dem Eintritte in den Provinzialdienst stattgefunden, s"
wird die Dienstzeit vom Tage dieses Eintritts an gerechnet.
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8- 8-

Der Provinzialdienstzeitwird, insofern nicht ein Anderes mit den betretenden Beamten
Seitens der nig7 we cher die Anstellung bestiniNinngs.nähigzusteht, vertragsmäßig ver¬
wart ist? d^Zeit welche der Beamte vordem im mittelbaren oder mmnttelbaren Staatsdienste
oder im Militärdienste zugebrachthat, hinzugerechnet. M^abe der

^>ie Berechnung der im Staatsdienste zugebrachten Zeit erfolgt nach Maßgabe der
"le ^erecynung ° ^ ., ^^^ ^, vie unmittelbaren Staatsbeamten vomNestimmungen un §. 13 des PennonLgcieyeo sul «^ „..-.^.„^.i Dienstzeit

27. März 1872 (G.-S. S. 268), die Nerechnu.ig der im Militärdienst zugebrachtenDienstzeit
nach Maßgabe der Nestimmungenim 8- 17 dieses Gesetzes. N.Nimnmnaen in den

Bei Berechnung der pensionsfähigenDienstzeit kommen auch die Vestimmm n m de

88. 14, 19 (in der Fassung des Gesetzes vom 20. März 189^ G.-S S^ 3) m,d ^4 de.
«orgedachten Gesetzes mit der Maßgabe zur Anwendung, daß an Stell der m F g ,
Königlichen Genehmigung die Genehmigung derjenigen Stelle erforderlich ist, welcher

Anstellung^st^ ^ ^.^ ^ ^ ^^. ^ ^ ,„t außer

^'^ur die in die Dauer eiues Krieges fallende und bei einem ^n «der^^e"-
theile abgeleisteteMilitärdienstzeit kommt ohne Rücksicht auf das Leben ler ^ ^ «'

Als Kriegszeit gilt in dieser Beziehung die Zeit vom Tage emer angeordneten
'"llchung, auf welche ein Krieg folgt, bis zum Tage der Demobilmachung.

°°" einjähriger und längerer Dauer, sowie

wn nm ^'U^' «änden mit Genehmignng des
angerechnet werden.

-^ «..e ^«1 Vntraa oder mit ausdrücklicher Zustimmung
Die Pensionirnng tritt, sofern nicht °"f ^°" A"tt°3 ^r ein, welches

des Beamten ein früherer Zeitpunkt festgesetzt wird «" ^«^B« ^ ^ ^^
°uf den Monat folgt, in welchem dem Beamten die Entscheidung über Mi
Ruhestand bekannt gemacht worden ist.

8- 10-

Die Pensionen werden monatlichim Voraus gezahlt.

§. 11-
„> !» l>l «««n mit, so lange ein Pensionär im

^ Das Recht auf den Bezng der Pension bezieht, wsoweit, als
Deichs-, Staats-, Provinzial- oder Ge"e"d" ^^ dm Betrag des von
der Betrag dieses neuen Diensteinkommens«nter H"zu chnung ^
dem Beamten vor der Pensionirung bezogenen oder eine ander-

Findet die Beschäftigung des Beamten «^ ^ dieser
weite Entschädigung statt, fo wird demselben w P^son für di ^ ^^^^^^
Beschäftigungunverkürzt, dagegen vom siebentenMonat ab nur zu
Bestimmungzulässigen Betrage gewährt.
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8- 12.
Ein Pensionär, welcherin eine an sich zur Pension berechtigende Stellung des Provinzial-

dienstes wieder eingetreten ist, erwirbt für den Fall des Zurücktretens in den Nuhestaud den
Anspruch auf Gewährung einer nach Maßgabe seiner nuninchr verlängerten Dienstzeit und des
in der neuen Stellung bezogenenDiensteinkoinniensberechneten Pension nur dann, wenn die neu
hinzugetreteneDienstzeit mindestens ein Jahr betragen hat.

Mit der Gewährung einer hiernach neu berechnetenPension fällt bis auf die Höhe des
Betrages derselben das Recht auf den Bezug der früheren Pension weg.

Die Einziehung,Kürzung oder Wiedcrgewährungder Pension auf Grund der Bestimmungen
in den §H. 11 und 12 tritt mit dem Beginn desjenigen Monats ein, welcher auf das eine solche
Veränderung nach sich ziehendeEreigniß folgt,

s- 14.
Hinterläßt ein Pensionär eine Wittwe oder eheliche Nachkommen,so wird die Pension

noch für den auf den Stcrbemonat folgenden Monat bezahlt.
An wen die Zahlung erfolgt, bestimmt der Landesdirektor.
Die Zahlung der Pension für den auf den Sterbemonat folgenden Monat kann mit

Genehmigung des Prouinzialausschusfes auch dann stattfinden, wenn der Verstorbene Eltern,
Geschwister, Geschwisterkinder oder Pflegekinder, deren Ernährer er gewesen ist, in Bedürftigkeit
zurückläßt,oder wenn der Nachlaß nicht ausreicht, um die Kosten der letzten Krankheit und der
Beerdigung zu decken.

s- 15.
Die Pensionirung kann sowohl von Amtswegen als auf Antrag des Beamten erfolgen.
Dieselbe wird vom Prouinzialausschusseverfügt, wenn der betreffende Beamte von

diesem oder von dem Landesdirektor bezw. dein Direktor einer Provinzialanstalt angestellt ist,
wogegendie Pensionirung der vom Provinziallandtage gewählten Beamten dem Landtage vor¬
behalten bleibt.

Tritt ein Pensionsfall der letzteren Art ein, wenn der Provinziallandtag nicht ver¬
sammelt ist, so kann der Provinzialausschuß vorläufig und vorbehaltlich der demnachstige»
Genehmigung des Landtags die einstweiligeEnthebung vom Dienste unter Gewährung einer dein
Betrage des Pcnsions-Anspruchesentsprechenden Entschädigungbeschließen,

§. 1«,
Sucht ein Beamter die Pensionirung freiwillig nach, so ist die desfallsige Eingabe in

allen Fällen an den Landesdirektor zu richten. Der Letztere hat das Gesuch durch Anhörung der
unmittelbar vorgesetzten Dienststelle des Antragstellers sowie erforderlichen Falles durch Beweis¬
erhebung vorzubereitenund dasselbe dein Prouinzialausschussezu unterbreiten.

Der Landesdirektorhat sein Pensionirungsgesuchan den Provinzialausschuß zu Händen
des Vorsitzenden desselbenzu richten.

Der Provinzialausschuß beschließt hierüber nach Maßgabe der Bestimmungen des §. 15-

8- 1?.
Hat em Provinzialbeamter das 65. Lebensjahr vollendet, so kann er gegen seinen Wille«

in den Ruhestand versetzt werden, wenn von der ihm unmittelbar vorgesetzten Dienstbehördebezw-



281

von dem Landesdirektor, bezw, wenn es sich um die Pensionirung des Landesdirektors handelt,
von dem Vorsitzenden des Provinzialausschussesdie Erklärung abgegeben wird, daß sie nach
pflichtmätzigem Ermessenden Beamten für unfähig halten, seine Amtspflichtenferner zu erfüllen.

Provinzialbeamte, welche das 65. Lebensjahr vollendet haben, können auch ihrerseits die
Pensionirung ohne den Nachweis der Dienstunfähigkeitbeanspruchen.

s- 18.

Wenn ein Provinzialbeamter, trotzdem er in Folge körperlicheroder geistiger Gebrechen
zur Erfüllung feiner Amtspflichten dauernd unfähig ist, seine Pensionirung nicht freiwillig nach¬
sucht, fo wird demfelbenoder dem etwa sür ihn bestelltenPfleger auf Beschluß des Provinzial¬
ausschussesvon der vorgesetzten Dienstbehörde eröffnet, daß der Fall seiner Versetzung in den
Ruhestand vorliege.

Ist ein Beamter vor dem Zeitpunkt, mit welchem der Anspruch auf Ruhegehalt für ihn
eingetreten fein würde, dienstunfähig geworden, fo kann er gegen feinen Willen nur unter Beob¬
achtung derjenigen Formen, welche für das förmlicheDisziplinarverfahren vorgefchriebensind, in
den Ruhestand versetzt werden. Wird es jedoch von dem Provinzialausschuß sür angemessen
erachtet, dem Beamten eine Pension zu dem Netrage zu bewilligen, welcher ihm bei Erreichung
des gedachten Zeitpunktes zustehen würde, so kann die Versetzungin den Ruhestand nach den für
"ie zwangsweiseAnwendung derselben geltenden Vorschriftenerfolgen.

§. 19.

Erhebt der Beamte bezw. dessen Pfleger gegen die ihm gemachteEröffnung A 18)
innerhalb 6 Wochen keine Einwendung, so wird die Verhandlung dem Prouinzialausschussebezw.
dem Provinzlllllandtage (§. 15) vorgelegt und von diesem ebenso verfügt, als wenn der Beamte
seine Pensionirung selbst nachgesucht hätte (§. 16).

§. 20.

Werden von dem Beamten gegen die Pensionirung Einwendungen erhoben, so beschließt
der Provinzialausschuß, ob dem Verfahren Fortgang zu geben sei.

Bejahenden Falls hat der Landesdirektor bezw. ein von diesen, zu beauftragender
Provinzialbeamter die streitigen Thatsachen zu erörtern, die nöthigen Beweise zu erheben und
dm zu pensionireudenBeamten oder dessen Pfleger über das Ergebniß der Ermittelungen mit
seiner Erklärung und seinem Antrage zu hören.

8. 21.

Die gefchlossenen Akten werden dem Provinzialausschussebezw. den, Provinziallandtage
V8- 15) zur Entscheidungvorgelegt.

Die baaren Auslagen sür die durch die Schuld des zu pensionircndenBeamten ver¬
faßten erfolglosen Ermittelungen können demselben zur Last gelegt werden. Gegen die Ent¬
scheidung des Provinzialausschusses steht dem betheiligten Beamten oder dessen Pfleger innerhalb
""r Wochen die bei dein Provinzialausschuß einzulegende Beschwerde an den Provinzial-
landtag offen.

36
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Zweiter Abschnitt.

BestimmungenWer die Pensionirung der auf eine bestimmteZeit gewählten Beamten.
§. 22.

Die auf eine bestimmteZeit gewählten Provinzialbeamtcn erhalten bei nicht erfolgter
Wiederwahl nach abgelaufener Dienstperiode eine lebenslänglichePension mit der Maßgabe, daß
diese Pension nach sechsjährigerDienstzeit ein Viertel des Diensteinkommens beträgt und mit
jedem ferner zurückgelegten Dienstjahre ratirlich steigt, so daß dieselbe»ach zwölfjährigerDienstzeit
die Hälfte und nach 24jähriger Dienstzeit zwei Drittel des Diensteinkommenserreicht.

s- 23.
Bei eintretender Dienstunfähigkeiterhalten die Beamten, welche auf 12 Jahre gewählt

sind, schon nach einer Dienstzeit von 6 Jahren ein Viertel des Diensteinkommensmit der Maß¬
gabe, daß diese Pension mit jedem ferner zurückgelegtenDienstjahre ratirlich steigt, so daß
dieselbe nach zwölfjähriger Dienstzeit die Hälfte und nach 24jähriger Dienstzeit zwei Drittel des
Diensteinkommensbeträgt.

§. 24,
Bei Berechnung der in den ZZ. 22 und 23 bezeichneten Pensionen kommt, insoweit die

Pension nicht bei der Anstellung durch Vertrag Seitens derjenigen Stelle, welcher die Anstellung
bestimmungsmäßigzusteht, anderweit bestimmt ist, nur die im Prouinzialdienste zugebrachteZeit
in Anrechnung.

Im Uebrigen finden die Bestimmungen des ersten Abschnitts dieses Reglements auch
rücksichtlich der auf bestimmte Zeit gewählten Beamten mit der Maßgabe Anwendung, daß die
Pensionirung derselben in den in den §ß, 2 und 4 erwähnten Fällen auch schon bei kürzerer als
sechsjährigerDienstzeit eintreten kann.

Dritter Abschnitt.
Schlußliestimmungen.

§.25.
Ueber streitige Pensionsansprücheder Provinzialbeamten beschließt der Prouinzialausschuß,

und zwar über die Thatsache der Dienstunfähigkeit und die Frage, welcherTheil des Dienstein¬
kommens bei Feststellung der Pensionsansprüche als Gehalt anzusehen ist, mit Ausschluß des
Rechtsweges. Im Uebrigen steht den Netheiligten der ordentlicheRechtswegoffen. Der Beschluß
des Provinzialausschussesist vorläufig vollstreckbar.

s- 26.

Die an Beamte der Provinzial-Feuer-Societät oder der Landesbank zu gewährenden
Pensionen sind aus Fonds der Feuer-Societät oder der Landesbank zu bestreiten.

s. 2?.
Das vorstehende Reglement tritt gleichzeitigmit dein neuen Reglement über die dienst¬

lichen Verhältnisse der Provinzialbeamten der Nheinprovinz in Kraft. Damit werden die in der
Sitzung des RheinischenProvinziallandtags vom 24. November 1881 und 16. Dezember 1882
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festgestellten Bestimmungen über die Pensionirung der provinzialständischenBeamten in der
Rheinprovinz aufgehoben.

Die bereits im Amte befindlichenBeamten dürfen durch die Neuregelung des Pensions-
wcsens in ihren erworbenen Rechten nicht verkürzt werden.

Aeglement,
betreffend

die Wrsorge für die Wittwen und Waisen der Promnzmloemnten der WMNprovmz.

Erster Abschnitt.
Berechtigungen der Hinterbliebenen.

Die Wittwe und die Hinterbliebenen ehelichen oder durch eine später geschlosseneEhe
legitimirten Kinder eines Provinzialbeamten, welcher nach den Bestimmungen der W. 1, 2, 6
Abs. 1, M 4, 22, 23 des Reglements, betreffend „die Pensionirung der Provinzmlbeamten der
Nheinprovi'nz"eine lebenslänglichePension bezogenhat oder zum Bezüge emer solchen berechtigt
gewesen sein würde, wenn er am Todestage aus dein Dienste geschieden wäre, erhalten von
dem Provinzialverbande der Rheinprovinz Wittwen- und Waisengeld nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen.

8. 2.

Das Wittwengeld besteht in dem dritten Theile derjenigen Pension, ^ welcher der
Verstorbeneberechtigtgewesenist oder berechtigt gewesen sein würde, wenn er am Todestage m
den Ruhestand versetzt wäre. „ . , m^^««.,.,«

Das Wittwengeld soll jedoch, vorbehaltlich der im §.4 verordneten Beschränkung
mindestens160 M. betragen und 1600 M. nicht übersteigen.

Z. 3.

Das Waismgeld beträgt: ^^„ ^
1. ur Kmdcr, deren Mutter lebt und zur Heu °l-° ^"" °

von Wittwengeld berechtigtwar, ein Fünftel des Witwengeldes W ' des Kmd
2. für Kinder, deren Mutter nicht mehr lebt oder zur

zum Bezüge von Wittwengeld nicht berechtigt war, em Dnttel des WMwengeldes
für jedes Kind.

Wittwen- und Waifengelder dürfen weder einzeln "7"'^"^^
versteigen, zu welcher der Verstorbeneberechtigtgewesenist oder berechtigtgewesen sem wurde,
wenn er an, Todestage in den Ruhestand versetzt wäre. «^s,«.<>ld uer-

Nei Anwendung dieser Beschränkung werden das Wittwen- und das Wmsengeldve»
haltnißmühig gekürzt.
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8- 5.
Im Falle des 8- 4 Abs. 2 erhöht sich beim Ausscheideneines Wittwen- oder Waisengeld-

Berechtigten das Wittwen- oder Waisengcld der verbleibendenBerechtigten von dein nächstfolgenden
Monat an insoweit, bis sie sich im vollen Genusse der ihnen nach 88- 2 bis 4 gebührenden
Beträge befinden.

War die Wittwe mehr als 15 Jahre jünger als der Verstorbene, so wird das nach
Maßgabe der §§. 2 bis 4 berechneteWittwengeld für jedes Jahr des Altersunterschiedesüber
15 bis einschließlich 25 Jahre um '/2« gekürzt; jedes angefangene Jahr wird für voll gerechnet.

Diese Kürzung des Wittwengeldes bleibt auf den nach H> 3 zn berechnendenBetrag des
Waifengeldes ohne Einfluß.

8- ?-

Keinen Anspruch auf Wittwengeld hat die Wittwe, wenn die Ehe mit dem verstorbenen
Beamten innerhalb dreier Monate vor seinem Ableben, oder wenn die Ehe erst nach Versetzung
des Veamteu in den Ruhestand geschlossen ist.

In dem einen wie dem anderen Falle fällt auch der Anspruch auf Waiseugeld für die
aus einer solchen Ehe stammendenKinder fort. Jedoch foll der Provinzialausschuß ermächtigt
fein, im ersten Falle des Absatzes 1 Wittwen- und Waiscngcld zu bewilligen.

Keinen Anspruchauf Wittwengeld hat die Wittwe, wenn auf Antrag des Mannes ent¬
weder die Ehe gerichtlich gefchiedenoder die Trennung von Tisch und Bett ausgesprochenwar.

Ist auf Autrag der Frau die Ehe gerichtlich geschieden,oder die Trennung von Tisch
und Bett ausgesprochen, so behält die Fran den Anspruch auf Witwengeld. In diesem Falle
hat bei der Wiederuerheirathung des geschiedenen Mannes die zweite Frau keinen Anspruch auf
Wittwengeld.

8. 8.

Die Zahlung des Wittwen- und Waifengeldes beginnt mit Ablauf des Gnadenquartals
oder Gnadenmonats. Besteht kein Anspruch auf Gewährung des Gnadenquartals oder Gnaden-
monats, fo beginnt die Zahlung mit dem Ablaufe desjenigen Tages, bis zu welchem dem Ver¬
storbenen ein Diensteinkommenoder eine Pension zu gewähren war.

8- 9-
Das Wittwen- und Waisengeld wird monatlich im Voraus gezahlt; an wen die Zahlung

gültig zu leisten ist, bestimmt der Landesdircktor.
Das Wittwen- und Waisengeld kann weder cedirt, noch verpfändet, noch sonstwie über¬

tragen werden. Dasselbe unterliegt auch uicht der Beschlagnahme.

8- 10.
Das Recht auf den Bezug des Wittwen- und Waifengeldes erlischt:
1. für jeden Berechtigtenmit dem Ablaufe des Monats, in welchem er sich uerhcirathet

oder stirbt;
2, für jede Waise außerdem mit dem Ablaufe des Monates, in welchem sie das 18.

Lebensjahr vollendet.
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8. 11-

Das Recht auf den Bezug des Wittwen- uud Waisengeldes ruht:
1. wenu und solange der Berechtigte im Reichs-, Staats-, Prouinzial- oder Gemeinde-

dienste ein Diensteinkommenoder eine Pension bezieht, insoweitals diese den doppelten
Betrag des Wittwen- oder Waisengeldes übersteigen;

2. wenn der Berechtigte das deutsche Indigenat verliert bis zur etwaigen Wieder¬
erlangung desselben.

8- 12.

Die Bestimmung darüber, ob und welches Wittwen- und Waisengeld der Wittwe uud
den Waisen eines Beamten nach Maßgabe des gegenwärtigen Reglements zukommt,erfolgt durch
den Provinzialausschuß, gegen dessen Entscheidung der Rekurs an den Provinziallandtag den
betreffendenHinterbliebenen zusteht.

Die Beschreitungdes Rechtsweges steht den Vetheiligten offen, doch muß die Entscheidung
des Proviuzialausschussesund des Provinziallandtages der Klage vorhergehen.

Zweiter Abschnitt.

Beitragspflicht der Beamten.

8. 13.
Jeder pensionsberechtigteoder auf Wartegeld gestellte Prouinzialbeamte der Nheinvrovinz

sowie jeder in den Ruhestand versetzte Beamte, welcher auf Grund der ßZ. 1, 2, 3 Abs. 1, 4,
22 und 23 des Pensionsrcglements lebenslänglichRuhegeld vom Provinzialverband bezieht, hat
gemäß der von ihm bei seiner Anstellung zu übernehmendenVerpflichtung, Wittwen- und Waisen¬
geldbeiträgenach näherer Vorschrift diefes Reglements zu entrichten,und zwar von einem Gehalt,
einer Pension oder einem Wartegelde bis zu 2000 M. einschließlich 1°/°, von einem solchen von
2000 bis 3000 M. einschließlichl'/-"/«, von einem solchen über 3000 M. 2°/«. Der die
Iahressumme von 9000 M. des pensionsfähigen Diensteinkommens oder Wartegeldes und von
5000 M. der Pension übersteigendeBetrag ist nicht beitragspflichtig.

Zu der Wittwen- und Waisenkasse der Provinzialbeamten wird von dem Provinzial¬
verband ein jährlicher Zuschuß von 2°/° der jährlichen pensionsfähigen und beitragspflichtigen
Diensteinkommen,Wartegelder und Pensionen der sämmtlichenProvinzialbeamten gewahrt, wobei
der auf die Beamten der Provinzial-Feuer-Societät und der Landesbank entfallende Zuschuß aus
Mitteln der genannten Institute zu entnehmen ist.

Die Wittwen- und Waisenkasseder Prouinzialbeamten wird als Sonderfonds von der
Bundesbank kostenfrei verwaltet und zu 4°/° verzinst; die Einnahmen derselben an Beiträgen,
Zwsen lc., soweit sie zur Zahlung von Wittwen- und Waisenpensionen nicht erforderlich stnd,
""den nach den für die Landesbank geltenden Vorschriftenzinsbar angelegt.

Sollte in einem Jahre die Einnahme an Beiträgen und Kapitalzinsen zur Zahlung der
Wittwen- und Waisenpensionennicht ausreichen, so wird der fehlende Betrag zunächst den, an¬
sammelten Fonds entnommen und. falls dieser erschöpft ist, von dein Provinzialverband« zu-
8esch°ssm, wozu seitens der Provinzial-Feuer-Soeietät sowie der Landesbank ein ratirlicher Beitrag
"«ch Maßgabe der beitragspflichtigenGehälter, Wartegelder und Pensionen zu entrichten ist.
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§. 14.

Von dein den Hinterbliebenen eines zur Entrichtung von Wittwen- und Waisengeld-
beiträgen verpflichtetenBeamten gebührenden oder bewilligten Betrage der vierteljährlichen Be¬
soldung oder des Wartegeldes bezw. des einmonatlichenRuhegehaltes des Verstorbenen sind die
Wittwen- und Waisengeldbeiträgegleichfallszu entrichten.

Die Wittwen- und Waisengeldbeitrüge werden in denjenigen Theilbeträgen, in welchen
das Dienstcinkommen,das Wartcgeld oder die Pension zahlbar ist, durch Einbehaltung eines ent¬
sprechenden Theiles dieser Bezüge erhoben, und es hat der beitragspflichtigeBeamte einen An¬
spruch auf Gehalt, Wartegeld oder Pension nur abzüglichdieser Beiträge.

tz. 1«.

Die Verpflichtungzur Entrichtung der Wittwen- und Waisengeldbeiträgeerlischt:
1. mit dem Tode des Beamten, vorbehaltlichder Bestimmung des H. 14;
2. wenn der Beamte ohne Pension aus dem Dienste scheidet oder mit Belassung eines

Theiles derselbenim Disziplinarverfahren entlassenwird;
3. wenn dem Beamten nach seiner Versetzung in den Ruhestand auf Grund des §. 4

Abs. 1 des Pensionsreglements eine Pension auf bestimmteZeit bewilligt ist;
4. für den Beamten, welcher weder verheirathet ist noch unverheirathete eheliche oder

durch eine später geschlosseneEhe legitimirte Kinder unter 18 Jahren besitzt, mit dem
Zeitpunkte der Versetzungin den Ruhestand;

5. für den penfionirten Beamten mit dem Ablauf desjenigen Monats, in welchem die
unter 4 bezeichnete Voraussetzungzutrifft.

Auch durch eine nach der Pensionirung geschlosseneEhe oder durch das Vorhandenfein
von Kindern aus einer solchen wird die Verpflichtung zur Zahlung von Beiträgen nicht begründet.
(Zu vergl. §. 7.)

Nrittev Abschnitt.
Besondere Bestimmungen.

8.17.

Stirbt ein zur Entrichtung von Wittwen- und Waiscngeldbciträgenverpflichteter Beamter,
welchem, wenn er am Todestage in den Ruhestand verfetzt wäre, auf Grund des §. 4 Abf. 1
des Pensionsreglements eine Pension hätte bewilligt werden können, so kann der Wittwe und
den Waisen desselben Wittwen- und Waisengeld durch den Provinziallandtag bewilligt werden!
falls dieser nicht versammelt ist, kann der Provinzialausschuß provisorischFürsorge treffen.

In denjenigen Fällen, in welchen nach §. 8 Abs. 3 des Pensionsreglements einem aus
dem Dienste scheidenden Beamten die Anrechnung gewisser Zeiten auf die in Betracht kommende
Dienstzeit bewilligt werden kann, ist der Provinzialausschuß befugt, eine fulche Anrechnung auch
bei Festsetzung des Wittwen- und Waisengeldes zuzulassen.

8- 18.

Bis zur Aufhebung der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 26. Januar 1857 zahlen die
Provinzialstraßenmeister, die Aufseher und die Wärter vorläufig keine Wittwen- und Waisengeld-



28?

beitrüge. Die Wittwen- und Waisengelder für die Hinterbliebenenderselbenwerden zunächstaus
dem nach Maßgabe der Allerhöchsten Kabinets - Ordre vom 26. Januar 185? gebildeten
Fonds bestrittcn.

8 19.

Der Provinzialausschuß ist berechtigt, den Lehrern au anderen Tanbstmnmenschulender
Provinz, die nicht Provinziallanstalten sind, unter näher festzustellenden Bedingungen den Beitritt
zu der Wittwen- und Waisenkasse zu gestatten.

ß. 20.

Diejenigen nach §, 13 zur Entrichtung von Wittwen- und Waisengeldbeiträgen ver¬
pflichteten Beamten, welche vor ihrem Eintritt in den Dienst des Provinzialuerbandes durch
Betheiligung bei einer öffentlichenWittwen- oder Waisenkasseoder durch Versicherungbei einer
Versichcrungs-Gesellschaftoder anderweit für ihre etwaigen zukünftigenHinterbliebenen bereits
Fürsorge getroffen haben, können auf ihren Antrag von dem Provinzialausschussevon Entrichtung
der Wittwen- und Waisengeldbeiträgebefreit werden. Der Antrag muß binnen 4 Monaten nach
dem Eintritt in den Dienst schriftlich beim Landesdirektor eingereicht sein; wird dem Antrage
stattgegeben, so findet gegenwärtiges Reglement auf den Beamten und dessen Hinterbliebene
keine Anwendung.

Dasselbe findet ebenfalls keine Anwendung auf die katholischen Anstaltsgeistlichensowie
auf weibliche Beamte.

Vierter Abschnitt.
Uebcrgllngs-Vestimmungen.

§. 21.

Dieses Reglement tritt sofort in Kraft. Dasselbe findet auf die zur Zeit bereits pen-
sionirten oder auf Wartegeld gesetzten Beamten keine Anwendung.

Ebensowenigerleidet dasselbe Anwendung auf diejenigen Beamten, welche der auf Grund
des Reglements von, 11 Dezember 1883 gebildeten Wittwen- und Waisenkafse nicht beigetreten
s"'d beziehentlich die in §. 21 dieses Reglements vorgesehene schriftliche Erklärung nicht abge¬
geben haben.

Bericht
des Provinzilllausfchusses,

betreffend

dm Ablauf der Dienstzeit des Landesrathes Klausener.

Anlage XI.I.

Die Dienstzeit des Landesrathes Klausener, welcher am 3. Zum 1880 zum ^ erbe« m
^ damaligen vrovinzialständifchenVerwaltung der Rhemvrovmz anf re Dauer von 12 Iahn
gewählt worden ist uud am ?. Ananst 1880 seinen Dienst angetreten hat, erreicht am ?. August
^2 ihr Ende.
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In Anbetracht, daß Herr Landesrath Klausener sein Amt zur vollen Zufriedenheit
versehen hat, daß die Entscheidungüber die Wiederwahl eine bestimmte Zeit im Voraus getroffen
werden muß, daß aber der Provinziallandtag möglicher Weise hierzu nicht rechtzeitig wieder
zusammentretenwird, beehrt sich der Provinzialausschuh bereits jetzt den Antrag zu stellen:

„Der Provinziallandtag wolle den Landesrath Klausener unter den bisherigen
Anstcllungsbedingungensowie der ferneren Bedingung, daß Zerr Landesrath Klausener
gehalten ist, auf Beschluß des Provinzialausschusses auch die Geschäfte als Mitglied
des Vorstandes der Invaliditats- und Altersversicherungsanstalt im Haupt- oder
Neben-Amt zu übernehmen, auf die Dauer von 12 Jahren, beginnend mit dem
7. August 1892, wieder wählen."

Düsseldorf, den 6. November 1890.

Der Provinzialausschutz:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdirektor.

Anlage XI.II.

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Wahl von oberen Beamten (Landesräthen).

Wie in dem Berichte des Provinzialausschusses,betreffenddie Ausführung des Neichsgefctzes
über die Invaliditats- und Altersversicherung vom 22. Juni 1889 in der Nheinvrouinz durch
Organe der Provinzialverwaltung, des Näheren ausgeführt ist, hat der Prouinzialverband außer
dem Landesdirektorals Vorsitzendennoch drei obere Beamte als Mitglieder des Vorstandes der
Invaliditats- und Altersversicherungsanstaltzu bestellen, Die Ausführung dieser Bestimmung
macht erforderlich,die Zahl der Landesräthe um drei zu vermehren und demnachdrei Landesräthe
neu zu wählen. Da mit den Vorarbeiten zur Ausführung des Invaliditats- und Alters¬
versicherungsgesetzes bereits im Monat Juli d. I, begonnen werden muhte, so hat der Provinzial¬
ausschuh, um hierzu die nöthigen Kräfte zu gewinnen, zunächst den Herrn Staatsanwalt Kehl
und demnächst den Herrn Negierungs-AssessorSchmidt als Hülfsarbeiter gegen Tagegelder
angenommen. Die genannten Herren, welchen von den vorgefetztenHerren Ministern ein sechs¬
monatlicherUrlaub bewilligt worden ist, haben sich während ihrer Beschäftigung bei der dies-
seitigenVerwaltung in jeder Beziehungbewährt, und glaubt deshalb der Provinzialausschuh unter
den angeführten befonderenUmständen von einem Ausschreiben der Stellen absehen und den
Antrag stellen zu können:

„Der Provinziallandtag wolle den Staatsanwalt Kehl und den Negierungs-Assess"'
Schmidt auf die Dauer von 12 Jahren zu Landesräthen wählen."
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Da sowohl Herr Kehl, wie Herr Schmidt bereits Pensions-, wie Wittwen- und Waisen-
Ansprüche im Staatsdienste erworben haben, so erscheint es billig, bis zur Erwerbung eines
reglementsmäßigenPensionsanspruches als Prouinzialbeamte den Genannten, im Falle sie vorher
dienstunfähigwerden oder hinscheiden sollten, die ihrer bisherigenamtlichen Stellung entsprechenden
staatliche»Ansprüchezn wahren, beziehungsweisedenselbenPcnsionsansprüche wie Wittwen- und
Wnisengclderin dieser Höhe zuzusichern.

Die alsdann noch zu besetzende Landesrathsstelle schlägt der Provinzialausfchuß vor, dem
Landcsbanlrath Weber zu übertragen nnd den Letzteren ebenfalls auf die Dauer von 12 Jahren
mit einem Aufangsgehalte von 5400 M. zum Laudesmth zu wählen, Herr Weber ist für den
Fall seiner Wahl dazu ausersehcu, die Kassen- und Geldgeschäfte,fowie die Buchführung der
Invaliditäts- und Altcrsuersicherungsanstaltund deren Verkehr mit der Landesbank der Nhein-
proviuz zu leiten, wozu der Genannte in Folge seiner bisherige» mehrjährigcu Thätigkeit bei der
hiesigen Landeübankbesonders geeignet ist.

Die Wahl dieser drei Landcsräthc wurde noch an die Bedingung zu knüpfen sein, daß
dieselben gehalten sind, auf Beschlußdes Provinzialansschusses die Geschäfte als Mitglieder oder
stellvertretendeMitglieder des Vorstandes der Invaliditäts- und Altersvcrsicherungsanstalt im
Haupt- oder Nebenamte zu übernehme», oder sich bei der Eentralstelle nach Anordnung des
Landesdircktors zu beschäftigen.

Ein kurzer Auszug aus den Personal-Akten der Genannten ist angeschlossen.

Düsseldorf, den 6. November 1890.

Der Pvovwzwlausschutz:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Landcsdireltor.

37
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Nachweisungüber die persönlichen und dienstlichen Verhältnisse
des

1. Kwatsanwalts Kehl, 2. Uegierungsassessors Achmidt. 3. KandesvanKrachs Weber.

3: Vor- und Zuname
und

Amtscharatter
des

Beamten.

Kehl, Gustav, Staats-
llNwlllt,

Schmidt, Georg Hein¬
rich, Regierungs-
assessor.

ieber, Robert,
Lllndesbankrath,

Geburts

ort.

Wesel

Coblenz

Urden-

bach

Tag

der

Geburt

20./12
1854

27,/1.
1854

17./10,
1852

Lon-

fession

evllng

kath.

kath.

Familien
Verhältnisse.

ja

I«

nein

Zahl
der

Kinder,

Datum
der

ersten
An«

stellung.

22/12,
187?

26./5.
1878

1./6.
1880

Datum

der

Ver¬

eidigung

22,/12
187?

26,/5.
1878

1./6.
1880

Frühere Dienstverhältnis

mit Angabe der Ze« ^
erfolgten früheren A"stt'

lungen.

Am 22. Dezember 1s?
Referendar vereidigt.

Seit 13. September 1»°^
richtsassessor beim A'
und bei der Staatsan>"«-'^>
in Duisburg, Hülfsarbe"
der Staatsanwaltschaft^^
gen, Duisburg und
seit 1. Mai 1885 sW°
Hülfsarbeiter derStaa..^ ^„>
fchaft zu Bochum; s°^ z/
188? Staatsanwalt be'"
gericht zu Stade. ap

Seit 21. Febnlar l^l
richtsassessor; Regierung^ ^
seit 1. August 1885 " ,»
König!. Eiseilbahn-Dir" .^p
Elberfeld; ständiger «Ar¬
beiter bei dem Kömg^^l
bllhnbetriebsamt in HH ,stoel'
Belassung in dem ^ hl>
hältniß als HMarbe" ,p-
der vorgenannten ^^ ^B
Direktion feit 1. F""" ^^e«

Seit 1. Juni 18^ ^l"
rendar; M 4. ?""" el>
Gerichtsasfessorbew"^!
Düsseldorf; seit 23- -" ^!l°"
23. November 18^ "" .^, -
des Ministeriums °" ^el">"
Angelegenheiten bel °" M'
tung des erzbifchöstH -

23. November 18« ,
Ende Januar 1886

Iustizdienstbeim^,,^
gericht in Köln. ^Fe"''
nuar1886imPr°v'"'"
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Anlage XI.III.

des Provinzialausschusses,
betreffend

die nach §. 95 der Promnzialordnung zu erlassenden Regleinents für die
Provinzialinstitute.

Nach den Vorschriftendes §, 95 der Promnzialordnung vom 1, Juni 188? sollen von
dem Provinziallandtag Reglements für die einzelnenProvinzialinstitute erlassen werden.

Es handelt sich hierbei um die Reglements über die Leitung und Verwaltung
1. der in der Nheinprovinz vorhandenen Prouinzial-Irrencheil- und Pflegeanstalteu,
2. des Landarmenhauses in Trier,
3. der Arbeitsanstalt und des damit verbundenen Landarmenhauses zu Vrauweüer,
4. der Provinzial-Taubstunnnenanstalten zu Vrühl, Elberfeld, Essen, Kempen. Nemmed

und Trier,
5. der Provinzial-Vlindenanstalt zu Düren,
6. der Hebammen-Lehranstaltzu Köln.
Der Provinzialausschuß hat die ihm vorgelegten Entwürfe zu diesen Reglements emer

""gehenden Prüfung und Erörterung unterzogen und beehrt sich den Autrag zu stelle», der
Provinziallandtag wolle denselbenseine Genehmigung ertheilen.

Düsseldorf, den 10. April 1890.

Der Provinzialausschuß:
Freiherr von Sulem acher, Klein,

Vorsitzender. Landesbirektor.

Meglement
über

die Keitung und Uerumltum der in der Mmpr-vinz „ochandenen Prouinzial-IrrenOeil.
und Pfiegennstalten.

I. Zweck der Anstalten.
3. 1.

Die in der Rbeinvrouinz bestehenden Provinzial-Irrenanstalten sind wesentlichHeüan-
Wen. Pfleglinge We2n^ der Raum gestattet in die Anstalten aufgenommenrefp.
"' denselben behalten.

37*
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II. Leitung und Verwaltung der Anstalten.
8. 2,

Die Leitung und Verwaltung der Prouinzial-Irrenanstalten wird von dem Provinzial-
ausschusseund dem Landcsdirektor bezw, den dein Letzteren zugeordneten oberen Beamten in
Gemäßheit der Prooinzialordnung vom 1. Juni 188? und der erlassenenGeschäftsordnungfür
den Provinzialausschuh und der Geschäftsanweisungfür den Landesdirektor und die ihm zuge¬
ordneten oberen Beamten geführt.

Den» Landesdirektor steht außer den in der Prouinzialordnung und besonderenBestim¬
mungen vorgesehenenBefugnisseninsbesonderezu:

1. die Vorprüfung der von den Anstaltsdircktoren zu entwerfenden Etats und der
Iahresrechnungen der Anstalten zum Zwecke der Vorlegung an den Provinzialausschuh!

2. die Ucberweisungder ctatsmäßigen und sonst bewilligtenMittel an die Anstalten;
3. die vorläufige Annahme von Beamten (zu vergl. Z 5 des Reglements über die

dienstlichenVerhältnisse der Beamten der Pruuinzialvcrwaltung);
4. der Erlaß der Dienstanweisungenfür die von dem Landesdirektorangestellten Beamte»/

während die Dienstanweisungen für die von dein Prouinzialausschusse angestellten
Beamten von dein Letzterenerlassenwerden;

5. die Bestimmung über die Art der Beschaffungvon Vervflegungsbcdürfnisscnund die
Vergebung der letzteren;

6. die Genehmigung beziehentlich der Abschluß von Verträgen über dauernde Verpflich¬
tungen der Anstalten uud von Lieferuugcn und Leistungen, welche den Werth von
600 M. übersteigen. Sofern bei den vorgedachtenGeschäften der Gegenstand des
Interesses des Prouinzialverbandes die Summe von 3000 M. übersteigt, ist die
Beschlußfassungbeziehentlich Genehmigung des Prouinzialausschusseserforderlich;

?. die Bewilligung von Freistellen behufs Anstellung von Kuruersuchenauf die Dauer
eines Jahres, während die Bewilligung von Freistellen au Pfleglinge dem Prouinzial¬
ausschusse zusteht;

8. die Prüfung der von den Direktoren monatlicheinzureichenden Anstaltskassen-Nevisions-
Protokolle sowie der Bekostigungsnachweise.

Die Beaufsichtigung der Provinzialinstitute in baulicher Hinsicht sowie die geschäftliche
Behandlung der Reparaturen uud Ergänzungsbauten bei denselbenerfolgt in Geniähhcit des von
dein ProuinzialausschusseerlassenenReglements.

8, 5,

Die spezielle Leitung und Verwaltung der Anstalten innerhalb der Grenzen der einzelne"
Positionen der Etats und des gegenwärtigen Reglements ist den Anstaltsdirektoren anvertraut,
welche als Aerzte nach den Anforderungen des Staates ausgebildet sein müssen.

8- 6.
Die Anstaltsdircktoren sind als erste Beamte der Anstalten und nächste Vorgesetzte des

fämmtlichenAnstaltspersonals für die ordnungsmäßige Verwaltung der Anstalten verantwortlich
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und verpflichtet,in jeder Hinsichtdas Interesse der Anstalten zu wahreil und auch innerhalb der
dem Landesdircktorbeziehentlich dein Provinzialausschussevorbehalten«, Befugnisse in dringenden
Fallen vorläufige Mahregeln unter sofortiger Anzeige an den Üandesdirektorzu treffen.

s- ?-
Alles was auf die medizinische,psychische, diätetischeBehandlung der Kranken Bezug

hat, gehört zum ausschließlichen Geschäftsbereiche der Änstaltsdirektoren,
Überschreitungen der Etatssnmmen dürfeu jedoch durch Heilversuche uicht selbstständig

und ohne Genehmigung des Provinzialausschussesveranlaßt werden.

ß. 8.

An den einzelnen Anstalten ist ein ärztliches, Verwaltung«-, Beaufsichtigungs- und
Wartepersonal nach Bedürfniß anzustellen, welches nach Zahl und Besoldung durch die Anstalts-
Etats festgesetzt wird.

8. 9.
Die Direktoren werden auf Zeit -- nicht unter 12 Jahren - oder auf Lebenszeit die

Aerzte, Anstaltsgeistlichen,Verwalter und Nendanten nach einer Probezeit auf Lebenszeit,und ore
sämmtlichmübrigen Beamten unter dem Vorbehalte einer dreimonatlichenKündigung nach Maß¬
gabe des Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der Proviuzialbeamteu der Rhemprovmz
angestellt.

Die für die einzelnenBeamten erlassenenDienstanweisungen bleiben bis auf Weiteres
in Kraft.

III. Aufnahme und Entlassung von Krankn.
8- 11-

Die Anstaltsdirektorenbestimmenüber die Aufnahme jeder Art von Kranke.: nach näherer
Anleitung ihrer Dienstinstruktionen. Dieselben sind verpflichtet,Kranke welche ihnen auf Grün
«nes Beschlusses des Provinzialausschussesoder einer Verfügung des Landesdirektors überwiesen
'««den, in die Anstalt aufzunehmen, sie können nach geschehener Aufna me die Entfernung dieser
Krankennur aus sanitätspolizeilichenGründen bei dem Landesdirektorbeantragen.

8- 12-

Die bewirkte Aufuahme von Kranken ist dem Landesdirektor anzuzeigen, ebenso die
geschehene Abweisung von Kranken und zwar Letzteres unter Anfuhrung der Grunde für die
Abweisung.

8- 13.

Die von dem Provinziallandtag in seiner Sitzung vom 24. April 1879 für die Auf-
Nahme von Geisteskrankenin ie Rheinischen ftstgese ten un diese
Reglementals Bestandteil auaefüaten Bedingungen bleiben bis zur weiteren Beschlußfassungdes

maßgebend, daß an die Stelle des

wthcs der Provinzialausschuß tritt.

Die Entscheidung über Entlassung «^Kranken steht den Anstaltsdirektoreu zu. Von
"bor Entlassuug haben dieselben dem zuständigenStaatsanwalt, bei Kranken IV. Klasse, wUche
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auf Antrag der Ortsbehörde aufgenommenwurden, auch dieser und bei Landarmen dem Landes¬
direktor Anzeige zu machen. Die Entlassung von Kranken, welche auf Grund eines Beschlusses
des Prouinzialausschusses oder einer Verfügung des Landesdirektors aufgenommenwurden (otr.
§. 11), darf nur nach vorher eingeholter Genehmigung des Landesdirektors erfolgen.

IV. StaatlicheOberaufsicht.
H. 15.

Für die Ausübung der staatlichenOberaufsicht sind die Bestimmungen der Provinzial-
ordnung sowie die sonstigen gesetzlichenBestimmungen maßgebend.

V. Revision der Anstalten.
H. 16.

Außer den von dem Landesdirektor bezw. dem zuständigen Abtheilungsdirigenten vor¬
zunehmenden Revisionen findet in jedem Jahre eine Revision der Anstalten Seitens des Prouinzial¬
ausschussesstatt.

8- 17.
Das gegenwärtige Reglement tritt alsbald nach der Genehmigung desselbendurch den

zuständigen Herrn Minister in Kraft und wird damit gleichzeitig das Reglement vom 20. November
1872 aufgehoben.

Anlage zu dem Ueglement über die Leitung und MerwaNung der in der
Meinprovinz vorhandenen Urovinzial-Irren-Aeil- und Usiegeanjwtten.

Bedingungen für die Anfmhmevon Geisteskrankenin die Rheinischen
Provinzial-Irrenllnstalten.

8. 1.

Die Rheinischen Provinzial-Irrenanstalten sind wesentlich Heilanstalten, es werden jedoch
nach Maßgabe des vorhandenen Raumes auch Geisteskranke zum Zwecke bloßer Pflege darin
aufgenommen. Behufs Vermeidung einer Ueberfüllung betreffender Anstalten mit Pfleglingen,
wodurch ihre Prinzipale Bestimmung als Heilanstalten beeinträchtigt würde, bleibt die temporäre
Sistirung der weiteren Aufnahme von Pfleglingen in dieselben, resp, die Wiederentlasfung der
bereits aufgenommenenPfleglinge vorbehalten.

8- 2.

Unter den zur Pflege aufzunehmendenKranken haben gemeingefährlicheKranke den
Vorzug. Ob ein Kranker als gemeingefährlichanzusehenist, entscheidet der Anstaltsdirektor.



295

§.3.

Die Pflege der Geisteskrankenerfolgt in 4 Klassen,nämlich:

Klasse.

II.

III.

Pensionssatz
pro Tag für Kranke:

aus
der Rhein¬
provinz.

?',2 ^

IV.
Normal-

klasse.

aus
anderen

Provinzen
oder

Staaten.

8 ^

2'/« .//

1'/« ./«! 2 ^/

Hierfür
wird

gewährt:

Eine gut möblirte Woh¬
nung zur alleinigen Be¬
nutzung des Kranken,
ein eigener Wärter und

der erste Tisch.

Bemerkungen.

Eine anständig möblirte
Wohnung,welche mit 2
bis 3 andern Kranken
derselbenPensionsklafse
zu theilen ist, ein Wärter
auf 3 bis 4 Kranke
dieser Klasse und der

2. Tisch.

DieKrankendieserKIasse
wohnen mit gebildeten
Kranken zusammen und
erhalten den 3. Tisch.

Die Kranken dieser Klasse
sind in größerer Anzahl
zusammen,erhalten den
4. Tisch und werden
Seitens der Anstalt ge¬

kleidet.

Aerztliche Behandlung, Arznei, Bäder,
Wäsche-Reinigung,Theilnahme an den An-
stalts-Vergnügungen, Beschäftigung und
Unterricht sind im Pensionssatze einbegriffen.
Für sonstige Bedürfnisse, z. B. Spazier¬
fahrten, Wein :c,, fowie zur Unterhaltung
der Kleidungsstücke ist bei Kranken der Klasse
I und II der Anstaltskasse eine Summe als
Privatkasse zu übergeben, worüber alljähr¬
lich, auf Erfordern aber auch öfter, Rech¬
nung gelegt wird.

Für die Haltung eines eigenen Wärters
bei einem Kranken der Klasse II sind neben
dem Pensionssatze 396 M. jährlich zu zahlen.

Die etwa nothwendigeoder gewünschte
Anstellung noch eines zweiten eigenen Wär¬
ters kostet 600 M. jährlich.

Im Falle Kranken dieser Klasse eine
Freistelle verliehen ist und die Angehörigen
eine anständige Kleidung nicht beschaffen
können, werden diese Kranken Seitens der
Anstalt gekleidet. _____________

Das Tragen der eigenenKleiderkann
den Krankender IV. Klasse nur ausnahms¬
weise und gegen die Verpflichtungder An¬
gehörigen, die Bekleidung vollständig aus
eigenen Mitteln zu bestreiten, gestattet werden.

Die Aufnahme von Kranken aus andern Provinzen oder Staaten erfolgt nur, n^owett
dieses der Raum der Anstalten,unbeschadet der Aufnahmeder Kranken aus der ^«prov^

Für Pflealinäe (d h nicht zum Kurversuche, sondern zur bloßen Aufbewahrung ange-
der Pensionssatz in der Regel M Tag I Mark,

als der Rheinprovinz, resp, den andern Provmzen des Preußischen
Staates anaelwria Wracktet wenn sie in denselbenihren Wohnsitzhaben.

i7 die Frage des Wohnsitzesdnrch den Landesdirektorzu entscheiden.
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§.4.
Die Bewilligung «cm ganzen oder theilweisen Freistellen erfolgt nur für Klasse III und

Klasse IV, behufs Anstellung von Kurvcrsuchen uach Maßgabe der gänzlichen oder thcilwcisen
Leistungsunfähigkeitder Geisteskranken,resp, ihrer alimentntionspflicktigenUngehörigen und findet
lediglichstatt:

1. zu Gunsteu solcher Geisteskranken, welche ihren Uuterstützungö-Wohnsitzin einer
Gemeinde der Nheinprovinz haben oder zu Lasten des Rheinischen Landarmen-
verbandes sind;

2, für die anderenProvinzen des Preußifchen Staates, resp, dein Auslande angehangen
Kranken, im Falle sie von RheinischenGemeinden in vorläufige Fürsorge zu nehmen
sind, soweit nicht ein Erstattungsansprnch bezüglichder Pflege nnd sonstigen Kosten
geltend gemachtwerden kann.

Die Freistellen werden von dem Landesdirektor stets nur auf die Tauer eines Jahres
und uuter der Voraussetzung bewilligt, daß nach Anerkenntnis)des betreffendenAnstaltsdircktors
die Zuführung des Kranken zur Anstalt innerhalb der ersten sechs Monate nach Äusbruch der
Geisteskrankheit,resp. Wicderausbruch derselben crflogt ist.

Für Pfleglinge können ganze oder theilweiseFreistellen nur in ganz außergewöhnlichen
Fällen von dem Provinzial-Verwaltuugsrathe bewilligt werden.

Für noch im Dienste befindliche Militärpersonen können Freistellennicht bewilligtwerden.

8. 5.
In den Fällen des 8> 4, Pos, 2 ist die betreffende Gemeinde verpflichtet, das Interesse

der Provinz in jeder geeigneten Weise und eventuell durch Klagccrhebung wahrzunehmen, u>n
die schuldigeErstattung der Pflege- «. Kosten, resp, die thunlichst schleunige Uebernahme des
Kranken in eigene Pflege Seitens des Pflichtigen nichtrheinischenArmenverbandes oder die
Uebernahme des Irren durch seinen ausländischen Heimathsstaat herbeizuführen, widrigenfalls
die gewährte Freistelle Seitens der Pruvinzialvcrwaltung entzogen weiden kann.

Die eingegangenenPflege- «. Kosten sind ohne jeden Abzug an die betreffendeIrren-
anstllltskasscabzuliefern.

8. 6.

Die Aufnahme von Geisteskranken in eine RheinischeProvinzial-Irrenanstalt, sowohl
zum Kurversucheals zur Pflege, ist bei der Anstaltsdirektiou zu beantragen.

8. ?.

Wenn ein dem Eivilstandc angehüriger Kranker in die Normalklasse aufgenommen
werdeu soll, so muß der Aufnahmeantrag Seitens der Ortsbehörde uuter Zuseuduug folgender
Schriftstückegestellt werden:

1. eines beantworteten ärztlichen Fragebogens;
2. genauer Personal-Nachrichten mit Angaben über Geburts-Ort und Geburts-Tag,

Eonfcfsion, Domizil, Stand und Gewerbe des Kranken, Namen des Ehegatte",
Namen, Stand und Wohnort der Elteru;

3. eines Revcrfes. durch welchen die betreffende Gemeinde sich verpflichtet, den Kranken
binnen 3 Wochen nach dcsfallsigemErsuchen der Anstaltsdirektiou wieder abzuholen/
oder falls nach erfolgter Aufforderung in dieser Frist die Abholung nicht geschehe»,
sich die Zuführung des Kranken auf Gemeindekostengefallen zu lassen;
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4. eines Garantiescheines für die auflaufenden Pflegekosten, soweit nicht dem Kranken
Freistelle bewilligt wird, resp, die Wegekosten nicht ans den eigenen Mitteln des
Kranken von seinen Angehörigen oder sonstigen Pflichtigen gezahlt werden.

Handelt es sich um Aufnahme einer Militärperson vom Feldwebel abwärts in die
"vnu alklasse, so ist der Nufnahmeautrag von der betreffendenMilitärbehörde unter Einrcichnng
"er vorerwähnten Schriftstücke zu stellen, jedoch mit der Maßgabe, daß die Militärbehörde
alsdann die Garantie für die Wicdernbhulnng des Kranken und für die Zahlung der Pflege-
tosten bis zur Entlassung resp, Wiederabholung desselben ausdrücklich auch für den Fall zu
übernehmen hat, daß der Kranke inzwifchenaus dem Militärstande entlassen werde.

8. 8.

Für Kranke, welche in Klasse I, II und III aufgeuommen werden füllen, sind die
Aufnnhmennträgc Seitens der Angehörigen schriftlichunter Beifügung folgender Schriftstückean
die Anstaltsdirektion zu richteu:

1. eines bcautwortetcu ärztlicheu Fragebogens;
2. genauer Personal-Nachrichten mit Angaben über Geburtsort und Geburtstag, Cun-

fcssion, Domizil, Stand und Gewerbe des Kranken, Namen des Ehegatten, Namen,
Stand nnd Wohnort der Eltern;

3. eines Attestes Seitens der zuständigen Gerichts- oder Ortspolizeibehörde, daß die
Unterbringung des Kranken in eine Irrenanstalt ihrerseits genehmigt werde;

4. eines schriftlichen Reverses, wodurch der die Aufnahme Beantragende sich verpflichtet,
die Wegekosten vierteljährlich und zwar jedesmal 14 Tage vor dem Anfange eines
Kalenderqnartals vorauszubezahlen und den Kranken binnen 3 Wochen nach dcs-
fallfigem Ersuchen der Austaltsdirektiou wieder abzuholen, resp, falls nach ersulgter
Auffordernug binnen dieser Frist die Abholnng nicht geschehen,sich die kostenfülligc
Zuführung des Kranken gefallen zn lassen.

8. 9.

Die Anträge auf Bewilligung ganzer oder thcilwcifcr Freistellen in Klaffe III uud
Klasse IV sind unbeschadet des vorstehend angegebenenNufnahmevcrfahrcus Seitens des zu¬
ständigenBürgermeister- oder Landrathsamtes an den Landcsdircktur der Nhciuprovinz zu richte».

Dem Antrage ans Freistelle ist ein ausgefüllter Fragebogen über die Personal-,
Familien-, Vermögens-, Erwerbs- und Steuervcrhältnisse des Geisteskrankennnd der zn seiner
Unterhaltung gesetzlich verpflichteten Personen nebst Angabe, ob und wo der Kranke Nnter-
stutzungswohusitz besitzt, beizufügen.

Auf die Verhältnisse der Gemeinde, ans welcherdie Einliefcruug stattfindet, kommt es
U' keiner Weife an.

s. 10.

Die Zuführung eines Kraulen in eine Pruvinzial-Irrenanstalt darf immer erst erfolgen,
nachdem die Anstaltsdirettion sich vurgängig zur Annahme bereit erklärt hat.

Da die Gcnesungsfähigkeit crfahnmgsmäßig mit jedem ferneren Monate der Krank¬
heitsdauer abnimmt, fo ist die möglichste Beschleunigung der Aufuahmeanträge resp der Ueber-
M'ung, des Kranken in die Heilanstalt dringend zu empfehlen.

38
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Namentlich ist nicht abzuwarten, bis auf den Antrag wegen Bewilligung einer ganzen
oder theilweiscn Freistelle entschieden ist, da diese Entscheidung grundsätzlicherst nach der Auf¬
nahme erfolgt und auf milder Praxis beruht.

Die Anstaltsdireltiou bleibt nur 14 Tage an eine ertheilte Aufncchmezusicheruug
gebunden. Verzögert sich die Zuführung über 14 Tage nach der ertheilten Aufuahmezusichcrung,
so ist die Direktion von den Gründen dieser Verzögerung in Kenntniß zu setzen und weitere
Entschließung derselben abzuwarteu.

8. N.
Nachdem die Anstaltsdircktiou sich zur Aufnahme eines Kranken bereit erklärt hat. ist

derselbe ungesäumt, jedoch nur in den dringendsten Fällen an Sonn- und Festtagen und nicht
nach 10 Uhr Abends, sowie mit möglichster Schonung, jedoch lieber mit Anwendung von Zwang,
als von Täuschung und List, der Anstalt zuzuführen.

Die etwa zum Transporte verwandten Polizeidiener haben nach Erlaß des Herrn
Ober-Präsidenten vom 28. Oktober 1868 Civilkleider anzulegen.

Die Begleitung des einer Anstalt zuzuführenden Krauten durch einen Angehörigen,
welcher mit feiner Vergangenheit uud den näheren Umständen der Erkrankuug genau bekannt
und folglich im Stande ist, den Anstaltsärztcn die etwa noch erforderliche Auskunft zu geben,
ist erwünscht.

8- 12.
Von jeder Aufnahme und Entlassung hat die Anstaltsdirektion dem Landesdircktor

sowie dem zuständigen Staatsnuwalte und bei Kranken, welche auf Antrag der Ortsbehdrde
aufgenommen worden find, auch der LetzterenAnzeige zu machen.

8- 13.
Die Kranken der drei höheren Verpflegungsklassen haben, insofern ihnen nicht in

der III. Klaffe eine Freistelle verliehen worden ist, mindestens folgende Kleidungsstückemit¬
zubringen:

Männer: 12 Hemden, 12 Schnupftücher, 6 Halsbinden, 12 Paar Strümpfe, 2 voll¬
ständige Anzüge, 4 Paar Unterhosen, 4 Unterjacken.

Frauen: 12 Hemden, 12 Schnupftücher, 6 Nachthauben, 4 Halstücher, 12 Paar
Strümpfe, 4 vollständige Anzüge.

Außerdem Mäuner und Frauen die nöthigen Kopf-uud Fußbekleidungs- resp. Toiletten-
Gegenstände, Die Ergänzung dieser Ausstattung liegt den Angehörigen ob, jedoch behält sich
die Anstalt das Nccht vor, bei unvollständiger udcr verfäumter Lieferung der betreffenden
Gegenstände letztere auf Kosteu der Angehörigen selbst anzuschaffen.

Kleidungsstücke und Effekten, welche 6 Monate nach dem Austritte oder dem Tode
eines Pensionärs von den Angehörige,: uicht abgeholt find, werden Eigenthum der Anstalt.

Die Normlllkrantcn müssen in so vollständiger Bekleidungden Anstalten zugeführt werden,
daß sie darin auch zur Winterzeit wieder entlassen werden können.

8- 14.
Die Zahlung der Pensionsbeträgc hat per Kalcuderquartal praennmoranäo zu erfolge«.

Tritt ein Kranker im Laufe eines Kalcnderquartals ciu, so muß zunächst der Pensiunsbetrag
für den Rest des Quartals praLnuiueranäa gezahlt werden.

Scheidet ein Kranker vor Ablanf eines Kalcnderquartals aus. fo werden die voraus¬
gezahlten Vcrpflegungstosten von dem auf das Ausfchcidcnfolgenden Tage ab zurückgezahlt.
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8- 15.

Bei solchen Kranken, welche nicht durch öffentlicheBehörden des Inlandes einer Pro¬
vinzial-Irrenanstalt überwiefen werden, ist die Anstaltsdirektion berechtigt, die Bestellung
geeigneter Sicherheit sür die Zahlung der Pensionsbeiträge und suustigen Kosten zn verlangen,

8- 16.

Im Falle des Ablebens eines Kranken der Normaltlasse in der Anstalt sind die
Beerdigungskostenvon der Gemeinde, welche den Garantieschein für die Pflegekostenausgestellt
hat («<mk. 8 7) - und zwar auch im Falle einer gewahrten Freistelle — der Anstaltskasse
ihrem vollen Betrage nach zu erstatten, soweit nicht diese Kosten von den alimmtawnsvfllcht:gen
Angehörigen gezahlt werden, . «,. „ ^ . ^,

Desgleichen übernimmt Derjenige, auf dessen Antrag ein Kranker m Klasse I oder II
°d°r III aufgenommen wird (oonf. 8. 8). die Verpflichtung, anch eventuell die Beerdignngs-
kusten zu tragen.

8, 17-

Briefe Gelder nnd Effekten für in einer Provinzial-Irrenanstalt befindlicheGeistes¬
kranke dürfen nicht direkt in die Hände der Kranken gebracht werden, vielmehr find dieselben
der Anstaltsdircktion zuzusenden.

Alle die Aufnahme und die Pflege von Geisteskrankenbetreffenden Postfendnngen an
die RheinischenProvinzial-Irrenanstaltcn sind von dem Absender zu srankiren.

8. 18.

Besuche bei den in eine Provinzial-Irrenanstalt aufgenommenen Kranken dürfen nur
mit Genehmigung der Anstaltsdirektion stattfinden. Es wird ersucht. Kmnkenbesnchemch an
Sonn- und Festtagen zn unternehmen und womöglichvorher die Erlaubniß der Anstaltsdirettwn
zu dem beabsichtigtenBesucheschriftlich eiuzuholcu.

8- 19-

Die Abholnng von Kranken aus den Provinzial-Irrenanstalten hat nicht an Sonn-
und Festtagen zn erfolgen.

Keglement
über

die Leitung und Verwaltung des Knndarmenhauses zu Trier.

I. Zweck der Anstalt.

Das Landarmenhans zn Trier dient wie bisher zur Aufnahme von Landarmen nnd.
'weit es der Raum gestattet, znr Anfnahme von Ortsarmen gegen Entfcha ,gnng nach Maß.
g°be des Tarifs vom 2. Inli 1876 Auch finden Privatpfleglmge gegen ^ t Mf^w,
'«weit der Ranm nicht dnrch Pfleglinge des Landarmenverbandes und der Ortsannenv.rbande
befetzt ist. 3«"
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Die Aufnahme von Ortsarmen bezw. Priuatpfleglingen in das Landarmenhans erfolgt
nach der Priorität der Anmeldung. Im Uebrigcn wird nach Möglichkeit auf die Bcvölkerungs-
verhültuisfe Rücksicht genommen.

§. 2.
Ferner werden in Räumen des Laudarmeuhauscs, welche oon den zur Aufnahme von

Laud- bezw. Ortsarmcu (§. 1) bestimmten Näumeu getrennt sind, männliche unheilbare Epilep¬
tiker aufgenommen. Eine gleiche Einrichtung für weibliche unheilbare Epileptiker wird dem Falle
des eintretenden Bedürfnisses vorbehalten. Die Verwaltnng der Abtheilung für Epileptiker
bleibt mit der Verwaltung des Landarmenhauses vereinigt.

II Leitung und Verwaltung der Anstalt.
s- 3.

Die Leitung und Verwaltung des Landarmenhauses wird von dein Prooiuzialausschusse
und dein Landesdirektor, sowie den diesem zugeordnete!, oberen Beamten in Gemähheit der
Prouinzialordnnng sowie der erlassenen Geschäftsordnung für den Provinzialansschuh und der
Geschäftsanweisungfür den Landesdirektor und die ihm zugeordnetenoberen Beamten geführt.

8, 4.
Dem Landesdirektor steht außer den in der Provinzialordnung und besouderen Bestim¬

mungen vorgesehenenVcfuguisseninsbesonderezu:
1. die Vorprüfung des! von dem Anstaltsdircktor zu entwerfendenEtats und der vorzu¬

legenden Iahrcsrechnuugen zum Zwecke der Vorlegung an den Prouinzialcmsschuß;
2. die Ueberweisuugder ctatsmäßigen und fönst bewilligten Mittel an die Anstalt;
3. die Entscheidungüber Aufnahme uud Eutlafsuug von Landarmen, Ortsarmen, Priuat¬

pfleglingen uud Epileptiker»;
4. die vorläufige Nuuahme von Beamte» nach Anhörung des Anstaltsdircktors und nach

Vorschrift des H. 5 des Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der Beamten
der Prouinzialverwaltung;

5. Erlaß der Dienstanweisungen für die von dem Landesdirektor angestelltenBeamten,
während die Dienstauweisuugcu für die von dem Prouinzialausfchnsse angestellten
Beamten von dem Letzteren erlassen werden;

6. die Festsetzungaller Liquidationen der oberen Anstaltsbeamten gegen die Austalts'
verwaltnng und der letzterengegen erstere;

?. die Bestimmung über die Art der Beschaffung von Verpflegungsbedürfnissenund
Vergebung der letzteren;

8. Genehmigung von Verträgen über dauernde Verpflichtungen der Anstalt, über Ver-
und Anpachtung von Grundstücke»,über Lieferungen und Leistungen,welche 600 M>
übersteigen. Sofern bei den uorgcdachtenGeschäften der Gegenstand des Interesses
des Prouinzialverbaudes die Summe von 3000 M. übersteigt, ist die Beschlußfassung
beziehentlich Genehmigung des Provinzialausschusseserforderlich;

9. die Prüfung der periodischeinzureichenden Verzeichnisse der verhängten Strafen;
10. die Prüfung der von dem Direktor monatlich einzureicheuden Anstaltskasfen-Nevisions-

protokollesowie der Veköstigungsnachweise.
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8, ü.

Die Beaufsichtigungder Anstalt in baulicher Hinsicht sowie die geschäftliche Behandlung
der Reparaturen sowie Ergänzungsbauten bei derselbenerfolgt in Gemähhcit des von dein Pro-
vinzialausschusscerlassenenbesonderenReglements.

8. 6.

Die spezielle Leitung und Verwaltung der Anstalt innerhalb der Grenzen des Etats und
des gegenwärtigen Reglements unter der durch die DienstanweisungangeordnetenMitwirkung der
übrigen Anstaltsbeamten ist dem Anstaltsdircktor anvertraut.

Der Anstllltsdirektor ist als erster Beamter der Anstalt nächsterVorgesetzterdes sämmt¬
lichen Beamten- und Dienstpersonals; derselbe ist für die ordnungsmäßige Verwaltung der
Anstalt verantwortlich und verpflichtet, nach jeder Richtung das Interesse der Anstalt zu wahren
und auch innerhalb der dem Prouinzialausschusseund Landesdirektor zustehendenLompetenzen
vorläufigeAnordnungen in Dringlichkeitsfällenvorbehaltlichder sofortigenAnzeige an den Landes-
dircttor zu treffe».

8. 8.
Der Direktor der Anstalt wird auf Zeit -- nicht unter 12 Jahren ^- oder auf Lebens¬

zeit, der Nendant nach einer Probezeit auf Lebenszeit angestellt, während die Anstellung
der sämmtlichen übrigen Beamten unter dein Vorbehalte einer dreimonatlichen Kündigung
»ach Maßgabe des Reglements über die dienstlichenVerhältnisse der Provinzialbeamten der
Nheinproviuz erfolgt.

s, 9.

Die bestehenden Dienstauweisungen bleiben bis ans Weiteres in Kraft und ebenfo die
Vorschriftenüber die Hausordnung. - Abänderungen der letzteren bedürfen der Genehmigung
des Ministers des Innern.

III. Staatliche Owaufsicht.

§. 10.

Für die Ausübung der staatlichenOberaufsichtsind die Bestimmungen der Proviuzial-
ordnung sowie die sonstigen gesetzlichen Bestimmungen maßgebend.

IV. Revision der Anstalten.

Außer den von dem Laudesdirektor beziehentlichdem ^"^'^^A^!
«°rzuneh>nenden Revisionen findet in jedem Jahre
ausschnsses statt.

tz. 12.
^ „ , cv , ..,. ^itt alsbald nach der Genehmigung desselben durch den

18?5 aufgehoben. ^^ ________



302

Meglement
über

die Leitung und Verwaltung der Arbeitsanstalt und des damit verlmndenen KandarmenlMses
zu Krauweiler.

I. Zweck der Anstalt.

Die Arbeltsanstalt bleibt zur Aufnahme der auf Grund des F. 361 Nr. 3 bis 8 des
Strafgesetzbuchesfür das Deutsche Reich vom 15, Mai 1871 vcrurtheilten und auf dahin gehenden
Beschluß der Landespolizeibehürdezur Correction verwieseneuPersonen bestimmt.

Die vorhandenen Räume des Landarmenhauses dienen wie bisher zur Aufnahme von
Landarmen und soweit es der Raum gestattet, zur Aufnahme und Pflege von Ortsarmen gegen
Entschädigung. — Die Aufnahme von Ortsarmen in das Landarmcnhaus erfolgt nach der Priorität
der Anmeldung. Im Uebrigen wird nach Möglichkeitauf die Vevölkerungsverhältnisseder Kreise
Rücksicht genominen.

8, 2.
Die Verwaltung der Arbeltsanstalt und des Landarmenhauses bleibt auch fernerhin ver¬

einigt, jedoch sind die Corrigenden und Landarmen bezw. Ortsarmen von einander getrennt zu
halten; auch haben letztere eine sie von den Corrigenden unterscheidendeKleidung zu tragen.

II. Leitung und Verwaltung der Anstalt.

8, 3.
Die Leitung und Verwaltung der Arbeltsanstalt und des Landarmeuhauses wird von

dem Provinzialausschusseund dem Landesdircktor sowie den diesen: zugeordneten oberen Beamten
in Gemähheit der Prouinzialordnung, der erlassenenGeschäftsordnungfür den Prouinzialausfchuh
und der Geschäftsanwcisungfür den Landesdirektor und die ihm zugeordneten oberen Beamten
geführt.

§. 4.
Dem Landesdirektor steht außer den in der Provinzialorduung und besonderenBe¬

stimmungen vorgesehenenBefugnissen insbesonderezu:
1. die Vorprüfung der von dem Anstaltsdireklor zu entwerfendenEtats und vorzulegen-

den Illhresrcchnungen der Anstalt zum Zwecke der Mittheilung an den Provinzial-
ausschuß;

2. die Ueberweisungder etatsmäßigen und sonst bewilligten Mittel an die Anstalt;
3. die Entscheidungüber Aufnähn« von Land- und Ortsarmen;
4. die vorläufige Annahme von Beamten nach Anhörung des Anstaltsdirektors und nach

Vorschriftdes §. 5 über die dienstlichen Verhältnisse der Beamten der Provinzial-
verwaltung;

5. Erlaß der Dienstanweisungen für die von dem Landesdirektor angestellten Beamten,
während die Dienstanweisungen für die von dem Provinzialausschusse angestellten
Beamten von dem Letzterenerlassen werden;
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6. die Festsetzung aller Liquidationender oberen Anstaltsbeamten gegen die Anstalts-
Verwaltung und der letzteren gegen erstere; -,,.„-.„ >.

?. die Bestimmungüber die Art der Beschaffung von Verpflegungsbedurfmsfen und
Vergebung der letzteren;

8. die Genehmign,:«, von Verträgen über dauernde Verpflichtuugeu der Anst«, über
An- uud Verpachtungenvon Grundstücken,über einmalige L'efernngen und Leistnngen
welche 600 M. übersteigen. Sofern bei den vorgedachten Gesäten der Gegenstand
des Interesses des Provinzialverbaudesdie Summe von 3000
Veschwßfa fung bezieheutlich die Genehmigung des Pr°v:nzmlausschusses erfor er .ch;

9. die Feststelluugdes jährlich aufzustellende"Plans über die Kultnr der Anstalts-
läudereicn;

10. Feststellung des Penfumtarifs für die Häuslingc;
1,. Prüfung der periodischeinzureichendenVerzeichnisse der verhaugten Strafen;
l2. Prüfung der von dem Direktor monatlich einzureicheudmAustaltskassen-Nevisions-

Protokolle sowie der Veköstigungsnachweise.

Die Beaufsichtigung der Anstalt in baulicherHinsicht, sowi.
der Reparaturen und Ergüuzungsbantenbei derselben erfolgt m Gemaßhe.tdes von dem Pro-
vmzialausschusseerlassenen besonderenReglements.

8- 6.

Die spezielleLeitung nnd Verwaltuug der Anstalt innerhalb der Grenzen des Etats
und des gegenwärtigenReglement«unter der durch die Dienstanweisungangeordneten Mit¬
wirkung der übrigen Anstaltsbeamten ist dem Anstaltsdirektor anvertraut.

Der Austaltsdireltorist als erster Veamler der Aichalt "«^^^^^^
lichen Beamten-und Dienstpersonals. Derselbe ist für die °"n.mg ma ge V^er a w^ d r
Anstalt verantwortlich und verpflichtet, nach jeder Richtnng ^ In eref^
und auch innerhalb der dem Provinzialausschnsse und Landesdirektor ste enden ^
vorläufigeAnordnungen in Dringlichkeitsfällen vorbehaltlichder sofortigenAnzeigean den
Landesdirektor zu treffen.

«° 0.!»,w,„!°, m,d M».°n»U.n.V««M°r, der E.,r°M. b« «' «'' ^ «^ >' ' ^ H° '
^r w 0».m,.„ch°r ,,„d dl° °w^'!^w^ mch ««^ ^»l^,^"e sämmtlichen übrigen Beamten unter dem .^°"eyaue ">" in..w>i»i„Beamtender
n°ch Maßgabe des Reglements über die dienstlichen Verhaltnisseder Provmzialbeamten
Nheinprovinz angestellt.

2>>. i.stcheud» Di.„I,»,m°l!.m«.n b«w, » »u, W.i..»« m «.»,., .b.«>» di. Vm-

'" M«.,d^!"".» «"« w G.m,m>,.mg d.« ».nist..« >,« «n„.m,
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III. Staatliche Oberaufsicht.

Für die Ausübung der staatliche,, Oberaufsicht sind die Bestimmungen in der Prouinzial-
ordnung sowie die sonstigen gesetzlichen Bestimmungen maßgebend.

I V, Revision der Anstalt.

8, 11.

Außer den von dem Landesdirektor beziehentlich dem zuständigen Abtheilnngsdirigentcn
vorzunehmendenRevisionen findet in jedem Jahre eine Revision der Anstalt Seitens des Pro-
uinzialausschusscsstatt.

Z. 12.

Das gegenwärtige Reglement tritt alsbald nach der Genehmigung desselben durch den
zuständigenHerrn Minister in Kraft und wird damit gleichzeitig das Reglement vom 22. Oktober
1872 aufgehoben.

Feglement
über

die Leitung uud Verwaltung der Provinzial-Taubstummennnstalten zu Ori'chl, Giberfeld,
Essen, Kempen, Ueuwied und Trier.

1. Zweck der Anstalten.

8. i.
Die Anstalten zu Vrühl, Essen, Kempen und Trier dienen zur Aufnahme katholischer,

diejenigen zu Elberfeld und Ncuwied zur Aufnahme evangelischer taubstummer Kinder aus der
Nheinvrouinz mit der Maßgabe, daß Andersgläubige nicht ausgeschlossen sind.

Die Aufnahme erfolgt in der Regel zwischen dem 6, und 8, Lebensjahre in Freistellen
oder gegen Zahlung des ganzen oder theilweisen vom Provinziallandtag durch die Etats fest'
gestelltenPensionssatzes.

Freistellen werden nach Maßgabe der Bedürftigkeit des Zöglings und nur dann bewilligt,
wenn die Aufnahme des Kindes in eine Anstalt vor vollendetem8. Lebensjahre bei dem Landes¬
direktor beantragt worden ist.

Im Uebrigen bleiben die bisherigen, diesem Reglement als Bestandtheil angefügte"
Aufnahmebedingungenin Kraft.

3.2.

Der Unterricht wird nach einem im Einvernehmen mit dem Provinzial-SchulkollcgW'N
festgesetzten Lehrvlane ertheilt.
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II. Leitung und Verwaltung der Anstalten.

§.3.
Die Leitung und Verwaltung der Anstalten wird von dein Provinzialausschusseund dem

^andesdirektor, sowie den diesem zugeordneten oberen Beamten in Gemähheit der Pruvinzial-
urdnung sowie der erlassenenGeschäftsordnung für den Provinzialausschuh und der Geschäfts-
nnweisungfür den üandesdirektor und die ihm zugeordnetenoberen Beamten geführt.

Dem Landesdirektor steht außer den in der Prouinzialordnung und den besonderen
BestimmungenvorgesehenenBefugnisseninsbesonderezu;

1. die Aufstellung des Etats nach Anhörung der Anstaltsdirektoren;
2. die Buch- und Rechnungsführung über die Einnahmen und Ausgaben der Anstalten;
3. die Entfcheidungüber Aufnahme und Entlassung der Zöglinge sowie die Bewilligung

von ganzen oder theilweisen Freistellen an Letztere;
4. die vorläufige Anuahme von Beamten nach Anhörung des Anstaltsdirektorsund nach

Vorschrift des z. 5 des Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der Beamten
der Prouinzialverwaltung;

5. die Geuehmiguug von Verträgen und dauernden Verpflichtungen der Anstalten, über
An- und Verpachtungen von Grundstücken, über Lieferungen und Leistungen, welche
600 M. übersteigen. Sofern bei den vorgedachtenGeschäften der Gegenstand des
Interesses des Provinzialverbandes die Summe von 3000 M. übersteigt, ist die
Beschlußfassungbeziehentlichdie Genehmigung des Prooinzialausschusseserforderlich.

s- !».

Die Beaufsichtigung der Anstaltsgebäude in baulicher Hinsicht sowie die geschäftliche
Behandlung der Reparaturen und Ergänzungsbauten bei denselbenerfolgt in Gemäßheit des von
dem ProvinzialausschusseerlassenenbesonderenReglements.

8. 6.
Die spezielle Leitung und Verwaltung der Anstalten innerhalb der Grenzen des Etats

und des gegenwärtigen Reglements ist den Anstaltsdirektorenunter der durch die Dienstanweisung
angeordnetenMitwirkung der übrigen Anstaltsbeamten anvertraut.

Der Anstaltsdirektor ist als erster Beamter der Anstalt nächsterVorgesetzterdes sämmt-
uchen Beamten- und Dienstpersonals. Derselbe ist für die ordnungsmäßige Verwaltung der
Anstalt verantwortlich und verpflichtet,nach jeder Richtung das Interesse der Anstalt zu wahren
""d auch innerhalb der dem Provinzialausschusseund Landesdirektor zustehenden Competenzcn
vorläufige Anordnungen in Drinqlichkeitsfällenvorbehaltlichder sofortigen Anzeige an den Landes-
^ktor zu treffen.

8.8.

Der Direktor der Anstalt wird auf Zeit oder Lebenszeit angestellt. Die übrigen Lehr-
^"s°nen werden, insoweit dieselben nicht gegen Remunerationen angenommen sind, nach emer
^"bezeit auf Lebenszeit nach Maßgabe des Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der

89
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Vrovinzialbeamten der Nhcinprovinz angestellt. Der Direktor muß der Regel nach mindestens die
Befähigung zur Anstellung als Vorsteher von Taubstummenanstalten, die Lehrer mindestens die
Befähigung zur Bekleidung des Volksschullehreramts nach den staatlichenAnforderungen besitzen.
Vor der endgültigenAnstellunghaben die Lehrer die vorschriftsmäßigeAbleistungder Taubstummen-
Lehrerprüfung nach den Anforderungen des Staates nachzuweisen.

Die bestehenden Dienstanweisungenbleiben bis auf Weiteres in Kraft.

III. Staatliche Oberaufsicht.
8- 10.

Für die Ausübung der staatlichenOberaufsichtsind die Bestimmungen in der Provinzial-
ordnung sowie die sonstigengesetzlichen Bestimmungen maßgebend.

IV. Revision der Anstalten.
8- 11-

Außer den von dein Landesdirektor beziehentlich dem zuständigenAbtheiluugsdirigentcn
vorzunehmenden Revisionen findet in jedem Jahre eine Revision der Anstalten Seitens des
Provinzilllausschusscsstatt.

s 12.
Das gegenwärtige Reglement tritt alsbald nach der Genehmigung durch den zustän¬

digen Herrn Minister in Kraft und wird damit gleichzeitig das Reglement vom 8. Juli 18?^
aufgehoben.

Anlage zu dem Reglement über die Leitung und Menvaltung der MoVwzwl>
Taubstummenanstalten.

Bedingungen zur Aufnahme taubstummer Kinder in die Taubstummenanstalten der
Nhcinprovinz.

1. Dem Aufnahmeantrage sind beizufügen:
a. der Geburtsschein (Akt) des Kindes;
1». der Impfschein desselben;
«. ein ärztlichesAttest des Inhalts: „daß das Kind taubstumm, aber bildungsfähig

und gesund ist", oder an Stelle diefes Attestes: „ein Gutachten des Direktors der
nächstgelcgenenTanbstummenanstalt über die Aufnahmefähigkeitdes Taubstummen"!

(1. ein von den Eltern bezw. dem Vormunde des Kindes vollzogener Revers nach
dem hierunter angegebenen Schema;
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e. wenn für das Kind eine ganze oder theilweise Freistelle (zu vergl. Ziffer 3)
beantragt wird:
eine Bescheinigung des Bürgermeisteramts über die subsidiarischcVerpflichtung
zur Deckung

der Kosten für die Bekleidung und Schulbücher des Kindes, der eventuell
cutsteheudcn außcrgcwöhulichen Krcmkcnkosteu,derjenigen Verpfleguugskustcn,
die während der Oster- und Herbstfcrien entstehen, wenn das Kind auf diese
Zeit nicht aus der Austalt abgeholt wird;

s. eiue genaue Darlegung der Vermögens-, Familien- und ErwerbsverlMuisse der
Eltern des Taubstummen mit Augabe, ob und event, welchen Veitrag zu den
Kosten aä 2 die Eltern zu zahlen in der Lage sind;

3. eine Erklärung der Eltern über ihre Verpflichtung zur Zahluug des Pflcgesatzes
aä 2 bezw. eines Beitrages zu diesen Kosten von M. jährlich;

ll. Angabe der Confcssiondes Kindes.
2. Die Kosten für Verpflegung und Unterricht betragen pro Kopf uud Jahr 302 Mark
3. Gauze uud theilwcife Freistellen bestehen in dem Erlaß jener Kosten (M 2)

beziehungsweiseeines Theils derselben.
Dieselben können verliehen werden an Kinder, deren Aufnahme in eiue Austalt vor

lhrcm vollendeten 8. Lebensjahre bei dem Landesdircktor der Nhciuprovinz beantragt ist und
deren Eltern nach ihren Verhältnissen (zu vergl. 1 l) zur Zahlung eines Pflegekostenbeürages
beziehungsweisedes Pflcgesatzes außer Staude sind.

4. Von den vorbezcichnctenVergünstiguugen sind gemäß Beschluß des 26. Rheinischen
Provinziallandtags diejenigen Kinder ausgeschlossen,deren Aufnahme in eine Anstalt erst nach
dem vollendeten 8. Lebensjahre beantragt wird. Die Aufuahme solcher Kinder kann alsdann
"" gegen Zahlung der Kosten unter 1« und 2 erfolgen. Ausnahmen hiervon sind jedoch
zuläfsig, wenu nachgewiesenwird, daß das Kind entweder sein Gehör nach dem 8. Lebenswahre
Valoren hat, oder die Eltern nach jener Zeit in die Rhcinprovinz zugezogenstnd. oder endlich
^e Aufnahme aus einem sonstigen entschuldbarenGrunde uuterbliebeu ist.

U e v e l s.
D . . . Unterzeichnete............ M ........

"kennt hiermit an, daß ............ M .......... wohnend eme -^ - - - - -
Freistellein der Taubstummenanstalt zu ............ unter der ausdrücklichen Bedingung
Ziehen worden ist, daß der Zögling bis zur Vollendung des Kursus beziehentlichbis zur
EntlassungSeitens der Direktion vorbezeichneter Anstalt in Letzterer zu belassen ch.

D . . . Unterzeichneteverpflichtetsich demnach diese Bedingung zu er um, oder aber
" F°lle dieses nicht geschehen sollte, die Kosten der genossenen Pflege und des Unterrichtes für
^' gedachte Kind mit 400 Mark pro Jahr dem Provinzialverbande zu ersetzen.

So geschehen zu ............ ..............

Die vorstehendeUnterschrift de ................ i" .............
""d hiermit beglaubigt,

den . . . ten ......... ^
D.............

39»
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Megl'ement
üb«

die Leitung und Verwaltung der Prooinzial Blindenanstalt zu Düren.

I. Zweck der Anstalt.
8. 1.

Die Blindenanstalt besteht aus einer Unterrichts- und einer Arbeiterabtheilung.
Die Unterrichtsabtheilung bezweckt,die jugendlichen bildungsfähigen Blinden aus der

Nheinprouinz zu erziehenund durch Schulunterricht, sowie durch Aneignung von Geschicklichkeiten
zu nützlichen Gliedern des Staates zu mache».

Die Arbeiterabtheilung bezweckt, erwachsene Blinde aus der Nheinprouinz durch Erlernung
eines Gewerbes arbeits- und erwerbsfähig zu wachen. Ausgebildete Blinde können darin Auf¬
nahme finden, wenn sie aus Persönlichenoder lokalen Gründen zur Begründung eines selbststän¬
digen Nahrungserwerbs nicht im Staude sind.

Die Aufnahme erfolgt in Freistellen oder gegen Zahlung des ganzen oder thcilweise»
vom Provinziallandtag durch den Etat festgesetzten Pensionssatzes.

Für die Zöglinge der Unterrichtsabtheilung werden Freistellen nach Maßgabe ihrer
Bedürftigkeit, für die Zöglinge der Arbeiterabtheilung nur ausnahmsweise nach Maßgabe der
Leistungsfähigkeitder unterstützungspflichtigcnGemeinde verliehen.

Die Aufnahme in die Unterrichtsabtheilung soll in der Negel nichl vor zurückgelegtem
6. und nicht nach vollendetem20. Lebensjahre, in die Arbeiterabtheilung in dem Alter von mehr
als 20 Jahren erfolgen.

Im Uebrigen bleiben die bisherigen, diefem Reglement als Bestandtheil angefügten Auf¬
nahmebedingungenbis auf Weiteres in Kraft,

8. 2.
Der Schulunterricht in der Unterrichtsabtheilung wird ertheilt nach einem im Einver¬

nehmen mit dem Provinzial-Schulkollegiumfestgesetzten Lehrplane. Außer dieser lehrplanmäßigen
Schulbildung erhalten die Zöglinge der Anstalt noch eine besondere Bildung für ihr fvätcres
Berufsleben.

II. Leitung und Verwaltung der Anstalt.
8. 3.

Die Leitung und Verwaltung der Blindenanstalt wird von dem Provinzialansschussen'w
dem Landesdirektur sowie den diesen: zugeordneten oberen Beamten in Gemäßheit der Provin-
zialordnung sowie der erlassenenGeschäftsordnungfür den Provinzialausschuß und der Geschäfts'
anweisung für den Landcsdirektorund die ihn« zugeordnetenoberen Beamten geführt.

8- 4.

Dem Landesdirektor steht außer den in der Provinzialordnung und den besonderenBe¬
stimmungen vorgesehenenBefugnisseninsbesonderezu:

l. die Vorprüfung der von den, Anstaltsdirektor zu eutwerfenden Etats und vorzulegende"
Iahresrcchnungen der Anstalt zum Zwecke der Mittheilung an den Provinzial¬
ausschuß;
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2. die Ueberweisungder etatsmähigen Mittel an die Anstalt;
3. die Entscheidungüber Aufnahme und Entlassung der Zöglinge sowie die Bewilligung

von ganzen oder theilweisenFreistellen an Letztere;
4. die vorläufige Annahme von Beamten nach Anhörung des Anstaltsdirektors und nach

Vorschrift des §. 5 des Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der Beamten
der Provinzialverwaltung; ., „ ^ «,

5. Erlaß der Dienstanweisungenfür die von dem Landesdirektor anzustellenden Beamten,
während die Dienstanweisungenfür die vom Provinzialausschuhanzustellenden Beamten
von dem Letzteren erlassen werden;

«. die Festsetzung aller Liquidationen der oberen Anstaltsbeamten gegen die Anstalts¬
verwaltung und der letzterengegen erstere; ,^„ , .„ ^

7. die Bestimmung über die Art der Beschaffungvon Vervflegungsbedurfmssenund
Vergebung der letzteren; ^ ^ ^ ci,. -^

8. die Genehmigung von Verträgen über dauernde Vervflichtuugen der Anstalt, über
An- und Verpachtungen von Grundstücken, über Lieferungen und Leistungen,welche
600 Mark übersteigen. Sofern bei den vorgedachtenGeschäftender Gegenstand des
Interesses des Provinzialverbandes die Summe von 3000 '^. "bersteigt, ist d«
Beschlußfassungbeziehentlich die Genehmigung des Provinzialausschusses«forder ich;

9. Prüfung der von dein Anstaltsdirektor monatlich einzureichenden Anstaltskassen-
Ncvisionsprotokollesowie der Veköstigungsnachweise.

Die Beaufsichtigung der Austaltsgebäude in banlicher Hinsicht sowie "e geschäftliche
Behandlung der Reparaturen und Ergänzungsbauten bei denselbenerfolgt m GemahlM des von
dem ProuinzinlausschusseerlassenenbesonderenReglements.

Die spezielle Leitung und Verwaltung der Anstalt innerhalb der Grenzen des Etats
wd des ist dem Anstaltsdirektorunter der durch dre Dienstanweisung
«"geordnetenMitwirkung der übrigen Anstaltsbeamten anvertraut.

Der Anstaltsdirektor ist als erster Beamter der Anstalt nächsterVorgesetzterdes sänrmt-

Uchm Be^" D^^onals Derselbe ist sür die ^''gsmaßige ^
Anstalt verantwortlich und vervstichtet nach jeder Richtung das Interesse der Anstalt zu wahren
wd au!7 "b^ und Landesdirektor zustehenden Eomvetenzen
""läufige AÜo^ngeu «°rb°Mlich der fofortigen Anzeige an den
Landesdirektorzu treffen.

Der Direktor der Anstalt wird auf Zeit oder »uf Lebenszeit angestellt^ Die Lehr-
p°rs°neu, de^ V l er md w Nendant werden, insoweit dieselbennicht gegen Remuneration

wer Pro ezeit auf Lebenszeit,die sämmtlichenübrigen Beamten unter
'°" Vorbehalt Kündigung nach Maßgabe des Reglements über die dienst.
^°n Verhältnisse der Provinzialbe»mten der Nheinvrovmz angestellt.
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Der Direktor muß der Regel nach mindestens die Befähigung zum Mittelschulrektoramt,
die Lehrer müssen mindestens die Befähigung zur Bekleidung des Volksschullehramts nach den
staatlichen Anforderungen besitzen.

8- 9.
Die bestehenden Dienstanweisungenbleiben bis auf Weiteres in Kraft.

III. Staatliche Oberaufsicht.
§. 10.

Für die Ausübung der staatlichen Oberaufsicht sind die Bestimmungen in der Provin-
zialordnung sowie die sonstigen gesetzlichen Bestimmungen maßgebend.

IV. Revision der Anstalt.
§. 11.

Außer den von dem Landesdirektor beziehentlich dem zuständigen Abtheilungsdirigenten
vorzunehmendenRevisionen findet in jedem Jahre eine Revision der Anstalt Seitens des Prouin-
zialausschussesstatt.

§. 12.
Das gegenwärtige Reglement tritt alsbald nach der Genehmigung durch den zuständigen

Herrn Minister in Kraft und wird damit gleichzeitigdas Reglement vom 25. August 1873
aufgehoben.

Anlage zu dem Meglementüber die Leitung und Merwaltung der Movinzial-
Blindenanstalt zu Mren.

Bedingungen für die Aufnahme in die Provinzial-Vlindenanstaltzu Düren.

I. Kür die Unterrichts- Abtheilung.
§. 1. Die Aufnahme in die Anstalt soll in der Regel nicht vor dem zurückgelegten

6. Lebensjahre erfolgen.
Die Anmeldung zur Aufnahme ist an den Anstaltsdirektor zu richten und durch folgende

Schriftstückezu belegen:
«,) den Geburtsschein;
d) den Impfschein;
o) ein ärztliches Attest, welchesnachweist, daß der Zögling außer der Blindheit weder

an einem seiner Bildung hinderlichen Gebrechennoch an einer ansteckenden und unheil¬
baren Krankheit leidet;

ä) die Erklärung der Eltern oder sonstigen gesetzlichen Versorger des Zöglings, und in
Lndmäium die Erklärung der Ortsgemeinde, durch welche die Kosten der Bekleidung
während der Dauer des Aufenthalts in der Anstalt sicher gestellt werden, soweit nicht
in außergewöhnlichenFällen hiervon entbunden wird;
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o) insofern auf eine ganze oder theilweife Freistelle angetragen wird, ein Attest der
Ortsbehörde über die Personal- und Vermögensuerhältnisseder zur Unterhaltung des
NecipiendenverpflichtetenAngehörigen, resp, des Necipiendenselbst.

8- 2. Die Aufnahme erfolgt in Freistellen oder gegen Zahlung des theüwersen oder
ganze,,, durch den Anstalts-Etat festzustellenden Pensionssatzcs.

II. Kü« die Arbeiter-Abtheilung.

§. 1, Die Anfnahme erfolgt gegen Zahlung des etatsmäßigen Pensionssatzes welcher
m einzelnenFällen ganz erlassen oder ermäßigt werden kann. Ganze oder tIM.ver e Freistellen
dürfen nur an uubennttelte Blinde ertheilt werden, die ihren Nnterstntznngswohnsttzm solchen
Gemeindender Provinz haben, welche den ihnen obliegendenVervfMtnngen der Armenfursorge

'" ^Die^3n^ «folgt nur gegen A^sstellnng eines G.antieM,.s
«°n Seiten der Gemeinde des Unterstütznngswohnsitzes,worin sich d,e,elbe verMcht , ur d
Pension des Blinden insoweit anfzukommen,als nicht diefe Kosten °°n de,n Blmde a e:gmm
Mitteln, resp, aus dem reglementsnmhig auf die Pensionstheile anzurechnenden Vrnchtheüe fernes
Arbeitsverdienstesoder von seinen Angehörigen gezahlt werden. .^ ^ . .^^ ,:.,.

§. 2. Der Pensionssatz beträgt bis zn anderweitiger Festsetzung 400 Mark ehrlich em.
schließlich der Kleider- und Wäschekosten und der Kosten für extraordinäre ^aukenpstege^

8. 3. Vehnfs Aufnahme solcherPersouen, welche nicht aus der Unternchtsanstalt über,
noinmen werden, sind folgende Atteste vorzulegen:

1. der Geburtsschein;

3' ^ 33 Mest, wonach der Blinde auher der «eit wed^r ^
Arbeitsfähigkeitbeeinträchtigenden Gebrechen, noch an einer ansteckendenden und unheü-
baren Krankheit leidet;

4 eventuell der Garantieschein der Gemeinde. ^ «. , ,

8. I Die Anwnounnenen werden hanptsächlich»ut der Erlernung und Anfertigung von
Handarbeiten beschäftigt.

Meglement
über

die Leitung und Verwaltung der KebammenHehranstalt zu Köln.

I. Zweck der Anstalt.

Anstalts-Etats,
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Die Aufnahme und Prüfung der Schülerinnen erfolgt nach Maßgabe der Allgemeinen
Verfügung des Ministeriums der geistlichen :c. Angelegenheitenvom 6. August 1883, das Heb-
ammenwcsenbetreffend.

Schwangere werden zur Ausbildung der Schülerinnen den Naumverhältnissen der Anstalt
entsprechend aufgenommen. Die Aufnahme erfolgt in ganze und theilweife Freistellen oder gegen
Zahlung der von dem Provinziallandtage durch die Feststellungdes Etats normirten Pensionssätze.

II. Leitung und Verwaltung der Anstalt.
8- 2.

Die Leitung und Verwaltung der Hebammen-Lehranstalt wird von dem Provinzialaus-
schusse und dem Landesdirektor sowie den diesem zugeordnetenoberen Beamten in Gemäßheit der
Provinzialordnung sowie der erlassenenGeschäftsordnung für den Provinzialausschuß und der
Geschllftsanweisungfür den Landesdirektor und die ihm zugeordnetenoberen Beamten geführt.

z, 3.
Dem Landesdirektur steht außer den in der Provinzialordnung und den besonderenBe¬

stimmungen vorgesehenenBefugnisseninsbesonderezu:
1. die Vorprüfung der von dein Anstaltsdirektor zu entwerfendenEtats und vorzulegenden

Iahresrechnungen der Anstalt zum Zwecke der Mittheilung an den Provinzialausschuß;
2. die Ueberwcisungder etatsmähigen und sonst bewilligten Mittel an die Anstalt;
3. die vorläufige Annahme von Beamten nach Anhörung des Anstaltsdirektors und nach

Vorschrift des Z. 5 des Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der Beamten
der Provinzialverwaltung;

4. Erlaß der Dienstanweisungen für die von dem Landesdirektor angestelltenBeamten,
während die Dienstanweisungen für die von dem Provinzialausfchusfe angestellten
Beamten von Letzteremerlassen werden;

5. die Festsetzung aller Liquidationen der oberen Anstaltsbeamten gegen die Anstalts-
verwaltung und der letzterengegen erstere;

6. die Bestimmung über die Art der Beschaffung von Verpflcgungsbedürfnissenund
Vergebung der letzteren;

7. die Genehmigung von Verträgen über dauernde Verpflichtungen der Anstalt, übel
An- und Verpachtungen von Grundstücken,über einmaligeLieferungen und Leistungen,
welche 600 M. übersteigen. Sofern bei den vorgedachtenGeschäftender Gegenstand
des Interesses des Provinzialverbandes die Summe von 3000 M. übersteigt, ist die
Beschlußfassungbeziehentlichdie Genehmigung des Provinzialausschusseserforderlich;

8. Prüfung der von dem Direktor monatlich einzureichendenAnstaltskassen-Revisions-
protokolle sowie der Veköstigungsnachweise;

9. die Aufnahme der Hebammenschülerinnensowie Festsetzungdes Termins zur Auf¬
nahme und Prüfung der Hebammenschülerinnen;

10. Einfordemng des technischen Jahresberichtes zur Vorlage an den Minister.

§. 4.

Die Beaufsichtigungder Anstalt in baulicher Hinsicht sowie die geschäftliche Behandlung
der Reparaturen und Ergänzungsbauten bei derselben erfolgt in Gemäßheit des von dem P"'
vinzialausschusseerlassenenbesonderenReglements.
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8- 5.

Die spezielle Leitung und Verwaltung 'der Anstalt innerhalb der Grenzen des Etats und^ue ipezreul, ^euung u ^ s^^,.^ „nter der durch d e Drenstanwechingan-
des gegenwärtigen Reglements ist dem Anstaltsdnettor unter oer m..^,
geordnetenMitwirkung der übrigen Anstaltsbeamten anvertraut.

Der Anstaltsdirektor ist als erster Beamter der Anstalt ^ ^^ ^ ^
lichen Beamten- und Dienstpersonals, Derselbe ist für die ^nungsmahM Ve w t^

verantwortlichund «erpflichtet,^ Mr Mcht^
«halb der dem Provinzialausfchusse und Landesdnektor zuftey noen ^ ' ^ ^^
Anordnungen in Drwglichkeitsfällen vorbehaltlich der sofortigen Anzeige an den

" ^'Der Anstaltsdirektor ist ferner verpflichtet,Alles was «nf dm N^
Mlerinnen, sowie auf die ärztlicheund diätetifcheBehandlung der ^waug'en ^
und NeugeborenenBezug hat, innerhalb der Grenzen des Etats
ihrem Eintritt in die Lehranstalt oder im Laufe des Unterrichts unquaüftznt befundeneu^ )
"nen zurück zu schicken und Letzteresdem Landesdirektoranzuzeigen.

Der Direktor der Anstalt, welcher als Arzt nach den ^deru^
gebildet sein muß, wird auf Zeit - mindestens auf '2 Jahre - oder «u ^^ g^.^

Der Assistenzarzt uud der Nendant werden, mpweü Wesel n "ch g'gen^
angenommensind nach einer Probezeit auf Lebenszeit, die '«""t «^n « ^n B >Mn
dem Vorbehalte einer dreimonatlichenKündigung nach Maßgabe de Reglements über
lichm Verhältnisse der Provinzialbeamten der Rheinprovmz angestellt.

3. 8.

Die bestehenden Dienstanweisungenbleiben bis auf Weiteres in Kraft.

III. StaatlicheOberaufsicht.

Kr die Ausübung der si"d die Bestimmungenin der Provinzial-
"dnung sowie die sonstigen gesetzlichenBestimmungenmaßgebend.

IV. Revision der Anstalt.

Außer deu von dem Landesdirektor beziehentlich dem ^.st^ige^
Annehmenden Revisionen findet in jedem Jahre eme Revision der Anstau ^
vwzialausschusfesstatt.

, Das gegenwärtige Reglement tritt alsbald nach der ^
Mndigen Herrn Minister in Kraft und wird danut gleichzeitig das Reglement
^2 aufgehoben.
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Anlage XI.IV.

des Provinzialausfchusses,

betreffend

die Bildung einer Berufungscommission nach Maßgabe des Entwurfes des zur Zeit dem
Landtage der Monarchie vorliegenden Einkommensteuergesetzes.

Nach §. 41 des Entwurfs des zur Zeit dein Landtage der Monarchie vorliegenden
Einkommensteuergesetzessoll für jeden Regierungsbezirk unter dem Vorsitze eines Negierungs-
commissars eine Nerufnngscommissiongebildet werden, deren Mitglieder theils von der Negierung
ernannt, theils von der Prouinzialvertretung ans den Einwohnern des Regierungsbezirks unter
möglichster Berücksichtigungder verschiedenen Arten des Einkommens für fechs Jahre gewählt
werden.

Da das Inkrafttreten des Gesetzes für den 1, April 1892 in Aussicht genommen
worden ist, so erscheintes angezeigt, für den Fall, daß bis zu diesem Zeitpunkte der Rheinische
Prouinziallandtag nicht wieder zusammentreten wird, die in dem gedachtenGesetzentwürfeder
Prouinzialvertretung, d. h. dem Provinziallandtage zugedachte Mitwirkung für die erste sechs¬
jährige Wahlperiode auf den Provinzialausschuß zu übertragen.

Demgemäß wird beantragt:
„Hoher Prouinziallandtag wolle die in dem §. 41 des Entwurfs eiues Einkommen¬
steuergesetzes der Prouinzialvertretung zugewiesene Wahl von Mitgliedern der
Äerufungscommissionenfür den Fall des Inkrafttretens des Gesetzes für die erste
sechsjährigeWahlperiode dem Provinzialausschusseübertragen."

Düsseldorf, den 3. Dezember 1890.

Der Provinzialausschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Lcmdesdirettor.
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Anlage XI.V.

Bericht
des Provinzmlausschusses,

betreffend

den Anschluß des Ständehauses an das städtische Elektrietttttswerk zn Düsseldorf.

Der Umstand, daß mit der Benutzung der Gasbeleuchtung in dm Landwgsrä^nen t^
Ständehauses, namentlich aber in den Sitzungssälen eine "^
bunden ist. hat schon seit einer Reihe von Jahren zur Erörterung der Frage Anlaß gegeben, ob
nicht die Gasbeleuchtung durch elektrisches Licht zu ersetzen sein mochte ^derlwlt

Wenn nun der hohe Provinziallandtag, welcher Nch nnt dieser Frage wiedcrh lt
beschäftigt, ch e eniiber der «chtung einer 2^7»

s° geschah dies "'" ^ckstäN auf w he^
d°r Kosten einer solchen Einrichtung und auf die Schwierigkeit der "n e rmg g u
Betriebes der erforderlichenmafchinellenAnlagen, fowie in der Erwägung, daß W ^ °en d e
Stadt Düsseldor ein Elektricitätswerk einrichten würde, das ^ände au ^
geringen Kosten unter Vermeidung der Unzutmglichkeitdes eigenen Maschinenbetriebs an da.
städtische Werk angeschlossen werden könnte. ^.^i^«,^^ in Anariff

Die Stadt Düsseldorf hat inzwischendie Erbauuug eines Elek rrcttatswerks n: Hngrrst
genonnnen n^,3l!ch des Lichtbezuges kürzlich
diejenigen Eonsumenen welche ihre Anneldnng zum Anschluß längsten bis zi n ^ ^°°e u^er 1891
vollziehen und sich znr Entnahme «on elektrischemStrmn w « ^7^^
verpflichten,die Herstellung des Anschlusseseinschließlichder Leitung vis zum
seitens der Stadt unentgeltlichbewirkt werde. ^ich des

Hiernach hätte die Promnzmlnerwaltung, falls di «^ ^ ' .
Standehauses vor dem angegebenen Datum erfolgt, nur die Kosten

'"Innern des Gebäude/vom Elektricitätsmesser̂
Beleuchtungnicht nur auf die Landtagsmume beschrankt, sondern d r ^m ) ^^^^nen

Kläglichen Berechnung auf etwa 23 000 Mark ^.^ ^^^^ ^sten
Wenngleich etwa 4500 M. pro Jahr -

" Etrombezug u, f. w. die Kosten d ' G«sbeleuchtung ^ ^ ^^ ^^^

^°' elektrischen Lichts dringend befürworten zu sollen und beantragt demgemäß.
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„Hoher Landtag wolle den Anschlußdes Ständehauses und der Dienstwohnung des
Landesdirektors an das städtischeElektricitätswerk zu Düsfeldorf genehmigen und
den Provinzialausfchutzbeauftragen, die Ausführung zu veranlassen,"

Düsseldorf, den 2. Dezember 1890.

Der Provinzialausfchutz:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Lanoesdirettor.

Anlage XI.VI.

Der Ober-Bürgermeister.

^ II. Iournal-Nr. 3775. Köln, den 26. November 1890.

Euer Hochwohlgcbureubeehre ich mich auf Grund eines Beschlussesder hiesigen Stadt-
Verordnctcn-Versammlungvom 16. Oktober d. I,, Namens der Stadtgemeinde Köln den folgenden
Antrag zur geneigten Vorlage im Provinziallandtage crgebenst zn unterbreiten:

„Es wolle beschlossenwerden, daß die Stadtgemeinde Köln, gegen deren Verpflichtung
die Pflege der ihr angehörenden Geisteskrankenvollständig zu übernehmen, von der
Anthcilnahme an den Einrichtungen des Laudarmenvcrbandcs der Nheinprovinz zum
Zwecke der Irreupflege entbunden und von der Verpflichtungzur Beitragsleistung zu
den Kosten derselben, insbesondere denjenigen der Tilgung der Vanschnld der
Provinzial - Irrenanstalten und derjenigen der Ausübung und Verwaltung der
Provinzial-Irrenpftcge vollständig befreit werde."

Zur Begründung dieses Antrages gestatte ich mir Folgendes anznführen:
Wie bereits aus früheren Anlässen der dortigen Stelle mitgetheilt wurde, ist die Stadt¬

gemeindeKöln genöthigt gewesen, auch nach Uebernahme eines Theiles der öffentlichenIrren¬
pflege durch den üandarmcnverband der Nhcinprovinz, ihre eigene, ursprünglich auf Stiftung^
beruhende Irrenanstalt in einem, weit die stiftungsgemäßen Verpflichtungen überschreitende»
Umfange im Betriebe zn erhalten. Es mußten in dieser Irrenanstalt auch seit Eröffnung der
Wirksamkeit der Provinzial-Irrenanstalten täglich durchschnittlich 170 Geisteskranke verpflegt
werden und mußten Zuschüsse zn den Kosten der Verwaltung derselben von rnnd 50 000 iN-
jährlich aus städtischenMitteln geleistet werden.

Die Nothwendigkeit der Unterhaltung dieser Anstalt in dem bezeichneten Umfange ergab
sich zunächst aus dem Umstände, daß die Provinzialverwaltung die Uebernahme der zur Klasse
der Unheilbaren gehörige» Geisteskranken in die unter ihrer Verwaltung stehenden I«eu-
anstalten, unter Bestreitung einer hierzu ihr obliegendenVerpflichtung und wegen Raummangels
in diesen Anstalten, verweigerte. Aus dieser Veranlassung ist die tägliche Belegung der
städtifchenAnstalt zeitweise fogar bis auf 210 Geisteskranke gestiegen.

Ein fernerer Grund zur Unterhaltung einer größeren Irrenanstalt crgiebt sich für d"
Stadt Köln aus der Nothwendigkeitder vorläufigen Unterbringung der fo großen Zahl ""«
Personen, bei welchen das Bedürfniß zur Unterbringung in Irrenaustaltspflege, sei es bei deM
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Beginne der Erkrankung, sei es durch fernere Unmöglichkeitder Velassung in Privatpflegc. erst
hervortritt. Die Vergrößerung der Stadt, sowie die Eingemeindung der Vororte derselben haben
diese Anforderung an die Irrenanstalt nngemein gesteigert. Die Entscheidungüber die Auf¬
nahme in die Provinzial-Irrenanstalten kauu keineswegsstets so rasch ciugcholt werden und
erfolgen, daß die diesseitige Anstalt nur als Durchgangsstclle eingerichtet werden könnte. In
manchenFallen zwiugcu auch anderweite nicht zu umgehende Rücksichten zur Ausdchuung des
Aufenthaltes der Geisteskranke,: in der diesseitigen Anstalt, ja es kommen sogar häufiger
Fälle vor, in welchen die Verschickung solcher Kranken sich aus ärztlichen Rücksichtenverbietet.

Es ist zur Zeit eiu theilweiser Um- und Ersatzban bei dieser Anstalt nothwendig
geworden. Die Rücksicht aus ciue vermehrte Trennung der Geschlechter und auf audere bei der
Einrichtung solcher Anstalten den neueren Fortschritten entsprechend anzuwendende Regeln bedingen
"u je nach dem Umfange der Veranstaltuug sehr verschiedenes Maß des freilich unter allen
Umständen erheblichenAufwandes. Die hierbei einzuhaltende Grenze ist in zuverlässiger Weise
gar nicht zu bestimme», weil sich nicht ermessenläßt, ob. in welchem Umfange und wann auch
von Seiten der Provinzialverwaltuug mit Erweiteruug ihrer Austalten iu größerem Maßstabe
vorgegangen werden wird, so daß beträchtlichereAufwendungen der Stadt Köln auf ihre eigene
Irrenanstalt sich als uunütz alsdann herausstelle,! müßte». Es fällt hierbei ins Genncht, daß
"or anderweiter Negeluug des Verhältnisses znr Pruvinzial-Irrenpflege die Stadt Köln sich auch
°" deu Kosten solcherprovinzieller Veranstaltungen zn einem erheblichenBruchtheile betheüigen
müßte. Trotzdem wurde sogar vou mehrere,, Stadtverordneten auf Grund eines Vefchluffesder
hiesigen Armendeputation die Genehmiglmg eines größeren Erweiterungsbanes. dessen Kosten
sich auf ungefähr 500 000 M. belaufe,, würden, schon jetzt beantragt. Zur Vegründung dieses
letzterenAntrages wurde freilich auch in nachdrücklicher Weife hervorgehoben, daß d,e Unter¬
bringn,,«, von unheilbaren Geisteskranken in Privatanstalten klösterlicherGenossenschaften,wie
solche gegenwärtig anch dnrch die Provinzialverwaltuug veranlaßt werde. Bedenken erzeugen
müsse. Es wurde,,, wie ich nnr knrz hier anführen will, diefe Bedenken zunächst vom medizi„ifch-
technifchm Standpunkte aus. sodann mit Rücksichtans Verwaltnngsanforderungeu erläutert.
In letzterer Beziehung wurde namentlich auf die derzeitige vollstäudigeZeriplitterin.g der Uuter-
bringung der Irren der Stadt Köln hiugewiesen. Von weiteren angeführten Gesichtspunkten
sei der erwähnt, daß es den Angehörigen der in solchen, meist entfernteren A,istalten nnter-
«ebrachtenarmen Geisteskranken in der Regel nicht möglich sei. dieselbenzn besuche,. In dem
Punkte war jedoch die hiesigeStadtverordneten-Versammlnng nur einer Meinung, nnd ich mnß
°uch meine Ansicht ebendahinaussprechen,daß es bei der Nothwendigkeit,für ^rrenzweckeeme eigene
Anstalt für die Stadt Köln zu unterhalten, das Richtigste sein wird, d« ^rrenpflege vollständig
v°n Seiten der Stadt in die Hand zn nehmen. Der Wuusch, durch Emrichtnug uud Uuterhaltuug
°""r ausreichend großen, entsprechend gelegenen städtischen Irrenanstalt m emer allen Anfor-
denmgm nn RücksichtenentsprechendenWeise nnd einheitlich
Geisteskrankender Stadt ausübe,, zu können, wird m weiten Kreisen der Burgersch st gethe lt

Die ,„r ssi-fülluna dieses Wunsches erforderlicheLoslofung der Stadt Köln von der
mews Erachtens weder der Form noch der Sache nach wirkliche

Schwierigkeitenbietem ^«°. des §. 31 des Gesetzes über die Ausführung des

^chsgef^ von? .März 18^/gingen wesentlichdahin eine
ausreichet '"cher Gemeinden zn ermöglichen, we che

M w^ von Geisteskranken nicht veranlaßt fein könnten, eme den
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Anforderungen der ärztlichen Wissenschaft entsprechende Irrenanstalt einzurichtenund zu unter¬
halten. Für die Stadt Köln, welche zur Zeit bereits die Fürsorge für mehr als 400 arme
Geisteskrankeauszuüben hat, trifft eine solche Absicht der Gesetzgebungkeineswegs zu. Die
Stadt Köln übte auch bei Erlaß des fraglichen Gesetzes die Fürsorge für die ihr angehörenden
Geisteskranken bereits vollständig aus. Der etwaige Einwand, es habe vor der Schaffung
provinzieller Einrichtungen zum Zwecke der Irrenpflege der Antrag anf Nichtbctheiligung an
denselbengestellt werden müssen,dürfte fchon um deswillen nicht von ausschlaggebenderBedeutung
sein, weil eine Erklärung über die vollständige Uebernahme der Pflege der Geisteskrankenvon
Seiten des Landarmenverbandes der Nheinprovinz, welcher sich bisher grundsätzlich uur für
verpflichtet hält, die Fürsorge für heilbare Geisteskrankezu übernehmen, noch gar nicht
vorliegt. Eine Bezugnahme auf eine solche frühere Vcrsüumniß der Stadt Köln dürfte aber
auch ohne wirkliches Interesse für den Landarmenvcrband fein. Bei dem fortwährend steigenden
Bedürfnisse bezüglichder Unterbringung vuu Geisteskrankenin Irrenanstalten, würde der Land-
armenverband gerade in Folge des Ausscheidensder Irren der Stadt Köln auf absehbare Zeit
der Nothwendigkeit der Aufwendung größerer Mittel zu neuen Anstaltsbauten überhobenwerden.
Auch die budgetmäßige Sonderung der Einnahmen und Ausgaben für Irrcnzwecke von den
foustigen Einnahmen und Ausgaben der Provinz, wie solche in Folge des Ausscheidens der
Stadt Köln aus dem Provinzial-Irrenverbande eintreten müßte, dürfte Schwierigkeiten nicht
bieten, zumal ja der Fall einer Nichtbctheiligung an diesem Theile der Pruvinzialuenualtung,
wie erwähnt, im Gesetze ausdrücklichvorgefeheu ist. Von besonderem Werthe dürfte eine folche
Lösung auch um deswillen sein, weil ja vermöge derselben der Anlaß der vielen Schwierigkeiten,
welche sich in den Beziehungen der Stadt Köln znr Pruvinzialvcrwaltnng ans Anlaß der
Irrenpflege ergeben haben und welche sich mit dem weiter steigenden Bedürfnisse znr Unter¬
bringung armer Irren cifahrungsmäßig erneuern müßten, auf's Vollständigste beseitigt würde.

Ich glaube demnach die Hoffnung ausfprechcn zn sollen, daß auch der Pruvinzial-
ausfchuß bei nochmaliger Grwägnng und mit Nücksicht auf die Eutwickeluug der einschlägigen
Verhältnisse der Stadt Köln von seinem, mir mit geehrtem Schreiben vom 14. Februar 1889,
III 913, mitgetheilten Votum abgehen wird und daß Euer Hochwuhlgeborenin der Lage scw
werden, auch unter zustimmendemBeschlusse dieser Körperschaft, den gegenwärtigen Antrag dem
Prouinziallandtage zu unterbreiten.

Der Ober-Bürgermeister.
I. V.

An Der Beigeordnete: Zimmer mann.
den Herrn Landcsdirektor der Nheinprovinz

Hochwohlgeboren
zu Düsseldorf.

Düsseldorf, den 3. Dezember 1890,
Urschriftlichdem Herrn Vorsitzendendes Provinziallandtags, Seiner Durchlaucht dem

Fürsten zu Wied, mit dem Bemerken ganz ergebenst vorgelegt, daß der Pruvinzialausschuß
in der Sitzung vom 2. er. beschlossen hat, bei dem Provinziallandtag den Antrag zu stell"',
diese Angelegenheit dem Provinzialansschusse zur weiteru Veranlassung zu überweisen.

Der Lllndesdirettor der Nheinprovinz.
Klein.
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Anlage XI.VII.

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

dic Anträge auf Uebernahmefolgender 4 Straßen: Essen-Gelsenkirchen, Andernach-Mayen,
Odenthlll-Schlebusch,Steinstraß-Titz als Provinzialstraßm.

Dem 35. Provinziallandtage lagen 4 Anträge der betheiligten Gemeinden :c. auf Ueber-
nah>ne bezw. Ausbau von Straßen durch den Provinzialverband zur Beschlußfassung vor, namüch
der Straßen:

1. Essen-Gelsenkirchen,
2. Andernach-Mayen(Aktienstrahe),
3. Odenthal-Schlebusch,
4. Steinstraß-Titz.

Die Uebernahmeanträge .ä 1-3 waren dem Provinziallandtage Seitens des Provinzial¬
ausschusses nnt dem Antrage vorgelegt worden, mit Rücksichtauf w beabstchNgte Neur g mg
d°r Unterstützungdes Communal- und Kreis-Wegebaues die Entscheidung über dre qu. Antrage
Us auf Weiteres zu vertagen. Der Antrag uä 4 war als Petition drrekt an den Provmzml-
landtag gelangt

Der Provinziallandtag faßte im Einzelnen folgende Beschlüsse:
1 Bezüalick, der Straße Essen-Gelsenkirchen:

über den Antrag auf Uebernahme des Connnunalweges von

Essn nach G smknchenbis auf Weiteres zu vertagen, dagegen dem Provmzra aus-
schu e an'u^npfehlen, den betheiligten Gemeinden zum vrovmzmlstrahennmfugenicyui,e llnzueinpsemu., ^ ^ ^ Provinzialmitteln unter der
Ausbau des in Rede stehendenWeges emcn ZMM au2 ^ « .„aelertiat
Bedingung zu gewähren, daß der Kostenanschlag durch ^rg «e ° Pr )nz angeferttgt
und der Ausbau des Weges durch Organe der Provmz benmkt werde.

' ^Be^ß^g"^ zu ^ayen ans Uebernahme
d^VAMmst^ nach Marien bis auf Weiteres mrt der Maßgabe zu
ve^ behufs weiterer Erörterung der Angelegeten
:nit der Anfertigung eines Kostenanschlagsbeauftragt ,mrd.

,,3,/ 7«M^ Schi.!».» ,«ch °d«ch»< »u« d«, »»» d<« P,»«»,.«l»»«.

vertagen."
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In Ausführung des Beschlusses «.ä 1 ist ein Kostenanschlagüber den vrouinzialstraßen-
mähigen Ausbau des Weges von Ossen nach Gelsenkirchendurch den betreffendenLandcs-Vau-
infpektur aufgestelltworden und hat nach Prüfung und Feststellung dieses Anschlags der Provin-
zialausschuhden bethciligteu Gemeinden ^3 der entstehendenBaukosten (excl. Gruuderwcrbskosten)
als Beihülfe aus dem Neubaufonds bewilligt. Der Kostenanschlag bezifferte sich auf 78 000 M,
darunter 4098 M. für Grunderwerb. Die Ausführung geschieht unter der speziellen Leitung
und Beaufsichtigung des Landes-Vauinspektors Veckering Hierselbstund sind die Arbeiten zur
Zeit nahezu fertig. In Folge eingetretener Steigerung der Arbeitslöhne sowie in Folge Mehr¬
verbrauchs von Material zur Neuhcrstellung der Packlage lc, werden sich die Baukosten rot.
4000 M. hoher stellen,wie veranschlagt war.

Ueber den prouinzialstrahenmäßigen Ausbau der Andernach-Mayen'er Aktienstraßeist in
der Prouinzial-Strahenvcrwaltung gleichfalls ein fpezieller Kostenanschlag angefertigt worden.
Diefer Anschlagbelauft sich auf 227000 M, wovon allein auf die Stcinbahn 197918 M. 80 Pf-
entfallen. Zur Neudcckung ist Basalt veranschlagt. Im Interesse einer Verminderung der Kosten
könnte statt des theuren Basalts nur die Verwendung der in der Gegend vorkommendenBasalt-
lava in Frage kommen. Diefelbe ist bedeutendbilliger als Basalt (6 M. pro odm statt 11 M.)
und würde sich bei der Wahl dieser Gesteinsart die Anschlagssummeum rot. 57 000 M, also
auf 170000 M, ermäßigen. Allein trotz dieser erheblichen Kostenverminderung kann die Ver¬
wendung von Vasaltlaua im vorliegenden Falle nicht empfohlenweiden, da der auf fraglicher
Straße vorhandene bezw. nach Instandsetzung mit Sicherheit zu erwartende Luftverkehrauf der
qu. Straße eine solide Steindeckeerfordert, die Basaltlava aber gegenüber dein Drucke der Räder
fchwcrer Fuhrwerke weniger widerstandsfähig ist und deshalb durch Lastfuhrwerke beanspruchte
Straßen, welche mit diesem Gestein gedeckt sind, sich nicht nur rasch abnutzen, sondern auch fort¬
während größere Ausbesserungenerfordern und unter Schlammbildung leiden, wodurch selbst-
redend die Unterhaltungskostensich bedeutend erhöhen. Bei Verwendung von Basaltlava anstatt
des vorgesehenenBasalts würden also zwar die Herstellungskosten der Straße geringer sein, allem
dieser augenblickliche Vortheil würde durch den weniger guten Zustand der Fahrbahn und die
fortgesetzten höheren Unterhaltungskostenwieder aufgehobenbezw. ins Gegentheil gebracht, so daß
vom wirthschaftlichenStandpunkte aus nur die Verwendung des veranschlagtenNafalts empfohlen
werden kann.

Wie bemerkt, ist für die in der vorigen Landtagssessionerfolgte Vertagung der Frage
der Uebernahme qu. 4 Straßen die Rücksicht auf die vom Prouinziallandtage in Aussicht
genommene und für die gegenwärtige Sefsion vorbehaltene ,Reform der Unterstützung °es
Gemeinde-Wegebauesmaßgebend gewesen. Der Prouinzialausschuß hat deshalb im Anschluß
an die jetzt dem Landtage zur Beschlußfassungvorliegenden „Grundzüge für die auderweite
Regelung der Unterstützung des Gemeinde-Wegebanes bezw. der Unterhaltung der öffentliche«
Wege in der Rheinprovinz" die qu. Uebernahmeantrage einer erneuten Vorprüfung unterzogen-
Dabei ist der Prouinzialausschuß in Uebereinstimmung mit früheren Nefchlüfsen sowohl des
Provinzial-Verwaltungsraths als auch des Provinziallandtags zu der Ansicht gelangt, daß '"
Hinsichtder Verkehrsverhältnissebei keiner der in Rede stehenden4 Straßen die Uebernahme als
Provinzialstrahe als ein Bedürfniß zu erachten sei. Aus diesem Grunde hat der Provinzial-
landtag die Uebernahmeder Straße Steinstrah-Tietz bereits zwei Mal (Beschlüsse vom 19. AM
187? und 10. Dezember 1883) abgelehnt und hat ferner der Provinzial-Verwaltungsrath in'
Jahre 1886 bezüglich der damals schon beantragten Uebernahme der Straße von Essen nach
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Gelsenkirchensich außer Stande erklärt, diesen Antrag seinerseits beim Provinziallandtage zu
befürworten. Letzterem ging der Antrag für Essen-Gelsenkirchen zum ersten Male im Jahre 1888
m Verbindung mit noch 7 anderen Anträgen (darunter diejenigen für Ändernach-Maven und
"venthal-Schlebusch)zu. Da in dem damaligen Referate des Prouinzial-Verwaltungsraths vom
20. Januar 1883 die Verkehrsvcrhältnissc:c, der einzelnenStraßen eingehend erläutert sind —
nie Anträge wurden aus prinzipiellen Gründen sämmtlich zur Zeit abgelehnt —, so kann hier
auf diese Darlegungen mit dem Bemerken verwiesen werden, daß zwischenzeitigin diesen Verhält¬
nissen, von dem nnnmehrigen Ausbau der Essen-Gelscnkirchcner Straße abgesehen, keine Aenderungen
eingetreten bezw. zur Kenntniß des Prouiuzialausschussesgelangt sind.

Bezüglich der Andernach-Mayen'erAktienstraheist sodann noch Bezug zu nehmen auf den
generellenBeschluß des Provinziallandtags, wonach die Uebernahmeeiner Aktienstraßenur unter
der Bedingung in Aussicht genommenwerden kann, daß die Straße vollständig nach den Anfor¬
derungen für Provinzialstraßen ausgebaut der Proviuz als freies Eigenthum übertragen wird.
Zur unentgeltlichen Ueberlassung der qu. Straße ist die Aktiengesellschaft uach Mittheilung des
Kreislllndraths zwar bereit; was dagegen die weitere Bedingung des provinzialstraßenmähigen
Ausbaues betrifft, fo ist nicht anzunehmen, daß entweder die Aktionäre neben dem Verluste des
Aktienkapitals oder die betreffendenGemeinden noch für diefen Zweck die nothwendigen, sehr
erheblichen Gcldopfer bringen würden.

Das zweite Bedenken des Provinzialausfchusses gegen die Uebernahme der betreffenden
Straßen besteht in den Kosten des provinzialstraßenmähigenAusbaues, wie derselbezum Zwecke
ber Uebernahme verlangt werden müßte. Dieses Bedenkentrifft allerdings für die Essen-Gelsen-
urchen'er Straße nicht mehr zu, nachdem hier in Folge des vorgedachtenLandtagsbeschlussesder
pwuinzilllstraßenmähige Ausbau, und zwar zum Theil auf Kosten der Provinz, bereits bewerk¬
stelligt ist. Bei den übrigen 3 Straßen aber würden die Kosten dieses Ausbaues so erheblich
sein — b^ Andernach-Mayenallein 22? 000 M. — und demgemäß fo bedeutendeZuschüsse von
Seiten der Provinz erfordern, daß die etatmäßigen Mittel beim Neubaufonds hierdurch auf
"Nhre hinaus in Anspruch genommen und damit der Verwaltung die Möglichkeit benommen
^üre, anderen in der nächsten Zeit etwa hervortretenden Bedürfnissen auf dem Gebiete des
Chaussee-NeubauesRechnung tragen zu können. Es läßt sich aber auch, vorausgesetztdaß die
"bengedachten „Grundzüge für die anderweiteRegelung der Unterstützungdes Gemeinde-Wegebaues
^w. der Unterhaltung der öffentlichenWege in der Nheinprovinz" im Provinziallandtage zur
Annahme gelangen, den vorliegenden Anträgen in anderer, für die Provinz weniger kostspieligen
^eise gerecht werden und zwar dadurch, daß die betreffenden Straßen, statt dieselbenals Provin-
ölalstraßen zu übernehmen, in die Reihe der von der Provinz dauernd zu unterstützenden
Gemeindestraßenverwiesen werden. In diesem Falle würde der Ausbau der Straßen viel ein-
lacher und billiger hergestelltund die laufenden Unterhaltungskostenwesentlichherabgesetzt werden
l°nnen. Der Provinzialausschuh ist deshalb der Meinung, daß mit diesem Vorschlageeinerseits
us Interesse der Proviuz, andererseits das Interesse der betheiligtenGemeinden «. am besten in

"»klang gebracht würde. Bei der Andernach-Mayen'erStraße hätte allerdings der Aufnahme
"'ter die Gemeindestraßen die vorherige Abtretung der Straße Seitens der Aktionäre an die
Gemeindenvorherzugehenund hätten letztere mit der Straße zugleich die Verpflichtung zu über-

ehmen, dieselbemit den von der Provinz sowie dem Kreise zu gewährenden, näher festzufetzenden
/^hülfen nach den Anforderungen für Gemeindestraßenunter der technifchen Leitung der Organe
" Provinz auszubauen und dauernd zu unterhalten.

41
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Der Provinzialausschuß beehrt sich hiernach zu beantragen:
„Hoher Landtag wolle:

a. die Uebernahme der Strahen Essen-Gelsenkirchen, Andernach-Manen, Odenthal-Schle-
busch und Steinstrah-Titz als Provinzialstraßen ablehnen;

d. für den Fall der Annahme der „Grundzüge für die anderweite Regelung der Unter¬
stützungdes Gemeinde-Wegebaues:c." der Ablehnung aä a, die Maßgabe hinzufügen,
daß die genannten 4 Straßen im Sinne der Grundzüge als Gemeindcstrahenbehan¬
delt werden sollen."

Düsseldorf, den 4. Juli 1890.

2>ev Provinzialausschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdirektor.
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